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Erſte Abtheilung .

Baupolizeiliche Vorſchriften .
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l. Ortsſtraßen , Baufluchten .
1 . Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlage der
Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten

betreffend .
( Reg . ⸗Bl. S. 286 ) in der durch die Geſetze vom 3. März 1880 (Geſ . ⸗und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 47 ) und 26. Juni 1890 ( Geſ . ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . S. 489 )bewirkten Faſſung .

Art . 1. Die Verpflichtung zur Herſtellung und Unter⸗
haltung der Ortsſtraßen und öffentlichen Plätze liegt der Ge⸗
meinde ob .

Soweit jedoch dieſelben Beſtandtheile einer Landſtraßebilden , ſind hinſichtlich dieſer Verpflichtung die Beſtimmungendes Straßengeſetzes maßgebend.
Art . 2. ( Abſ . 1 in der Faſſung vom 26 Juni 1890 )Behufs der Anlegung neuer Ortsſtraßen ſind Pläne in einer

dem vorausſichtlichen Bedürfniſſe entſprechenden Weiſe feſt⸗
zuſtellen .

Hierbei , ſowie bei Erweiterung , Verlegung der Orts⸗
ſtraßen und der allgemeinen Beſtimmung der Straßenhöhe ,ſowie der Bauflucht an einer Ortsſtraße , tritt folgendes Ver⸗
fahren ein :

J. Die näheren Beſtimmungen über die neue Anlage wer⸗
den zunächſt vom Gemeinderathe feſtgeſtellt , durch ausge⸗
ſteckte Pfähle und Profile auf den Grundſtücken ſelbſt
und durch Aufnahme eines geometriſchen Planes an⸗
ſchaulich gemacht , in welchem die Straßenlinie ,
Straßenhöhe , die Baufluchten , ſowie die benach⸗
barten Grundſtücke der Lage und Größe ihres
Areals nach und unter Angabe der Namen ihrer
Eigenthümer eingetragen ſein müſſen.

2. Das Bezirksamt läßt nach Erhebung eines techniſchen
Gutachtens den vom Gemeinderath übergebenen Plan
zur Einſicht der Betheiligten durch wenigſtens vierzehn
Tage im Rathhauſe niederlegen , indem es zugleich
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eine angemeſſene Friſt feſtſetzt , binnen welcher Ein⸗

wendungen gegen die beabſichtigte Anlage bei Aus⸗

ſchlußvermeiden geltend zu machen ſind .

3. Dieſe Verfügung iſt in der für die Verkündigung be⸗

zirkspolizeilicher Vorſchriften angeordneten Weiſe zur

allgemeinen und durch mündliche Eröffnung oder ſchrift⸗
liche Einhändigung zur beſonderen Kenntniß der im

Großherzogthum an bekannten Orten anweſenden Be⸗

theiligten zu bringen .
4. Erforderlichen Falls hält das Bezirksamt mit Bei⸗

ziehung des Gemeinderaths , der Betheiligten und

Sachverſtändigen eine Tagfahrt zur Einnahme eines

Augenſcheins und zur Erörterung des Plans , ſowie
der etwa dagegen erhobenen Einwendungen ab .

5. Nach beendigter Vorverhandlung beſchließt der Bezirks⸗
rath über die Feſtſtellung des Planes .

6. Sobald der Plan endgiltig feſtgeſtellt iſt , wird er in
der für ortspolizeiliche Vorſchriften beſtimmten Art be⸗
kannt gemacht und zur Einſicht auf dem Rathhauſe
14 Tage öffentlich aufgelegt .

Art . 3. Endgiltig feſtgeſtellte Pläne bleiben in Kraft ,
ſo nde ſie nicht nach Maßgabe obiger Vorſchriften geändert
werden .

Art . 4. Die zur Anlegung oder Erweiterung von Orts⸗
ſtraßen oder Plätzen erforderliche Fläche iſt von der Ge⸗
meinde zu erwerben , und zu dieſem Behufe nach Feſtſtellung
des Bauplanes nöthigenfalls eine Entſcheidung des Staats⸗
miniſteriums zu erwirken , durch welche Diejenigen , deren Eigen⸗
thum nach dem Plane zu der Anlage verwendet werden ſoll ,
für verbunden erklärt werden , auf Verlangen der Gemeinde
das nöthige im Plane bezeichnete Gelände gegen Entſchädig⸗
ung abzutreten .

Art . 5. ( Faſſung v. 26 . Juni 1890 ) . Der Gemeinde⸗
rath kann , abgeſehen von den Fällen des nachfolgenden Ar —
tikels , die Abtretung der zur Anlegung oder Erweiterung
von Ortsſtraßen oder Plätzen erforderlichen Fläche zu jedem
ihm geeigneten Zeitpunkte , ſelbſt wenn die Ausführung des

lung
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Ortsſtraßen , Baufluchten . 5

Planes noch nicht in Angriff genommen werden ſollte , von
dem einzelnen Grundbeſitzer verlangen .

Art . 6. Caſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Der Eigen⸗
thümer eines zur Herſtellung oder Erweiterung einer Orts⸗
ſtraße oder eines öffentlichen Platzes nach dem feſtgeſtellten
Bauplan nöthigen Grundſtücks kann , ſofern das Grundſtück
unbebaut iſt , die ſofortige Uebernahme durch die Gemeinde
verlangen ,

wenn das Grundſtück zur Zeit der Feſtſtellung des
Planes nach dem letzteren in ſeinem ganzen Umfang
abzutreten iſt , oder wenn und inſoweit es zu dieſer
Zeit in Folge ſeiner Lage an einer bereits beſtehenden
Ortsſtraße zur Bebauung geeignet iſt , oder wenn das⸗
ſelbe für einen öffentlichen Platz beſtimmt und das
Gelände für die den Platz umgebenden Straßen von
der Gemeinde erworben iſt .

Hinſichtlich eines überbauten Grundſtücks kann das Ver⸗
langen nach ſofortiger Uebernahme durch die Gemeinde von
dem Eigenthümer geſtellt werden , wenn der Um⸗, Aus⸗ oder
Wiederaufbau des Gebäudes deßhalb verſagt wird , weil die
Grundfläche deſſelben ganz oder zum Theil zur Herſtellung
oder Erweiterung einer Straße oder eines Platzes nöthig iſt .

Ueber die Verbindlichkeit der Gemeinde zur Uebernahme
des Eigenthums entſcheidet der Bezirksrath als Verwaltungs⸗
behörde .

Auf die Klage des Eigenthümers wegen Beſtimmung
der Entſchädigung findet das Geſetz vom 28 . Auguſt 1835 ,
die Zwangsabtretung betreffend , ebenfalls entſprechende An⸗
wendung .

Art . 7. ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Den Bau⸗
unternehmern gegenüber hat die Feſtſtellung des Bauplanes
die Wirkung , daß für die aufzuführenden Bauten die feſt⸗
geſetzte Straßenhöhe und für die nach der Ortsſtraße ge⸗
richtete Seite eines Gebäudes , ſoweit ſie über die Straßen⸗
fläche hervorragt , die feſtgeſtellte Bauflucht maßgebend iſt .

Eine Abweichung iſt nur mit Genehmigung der Bau —
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polizeibehörde 1) nach vorgängiger Vernehmung des Gemeinde⸗

raths zuläſſig .
Art . 8. ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Die Ver⸗

pflichtung der Gemeinde zur Herſtellung einer planmäßig
feſtgeſtellten Ortsſtraße wird jedenfalls dann wirkſam , wenn
und ſoweit an einer ſolchen Ortsſtraße mindeſtens auf einer
Seite neue und ältere Gebäude in weſentlich regelmäßiger
Folge an die Gebäude beſtehender Straßen ſich anreihen .

Sobald die ſofortige Ausführung einer ſolchen Ge⸗

bäudereihe hinlänglich geſichert iſt , hat die Gemeinde die
Straße , ſoweit zur Eröffnung einer Zufahrt zu den Ge⸗
bäuden erforderlich , herzuſtellen und die für die Ableitung
des Abwaſſers nöthigen Einrichtungen mindeſtens vorläufig
zu treffen .

Art . 8Za. ( Neu : Geſetz vom 26 . Juni 1890 . ) Außer⸗
halb der angelegten Ortsſtraßen iſt die Errichtung von Ge⸗
bäuden , ſofern nicht die Gemeinde gemäß Art . 8 zur ſo⸗
fortigen Herſtellung einer an den Bau führenden Straße
verpflichtet iſt , nur zuläſſig , wenn der Bauende die für die
Bauausführung und für die Benützung des Gebäudes oder
im öffentlichen Intereſſe unentbehrliche Verbindung mit dem
nächſten öffentlichen Wege und die für die Ableitung des
Abwaſſers erforderlichen Einrichtungen nach polizeilicher An⸗
ordnung ) auf eigene Koſten herſtellt .

Art . 8 b. ( Neu. Geſetz vom 26 . Juni 1890 ) . Außer⸗
dem können außerhalb des geſchloſſenen Wohnbezirkes und ,
ſoweit Ortsbaupläne beſtehen , auch außerhalb des Bereichs
dieſer Pläne Neubauten im einzelnen Falle von der Bau⸗
polizeibehördes ) nach Vernehmung des Gemeinderaths unter⸗
ſagt werden :

1. wenn Thatſachen vorliegen , welche die Annahme recht⸗
fertigen , daß durch die Errichtung eines Gebäudes

4 Bezirksamt : § 49 Abſ . 1Ziff .4 der Landesbauverordnüng .

0 iſt das Bezirksamt : § 49 Abſ . 1 Ziff . 4 der L. B. V

) Bezirksamt : § 49 Abf . 1 Ziff . 4 der L. B. V. ( S. 4) )

0

lind
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an dem bezeichneten Platze feld⸗, ſicherheits⸗ , ſitten⸗
oder feuerpolizeiliche Intereſſen gefährdet werden ,

2. in den letztgenannten Fällen auch dann , wenn durch
die Lage des Baues der angemeſſenen Fortführung
des Ortsbauplanes Hinderniſſe erwachſen .

Art . 9. GFaſſung vom 3. März 1880 . ) Durch Ge⸗
meindebeſchluß kann mit Staatsgenehmigung beſtimmt wer⸗
den ) , daß bei der Anlegung einer neuen Ortsſtraße , ſowie
beim Anbau an eine ſchon vorhandene , noch unbebaute
Ortsſtraße , der Aufwand für den Erwerb des für die Straße
nöthigen Geländes , ſowie die Koſten der den Bedürfniſſen
des Verkehrs entſprechenden erſten Einrichtung der Straße
und der zeitweiſen , höchſtens jedoch fünfjährigen Unterhal⸗
tung derſelben ganz oder theilweiſe von den angrenzenden
Eigenthümern , ſobald ſie auf ihren Grundſtücken Bauten
ausführen , getragen oder erſetzt werden .

Ebenſo kann durch Gemeindebeſchluß mit Staatsge⸗
genehmigung beſtimmt werden , daß die Eigenthümer der an
ſolche Ortsſtraßen angrenzenden , ſchon früher ausgeführten
Bauten , wenn dieſen die Straße in hervorragendem Maße
beſonderen Nutzen bietet , einen entſprechenden Beitrag 2) zu
den in Abſ . 1 genannten Koſten zu leiſten haben .

Art . 10 . Wollen Bauunternehmer oder Baugeſell⸗
ſchaften auf ihrem Eigenthum ganze Ortstheile oder Straßen
zur Ausführung bringen , ſo haben ſie ſich zur Erwirkung
der Feſtſtellung zur Bauflucht ( Art . 2) an den Gemeinderath
zu wenden .

Wird das Begehren vom Gemeinderath zurückgewieſen
oder demſelben nicht binnen 3 Wochen weitere Folge ge⸗
geben , ſo können die Unternehmer nach Befolgung derſelben
Anordnungen , wie ſie in Art . 2 Ziffer 1 vorgeſchrieben ſind ,
dem Bezirksamte behufs der Vernehmung des Gemeinderaths
und der weiteren Behandlung nach Maßgabe der Ziffern
2 bis 6des Artikels 2 Vorlage machen .

) Wegen des Verfahrens ogl . die nachfolgende Vollzugsver⸗
ordnung .

) Der Erſatzanſpruch hat einen ſachartigen Charakter , er kann
darum gegen jeden Beſitzer des angrenzenden Grundſtückes geltend
gemacht werden . Zeitſchrift für Verwaltung 1886 S. 132.
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Wird dem Geſuche ſtattgegeben , ſo ſind zugleich die Be⸗

dingungen bezüglich der Herſtellung und Unterhaltung , bezw.
der einſtigen Uebernahme der fraglichen Ortsſtraßen oder

Plätze auf die Gemeinde feſtzuſetzen .

Iſt auf ein derartiges Geſuch die Bauflucht endgiltig
feſtgeſtellt , ſo treten auch hier die Artikel 3 und 7 in Wirk⸗

ſamkeit .
Art . 11 . Iſt die Bauflucht für den Anbau an einer ſchon

beſtehenden Ortsſtraße nicht allgemein feſtgeſetzt oder entſtehen
Streitigkeiten über die Einhaltung der allgemein feſtgeſtellten
Fluchtlinie , ſo wird die Bauflucht für den einzelnen Fall ! )
nach Vernehmung des Gemeinderaths , und in den Fällen
des Artikels 1 Abſatz 2 nach Vernehmung der Straßenbau⸗
verwaltung durch die Baupolizeibehörde 2) , bezw. den Bezirks⸗
rath beſtimmt . Gleiches gilt bezüglich der Beſtimmung der

Straßenhöhe .
Art . 12 . ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Sowohl für

neu anzulegende , als für ſchon beſtehende Ortsſtraßen kann

durch Gemeindebeſchluß mit Staatsgenehmigung feſtgeſetzt
werdens ) , daß die Hauseigenthümer die Koſten der neuen Her⸗
ſtellung der ihren Grundſtücken dienenden unterir diſchen Ab⸗

zugskanäle theilweiſe zu tragen oder zu erſetzen haben .
Art . 18 . In gleicher Weiſe ! ) kann die Pflicht der Her⸗

ſtellung und Unterhaltung der öffentlichen Gehwege ( Trot⸗
toirs ) , der Rinnen und Kanäle , welche zur Ableitung von
Regenwaſſer oder Unrath in die öffentlichen Abzugsgräben
dienen , den angrenzenden Eigenthümern , einem jeden , ſoweit
ſein Grundſtück reicht , völlig oder zum Theil auferlegt werden .

Art . 14 . In den Fällen der Artikel 9, 12 . 13 werden

Streitigkeiten zwiſchen der Gemeinde und dem einzelnen

) inerlei , ob ſür den betreffenden Bau nach der Bauverordnung
Baugenehmigung oder nur Bauanzeige , oder keine von beiden nöthig
iſt . Wielandt , Rechtſprechung des V. ⸗G. ⸗Hofs S. 624 .

) Bezirksamt : § 49 Abſ . 1, Ziff . 4 der L. B. V. ( S. 41 )
) Wegen des Verfahrens vgl . die nachfolgende Vollzugsvor⸗

ordnung .
) Vgl . §. 9 der nachfolgenden Vollzugsverordnung .
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Ortsſtraßen , Baufluchten . 9

Grundbeſitzer , über deſſen Beitragspflicht und die Größe der

ihm angeſonnenen Leiſtung vor den Verwaltungsgerichten
verhandelt und nach dem allgemeinen Maßſtab entſchieden ,
den der Gemeindebeſchluß für den Beizug der an die Straße

grenzenden Eigenthümer feſtſtellt .
Art . 15 ſiehe Seite 80 .

Art . 16 ſiehe Seite 82 .

Art . 17 . ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 ) . Eine Ent⸗

ſchädigung können Diejenigen , welche durch Feſtſtellung der

Bauflucht oder in Anwendung der Art . 8a , 8b , 15 und 16

dieſes Geſetzes , ſowie des §. 31 des Straßengeſetzes vom

14 . Juni 1884 ) genöthigt werden , ihr Eigenthum unüber⸗

—55 liegen zu laſſen , wegen dieſer Einſchränkung nicht ver⸗

angen .
Wird jedoch unter einer der im vorhergehenden Abſatz

erwähnten Vorausſetzungen der Um⸗, Aus⸗ oder Wiederauf⸗
bau eines beſtehenden Gebäudes dem Eigenthümer verſagt ,
ſo ſteht demſelben für die durch dieſe Beſchränkung verurſachte
Werthsminderung des Grundſtücks ein Anſpruch auf Ent⸗

ſchädigung zu .
Art . 18 . ( Faſſung vom 26 . Juni 1890 . ) Wird eine

Ortsſtraße eingezogen oder in ihrer Höhe , Breite oder Rich —
tung geändert , oder wird die Ausführung einer planmäßig
feſtgeſtellten Ortsſtraße aufgegeben oder nach Höhe , Breite
oder Richtung abweichend von dem Plan vollzogen , ſo iſt
die hierdurch verurſachte Werthsminderung der vor der Be⸗

kanntgebung des bezüglichen Vorhabens an der abgeänder⸗
ten Strecke der Ortsſtraße errichteten oder in Angriff ge⸗
nommenen Gebäude den Eigenthümern von dem Straßen⸗
baupflichtigen zu erſetzen .

Außerdem hat der Straßenbaupflichtige , wenn die Höhe
einer Ortsſtraße verändert wird , die dadurch nöthig werden⸗

den Veränderungen an den Zufahrten und Zugängen der

anſtoßenden Liegenſchaften , ſoweit dieſe letzteren durch die

Veränderung nicht einen höheren Werth erhalten haben , auf

ſeine Koſten herzuſtellen .

) Seite 79.
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2. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 4 . Auguſt 1890 , die Leiſtungen der Anſtößerbei Herſtellung von Ortsſtraßen ꝛc. betreffend .

( Gef. ⸗ und V. ⸗O. ⸗B. S. 513) .
Zum Vollzuge des Geſetzes vom 20 . Februar 1868 , die

Anlage der Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten ,
ſowie das Bauen längs der Landſtraßen und Eiſenbahnen
betreffend , in der durch die Geſetze v. 3. März 1880 und
26 . Juni 1890 bewirkten Faſſung wird unter Aufhebung
der dieſſeitigen Verordnung vom 22 . Januar 1876 ( Geſetzes⸗
und Verordnungsblatt Nr . V) verordnet , was folgt:

§. 1. Wenn in einer Gemeinde nach den Art . 9 und
12 des Geſetzes ein Beizug der angrenzenden Eigenthümer
zu den daſelbſt bezeichneten Koſten ſtattfinden ſoll , ſind zu⸗
vörderſt hinſichtlich der Art und des Maßes dieſes Beizugs ,
ſowie hinſichtlich des Maßſtabes für denſelben auf Antragdes Gemeinderaths durch Gemeindebeſchluß beſtimmte all⸗
gemeine Grundſätze aufzuſtellen , welche in allen vorkommen⸗
den Einzelfällen für die Bemeſſung der den Anſtößern auf⸗
zuerlegenden Verpflichtungen als Richtſchnur zu dienen haben .Von dieſem Gemeindebeſchluß iſt dem Bezirksamt durch
Einſendung einer Abſchrift Kenntniß zu geben .

§. 2. Behufs des wirklichen Beizugs der Anſtößer zuBeiträgen für die Anlage oder Unterhaltung einer StraßeArtikel 9) iſt für jede einzelne Ortsſtraße jeweilsein beſonderer Gemeindebeſchluß zu faſſen . Dieſer letztere
Beſchluß bedarf der Staatsgenehmigung und iſt ſolche auchnur von Fall zu Fall einzuholen und zu ertheilen .

Hierbei hat das nachbeſchriebene Verfahren einzutreten :
8 Der Gemeinderath ſtellt , nachdem über den Bau⸗

plan für die Anlage der betreffenden Ortsſtraße endgiltigentſchieden iſt , einen detaillirten Ueberſchlag des Aufwandes ,
zu deſſen Beſtreitung die Grundbeſitzer beigezogen werden
ſollen , ſowie eine Liſte der beitragspflichtigen Grundbeſitzer auf .

In der Liſte iſt die Größe der die Beitragspflicht be⸗
gründenden Grundſtücke , ſowie das Maß der an die Straßeſtoßenden Grenze derſelben anzugeben . Zugleich bezeichnetder Gemeinderath ausdrücklich das Verhältniß , in welchem
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die Geſammtheit zu dem Aufwande beizutragen hat , ſo —
wie den Maßſtab , nach welchem der angeforderte Beitrag auf
die einzelnen Grundbeſitzer vertheilt werden ſoll .

Wenn und inſoweit hierbei von den nach §. 1 dieſer
Verordnung aufgeſtellten allgemeinen Grundſätzen wegen der

beſonderen Verhältniſſe des Falles abgewichen wird , ſind die

letzteren näher darzulegen .
Iſt eines der als beitragspflichtig bezeichneten Grund⸗

ſtücke bereits ganz oder theilweiſe bebaut , ſo iſt dies in der
Liſte erſichtlich zu machen und die nach Art . 9 Abſatz 2 er⸗
forderliche Begründung durch Angabe der den Fall betreffen⸗
den beſonderen örtlichen Umſtände beizufügen .

§. 4. Der Gemeinderath läßt ſämmtliche in §. 3 be⸗
nannte Vorarbeiten ſammt dem Straßenplan , aus welchem
die Lage der einſchlägigen Grundſtücke zu erſehen iſt , 14

Tage lang auf dem Rathhauſe öffentlich auflegen , indem er
zugleich eine angemeſſene Friſt feſtſetzt , innerhalb welcher bei

Ausſchlußvermeiden etwaige Einwendungen geltend zu
machen ſind . Dieſe Verfügung wird öffentlich verkündet und
durch beſondere Eröffnung zur Kenntniß der betheiligten
Grundbeſitzer gebracht .

§. 5. Nach Prüfung der erhobenen Einwendungen
werden die Anträge des Gemeinderaths ſammt erſteren dem

Bürgerausſchuß ( der Gemeindeverſammlung ) zur Beſchluß —
faſſung vorgelegt .

Der Gemeindebeſchluß , welcher die Beitragspflicht aus⸗

ſpricht , iſt den einzelnen betheiligten Grundbeſitzern unter Be⸗

lehrung nach §. 6 zu eröffnen und ſodann mit den Akten
dem Bezirksamte zur Ertheilung der Staatsgenehmigung vor⸗

zulegen .
Erſtreckt ſich die Beitragspflicht auf ein bereits bebautes

Grundſtück (§. 3 Abſatz 4) , ſo muß der Gemeindebeſchluß
erkennen laſſen , daß dabei eine Prüfung und Feſtſtellung
der beſonderen thatſächlichen Vorausſetzungen für den Beizug
ſtattgefunden hat .

§. 6. Einſprachen der in Anſpruch genommenen Grund⸗

beſitzer gegen die Ertheilung der Staatsgenehmigung ſind
bei Ausſchlußvermeiden binnen 14 Tagen nach der Cröff —
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nung des Gemeindebeſchluſſes bei dem Bezirksamte vorzu —
tragen , werden aber nur inſofern beachtet , als ſie entweder

ſchon auf die erſte Aufforderung des Gemeinderaths bei dieſem

vorgebracht waren oder gegen einen von dem erſten Ent —

wurf des Gemeinderaths abweichenden Gemeindebeſchluß ge —
richtet ſind .

§. 7. Der Beſchluß des Bezirksamts ( bezw. des Be⸗

zirksraths , §. 6 Ziffer 3 des Verwaltungsgeſetzes vom 5.
Oktober 1863 ) iſt der Gemeinde und den betheiligten Grund⸗

beſitzern zu eröffnen .
Die Eröffnung an die Grundbeſitzer , welche keine Ein⸗

ſprache erhoben haben , erfolgt durch den Gemeinderath .
§. 8. Die 88. 3 bis 7 haben auch entſprechende An⸗

wendung zu finden behufs des Beizugs der Hauseigenthümer
zu den Koſten der neuen Herſtellung unterirdiſcher Abzugs —
kanäle ( Artikel 12 des Geſetzes ) .

Handelt es ſich hiebei um ein zuſammenhängendes , über
mehrere Straßen oder die ganze Gemeinde ſich erſtreckendes
Entwäſſerungsunternehmen , ſo kann das Beizugsverfahren
unter Zugrundlegung des Geſammtaufwandes gleichzeitig für
ſämmtliche in Betracht kommende , ſowohl im Antrag des
Gemeinderaths als im Gemeindebeſchluß beſonders zu be —
zeichnende Straßen zur Durchführung gebracht werden .

§. 9. Gemeindebeſchlüſſe über die Verpflichtung zur Her⸗
ſtellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege oder der zur
Ableitung von Regenwaſſer und Unrath dienenden Rinnen
( Art . 13) werden auf Antrag des Gemeinderaths erlaſſen
und dem Bezirksamte zur Ertheilung der Staatsgenehmig⸗
ung vorgelegt . Dieſelben ſind nach erfolgter Genehmigung
vom Gemeinderath öffentlich bekannt zu machen .

88
ſhth
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ll . Allgemeine Bauvorſchriften.
Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 5 . Mai 1869 , die Handhabung der Baupo⸗
lizei betreffend .

( Geſ. - u. V. ⸗O. ⸗Bl. S. 125) .

Auf Grund des §. 116 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird

bezüglich der Handhabung der Baupolizei verordnet :

J. Allgemeine Beſtimmungen .
§. 1. Für die Herſtellung und Unterhaltung von Hoch⸗

bauten ſind fortan neben den bereits beſtehenden geſetzlichen
Vorſchriften , insbeſondere der Sätze 653 bis 682 des Land⸗

rechts , der §§. 108 , 110 »˙ , 114 , 117 * 118 “ , 119 , 125

1267 , 127 % 128 “*, 130 131 * , 132 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches , der §§8. 10 - 16 des Gewerbegeſetzes , der §§. 57 ff .
des Forſtgeſetzes , der §§. 7 ff. des Geſetzes vom 20 . Febr .
1868 über die Baufluchten , die Beſtimmungen dieſer Ver⸗

ordnung und die örtlichen Bauordnungen maßgebend . “
§. 2. In den einzelnen Gemeinden ſollen nach Bedürf —

niß unter Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe Bau⸗

ordnungen nach Maßgabe der für die Erlaſſung ortspolizei⸗
licher Vorſchriften geltenden Beſtimmungen erlaſſen werden . )

§. 3. Soweit bei einzelnen Bauten vermöge ihrer

eigenthümlichen Beſchaffenheit oder Beſtimmung die allge⸗
meinen baupolizeilichen Vorſchriften nicht genügen , um Leben ,

Geſundheit oder Eſtenhun Dritter zu ſchützen bleibt den

3) vorbehalten , dieſem Zwecke ent⸗

Die mit⸗ bezeichneten Paragraphen des
W3 ſtrafgeſetz⸗

buchs ſind aufgehoben ; an Stelle der S§ 10 —16 des 6 5
ſetzes fflnd die Seite 91 und 104 abgedruckten Beſtimmungen der Ge⸗

e getreten . Die §§ 108, 119 und 132 des P. ⸗St . ⸗B.
ſind Seite 136, der § 114 die Landrechtsſätze 653 —- 682 S. 66
S§ 57 ff. des Forſtgeſ etzes Seite 80, das Baufluchtengeſetz Seite 3

abgedruckt .
2) Das Nähere hierüber ſiehe in §S 42 dieſer Verordnung .
) Zuſtändig iſt das Bezirksamt : § 49 Ziff 3 dieſer V. ⸗O
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ſprechende Anordnungen im einzelnen Falle beſonders zu
treffen . “)
II . Allgemeine Vorſchriften über die Ausführung

der Bauten .

Bauart .

§. 4. Jeder Bau muß ſo ausgeführt und unterhalten
werden , daß das Gebäude die durch ſeinen Zweck gebotene
Feſtigkeit ?) und Feuerſicherheits ) erhält .

Selbſtbeſtand der Gebäude .

§. 5. Jedes Gebäude muß , wenn es nicht durch ge —
meinſchaftliche Mauern mit anderen verbunden iſt , von Grund
aus in der Weiſe hergeſtellt ſein , daß es unabhängig von
jedem nachbarlichen Eigenthum für ſich beſtehen kann . Ins⸗
beſondere ſind Gewölbe und andere einen Druck nach der
Seite ausübende Bautheile ſo anzulegen , daß kein Theil
dieſes Druckes auf nachbarliche Gebäude oder nachbarlichen
Grund wirken kann .

Kein Gebäude darf bei Ausgrabungen in der Nähe
ſeines Fundaments in Gefahr gebracht oder beſchädigt wer⸗

) Bgl . § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( S. 135) .
) Bgl . die S. 146 abgedruckten Beſtimmungen der Baudirek⸗

tion über das Eigengewicht der Baumateralien .
) Die Einrichtung von Wohnungen in Sägmühlen oder ähn⸗

lichen Holzbearbeitungsanſtalten iſt in der Regel und zumal wenn
ſie innerhalb der Arbeitsräume oder in Dachräumen getroffen wer⸗
den will , nicht zuzulaſſen und , wo eine ſolche Einrichtung dermalen
beſteht , iſt in Erwägung zu ziehen , ob nicht in Anwendung der
§8 30 und 116 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. des § 3 der Land . ⸗Bau⸗V. ⸗O. und des
§ 368 Ziff . 8 R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. aus feuerpolizeilichen Gründen die
Räumung herbeizuführen oder wenigſtens die Herſtellung gewiſſer
baulicher Verbeſſerungen zum Zwecke genügenden Schutzes gegen
Feuersgefahr anzuordnen ſei Hierbei wird außer der Lage des

Wohnraumes und der Beſchaffenheit der Umfaſſungswände desſelben
namentlich auch die Lage und Beſchaffenheit der Feuerungseinrich⸗
tung und des Ausgangs zu prüfen und in gleicher Weiſe auf die
Sicherheit der Bewohner wie auf diejenige der Umgebung Bedacht
zu nehmen ſein . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 13. No⸗
vember 1886 Nr . 21,200 — Vgl . auch die Bemerkung zu § 18
dieſer Verordnung und zu §S 120 a der Gewerbeordnung . ( S. 84) .

Wegen der Pulvermagazine ogl . § 29 der V. ⸗O. vom 6. No⸗
vember 1879 . ( S. 181) .
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den , und jeder Bauende hat dagegen Vorkehr zu treffen ;
insbeſondere iſt derjenige , welcher ſeinen Boden neben einem

nachbarlichen Gebäude oder Grundſtücke aufgräbt , verpflichtet ,
unter Anwendung der für den Nachbar erforderlichen Sicher⸗
heitsmaßregeln die etwa nöthig werdende Untermauerung
der Fundamente des Nachbarhauſes oder die Herſtellung einer

Stützmauer bis zur bisherigen Bodenhöhe auf ſeine Koſten
vorzunehmen .

Innere Einrichtungen .

§. 6. Die inneren Anlagen und Einrichtungen der
Gebäude dürfen die Geſundheit und Sicherheit der Bewohner
nicht gefährden .

Die Wohnungen müſſen Luft und Licht in dem erforder⸗
lichen Maße haben . ! )

An Wohngebäuden müſſen , ſoweit die örtliche Bauord⸗

nung nicht abweichende Beſtimmungen erhält , Sockel von Hau⸗
ſteinen oder Mauerwerk in einer Höhe von mindeſtens 4,5 dm

angebracht werden .

Wohnungen gänzlich unter der Erde und in Kellertiefe
anzulegen , iſt nicht , in Souterrains ( blos zum Theil
unter der Erde gelegenen Räumen ) nur dann zu geſtatten ,
wenn dieſelben vollkommen trocken ſind , und die Wohnungen
ausreichend Luft - und Lichtzutritt erhalten .

Abtrittgruben .

§. 7. Abtrittgruben müſſen eine hinreichende Tiefe er⸗

halten , gedeckt , waſſerdicht und wie auch die Düngerſtätten
ſo eingerichtet ſein , daß die Jauche nicht nach der Straße
laufen oder in Kellerräume oder Brunnengruben dringen kann . ?)

Zugänglichkeit .
§. 8. Jeder Bau muß ſo angelegt werden , daß im

Falle eines Brandes für die Feuerlöſch⸗ und Rettungsan⸗
ſtalten der erforderliche Raum gegeben iſt , und entſprechende
Zugänglichkeit beſteht .

) Höhe der Stockwerke ſiehe §S 11 der Verordnung vom 27. Juni
1874 . ( S. 61 )

) Weitere Vorſchriften enthält §S 1 Ziff . 2 —4 und 7 der V. ⸗O.
vom 27. Juni 1874 . ( S. 55) .
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Brandmauern .

§. 9 ( in der durch Vorordnung vom 18 . April 1872 ,

Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 227 , feſtgeſtellten Faſſung ) .
Als Brandmauer wird nur eine durch eine Feuers⸗

brunſt in ihrem Material 1) wie in ihrer Stabilität nicht
gefährdete , der Weiterverbreitung des Feuers ein Ziel ſetzende
Wand angeſehen , welche das Gebäude bis unter die Dach —

deckung ohne Unterbrechung durchſetzt oder abſchließt .
Die Stärke der Brandmauer muß den nach ihrer Höhe

und der Beſchaffenheit des Materials für die Solidität des

Bauwerks ſich ergebenden Erforderniſſen entſprechen .
Dieſelbe ſoll bei Gebäuden von mittlerer Tiefe bis 14 m

und von einer Stockhöhe bis 4 meinſchließlich des Gebälks
im Minimum betragen :

1. Bruchſteingemäuer :
a. bei einſtöckigen Gebäuden 45 Centimeter ;
b. bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 50 Cen⸗

timeter , im oberen Stock und Giebel 45 Centimeter ;
C. bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 60 Cen⸗

timeter , im zweiten Stock 50 Centimeter , im dritten
Stock und Giebel 45 Centimeter ;

bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden unteren
Stockwerken 60 Centimeter , in den beiden oberen
und Giebel wie bei Buchſtabe b ;

2. Backſteingemäuer :
àa. bei einſtöckigen Gebäuden 1 Backſteinlänge ;
b. bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 1 ½

Backſteinlänge , im oberen Stock und Giebel 1 Back⸗

ſteinlänge ;
bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 2 Back⸗

ſteinlängen , im zweiten Stock 1½ Backſteinlängen ,
im dritten Stock und Giebel 1 Backſteinlänge ;

) Die Verwendung von Schwemmſteinen zur Aufführung von
Brandmauern iſt unzuläſſig , die Verwendung von Hohlſteinen felbſt⸗
verſtändlich dann , wenn die Oeffnungen quer durch die Mauer hin⸗
durchgehen , dagegen von Vortheil , wenn die Hohlzüge parallel zur
Flucht der Brandmauer gelegt werden . Erlaß des Miniſteriums d . J .
vom 27. Juni 1889 Nr 16,144 .
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d. bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden unteren
Stockwerken 2 Backſteinlängen , in den beiden oberen
und Giebel wie bei Buchſtabe b.

Die Fundamente ſind entſprechend ſtärker herzuſtellen.
Bei Gebäuden , welche die angenommene Höhe und

Tiefe überſchreiten , müſſen die Brandmauern eine verhält⸗
nißmäßige Verſtärkung erhalten .

Oeffnungen in Brandmauern ſind oberhalb des Dach⸗
gebälks gar nicht , im Uebrigen nur ausnahmsweiſe mit be⸗
ſonderer Erlaubniß der Baupolizeibehörde zuläſſig und müſſen
jedenfalls mit eiſernen Läden verſehen ſein . !

Abſatz 7 in der durch Verordnung vom 4. Aug . 1887 ,
Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 256 , feſtgeſetzten Faſſung . ) Hölzer
und dürfen bei zwei⸗ und mehrſtöckigen Gebäuden nur mit ihren
Enden bis auf 6 om von der Mitte der Brandmauer ein⸗
gelegt , bei einſtöckigen Bauten , deren Brandmauern nur 25 cnn
dick aus Backſteinen hergeſtellt ſind , aber weder in die Brand⸗
mauer eingelegt , noch mit ihren Enden aufgelegt werden 7).

) Die Vorſchrift des Abſatzes 6 iſt auf Oeffnungen jeder Artin Mauern , die als Brandmauern zu gelten haben , anwendbar , und
wird die Anwendung dieſer Polizeivorſchrift durch die lediglich das
civile Nachbarrecht regelnden L⸗R . ⸗SS . 676 und 677 ( Seite 56) nicht
berührt od. eingeſchränkt . Erl . d. Min . des Innern v. 3. Juni 1877 N. 8330 .) Die nur einen Stein ſtarke Brandmauertheile von zwei⸗ und
mehrſtöckigen Häuſern ( vgl . § 9 Abſ . 3 Ziff . 2 b, c und ch ſind be⸗
züglich der Einlegung von Hölzern den einen Stein ſtarken Brand⸗
mauern einſtöckiger Gebäude gleich zu behandeln . Erlaß des Mini⸗
ſteriums des Innern vom 20. Januar 1888 Nr . 632 .

Ferner hat das Miniſterium des Innern unterm 23 . Juni1891 mit Erlaß Nr . 15290 , nachſtehende Erläuterungen zu Abf . 7
gegeben : „ Soweit es zuläſſig iſt , Hölzer mit ihren Enden in Brand⸗mauern einzulegen , muß als Lager für die Balkenenden eine Ab⸗
gleiche der Mauer mittels in Cementmörtel ausgeführten ſog . Roll⸗
ſchichten aus Backſteinen hergeſtellt oder es müſſen Sandſteinplattenoder Walzeifenbalken zur Abgleiche verwendet werden .

Es iſt aber geſtattet , die Balkenenden auch auf hölzerne ſog .Mauerlatten zu lagern , wenn zur Auflegung der letzteren auf ihre
ganze Ausdehnung Mauerabſätze vorhanden ſind oder errichtet wer⸗
den, die eine Breite von mindeſtens 12 cmn. haben.
8 In den beigeſchloſſenen Blättern 1. II . und IIII. ( Tafel 1 —3
ſind die verſchiedenen Möglichkeiten in den Mauerdurchſchnitten von
4, B, Cund , 0 und die Arten der Auflage rung und des Eingreifender Gebälke in Brandmauern noch beſonders dargeſtellt . “

Sechluſſer , Bau⸗ und ſeuerpolizeilche Vorſchriſten . 2
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Kaminlichtungen ! ) dürfen nicht in die Brandmauer ein⸗

greifen . ?)
§. 10 . Jede nicht an eine öffentliche Straße oder einen

öffentlichen Platz ſtoßende Außenſeite eines Gebäudes iſt , ſo⸗

weit ſie
a. von Geſimsvorſprung zu Geſimsvorſprung gemeſſen

weniger als 3,6 m von Gebäuden des Nachbars , oder

b. weniger als 1,8 mevon der Grenze des unüberbauten

Nachbargrundſtückes abſteht ,
als Brandmauer (§. 9) herzuſtellen .

§. 11 . Dieſe Verpflichtung fällt weg :

1. wenn das Nachbargrundſtück ſelbſt von dem Neubau

bereits durch eine Brandmauer durchaus abgeſchloſſen iſt ,

2. wenn das Nachbargrundſtück von den weiter folgenden

Liegenſchaften durch eine Brandmauer abgeſchloſſen iſt ,

der Neubau ſelbſt auf der der fraglichen Umfaſſungs⸗

wand entgegengeſetzten Seite eine Brandmauer er⸗

hält , und der Abſtand beider Brandmauern 24 mnicht

erreicht ;
3. wenn die auf beiden Seiten des Neubaues angren⸗

zenden Grundſtücke von den weiter folgenden Liegen⸗

ſchaften durch Brandmauern abgeſchloſſen ſind , und

der Abſtand beider Brandmauern 24 mnicht erreicht .

4. wenn unter der oben zu §. 10 lit . b erwähnten Vor⸗

ausſetzung Sicherheit dafür beſteht , daß auf den an

den Neubau grenzenden Platz in einem Abſtand von

weniger als 3,6 m von dem Geſimsvorſprung nicht

gebaut wird . “)

) Dieſe Vorſchrift findet nicht blos auf Rauchkamine , ſon⸗

dern auch auf Ventilationskamine Anwendung . Erlaß des Mini⸗

ſteriums des Innern vom 18. Juli 1891 Nr . 17,621 .

2) Bei Gemeinſchaftsmauern ogl . auch die Landrechtsſätze 657

und 662 ( S. 67 und 68) .
3) Hinſichtlich der Tabakſchoppen hat das Miniſterium des

Innern zufolge Erlaſſes des Handelsminiſteriums vom 24. Feb⸗

ruar 1872 Nr . 1458 folgende Auslegung der §§ 10 und 11 für zu⸗

läſſig erklärt :
a. Von Errichtung einer Brandmauer bei Erbauung eines

Tabakſchoppens iſt abzuſehen , wenn das benachbarte Gebäude

ſchon mit einer ſolchen verſehen iſt , ſelbſt in dem Falle , wenn
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§. 12 . Werden auf dem Grundſtücke deſſelben Eigen⸗
thümers mehrere Gebäude unmittelbar aneinander oder in
einem Abſtande von weniger als 3,6ü merrichtet , welche im
Ganzen eine Länge oder Tiefe von 24 m erreichen , ſo kann
die Baupolizeibehörde ! ) die Errichtung von Brandmauern
an geeigneter Stelle anordnen .

Auch kann ſie verlangen daß bei einheitlichen Gebäu⸗
den, deren Länge oder Tiefe 24 m oder mehr beträgt , im
Innern der Gebäude zur Beſchränkung der Feuersgefahr an
geeigneter Stelle Brandmauern errichtet werden , welche in
dieſem Falle Verbindungsöffnungen erhalten dürfen ; letztere
müſſen jedoch im Dachraum und auf Anordnung der Po⸗
lizeibehörde auch in anderen Räumlichkeiten mit eiſernen
Thüren verſchließbar hergeſtellt werden .

Fach werk .
§. 13 . Soweit die Außenſeiten der Gebäude nicht

maſſiv von Stein oder anderem unverbrennlichem Material
hergeſtellt werden ( §§. 10, 42 Ziffer 4) , müſſen die Um⸗
faſſungswandungen von ausgemauerten oder in anderer Weiſe
mit feuerſicherem Material ausgefüllten oder mit angemeſſener

der Tabakſchoppen näher als 6 Fuß an die nachbarliche
Grenze zu ſtehen käme .

b. Wenn noch kein Gebäude auf dem Nachbargrundſtücke er⸗
richtet iſt , ſo iſt der Erbauung eines Tabakſchoppens kein
Hinderniß in den Weg zu legen . Nur muß dem Erbauer
die Verpflichtung auferlegt werden , daß , im Falle der Nach⸗
bar auf ſeinem Grundſtücke ſpäter ein Gebäude näher als
12 Fuß von dem Schoppen entfernt aufführt , das Gebäude
auf der dem Schoppen zugekehrten Seite eine Brandmauer
erhalten muß , deren Koſten die beiden Nachbarn je zur Hälfte
zu tragen hätten .

c. Wenn auf dem nachbarlichen Grundſtück ein Gebäude ohne
Brandmauer beſteht , ſo iſt dieſem gegenüber der Bau eines
Tabakſchoppens nur dann zu geſtatten , wenn der Erbauerdes Schoppens an dem nachbarlichen Gebäude ſelbſt auf ſeine
Koſten eine Brandmauer aufführt . Gibt jedoch der Nachbar
hierzu ſeine Einwilligung nicht , ſo muß der neu zu erbau⸗
ende Tabakſchoppen , wenn er in geringerer Entfernung als
12 Fuß von dem Nachbargebäude errichtet werden ſoll , eine
Brandmauer erhalten .

) Das Bezirksamt : § 49 Ziff . 3 dieſer Verordnung .
2*³
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Verblendung oder Verkleidung verſehenem Fachwerk herge⸗
ſtellt werden .

Holzbau .
§. 14 . Umfaſſungswände mit Holz zu bekleiden oder

von Holz herzuſtellen , iſt unbeſchadet der Vorſchriften des

§. 10 nur zuläſſig :
1. bei Gebäuden , welche eine Grundfläche von höchſtens

3 m im Geviert und einſchließlich des Daches eine

Höhe von höchſtens 4,5 m haben ;
Bei Schoppen , Lufttrockengebäuden , Holz - und anderen

Remiſen , welche mindeſtens an einer Seite offen ſind und

bei kleinen nicht über 6m hohen Neben - , Garten⸗

gebäuden und ähnlichen Baulichkeiten ,
ſofern dieſe Bauten keine Feuerung enthalten und

mindeſtens um die Hälfte ihrer Höhe von anderen

durch eine maſſive Wand nicht geſchützten Bauten oder

von der Nachbargrenze entfernt ſind ;
bei Gebäuden , die zu Schauſtellungen oder anderen

vorübergehenden Zwecken auf beſchränkte Zeit errichtet
werden ;

bei einzelnen unbedeutenden Bretter - oder Schindel⸗
Verkleidungen , welche zur Ausſchmückung von Ge⸗
bäuden dienen ;

mit beſonderer Erlaubniß der Baupolizeibehörde ! “) in

Fällen , in welchen nach der Lage des Gebäudes eine

Feuersgefahr nicht zu befürchten iſt .

Dächer . 2 )
§. 15 . Alle Dächer müſſen mit einem feuerſicheren Ma⸗

terial gedeckt ſein . s )

) Zuſtändig iſt das Bezirksamt : § 49 Ziff . 1 dieſer Verordnung .
2) Vgl . die Tabelle Seite 147 .
) Dieſer Vorſchrift wird nur durch Verwendung von Ziegeln ,

Schiefer , Metall oder Holzeement entſprochen . Dachpappe , Asphalt⸗
filz , Theerpappe , das ſog . Antielementum und ähnliche Stoffe können
nicht als feuerſichere Materalien betrachtet werden . Da dieſe Stoffe
aber auch nicht wie die Holzſchindeln und das Stroh als feuerge⸗
fährliche Materialien anzuſehen find und nach der Anſicht der Gr .
Baudirektion bei Gebäuden , die im Brandfall leicht und raſch weg⸗
beſchafft werden können , namentlich bei freiſtehenden Gebäuden
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Ausgenommen ſind nur Gartenhäuschen und ähnliche
Baulichkeiten , ſowie die nur zu vorübergehenden Zwecken auf
beſchränkte Zeit errichteten Gebäude .

§. 16 . Das Ausfüllen des leeren Raumes zwiſchender Decke und dem darüberliegenden Fußboden mit entzünd⸗
lichen Gegenſtänden iſt verboten .

Oeffnungen .
§. 17 . Alle Thür⸗ und Lichtöffnungen an den Außen⸗

ſeiten der Gebäude , insbeſondere alle Dachöffnungen , müſſen
mit Thüren , Läden , Fenſtern oder ſonſtigen Verſchlüſſen ver⸗
ſehen ſein .

Treppen .
§. 18 . In allen Gebäuden , welche zu zahlreichen Ver⸗

ſammlungen beſtimmt ſind , müſſen die Zugänge mit unver⸗
brennlichen Treppen und Vorfluren in ſolcher Größe und
Anzahl verſehen ſein , daß die Entleerung raſch vor ſich gehen
kann . “)

( Schuppen , Stallungen , Werkſtätten , Remiſen , Fabrikgebäuden , Lager⸗
häuſern ) , unter Umſtänden auch bei kleinen Hintergebäuden , von
Wohnhäuſern ohne Gefahr als Dachbedeckungsmaterialien Anwendungfinden können , ſehen wir uns auf den Antrag der Baudirektion ver⸗
anlaßt , die Bezirksämter zu ermächtigen , in ſolchen Fällen , in wel⸗
chen nach Lage der örtlichen Verhältniſſe feuerpolizeiliche Bedenken
nicht entgegenſtehen , von der Einhaltung der Vorſchrift des § 15
Abſ . 1 B⸗O . Nachſicht zu ertheilen , wenn zur Anwendung von Dach⸗
pappe , Asphaltfilz , Theerpappe , Antielementum u. dergl . als Dach⸗
bedeckungsmaterial die polizeiche Erlaubniß eingeholt wird . Erlaßdes Miniſteriums des Innern vom 15. Januar 1891 Nr . 744 .

J Vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 23. September1887 Nr . 18866 : Beſonderer Werth iſt darauf zu legen , daß Ver⸗
ſammlungs⸗ und Vergnügungsräume , welche eine große Zahl von
Menſchen faſſen , ſich möglichſt ſchnell entleeren können ; es ſollen dem⸗
gemäß Ausgänge in ausreichender Zahl , von genügender Breite und
zweckmäßiger Lage ſowie , wenn jene Räume ſich nicht zu ebener Erde
befinden , Treppen in genügender Zahl , von ausreichender Breite und
mit angemeſſener Steigung vorhanden ſein . Es ſollen ferner die
Treppenthüren im unteren ( Erd⸗) Geſchoß direkt ins Freie führenund ſämmtliche Thüren , ſowohl die äußeren als diejenigen inneren
Thüren , welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den
Beſuchern beim Verlaſſen derſelben paſſiert werden müſſen , nach außen
aufſchlagen . Die Ausgänge und Treppen ſollen eine ſolche Lagehaben , daß die Entleerung des Lokals möglichſt leicht erfolgen kann ,auth beim Vorhandenſein mehrerer Ausgänge und Treppen das Pub⸗
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Ebenſo ſind in Gebäuden , in welchen beſonders feuer⸗

gefährliche Gewerbe betrieben werden , wenn ſie mehr als ein

likum dieſelben unwillkürlich in entſprechender Weiſe benützt . Außer⸗
dem iſt für die Feuerſicherheit hier noch von beſonderem Belang , daß
die Heizungs⸗ und Beleuchtungseinrichtungen von guter und zweck⸗
mäßiger Beſchaffenheit ſind und für angemeſſene Feuerlöſchvorrichtungen
geſorgt iſt . — Vgl . auch die Anm . zu § 120 des R. ⸗Gew. ⸗O. ( S. 84) .

Wegea der Kirchenbauten ſind die ſtaatlichen und die kirchlichen Bau⸗
behörden übereinſtimmend mit einer Weiſung verſehen ( Igl . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 31. Januar 1893 Nr . 2683 ) ,
deren Grundzüge ſolgende ſind :

A. Für Kirchen muß die Breite , Lage und ſonſtige Anordnung
der zugehörigen Ausgänge , Flure und Treppen ſo gewählt werden ,
daß eine ſchnelle und ſichere Entleerung möglich iſt .

B. Bei Feſtſtellung der Abmeſſungen und der Zahl der Aus⸗

gänge , Flure und Treppen iſt diejenige Perſonenzahl in Rechnung

zu ſtellen , welche bei Berückſichtigung der Grundrißgeſtaltung und
der Benutzungsart des Gebäudes auf jene Verkehrsmittel angewieſen iſt .

Nebenausgänge und Nebentreppen , welche von den Beſuchern
der betreffenden Gebäude bezw . Räume nicht leicht aufgefunden wer⸗
den können , müſſen bei der Berechnung außer Betracht bleiben .

C. Für alle bei der Entleerung von Kirchen in Betracht kom⸗
menden Ansgänge , Flure und Treppen ſind uindeſtens folgende Brei⸗
tenmaße anzunehmen :

1. 70 cm Breite für je 100 Perſonen bis zu einer Geſammtzahl
von 500 (ogl . den Schlußſatz zu C. ) ,

2. weitere 50 cm Breite für je 100 Perſouen mehr in den Gren⸗

zen von 500 bis 1000 ,
3. weitere 30 cm Breite für je 100 Perſonen mehr , ſobald die

Zahl 1000 überſchritten wird .
Demnach würde beiſpielsweiſe die Geſammtbreite der für die

Entleerung in Betracht kommenden Ausgänge , Flure und Treppen
betragen müſſen bei einer Geſammtzahl :

von 400 Perſonen = 4 . 0,000000 2,80 m

„ 800 12 070430,50 5,00 „
41200 „ 2 5 . 0,704½50,50U2 6,30 =6,60 „
Für Wendeltreppen ſind die unter 1. , 2. und 3. genannten

Maße um 30 PCt . zu erhöhen .
Die geringſte Breite der Flure darf nicht unter 2,50 m und

derjenige der Treppen nicht unter 1,30 m betragen ; nur für die zu
den Kirchenemporen führenden Treppen iſt ausnahmsweiſe eine Ein⸗

ſchränkung der Breite bis auf 0,90 m zuläſſig .
Die aus obiger Berechnung ſich ergebenden Maße müſſen ſtets

im Lichten — und zwar bei den Treppen zwiſchen den Handläufern —

vorhanden ſein . Letztere ſind auf beiden Seiten der Treppen anzu⸗
ordnen und entweder über die Podeſte ohne Unterbrechung fortzu⸗
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Stockwerk oder Dachwohnungen enthalten , unverbrennliche
Treppen und Vorfluren nothwendig . “)

Feuerungseinrichtungen .

§. 19 ( in der durch Verordnung vom 9. Juni 1883 ,

Geſ. ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S . 160 , bewirkten Faſſung ) .
Alle Feuerungseinrichtungen ſind ſo herzuſtellen und im

Stand zu halten , daß durch ihren Gebrauch keinerlei Ge⸗

fahr der Entzündung eines Gebäudes entſteht .
Die in ihrer Nähe liegenden Wandungen ( Feuerwände )

ſind von gebrannten Backſteinen oder anderen feuerfeſten
Steinen mit dichten Fugen herzuſtellen . Sie ſollen ſicher
unterſtützt werden , kein Holz enthalten , mindeſtens 12 m

ſtark , an Scheidemauern zwiſchen Nachbargebäuden aber , ſo⸗
weit die Feuerung reicht , mindeſtens 25 ocm ſtark ſein .

Jede offene Feuerung muß unter - und umplattet ſein .

führen , oder an den Enden jedes Laufes mit einer den Verkehr nicht
hindernden Krümmung abzuſchließen .

D. Die Treppenſtufen dürfen in der Regel nicht mehr als 18 cm

Steigung und nicht weniger als 27 cm Auftritt erhalten . Für Em⸗

porentreppen kann eine Steigung bis zu 19 cm zugelaſſen werden .
E. Freiſtufen vor den Thüren ſind bequem anzuordnen . Sie

dürfen nicht unmittelbar vor dem Eingange beginnen , müſſen viel⸗
mehr auf einen mindeſtens 80 cm breiten Vorplatz vor der Thür

münden . Die Zahl der Freiſtufen iſt durch Anordnung ſanft an⸗
ſteigender Rampen thunlichſt zu vermindern .

FE Bei einer Perſonenzahl von mehr als 300 müſſen in der
Regel zwei , bei einer ſolchen von mehr als 800 in der Regel drei

geſonderte Ausgänge angeordnet werden . Das Gleiche gilt für Trep⸗
pen unter Zugrundelegung der auf dieſe angewieſenen Zahl der

Perſonen .
G. Die Ausgänge und Treppen ſind thunlichſt nach verſchiedenen

Richtungen ſo zu vertheilen , daß bei gleichzeitiger Entleerungder
Räume Gegenftrömungen vermieden werden ; auch dürfen die Thüren
der einzelnen zu entleerenden Räume in der Regel nicht einander

gegenüber liegen . 0
Die unteren Ausgänge der Treppenhäuſer müſſen unmittelbar

oder durch Vermittlung von anſchließenden , ausreichend geräumigen
Vorhallen in ' s Freie führen .

H. Alle inneren und äußeren Thüren , welche für die ſchnelle
und ſichere Entleerung der Räume in Betracht kommen , müſſen nach
außen aufſchlagen .

) Vergl . Anm . 1 zu § 4 dieſer Verordnung .
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Oefen .

§. 20 . Feuerwände an Oefen müſſen den von dem
Ofen und ſeinen Röhren eingenommenen Raum wenigſtens
um einen Fuß überragen .

Wenn nicht über dem Ofen eine ihn und die Ofenröhre
nach jeder Richtung um 1,5 dm überragende Blechſcheibe
befeſtigt iſt , müſſen von über Holz verputzten Decken eiſerne
Oefen 6, irdene 4,5 dm abſtehen ; iſt das Holzwerk der
Decke ſichtbar , ſo muß der Abſtand 9, bei irdenen Oefen
6 dm betragen .

Jeder Ofen muß ein Thürchen von Blech oder Guß⸗
eiſen haben . Verſetzbare Oefen ſollen auf einer feuerſichern )
ganzen Platte ſtehen . Der Feuerherd muß von der Platte
im Lichten 1,5 dm hoch entfernt ſein und von unten leicht
beſichtigt werden können .

Bei Oefen , welche im Zimmer geheizt werden , muß die

Ofenplatte 3 dm über den Feuerraum vorſpringen , oder der

Jgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. März 1881
Nr . 3556 : Es haben ſich Zweifel darüber ergeben , von welcher Stärke
Sandſteinplatten ſein müſſen , um als feuerſicher im Sinne des §20
Abſatz 3 der Bauordnung betrachtet werden zu können .

Wir ſehen uns deshalb veraulaßt , nach Anhörung der Großh .
Baudirektion dieſe Beſtimmung dahin zu erläutern , daß als feuer⸗
ſicher eine Sandſteinplatte nur dann gelten kann , wenn dieſelbe eine
Stärke von mindeſtens 6 Centimeter beſitzt .

Für künftige Ofenanlagen dürfen mithin nur Platten von der
genannten Stärke verwendet werden , während bezüglich bereits be⸗
ſtehender Oefen Folgendes zu beachten iſt :

Zeigt ſich die betreffende Platte ſchadha ft , ſo iſt ſolche , wenn
immer thunlich , durch eine neue in der vorgeſchriebenen Stärke von
6 Centimeter zu erſetzen .

Wird dieſelbe jedoch nur als zu dünn befunden , ſo iſt
a. bei genügendem Zwiſchenraum zwiſchen Aſchenkaſten

und Ofenplatte eine 2 Schichten hohe , in den Fugen ſich
überbindende Aufmauerung von feuerfeſten Backſteinen auf
der Platte herzuſtellen .

b. bei zu gerin gem Zwiſchenra um für eine derartige
Aufmauerung als Erſatz derſelben in einem Abſtande
von 3Centimeter von derſteinenen Unterlagplatte eine ſchmiede⸗
eiſerne Platte einzuſetzen , welche zur Erzielung einer iſo⸗
lirenden Luftſchicht nur an den Rändern auf feuerſicherem
Material aufliegt .
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Holzboden vor denſelben auf die Breite des Ofens und
3 dm vor demſelben vorſpringend mit Blech bedeckt , oder
ein Vorſatz von Blech angebracht werden , welcher auf die
Ofenplatte eingreift und mit Füßchen verſehen iſt .

Bei Oefen , welche von außen geheizt werden , muß der
Boden unter dem Halſe mit einer bis an die Feuerwand
reichenden und in den Verputz derſelben eingelaſſenen Stein⸗
oder Blechplatte gedeckt werden .

Dieſe Oefen müſſen eine Vorfeuerung im Kamine oder
in der Küche unter dem Rauchfang haben .

Vorkamine .

§. 21 . Gemeinſchaftliche Vorkamine mehrerer Oefen
müſſen gleich Kaminen feſt und feuerſicher erbaut , ihre
Thüren von Blech oder auf der inneren Seite mit Blech
bekleidet ſein .

Ofenröhren .
§. 22 . Durch Ofenröhren ohne Kamine darf der Rauch

ohne beſondere polizeiliche Erlaubniß ) nicht abgeleitet werden .

Ofenröhren müſſen mindeſtens 3,6 am von nicht ver⸗
putztem Holze entfernt ſein . Wenn ſie durch Wände geleitet
werden , müſſen ſie von Holzwerk 1,5 dm entfernt bleiben
und auf dieſe Breite mit Backſteinen in Lehm ummauert
werden .

Bei der Leitung durch eine Dielenwand iſt die Ofen⸗
röhre mit einer Blechſcheibe von 4,5 am Durchmeſſer zu
umgeben , und ſind die Dielen auf wenigſtens 3,9 dm weit

auszuſchneiden .
Durch nicht leicht zugängliche Räume geführte Ofen⸗

röhren müſſen in einem von Stein gemauerten Kanale liegen .

Oefen von Centralheizungen .
§. 23 . Oefen zur Heizung mit erwärmter Luft , heißem

Waſſer , Dampf dürfen nur auf gemauerten Fundamenten
innerhalb eines mit maſſiven Mauern umſchloſſenen Raumes
errichtet werden . Die Leitung der erwärmten Luft aus der

Heizkammer iſt nur in Röhren von Mauerwerk oder von

) des Bezirksamts : § 49 Ziff . 1 dieſer Verordnung .
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anderen feuerfeſten Stoffen , welche von allem Holzwerk ent⸗

fernt bleiben müſſen , geſtattet .

Herde .

§. 24 . Alle Räume mit offenen oder geſchloſſenen
Herdfeuerungen müſſen an Decken und Wönden verputzt

werden und dürfen keine Thüren oder Zugänge in Ställe

oder ſonſtige mit leicht entzündlichen Stoffen gefüllte Räume

enthalten .
§. 25 . Küchenherde müſſen eine ſie nach jeder Seite

3 dm überragende Feuerwand , eine maſſive Untermauerung

von mindeſtens 1,5 dm Höhe haben und in einer Breite

von 7,5 dm mit feuerſicherem Bodenbeleg ( Platten , Back⸗

ſteinen oder Blech ) umgeben ſein .
Sind die Herde tragbar , ſo kann die Untermauerung

durch ein durchgreifendes Plattenbeleg erſetzt werden .

Ueber Herde mit offener Feuerung iſt ein Rauchfang
mit weitem Kamine anzubringen , welcher den Herd 2,4 dm

überragen , aus feuerſicheren Stoffen ( Platten , gebrannten
Steinen , Metall ) gefertigt , mittelſt ſtarker Trageiſen und

eines Kranzes von Winkeleiſen befeſtigt werden muß . Höl⸗

zerne Stangen dürfen nicht in dem Rauchfang angebracht
werden . Soll der Kranz von Holz gefertigt werden , ſo muß
der Vorſprung über den Herd mindeſtens 3,6 dm betragen .

Bei großen Feuerungen darf kein Kranz von Holz ver⸗

wendet werden .

Rauchkammern .

§. 26 . Rauchkammern ſollen von feuerfeſten Bauſtoffen
ausgeführt werden und in der Regel eiſerne oder auf der

inneren Seite mit Blech bekleidete Thüren erhalten . Die

) Rauchkammern und Rauchkaſten ſind nicht als Vorkamine
oder als Beſtandteile der Kamine , ſondern als ſelbſtſtändige Objekte
in bau⸗ beziehungsweiſe feuerpolizeilicher Hinſicht zu behandeln ; die
Umwandungen derſelben müſſen , um als feuerfeſt betrachtet werden

zu können , eine Minimalſtärke von 9 cm beſitzen ; geſtellte Steine
dürfen zur Ausführung derſelben überhaupt nicht verwendet werden .
Erlaß Miniſteriums des Innern vom 4. März 1882 Nr . 3548/9 .
Rauchkammern von Eiſenblech entſprechen der Vorſchrift des § 26
nicht . Erlaß Miniſteriums des Innern vom 28. Mai 1880 Nr . 8011 .
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Oeffnungen gegen das Kamin müſſen 4,5 din vom Boden ,
9 di von der Decke entfernt und mit eiſernen Läden ver⸗

ſchließbar ſein . Die Stangen in der Kammer ſind von Eiſen

zu fertigen .
Backöfen .

§. 27 . Die Umfaſſungswände der Backöfen müſſen
mindeſtens 11½ , bei größeren Oefen mindeſtens 2 Backſtein⸗

längen ſtark und mit der äußeren Seite 1,5 adm von Holz
wänden und 9 dm von Holzdecken entfernt ſein .

Die Gewölbe größerer Back⸗ , Konditorsöfen müſſen min⸗

deſtens eine Backſteinlänge ſtark ſein und mit einer 7,5 om

ſtarken Decke von Mauerwerk oder Lehm verſehen werden ,
deren Oberfläche 1,2 m von der Decke entfernt iſt .

Feuerſtätten .
§. 28 . Räume , in welchen Brennöfen , Brau - oder

Waſchkeſſel , Darren , Feuereſſen , Schmelzöfen , chemiſche La⸗

boratorien und andere derartige Feuerſtätten ſich befinden ,

ſollen feuerſichere Bodenbelege haben ; die Feuerungen dürfen

nur zu ebener Erde oder auf Gewölben mit feuerſicheren
Widerlagern , oder auf eiſernen , mit Backſteinen ausgerollten
Gebälken angelegt werden . Die Zugänge und andere Oeff⸗
nungen ſind , ausgenommen bei gewöhnlichen Waſchküchen ,
mit eiſernen oder auf der inneren Seite mit Blech beklei —⸗

deten Thüren oder Läden verſchließbar zu machen .

Größere und gefährliche Feuerungen , ſowie Darren ) ,
müſſen mit maſſiven Mauern und feuerſicheren Decken um⸗

geben ſein .
Bei Darren ſind hölzerne Dunſtröhren unzuläſſig .

Schloſſer - und Schmie dwerkſtätten .
§. 29 . Schloſſer - und Schmiedwerkſtätten dürfen nicht

auf Gebälken angelegt werden , die Fußböden ſollen feuerſicher
ſein und dürfen nur an den Arbeitsſtänden mit Holz belegt
werden .

) Grünkerndarren fallen nicht hierunter , nur müſſen ſie , ſofern
ihre Entfernung von Wohngebäuden weniger als 100 m beträgt , den

Anforderungen der § 24 und 25 entſprechen . Erlaß des Miniſteriums
des Innern vom 15. November 1889 Nr . 24071 ) .
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Ueber den Feuern der Schmiedeſſen ſind Rauchfänge
von Stein oder Eiſen herzuſtellen , die nicht auf hölzerne
Träger geſetzt werden dürfen .

Aſchenbehälter .
§. 30 . Aſchenbehälter dürfen nur an feuerſicheren

Orten , nicht auf Gebälk oder nahe bei Holzwänden angelegt
werden und müſſen von feuerſicheren Stoffen aufgeführt und
mit ſolchen geſchloſſen oder bedeckt ſein .

Kamine . )

§ 31 . Kamine ſind von gut gebrannten Back⸗ oder

) Vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. März1892 . No. 3442 :
In manchen Gegenden ſind ſteigbare Kamine von ſolcher Licht⸗weite und Höhe vorhanden , daß dieſelben mittels gewöhnlicher Kamin⸗fegerleitern nicht beſtiegen “ werden können , weshalb innerhalb derKamine Holzbengel zum Auflegen der Leitern eingemauert werden .Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß Einrichtungen der be⸗zeichneten Art , ſchon weil ſie feuergefährlich ſind , nicht geduldet werdendürfen . Müſſen in weiten Kaminen beſondere Vorrichtungen zumAufſtellen der Kaminkehrerleitern angebracht werden , um eine ordnungs⸗mäßige Reinigung der Kamine zu ermöglichen , ſo ſind ſolche — wiedies auch in § 26 der Landesbauordnung für die Stangen in Rauch⸗kammern ausdrücklich vorgeſehen iſt — aus Eiſen zu fertigen , da zurAufführung von Kaminen nach § 31 der Landesbauordnung nurfeuerfeſtes Material verwendet werden darf . Nach der erhobenen gut⸗achtlichen Aeußerung der Großherzoglichen Baudirektion empfiehlt esſich, daß in dieſen Fällen im Innern der Kamine durchgehendeEiſenſtangen und zwar in Abſtänden von 2 m angebrachtwerden , die in der Kaminwandung gut befeſtigt werden müſſen .Dies kann , daes ſich zugleich um den Schutz der Kaminfeger gegenGefährdungen handelt , auf Grund des §S 3 der Landesbauordnungangeordnet werden und es ſind bei genehmigungs⸗ und anzeige⸗pflichtigen Bauten entſprechende Auflagen künftig jeweils bei dem in§ 52 und ſ5àa der Landesbauordnung vorgeſchriebenen Verfahren zuerlaſſen , wenn ein Bedürfniß hierzu wegen der Lichtweite und Höhedes Kamins vorliegt . Hinſichtlich der beſtehenden Kamine iſt zunächſtanläßlich der Feuerſchau oder durch die Kaminkehrer bei der regel⸗mäßigen Reinigung ermitteln zu laſſen , ob die beanſtandete Einrich⸗tung vorhanden iſt , worauf zutreffendenfalls die Beſeitigung derſelbenund die Erſetzung der Holzbengel durch Eiſenſtangen , jedoch unterBewilligung angemeſſener Friſten zum Vollzug der Auflagen , anzu⸗ordnen ſein würde .
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Kaminſteinen oder anderem feuerfeſten ) Material auszu⸗
führen , im erſten Fall innen glatt auszuſtreichen , ſtets aber
im Dachraum zu verputzen . Stoß⸗ und Lagenfugen ſollen
ſorgfältig mit Lehm oder Mörtel gefüllt werden . Eiſerne

9 Vergl . Erlaß Miniſteriums des Innern vom 28. Dezember
1887 Nr . 25165 :
1 Als durchaus feuerbeſtändig ſind neben den ausdrücklich

in § 31 der Bauordnung genannten Backſteinen anzuſehen : Sand⸗
ſteine mit Quarz als Bindemittel , Glimmer⸗ , Chlorit⸗ und Talk⸗
ſchiefer , Serpentin , Trachyt , Bimsſteingeſteine und Thonſchiefer .
Sandſteine , die mergeliges oder kalkiges Bindemittel haben , ſowie
Kalkſteine , Mergel , Dolomite und Augitgeſteine ſind nicht zuzu⸗
laſſen ; auch ſind die weniger feuerbeſtändigen Geſteine aus grob⸗
körnigen heterogenen Gemengtheilen ( grobkörnige Granite und
Syenite ) auszuſchließen . 8
Zur Mörtelbereitung für Kaminbauten ſcheint ſich neben dem
üblichen Kalkmörtel der reine Portland⸗Cement oder ein Ge⸗
menge mit gebranntem Kalk vorzüglich zu eignen , und es wird
kaum angezeigt ſein , bei unſeren Hauskaminen und den Dampf⸗
kaminen , die in keine ſehr hohe Temperatur gelangen , ſich anderer
Stoffe zu bedienen , und nur da, woes ſich um wirkliche Feuer⸗
feſtigkeit handelt , alſo bei den Ummauerungen der Feuerherde
oder Roſte , bei Gasöfen , Thonöfen ꝛc. ꝛc. mögen ſogenannte feuer⸗
feſte Cemente , z. B. die von Coblentzer in Köln oder Kontzen in
Bonn gefertigten Cemente oder vielmehr fertigen Mörtel am
Platze ſein . Cementmörtel hat vor dem Thonmörtel den Vorzug ,
ſehr volumbeſtändig zu ſein , d. h. ſich beim Trocknen , beziehungs⸗
weiſe Erhärten nicht zuſammenzuziehen ; auch ſintert er kaum zu⸗

5 —5 95 ſtarken Erhitzen ( Thon vermindert ſein Volumen
abei ſehr ) .

Schornſteintrommeln aus gebranntem Thon mittels Verfalzung
aufeinandergeſetzt und an den Außenwänden mit Reifen verſehen ,
damit Verputz und Mörtel beſſer hält , ſind zuläſſig .
Dem Verputz ' der Innenwandungen bei Kaminen , welcher vor⸗
wiegend nur zum Verſchließen der Fugen dient , iſt das „ Aus⸗
fügen “ gleich beim Aufmauern vorzuziehen . Dabei iſt mit vollen
Fugen zu mauern , damit die Kanten der Steine möglichſt lange
geſchützt bleiben .

Da jeder Schornſtein im Innern möglichſt glatt auszuführen
iſt , ſo verdienen ausgefugte oder glaſirte innere Wandungen den
Vorzug vor unglaſirten , und mit Kalkmörtel ausgeputzte Kamin⸗
züge den Vorzug vor ſolchen , die mit Lehm ausgeſtrichen find .
Letzteres erſcheint überhaupt verwerflich , da der Lehm zum An⸗
ſetzen von Glanzruß beiträgt und beim Reinigen ſtets leicht ab⸗
geriſſen wird .
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Kaminzüge ſind innerhalb der Häuſer mit gebrannten Steinen

zu umgeben , Holzvertäfelungen dürfen an ! ) Kaminen nicht
angebracht werden . )

§. 32 . Weite oder ſteigbare Kamine müſſen im Lichten
einen Querſchnitt von 4,5 dm auf 4,5 dm oder von 4,2 dm

auf 4,8 dm erhalten .
(Abfſ. 2 in der durch Verordnung von 4. Auguſt 1887 ,

Geſetz⸗ u. Verordnungsblatt Seite 256 , feſtgeſetzten Faſſung ) .
Die Lichtweite enger , unbeſteigbarer Kamine ) muß , wenn

) Berichtigung ( an ſtatt in ) : Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1882
Seite 114 .S

) Dirrch Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 1. Mai
1885 , Nr . 5939 iſt die Verwendung von Holzbekleidungen an Ka⸗
minen und Feuerwänden ausnahmsweiſe dann für zuläffig erklärt ,
wenn durch beſondere Maßnahmen für Abhaltung jeglicher Feuers⸗
gefahr ausreichend vorgeſorgt wird .

Als Maßnahmen dieſer Art ſind bezeichnet :
1. Die Kamine und Feuerwände müſſen mindeſtens eine ½ Stein

ſtarke , (beſſer aber 1 Stein ſtarke ) Wandung nach der zu be⸗
ſchlagenden Seite haben ; die Einlaffung von Befeſtigungsdübeln
in die Kaminwandungen hat gänzlich zu unterbleiben .
Zwiſchen der Täfelung und der äußeren Kaminwandfläche muß
eine Verblendung von Ziegelſtücken in Lehmmörtel oder eine
feuerfichere Iſolirmaſſe von mindeſtens 4 Centimeter Stärke ein⸗
fügt werden .
Bei Aufſtellung eiſerner Oefen müſſen außerdem die Holzver⸗

täfelungen durch einen doppelwandigen Eifenblechſchirm geſchützt
werden ; bei der Aufftellung von Po rzellanöfen hat das Gleiche
in dem Falle zu geſchehen , wenn dieſe Oefen in die unmittelbare
Nähe der Wand zu ſtehen kommen .

Mit Rückſicht hierauf wurde den Bezirksämtern bis auf Weiteres
die Ermächtigung ertheilt , im einzelnen Falle , auf Anſuchen der
Betheiligten und auf zuſtimmende Erklärung der betreffenden Orts⸗
baukommiſſion Nachſicht von den bezüglichen Beſtimmungen der
§§ 19, 20 und 31 der Bauverordnung zu ertheilen , ſofern ſeitens
des Bauherrn die gehörige Ausführung der bezeichneten Vorſichts⸗
maßregeln gewährleiſtet wird .

) Bei Gasheizungsanlagen ſind enger gemauerte Abzugskamineals die bei Holz⸗ und Kohlenheizungen vorgeſchriebenen zu geſtatten .
Beſonders empfiehlt ſich bei Gasheizung die Verwendung von 15 cm
weiten runden Steinzeugröhren zu Kaminen , welche in das Mauer⸗
werk eingefügt , oder wie Gas⸗, Waſſer⸗ oder Abortröhren auch vor
der Mauer emporgeführt werden könnte . Erlaß des Miniſteriumsdes Innern vom 29. November 1889 No. 25699 .
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dieſe in maſſiven Gang⸗ oder Zwiſchenwänden von min⸗

deſtens 1¼ Backſteinſtärke liegen , für einen gewöhnlichen
Zimmerofen wenigſtens 1,8 qdm , für 2 Oefen 3,24 ꝗdm ,

für 3 Oefen 4,5 qdm und darf höchſtens 9 qdm im Quer⸗

ſchnitt erhalten . Iſt das Kamin ein freiſtehendes oder an

Riegelwände angelehntes , ſo muß es eine Lichtweite von

25 zu 25 om haben . ) Für gewöhnliche Küchenkamine ge⸗

nügen 5,76 —7,29 ꝗqdm. Der Querſchnitt kann viereckig
oder rund ſein , muß aber ſtets für die ganze Länge des Ka⸗

mins rechtwinklig auf deſſen Richtung unverändert bleiben

§. 33 . 2) Kaminwangen müſſen , ſofern nicht bei frei .

ſtehenden Kaminen eine größere Stärke nöthig fällt , bei

weiten Kaminen und bei engen , wo dieſe ſich in maſſiven

) BVgl. Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 4. Januar
1890 No. 12444 .

Nach uns gewordener Kenntniß iſt mehrfach angenommen
worden , daß die Beſtimmungen in § 32 Abſatz 2 Satz 2 der

Landesbauverordnung auch auf gekuppelte Kamine Anwendung

zu finden habe . Auf Antrag der Großh . Baudirektion nehmen wir

Veranlaſſung , darauf hinzuweiſen , daß dieſe Annahme nicht zutreffend

iſt . Mit den Worten „Iſt das Kamin ꝛc. “ iſt des Falls gedacht ,
in welchem es ſich um ein leinzelnes , für ſich allein aufgeführtes
( einfaches ) Kamin handelt ; gekuppelte ( zwei⸗ und mehrfache )
Kamine können nicht hierher gezählt werden , ſondern ſind bezüg⸗

lich der Lichtweite nach Maßgabe von Satz 1 der obenangeführten

Verordnungsſtelle zu behandeln . Die hinſichtlich der einzelnen , für

ſich allein aufgeführten Kamine getroffenene Vorſchrift hat den be⸗

ſonderen Zweck, bei dieſen Kaminen das Verhauen der Steine und

die durch Einmauern von Brocken entſtehenden Undichtigkeiten zu
vermeiden , d. h. den Verband zu verbeſſern . Bei gekuppelten Ka⸗

minen fallen die Bedenken wegen ſchlechten Verbandes weg ; ſobald
zwei oder mehrere Kamine neben einander liegen , ändern ſich die Ver⸗

hältniſſe für den Steinverband in einer Weiſe , daß hier die Quer⸗
ſchnittsform von 25 ( 25 cm nicht nöthig fällt . Die Großh . Baudi⸗
rection hat zur näheren Erläuterung 4 Tafeln nebſt kurzem Beſchrieb
anfertigen laſſen , von denen ein Abdruck auf Tafel 4 —8 wieder⸗
gegeben iſt .

2) Die Verordnung des Miniſteriums des Innern vom 18. April

1872 , die Handhabung der Baupolizei betreffend , Geſetz⸗ und Ver⸗

ordnungsblatt Seite 227 , beſtimmt :
§ 33 der Verordnung vom 5. Mai 1869 wird dahin abge⸗

ändert , daß die Wangenſtärke der freiſtehenden Kamine dem Normal⸗

ziegelformat entſprechend auf 12 cm feſtgeſetzt wird .
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Mauern befinden , 9 em und wo letztere freiſtehen 1,2 dm
ſtark ſein .

Wo Kamine durch nicht leicht zugängliche Räume ge⸗
führt werden , ſollen ſie mindeſtens 1,2 um ſtarke Wangen
haben , wo ſie durch Gebälk geführt werden , darf die Wangen⸗
ſtärke nicht unter 152 dm betragen und muß überdies das
Holzwerk mit in Lehm geſtellten Ziegeln verwahrt werden .

Kamine , welche durch Gelaſſe zur Aufbewahrung leicht
entzündlicher Gegenſtände führen , ſind in einer Entfernung
von 4,5 dm mit einem durchſichtigen Lattenverſchlage , deſſen
Zwiſchenweite höchſtens 6 om betragen darf , durch die ganze
Höhe zu umgeben , ſo daß der Zwiſchenraum zugänglich bleibt .

§. 34 . Weite Kamine dürfen , wenn wenigſtens eine
Seite derſelben von Grund aus unterſtützt iſt , auf Gebälken
angebracht werden , ihre Unterlage muß aber zwiſchen dem
Gebälk auf Eiſen gewölbt werden . Enge Kamine ſollen ) ,
wenn äußerſt möglich , wenigſtens mit zwei Seiten auf maſ⸗
ſives Mauerwerk ſich gründen und , wenn ſie ausnahmsweiſe
auf Holz geſetzt werden , direkt unterſtützt ſein .

Wird ein Kamin an einer bereits beſtehenden Mauer
von Grund aus oder auf eingeſetzten Trägern von Stein ,
Mauerwerk oder Eiſen aufgeführt , ſo muß es auf allen
Seiten eigene Wangen erhalten , deren Steine nicht in die
vorhandene Mauer verzahnt werden dürfen . )

„) Die Vorſchrift iſt gebietender , nicht ( wie aus dem Gebrauchedes Wortes ſollen “ geſchloſſen werden könnte ) bloß belehrender Natur .Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 12. März 1884 Nr . 3671 .
) Vgl . den Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 29. Ok⸗tober 1888 Nr . 18902 :

„ Wie zur diesſeitgen Kenntniß gelangt iſt , wird in einzelnenBezirken von den Kaminfegern und Feuerſchauern die Anſicht feſt⸗gehalten , daß Kamine unter allen Umſtänden mit vier eigenenWandungen ausgeführt werden müſſen und mit einer anliegenden ,zugleich von Grund aus neu aufgeführten Umfaffungs⸗ oder maſſivenS erdewand nicht in Verbindung aufgemauert werden dürfen . Die
Großherzogliche Baudirektion hat dieſe Anſicht nicht als begründetbezeichnet und ſich im Gegenſatz zu derſelben dahin geäußert , daß bei

Neubauten Kamine , welche in maſſive Mauern von 38 m und mehrStärke zu liegen kommen , oder ſolche , welche an maſſive Scheide⸗mauern von 25 cm und mehr Stärke angelehnt ſind , mit dieſen im
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§. 35 . Kamine dürfen in nicht leicht zugänglichen Räu⸗
men gar nicht , im Uebrigen nur auf einer Mauer oder aufeinem maſſiven , nirgends an Holz angelehnten Bogen oder
mittelſt eiſerner , in maſſives Mauerwerk eingreifender Anker
geſchleift werden . Der Neigungswinkel der Schleifung darf bei
weiten Kaminen nicht weniger als 60 „ bei engen nicht weniger
als 450 betragen . Die Ecken der Schleifung ſind abzurunden .

§. 36 . Die Kaminausmündungen müſſen von hölzernen
Gebälken und Wänden , ſowie von den nächſten Dachflächen
mindeſtens 1,2 m entfernt ſein .

Kamine , welche gerade durch den Dachfirſt treten , müſſen
dieſen um 4,5 dm überragen .

§. 37 . Wenn enge Kamine in ununterbrochener gerader
Richtung aufgeführt werden , ſo iſt , der Reinigung wegen ,
unten , beim Anfange , eine Seiten⸗ oder Putzöffnung , und in
dem Dache , zunächſt dem Kamine , ein blechener Ausſteigladen
herzuſtellen . J)

Verbande aufgeführt werden müſſen . Es können demnach alle maſ⸗ſiven Backſteinmauern von mindeſtens einer Steinlänge ( mit 0,25 m
Stärke ) als Kaminwangen benutzt werden , wenn Kamin und Mauer
zugleich aufgeführt werden .

In Brandmauern dürfen ſelbſtredend keine Kamine eingelegtwerden .
Auf Anfrage eines Bezirksamtes hat ſich Großh . Baudirektion

weiterhin dahin ausgeſprochen :
es ſei bei Neubauten zu geſtatten , daß Kamine auch mit Riegel⸗

wandmauerungen im Verband aufgeführt werden dürfen , voraus⸗geſetzt , daß die Hölzer der Riegelwände gemäß § 19 und 33 der
Landesbauordnung in gehöriger Entfernung von den Kamin⸗
wandungen bezw. Kaminlichtungen bleiben und

5es ſei ferner zuzulaſſen , daß eiſerne Tragbalken bei Kamin⸗
wandungen im Verband mit anſtoßendem Mauerwerk aufgelegt
werden , wenn die Kaminwandungen nicht als Tragwände in
Anſpruch genommen werden und die tragenden Mauertheile das
entſprechende ſtatiſch gebotene Auflager bieten .

„ Auf Grund der Aeußerung der Großh . Baudirektion werdendie Großh . Bezirksämter hiermit angewieſen , dafür Sorge zu tragen ,daß bei Neubauten in Bezug auf die Kaminherſtellung und deren
bau⸗ und feuerpolizeilicher Kontrole nach Maßgabe des Vorgemerktenkünftighin verfahren wird . “

Wo klimatiſche Verhältniſſe ( häufige und andauernde Schnee⸗lagen ) oder die Konſtruktion der Kamine oder des Dachſtuhls es
155 15 2Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 3
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Erhalten enge Kamine an irgend einer Stelle eine grö⸗

ßere ſchiefe Richtung ( Schleifung ) , ſo muß unten und oben

an dieſer Stelle eine Putzöffnung angebracht werden . Sollte

die ſchiefe Richtung unter dem Dache aufhören und der

außerhalb des Daches befindliche Theil des Kamins eine

ſo geringe Höhe erhalten , daß die Reinigung dieſer Schleif⸗

ung von außen möglich iſt , ſo kann in dieſem Falle die An⸗

bringung der Putzthüre am oberen Ende dieſer Schleifung
unterbleiben .

Die Oeffnungen ſind mit einer verdoppelten eiſernen ,
in Falz ſchlagenden Thüre oder mit Blechkäſtchen zu verſehen .

Letztere müſſen von Schwarzblech gefertigt , von allen Seiten

geſchloſſen ſein und nach der Breite , Höhe und Tiefe genau
das Maß der Seitenöffnungen haben , deren Wände glatt

verputzt ſein müſſen . Zur Erleichterung des Herausnehmens
und Wiedereinſetzens ſind ſie mit einem Handgriff und zum

ſicheren Verſchluß der Fugen mit einem dieſen überdeckenden

Rande zu verſehen . Dieſe Seitenöffnungen müſſen wenig⸗

ſtens 1,5 dm in wagrechter , 7,5 dm in ſenkrechter Richtung
nach oben und 3 am nach unten vom Holzwerk entfernt ſein .

§. 38 . Bei Kaminen größerer und gefährlicher Feuer⸗
ungen ſind die Wangen , ſoweit nöthig , über das in den vor⸗

ausgehenden Paragraphen angegebene Maß zu verſtärken .

Auch müſſen ſolche Kamine ſo angelegt werden , daß ſie ,

wenn gegründete Beſchwerden über den Rauch geführt wer⸗

den ſollten , ſoweit nöthig , erhöht werden können .

§. 39 . Kamine von Hafnerbrennöfen und ähnlichen
Feuerungen müſſen Wangen von mindeſtens einer Backſtein⸗

länge erhalten , gut mit Eiſen gebunden , von allem Holz⸗
werk 3 dm entfernt ſein und Klappen , ſowie Funkenfänge
von Drahtgitter haben .

beſonders erfordern , darf an Stelle des Ausſteigladens im Dache
zur Anbringung eines Putzthürchens im Dach⸗ oder Speicherraum
unter Berückfichtigung der Vorſchriften in Abſatz 2 und 3 ſowie in

§33 geſchritten werden . Ueber die Zulaſſung diefer Ausnahmen
bezw . ihre Nothwendigkeit hat im einzelnen Falle die Baupolizei⸗
behörde nach erfolgter fachverſtändiger Prüfung zu befinden . Erla
des Miniſteriums des Innern vom 4. Auguft 1887 Nr . 13800 .
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§. 40 . Neu aufgeführte Kamine dürfen nicht verputzt
werden , bevor ſie durch den Kaminfeger unterſucht worden
ſind . )

Kamine , welche theilweiſe abgetragen werden , ſo daß
ſie nicht mehr über Dach führen , find oben und unten durch
eine 1,5 dm ſtarke Vermauerung zu verſchließen .

§., 41 . Die Vorſchriften der 8§. 19 —40 können auch
hinſichtlich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einricht⸗
ungen bei den gemäß §. 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches zu erlaſſenden feuerpolizeilichen Anordnungen An⸗
wendung finden .

III . Oertliche Bauordnungen .

§. 42 . Behufs der nöthigen Berückſichtigung der kli⸗
matiſchen , der Terrain - , Erwerbs⸗ , Verkehrs⸗Verhältniſſe
der einzelnen Gemeinden und der Anforderungen , welche in
denſelben auf Sicherheit und Bequemlichkeit des örtlichen
Verkehrs und Zuſammenlebens gemacht werden , bleiben den
örtlichen Bauordnungen weitere Beſtimmungen vorbehalten ?)
insbeſondere :

) Nach Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. Februar1881 Nr . 1980 hat eine ſolche Unterſuchung nicht nur bei voll⸗
ſtändiger Neuaufführung , ſondern auch bei ſämmtlichen Ausbeſſerungen
und theilweiſen Erneuerungen der Kamine unter Dach , d. h. von der
Dachſchräge abwärts gerechnet , ſtattzufinden , wogegen ſolche bei Aus⸗
beſſerungen und theilweiſen Erneuerungen der Kamine über Dach
nicht erforderlich iſt . Demgemäß hat § 55 b ( früher § 51 Abſatz 3) durch
die Verordnung vom 21. März 1888 eine erweiterte Faſſung erhalten .

) Die unter Ziff . 1 —52 aufgeführten Punkte erſchöpfen das
Gebiet nicht , auf welches ſich die örtlichen Bauordnungen erſtrecken
können . § 116 P. St . G. B. ( S. 137 ) zieht wohl für die Verordnun⸗
gen in Bezug auf das durch dieſelben zu regelnde Gebiet , feſte
Grenzen , nicht aber auch für die örtlichen Bauordnungen ; die in
letzteren zu treffenden weiteren Beſtimmungen finden nur darin ihre
nothwendige Begrenzung , daß ſie nicht mit den Geſetzes⸗ oder allge⸗meinen Verordnungsvorſchriften im Widerſpruch ſtehen , und daß ſie
ſich durch das öffentliche Intereſſe überhaupt rechtfertigen laſſen . In
Folge deſſen ſteht z. B. nichts im Wege , daß die örtliche Bauordnung
für eine beſtimmte Straße beſtimmt , es dürfen darin nur in ge⸗
ſchloſſener Linie oder nur dreiſtöckig gebaut werden . Erlaß des
Miniſteriums des Innern vom 23. Juli 1887 Nr . 1912 .

3˙
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über die Breite und Bauart der Ortsſtraßen , deren

Unterhaltung und Pfläſterung , über die Herſtellung öf⸗

fentlicher Gehwege , Abzugskanäle , Waſſerleitungen , ſo⸗
wie der Rinnen und Kanäle zur Ableitung von Regen⸗
waſſer und Unrath in die öffentlichen Abzugsgräben ;
über eine Ausdehnung der Vorſchriften der §§. 10 , 11

und 12 in der Weiſe , daß
a. bei den in der Bauordnung näher zu bezeichnenden

Arten von Gebäuden , welche wegen ihrer Beſtimm⸗

ung zu einem feuergefährlichen Betriebe , zur Ver⸗

arbeitung oder Aufbewahrung leicht brennbarer Stoffe
beſonders feuergefährlich erſcheinen , auch bei einem

Abſtande von 3,6 m eoder mehr von Nachbargebäuden ,
oder von 1,8 m oder mehr von der Nachbargrenze
Brandmauern errichtet werden müſſen ;

b. daß Seiten⸗ oder Hintergebäude der eben bezeichneten
Art von den dazu cgehörigen Haupt⸗ oder Vorder⸗

gebäuden durch Brandmauern abgeſchloſſen werden

müſſen ;
über die Erhöhung der Brandmauern über die an⸗
ſtoßende höchſte Dachfläche ;
über die Anwendung des Steinbaues bei allen Um⸗

Ausgenommen hiervon bleiben jeden⸗
alls :

a. Gebäude ohne Feuerung , deren Höhe bis zum Dach —
firſt 7,5 m nicht überſteigt , wenn ſie von Fachwerk
hergeſtellt werden ;

b. Gebäude , welche nach §. 14 eine Wandbekleidung
von Holz erhalten dürfen ;

über die zur Verhütung von Feuersgefahr dienende Vor⸗
kehr bei Errichtung von Scheidewänden , Decken , Fuß⸗
böden innerhalb der Gebäude ;
über die Art der äußeren Wand⸗ und Dachbedeckung ,
über die Beſchaffenheit der aus den Dächern hervor⸗
tretenden Bautheile , insbeſondere über das Verbot von
Holzwerk an Wänden und Dächern ;
über die Herſtellung feuerſicherer Treppen in Gebäuden
von einer gewiſſen Ausdehnung ;
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über das Verbot der Anwendung von der Geſundheit
nachtheiligen Farben bei dem Anſtrich der Gebäude ;
über die Einrichtung der Düngerſtellen , Kloaken , Ab⸗
tritte , Ställe , zur Aufnahme feuchter , ätzender , übel —
riechender Stoffe , zur Erzeugung von ſtarken Dämpfen
oder Gaſen benützter Räume , Ausgußröhren , Ablauf —
rinnen , Brunnen ;
über die Entfernung der Stallungen , Scheunen , Maga⸗
zine , Schoppen , ſowie der zur Erzeugung von Rauch ,
Dampf , übelriechender oder ungeſunder Stoffe dienenden
Räume von der Straße ;
über die Art der Abgrenzung der Straße bei Bauten ,
welche hinter der Straßenlinie zurückliegen und bei un⸗
überbauten Grundſtücken ;
über die bei Errichtung von Gebäuden außerhalb des

geſchloſſenen Wohnbezirks der Ortſchaften zu Gunſten
landwirthſchaftlich benützter Nachbargrundſtücke einzu⸗
haltende Entfernung von der Eigenthumsgrenze und
über die Einfriedigung dieſer Bauten ;
über die Bedingungen und Beſchränkungen , unter wel⸗

chen an den gegen die Straße gekehrten Häuſerfronten ,
Zubehörden zu Gebäuden , wie z. B. Vorbauten , Vor⸗

treppen , Kellerhälſe , Altanen , Erker , auf die Straße ſich
öffnende Thüren , Vordächer , dann Abtritte und Aus⸗

gußröhren zuläſſig ſind ;
über die Anlage der Dachrinnen und der Ausflußröhren
aus denſelben ;
über die geſtattete größte Höhe der Gebäude ; ! )
über die Höhe der Wohnungsräume ;
Hüber die zum Schutze der öffentlichen Geſundheit nöthi⸗
gen Vorkehrungen behufs der Lüftung und der Ableitung
von Waſſer und Unrath aus den Wohnungen ;
über die Höhe der Scheidewände der Häuſer und Gärten

663 )
über die Anhäufung von Baumaterial bei Reparaturen
oder Neubauten an der Straße , die Einzäunung der

) Vgl . die Anm . 2) oben S. 35 .
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an derſelben gelegenen Bauſtätten , über die im In⸗
tereſſe des Verkehrs und der Nachbarn gebotene Be⸗
ſchränkung bei Vornahme einzelner Bauarbeiten ;

20 . über die zur Abwendung von Gefahren für Perſonen
und fremdes Eigenthum nöthigen Sicherheitsmaßregeln
bei Aufſtellung und baulicher Erhaltung von Bauge⸗
rüſten oder Schaubühnen ;

21 . über die Bezeichnung der für gewiſſe Gewerbsanlagen
gar nicht oder nur unter gewiſſen Beſchränkungen oder
vorzugsweiſe beſtimmten Ortsetheile ;
über die Befreiung der letztgenannten Ortstheile von
Vorſchriften der örtlichen Bauordnung .
§. 43 . In den vom Miniſterium des Innern zu be⸗

zeichnenden Gemeinden der höheren und rauheren Gebirgs⸗
gegenden können durch die örtliche Bauordnung die Vor⸗
ſchriften der S§. 10 , 11 , 12 über die Verpflichtung zur Her⸗
ſtellung von Brandmauern , des §. 13 über die Herſtellung
der Außenwände von Fachwerk , des §. 14 über die Holz⸗
bekleidung der Umfaſſungswandungen , des §. 15 über die
Einrichtung der Dächer außer Kraft geſetzt werden .

Jedenfalls müſſen bei Strohdächern über den Eingängen
Ziegelſtreifen von 3 m Breite angebracht und , wo dies
wegen der Beſchaffenheit des Dachſtuhles nicht möglich iſt ,
das Stroh von der Dachtraufe bis zum Firſt in Zwiſchen⸗räumen von höchſtens 1) 2 mund in einer Breite von wenig⸗
ſtens 3,6 m mit ſtarkem Eiſendraht auf den Dachlatten be⸗
feſtigt , und die Verbindung der Dachlatten mit den Sparrendurch ſtarke eiſerne Nägel ) oder Klammern in der Art be⸗
werkſtelligt werden , daß bei einem Brande das brennende
Stroh nicht in Maſſe von dem Dach herabfällt und den
Ein⸗ und Ausgang unmöglich macht . Bei Schindeldächernmüſſen die Schindeln mit breitköpfigen eiſernen Nägeln be⸗
feſtigt werden .

Stroh - und Schindeldächer müſſen bei dem Austritt der
Kamine aus der Dachfläche ringsum auf einer Breite von min⸗

9 Berichtigt ( im Verordnungsblatt ſteht irrthümli „Riegel “)durch Erlaß vom 15. März 1892 Nr. 6450. . hümlich , Rieg
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deſtens 10,5 dm mit Ziegeln oder anderem feuerſicheren
Material eingedeckt werden . “ )

IV .2 ) Von der Zuſtändigkeit der Behörden und

dem Verfahren in Bauſachen .

§. 44 . Die örtliche Baupolizei wird in den Stadt⸗ und

Landgemeinden , mit Aus nahme der Städte mit

ſtaatlicher Verwaltung der Ortspolizei ) , vom

Bürgermeiſter unter Mitwirkung von 1 bis 2 Mitgliedern
des Gemeinderaths gehandhabt .

Dem Gemeinderath bleibt vorbehalten , zu beſchließen ,
daß außerdem ein Sachverſtändiger aus der Zahl der Bau⸗

techniker zugezogen werden ſolle .
Die genannten Perſonen bilden unter dem Vorſitz des

Bürgermeiſters die Ortsbaukommiſſion .

§. 45 . Die Ortsbaukommiſſion hat
1. die einzelnen Baugeſuche (§. 51 ) und Bauanzeigen (§. 55 )

zu prüfen und über etwaige Anſtände ſich zu äußern ,
2. genaue Aufſicht darüber zu führen , daß kein Neu⸗ , An⸗

oder Umbau vor Ertheilung der dazu erforderlichen Ge—⸗

nehmigung und vor der erforderlichen Feſtſtellung , be⸗

ziehungsweiſe Abſteckung der Bauflucht und keine Haupt⸗
veränderung oder Hauptausbeſſerung vor Erſtattung der

erforderlichen Anzeige begonnen wird ,

3. auch weiterhin bezüglich der zur Ausführung kommen⸗

den Bauten darüber zu wachen , daß die allgemeinen
baupolizeilichen Vorſchriften und die beſonders ge⸗

troffenen baupolizeilichen Anordnungen befolgt werden .

4. Entwürfe für die örtlichen Bauvorſchriften vorzubereiten .
§. 46 . Die Mitglieder der Ortsbaukommiſ⸗

ſion ſind verpflichtet , alle Verſtöße gegen baupolizeiliche
Vorſchriften oder baupolizeiliche Anordnungen , welche ſie bei

) Die Anlage von ruſſiſchen Kaminen in Gebäuden mit Stroh⸗
oder Schindeldächern iſt nicht zu geſtatten . Erlaß des Miniſteriums
des Innern vom 14. Juli 1887 Nr . 13 666 .

2) Faſſung der Verordnung vom 21. März 1888 ( Geſetzes⸗ und

Verordnungsblatt S. 201 .
3) Zur Zeit Heidelberg , Mannheim , Karlsruhe , Pforzheim ,

Raſtatt , Baden , Freiburg und Konſtanz .
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Art . 8b des Ortsſtraßengeſetzes vom 20 . Februar 1868

in der unterm 26 . Juni 1890 bekannt gegebenen Zu⸗
ſammenſtellung .

Geeignetenfalls ſind außer der Erklärung des Bezirks⸗
baukontroleurs Gutachten der Ortsbaukommiſſion , des Ge⸗

meinderaths , des Bezirksarztes ( vergl §. 16 Abſatz 3 der

Verordnung vom 27 . Juni 1874 ) , des Fabrikinſpektors,2 )
der Bezirksbauinſpektion und der Waſſer - und Straßenbau⸗
inſpektion zu erheben .

Außerdem iſt das Bezirksamt befugt , jederzeit im ein⸗

zelnen Falle die Handhabung der Baupolizei ſelbſt auszuüben .
§. 50 . Der Bezirks rath entſcheidet Beſchwerden und

Einſprachen gegen baupolizeiliche Verfügungen und Anord⸗

nungen des Bezirksamts , ſowie ſolche Fälle , welche letzteres
der Wichtigkeit der Sache oder des vorausſichtlichen Wider —

ſpruchs der Betheiligten wegen ihm vorlegt .

1) Seite 64.
) Vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 18. Oktober

1889 Nr . 22008 :
Gemäß § 137 (jetzt § 141 ) der Vollzugs - Verordnung zur

Gewerbeordnung ( S. 89) ſind dem Großh . Fabrikinfpektor die Bau⸗
pläne für die Fabriken und ähnliche Anlagen jewekls vor Erteilung
der baupolizeilichen Genehmigung zur Prüfung vorzulegen . In

geicher Weiſe hat es ſich als wünſchenswerth erwieſen , daß dem Großh .
Fabrikinſpektor vor Ertheilung der baupolizeilichen Genehmigung auch
von ſolchen Bauten Kenntniß gegeben werde , welche Fabrikanten ,
Genoſſenſchaften oder Bauunternehmer zu dem Zwecke ausführen wollen ,
umdarin einer größeren Anzahl von Arbeitern Miethswohnungen
zu ſchaffen, bezw . um ſie an die Arbeiter als Wohnhäuſer käuflich
abzulaſſen . Unter Bezugnahme auf § 49 Abſ . 2 der Landesbauord⸗
nung in der Faſſung der Verordnung vom 21. März 1888 beauf⸗
tragen wir die Gr. Bezirksämter , die Pläne über derartige Arbeiter⸗
wohnungen jeweils vor Erteilung der baupolizeilichen Genehmigung
dem Großh . Fabrikinſpektor zur Einſichtnahme zu überſenden ; ſofern
ſich nach den ihm zu Gebote ſtehenden Erfahrungen bei der Durch⸗
ſicht der Pläne Erinnerungen insbefondere in geſundheitlicher Hinſicht
ergeben , wird der Großh . Fabrikinſpektor bei Rückgabe der Pläne
ſeine Aeußerungen beifügen und jedenfalls für raſche Erledigung
Sorge tragen . Außerdem geben wir den Gr . Bezirksämtern auf, ge⸗
mäß obiger Verordnungsvorſchrift und § 16 Abf . 3 der V. ⸗O. vom
27. Juni 1874 über die Pläne derartiger einer größeren Anzahl von
Arbeitern dienender Wohngebäude auch den Gr . Bezirksarzt zu hören .
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Die Beſchwerde⸗ und Einſprachefriſt beträgt 14 Tage ,
von Eröffnung der bezirksamtlichen Verfügung an gerechnet .

Der Bezirksrath iſt ferner zuſtändig zur Erteilung von
Nachſicht bezüglich der Einhaltung der vorgeſchriebenen Ent —⸗

fernung baulicher Anlagen von öffentlichen Wegen ( Art . 31
Abſ . 4 des Straßengeſetzes vom 14 . Juni 18841 ) und von
der Eiſenbahn ( Art . 16 Abſ . 3 des Ortsſtraßengeſetzes vom
20 . Febr . 18682 ) , in letzteren Fällen nach vorgängigem Be⸗
nehmen mit der Generaldirektion der Gr . Staatseiſenbahnen ,
welcher auch der Rekurs an das Miniſterium des Innern zuſteht .

§. 51 . Abgeſehen von den Fällen , in welchen geſetz⸗
liche Vorſchriften ( Forſtgeſetz §. 573 ) und folgende , Geſetz
vom 20 . Februar 1868 Artikel 114 ) , 155 ) , 16 6), Straßen⸗
geſetz §. 31 ) , Waſſergeſetz Artikel 868 ) , Gewerbeordnung
§. 169 ) u. ſ. w. die Ausführung von Bauten an eine be⸗
ſondere Erlaubniß knüpfen , muß

zu der baulichen Herſtellung ( Neu - ⸗, An - und Umbau )
von Wohn⸗ und ſonſtigen Gebäuden mit Feuerung
von Fabriken und Werkſtätten ,

ferner von Bauten , welche zum Aufenthalt größerer Men⸗

ſchenmengen zu dienen beſtimmt ſind , und von ſolchen
Gebäuden ohne Feuerung , deren Länge oder Tiefe 24
Meter oder mehr beträgt ,

ſowie zu der mit einer Veränderung des Grundplans

) Abſ . 3neu zugefügt durch Verordnung vom 4. Anguſt 1890
( Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗B. S. 518) .

) Seite 81. 6) Seite 8. ) Seite 81. 5) Seite 83. 6) Seite 80.
) Seite 82 89) Seite 92.

) Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 23. Dezember 1890
Nr, 36791 :

Die S§ 24 und 25 der Gewerbeordnung , ſowie der allgemeinen
polizeilichen Beſtimmungen über die Anlegung von Dampfkeſſeln
finden auf die Dampf - Desinfektionsapparate keine Anwen⸗
dung , ſoweit ſie den in § 22 Ziffer 1 —3 des Reichsgeſetzes vom
5. Auguſt d. J . ( S. 111 ) erwähnten Einrichtungen beizuzählen ſind .
Dagegen iſt bei Aufſtellung eines ſtationären Apparates in einem neu
herzuſtellenden Gebäude nach § 51 der, Bauverordnung baupolizei⸗
liche Genehmigung einzuholen und bei Aufſtellung in einem beſte⸗
henden Gebäude die in § 55 der Verordnung vorgeſehene Bauan⸗
zeige zu erſtatten .
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verbundenen Aufführung neuer Stockwerke oder eines

Knieſtocks in den bezeichneten Gebäuden

baupolizeiliche Genehmigung eingeholt ) werden .

Zu dieſem Behufe hat der Bauherr ein ſchriftliches
Baugeſuch mit einer Aeußerung der Ortsbaukommiſſion ( . 45

Ziffer 1) durch Vermittlung der Ortspolizeibehörde dem Be⸗

zirksamt vorzulegen . Dieſem Geſuch ſind folgende Pläne
in doppelter Fertigung beizuſchließen :

J. ein — erforderlichenfalls von einem Geometer gefer⸗
tigter — Situationsplan , welcher den Bauplatz mit

den auf demſelben etwa vorhandenen Gebäuden , ſowie
die angrenzenden Gebäude und Grundſtücke unter An⸗

gabe der Eigenthumsgrenzen und der Namen der Eigen⸗

9) Das Miniſterium des Innern hat wiederholt ausgeſprochen ,
daß die allgemeinen baupolizeilichen Vorſchriften und insbeſondere
§ 51 und folgende

der Bauverordnung auch auf Staatsgebäude An⸗
wendung finden . Erlaſſe vom 16. Januar 1873 Nr . 868 , und 20.
Juli 1876 Nr . 10392 . Nur für Bauten der Eiſenbahnverwaltung
ſoll die Anwendung ſpeziell der §§ 50 und 51 (jetzt 51 und 55) auf
ſolche Bauten beſchränkt werden , welche ſich innerhalb der Ortſchaften ,
oder in der Nähe von Nachbargebäuden befinden . Erl . d. Miniſteriums des
Innern vom 5. Dez. 1870 Nr . 15874 und vom 25. Okt 1877 Nr . 16 215.

Auch bei militärfiskaliſchen Gebäuden iſt Bauerlaubniß einzu⸗
holen ; hier hat aber eine Prüfung des Bauvorhabens nur inſoweit
ſtattzufinden , als der betreffende Bau allgemein polizeiliche Intereſſen

berührt , namentlich mit Bezug auf die Bauflucht etwaiger Straßen⸗
anlagen , die Feuerficherheit der Umgebung u. ſ. w. Desgleichen hat
bezüglich dieſer Gebäude die landesgeſetzlich vorgeſchriebene Baukon⸗
trole bezw . Baureviſion , ſowie die ſanitätspolizeiliche Kontrole ſeitens
der Civilbehörden zu unterbleiben , unbeſchadet der Befugniß der
Letzteren, etwa wahrgenommene Mängel zur Kenntniß der Militär⸗
verwaltung zu bringen und deren Abſtellung in Anregung zu bringen .
Dagegen bleibt den Civilverwaltungsbehörden die Befugniß zur Be⸗
ſichtigung und eventuell zum Eingreifen im Benehmen mit den Mi⸗
litärbehörden in allen Fällen vorbehalten , wo gemeinſame Einrich⸗
tungen , wie Kanäle zur Ableitung des Abwaſſers , Waſſer⸗ und Gas⸗
leitungen in Frage ſtehen , oder wo Mißſtände in Militärgebäuden
einen nachtheiligen Einfluß auf die öffentliche Gefundheit , Feuer⸗
ſicherheit zꝛe. äußern und die Fürſorge der Polizei erfordern ; doch
hat auch in dieſen Beziehungen der Zutritt zu militäriſchen Anſtalten
ſeitens der Organe der Civilverwaltung nur nach vorgängiger Ver⸗
ſtändigung des betreffenden Verwaltungsvorſtandes zu erfolgen . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 26. April 1889 Nr . 8064 .
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thümer , die auf dem Bauplatz befindlichen Kanäle und

Waſſerläufe , Brunnenſchachte , Gruben und ähnliche
Anlagen , ferner die vorbeiführenden Straßen unter

Angabe ihrer Breite , ſowie der beſtehenden oder in

Ausſicht genommenen Bauflucht , endlich auch die beab⸗

ſichtigte Bauherſtellung einſchließlich der Brunnen ,
Gruben und ähnlichen Anlagen unterſcheidbar bezeichnet ;

2. ein Grundriß des Kellergeſchoſſes mit Angabe der etwa

vorhandenen gemeinſchaftlichen Mauern , deren Theilung
durch die Grenzlinie anzudeuten iſt ;

3. die Grundriſſe ſämmtlicher Stockwerke , in welchen die

Richtung der Balken eingezeichnet iſt , unter Angabe
der Beſtimmung der Räume und Bezeichnung der

Feuerungsanlagen ;
4. ein vollſtändiger Querdurchſchnitt mit Angabe der

Schnittlinie , auf welcher er genommen iſt ;
5. die Anſichten ſämmtlicher Fagaden .

Außergewöhnliche Bauten , ſowie Konſtruktionen in Eiſen
ſind durch beſondere Detailzeichnung und Beſchreibung voll⸗

ſtändig zu erläutern und durch ſtatiſche Berechnungen zu be⸗

gründen . Auch ſonſt können , wenn dies zur Prüfung und

Beurtheilung eines Bauvorhabens erforderlich erſcheint , wei —

tere Zeichnungen , ſchriftliche Erläuterungen , Feſtigkeitsberech⸗
nungen u. ſ. w. verlangt werden .

Bei Umbauten müſſen die Bauzeichnungen den beſtehen⸗
den und den künftigen Zuſtand deutlich und durch verſchie⸗
dene Farben kenntlich machen . Die neuen Bauherſtellungen
ſind mit rother , beſtehende Baulichkeiten aber , ſoweit ſie eine

Aenderung nicht erfahren , mit ſchwarzer und , ſoweit ſie be⸗

ſeitigt werden ſollen , mit gelber Farbe zu bezeichnen .
Endlich iſt bei Vorlage des Baugeſuchs — nöthigen⸗

falls unter Anſchluß des Nivellements — anzugeben , in

welcher Weiſe das zu errichtende oder umzubauende Gebäude

entwäſſert werden ſoll .
Der Situationsplan iſt im Maßſtab von 1: 500 , die Bau⸗

zeichnungen ſind in ſolchem von mindeſtens 1: 100 auszuführen .
Auf ſämmtlichen Plänen und Zeichnungen iſt der Maßſtab anzu⸗
geben ; die Hauptabmeſſungen ſind auf denſelben einzutragen .
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Die Pläne , zu welchen gutes Material zu verwenden

iſt , haben Bauherr und Planfertiger mit ihrer Unterſchrift
und mit Datum zu verfehen ; beide ſind für die Richtigkeit
der Vorlagen verantwortlich . Wenigſtens ein Exemplar der

Pläne iſt in einem zur Vereinigung mit den Akten geeig⸗
neten Formate ( in Blättern oder in Heften von 33 om

Höhe und 21 cm Breite ) vorzulegen .
Bei Einreichung des Baugeſuches hat der Bauherr zu—

gleich diejenige Perſönlichkeit zu bezeichnen , welcher die ver⸗

antwortliche Leitung des Baues übertragen wird . Tritt

während des Baues ein Wechſel in der Perſon des Bau⸗
leiters ein , ſo iſt hievon dem Bezirksamt durch Vermittlung
der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen .

§. 52 . Das Bezirksamt hat die vorgelegten Pläne
unter Beizug des Bezirksbaukontroleurs , welcher nöthigen —
falls nach Anordnung des Amts die Bauſtelle beſichtigen wird ,
zu prüfen , auch , ſoweit es das öffentliche Intereſſe erfordert ,
die in §. 49 Abſatz 2 bezeichneten Behörden über das Bau⸗
geſuch zu hören und die nöthig fallenden Aenderungen oder
Ergänzungen anzuordnen .

Vion der ertheilten Baugenehmigung und den daran ge⸗
knüpften Auflagen iſt die Ortspolizeibehörde durch Zuſendung
zweier Ausfertigungen des Baubeſcheids unter Anſchluß einer
Fertigung der mit entſprechendem Vermerk zu verſehenden
Pläne zu benachrichtigen . ! ) Die eine Ausfertigung des Be⸗

) Der Erlaß des Miniſteriums desInne 25. Novembe
5 ſehren 10565

iniſteriums des Innern vom 25. November

„ Im Intereſſe der gehörigen Durchführung der §s 53 und 54
der Landesbauverordnung und insbeſondere zur Sicherung der pünkt⸗
lichen Erfüllung der aus dieſen Vorſchriften ſich ergebenden Anzeige⸗

Verpflichtungen der Bauherren und Bauleiter erſcheint es geboten ,
daß in den nach § 52 ergehenden B augenehmigungsbeſcheiden

jeweils dieſe Verflichtungen beſonders angeführt und zugleich für den
Fall nicht rechtzeitiger Erſtattung oder gänzlicher Unterlaſſung der
hiernach wegen des Beginns der Bauausführung und behufs Vor⸗
nahme der geordneten Baureviſionen erforderlichen Anzeigen den dazu
Verpflichteten Geldſtrafe in beſtimmt zu bezeichnendem Betrage auf
Grund des § 31 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. ausdrücklich angedroht werde .

Das Gleiche hat zu geſchehen , wenn bei Erledigung einer Bau⸗
anzeige die Vornahme einer Baupeviſion gemäß §55a Abſatz 4 der
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ſcheids iſt ſammt den Planfertigungen dem Bauherrn gegen

Beſcheinigung durch die Ortspolizeibehörde zu behändigen ,
die andere Ausfertigung dient der Ortspolizeibehörde und

Ortsbaukommiſſion zum weiteren Gebrauche nach Maßgabe
der §8 45 Ziffer 3, 46 und 47 .

§. 53 . Späteſtens mit dem Beginn der Ausführung
der in §. 51 Abſatz 1 erwähnten Bauten iſt hiervon durch
den Bauherrn oder im Falle ſeiner Abweſenheit oder ſon⸗

ſtigen Verhinderung durch den Bauleiter der Ortspolizei⸗
behörde Anzeige zu erſtatten .

§. 54 . Jeder genehmigungspflichtige Bau iſt hinſicht⸗
lich ſeiner Plan⸗ und vorſchriftsmäßigen Ausführung min⸗

deſtens einer zweimaligen beſonderen Prüfung ( Baurevi⸗
ſion ) an Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontroleur
zu unterziehen .

Die erſte Prüfung hat ſtattzufinden , ſobald der Bau

bis auf Sockelhöhe fertig geſtellt , die zweite , ſobald der Bau

unter Dach gebracht , und das Kaminmauerwerk über das

Dach geführt iſt , jedoch vor Beginn der inneren und äußeren

Verputzarbeiten . “)

Verordn . vorbehalten , bezw . angeordnet wird und demzufolge auch
hier einer bezüglichen Anzeige⸗Verpflichtung vom Bauherrn ꝛc. noch
zu genügen iſt . 5

Soweit endlich gemäß § 55⸗% Abſatz 2 der Novelle für einzelne
Gemeinden durch örtliche Bauordnung vorgeſchrieben iſt , daß auch
bei nur anzeigepflichtigen Bauausführungen der wirkliche Beginn
angezeigt werden muß , iſt bei Erledigung der bezüglichen Bau⸗An⸗
zeigen aus dieſen Gemeinden (§S 55a der V. ⸗O. ) ebenfalls nach Maß⸗
gabe des oben Bemerkten zu verfahren und ſomit auch hier jeweils
auf die entſprechende Anzeigepflicht des Bauherrn , bezw . Bauleiters
unter Beifügung der erwähnten Androhung ausdrücklich hinzuweiſen

Zur Vermeidung des Schreibgeſchäftes wird es ſich empfehlen ,
daß die Aemter ſich für die Erteilung der Beſcheide in Betreff der

genehmigungs⸗ und anzeigepflichtigen Bauvorhaben geeignete Im⸗

preſſen bereit balten .
) Es kommt auf Landorten vor , daß bei der zweiten Bau⸗

reviſion die Abortanlage noch gar nicht in Angriff genommen iſt .
In dieſen Fällen ſoll es nach Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 23. Juli 1889 Nr . 15340 in der Regel genügen , wenn mit

Beſichtigung dieſer Anlage nach erfolgter Herſtellung die Ortsbau⸗

kommiſſion beauftragt , und ein durch die Ortspolizeibehörde vorzu⸗
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Die Vornahme dieſer Prüfung iſt durch den Bauherrn
oder bei deſſen Abweſenheit oder ſonſtiger Verhinderung
durch den Bauleiter mittelſt entſprechender Anzeige an den

Baukontroleur rechtzeitig zu beantragen .
Bei der Prüfung , welche auf Eingang der Anzeige thun⸗

lichſt raſch ſtattzufinden hat , müſſen dem Baukontroleur alle

Theile des Baues in dem erforderlichen Maße ſicher zugäng⸗

lich und ſichtbar gemacht , ſowie der bezirksamtliche Baube⸗

ſcheid und fämtliche dazu gehörigen Bauzeichnungen vom

Bauherrn oder Bauleiter vorgelegt werden .
Ueber den Befund hat der Baukontroleur den anweſen⸗

den Bauherrn oder Bauleiter zu verſtändigen , ſowie zu den

bezirksamtlichen Akten entfprechenden Vermerk zu machen .
Haben ſich Anſtände ergeben , denen nicht alsbald abzu⸗

helfen iſt , ſo iſt vom Baukontroleur wegen der zu treffen⸗
den Anordnungen ohne Verzug Anzeige beim Bezirksamt zu
machen ; erſcheint ein ſofortiges Einſchreiten dringend geboten ,
ſo iſt ſolches bei der Ortspolizeibehörde § 47 ) zu veranlaſſen .

Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , ſofern es nach Be⸗

ſchaffenheit des einzelnen Falls geboten erſcheint , im Bau⸗

legender Befundbericht vom Amt eingefordert wird . Eine Beſfich⸗
tigung durch den Bezirksbaukontroleur iſt nur dann anzuordmen ,
wenn ein befonderer Anlaß diefelbe als geboten erſcheinen läßt ; in
einem folchen Fall iſt die Anordnung auch dann zuläfſig , wenm im
Baubeſcheid die Vornahme einer weiteren Baurevifiom nicht ausdrück⸗
lich vorbehalten iſt ( vergl . Abf . 7 dieſes §) .

Ferner find die Bezirksämter mit Erlaß des Miniſteriums des
Innern vom 4. Auguſt 1890 Nr . 14640/79 ermächtigt , bei der Her⸗
ſtellung oder dem Umbau von Back⸗ und Waſchhäufern , foferm der
Bau nicht zur Ausübung eines Gewerbes beſtimmt iſt , von Hanf⸗
und Grünkerndarren und von kleineren Brennereihäuschen , welche
nur zur Bereitung des zum häuslichen Gebrauche beſtimmten Brannt⸗
weins dienen , außerhalb geſchloffener Ortstheile oder
überhaupt in angemeſſener Entfernung von fonſtigen
Gebäu den von der Vornahme bezw . Anordnung einer Bamreviſion
abzufehen , falls dies bei Prüfung des Bauvorhabens als unbedenk⸗
lich erſcheint . Das Erforderniß der Einholung baupolizeilicher Ge⸗
nehmigung bleibt aufrechterhalten : auch iſt darauf zu achtem, daß die
Ausführung durch die Ortsbaukommifſionen überwacht und nach Er⸗
fordern gelegentlich auch durch dem Bezirksbaukontroleur Eimficht
genommen wird oder bei der Feuerſchau durch den damit betramten
Sachverſtändigen eine beſondere Prüfung eintritt .
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beſcheid noch für weitere Abſchnitte der Bauausführung als
die in Abſatz 2 bezeichneten die Vornahme einer Baureviſion
vorzuſehen .

Auch kann in der örtlichen Bauordnung die Vornahme
weiterer Baureviſionen allgemein vorgeſchrieben werden .

Das Bezirksamt hat den rechtzeitigen und ſachgemäßen
Vollzug der vorgeſchriebenen Baureviſionen zu überwachen .

§ 55 . Bei der Vornahme von einzelnen Hauptver⸗
änderungen ) und Hauptausbeſſerungen an beſtehenden
Bauten der in § 51 bezeichneten Art , insbeſondere

bei der Neuaufführung , Verſetzung oder Beſeitigung
von Umfaſſungsmauern , Tragmauern , Tragbalken , Durch⸗
zügen oder Gewölben ,

bei der Neuaufführung eines oder mehrerer Stockwerke
oder eines Knieſtocks , ſofern der Grundplan unverändert

bleibt ,
bei der Anbringung eines neuen oder bei Aenderung

eines beſtehenden Dachſtuhls ,
bei Erneuerung oder beim Unterfangen der Fundamente ,
bei Veränderung der Länge oder Breite des Gebäudes

an Straßen oder öffentlichen Plätzen ,
bei baulicher Aenderung der Façaden an Straßen und

öffentlichen Plätzen ,
beim Anbau von Balkonen , Altanen , Erkern , Gängen

und Gallerien und
bei Anlegung neuer und bei Verſetzung oder Aenderung

beſtehender Feuerſtätten 2), inſoweit es ſich nicht lediglich
um das Setzen von Ofen und Herden zu häuslichem Ge —

brauche an beſtehenden Kaminen handelt ,
muß, ſofern nicht gemäß § 51 beſondere Erlaubniß oder bau —

) Die Einrichtung hydrauliſcher Perſonen - oder Speiſeaufzüge
fällt nicht unter § 51, es iſt alſo keine Bauanzeige , auch keine Bau⸗
genehmigung nöthig . Dagegen gibt § 108 Ziff . 5 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. ( S.
137) den Polizeibehörden die Mittel an die Hand , das Erforderliche ,
ſei es durch allgemeine Vorſchrift , ſei es im einzelnen Falle , anzu⸗
ordnen. Als Sachverſtändiger iſt jeweils der Großh . Fabrikinſpektor

eizuziehen . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 29. Januar
1889 Nr . 1723 .

) Vergleiche auch Anm . ) zu § 51. ( Seite 43. )

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizetliche Vorſchriften . 4
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polizeiliche Genehmigung zu erwirken iſt , ſpäteſtens 14 Tage

vor Beginn der Ausführung vom Bauherrn eine genaue

ſchriftliche Anzeige und Beſchreibung des Bauvorhabens
unter Bezeichnung des ausführenden Bautechnikers , ſowie

unter Anſchluß der zur Erläuterung nöthigen Pläne bei der

Ortspolizeibehörde eingereicht werden .

Die Beſtimmungen in 8§ 51 hinſichtlich des Inhalts und

der Beſchaffenheit der Pläne finden hier gleichfalls entſprechende

Anwendung .

§ ößa . Die Ortspolizeibehörde ſtellt auf Verlangen eine

Beſcheinigung über die geſchehene Bauanzeige aus und legt
die letztere ſammt Beſchreibung und dazu gehörigen Plänen
mit gutfindender Aeußerung der Ortsbaukommiſſion alsbald

dem Bezirksamt vor .

Das Bezirksamt nimmt auf Einkommen der Vorlage
ſofort eine Prüfung des Bauvorhabens , nöthigenfalls unter

Zuzug des Bezirksbaukontroleurs , vor . Ergibt ſich hiebei ,
daß die Bauausführung nicht oder nur unter Bedingungen

zuzulaſſen ſei , ſo iſt hiernach — längſtens binnen 14 Tagen

ſeit Einreichung der Bauanzeige bei der Ortspolizeibehörde
—bezirksamtliche Verfügung zu treffen , und ſolche dem

Bauherrn gegen Beſcheinigung zu eröffnen .
Walten gegen die Bauausführung keine Bedenken ob,

ſo iſt hierüber amtliche Vormerkung zu machen ; eine beſon⸗

dere Eröffnung an den Bauherrn findet in dieſem Falle
nicht ſtatt .

Bei Erledigung von Bauanzeigen kann vom Bezirks⸗

amt im einzelnen Falle auch die Vornahme einer Baurevi⸗

ſion an Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontroleur vor⸗

behalten werden . ) Die Vorſchriften in Abſatz 3 —6 und 9

des § 54 finden bezüglich einer ſolchen Baureviſion ebenfalls
entſprechende Anwendung .

§ 55b . Bei Errichtung neuer Kamine , ſowie bei Aus⸗

Wflee oder theilweiſer Erneuerung der Kamine unter

Dach (d. h. von der Dachſchräge abwärts gerechnet ) iſt von

der Vollendung des Baues , aber vor der Verputzung , An⸗
zeige bei der Ortspolizeibehörde zu machen , welche ſofort

) Vgl . Anm . !) zu § 52 dieſer Verordnung ( Seite 46) .
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den Kaminfeger zur Vornahme der vorgeſchriebenen Unter⸗
ſuchung ( § 40 ) auffordert .

§ 55 c. In der örtlichen Bauordnung ) kann die Ver⸗
pflichtung zur Bauanzeige 855 ) auf weitere Arten von Bau⸗
ausführungen , ſoweit ſolche nicht nach § 51 Abſatz 1 bau⸗
polizeiliche Genehmigung erfordern , allgemein ausgedehnt wer⸗
den . Im Falle einer ſolchen Ausdehnung haben hinſichtlichder davon berührten Bauausführungen die Beſtimmungen der
§8 55a , 55f gleichfalls Geltung .

Außerdem kann in der örtlichen Bauordnung vorge⸗ſchrieben werden , daß auch die wirkliche Ausführung der in
§ 55 erwähnten , ſowie der etwa nach Abſatz 1 gleichge⸗
ſtellten Bauvorhaben mit dem Beginn der Ortspolizeibe⸗
hörde durch den Bauherrn oder Bauleiter ( S 53 ) anzu⸗
zeigen 2 iſt .

§ 55 d. Durch die in den vorhergehenden Beſtimmungen
vorgeſchriebene Prüfung ſowohl der Bauvorhaben und der
darauf bezüglichen Pläne und Zeichnungen , als auch der be⸗
gonnenen und ausgeführten Bauten wird die dem Bau⸗
herrn , den Bauleitern , den ausführenden Technikern und
Bauhandwerkern hinſichtlich der Beachtung der einſchlägigen
Polizeivorſchriften , ſowie hinſichtlich der Sicherheit der Kon⸗
ſtruktion obliegende Verantwortlichkeit nicht aufgehoben oder
gemindert .

§ 556 . Berührt ein Bauvorhaben die Nachbargrenze ,ſo hat die Ortspolizeibehörde nach Einkunft des Baugeſuchsoder der Bauanzeige die Nachbarn in Kenntnis zu ſetzen und
etwaige Einſprachen , ſoweit ſie nicht gütlich beigelegt werden
können, und weitere Verhandlung beziehungsweiſe Entſcheidung
verlangt wird , dem Bezirksamt vorzulegen .

Das Bezirksamt hat geeignetenfalls zu verfügen , welche
Maßregeln zur Sicherſtellung der benachbarten Grundſtücke
während des Baues zu treffen ſind . Privatrechtliche Ein⸗ſprachen s) ſind zur richterlichen Entſcheidung zu verweiſen ,

) § 22 dieſer Verordnung .
) Bal . Anm . J

zu § 52 dieſer Verordnung (Seite 46) .
) Vl . namentlich die Landrechtsſätze 640 —682 ( S. 67 u. f. ).

4*
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ohne daß von der Erledigung derſelben die Entſchließung der

Baupolizeibehörde abhängig gemacht wird .

i) Wird bei einem Bauvorhaben eine Abweichung von der

planmäßig feſtgeſtellten Bauflucht beabſichtigt , ſo hat die Orts⸗

polizeibehörde hierüber den Gemeinderath , und wenn es ſich
um eine genehmigungspflichtige Bauausführung ( 8 51 Abſ . J)

handelt , auch die betheiligten Nachbarn zu hören und die be⸗

treffenden Erklärungen der Vorlage an das Bezirksamt an⸗

zuſchließen .
§ 55 f. Wird von der ertheilten Baugenehmigung bin⸗

nen Jahresfriſt kein Gebrauch gemacht , ſo iſt ſie erloſchen .
Wird in den Fällen des §S 55 die Ausführung des

Baues nicht binnen einem Jahre nach Einreichung der An⸗

zeige begonnen , ſo hat der Bauherr ſpäteſtens 14 Tage vor

Beginn der Ausführung die Anzeige zu erneuern . Die Orts⸗

polizeibehörde legt die Anzeige dem Bezirksamt vor .

Iſt die in § 55 vorgeſchriebene Anzeige unterlaſſen wor⸗

den , ſo darf der Bau nur mit beſonderer Erlaubeniß des

Bezirksamts ausgeführt werden .

§ 55 g. Die Vergütung für die Dienſtleiſtungen des

Bezirkskontroleurs ( §8 49 , 52 , 54 , 55 a ) iſt , vorbehalt⸗

lich der Beſtimmungen in Abſatz 2 , vom Bauherrn ) zu
leiſten . Dieſelbe wird vom Bezirksamt im einzelnen Bau⸗

falle in dem der bezirksräthlichen Regelung ( § 48 Abſatz 7

entſprechenden Betrage feſtgeſetzt und auf die Amtskaſſe zur
vorſchüßlichen Zahlung und Rückerhebung von dem Erſatz⸗

pflichtigen angewieſen .
Durch Gemeindebeſchluß mit Staatsgenehmigung kann

beſtimmt werden , daß die dem Bezirksbaukontroleur zukom⸗
mende Vergütung ganz oder theilweiſe auf die Gemeinde⸗

kaſſe übernommen wird . Liegt ein derartiger Beſchluß vor ,

ſo wird die Amtskaſſe zur Rückerhebung der vorſchüßlich

1) Abſ . 3 iſt neu zugefügt durch Veror iſt
1890 ( 9f .n. B. O. W. 85 510 rch Verordnung vom 4. Auguf

) Bei deſſen Zahlungsunfähigkeit von der Gemeinde : § 59 der
Gemeindeordnung . Derfelben ſteht gegen eine ſolche Auflage verwaltungs⸗
gerichtliche Klage zu: § 4 des Verwaltungsrechtspflegegeſetzes . Erlaß
d. M. d. J vom 25. September 1891 Nr . 22950 .
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bezahlten Vergütung von der Gemeinde angewieſen ; hat die
Vergütung nur theilweiſe der Gemeindekaſſe zur Laſt zu
bleiben , ſo iſt derſelben der andere Theil durch den Bau⸗
herrn zu erſetzen .

Wird in Folge der Uebertretung baupolizeilicher Vor⸗
ſchriften die beſondere Beaufſichtigung eines Baues nöthig ,
ſo hat der Bauherr alle hierdurch entſtehenden Koſten zu
tragen .

§ 55 h. In den Städten mit ſtaatlicher Ver⸗
waltung der Ortspo lizei wird die örtliche Baupolizei
vom Bezirksamt unter Mitwirkung der Ortsbaukommiſſion
gehandhabt .

Die Ortsbaukommiſſion beſteht daſelbſt aus dem Be⸗

zirksbeamten als Vorſitzenden , einem ſtändig beſtellten Sach⸗
verſtändigen ( Ortsbaukontroleur ) und einem oder mehreren
Mitgliedern des Stadtraths .

Der Ortsbaukontroleur wird von dem Stadtrath aus
der Zahl der Bautechniker ernannt und vom Bezirksamt nach
Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion , wenn hinſichtlich ſeiner
Befähigung und Zuverläſſigkeit kein Bedenken obwaltet , be⸗

ſtätigt . Die Vergütung für ſeine Dienſtleiſtungen bezieht er
aus der Gemeindekaſſe nach Maßgabe des hierüber abge⸗
ſchloſſenen Vertrags .

Der Ortsbaukontroleur kann wegen ungenügender Dienſt⸗
leiſtungen oder ſonſtiger Unbrauchbarkeit jederzeit durch Ent —

ſchließung des Bezirksraths entlaſſen werden .

In gleicher Weiſe iſt ein ſtändiger Stellvertreter des
Ortsbaukontroleurs für die Fälle , in welchen der letztere
an der Ausübung ſeiner Obliegenheiten verhindert oder
bei einem Bau als Bauunternehmer , Planfertiger , Bau⸗
leiter oder Uebernehmer von Bauarbeiten betheiligt iſt , zu
beſtellen ; derſelbe iſt nach Maßgabe von Abſatz 3 ebenfalls
entlaßbar .

Bei vorhandenem Bedürfniß können auch zwei Sachver —
ſtändige als Ortsbaukontroleure mit entſprechender Theilung
des Stadtgebiets und als gegenſeitige Stellvertreter in den

Fällen von Abſatz 5 beſtellt werden .

§ 551 . Die §§ 45 bis 47 , § 48 Abſatz 1, §§ 49 bis



54 Landesbauverordnung .

55f und § 55 letzter Satz finden auch in den Städten

mit ſtaatlicher Verwaltung der Ortspolizei mit folgenden
Maßgaben entſprechende Anwendung :

1. Die Aeußerung der Ortsbaukommiſſion über die Bauge⸗
ſuche und Bauanzeigen ( § 45 Ziffer 1) iſt nach vor⸗

gängiger techniſcher Prüfung und Begutachtung der

Bauvorlagen durch den Ortsbaukontroleur , welcher nö⸗

thigenfalls eine Beſichtigung der Bauſtelle vorzunehmen
hat , abzugeben ; der Beizug des Bezirksbaukontroleurs
(§S 49 Abſ . 2, § 52 Abſ . 1 und § 55 aà Abſatz 2)
kommt in Wegfall .

2. Die Ortsbaukommiſſion hat behufs ausreichender Hand⸗

habung der ihr obliegenden Bauaufſicht ( § 45 Ziffer 2)
insbeſondere auch dafür zu ſorgen , daß eine regelmä⸗
ßige Begehung der Bauſtellen und in Verbindung da⸗
mit eine Unterſuchung der Bauarbeiten , ſowie der in

Verwendung begriffenen Materialien , wie auch eine

Prüfung der Baugerüſte und Bauzäune in Bezug auf
die nöthige Sicherheit durch den Ortsbaukontroleur
ſtattfindet . Die anderen Kommiſſionsmitglieder bleiben

ebenfalls gehalten , wenn dies im einzelnen Falle aus
beſonderen Gründen nothwendig wird , an Ort und
Stelle eine Nachſchau vorzunehmen .

3. Hinſichtlich der Baureviſionen (§§8 54 und 55 a Abſatz J)
tritt an die Stelle des Bezirksbaukontroleurs der Orts⸗
baukontroleur .

4. Für die durch Prüfung der Bauvorlagen und Beauf⸗
ſichtigung der Bauausführungen enſtehenden Koſten kann

durch Beſchluß des Stadtraths mit Zuſtimmung des

Bürgerausſchuſſes und Genehmigung des Bezirksamts
den Bauherrn die Entrichtung einer entſprechenden Ge⸗
bühr an die Gemeindekaſſe auferlegt werden .

Anlage .
Inſtruktion für die Unterſuchung neuerbauter

Kamine .

Der Kaminfeger hat alle neu aufgeführten Kamine , be⸗

vor ſie verputzt werden , einer ſorgfältigen Prüfung zu unter⸗
ziehen . Hierbei iſt nicht allein zu unterſuchen , ob die bau⸗
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und feuerpolizeilichen Vorſchriften genau eingehalten wurden ,
ſondern auch , ob die Kamine nicht während des Baues durch
Schutt , Abfälle und dergleichen verſtopft wurden , ob ſie in
den Schleifungen nicht verengt , und ob deren Fugen mit dem
Bindemittel gehörig ausgefüllt ſind , ob das Holzwerk in deren
Nähe gehörig verwahrt iſt , ob ſie mit Lehm gut ausge⸗
ſtrichen , ob die Putzthürchen vorſchriftsmäßig gefertigt und
angebracht ſind , ſowie ob dieſelben hinlänglichen Verſchluß
bieten , ob die Feuerröhren nicht zu weit in die Lichtöffnungen
der Kamine hineinragen , beſonders aber , ob nicht Ofenröhren⸗
öffnungen mit brennbaren Gegenſtänden verſtopft , ſtatt mit
Blechkapſeln oder Ziegel⸗ oder Backſteinſtücken geſchloſſen ſind .
Hauptſächlich iſt hierbei das Augenmerk auf jene Theile zu
richten , die nach Beendigung des Baues verdeckt ſind und
deshalb von der Feuerſchan nicht mehr beurtheilt werden
können .

Die Aufforderung zur Beſichtigung der neuen Kamine
ergeht an den Kaminfeger von der Ortspolizeibehörde , welcher
über den Erfund Anzeige zu erſtatten iſt .

Finden ſich bei dem Augenſchein Mängel vor , ſo iſt
ſpäter eine zweite Beſichtigung vorzunehmen , um Sicherheit
darüber zu erhalten , daß ſie durch die angeordnete Abände —
rung beſeitigt wurden .

2. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffent⸗

lichen Geſundheit und Reinlichkeit betr .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 353. )

Auf Grund der §§ 87a , 116 des P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. , § 366 ,
Ziffer 10 des R. St . ⸗G. ⸗B. , wird zur Sicherung der öffent⸗
lichen Geſundheit und Reinlichkeit verordnet :

8133
1. In allen Städten von mindeſtens 1500 Einwohnern

müſſen für jedes zum längeren Aufenthalte von Menſchen
dienende Gebäude zur Aufnahme der menſchlichen Ex⸗
kremente , ſofern dieſe nicht in Folge der Einrich⸗
tung von Kanälen ſofort entfernt werden können , Gru⸗
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ben ) ) hergeſtellt ſein oder unter Einhaltung der von

dem Bezirksamte für den einzelnen Fall zu treffenden

Anordnungen abführbare Behälter , Tonnen , Fäſſer ver⸗

wendet werden .

„ Neue Gruben ſollen außerhalb der Gebäude - Grundfläche

abſeits der Straße angelegt , von der Grundmauer des
Gebäudes getrennt und mindeſtens 3Zum von Brunnen

( Brunnenſtuben , Brunnenſchachten und Waſſerleitungen)
entfernt ſein .

Alle Gruben müſſen möglichſt luftdicht , gedeckt und

jederzeit nach allen Seiten derart waſſerdicht hergeſtellt
ſein , daß die Durchſickerung des Inhaltes vollſtändig

verhindert wird . Senkgruben , d. h. Gruben mit durch⸗
laſſendem Boden dürfen nicht mehr benützt werden .

Behufs Herſtellung der nöthigen Ausbeſſerungen müſſen

die Gruben einer periodiſchen Beſichtigung und Unter⸗

ſuchung unter polizeilicher Aufſicht unterzogen werden .

5. Die Gruben müſſen jeweils ſo rechtzeitig entleert wer⸗

den , daß ein Überfließen des Inhaltes nicht zu befürchten
iſt . — Regen⸗ , Ablaufwaſſer jeder Art , Haushaltungs⸗
abfälle ſollen nicht in die Gruben verbracht werden . )

6. Außerhalb der Gruben oder Behälter ( Ziffer 1) dürfen
menſchliche Exkremente in den Wohngebäuden und deren

) Zu Ziffer 1 —3 vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 15. Februar 1875 Nr . 2495 :

Der Anlage von Abtrittgruben , wie der Aufſtellung von ab⸗
führbaren Behältern ſind Kanäle , in denen durch genügende Waſſer⸗
menge der ſofortige Abfluß des Unraths zu erreichen iſt , vorzuziehen .
So lange aber ſolche Kanäle fehlen , iſt den Gruben nicht unbedingt
der Vorzug von Tonnen oder Behältern einzuräumen , ſofern nur

die letzteren eine dem Zwecke entſprechende Einrichtung und Aufſtel⸗
lung erhalten und für eine häufige geregelte Entleerung Sorge ge⸗

tragen wird . Wo bei der Enge der Hofräume oder der beſonderen
Beſchaffenheit des Bauplatzes die Errichtung von Abtrittgruben außer⸗

ordentliche Schwierigkeiten bietet , wird ein geregeltes Tonnenſyſtem
wirkſame Abhilfe gegen die in ſolchen Häuſern beſonders empfindlichen
Mißſtände gewähren . Der ausſchließlichen Zulaſſung von Tonnen
und dem Verbote von Abtrittgruben in Neubauten ſteht kein Be⸗
denken entgegen .

gl außerdem §S7 der Landesbauverordnung ( Seite 15) .
) Bgl . auch die Anm . zu § 5 dieſer Verordnung .
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näheren Umgebung nicht aufbewahrt . namentlich nicht
in Hofräumen , Winkeln auf Düngerſtellen ausgeleert
werden .

7. Abtritte ſollen in der Regel in einem beſonderen Anbau

über der Grube errichtet werden . In ſolchen Abtritten

ſoll eine waſſerdichte Abtrittröhre angebracht und 3

Centimeter von den Wänden und Mauern entfernt ,
mit möglichſt ſenkrechtem Abfall bis zu der Grube ſo⸗
weit herabgeführt werden , daß ſie bei mittlerem Stande

der Grubenflüſſigkeit unter deren Niveau mündet . Nach
oben ſoll die Abtrittröhre über das Dach des Abtritts

geführt und mit einem Hut verſehen werden .

8. Nähere Beſtimmungen können mit Berückſichtigung der

örtlichen Verhältniſſe im Wege bezirks⸗ oder ortspoli⸗
zeilicher Vorſchriften erlaſſen werden . In Städten von

mindeſtens 4000 Seelen muß die Art und Weiſe der

Entleerung der Gruben durch ortspolizeiliche Vorſchrift
geregelt werden .

9. Die Friſten zur vorſchriftsmäßigen Herſtellung der

Gruben in bereits beſtehenden Gebäuden beſtimmt der

Bezirksrath . Er kann , ſoweit es die örtlichen Verhält⸗
niſſe nothwendig machen , in einzelnen Fällen bezüglich
der Lage der Gruben Nachſicht ertheilen , ſowie die Be⸗

ſitzer von außerhalb der Ortſchaften abgeſondert ge⸗

legenen Gebäuden von der Beobachtung der Vorſchrif —
ten dieſes Paragraphen gänzlich entbinden .

§ 2. Die Beſtimmungen des §1 können ; durch orts —

oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift auch in anderen Gemeinden

eingeführt werden .

§ 3. Die Anlegung neuer , ſowie die Erweiterung be —

ſtehender Düngerſtätten , Jauchenhehälter an den Ortsſtraßen

oder an öffentlichen Plätzen kann durch bezirks - oder orts⸗

polizeiliche Vorſchrift verboten werden . Ebenſo kann auch
die Entfernung beſtehender Einrichtungen dieſer Art von

Ortsſtraßen ) und öffentlichen Plätzen angeordnet werden .

) Unter Ortsſtraßen im Sinne des Abſatz 1 ſind auch ſolche
innerhalb eines Orts dem allgemeinen Verkehr dienenden Wege zu
verſtehen , bei denen Grund und Boden Privateigentum ſind . Erlaß
des Miniſteriums des Junern vom 20. Januar 1876 Nr . 979 .
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Alle Düngerſtätten , Pfuhllöcher und dergleichen müſſen
von Brunnen , Waſſerleitungen mindeſtens 5 mentfernt , ſtets
derart eingefaßt und verwahrt ſein , daß ein Abfluß der

Jauche in die Hofräume , Brunnen oder auf die Straßen ,
Plätze nicht ſtattfinden kann . Pfuhllöcher ꝛc. müſſen bedeckt

ſein . In allen Hofräumen iſt durch Anbringung von Dach —
kändeln und Ableitröhren oder in anderer Weiſe dafür zu
ſorgen , daß das Regenwaſſer keinen Abfluß der Jauche aus
den Düngerſtätten verurſachen kann Auch Stallungen ſind
ſo einzurichten , daß die Jauche nur in Abtrittgruben oder
Düngerſtätten , Pfuhllöcher abfließen kann .

Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks - oder ortspolizei⸗
lichen Vorſchriften überlaſſen . Die Friſten zur vorſchrifts⸗
gemäßen Herſtellung der Düngerſtätten beſtimmt der Bezirks⸗
rath ; auch kann er in beſonderen Fällen hinſichtlich der Lage
der Düngerſtätten Nachſicht ertheilen .

§ 4. Nur mit Genehmigung des Bezirksraths dürfen
1. ungereinigte Knochen , roher Talg , ungegerbte Häute

und andere durch ihre Ausdünſtung die allgemeine Ge⸗

ſundheit gefährdende Gegenſtände innerhalb der Ort⸗
ſchaften gelagert ,

2. Magazine zur Aufbewahrung ſolcher Stoffey errichtet
werden .2)
Dazu gehören insbeſondere Lager von Lumpen . Erlaß des

Miniſteriums des Innern vom 24. Juli 1875 Nr . 11416 .
„J) Wegender Schlächtereien vergl . § S3 der Verordnung vom

16. Juni 1876 ( Seite 103) .
Bei Geſuchen um Genehmigung zur Lagerung der in Ziffer 1

bezeichneten Stoffe bezw. zur Errichtung der in Ziffer 2 erwähnten
Magazine, iſt die Einleitung eines förmlichen Aufrufsverfahrens , wie
in den Fällen des § 16 der Gewerbeordnung ( ſiehe hierüber Seite
9⁵ u. f. ) nicht vorgeſchrieben , nur ſoll nach § 16 Abſatz 3 der

Verordnung vor der bezirksräthlichen Entſchließung in allen Fällen
ein Gutachten desBezirksarztes erhoben werden . Hierdurch iſt aber
nicht ausgeſchloſſen, daß das Bezirksamt gelegentlich der vor der Vor⸗lage 5 den Bezirksrath zu machenden Erhebungen , ſofern ihm dies
nach Lage des Falls nöthig erſcheint , eine öffentliche Aufforderung
ergehen läßt . Auch wird das Amt , je nachdem Bedenken oder Ein⸗
ſprachen gegen das Geſuch erhoben ſind , dem Bittſteller Gelegenheit
geben , ſich hierauf zu erklären und demſelben in allen Fällen Nach⸗

richt von der Verhandlungstagfahrt zugehen laſſen . Erlaß des Mi⸗
niſteriums des Innern vom 19. Auguſt 1875 Nr . 12685 .
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FZmiſchenräume zwiſchen Häuſern , ſog . Winkel , Trauf⸗
gäßchen dürfen nicht dazu benützt werden , um Haushaltungs⸗
abfälle , Straßenkoth , Erkremente und ähnliche unreinliche
Stoffe aufzunehmen ; ſie müſſen gegen die Straße abge⸗
ſchloſſen ſein .

Durch ortspolizeiliche Vorſchrift kann die Anlage von
Schweinſtällen , das Halten von Schweinen beſchränkt oder

ganz unterſagt werden .

§ 5. Waſſer und andere Flüſſigkeiten auf öffentliche
Straßen und Plätze auslaufen zu laſſen , iſt unterſagt . Das
Abwaſſer aus den Gebäuden muß der Hausbeſitzer in Rinnen
mit feſter Grundfläche in die Straßenrinnen oder Abzugs —
gräben ableiten ; in Gruben innerhalb der Hofräume darf
Abwaſſer nicht verbracht werden . ! )

Übelriechende , ekelhafte , der Geſundheit durch ihre Aus⸗

dünſtung ſchädliche Flüſſigkeiten ſollen nicht in die Straßen⸗
rinnen , ſondern unterirdiſch in gut eingerichteten Kanälen

abgeleitet oder auf andere angemeſſene Weiſe ohne Beläſtigung
oder Benachtheiligung der Nachbarn oder der Einwohnerſchaft
beſeitigt werden .

) Dieſe Vorſchrift kann ſelbſtverſtändlich nurAnwendung finden ,
wenn Waſſerrinnen oder Abzugsgräben vorhanden find , in welche
ohne beſondere Schwierigkeit das Abwaſſer abgeleitet werden kann.

Wo aber dieſe Vorausſetzung zutrifft , kann die Ableitung des Waſſers
in Gruben nicht geſtattet werden , und unter allen Umſtänden müſſen

ir Aufnahme von Abwaſſer beſtimmte Grubenmöglichſt waſſer⸗
eſtellt werden , da eine Reinigung des Waſſers beim Durch⸗

ckern ke gs zu erwarten iſt . Eine Ableitung des Abwaſſers in
die Abtri iſt in Städten gemäß Ziffer 5 des § 1 ausge⸗
ſchloſſen . Das Gleiche iſt auch für Landgemeinden , ſoweit in dieſen

„ 1 Anwendung finden wird , zu erſtreben , weil dieVerdünnung des

Grubeninhalts die Gefahr der Durchſickerung und Infektion des Bodens
erheblich ſteigert . Bei Anlagen von Straßenrinnen iſt auf ein ge⸗
höriges , den Abfluß ſicherndes Nivellement zu achten , da andernfalls

der Zweck der Rinne verfehlt wird . Erlaß des Miniſteriums des
Innern vom 15. Februar 1875 Nr . 2495 .

Reggenwaſſer kann nicht als Abwaſſer im Sinne des Abſatz 1
betrachtet , und darum die Pflaſterung von ſog . Winkeln , welche das
Dachwaſſer der anſtoßenden Häuſer aufnehmen , nicht gefordert werden .
Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 20. April 1878 Nr . 6126 .
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Nähere Anordnungen können durch bezirks - oder orts⸗

polizeiliche Vorſchriften getroffen werden .
Die Ableitung des Abwaſſers aus gewerblichen Anlagen

in Flüſſe , Bäche , Waſſergräben , Teiche , ſowie die Benützung
des Waſſers in ſolchen Gewäſſern zu gewerblichen Verrich⸗
tungen kann , wenn dadurch eine die öffentliche Geſundheit
innerhalb der Ortſchaften gefährdende Verunreinigung des

Waſſers verurſacht wird , durch den Bezirksrath unterſagt
werden .

Innerhalb der Ortſchaften dürfen menſchliche Exkremente
überhaupt in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. nicht abgeleitet werden .

Ausnahmsweiſe kann die Erlaubniß von dem Bezirksrathe
ertheilt werden , wenn mit Rückſicht auf die Waſſermenge
oder die Schnelligkeit des Abfluſſes geſundheitsſchädliche Folgen
nicht zu befürchten ſind . Werden Exkremente außerhalb der

Ortſchaften in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. geleitet , ſo finden die

Beſtimmungen des vorigen Abſatzes Anwendung .
In die zur Ableitung des Abwaſſers aus den Gebäuden

beſtimmten öffentlichen Abzugskanäle dürfen Exkremente nur

aufgenommen werden , wenn nach Anſicht des Bezirksraths die

Einrichtung der Kanäle ſofortigen Abfluß des Unraths ſichert
( Schwenkſyſtem ) .

Die periodiſche Reinigung der durch Ortſchaften fließen⸗
den Bäche , Kanäle , Gräben , ſowie der innerhalb der Ort⸗
ſchaften gelegenen , dem öffentlichen Gebrauche dienenden Teiche,
Weiher u. ſ . w. hat die Ortspolizeibehörde unter Aufſicht
des Bezirksamts zu regeln und zu überwachen .

86 . Die zur Ableitung von Koth , Abwaſſer u. ſ. w.
dienenden Abzugskanäle müſſen jederzeit derart hergeſtellt ſein ,
daß durch die Umwandungen keine Ausflüſſe , bei unterirdiſchen
Kanälen auch keine Ausdünſtungen ſtattfinden können .

Die auf Ortsſtraßen mündenden Offnungen unterirdiſcher
Abzugskanäle müſſen in einer gegen die Ausdünſtung ſichern⸗
den Weiſe verwahrt werden .

Die bauliche Unterhaltung , periodiſche Unterſuchung
und Reinigung aller Abzugskanäle wird von der Ortspolizei⸗

5 unter Aufſicht des Bezirksamts geregelt und über⸗
acht .
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§ 7. Brunnen ( Brunnenſchachte , Brunnenſtuben , Waſſer⸗

leitungen ) müſſen ſtets derart hergeſtellt ſein , daß jede Ver⸗

unreinigung des Waſſers durch das Eindringen geſundheits⸗
ſchädlicher Stoffe verhindert wird . Die Umgebung des Brun —

nens iſt in der hiezu erforderlichen Entfernung zu pflaſtern
oder mit Steinplatten zu belegen und mit den für Ableitung
des Waſſers nöthigen Rinnen zu verſehen .

Nur mit Erlaubniß des Bezirksamtes dürfen Zieh - oder

Schöpfbrunnen angelegt und Bleiröhren zu Waſſerleitungen
verwendet werden .

Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks - und ortspoli⸗
zeilichen Vorſchriften überlaſſen .

Dem öffentlichen Gebrauch dienende Brunnen , deren

Waſſer der Geſundheit ſchädliche Stoffe enthält , werden durch
das Bezirksamt geſchloſſen . Dieſe Maßregel kann durch den

Bezirksrath auch bei anderen Brunnen getroffen werden ,
wenn nach Lage der Verhältniſſe eine größere Zahl von

Menſchen das Waſſer des Brunnens zu genießen veran⸗

laßt iſt .

Unterſuchungen des Waſſers und des baulichen Zuſtandes
der hier erwähnten Brunnen u. ſ. w. kann das Bezirksamt
anordnen .

§ 8. An den Ortseſtraßen ſind Straßenrinnen mit

feſter Grundfläche ( gemauert , geplattet , gepflaſtert u. ſ. w. ) zur

Ableitung des Waſſers anzulegen . Der Bezirksrath beſtimmt ,
bei welchen Ortsſtraßen ausnahmsweiſe mit Rückſicht auf be⸗

ſondere örtliche Schwierigkeiten der Anlagen , auf den ſchwachen
Verkehr oder die geringe Zahl der Anwohner von Durch —

führung dieſer Vorſchrift abzuſehen iſt , und in welchen Friſten
im Uebrigen in den einzelnen Gemeinden die Rinnen herzu⸗
ſtellen ſind .

8 9.

1. Alle Ortsſtraßen , öffentliche Plätze , ſowie die gegen die

Straßen offenen Hofräume müſſen wöchentlich in Ge⸗

meinden von 2000 oder mehr Einwohnern mindeſtens
zweimal , in kleineren Gemeinden mindeſtens einmal ge⸗

kehrt und gereinigt werden . Die Reinigung hat den

Abzug und die ſofortige Entfernung von Unrath , Koth ,
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Staub , Schutt und Abfällen aller Art zu umfaſſen und
müſſen dabei die Straßenrinnen nebſt den ihnen zuge⸗
leiteten Ablaufrinnen und die Umgebungen der Brun⸗
nen durch Aufgießen von Waſſer abgeſpült werden .

2. Koth , Unrath , übelriechende Stoffe dürfen nicht auf die
Ortsſtraßen oder in die Straßenrinnen geworfen oder
gegoſſen werden . Wer die Straße in dieſer Weiſe
verunreinigt , hat für ſofortige Säuberung zu ſorgen .

3. Zum Ausführen der Abtrittſtoffe , flüſſigen Düngers ,
Straßenkoths , ſowie überhaupt aller Gegenſtände , welche
die Straße verunreinigen , dürfen nur wohlverwahrte
Behälter , welche nichts durchfließen oder durchfallen
laſſen , verwendet werden .

4. Nähere und weitergehende Beſtimmungen können durch
bezirks⸗oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden .
In Städten von mindeſtens 4000 Einwohnern muß
die Abfuhr des Straßenkehrichts durch ſolche Vorſchriften
geordnet werden .

S 10 . Der zur Auffüllung von Bauplätzen , Ortsſtraßen ,
öffentlichen Plätzen verwendete Sand , Schutt u. ſ. w. darf
nicht mit organiſchen Abfällen ! ) untermiſcht ſein .

§ 11 . Neu hergeſtellte Wohnungs - und Arbeitsräume ,
ſowohl in den Stockwerken , wie in Kellerwohnungen ( Sou⸗
terrains ) oder innerhalb des Daches müſſen mindeſtens eine

lichte Höhe von 2,3 Meter erhalten . In Städten von min⸗
deſtens 4000 Einwohnern ſoll die Höhe in den Stockwerken
nicht weniger als 2,7 , in Souterrains und HalbgeſchoſſenEntreſols ) nicht weniger als 2,4 Meter betragen . Ausnahmen
können nur bei kleineren Anbauten in bereits vorhandenen
Gebäuden , ſofern ſie nur einzelne Räume enthalten oder
eine Vergrößerung der anſtoßenden Räume in beſtehendenGebäuden bezwecken , von dem Bezirksamt geſtattet werden .

12 . Der Bezirksrath kann nach Benehmen mit dem
Gemeinderath Unterſuchungen der Miethwohnungen , in wel⸗
chen durch ihre bauliche Beſchaffenheit, durch den Mangel

) Unter dieſe organiſchen Abfälle iſt auch die Gerberlohe zurechnen . Miniſterium des Innern vom 3. September 1874 Nr . 12836 .
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an Luft und Licht , durch Feuchtigkeit oder die Einwirkung
von Ausdünſtungen die Geſundheit der Bewohner gefährdet
wird , durch den Ortsgeſundheitsrath der größeren Städte
oder beſondere Kommiſſionen anordnen . In die letzteren ſind
jedenfalls der Bezirksarzt , der Bezirksrath , dem die Gemeinde

zugewieſen iſt , ein Mitglied des Gemeinderaths und ein

Bauverſtändiger zu berufen . Die Kommiſſion hat dem Be⸗

zirksrath über die Urſachen der Geſundheits - Gefährdung und
die Mittel zur Abhilfe zu berichten .

Sind die Mißſtände eine Folge der Handlungen oder

Unterlaſſungen des Eigenthümers , ſo wird der Bezirksrath
nach Maßgabe der beſtehenden polizeilichen Vorſchriften be⸗

ſtimmen , in welcher Weiſe und in welchen Friſten dieſer für
Abhilfe zu ſorgen hat . Wird der Auflage nicht entſprochen ,
oder rühren Mißſtände nicht von dem Eigenthümer her , oder
iſt eine Abhilfe nicht thunlich , ſo kann der Bezirksrath die
weitere Vermiethung zu Wohnungen unterſagen .

§ 13 . Neugebaute Häuſer dürfen nicht zu Wohnungen
benützt merden , bevor ſie genügend ausgetrocknet ſind . Bei

Zuwiderhandlungen iſt auch der Vermiether ſtrafbar .

§ 14 . Gaſtwirthen und Vermiethern von Schlafſtellen
kann das Bezirksamt vorſchreiben , wie viel Perſonen ſie
äußerſten Falles zur nächtlichen Beherbergung in den einzelnen
Räumlichkeiten aufnehmen dürfen .

In gleicher Weiſe kann die Zahl der Arbeiter beſtimmt

werden , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffenheit
des Gewerbebetriebs und der Betriebsſtätte in der letzteren

gleichzeitig beſchäftigt werden dürfen ( § 107 ) Gewerbeord⸗

nung ) .8 15 . Die einzelnen Bezirksräthe haben in den ihnen
zugewieſenen Diſtrikten des Amtsbezirkes der Handhabung der

geſundheitspolizeilichen Vorſchriften und den für die allge⸗
meine Geſundheit wichtigen Zuſtänden und Einrichtungen ?)
beſondere Aufmerkſamkeit , namentlich auch durch perſönliche
Kenntnißnahme der örtlichen Verhältniſſe zu widmen . Wahr⸗

) Jetzt § 120 a ( Seite 85) .
8 ) Wegen der Militärgebäude vgl . Anm . 1 zu 851 der Landes⸗
bauverordnung ( S. 44) .



64 Verordnung , betr . die öffentl. Geſundheit u. Reinlichkeit.

genommene Mißſtände haben ſie den Orts - oder Bezirks⸗
polizeibehörden , wenn thunlich mit den zur Abhilfe geeigneten
Vorſchlägen , zur Kenntniß oder in den Sitzungen des Bezirks⸗
raths zur Berathung zu bringen .

§ 16 . Die Bezirksärzte werden neben der allgemeinen
Beobachtung der Sanitätsverhältniſſe des Bezirks jährlich in

einigen Gemeinden an Ort und Stelle beſondere Ermittlungen
aller für die öffentliche Geſundheitspflege wichtigen Verhält⸗
niſſe unter Zuzug des Bezirksraths , dem die Gemeinde zu⸗
gewieſen iſt , des Bürgermeiſters und des ſachverſtändigen
Mitgliedes der Ortsbaukommiſſion vornehmen .

Ueber ihre Wahrnehmungen werden ſie mindeſtens alle
drei Monate in der Sitzung des Bezirksraths vortragen
und jährlich dem Miniſterium des Innern Bericht erſtatten .

Bei der Feſtſtellung örtlicher Bauordnungen , der Auf—⸗

ſtellung von Ortsbauplänen , bei Ertheilung der Baubewilligung
für Schulen , Spitäler , Gefängniſſe , Verpflegungsanſtalten ,
zum Aufenthalte einer größeren Menſchenzahl beſtimmte Ge

bäude , bei Anlagen von Abzugskanälen , Waſſerleitungen , bei
den in § § 4, 5, Abſatz 3 bis 5, 7 dieſer Verordnung er⸗

wähnten Entſchließungen , bei der Genehmigung zu gewerb⸗
lichen Anlagen , die unter §S 16 der Gewerbe - Ordnung fallen
und durch Ausdünſtungen oder Verunreinigung von Waſſer
und Boden die öffentliche Geſundheit oder die Geſundheit der
Arbeiter gefährden — wie namentlich chemiſche Fabriken ,
Stärkefabriken , Leim⸗ , Thran⸗ und Seifenſiedereien Knochen⸗
brennereien , Knochendarren , Knochenkochereien , Knochenblei⸗
chen, Gerbereien , Abdeckereien , Talgſchmelzen , Schlächtereien
u. ſ. w. — hat das Bezirksamt ein Gutachten des Bezirks⸗
arztes zu erheben . “)

§ 17 . Über die bei dem Vollzug dieſer Verordnung
gegen Anordnungen der Orts - oder Bezirkspolizeibehörde er⸗
hobenen Beſchwerden beſchließt der Bezirksrath vorbehaltlich
des Rekurſes an das Miniſterium des Innern .

) Vgl . Anm . 2) Seite 42.



Straßenpolizeiordnung .

Wegen der

Blitzableiter .
ſiehe § 119 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( Seite 137 ) und die
Bemerkung hiezu .

3. Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 1882 .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 129) . 6

§ 4. ( Lagern von Gegenſtänden auf öffent⸗ 4
lichen Wegen und Plätzen . ) Es iſt unterſagt , ohne Ge⸗
nehmigung der zuſtändigen Behörden ) auf öffentlichen Wegen
und Plätzen Gegenſtände , durch welche der freie Verkehr ge⸗
hindert werden kann , aufzuſtellen , hinzulegen oder liegen zu
laſſen oder den bei der Genehmigung feſtgeſetzten Bedingun⸗
gen zuwiderzuhandeln .

§ 5. GBeleuchtung ſolcher Gegenſtände . ) Wer
auf öffentlichen Wegen und Plätzen Gegenſtände der in 84
bezeichneten Art aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt , hat dafür
zu ſorgen , daß dieſelben während der Dunkelheit genügend
beleuchtet ſind . Dieſe Verpflichtung liegt , wenn Fuhrwerke
durchreiſender Perſonen auf öffentlichen Wegen und Plätzen
während der Dunkelheit aufgeſtellt ſind , ſowohl dem Leiter
des Fuhrwerks , als dem Wirthe ob, bei welchem der Reiſende
eingeſtellt hat .

§ 6. ( Schleifen von Gegenſt änden auf Land⸗
ſtraßen und Kreisſtraßen . ) Es iſt unterſagt , auf den 0
Landſtraßen und Kreisſtraßen Gegenſtände zu ſchleifen , welche , 0
wie Steine , Bäume , Bauholz , Sägeklötze , Faſchinen , Stangen ,
Pflüge , vermöge ihrer Geſtalt , Größe oder Schwere die Fahr⸗
bahn angreifen .

Ausnahmsweiſe kann durch die zuſtändige Behörde )
das Schleifen ſolcher Gegenſtände oder einzelner Gattungen
derſelben auf beſtimmten Landſtraßen , Kreisſtraßen oder
Strecken derſelben geſtattet werden , ſofern Benachtheiligungen 1
der Straße ( namentlich bei genügender Schneebahn ) in Folge
des Schleifens nicht zu befürchten ſind , oder nach den ört⸗

Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
raßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .

5
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lichen Verhältniſſen der Land⸗ und Forſtwirthſchaft eine

ausnahmsweiſe Geſtattung als dringend wünſchenswerth
erſcheint .

Werden Gegenſtände auf den Landſtraßen oder Kreis⸗

ſtraßen geſchleift , ſo ſind die Vorſichtsmaßregeln zu beachten ,
die zur Verhütung von Störungen des Verkehrs , von Ge⸗

fährdungen der Sicherheit und von erheblicheren Beſchädi⸗
gungen des Straßenkörpers allgemein erforderlich oder bei

Ertheilung der Genehmigung beſonders vorgeſchrieben wor⸗
den ſind .

§ 7. ( Schleifen von Gegenſtänden auf Ge⸗

meindewegen ) . Die Beſtimmung des letzten Abſatzes des

§ 6 findet auch auf Gemeindewege Anwendung .
Im Uebrigen kann das Schleifen ſolcher Gegenſtände

auf Gemeindewegen durch orts - oder bezirkspolizeiliche Vor⸗

ſchrift unterſagt oder beſchränkt werden .

§ 8. ( Aufgraben und ſonſtige Arbeiten an
öffentlichen Wegen ) . Es iſt unterſagt , ohne vorgängige
Genehmigung der zuſtändigen Behörde ! ) an öffentlichen Wegen
Aufgrabungen und ſonſtige den Straßenkörper oder deſſen

Zubehörden berührende Arbeiten ?) vorzunehmen , oder den

Bedingungen der in dieſer Hinſicht ertheilten Genehmigung
zuwiderzuhandeln .

Die Genehmigung iſt auch dann einzuholen , wenn die

Aufgrabungen und ſonſtigen Arbeiten zum Zweck der Her⸗
ſtellung und Unterhaltung von Zufahrten , Dohlen und an⸗
deren Vorrichtungen geſchehen ſollen , welche den Anſtößern
oder ſonſtigen Perſonen an dem öffentlichen Wege kraft

Duldung oder eines in Anſpruch genommenen Rechtstitels
zuſtehen .

) Wie Anm . ) Seite 65.
) Insbeſondere iſt zu Leitungen der elektriſchen Kraft , ſoweit

damit eine Benützung des Straßenkörpers und ſeiner Zubehörden
vorhanden iſt , die Genehmigung nach § 8 einzuholen ; hierbei ſind
nicht allein die ſtraßenpolizeilichen Intereſſen , ſondern auch der Schutzder öffentl. hen Telegraphen⸗ und Fernſprechanlagen gegen Störun⸗
gen in Rückſicht zu ziehen . Erlaſſe des Miniſteriums des Innern
vom 11. November 1882 und 19. April 1890 .
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4 . Aus dem Landrecht . ! )
Satz 640 . Grundſtücke , welche niedriger gelegen ſind ,

müſſen von höher gelegenen das Waſſer aufnehmen , wie
ſolches im natürlichen Lauf ohne beſondere Vorrichtungen
dahin abfließt .

Der Eigenthümer des unteren Grundſtücks darf keinen
Damm aufwerfen , der dieſen Abfluß verhindert .

Der Eigenthümer des oberen Grundſtücks darf nichts
unternehmen , was die Dienſtbarkeit des unteren Grundſtücks
erſchwert .

646 . Jeder Eigenthümer kann an ſeinen Grenznachbar
fordern , daß die aneinander ſtoßenden Grundſtücke durch
Grenzmale ausgeſchieden werden . Die Grenzſcheidung ge⸗
ſchieht auf gemeinſchaftliche Koſten .

647 . Jeder Eigenthümer iſt berechtigt , ſein Grund⸗
ſtück einzuzäunen , vorbehaltlich der im 682ſter Satz feſtge⸗
ſetzten Einſchränkung .

647 a. Wenn jedoch Jemand Dienſtbarkeiten darauf
beſitzt , die damit nicht würden beſtehen können , darf er , ehe
er mit ſolchem abgefunden iſt , dieſer Freiheit ſich nicht be⸗
dienen .

Von Scheidmauern und Scheidgräben .
653 . Jede Scheidwand zweier Gebäude bis zum Firſt ,

jede Scheidmauer zwiſchen Höfen , Gärten oder geſchloſſenen
Ackern wird für gemeinſchaftlich angeſehen , inſofern weder
ein Rechtstitel noch ein ſinnliches Merkmal des Gegentheils
vorhanden iſt .

654 . Ein ſolches Merkmal iſt vorhanden :
a. Wenn die Spitze der Mauer auf einer Seite gerade

und ſenkrecht mit ihrer Außenſeite fortläuft und auf
der andern eine abhängige Fläche bildet .

b. Wenn nur auf einer Seite eine ſchräge Decke ( eine
Mauerkappe , oder Steinleiſten und hervorragende Krag⸗

. Dieſe Vorſchriften ſind eivilrechtlicher Natur , d. h.es kann ihre Beachtung auf polizeilichem Wege nicht erzwungen werden ,und Zuwiderhandlung iſt nicht ſtrafbar , es bleibt vielmehr dem, derſich durch eine Zuwiderhandlung verletzt glaubt , überlaſſen , ſein Recht

5 — zu ſuchen . Vgl . § 55e Abſ . 2 der Bauverordnung
Seitte 51) .

KR*
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ſteine ) vorhanden ſind , die bei Erbauung der Mauer

dort angebracht worden ſind .

In jedem dieſer Fälle tritt die Vermuthung ein , daß

die Mauer ausſchließlich demjenigen als Eigenthum zu⸗

gehöre , auf deſſen Seite ſich der Abſchluß , die Krag⸗
ſteine , oder Steinleiſten befinden .
655 . Die Unterhaltung und Wiedererbauung einer

gemeinſchaftlichen Mauer liegt allen ob, welche ein Recht an

ihr haben und einem Jeden von ihnen nach Verhältniß ſei⸗
nes Rechts .

656 . Indeß kann jeder Miteigenthümer einer gemein⸗
ſchaftlichen Mauer , welche kein ihm zugehöriges Gebäude ſtützt ,

ſich von dem Beitrag zum Unterhalt und zur Wiedererbauung
durch Verzichtung ſeines Rechts an der Gemeinſchaft los⸗

machen .
657 . Jeder Miteigenthümer darf an eine gemeinſchaft⸗

liche Mauer anbauen und jede Art Balken auf die ganze
Dicke der Mauer legen laſſen , bis auf 2 Zoll ( 6 Centimeter )
vom Rand des Nachbars . Dem Nachbar bleibt jedoch das

Recht , die Balken bis zur Hälfte der Mauerdicke abſtoßen zu
laſſen , ſobald er an eben dieſer Stelle auf ſeiner Seite

gleichfalls Balken legen oder einen Rauchfang anlehnen will .
658 . Jeder Miteigenthümer darf eine gemeinſchaftliche

Mauer erhöhen laſſen , er muß jedoch die Koſten der Er⸗

höhung allein tragen , die Mauer über der vorigen gemein⸗
ſchaftlichen Höhe allein unterhalten und überdies wegen der

Belaſtung nach Verhältniß der Erhöhung und des Werths
eine Entſchädigung leiſten , wenn dadurch der Unterhalt der
unteren Mauer koſtbarer wird , und ſo lange der Andere die

Erhöhung nicht mitbenutzt .

659 . Iſt die gemeinſchaftliche Mauer nicht ſtark genug ,
um die Erhöhung zu tragen , ſo muß Derjenige , der ſie er⸗
höhen will , ſie von Grund aus auf ſeine Koſten wieder auf⸗
bauen laſſen und den Raum zur größeren Dicke auf ſeiner
Seite allein nehmen .

660 . Der Nachbar , der zur Erhöhung der Mauer
nichts beigetragen hat , kann das Recht der Gemeinſchaft an
der Erhöhung dadurch erlangen , daß er die Hälfte des Auf⸗
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wands erſetzt , den ſie gekoſtet hat , und den halben Werthdes Bodens , der etwa für den Zuſatz längs der Mauer her⸗
gegeben wurde .

661 . Jeder Anſtößer einer fremden Mauer gewinntam Ganzen oder an einem Theil derſelben Gemeinſchaft , ſo⸗
bald er dem Eigenthümer der Mauer den halben Werth
des Ganzen oder desjenigen Theils , den er gemeinſchaftlich
machen will , und des Bodens , worauf die Mauer oder deren
in Frage ſtehender Theil gebaut iſt , erſetzt.

662 . Kein Nachbar kann in eine gemeinſchaftliche
Mauer einbrechen , noch irgend ein Werk daran anlehnen,oder darauf ſtützen , ohne Bewilligung des Andern , oder Er⸗
kenntniß der Sachverſtändigen , daß das neue Werk an ſichoder unter den von ihnen vorgeſchriebenen Vorſichten den
Rechten des Andern nicht ſchade .

663 . In den Städten und Vorſtädten kann Jeder
ſeinen Nachbar anhalten , daß er zur Erbauung und Unter⸗
haltung der Scheidewand ihrer daſigen Häuſer und Gärten
beitrage .

Die Höhe der Scheidewand wird nach Ortsverordnungen
oder Gebräuchen beſtimmt ; wo es an ſicheren Gebräuchen
und Verordnungen fehlt , ſoll jede Scheidewand unter Nach⸗
barn , die in Zukunft erbaut oder wieder hergeſtellt werden

8
mit Inbegriff der Mauerkappe acht Fuß ( 2,40 Meter )

och ſein .
664 . Wenn die verſchiedenen Stockwerke eines Hauſes

verſchiedenen Eigenthümern zugehören , und die Urkunden
über das Eigenthum nicht beſtimmen , wie es in Abſicht auf
die Ausbeſſerungen und das Wiederaufbauen gehalten werden
ſoll , ſo ſind dabei folgende Grundſätze zu beobachten :

Die Koſten der Hauptmauern und des Daches ſammt
ſeinen Fußböden und dem Theil der Kamine , der durch das
Dach läuft , auch der Treppe vom oberſten Stock in das
Dach , fallen auf alle Eigenthümer nach Verhältniß des Werths
des Stockwerks , das jedem zugehört.

Der Eigenthümer eines jeden Stockwerks macht den
Fußboden , worauf er geht , ſammt ſeiner oberen Bekleidung
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und die Decke oder untere Bekleidung des Fußbodens eines

höheren Stocks .

Der Eigenthümer des zweiten Stocks macht die Treppe ,

welche dahin führt .
Der Eigenthümer des dritten Stocks macht , von dem

zweiten an zu rechnen , die Treppe , die zu ihm führt , und

ſo weiter .
665 . Werden gemeinſchaftliche Mauern oder Häuſer

wieder aufgebaut , ehe deren Dienſtbarkeitsverhältniſſe verjährt

ſind , ſo leben dieſe wieder auf . Sie dürfen aber nicht läſtiger

gemacht werden .

666 . Alle Gräben zwiſchen zwei Grundſtücken werden

für gemeinſchaftlich geachtet , inſofern weder ein Rechtstitel ,
noch Merkmale des Gegentheils vorhanden ſind .

667 . Ein Merkmal , daß der Graben nicht gemein⸗
ſchaftlich ſei , iſt es , wenn der Rain oder der Aufwurf der

Erde ſich nur auf einer Seite des Grabens befindet .
668 . Der Graben wird alsdann demjenigen anzuge⸗

hören vermuthet , auf deſſen Seite ſich der Aufwurf befindet .
669 . Ein gemeinſchaftlicher Graben muß auf gemein⸗

ſame Koſten unterhalten werden .
670 . Jede Scheidhecke zwiſchen Grundſtücken wird für

gemeinſchaftlich angeſehen , wenn nicht ein Rechtstitel oder ein

hinlänglicher Beſitzſtand für das Gegentheil ſpricht , oder nur

eines der Grundſtücke allein geſchloſſen iſt .
671 . Hochſtämmige Bäume mag der Eigenthümer

nur in jener Entfernung von der Grenze pflanzen , welche

durch beſondere Verordnungen oder unbeſtrittenen Gebrauch

feſtgeſtellt iſt ; wo dieſe fehlen , ſollen hochſtämmige Bäume

ſechs Schuh ( 1,80 Meter ) , andere Bäume und lebendige

Hecken hingegen anderthalb Schuh ( 45 Centimeter ) davon

entfernt ſein .
672 . Der Nachbar hat das Recht , zu fordern , daß

Bäume und Hecken , welche näher an ſeiner Scheide ſtehen ,
weggeſchafft werden .

Derjenige , über deſſen Grund und Boden die Aſte der

Bäume ſeines Nachbars hinüberragen , kann Letztern anhalten ,
daß er dieſe Aſte abſchneide .
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Wurzeln , die auf ſeinem Boden fortlaufen , darf er dort
ſelbſt abſtoßen .

673 . Bäume in einer gemeinſchaftlichen Hecke ſind gleich
ihr gemeinſchaftlich , aber jeder von beiden Eigenthümern kann
fordern , daß ſie gefällt werden .

Von der Entfernung und den Zwiſchenmauern bei
gewiſſen Bauanlagen .

674 . Wer einen Brunnen oder das Senkloch eines
Abtritts neben einer gemeinſchaftlichen oder nicht gemein⸗
ſchaftlichen Mauer graben läßt ;

Wer daran Rauchfänge , Feuerherde , Hammerwerke,
Backöfen oder Oefen errichtet ;

Einen Viehſtall daran lehnt ;
Ingleichen wer einen Salzvorrath oder einen Haufen

ätzender Waaren daran legen will ;
Der iſt verbunden , jene Zwiſchenräume zu laſſen , welche

durch beſondere Verordnungen und Gebräuche feſtgeſtellt ſind ,
oder diejenigen Werke zu machen , welche gemäß eben ſolcher
Verordnungen und Gebräuche oder nach Angabe der Kunſt⸗
verſtändigen nöthig ſind , um dem Nachbar nicht zu ſchaden.

Von der Ausſicht auf Nachbarsgut .
675 . Ein Nachbar darf ohne Bewilligung des Andern

in einer gemeinſchaftlichen Mauer weder offene , noch ge⸗
ſchloſſene Fenſter , noch ſonſtige Oeffnungen anbringen .

676 . In ſeiner eigenen Mauer , wenn ſie auch unmittel⸗
bar an das Grundſtück eines Anderen grenzt , darf Jeder , um
ſich Licht zu verſchaffen , geſchloſſene und vergitterte Fenſter
anlegen .

Dieſes Fenſtergitter muß von Eiſen ſein ; deſſen Stäbe
dürfen höchſtens drei und einen halben Zoll ( 10,5 Centi⸗
meter ) von einander entfernt ſein ; es darf nicht geöffnet
werden können .

677 . Eben dieſe Lichtfenſter dürfen bei Zimmern auf
ebener Erde acht Fuß ( 2,40 Meter ) , bei anderen ſechs Fuß
( 1,80 Meter ) über dem Zimmerboden erſt anfangen.

678 . Man darf nach dem Grundſtück ſeines Nachbarn
hin , es ſei geſchloſſen oder nicht , keiner Ausſicht in gerader
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Richtung , keines Fenſters , das dazu dient , weder Altanen

noch offene Erker ſich anmaßen , wenn die Mauer , in oder
auf welcher man ſie anbringt , von dem beſagten Grundſtück

nicht ſechs Fuß ( 1,80 Meter ) entfernt iſt .

679 . Auch darf man dahin keine Ausſicht von der

Seite oder in ſchräger Richtung anlegen , wo die Entfernung
nicht wenigſtens zwei Fuß ( 60 Centimeter ) beträgt .

680 . Die vorerwähnten Entfernungen werden von

der äußern Seite der Mauer , worin die Offnung angebracht
wird , und wenn von Altanen oder Erkern die Rede iſt ,

von ihrem äußerſten Vorſprung bis zur Grenzlinie , wo das

beiderſeitige Eigenthum ſich ſcheidet , gerechnet .
680 a. Allmend iſt nicht Nachbargut , hindert alſo die

Anlage der Ausſichtsfenſter nicht ; vielmehr , wo in der Folge
durch Veräußerungen in lebende Hand das Allmendgut zu

Nachbargut wird , muß Jedem , der darauf Ausſichtsfenſter
hatte , dieſes Fenſterrecht ungeſperrt bleiben , und von dem

neuen Nachbar bei ſeinen Anlagen die im Satz 678 be⸗

ſchriebene Entfernung beobachtet werden .
Von der Dachtraufe .

681 . Jeder Eigenthümer ſoll ſeine Dächer ſo einrichten ,
daß das Regenwaſſer auf ſeinen eigenen Grund und Boden
oder auf die öffentliche Staße abfließt ; er darf es auf den

Boden ſeines Nachbarn nicht leiten , ohne daß dafür eine

Dienſtbarkeit rechtmäßig beſtehe .
Von der Durchfahrtsgerechtigkeit .

682 . Der Eigenthümer , deſſen Grundſtück durchaus
mittelſt anderer von der gemeinen Straße abgeſchnitten iſt ,

darf zur Benutzung ſeines Feldes einen Weg über die Grund⸗

ſtücke ſeiner Nachbarn fordern , wofür er ihnen Schadenerſatz
leiſten muß .

683 . Die Durchfahrt muß , der Regel nach , auf der
Seite genommen werden , welche von dem eingeſchloſſenen
Grundſtück am kürzeſten zur öffentlichen Straße führt .

684 . Sie wird jedoch über den Theil angewieſen ,
wo ſie dem überfahrenen Grundſtück am unſchädlichſten iſt .

685 . Die Klage auf Entſchädigung , welche für den

im 682ſten Artikel angeführten Fall eintritt , iſt der Ver⸗
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jährung unterworfen ; der Weg aber darf deßwegen nicht
verſperrt werden , weil die Klage auf Entſchädigung erloſchen iſt .

5 . Unfallverhütungsvorſchriften der Südweſtlichen
Baugewerks - Berufsgenoſſenſchaft . )

A. Für Betriebsinhaber .

I. Gerüſte , Abſteifungen und ſonſtige Vor⸗

richtungen .
§ 1. Rüſtungen , ſowohl ſtehende wie hängende , oder

auch auf ſogenannten Auslegern befindliche , müſſen nach fach⸗
männiſchen Grundſätzen und dem jedesmaligen Zwecke ent⸗

ſprechend , alſo auch in genügender Feſtigkeit , hergerichtet wer⸗

den, wobei nur gutes , geſundes Material verwendet wer —
den darf .

§ 2. Die Gerüſtſtangen müſſen mit Neigung nach der

zu berüſtenden Front in die Erde eingegraben oder auf Hol ; ⸗
unterlagen ( Schwellen ) derart verzapft , verklammert oder in

anderer Weiſe befeſtigt werden , daß ſie unten nicht ausweichen
können ; außerdem iſt eine Befeſtigung der Gerüſtſtangen oder

Aufrichter nach dem Innern des Gebäudes zu erforderlich .
Ferner müſſen die Gerüſte , wenn die bezüglichen Stock⸗

werkshöhen nicht ein geringeres Maß bedingen , mindeſtens
von 5 zu 5 Metern mit ( horizontalen ) Streichſtangen ver⸗

ſehen werden , und letztere bei beſonders ſchwerer Belaſtung
( Aufmauerung der Frontwände oder Anbringung von Auf⸗

) Die Bezirks⸗ und Ortspolizeibehörden und deren Bedienſtete ,
ſowie die Ortsbaukommiſſionen haben bei Ueberwachung der Ein⸗

haltung dieſer Vorſchriften in geeigneter Weiſe mitzuwirken und falls
ihnen Zuwiderhandlungen , welche auch das öffentliche Intereſſe ge⸗
fährden , bekannt werden , den Sektionsvorſtand , bezw . ſoweit Zu⸗
widerhandlungen der verſicherten Arbeiter in Frage ſtehen , das Be⸗

zirksamt bezw . den Vorſtand der Betriebskrankenkaſſe zur Veran⸗
laſſung des Weiteren in Kenntnis zu ſetzen . Bei der Erlaſſung oder

Durchſicht von örtlichen baupolizeilichen Vorſchriften , welche ſich auf
einen in den Unfallverhütungsvorſchriften behandelten Gegenſtand
beziehen , iſt darauf Bedacht zu nehmen , daß Widerſprüche mit dem
Inhalt der Unfallverhütungsvorſchriften thunlichſt vermieden werden .
Erl . d. M. d. J . vom 30. April 1888 Nr . 8157 .
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ziehvorrichtungen ) außer der Befeſtigung mit Hanfſeilen oder

Eiſendraht , noch durch untergenagelte Knaggen , Eiſenklammern
oder Steifhölzer ( Bolzen ) u. ſ. w. unterſtützt werden .

§ 3. Das bei Aufſtellung von Gerüſten zu verwendende

Bindezeug darf nicht durch öfteren Gebrauch oder durch die

Witterungsverhältniſſe ſchadhaft geworden ſein ; dasſelbe
muß bei länger ſtehenden Gerüſten mindeſtens von 3 zu 3
Monaten auf ſeine Feſtigkeit unterſucht werden .

§ 4. Die Gerüſtbretter müſſen eine der Belaſtung
entſprechende Stärke beſitzen und dürfen , wenn ſie nicht
doppelt gelegt werden , nicht über das 50fache ihrer Stärke
frei liegen . Bei Putzgerüſten können jedoch die Gerüſtbretter
bis zum 70fachen ihrer Stärke frei liegen . Hauptſächlich
iſt aber beim Verlegen derſelben darauf zu ſehen , daß ſoge⸗
nannte Wippen vermieden werden .

Die Bretter müſſen außerdem ſo verlegt werden , daß
ein Herabfallen von Materialien verhindert wird .

§ 5, Gegen Längen - und eventuell gegen Seitenver⸗
ſchiebung der Gerüſte müſſen genügend ſtarke Verſchwertungen
—Diagonalverſtrebungen — angebracht werden .

§ 6. Die Gerüſtleitern , Bäume wie Sproſſen , müſſen
aus geſundem , nicht überſpänigem Holze ohne große Aſte
beſtehen und nach ihrer Aufſtellung ſo befeſtigt werden , daß
ſie weder unten abrutſchen , noch oben überſchlagen können .

Ferner müſſen die Leitern mindeſtens 1 Meter , ſenkrecht
gemeſſen , über den Austritt hervorragen , was eventuell durch
anzunagelnde Latten zu bewirken iſt , und bei verhältniß⸗
mäßig weit von einander liegenden Gerüſtlagen gegen das
Durchbiegen und ſeitliches Schwanken — feſt eventuell kreuz⸗
weiſe — abgeſteift werden .

II . Arbeitsausführung .
a. Im Allgemeinen .

§ 7. Die zur Verwendung kommenden Gerüſt⸗ und
Steifhölzer , Bretter , Leitern , Bindezug , Tauwerk nebſt Rollen ,
Winden u ſ . w. müſſen ſich in brauchbarem Zuſtande be —
finden .

§ 8. Bei Neubauten dürfen Leitergänge , wo irgend
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möglich , nicht ſo übereinanderliegen , daß herunterfallende
Gegenſtände den unteren Leitergang treffen können .

§ 9. Bis zur Aufſtellung der Treppen ſind die

Oeffnungen derſelben und ſonſtige Oeffnungen , als Lichtſchächte ,
Aufzüge u. ſ. w. , ſowie auch Kalkgruben und andere Ver —

tiefungen der Bauſtelle mit hinreichend feſtem Bruſtgeländer
einzufriedigen oder mit Brettern feſt zuzudecken ; ebenſo ſind
die Balkenlagen in entſprechender Laufbreite mit Dielen zu
belegen .

§ 10 . Wenn die Balkenlagen nicht entſprechend ab⸗

gedeckt ſind , hat während der Aufbringung der Balken oder
der Dachverbandhölzer jede Beſchäftigung unterhalb derſelben
zu ruhen .

§ 11 . Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Um⸗

werfen ganzer Wände , Schornſteine u. ſ. w. nur unter ge⸗
wiſſenhafter Aufſicht und mit Beobachtung aller möglichen
Vorſichtsmaßregeln ſtattfinden .

§ 12 . Gräben und Baugruben müſſen genügend ſchräge
Böſchung haben oder gut abgeſteift werden .

§ 13 . Neben vorhandenen Bauten ſind die neuen

Fundamente und beſonders der dazu nöthige Bodenaushub⸗
ſtückweiſe auszuführen , wenn die Nachbargebäude weniger tief
als der Neubau fundamentirt ſind .

Das Unterfangen alter Mauern hat ebenfalls ſtückweiſe
zu geſchehen .

§ 14 . Jede Arbeit an Neubauten oder denen ähnlichen
Ausbauten iſt , ſofern die Treppen noch nicht hergeſtellt und⸗

mindeſtens mit einem proviſoriſchen Geländer verſehen ſind ,
nur bei Tageslicht oder genügend hellem künſtlichen Licht aus⸗

zuführen .
Beſonders ſind dann die Leitergänge , Laufbahnen u. ſ. w.

hell zu erleuchten .
Das Betreten von nicht hell erleuchteten Rohbauten

während der Dunkelheit iſt den Arbeitern zu unterſagen .
b. Für Bauklempner , Dachdecker , Bauglaſer und Ver⸗

fertiger von Blitzableitern .

§ 15 . Bei ſteilen — eingeſchaalten oder ſchon einge⸗
deckten — Dächern müſſen die darauf arbeitenden Geſellen



76 Unfallverhütungsvorſchriften .

oder Arbeiter u. ſ. w. , ſofern ſie ohne Rüſtung , z. B. Bock⸗

rüſtung oder auf Leitern arbeiten , ſo durch ein Tau u. ſ. w.

befeſtigt werden , daß ſie ſich bei einem Fehltritte oder ein⸗
tretendem Schwindel daran halten können .

Dasſelbe muß auch geſchehen bei Dächern , deren Steig⸗
ung bis zu 1 : 3 heruntergeht , wenn bei Verlegung oder

Reparatur der Dachrinne ein Herantreten bis dicht an der

Traufkante erforderlich wird , und ebenſo bei ganz flachen
Dächern , wenn das abzudeckende Hauptgeſims bei der ſo⸗
genannten Attika tiefer liegt als die Oberkante der Front⸗
wand .

§ 16 . Neueindeckungen von Glasdächern dürfen , falls
die Deckung nicht von oben geſchieht , nur ausgeführt werden ,
wenn ſich unter denſelben ein entſprechendes Gerüſt befindet .

Reparaturen an Glasdächern dürfen nur von ſicher
befeſtigten Leitern aus oder auf Gerüſten vorgenommen werden .

c. Für Brunnenbau und Kanaliſation .

5 17 . Beſeitigung der ſchlechten Luft . Vor dem

Einfahren oder Einſteigen in die Brunnen , Dohlen , Gruben
u. ſ . w. muß ohne Rückſicht auf ihre geringere oder größere
Tiefe feſtgeſtellt werden , daß ſich in denſelben keine ſchlechte
Luft befindet . Dasſelbe geſchieht am einfachſten durch lang⸗
ſames Hinablaſſen einer gewöhnlichen Laterne mit brennendem
Lichte ; letzteres geht in ſchlechter Luft aus .

Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit den

nöthigen Schläuchen oder Röhren zur Stelle ſind , um eine
Luftſtrömung zur Verdrängung der ſchlechten Luft zu er⸗

zeugen , ſo kann dieſes durch Eingießen von ( am beſten heißem )
Waſſer oder durch Ausbrennen mit Hobelſpänen , Stroh , Pa⸗
pier u. ſ. w. geſchehen , oder auch dadurch , daß man einen
Eimer mit ungelöſchtem Kalk , der vorher mit Waſſer be⸗
goſſen wird , hinabläßt .

.
Das Hinabſteigen darf dann erſt nach nochmaliger Prü⸗

fung mit der Laterne erfolgen .
8 18 . Ausſchachtung von Brunnen , Dohlen ,

Gruben u. ſ . w. Senkrechte Schächte mit quadratiſchem
Querſchnitt müſſen je nach Tiefe und Beſtand des Bodens
entſprechend abgeſteift werden .
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Runde Schächte dürfen in Sandboden oder Gerölle nicht
tiefer als 1,5 m ohne Schaalung abgeteuft werden .

§ 19 . Zurückbau der Brunnen⸗ und Dohlenſchaa —
lung . Beim horizontalen Ausſchachten darf nach dem Auf⸗
mauern oder Verlegen der Röhren u. ſ. w. jedesmal nur
eine Lage des Schurzholzes , und zwar erſt dann fortgenommen
werden , wenn das Mauerwerk oder die Röhre bis an die
Unterkante feſt hinterfüllt iſt . Wenn bei ſehr loſem Boden
Gerölle u. ſ w. die Wegnahme des Schurzholzes gefährlich
werden kann , ſo darf die Schaalung auf die Höhe dieſer
Bodenſchicht nicht entfernt , ſondern muß verſchüttet werden .

Beim Getriebsſchacht muß die Hinterfüllung eines Feldes
bis an den nächſten horizontal liegenden Rahmen hergeſtellt
werden , ehe die vertikal ſtehende Schaalung beſeitigt wird .

In jedem Falle muß der hinterfüllte Boden feſtgeſtampft
werden .

§ 20 . Windevorrichtungen und Werkzeuge . Die
zur Boden⸗ ꝛc. Förderung dienenden Leitſeile müſſen mit Doppel⸗
haken und die Winden mit Sperrvorrichtung verſehen ſein .

d. Für Steinbrüche , Ziegeleien , Kalkbrennereien ,
Stra ßenbahnbetriebe u. ſ. w.

§ 21 . Für alle Betriebe , welche der Berufsgenoſſen⸗
ſchaft nur als Nebenbetriebe angehören , gelten die in den

betreffenden Berufsgenoſſenſchaften erlaſſenen Unfallver⸗
hütungsvorſchriften .

III . Straf beſtimmungen .
§ 22 . Die Genoſſenſchaftsmitglieder werden bei Zu⸗

widerhandeln gegen vorſtehende Unfallverhütungsvorſchriften
gemäß § 78 Abſatz 1 Ziffer 1 des Unfallverſicherungsgeſetzes
vom 6. Juli 1884 in eine höhere Gefahrenklaſſe eingeſchätzt
oder , ſofern ſich dieſelben bereits in der höchſten Gefahren⸗
klaſſe befinden , mit Zuſchlägen bis zum doppelten Betrage
ihrer Beiträge belegt . !“)

) Soweit eine Zuwiderhandlung zugleich einen Verſtoß gegen
baupolizeiliche Vorſchriften in ſich ſchließt , bleibt ſelbſtverſtändlich
neben dieſen Maßnahmen ſtrafendes Einſchreiten auf dem
Wege der polizeilichen Strafverfügung u. ſ. w. vorbehalten . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 30. April 1888 Nr . 8157 .
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IV . Bekanntmachung der Unfallverhütungs⸗
Vorſchriften .

§ 23 . Die Unfallverhütungsvorſchriften ſind in ge⸗
druckten Exemplaren den Mitgliedern zu überſenden . Letztere
haben dafür Sorge zu tragen , daß dieſe Vorſchriften und
eventuell auch die Vorſchriften der gemäß § 22 in Betracht
kommenden Berufsgenoſſenſchaften auf jedem Neubau be⸗

ziehungsweiſe Umbau , in jeder Werkſtatt und auf jedem
Werkplatz an einem leicht zugänglichen Orte in Plakatform
ſichtbar ausgehängt und die Arbeiter u. ſ. w. auf die ſtrenge
Befolgung dieſer Vorſchriften aufmerkſam gemacht werden .

B. für Arbeiter
§ 1. Beim Aufbau und Abbruch der Gerüſte , Ent⸗

fernen von Abſteifungen u. ſ. w. iſt ein unnützes Aufhalten
von Arbeitern unter denſelben zu vermeiden .

Gegenſtände dürfen nur nach vorangegangenem lauten

Warnungsrufe von den Gerüſten herabgeworfen werden .

Ungleichmäßige und übermäßige Belaſtungen der Ge⸗
rüſte ſind unter allen Umſtänden zu vermeiden .

8 2 . Werkzeuge und Maſchinentheile , Steifhölzer u. ſ. w.
müſſen gut und zweckentſprechend hergerichtet ſein und alle
nicht befeſtigten Gegenſtände , wo erforderlich , gegen ein
Herabfallen geſchützt werden .

§ 3. Vor Beginn ſämmtlicher Arbeiten hat der damit
beauftragte Polier oder Arbeiter ſein Augenmerk darauf zu
richten, daß die zur Verwendung kommenden Gerüſt⸗ und

Steifhölzer , Bretter , Leitern , Bindezeug , Tauwerk nebſt den
Rollen , Winden u. ſ. w. , ſowie ſämmtliche Handwerkszeuge
ſich in zweckentſprechendem Zuſtande befinden .

8 4 . Beim Aufwinden oder Auffahren von Rüſtungs⸗
und Baumaterial haben ſich die Arbeiter ſo aufzuſtellen , daß
ſie bei etwaigem Bruch des Richt⸗ oder Aufzugtaues nicht zu

Schaden kommen können ; beſonders iſt darauf zu ſehen , daß
ſich Niemand unter dem Aufzug befindet .

8 5 . Bei Glatteis beziehungsweiſe Froſtwetter müſſen
die Gerüſtbretter , Leitern , Laufbahnen u. ſ. w. mit Sand

beſtreut werden ; dasſelbe muß mit den oberen Mauerflächen
beim Aufbringen von Balkenlagen u. ſ. w. geſchehen .
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§ 6. Das Betreten von nicht erleuchteten Rohbauten
bei eingetretener Dunkelheit iſt verboten .

§ 7. Den Arbeitern wird beſonders zur Pflicht ge⸗
macht , die ihnen von ihren Arbeitgebern und ſonſtigen Vor⸗
geſetzten aufgetragenen Vorſichtsmaßregeln zu beachten und
die von letzteren mitgegebenen Geräthe , als Taue , Leitern
u. ſ. w. zur Sicherung gegen Unfälle in geeigneter Weiſe
zu benutzen.

Außerdem iſt es jedem Arbeiter verboten , durch unvor⸗
ſichtige oder muthwillige Handlungen oder Verwendung nicht
zweckentſprechender Geräthe ſich ſelbſt oder andere Perſonen
in Gefahr zu bringen .

§ 8. Aufſeher und Arbeiter , welche den vorſtehenden
Vorſchriften zuwiderhandeln , werden gemäß § 78 Abſatz 1
Ziffer 2 in Verbindung mit § 80 des Unfallverſicherungs⸗
geſetzes mit Geldſtrafen bis zu 6 Mark belegt, ) welche durch
den Vorſtand der Krankenkaſſe beziehungsweiſe durch die
Ortspolizeibehörde feſtgeſtellt werden und in die betheiligte
Krankenkaſſe fließen .

Y) Siehe die Anm . zu § 22 ( S. 76) .



Ill . Bauvorſchriften für beſondere
FJälle .

A. Mlit Rückſicht auf die Lage des Gebüudes .

a. Bauten an öffentlichen Wegen .

1 . Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt S. 285. )
0 § 31 . Bau anlagen in der Nähe öffentlicher Wege .

Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen
Privateigenthum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen
geltenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller
Art , bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m,
bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen
von 2 m angebracht werden .

Die Entfernung iſt vom äußeren Rande des Grabens
an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußeren Rande des
Wegekörpers an zu bemeſſen .

Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann
auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vor⸗
ſchrift bis auf 3,6 m. erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachtheiligung der
öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die
Verwaltungsbehörder ) nach Anhörung der Straßenbaubehörde
und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem nach
Anhörung des Kreisausſchuſſes , bezw. der Gemeindebehörde ,
von der Einhaltung dieſer Entfernung Nachſicht ertheilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint , kann von der Straßen⸗
baubehörde , beziehungsweiſe bei Kreisſtraßen und Gemeinde⸗
wegen von dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde die
Beſeitigung von Anlagen verlangt werden , welche vor In⸗

) Den Bezirksrath : § 50 der L. B. ⸗V. ( S. 42) .

1beet
Ar Lrts
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krafttreten des Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigemzuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗
ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .Ueber die Nothwendigkeit der Beſeitigung entſcheidetdie Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höheder Entſchädigung das Gericht .

2. Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlagender Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Bau⸗
fluchten betreffend .

Art . 15 . Soweit Landſtraßen zugleich als Ortsſtraßendienen , iſt für die einzuhaltende Fluchtlinie und Straßen⸗höhe der feſtgeſtellte Bauplan maßgebend , in Ermangelungeines ſolchen aber nach Artikel 11 zu verfahren . ! )
b. Bauten in der Näühe von Waldungen .

Forſtgeſetz uom 15. November 1833 .
( Regierungsblatt Seite 5. )

3. Kapitel .
Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .

§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelbenvon weniger als vierhundert Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine
Wohn⸗ oder andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter Weiſebereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nichtbegriffen

Beſchränkungen der Bauerlaubniß aus anderen als
forſtpolizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854
abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde
oder dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des 85kann die Staatsforſtbehörde nur nach Vernehmung des Forſt⸗
) Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes Seite 3 und 83.

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 6



Bauten an 1

amts ! ) und derjenigen bewilligen, welche innerhalb einer

Entfernung von vierhundert Fuß , von der Bauſtelle an ge⸗

rechnet , Waldungen beſitzen .

Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſ

darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗

drücklich hierauf erſtreckt, keine Werkſtätte zur Bearbeitung

von Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

e. Bauten an und in Gewäſſern .

Waſſergeſetz vom 25 . Auguſt 1876 .

Art . 86 . Wer in einem öffentlichen Gewäſſer “ ) oder

an dem Ufer eines ſolchen Gewäſſers , ſoweit das Ufer unter

dem Hochwaſſer liegt , ſei es zum Schutz gegen Uferangrif
oder ſei es zur Ue berbrückung oder zu

anderen Zwecken , Bautens ) vornehmen oder beſtehende Bauten

erheblich ändern will , hat die vorgängige Genehmigung der
4) einzuholen .

Durch 880
oder ortspolizeiliche zorſchrift kann das

Gleiche für ſolche Bauten annicht ſchiff⸗ oder floßbaren Ge⸗

wäſſern oder an einzelnen Strecken ſolcher Gewäſſer vorge⸗

ſchrieben werden .

Waſſer⸗ und Uferſchutzbauten , welche von techniſchen
Staatsbehörden geleitet werden , unt erliegen vorſtehenden Be⸗

ſtimmungen nicht .

Jetzt dzie Domänendirektion nach Vernehmung der Bezirks·
Strecken eines

e i r Wẽ᷑̃zaſſergeſetzes
zur Schifffahr Werer F nit gebi 1 8 ern Dienten, oder

welche in 5
etzten 25 Jahren vorher durch die zuſtändige Behörde

für ſchiff⸗ ode
floßtbar rtlärt ſind . nd das der

Rhein , der

Neckar , der Main , Gutach , die Kinzig Nebenbächen ,

die Murg. die Enz, 5 9 15 ind
dieT rmündung .

) Unter Bauten im Sinr des Artike ind nicht blos Hoch⸗

auten zu verſtehen , ſondern jede 68
85 f

llu z. B. dieEr⸗

ün
emauern , Dä 0 Brücken, Wegenu.

„de
1. 8 rford erli ichen Genehmigung

8 78 und 1¹

( Seite 130) .
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Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmung , ſowie
gegen die von der Verwaltungsbehörde erlaſſenen Ge⸗
nehmigungsbedingungen werden an Geld bis zu 150 Mark
oder mit Haft geſtraft .

d. Bauten an Eiſenbahnen .

Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Aulage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

betreffend . ! )

Art . 16 . Bauwerke aller Art dürfen nicht in geringerer
Entfernung von der Eiſenbahn ? ) als 25 Fuß ( 7,50 Meter )
von der Kante des Bahnkörpers oder von der Grenze eines
Bahnhofes errichtet werden .

Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Be⸗

dachungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen
leicht entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden

) Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes ſiehe S. 3 und 8l .
) Unter dem Begriff „ Eiſenbahn “ im ine des Art . 16 des

tzes vom 20. Februar 1868 ſind alle Bahnen zu verſtehen ,

imm

auf welche das Bahnpolizeireglement für die Eiſenbahnen Deutſch⸗
lands vom 30. N ber

5
( Reichsgeſetzblatt S. 289 ) und die

Bahnordnung für deutſche ibahnen untergeordneter Bedeutung
vom 12. Juni 1878 ( Geſ . u. V. ⸗Bl . S. 95 ) Anwendung finden .
Es find jene beſonderen geſetzlichen Beſtimmungen über das Bauen
längs der Eiſenbahnen jedoch nur inſoweit maßgebend , als ein ſelbſt⸗
ſtändiger Bahnkörper vorhanden iſt . Soweit Eiſenbahnen auf öffent⸗
lichen Wegen angelegt ſind , kommen auch hier nur die Vorſchriften
des § 31 des Straßengeſetzes ( Seite und der Artikel 7, 11 und5

ßengeſetzes ( Seite 5, 8, und 81) hinfichtlich der bei Er⸗
nungen in Betracht .

Handelt es ſich um die Geſtattung von Ausnahmen von den Vor⸗
ſchriften des Artikel 16 des Ortsſtraßengeſetzes auf Grund des letzten
Abſatzes dieſer Beſtimmung und ſtehen Eiſenbahnen in Frage , die
nicht unter der Verwaltung der Generaldirek der Gr . Staats⸗
eiſenbahnen betrieben werden , ſo hat das in § 50 der Landes⸗Bau⸗
Verordnung vom 5. Mai 1869 ( Seite 42) vorgeſchriebene Benehmen
Seitens der Bahnpolizeibehörde nicht mit der Großh . Generaldirekt

E2

tion ,
ſondern mit der betreffenden Betriebsleitung ſtattzufinden , welcher
ein Rekursrecht nach dem allgemeinen Grundſatze des § 28 der landes⸗
herrlichen Verordnung vom 31. Auguſt 1884 , betreffend das Ver⸗
fahren zin Verwaltungsſachen , zuſteht . Erlaß des Miniſteriums des
Innern vom 28. Dezember 1891 Nr . 31078 .

6*³*
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ſollen , muß die Entfernung mindeſtens 50 Fuß ( 15 Meter )
betragen .

In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die

Eiſenbahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Aus⸗

nahmen von dieſen Vorſchriften geſtattet werden . ! )

e. Bauten in der Nähe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 20 . Juli 1882 , die Begräbnißplätze und die

Beerdigungen betr .

(Geſetz⸗ und Verordnu latt Seite 202 . )

§ 2. Die Begräbnißplätze ſind in einer Entfernung
von mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäu⸗
den der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung
iſt auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rück⸗
ſicht zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnißplatzes iſt einem Boden
aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

Ueberſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern ausge⸗
graben werden kann , ohne daß man auf Waſſer ſtößt .

Nöthigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu ent⸗
wäſſern . Das von oder unter dem Begräbnißplatze abfließende
Waſſer ſoll ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder
Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe
des Begräbnißplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtim⸗
mungen hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen
in der Nähe von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vor⸗
ſchriften überlaſſen .

5 50 der Landesbauverordnung
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Velondere Norſchriſten mit Nückſichl auf die Be⸗
ſtimmungen des Gebäudes .

a. Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

Reichsgewerbeordnung .

( Faſſung der Novelle vom 1. Juni 1891 . )

§ 120 a. Die Gewerbeunternehmer ſind verflichtet , die
Arbeitsräume , Betriebsvorrichtungen , Maſchinen und Geräth⸗
ſchaften ſo einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb
ſo zu regeln , daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben
und Geſundheit ſoweit geſchützt ſind , wie es die Natur des
Betriebes geſtattet . ! )

Insbeſondere iſt für genügendes Licht , ausreichenden
Luftraum und Luftwechſel , Beſeitigung des bei dem Betriebe
entſtehenden Staubes , der dabei entwickelten Dünſte und
Gaſe , ſowie der dabei entſtehenden Abfälle Sorge zu tragen .

Ebenſo ſind diejenigen Vorrichtungen herzuſtellen , welche
zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit
Maſchinen oder Maſchinentheilen oder gegen andere in der
Natur der Betriebsſtätte oder des Betriebes liegende Ge⸗
fahren , namentlich auch gegen die Gefahren , welche aus
Fabrikbränden 2) erwachſen können , erforderlich ſind .

Endlich ſind diejenigen Vorſchriften über die Ordnungdes Betriebes und das Verhalten der Arbeiter zu erlaſſen ,
welche zur Sicherung eines gefahrloſen Betriebes erforder⸗
lich ſind .

8 120 b. Die Gewerbeunternehmer ſind verpflichtet ,
diejenigen Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten und
diejenigen Vorſchriften über das Verhalten der Arbeiter im

9 Strafbeſtimmungen Sie
) Es iſt namentlich darauf hinzuwirken , daß den Arbeitern

mehrere Ausgänge aus den Arbeitsräumen ins Freie zu Gebote ſtehen ,daß die Fenſter die erforderliche Größe beſitzen , um im Falle einer
Feuersbrunſt als Ausweg benutzt werden zu können , ſowie daß Thürenund Fenſter nach außen hin aufſchlagen . Erlaß des Miniſteriumsdes Innern vom 29. Januar 1889 Nr . 1435 . Vergl . auch die §88 4und 18 der Landesbauverordnung ( S. 14 und 219
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Betriebe zu erlaſſen , welche erforderlich ſind , um die Auf⸗

rechterhaltung der guten Sitten und des Anſtandes zu ſichern .

Insbefondere muß , ſoweit es die Natur des Betriebes
zuläßt , bei der Arbeit die Trennung der Geſchlechter durch⸗

geführt werden , ſofern nicht die Aufrechterhaltung der guten

Sitten und des Anſtandes durch die Einrichtung des Betrie⸗

bes ohnehin geſichert iſt .

In Anlagen , deren Betrieb es mit ſich bringt , daß

die Arbeiter ſich umkleiden und nach der Arbeit ſich reinigen ,
müſſen ausreichende , nach Geſchlechtern getrennte Ankleide⸗

und Waſchräume vorhanden ſein .
Die Bedürfnißanſtalten müſſen ſo eingerichtet ſein , daß

ſie für die Zahl der Arbeiter ausreichen , daß den An⸗

forderungender Geſundheitspflege entſprochen wird und daß

ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anſtand er⸗

folgen kann .

§ 120c . Gewerbeunternehmer , welche Arbeiter unter

achtzehn Jahren beſchäftigen , ſind verpflichtet , bei der Ein⸗

richtung der Betriebsſtätte und bei der Regelung des Be⸗
triebes diejenigen beſonderen Rückſichten auf Geſundheit und

Sittlichkeit zu nehmen , welche durch das Alter dieſer Arbeiter

geboten ſind .

gS8 120 d . Die zuſtändigen Polizeibehörden ſind befugt,
im Wege der Verfügung für einzelne Anlagen die Ausführung

derjenigen Maßnahmen anzuordnen , welche zur Durchführung
der in §8 120 a bis 120c enthaltenen Grundſätze erforder⸗
lich und nach der Beſchaffenheit der Anlagen ausführbar er⸗

ſcheinen . Sie können anordnen , daß den Arbeitern zur Ein⸗

nahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume ange⸗

meſſene , in der kalten Jahreszeit geheizte Räume unentgelt⸗
lich zur Verfügung geſtellt werden .

Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beſeiti⸗
gung einer dringenden , das Leben oder die Geſundheit be⸗

drohenden Gefahr bezwecken , muß für die Ausführung eine

angemeſſene Friſt gelaſſen werden .
Den bei Erlaß dieſes Geſetzes bereits beſtehenden An⸗

lagen gegenüber können , ſolange nicht eine Erweiterung oder
ein Umbau eintritt , nur Anforderungen geſtellt werden , welche
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zur Beſeitigung erheblicher , das Leben , die Geſundheit oder

die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißſtände erfor⸗

derlich oder ohne unverhältnißmäßige Aufwendungen ausführ⸗
bar erſcheinen .

Gegen die Verfügung der Polizeibehörde ſteht dem Ge⸗

werbeunternehmer binnen zwei Wochen die Beſchwerde an

die höhere Verwaltungsbehörde zu. Gegen die Entſcheidung
der höheren Verwaltungsbehörde iſt binnen vier Wochen die

Beſchwerde an die Zentralbehörde zuläſſig ; dieſe entſcheidet

endgültig . Widerſpricht die Verfügung den von der zuſtän⸗

digen Berufsgenoſſenſchaft erlaſſenen Vorſchriften zur Ver⸗
hütung von Unfällen , ſo iſt zur Einlegung der vorſtehend

bezeichneten Rechtsmittel binnen der dem Gewerbeunternehmer

zuſtehenden Friſt auch der Vorſtand der Berufsgenoſſenſchaft
befugt .

§ 120 e. Durch Beſchluß des Bundesraths können

Vorſchriften darüber erlaſſen werden , welchen Anforderungen
in beſtimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in

den § § 120 4 —120c enthaltenen Grundſätze zu genügen iſt .

Soweit ſolche Vorſchriften durch Beſchluß des Bundes⸗

raths nicht erlaſſen ſind , können dieſelben durch Anordnung

der Landescentralbehörden oder durch Polizeiverordnungen der

zum Erlaß ſolcher berechtigten Behörden erlaſſen werden . Vor

dem Erlaß ſolcher Anordnungen und Polizeiverordnungen iſt

den Vorſtänden der betheiligten Berufsgenoſſenſchaften oder

Berufsgenoſſenſchafts - Sectionen Gelegenheit zu einer gutacht⸗

lichen Aeußerung zu geben .

2. Badiſche Vollzugsverordnung hiezu vom 24 .

März 1892 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 39. )

§ 139 . Polizeiliche Verfügungen zum Schutz
von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der

Arbeiter . ) Die Aufſicht über die Erfüllung der nach §S 120 a

bis 120d der Gewerbeordnung den Gewerbeunternehmern

obliegenden Verpflichtungen wird durch die Bezirksämter , die
Fabrikinſpektion und , ſoweit der Schutz der Geſundheit in

Frage ſteht , auch durch die Bezirksärzte ausgeübt .
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Die Bezirksämter ſind insbeſondere zuſtändig , als

Polizeibehörden die in §S 120 d der Gewerbeordnung be⸗

zeichneten Verfügungen zu erlaſſen .
Solche Verfügungen ſollen vom Bezirksamt nur auf

Antrag oder nach Anhörung der Fabrikinſpektion erlaſſen
werden . Vor Erlaſſung der Verfügung iſt in allen wich⸗
tigeren Fällen , insbeſondere dann , wenn es ſich um einen

erheblichen Koſtenaufwand handelt , oder wenn die durchzu⸗
führenden Maßnahmen nicht ſchon allgemein vorgeſchrieben
ſind oder der bei ähnlichen Anlagen beobachteten Uebung
entſprechen , der Gewerbeunternehmer , ferner ſoweit der Schutz
der Geſundheit in Frage ſteht , auch der Bezirksarzt und
hinſichtlich der baulichen Einrichtungen der für den Ort oder
den Bezirk beſtellte Bauſachverſtändige zu hören . Auch iſt
in den geeigneten Fällen den in dem betreffenden Betriebe
beſchäftigten Arbeitern oder dem Arbeiterausſchuſſe Gelegen⸗
heit zur Aeußerung zu geben . Zur Aufklärung der über die

Art und den Umfang der zu treffenden Einrichtungen be⸗
ſtehenden Meinungsverſchiedenheiten kann vom Bezirksamt
auch das Gutachten anderer Sachverſtändiger eingeholt wer⸗
den ; vor deren Beſtellung iſt der Gewerbsunternehmer zu hören .

Zur Entſcheidung der gegen die Verfügung der Poli⸗
zeibehörde erhobenen Beſchwerde ( § 120 d Abſatz 4 der Ge⸗
werbeordnung ) iſt der Bezirksrath als höhere Verwaltungs⸗
behörde zuſtändig ; die Beſchwerde iſt nach den für die Ein⸗

legung des Rekurſes geltenden landesrechtlichen Vorſchriften
binnen zwei Wochen ſeit Zuſtellung der Verfügung beim

Bezirksamt anzuzeigen und auszuführen .
Die Beſchwerdeentſcheidung der Zentralbehörde G 120 d

Abſatz 4 der Gewerbeordnung ) erfolgt durch das Miniſterium
des Innern .

Die in § 147 Abſ . 4 der Gewerbeordnung ) vorge⸗
ſehenen Anordnungen der Polizeibehörde erfolgen durch das
Bezirksamt nach Anhörung der Fabrikinſpektion .

§ 140 . ( Allgemeine Vorſchriften über die

zum Schutze von Leben , Geſundheit und Sitt⸗
lichkeit zuſtellenden Anforderungen . ) Die im § 120e

) Seite 141 .
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Abſatz 2 der Gewerbeordnung bezeichneten Vorſchriften über
die für beſtimmte Arten von Anlagen zum Schutze von
Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der Arbeiter zu ſtellenden
Anforderungen können durch das Miniſterium des Innern
und , ſoweit es ſich um die Verhütung von Unfällen handelt ,
nach § 108 Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetzbuches 1) auch durch
bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden .

Ehe der Entwurf einer hiernach zu erlaſſenden bezirks⸗
oder ortspolizeilichen Vorſchrift nach § 120 e Abſatz 2 Ge⸗
werbeordnung dem Vorſtande der Berufsgenoſſenſchaft oder
der Sektion mitgetheilt wird , iſt darüber eine Aeußerung
der Fabrikinſpektion einzuholen und der Entwurf dem Mini⸗
ſterium des Innern zur Kenntnißnahme vorzulegen .

§ 141 . ( Baupläne für Fabriken und Werkſtät⸗
ten . ) Iſt beabſichtigt , eine Fabrik zu erbauen oder weſent⸗
liche bauliche Aenderungen an einer Fabrik vorzunehmen , ſo
hat das Bezirksamt ein Exemplar der zum Zwecke der Bau⸗
genehmigung oder Bauanzeige eingereichten Pläne vor Er⸗
theilung der Genehmigung bezw. vor Beginn des Baues der
Fabrikinſpektion zur Aeußerung darüber mitzutheilen, ?) ob die
beabſichtigten Einrichtungen den nach §§ 120 a bis 120d
der Gewerbeordnung an die Gewerbeunternehmer zum Schutz
von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der Arbeiter zu
ſtellenden Anforderungen entſprechen , und welche Auflagen in
dieſer Hinſicht etwa nöthig ſind .

Die Pläne und Beſchreibungen derartiger Fabriken
ſind in einer Weiſe zu fertigen , welche ein Urtheil über die
zum Schutze von Leben , Geſundheit und Sittlichkeit der
Arbeiter beabſichtigten Einrichtungen , insbeſondere der Auf⸗
ſtellung der Maſchinen und Kraftuͤbertragungen , der Vorrich⸗
tungen für Lufterneuerung und Staubbeſeitigung, thunlich macht .

Dieſe Vorſchriften ſind auch dann maßgebend , wenn
die Neuerrichtung oder weſentliche Aenderung einer Werkſtätte
in Frage ſteht , in der durch elementare Kraft bewegte Trieb⸗
werke nicht blos vorübergehend zur Verwendung kommen
G 154 Abſatz 3 der Gewerbeordnung ) .

1) Seite 137 .
2) Vgl . auch Anm . 2) Seite 42.
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b. Insbeſondere Anſlalten zur Berſtellung von Cignurren .

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9. Mai

1888 , betr die Einrichtung und den Betrieb der zur

Aufertigung von Cigarren beſtimmten Anlagen . “ )

( Reichsgeſetzblatt Seite 172. )

ν 1. Die nachſtehenden Vorſchriften finden Anwendung

auf alle Anlagen , in welchen zur Herſtellung von Cigarren

erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden , ſofern in

den Anlagen Perſonen beſchäftigt werden , welche nicht zu

den Familiengliedern des Unternehmers gehören . )
§ 2. Das Abrippen des Tabaks , die Anfertigung und

das Sortiren der Cigarren darf in Räumen , deren Fuß⸗
boden 0,5 Meter unter dem Straßenniveau liegt , überhaupt

nicht und in Räumen , welche unter dem Dache liegen , nur

dann vorgenommen werden , wenn das Dach mit Verſchalung

verſehen iſt .
Die Arbeitsräume , in welchen die bezeichneten Verrich⸗

tungen vorgenommen werden , dürfen weder als Wohn: ,

Schlaf⸗, Koch⸗ oder Vorrathsräume , noch als Trockenräume

benützt werden . Die Zugänge zu benachbarten Räumen dieſer

Art müſſen mit verſchließbaren Thüren verſehen ſein , welche

während der Arbeitszeit geſchloſſen ſein müſſen .

§ 3. Die Arbeitsräume ( § 2) müſſen mindeſtens drei

Meter hoch und mit Fenſtern verſehen ſein , welche nach Zahl
und Größe ausreichen , um für alle Arbeitsſtellen hinreichen⸗

des Licht zu gewähren . Die Fenſter müſſen ſo eingerichtet
ſein , daß ſie wenigſtens für die Hälfte ihres Flächenraums
geöffnet werden können .

N

8 4 . Die Arbeitsräume müſſen mit einem feſten und dichten
Fußboden verſehen ſein .

§ 5. Die Zahl der in jedem Arbeitsraum beſchäftigten

treffen 8 B. de denenenee Bekanntmachung be⸗

Anf alten zun Herſtellung von Cigarren .
) DieVorſchrif gelten alſo nicht allein für eigentliche Ci

garrenfabriken, ſondern auch für die Hausinduſtrie , wenn dabei an⸗
dere Perſonen als die Familienglieder des Unternehmers beſchäftigt find.
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Perſonen muß ſo bemeſſen ſein , daß auf jede derſelben
mindeſtens 7 Kubikmeter Luftraum entfallen . “)

§ 6. In den Arbeitsräumen dürfen Vorräthe von Ta⸗

bak und Halbfabrikaten nur in der für die Tagesarbeit er⸗

forderlichen Menge und nur die im Laufe des Tages an⸗

gefertigten Cigarren vorhanden ſein . Alles weitere Lagern
von Tabak und Halbfabrikaten , ſowie das Trocknen von

Tabak , Abfällen und Wickeln in den Arbeitsräumen auch
außerhalb der Arbeitszeit iſt unterſagt .

§ 10 . Auf Antrag des Unternehmers können Abweich⸗

ungen von den Vorſchriften der § S 3, 5 und 7 durch die

höhere Verwaltungsbehörde 2) zugelaſſen werden , wenn die

Arbeitsräume mit einer ausreichenden Ventilationseinrichtung
verſehen ſind . ?)

Desgleichen kann auf Antrag des Unternehmers durch die

höhere Verwaltungsbehörde eine geringere als die im § 8 vor⸗

geſchriebene Höhe für ſolche Arbeitsräume zugelaſſen werden ,
in welchen den Arbeitern ein größerer als der im § 5 vor⸗

geſchriebene Luftraum gewährt wird .

§ 11 . Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugend⸗

lichen Arbeitern iſt nur geſtattet , wenn die nachſtehenden Vor⸗

ſchriften beobachtet werden :

2. Für männliche und weibliche Arbeiter müſſen getrennte
Aborte mit beſonderen Eingängen und , ſofern vor Be⸗

ginn und nach Beendigung der Arbeit ein Wechſeln der

Kleider ſtattfindet , getrennte Aus⸗ und Ankleideräume

vorhanden ſein .

§ 13 . Die vorſtehenden Beſtimmungen treten für neu

errichtete Anlagen ſofort in Kraft .

) Bei der Berechnung ſind für Tiſche , Stühle u. dgl . keine Ab⸗
züge , für Fenſter⸗ und Thürniſchen keine Zuſchläge zu machen . Erl .
des Min . d. J . vom 18. Mai 1888 Nr . 8993 . 5

2) In Baden vom Bezirksamt nach Anhörung der Fabrik⸗

iuſpetion . Verordnung des Innern vom 18. Mai 1888 ( Geſ . ⸗Bl.
S. 254) .

) Bezüglich des erforderlichen Luftraumes ( § 5) kann in der

Regel auf nicht weniger als 5 Kubikmeter für jede beſchäftigte Per⸗
ſon herabgegangen werden . M. d. J . vom 18. Mai 1888 Nr . 8993 .
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Für Anlagen , welche zur Zeit des Erlaſſes dieſer Be⸗
ſtimmungen bereits im Betriebe ſtehen , treten die Vorſchriften
der §8§ 2 —6 und 11 mit Ablauf eines Jahres ) , alle übrigen
Vorſchriften mit Ablauf dreier Monate 2) nach dem Erlaſſe
desſelben in Kraft .

Für die erſten fünf Jahre nach dem Erlaſſe dieſer Be⸗
ſtimmungen können Abweichungen von den Vorſchriften der
§§ 2 —6 für Anlagen , welche zur Zeit des Erlaſſes bereits
im Betriebe waren , von den Landeszentralbehördens ) geſtattet
werden .

e. Schädliche , gefährliche , beläſtigende Anlagen .
1. Reichsgewerbeordnung .

§ 16 . Zur Errichtung von Anlagen , welche durch die
örtliche Lage oder die Beſchaffenheit der Betriebsſtätte für
die Beſitzer oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke
oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile , Ge⸗
fahren oder Beläſtigungen herbeiführen können , iſt die Ge⸗
nehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde
erforderlich .

Es gehören dahin :
Schießpulverfabriken , Anlagen zur Feuerwerkerei

und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art ) , Gas⸗
bereitungs⸗ und Gasbewahrungsanſtalten , Anſtalten
zur Deſtillation von Erdöl , Anlagen zur Bereitung
von Braunkohlentheer , Steinkohlentheer und Coaks ,
ſofern ſie außerhalb der Gewinnungsorte des Mate⸗
rials errichtet werden , Glas - und Rußhütten , Kalk⸗,
Ziegel « und Gypsöfen, ?) Anlagen zur Gewinnung
roher Metalle , Röſtöfen , Metallgießereien , ſofern ſie
nicht bloße Tiegelgießereien ſind , Hammerwerke , che⸗

J Alſo am 9. Mai 1889 .
2) Alſo am 9. Auguſt 1888 .
) In Baden vom Miniſterium des Innern auf die nach An⸗

hörung der Fabrikinſpektion vom Bezirksamt zu erſtattende Vorlage .Verordnung des Minifteriums des Inner 5. Mai5 Rinif 2 önnern vom 18. Mai 1888 (Geſ.Bl . S. 250, . i

JVgl . hiezu auch Abſchnitt II . der zweiten Abtheil ieſesBuches ( O. 1589.
0 0 er zweiten Abtheilung dieſes

Darunter fallen auch Thonwaarenbrennöfen und Cementfabriken .
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1
miſche Fabriken aller Art , Schnellbleichen , Firnißſiede⸗d Lede reien , Stärkefabriken , mit Ausnahme der Fabriken zur
Bereitung von Kartoffelſtärke , Stärkeſyrupsfabriken ,
Wachstuch⸗ , Darmſaiten - , Dachpappen⸗ und Dachfilz⸗
fabriken , Leim⸗, Thran⸗ und Seifenſiedereien , Kno⸗

chenbrennereien , Knochendarren , Knochenkochereien und

Vurſt Knochenbleichen , Zubereitungsanſtalten für Thierhaare , 1
àErliſe Talgſchmelzen , Schlächtereien ) , Gerbereien , Abdecke⸗ 1
chötde reien , Poudretten - und Düngpulverfabriken , Stauan⸗

lagen für Waſſertriebwerke (§S 23) , Hopfen⸗Schwefel⸗
de Aulagn dörren , Asphaltkochereien und Pechſiedereien , ſoweit ſie

außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet
werden , Strohpapierſtofffabriken , Darmzubereitungs⸗
anſtalten , Fabriken , in welchen Dampfkeſſel oder andere 1
Blechgefäße durch Vernieten hergeſtellt werden , Kali⸗

fabriken und Anſtalten zum Imprägnieren von erhitz⸗
ten Theerölen , Kunſtwollefabriken , Anlagen zur Her⸗

ſtellung von Celluloid und Degrasfabriken , ferner die
1

Fabriken , in welchen Röhren aus Blech durch Ver —

nieten hergeſtellt werden , Anlagen zur Erbauung
eiſerner Schiffe , zur Herſtellung eiſerner Brücken oder

10 ſonſtiger eiſerner Baukonſtruktionen , Anlagen zur De⸗

ſtillation oder zur Verarbeitung von Theer und von

Theerwaſſer , Anlagen , in welchen aus Holz oder ähn⸗
lichem Faſermaterial auf chemiſchem Wege Papierſtoff

335 hergeſtellt wird ( Celluloſefabriken ) , die Anlagen , in

1 55 welchen Albuminpapier hergeſtellt wird , Anſtalten zum
60

Trocknen und Einſalzen ungegerbter Thierfelle , ſowie
Verbleiungs⸗ , Verzinnungs⸗ und Verzinkungsanſtalten .

Das vorſtehende Verzeichniß kann , je nach Eintritt oder

Wegfall der im Eingang gedachten Vorausſetzung , durch Be⸗

ſchluß des Bundesraths , vorbehaltlich der Genehmigung des

nächſtfolgenden Reichstags , abgeändert werden .

§ 23 . Bei den Stauanlagen für Waſſertriebwerke ſind
außer den Beſtimmungen der §8 17 bis 22 die dafür be⸗

ſtehenden landesgeſetzlichen Vorſchriften ?2) anzuwenden .

) Siehe hierüber Seite 103 . 13
2) Siehe unten Seite 130 .
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Der Landesgeſetzgebung bleibt vorbehalten , für ſolche
Orte , in welchen öffentliche Schlachthäuſer in genügendem Um⸗

fange vorhanden ſind oder errichtet werden , die fernere Be⸗

nutzung beſtehender und die Anlage neuer Privatſchlächtereien
zu unterſagen . “)

Der Landesgeſetzgebung bleibt ferner vorbehalten , zu

verfügen , inwieweit durch Ortsſtatuten darüber Beſtimmung
getroffen werden kann , daß einzelne Ortstheile vorzugsweiſe
zu Anlagen der im § 16 erwähnten Art zu beſtimmen , in

anderen Ortstheilen aber dergleichen Anlagen entweder gar

nicht , oder nur unter beſonderen Beſchränkungen zuzulaſſen
ſind . )

§ 25 . Die Genehmigung zu einer der in den §8 16

110
245 ) bezeichneten Anlagen bleibt ſo lange in Kraft ,

s keine Aenderung in der Lage oder Beſchaffenheit der Be⸗
te vorgenommen wird und bedarf unter dieſer Vor⸗

ausſetzung auch dann , wenn die Anlage an einen neuen
Erwerber übergeht , einer nicht . Sobald aber
eine Veränderung der Betriebsſtätte vorgenommen wird , iſt
dazu die der zuſtändigen Behörde nach Maß⸗
gabe der 88 17 bis 23 h einſchließlich , bezw. des § 24250 ndig . Eine gleiche Genehmigung iſt erforderlichbei

weſentlichen Veranderungen in dem Betriebe einer der im

§ 16 genannten Anlagen . Die zuſtändige Behörde kann

auf Antrag des Unternehmers von der Bekanntmachung
G 17) Abſtand nehmen , wenn ſie die Ueberzeugung gewinnt ,

daß
die beabſichtole Veränderung für die Beſitzer oder

Bewohner benachbarter Grundſtücke oder das Publikum über⸗
haupt neue oder größere Nachtheile , Gefahren oder Beläſti⸗

gungen , als mit der vorhandenen Anlage verbunden ſind ,
nicht herbeiführen werde .

) Geſchi eht in Baden auf dem Wege ortspolizeilicher Vorſchrift
zlizeiſtrafgeſetzbuc

iſt in Wden geſchehen, ſiehe unter 2 Seite 95.
betrifft die Dampfkeſſ ſel, ſiehe Seite 106 .

bierher Gehörige aus dieſen Paragraphen iſt in der
e 95 abgedruckten Vollzugsverordnung wiedergegeben .unter 3 Se0
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Dieſe Beſtimmungen finden auch auf gewerbliche An⸗

lagen ( §8 16 und 24 ) Anwendung , welche bereits vor

Erlaß dieſes Geſetzes beſtanden haben .
§ 26 . Soweit die beſtehenden Rechte zur Abwehr be⸗

nachtheiligender Einwirkungen , welche von einem Grundſtück

aus auf ein benachbartes Grundſtück geübt werden , dem

Eigenthümer oder Beſitzer des letzteren eine Privatklage ge⸗

währen , kann dieſe Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmi⸗

gung errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf

Einſtellung des Gewerbebetriebes , ſondern nur auf Herſtellung
von Einrichtungen , welche die benachtheiligende Einwirkung
ausſchließen , oder , wo ſolche Einrichtungen unthunlich oder

mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar ſind ,

auf Schadloshaltung gerichtet werden .

2 Landesgeſetz vom 21 . Dezember 1871 , die Ein⸗

führung der deutſchen Gewerbeordnung im Groß⸗
herzogthum Baden betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 423) .

Art . 3. Durch Ortsſtatuten ( Deutſche Gewerbeordnung

§§ 23 und 142 ) kann Beſtimmung darüber getroffen wer⸗

den , daß und in wie weit einzelne Ortstheile vorzugsweiſe

zu Anlagen der im § 16 der Deutſchen Gewerbeordnung

erwähnten Art zu beſtimmen , in anderen Ortstheilen aber

dergleichen Anlagen entweder gar nicht oder nur unter be⸗

ſonderen Beſchränkungen zuzulaſſen ſind .

3 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichs⸗

gewerbeordnung vom 23 . Dezember 1883 .

( Seſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 357. )

II . A. 1. Die Errichtung und Aenderung ſchädlicher , ge⸗

fährlicher und beläſtigender Gewerbsanlagen .

§ 10 . ( Stellung des Antrages . ) Wer eine in

§ 16 der Gewerbeordnung oder in den Ergänzungsbeſtim⸗
mungen zu dieſem Paragraphen bezeichnete Anlage errichten
oder eine weſentliche Veränderung einer ſolchen Anlage im

1) Seite 106.
99
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Sinne des § 25 der Gewerbeordnung vornehmen will , hat
den Antrag auf Genehmigung bei dem Bezirksamte , in deſſen
Bezirk das Unternehmen ganz oder zum größeren Theile
ausgeführt werden ſoll , anzubringen .

Aus dem Antrage muß der vollſtändige Name , der
Stand und Wohnſitz des Unternehmers erſichtlich ſein .

Dem Antrag ſind eine Beſchreibung , eine Situations⸗
zeichnung und der Bauplan der Anlage in doppelter , voll⸗
ſtändig übereinſtimmender Ausfertigung beizufügen .

§ 11 . ( Beizufügende Nachweiſungen ) Die dem
Antrage beigefügten Nachweiſungen ſollen , ſoweit es zur Er⸗
läuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,
folgende Punkte klarlegen :

1. die Größe des Grundſtücks , auf welchem die Anlage
errichtet werden ſoll , die Bezeichnung , wel che dasſelbe
im Grundbuch , beziehungsweiſe eventuell im Lagerbuch
führt und den etwaigen beſonderen Namen des Grund⸗
ſtücks , beziehungsweiſe des Gewanns ;

2. in gleicher Weiſe die Bezeichnung der Grundſtücke , Ge⸗
bäude und Anlagen , welche an das für den Betrieb in
Ausſicht genommene Grundſtück angrenzen , zutreffenden
Falls auch die Bezeichnung der entfernter gelegenen
Grundſtücke , Gebäude und Anlagen , auf welche der
Betrieb vorausſichtlich Einwirkungen ausüben kann ,
und die Namen der Eigenthümer ;

3. die Entfernung , in welcher die zum Betriebe beſtimmten
Gebäude und Einrichtungen von der Grenze der be⸗
nachbarten Grundſtücke und von den darauf befindlichen
Gebäuden und Anlagen , ſowie eventuell von den etwa
in der Nähe befindlichen öffentlichen Wegen , Eiſenbahn⸗
linien , fließenden Gewäſſern und Waldungen zu liegen
kommen ſollen ;

4. die Höhe, Bau⸗ und Benützungsart der benachbarten
Gebäude , ſofern zu der Betriebsſtätte Feuerungsanlagen
gehören ;

5. die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
die Beſtimmung der einzelnen Räume und deren Ein⸗
richtung , ſoweit ſie nicht beweglich iſt ;
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6. den Gegenſtand der Fabrikation , ſoweit dieſe inner⸗
halb der Betriebsſtätte erfolgt , die ungefähre Ausdeh⸗
nung , ſowie die Art und den Gang des Betriebs unter
Angabe der hauptſächlich zu verwendenden Maſchinen
und unter Berückſichtigung der zum Schutze der Arbeiter
gegen Gefahr für Leben und Geſundheit beabſichtigten
Vorkehrungen ;

7. die bei der Fabrikation entſtehenden Abgänge , wobei
möglichſt genau die darin enthaltenen Stoffe , die täglich
ſich ergebende Menge und die beabſichtigte Art der
Verwerthung , Ablagerung , Ableitung oder ſonſtigen
Beſeitigung zu bezeichnen iſt .

§ 12 . ( Form der Nachweiſungen . ) Die Pläne ,
Zeichnungen und Vervielfältigungen derſelben ſind durch ge⸗
hörig dazu befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material
zu fertigen . Aus denſelben ſoll der ſeitherige Zuſtand und
die beabſichtigte Herſtellung unterſcheidbar zu entnehmen ſein ;
ſie ſind in einem zur Beurtheilung der obwaltenden Ver⸗
hältniſſe geeigneten Maßſtabe zu fertigen , welcher auf dem
Plan , beziehungsweiſe der Zeichnung anzugeben iſt .

Dabei ſind die hinſichtlich der Darſtellungsweiſe in
Bauſachen von den örtlichen Bauordnungen geſtellten An⸗
forderungen , beziehungsweiſe eventuell die in dieſer Hinſicht
im Baugewerbe beſtehenden Uebungen zu beachten .

Ausnahmsweiſe kann in minder wichtigen Fällen hin⸗
ſichtlich der Duplikate die Vorlage auf Pauspapier geſtattet
werden .

Pläne und Zeichnungen ſollen ſowohl vom Unternehmer ,
als vom Fertiger unterzeichnet und mit Datum verſehen ſein .
Wenigſtens ein Exemplar derſelben iſt in einem zur Ver⸗
einigung mit den Akten geeigneten Formate ( in Blättern oder
in Heften von 33 om Höhe und 21 cm Breite ) vorzulegen .

§ 13 . ( Baupolizeiliche Vorlage . ) Sollen bei
Errichtung oder Aenderung einer ſolchen Gewerbsanlage Bau⸗
herſtellungen vorgenommen werden , welche nach den bezüg⸗
lichen Beſtimmungen ( §§ 50 ff. der Baupolizeiverordnung

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 7
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vom 5. Mai 1869 ) 1) behufs der Genehmigung oder Prüfung

zur Kenntniß der Baupolizeibehörde gebracht werden müſſen ,

ſo iſt in der Regel mit dem Antrage auf gewerbepolizeiliche
Genehmigung auch die in baupolizeilicher Hinſicht erforder⸗

liche Vorlage zu verbinden , wobei auf die gemäß § 11 dieſer

Verordnung vorgelegten Pläne und Zeichnungen Bezug ge⸗

nommen werden kann , ſoweit dieſelben auch in baupolizei⸗

licher Hinſicht genügenden Aufſchluß geben .

Ueber die in baupolizeilicher Hinſicht gemachte Vorlage

iſt gemäß 8§8§ 502) ff. der Baupolizeiverordnung durch Ver⸗

mittelung der Ortspolizeibehörde die Baukommiſſion und in

wichtigeren Fällen die Bezirksbauinſpektion zu hören .

§ 14 . ( Waſſerpolizeiliche Vorlage . ) Wenn
mit dem beabſichtigten Unternehmen die Herſtellung oder

Anderung einer Stauanlage oder eines Triebwerkss ( 88 16

und 28 der Gewerbeordnung und Artikel 23 , Ziffer 2 des

Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 über die Benützung und In⸗

ſtandhaltung der Gewäſſer ) s ) oder die Benützung des Waſſers

zur Einleitung fremder Stoffe , durch welche die Eigenſchaften
des Waſſers geändert oder die Fiſche beſchädigt werden können

Artikel 23 , Ziffer 1 des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 und

Artikel 4 des Geſetzes vom 3. März 1870 über die Aus⸗

übung und den Schutz der Fiſcherei ! ! ) , verbunden werden

ſoll , ſo iſt gleichzeitig der Antrag auf waſſerpolizeiliche Ge⸗

nehmigung unter Anſchluß der zur Beurtheilung der bezüg⸗
lichen Verhältniſſe dienenden Nachweiſungen ( §8 2 ff. der

Vollzugsverordnung vom 24 . Dezember 1876 zum Waſſer⸗

geſetze ) zu ſtellen . Das Bezirksamt hat dafür zu ſorgen ,
daß das vorbereitende Verfahren hinſichtlich dieſer Anträge ,

namentlich was die Bekanntmachung und die Aufforderung
der Betheiligten angeht , ſoweit thunlich mit dem bezüglich
der gewerbepolizeilichen Genehmigung zu pflegenden Ver⸗
fahren verbunden werde .

Y) jetzt § 51 : Seite 43.

) jetzt § 51 Seite 43.
3) Siehe Seite 130.
5) Seite 133 .
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§ 15 . ( Vorläufige Prüfung des Antrags . )Das Bezirksamt hat nach Einkunft des Antrags auf ge⸗werbepolizeiliche Genehmigung ſofort zu prüfen , ob gegendie Vollſtändigkeit der Vorlage etwas zu erinnern iſt . Wo
nach der Art der beabſichtigten Anlage dieſe Prüfung tech⸗
niſche Kenntniſſe erfordert , ſind die Vorlagen der techniſchen
Behörde — dem Fabrikinſpektor regelmäßig in den Fällendes § 8 der Dienſtweiſung dieſes Beamten vom 2. Januar1880 und des § 137 ) dieſer Vollzugsverordnung — zur
thunlichſt baldigen Aeußerung mitzutheilen .

Finden ſich bei dieſer Prüfung Mängel , ſo iſt der
Unternehmer auf kürzeſtem Wege zur Ergänzung der Vorlage
zu veranlaſſen .

§16 . ( Bekanntmachung des Genehmigungsge⸗
ſuchs . ) Wenn gegen die Vollſtändigkeit der Vorlage nichts zu
erinnern iſt , ſo iſt das beabſichtigte Unternehmen durch eine
einmalige Bekanntmachung im amtlichen Verkündigungsblatt
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen .

Die Bekanntmachung des Bezirksamts hat zu enthalten :
1. Namen , Stand und Wohnſitz des Unternehmers , den

Gegenſtand des Unternehmens , die Bezeichnung der Ge⸗
markung und des Grundſtücks bezw. des Gewanns , auf
welchem das Unternehmen ausgeführt werden ſoll ;

2. die Aufforderung , etwaige Einwendungen bei dem
Bezirksamte oder dem Gemeinderathe des Orts der
Unternehmung binnen vierzehn Tagen vom Ablaufe
des Tages an anzubringen , an welchem die bezüg⸗
liche Nummer des amtlichen Verkündigungsblattes
ausgegeben wurde , widrigenfalls alle nicht auf
privatrechtlichen Titeln beruhenden Einwendungen
als verſäumt gelten ;

3. die Bezeichnung von Ort und Stelle , wo die Beſchrei⸗
bung , Pläne und Zeichnungen zur Einſicht offen liegen .

Von dem die Bekanntmachung enthaltenden Blatte iſtein Exemplar zu den Akten zu nehmen .

Jjetzt § 139 und folgende — Seite 87.
1
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Handelt es ſich nur um Veränderung einer beſtehenden

Anlage , ſo kann auf Antrag des Unternehmers die Bekannt⸗
machung unter den in § 25 der Gewerbeordnung ) bezeich⸗
neten Vorausſetzungen unterlaſſen werden .

§ 17 . ( Aeußerung des Gemeinderaths . ) Das

eine Exemplar der Vorlage bleibt zur Einſichtsnahme durch
die Betheiligten beim Bezirksamte , das andere Exemplar iſt ,

mit amtlicher Beglaubigung der Uebereinſtimmung verſehen ,
an den Gemeinderath der Gemarkung , in welcher das Unter⸗

nehmen ausgeführt werden ſoll , zur Offenlegung während
der Einſpruchsfriſt zu überſenden .

Zugleich iſt der Gemeinderath zu beauftragen , das be⸗

abſichtigte Unternehmen in der Gemeinde in ortsüblicher Weiſe

öffentlich bekannt zu machen und den ihm bekannten Be⸗

theiligten , insbeſondere den unmittelbaren Anſtößern , ge⸗

mäß 8 16 Ziffer 2 dieſer Verordnung beziehungsweiſe § 539
der Baupolizeiverordnuung von 1869 , die Geltendmachung
ihrer etwaigen Einwendungen anheimzugeben . Der gleiche
Auftrag iſt an die Gemeindebehörden anderer Gemarkungen
zu richten , auf welche das Unternehmen vorausſichtlich eine

Einwirkung ausüben kann .

Soll die Anlage in der Nähe einer Landſtraße , eines

fließenden Gewäſſers , einer Eiſenbahn oder einer Waldung

errichtet werden , ſo iſt auch der Waſſer - und Straßenbau⸗
inſpektion ( eventuell der Rheinbau⸗ oder der Kulturinſpektion ) ,
dem Bahnbauinſpektor und der Bezirksforſtei rechtzeitig Kennt⸗

niß zu geben .
Nach Ablauf der Friſt hat der Gemeinderath den An⸗

trag nebſt den Beilagen und den etwa eingekommenen Ein⸗

ſprachen dem Bezirksamte vorzulegen unter Beurkundung der

vorſchriftsmäßig erfolgten Offenlegung und Bekanntmachung .

Gleichzeitig hat der Gemeinderath ſeine Aeußerung über die

Zuläſſigkeit des Unternehmens , beziehungsweiſe über die

vorgebrachten Einwendungen , beizufügen .
§ 18 . ( Vorbereitende Erörterung und Be⸗

gutachtung . ) Die Entſchließung des Bezirksraths über das

) jetzt § 55e ( Seite 51)
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Genehmigungsgeſuch iſt durch das Bezirksamt vorzubereiten ,
indem dasſelbe die angebrachten Einwendungen und die ſonſtigen
für die Verſagung der Genehmigung oder die Auflage von
Bedingungen in Betracht kommenden Punkte , unter Zuzug
des Unternehmers , der Einſprechenden , der techniſchen Be⸗
hörden und der etwaigen anderen Sachverſtändigen , ſoweit
thunlich mündlich , erörtert und die zur Aufklärung der that⸗
ſächlichen und techniſchen Verhältniſſe etwa erforderlichen
ſchriftlichen Gutachten erhebt .

Zur Begutachtung ſind in der Regel gemäß §§ 1 und 8
der Dienſtanweiſung vom 2. Januar 1880 und 8§137 dieſer
Vollzugsverordnung ! ) der Fabrikinſpektor , ferner in den durch
§ 16 Abſatz 3 der Geſundheitspolizeiverordnung vom 27. Juni
18747 bezeichneten Fällen der Bezirksarzt , außerdem je nach
Lage der Sache die ſonſt zuſtändigen techniſchen Behörden
oder andere geeignete Sachverſtändige heranzuziehen . Han⸗
delt es ſich um Errichtung und Aenderung von chemiſchen
Fabriken oder um die Frage der Unſchädlichmachung von

Fabrikabgängen , ſo iſt in der Regel die chemiſch⸗techniſche
Prüfungs⸗ und Verſuchsanſtalt in Karlsruhe mit der Be⸗

gutachtung zu betrauen ; ſteht die Gefährdung von öffent⸗
lichen Straßen oder von Waſſerläufen in Frage , ſo iſt die

Waſſer⸗ und Straßenbauinſpektion ( beziehungsweiſe die

Rheinbau⸗ oder Kulturinſpektion ) , über bau⸗ und feuerpoli⸗
zeiliche Punkte die Bezirksbauinſpektion zu hören ; bei der

Vezeichnung anderer Sachverſtändiger hat der Fabrikinſpektor
geeignetenfalls behilflich zu ſein .

§ 19 . ( Gehör der Parteien . Beſchleunig ung
des Verfahrens . ) Soweit die Gutachten nicht in Gegen⸗
wart der Parteien ( § 21 Ziff . 4 der Gewerbeordnung ) er⸗
ſtattet werden , iſt letzteren noch rechtzeitig vor der Tagfahrt
des Bezirksraths Gelegenheit zu geben , von den erſtatteten
Gutachten Kenntniß zu nehmen .

Sowohl das Bezirksamt als die techniſchen Behörden
haben bei den vorbereitenden Verhandlungen darauf Bedacht
zu nehmen , daß , unbeſchadet der Gründlichkeit , jede Ver⸗

J ) jezt 5 139 und folgende : Seite 87.
2) Seite 55.
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zögerung des Verfahrens und insbeſondere auch längerer
Schriftwechſel vermieden werden .

§ 20 . (Entſchei dung des Bezirksraths . ) NachAbſchluß der vorbereiteten Verhandlungen wird vom Bezirks⸗
rath als Verhandlungsbehörde in öffentlicher Sitzung auf
Grund mündlicher Verhandlung die Entſcheidung darüber
gegeben , ob die gewerbepolizeiliche und eventuell auchdie bau⸗
polizeiliche Genehmiguug zu ertheilen und an welche Be⸗
dingungen ſie etwa zu knüpfen ſei .

Ferner iſt in den in § 14 dieſer Verordnung bezeich⸗neten Fällen darauf Bedacht zu nehmen , daß , wenn thunlich ,
in der gleichen Sitzung auch über die in waſſerpolizeilicher ,
beziehungsweiſe fiſchereipolizeilicher Hinſicht geſtellten Geneh⸗
migungsanträge beſchloſſen werden kann .

Zu der Sitzung des Bezirksraths ſind die Parteien ,d. h. der Unternehmer und die Einſprechenden , und in wich⸗tigeren Fällen auch die betheiligten techniſchen Behörden oder
die ſonſt zugezogenen Sachverſtändigen zu laden . Bei derLadung der Parteien iſt beizufügen , daß eventuell auch im
Fall ihres Ausbleibens die Verhandlung vorgenommen und
nach deren Ergebniß die Entſcheidung erlaſſen werden wird .

Die für die Entſcheidung maßgebenden Punkte ſind
durch den Vortrag der Parteien , welche erforderlichen Falls
hierwegen im Einzelnen zu befragen ſind , und durch die an⸗
weſenden techniſchen Beamten und Sachverſtändigen mündlich
zu erörtern ; ſoweit nöthig , gibt der Vorſitzende des Bezirks⸗raths , beziehungsweiſe das Bezirksrathsmitglied oder derBeamte , welcher mit der Vortragerſtattung betraut iſt , aufGrund der vorbereitenden Verhandlungen die etwaigenweiteren Aufklärungen .

Im Beſcheide des Bezirksraths ſind in gedrängterFaſſung die Geſetzes⸗ und Verordnungsbeſtimmungen , auf
denen die Entſcheidung beruht , und ſofern die Genehmigung
verſagt oder nur unter Bedingungen ertheilt , oder ſofern
erhobene Einwendungen verworfen wurden , auch die Gründe
anzugeben . Einwendungen , welche auf beſonderen privatrecht⸗lichen Titeln beruhen , ſind zur Entſcheidung vor den bürger⸗
lichen Richter zu verweiſen

undmung
1157
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Gleichzeitig iſt über die Tragung der Koſten gemäß
§ 22 der G. O. zu erkennen .

§ 21 . ( Eröffnung der Entſcheidung . Rekurs .

Bekanntmachung . ) Hinſichtlich der Eröffnung des Be⸗

ſcheides , des Rekurſes und der Zuſtellung und Aufbewahrung
der Genehmigungsurkunde iſt der § 2 Ziffer 2 —5 dieſer
Vollzugsverordnung zu beobachten .

Auch den techniſchen Behörden , welche bei der Errich⸗
tung der Anlage betheiligt ſind oder bei deren Beaufſichtigung
mitzuwirken haben , iſt von der Entſcheidung durch Ueber⸗

ſendung der Akten oder in anderer Weiſe Kenntniß zu geben ,
wobei hinſichtlich des Fabrikinſpektors die Vorſchrift des 8 8

Abſatz 4 der Dienſtanweiſung vom 2. Januar 1880 in An⸗

wendung kommt .

Das Bezirksamt kann , wenn es ihm angemeſſen er⸗

ſcheint , den Genehmigungsbeſcheid wörtlich oder im Auszuge
auf Koſten des Unternehmers im amtlichen Verkündigungs⸗
blatt veröffentlichen .

d. Insbeſondere Schlächtereien .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom

16 . Juni 1876 , die Einrichtung der Schlächtereien “ )
betreffend .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 195. )

Auf Grund des 8 87a des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird

verordnet :

§ 1. In allen Schlachtſtätten müſſen die Fußböden ,
die Wände bis zu einer Höhe von 2 Metern , die Höfe ,

welche die Schlachtſtätten umgeben , und die für den Abfluß

) Vergl . § 16 R. G. O. ( S. 92) . Unter Schlächtereien im Sinne

vorſtehender Verordnung ſind alle Schlachtſtätten verſtanden , in denen

gewerbsmäßig geſchlachtet wird , alſo auch ſolche , in denen Metzger
bei Ausübung ihres Gewerbes regelmäßig Schlachtungen nur von Klein⸗
vieh vornehmen . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 16. Sept .

1876 Nr . 13374 , auch die von den Gemeinden errichteten öffentlichen
Schlachthäuſer . Die Verordnung iſt ferner auch gegenüber ſolchen
Perſonen in Anwendung zu bringen , welche die Metzgerei nicht ge⸗
werbsmäßig betreiben , aber ſo häufig Schlachtungen vornehmen , daß
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aus den Schlachtſtätten beſtimmten Rinnen waſſerdicht her⸗
geſtellt werden .

§ 2. In der Nähe der Schlachtſtätte muß zur Auf⸗
nahme des Abwaſſers und der Abfälle eine mit der Schlacht⸗
ſtätte durch eine offene Rinne verbundene waſſerdichte , ge⸗
deckte Senkgrube ) vorhanden ſein , welche im Winter wöchent⸗
lich einmal , im Sommer täglich zu entleeren iſt .

Von Errichtung einer Senkgrube kann nur abgeſehen
werden , wenn das Abwaſſer aus der Schlachtſtätte in ein

fließendes Gewäſſer oder zur Bewäſſerung und Düngung auf
unmittelbar anſtoßende Grundſtücke geleitet wird , oder wenn

nach Ermeſſen des Bezirksamts die Raumverhältniſſe die An⸗

loge einer Senkgrube nicht geſtatten . Werden die Abflüſſe
in letzterem Falle nach der Pfuhlgrube geleitet , ſo muß dieſe
waſſerdicht hergeſtellt und mindeſtens einmal wöchentlich im
Sommer und einmal monatlich im Winter entleert werden .

§ 3. In den Schlachträumen , den Höfen , den Wirth⸗
ſchafts⸗ und Wohnungsräumen der Schlächter dürfen inner⸗
halb der Ortſchaften rohe Häute , Klauen , Hörner , Knochen,
roher Talg , Blut , Gedärme und andere Abfälle nicht länger
als 48 Stunden im Winter , 24 Stunden im Sommer auf⸗
bewahrt werden .

Die Schlacht - und Hofräume ſind ſtets rein zu halten
und namentlich nach jeder Schlachtung pünktlich zu reinigen .

8 4. Bei der Genehmigung neu anzulegender Schläch —
tereien , Artikel 16 der Gewerbeordnung , iſt neben obigen
Vorſchriften zu beachten, ?2) daß die Schlachtſtätten und die

eine ſanitätspolizeiliche Vorkehr hinſichtlich der Schlachtſtätten geboten
erſcheint . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 24. September

1880 Nr. 14750 . Auch wenn ein Land⸗ oder Schankwirth in ſeinen
Räumlichkeiten , ohne Anbringung beſonderer Vorrichtungen gewerbs⸗
mäßig , d. h. zum Zwecke des Verkaufs , Vieh ſchlachtet , liegt eine ge⸗

Schlachtſtätte vor . Schenkel Gew. ⸗O. Note
zu

.. ) Die Senkgrube darf keinen durchlaſſenden Boden haben , muß
vielmehr auch in der unteren Fläche vollſtändig waſſerdicht hergeſtellt
ſein . Miniſterium des Innern vom 6. Juni 1878 Nr . 7998 .

„ 9 In Landorten kann für neue Schlächtereien , in denen nur
ſelten geſchlachtet wird , geſtattet werden , daß die Schlachtſtätte nur

undung
Imi 1

Heju,

4.

„
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Höfe genügenden Raum bieten , erſtere auch auf mindeſtens
drei Seiten dem Luftzuge offen ſtehen , und von der öffent⸗
lichen Straße , ſowie von Wohnräumen mindeſtens 3 Meter

entfernt ſind . Auf dem Grundſtück muß ein Brunnen ſich
befinden , wenn nicht für den Zufluß einer Waſſerleitung ge⸗
ſorgt iſt ; die Umgebung des Schlachthauſes muß in einer

Entfernung von mindeſtens 3 Meter gepflaſtert ( die Fugen
des Pflaſters cementirt ) oder mit Steinplatten , Cement⸗ oder

Asphaltguß bedeckt ſein . Das Schlachthaus ſoll eine Höhe
von mindeſtens 4, bei größeren Anſtalten von 5 Metern im
innern Schlachtraum erhalten . Der Fußboden im Schlacht —
hauſe ſoll vollkommen waſſerdicht ( cementirt , asphaltirt , ge⸗
pflaſtert oder geplattet mit Cementfugung ) werden .

§ 5. Dieſe Beſtimmungen finden auch Anwendung
auf die mit Wirthſchaften verbundenen Schlachtſtätten . “)

e. Tager von übelriechenden Stoffen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffentlichen

Geſundheit und Reinlichkeit betr . 2)

§ 4. Siehe Seite 58 .

von 2 Seiten dem Luftzuge offen ſteht , vorausgeſetzt , daß beide Seiten
einander gegenüber liegen , und durch Oeffnungen in beiden Seiten⸗
wänden für eine genügende Durchlüftung geſorgt werdenkann ( Er⸗
laß des Miniſteriums des Innern vom 6, Juni 1878 Nr. 7998) , und
zugelaſſen werden , daß die Entfernung der Schlachtſtätte von den
eigenen Wohnräumen des Unternehmers weniger als 3 Meter aber
mindeſtens 2 Meter und die Höhe der Schlachtſtätte weniger als
4 Meter , aber mindeſtens 3 Meter betrage ( Erlaß des Miniſteriums
des Innern vom 21. Januar 1890 Nr . 28110 ) . In anderen
Punktenaber darf der Bezirksrath von den Vorſchrif⸗
ten der Verordnung keine Nachſicht ertheilen , dazu iſt
allein das Miniſterium des Innern zuſtändig . Erlaß
des Miniſteriums des Innern vom 21. Januar 1890 Nr. 28110.

) Das Genehmigungsverfahren iſt das Gleiche wie bei allen

übrigen ſchädlichen und beläſtigenden Anlagen . (Seite 95. )
2) Wegen der Dampfdesinfektionsanlagen vgl . Anm . 9 zu § 51

der Landesbauverordnung Seite 43.
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f. Dampfkeſſelanlagen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 24 . Zur Anlegung von Dampfkeſſeln , dieſelben

mögen zum Maſchinenbetriebe beſtimmt ſein oder nicht, iſt

die Genehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen
Behörde erforderlich . Dem Geſuche ſind die zur Erläuterung
erforderlichen Zeichnungen und Beſchreibungen beizufügen .

Die Behörde hat die Zuläſſigkeit der Anlage nach den

beſtehenden bau - , feuer - und geſundheitspolizeilichen Vor⸗

ſchriften , ſowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Be⸗

ſtimmungen zu prüfen , welche von dem Bundesrath über die

Anlegung von Dampfkeſſeln erlaſſen werden . Sie hat nach
dem Befunde die Genehmigung entweder zu verſagen , oder

unbedingt zu ertheilen oder endlich bei Ertheilung derſelben
die erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzu⸗
ſchreiben .

Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu
unterſuchen , ob die Ausführung den Beſtimmungen der er⸗
theilten Genehmigung entſpricht . Wer vor dem Empfange
der hierüber auszufertigenden Beſcheinigung den Betrieb be—
ginnt , hat die im § 147 ) angedrohte Strafe verwirkt .

Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für beweg—
liche Dampfkeſſel .

2 . Bekauntmachung des Reichskanzlers betreffend
allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die
Anlegung von Dampfkeſſeln vom 5. Auguſt 1890 .

( Reichs⸗Geſetz⸗Blatt Seite 168 . )
Auf Grund der Beſtimmung im § 24 der Gewerbe⸗

ordnung hat der Bundesrath nachſtehende allgemeine polizei⸗
liche Beſtimmungen über die Anlegung von Dampfkeſſelns )
erlaſſen. 8

haidenr Dampfkeſſel .
8 1 . Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampf⸗

keſſel , der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht

0
Ceite

141.
) Ergänzungen enthalten §S 12 und 13 der Verordnung vom 24.

Oktober 1891 ( S. 119. )
8 der Ve 9
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aus Gußeiſen hergeſtellt werden , ſofern deren lichte Weite
bei cylindriſcher Geſtalt fünfundzwanzig Centimeter , bei
Kugelgeſtalt dreißig Centimeter überſteigt .

Die Verwendung von Meſſingblech iſt nur für Feuer⸗
röhren , deren lichte Weite zehn Centimeter nicht überſteigt ,
geſtattet .

§ 2. Die um oder durch einen Dampfkeſſel gehenden
Feuerzüge müſſen an ihrer höchſten Stelle in einem Abſtand
von mindeſtens zehn Centimeter unter dem feſtgeſetzten nie⸗
drigſten Waſſerſpiegel des Keſſels liegen .

Dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung auf
Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als zehn
Centimeter Weite beſtehen , ſowie auf ſolche Feuerzüge , in
welchen ein Erglühen des mit dem Dampfraum in Berührung
ſtehenden Theiles der Wandungen nicht zu befürchten iſt .
Die Gefahr des Erglühens iſt in der Regel als ausge —
ſchloſſen zu betrachten , wenn die vom Waſſer beſpülte Keſſel⸗
fläche, welche von dem Feuer vor Erreichung der vom Dampf
beſpülten Keſſelfläche beſtrichen wird , bei natürlichem Luftzug
mindeſtens zwanzigmal , bei künſtlichem Luftzug mindeſtens
vierzigmal ſo groß iſt , als die Fläche des Feuerroſtes .

II . Ausrüſtung der Dampfkeſſel .

§ 3. An jedem Dampfkeſſel muß ein Speiſeventil an⸗
gebracht ſein , welches bei Abſtellung der Speiſevorrichtung
durch den Druck des Keſſelwaſſers geſchloſſen wird .

§ 4. Jeder Dampfkeſſel muß mit zwei zuverläſſigen
Vorrichtungen zur Speiſung verſehen ſein , welche nicht von
derſelben Betriebsvorrichtung abhängig ſind , und von denen
jede für ſich im Stande iſt , dem Keſſel die zur Speiſung
erforderliche Waſſermenge zuzuführen . Mehrere zu einem
Betriebe vereinigte Dampfkeſſel werden hierbei als ein Keſſel
angeſehen .

§ 5. Jeder Dampfkeſſel muß mit einem Waſſerſtands⸗
glaſe und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Er⸗

kennung ſeines Waſſerſtandes verſehen ſein . Jede dieſer

Vorrichtungen muß eine geſonderte Verbindung mit dem
Innern des Keſſels haben , es ſei denn , daß die gemeinſchaft⸗
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liche Verbindung durch ein Rohr von mindeſtens ſechzig
Quadratcentimeter lichtem Querſchnitt hergeſtellt iſt .

§ 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht,
ſo iſt der unterſte derſelben in der Ebene des feſtgeſetzten
niedrigſten Waſſerſtandes anzubringen . Alle Probirhähne
müſſen ſo eingerichtet ſein , daß man behufs Entfernung von

Keſſelſtein in gerader Richtung hindurchſtoßen kann .

§ 7. Der für den Dampfkeſſel feſtgeſetzte niedrigſte
Waſſerſtand iſt an dem Waſſerſtandsglaſe , ſowie an der
Keſſelwandung oder dem Keſſelmauerwerk durch eine in die

Augen fallende Marke zu bezeichnen .
§ 8. Jeder Dampfkeſſel muß mit wenigſtens einem zu⸗

verläſſigen Sicherheitsventil verſehen ſein .
Wenn mehrere Keſſel einen gemeinſamen Dampfſammler

haben , von welchem ſie nicht einzeln abgeſperrt werden können ,

ſo genügen für dieſelben zwei Sicherheitsventile .
Die Sicherheitsventile müſſen jederzeit gelüftet werden

können . Sie ſind höchſtens ſo zu belaſten , daß ſie bei Ein⸗

tritt der für den Keſſel feſtgeſetzten Dampfſpannung den

Dampf entweichen laſſen .
§ 9. An jedem Dampfkeſſel muß ein zuverläſſiges

Manometer angebracht ſein , an welchem die feſtgeſetzte
höchſte Dampfſpannung durch eine in die Augen fallende
Marke zu bezeichnen iſt .

§ 10 . An jedem Dampfkeſſel muß die feſtgeſetzte höchſte
Dampfſpannung , der Name des Fabrikanten , die laufende
Fabriknummer und das Jahr der Anfertigung auf eine leicht
erkennbare und dauerhafte Weiſe angegeben ſein .

Dieſe Angaben ſind auf einem metallenen Schilde
(Fabrikſchild ) anzubringen , welches mit Kupfernieten ſo am

Keſſel befeſtigt iſt , daß es auch nach der Ummantelung oder

Einmauerung des letzteren ſichtbar bleibt .

III . Prüfung der Dampfkeſſel .

§ 11 . Jeder neu aufzuſtellende Dampfkeſſel muß nach
ſeiner letzten Zuſammenſetzung vor der Einmauerung oder

Ummantelung unter Verſchluß ſämmtlicher Oeffnungen mit

Waſſerdruck geprüft werden .
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Die Prüfung erfolgt bei Dampfkeſſeln , welche für eine

Dampfſpannung von nicht mehr als fünf Atmoſphären
Ueberdruck beſtimmt ſind , mit dem zweifachen Betrage des

beabſichtigten Ueberdrucks , bei allen übrigen Dampfkeſſeln
mit einem Druck , welcher den beabſichtigten Ueberdruck um

fünf Atmoſphären überſteigt . Unter Atmoſphärendruck wird

ein Druck von einem Kilogramm auf das Quadratcentimeter

verſtanden .
Die Keſſelwandungen müſſen dem Probedruck wider⸗

ſtehen , ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu

zeigen und ohne undicht zu werden . Sie ſind für undicht

zu erachten , wenn das Waſſer bei dem höchſten Druck in

anderer Form als der von Nebel oder feinen Perlen durch
die Fugen dringt .

Nachdem die Prüfung mit befriedigendem Erfolge ſtatt⸗

gefunden hat , ſind von dem Beamten oder ſtaatlich ermäch —

tigten Sachverſtändigen , welcher dieſelbe vorgenommen hat ,

die Nieten , mit welchen das Fabrikſchild am Keſſel befeſtigt
iſt (H 10) , mit einem Stempel zu verſehen . Dieſer iſt

in der über die Prüfung aufzunehmenden Verhandlung

( Prüfungszeugniß ) zum Abdruck zu bringen .
§ 12 . Wenn Dampfkeſſel eine Ausbeſſerung in der

Keſſelfabrik erfahren haben , oder wenn ſie behufs der Aus⸗

beſſerung an der Betriebsſtätte ganz bloß gelegt worden ſind ,

ſo müſſen ſie in gleicher Weiſe , wie neu aufzuſtellende Keſſel ,
der Prüfung mittelſt Waſſerdrucks unterworfen werden .

Wenn bei Keſſeln mit innerem Feuerrohr ein ſolches

Rohr und bei den nach Art der Lokomotivkeſſeln gebauten Keſſeln
die Feuerbüchſe behufs Ausbeſſerung oder Erneuerung heraus⸗

genommen oder wenn bei cylindriſchen und Siedekeſſeln eine

oder mehrere Platten neu eingezogen werden , ſo iſt nach der
Ausbeſſerung oder Erneuerung ebenfalls die Prüfung mittelſt
Waſſerdrucks vorzunehmen . Der völligen Bloßlegung des

Keſſels bedarf es hier nicht .
§ 13 . Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf

nur durch ein genügend hohes offenes Queckſilbermanometer

oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amt⸗

liche Manometer feſtgeſtellt werden .
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An jedem Dampfkeſſel muß ſich eine Einrichtung be⸗
finden , welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des
amtlichen Manometers geſtattet .

IV . Aufſtellung der Dampfkeſſel .
§ 14 . Dampfkeſſel , welche für mehr als ſechs Atmo⸗

ſphären Ueberdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen das
Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern
und der Dampfſpannung in Atmoſphären Ueberdruck mehrals dreißig beträgt , dürfen unter Räumen , in welchen Men⸗
ſchen ſich aufzuhalten pflegen , nicht aufgeſtellt werden . Inner⸗
halb ſolcher Räume iſt ihre Aufſtellung unzuläſſig , wenn die⸗
ſelben überwölbt oder mit feſter Balkendecke verſehen ſind .

An jedem Dampfkeſſel , welcher unter Räumen , in wel⸗
chen Menſchen ſich aufzuhalten pflegen , aufgeſtellt wird , mußdie Feuerung ſo eingerichtet ſein , daß die Einwirkung des
Feuers auf den Keſſel ſofort gehemmt werden kann .

Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als
zehn Centimeter Weite beſtehen , und ſolche , welche in Berg⸗werken unterirdiſch oder in Schiffen aufgeſtellt werden , unter⸗
liegen dieſen Beſtimmungen nicht .

§ 15 . Zwiſchen dem Mauerwerk , welches den Feuer⸗raum und die Feuerzüge feſtſtehender Dampfkeſſel einſchließtund den dasſelbe umgebenden Wänden muß ein Zwiſchen⸗raum von mindeſtens acht Centimeter verbleiben , welcheroben abgedeckt und an den Enden verſchloſſen werden darf .

VII . Allgemeine Beſtimmungen .
8 20 . Wenn Dampfkeſſelanlagen, die ſich zur Zeit be⸗

reits im Betriebe befinden , den vorſtehenden Beſtimmungenaber nicht entſprechen , eine Veränderung der Betriebsſtätteerfahren ſollen , ſo kann bei deren Genehmigung eine Ab⸗
änderung in dem Bau der Keſſel nach Maßgabe der 88 1
und 2 nicht gefordert werden . Im Uebrigen finden die vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen auch für ſolche Fälle Anwendung .§ 21 . Die Centralbehörden der einzelnen Bundesſtaatenſind befugt , in einzelnen Fällen von der Beachtung der vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen zu entbinden.
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§ 22 . Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine An⸗

wendung :
1. auf Kochgefäße , in welchen mittelſt Dampfes , der

einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen

iſt , gekocht wird ;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter , in welchen Dampf ,

der einem anderweitigen Dampfentwickler entnom⸗

men iſt , durch Einwirkung von Feuer beſonders
erhitzt wird ;

3. auf Kochkeſſel , in welchen Dampf aus Waſſer durch
Einwirkung von Feuer erzeugt wird , wofern die⸗

ſelben mit der Atmoſphäre durch ein unverſchließ⸗
bares , in den Waſſerraum hinabreichendes Stand⸗

rohr von nicht über fünf Meter Höhe und minde⸗

ſtens acht Centimeter Weite oder durch eine andere

von der Zentralbehörde des Bundesſtaates geneh⸗
migte Sicherheitsvorrichtung verbunden ſind .

3. Badiſches Geſetz , die Anlage und den Betrieb

der Dampfkeſſel betr . vom 27 . Januar 1875 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 123. )

Art . 1. Die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗Anlagen oder ihre
zur Leitung des Betriebs beſtellten Vertreter , ſowie die mit

der Bewartung von Dampfkeſſeln beauftragten Arbeiter ſind

verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß während des Be⸗

triebs die allgemein oder bei Genehmigung der Anlage be⸗

ſonders vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen beſtimmungs⸗
mäßig benützt , und Keſſel , die ſich nicht in gefahrloſem Zu —
ſtande befinden , nicht im Betriebe erhalten werden .

Art . 2. Wer den ihm nach Artikel 1 obliegenden Ver⸗

pflichtungen zuwider handelt , verfällt in eine Geldſtrafe bis

zu 600 Mark oder eine Gefängnißſtrafe bis zu 3 Monaten .

Art . 3. Die Beſitzer von Dampfkeſſelanlagen ſind ver⸗

pflichtet , eine amtliche Reviſion des Betriebs durch Sach —

verſtändige zu geſtatten , die zur Unterſuchung der Keſſel

benöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu ſtellen
und die Koſten der Reviſion zu tragen .

Die näheren Beſtimmungen über die Ausführung dieſer
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Vorſchrift haben die Großh . Miniſterien des Handels und

des Innern zu erlaſſen .

4 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 24 . Oktober 1891 , die Dampfkeſſelaufſicht betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 181. )

J. Die Genehmigung der Dampfkeſſel .

1 . Vorausſetzungen der Genehmigungs⸗
pflicht .

§ (1. Fälle der Genehmigungspflicht . ) Einer

behördlichen Genehmigung bedarf , wer im Großherzogthum
einen feſtſtehenden Dampfkeſſel oder einen Dampfſchiffs⸗

keſſel zum Zwecke des Betriebs anlegen ;
einen beweglichen Dampfkeſſel , d. h. einen Dampfkeſſel ,

welcher zum Betriebe an wechſelnden Betriebsſtätten benützt
werden ſoll ( Lokomobile , vergl . § 16 der allgemeinen poli⸗
zeilichen Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890 ) , in Betrieb

nehmen ;
einen feſtſtehenden oder beweglichen Dampfkeſſel , deſſen

Anlegung bezw. Inbetriebnahme bereits früher genehmigt
worden iſt , nach erfolgter Veränderung in der Lage der

Betriebsſtätte oder nach weſentlicher Veränderung in der

Bauart oder , nachdem die Genehmigung wegen unterlaſſenen
Betriebs nach § 49 der Gewerbeordnung erloſchen iſt , wieder

in Betrieb nehmen will .
Die Genehmigung iſt auch dann erforderlich , wenn der

Dampfkeſſel nicht zum Maſchinenbetriebe und nicht gewerbs⸗
mäßig verwendet werden ſoll .

Auch die Dampfſammler und Dampfüberhitzer unterliegen
der Genehmigungspflicht , wenn zwiſchen denſelben und dem

Dampfkeſſel ein Abſperrventil ſich nicht befindet , ſie ſomit dem

Dampfkeſſel als dazu gehörige Beſtandtheile eingefügt ſind .

§ 2. ( Ausnahmen von der Genehmigungspflicht .
—Anzeigepflicht ) Eine behördliche Genehmigung iſt

nicht erforderlich :
1. für die im § 22 der allgemeinen polizeilichen Be⸗

ſtimmungen über die Anlegung von Dampfkeſſeln
bezeichneten Keſſel ;
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2. für die Dampfkeſſel der Lokomotiven , welche auf
den dem Bahnpolizei⸗Reglement vom 30 . November
1885 und der Bahnordnung für deutſche Eiſen⸗
bahnen untergeordneter Bedeutung vom 12 . Juni
1878 unterliegenden Eiſenbahnen verwendet werden .

Jedoch hat derjenige , welcher einen der unter Ziffer 1 be⸗
zeichneten Keſſel zum Zwecke des Betriebs aufſtellt , die all⸗
gemeinen bau⸗, feuer - und geſundheitspolizeilichen Vorſchriften
hierbei zu beachten und jedenfalls dem Großherzoglichen Be⸗
zirksamt ſpäteſtens acht Tage nach der Aufſtellung Anzeige
zu erſtatten , damit geeignetenfalls eine techniſche Unterſuchung
über das Vorliegen der in § 22 der obigen Beſtimmungen
des Bundesraths bezeichneten Vorausſetzungen herbeigeführt
werden kann .

Die Keſſel der unter Ziffer 2 bezeichneten Eiſenbahn⸗
lokomotiven ſind vor der Inbetriebſetzung nach Maßgabe der
daſelbſt gedachten Vorſchriften einer techniſch - polizeilichen
Prüfung zu unterwerfen .

2. Zuſtändigkeit und Verfahren bei der Genehmigung .
a. Feſtſtehende Dampfkeſſel .

§ 3. ( Form und Inhalt des Genehmigungs —
antrags . ) Die Genehmigung zur Anlegung eines feſtſtehen⸗
den Dampfkeſſels iſt von dem Unternehmer , welcher den
Keſſel anzulegen bezw. zu betreiben beabſichtigt , bei demjeni⸗
gen Bezirksamt , in deſſen Bezirk der Keſſel zum Betrieb

aufgeſtellt werden ſoll , zu beantragen . Als feſtſtehende Dampf⸗
keſſel ſind im Sinne dieſer Vorſchrift auch diejenigen beweg⸗
lichen Dampfkeſſel zu behandeln , welche an einem Betriebs -
ort zur dauernden Benützung aufgeſtellt werden ſollen ( vergl .
§ 18 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 5.
Auguſt 1890 ) .

In dem Antrage iſt der vollſtändige Name , der Stand
und Wohnſitz des Unternehmers , ſowie des Keſſelverfertigers
und das Kalenderjahr der Anfertigung anzugeben .

Hat der Keſſel am Herſtellungsorte bereits eine Waſſer⸗
druckprobe beſtanden , ſo iſt hierüber unter Vorlage des Zeug⸗
niſſes Mittheilung zu machen .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 8
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Handelt es ſich um die Anlegung eines bereits früher

in Betrieb geweſenen Dampfkeſſels , ſo iſt ferner anzugeben ,
ob und welchen Hauptreparaturen er bereits unterzogen wor⸗

den iſt und an welchen Orten und Betriebsſtätten er ſchon
in Benützung war , auch ſind , wenn thunlich , die auf einen

ſolchen Dampfkeſſel bezüglichen amtlichen Urkunden , insbe⸗
ſondere der frühere Genehmigungsbeſcheid und das Reviſions⸗

buch, beizubringen .
Dem Antrage ſind folgende Nachweiſungen beizufügen :

1. eine Beſchreibung , aus welcher die Angaben des

Fabrikſchilds ( § 10 der allgemeinen polizeilichen Be⸗

ſtimmungen vom 5. Auguſt 1890 ) , die Abmeſſungen
des Keſſels , die Stärke und die Gattung des Ma⸗

terials , die Art der Zuſammenſetzung , die Abmeſſun⸗

gen der Sicherheitsventile und die Art ihrer Be⸗

laſtung , die Einrichtung der Speiſevorrichtungen ,
der Feuerung ( zutreffenden Falls unter Darſtellung

der zur Bewirkung einer rauchfreien Feuerung be⸗

abſichtigten Maßnahmen und Einrichtungen ) , der

Waſſerſtandszeiger , des Manometers , die beabſich⸗

tigte höchſte Dampfſpannung in kg auf qem , das

Material , mit welchem der Keſſel geheizt werden

ſoll , die Art des Gewerbebetriebs oder die ſonſtige

Beſtimmung , welche dem Dampfkeſſel gegeben wer⸗

den ſoll , endlich , wenn der Keſſel zum Betrieb von

Dampfmaſchinen dient , die Kraft und Art der

Maſchinen zu entnehmen ſind ;
2. eine Zeichnung , aus welcher die Größe der vom

Feuer berührten Fläche zu berechnen und die Höhe
des niedrigſten zuläſſigen Waſſerſtandes über den

Feuerzügen und die etwa vorhandenen Verankerun⸗

gen und Verſteifungen zu erſehen ſind , die ſich aber

auf die Einrichtung der Dampfmaſchine nicht zu

erſtrecken braucht ;
3. ein Lageplan , aus welchem das für die Anlegung

des Keſſels in Ausſicht genommene Grundſtück und

die darauf befindlichen Gewerbsanlagen und Ge⸗

bäude , ferner die dieſem Grundſtücke benachbarten
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Liegenſchaften , Gewerbsanlagen, Gebäude , Wegeund dergleichen , auf welche der Keſſelbetrieb vor⸗
ausſichtlich eine Einwirkung ausüben kann . zu er⸗
ſehen und in welchem die Beſitzgrenzen , bei Grund⸗
ſtücken auch deren Nummer oder die Namen der
Eigenthümer , bei Gebäuden und Gewerbsanlagen
insbeſondere auch die Bauart und Höhe angegeben
ſind ;

4. eine Bauzeichnung des Keſſelhauſes mit Grundriß
und Querdurchſchnitt , woraus insbeſondere auch der
Standort und die Höhe des Schornſteins , die Lagedes Keſſelhausdaches oder der Decke des Keſſelraumes
gegen die obere Fläche des Keſſelgemäuers zu ent⸗
nehmen iſt .

Die Pläne , Zeichnungen und Vervielfältigungen der⸗
ſelben ſind von dazu gehörig befähigten Perſonen in einem
zur Beurtheilung der Verhältniſſe geeigneten Maßſtabe , wel⸗
cher auf dem Plane bezw. der Zeichnung anzugeben iſt , zu
fertigen . Sie ſollen auf dauerhaftem Material und in einem
zur Vereinigung mit den Akten geeigneten Format ( in Blät⸗
tern von 33 om Höhe und 21 orn Breite ) eingereicht werden
und mit der Unterſchrift ſowohl des Unternehmers , als des
Fertigers ſowie mit Datum verſehen ſein .

Die in Ziffer 1 bis 4 bezeichneten Beilagen ſind in
drei Exemplaren einzureichen .

Soll mit der Anlegung des Keſſels die Ausführung
von Bauten , welche der baupolizeilichen Genehmigung be —
dürfen , z. B. die Herſtellung oder Aenderung des Keſſel⸗
hauſes , verbunden werden , ſo iſt auch ein Baugeſuch mit
den hierzu erforderlichen Plänen und Zeichnungen unterBeachtung der Beſtimmungen der Baupolizeiordnung einzu⸗
reichen .

Für den Antrag auf Genehmigung einer beabſichtigten
weſentlichen Aenderung einer bereits genehmigten Dampf⸗
keſſelanlage gelten obige Vorſchriften mit der Maßgabe , daß
nur diejenigen Beilagen anzufügen ſind , aus welchen die beab⸗
ſichtigte Aenderung vollkommen deutlich erkannt werden kann .

8³⁰
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§4. ( Prüfung und Begutachtung des Geneh⸗

migungsantrags . ) Wenndas BezirksamtBedenken hin⸗
ſichtlich der formellen Vollſtändigkeit des Antrags und ſeiner

Beilagen hat , ſo iſt , geeignetenfalls nach Anhörung des zu⸗

ſtändigen Dampfkeſſelreviſors , der Unternehmer auf kürzeſtem

Wege zur Ergänzung zu veranlaſſen .

Iſt gegen die Vollſtändigkeit des Geſuchs und ſeiner

Beilagen nichts zu erinnern , ſo iſt dasſelbe ſofort dem zu⸗

ſtändigen Dampfkeſſelreviſor zur gutächtlichen Aeußerung

darüber mitzutheilen , ob und unter welchen Bedingungen

die Anlegung des Dampfkeſſels nach den hierfür maßgeben⸗
den Beſtimmungen als zuläſſig zu erachten ſei . Gelangt
das Gutachten des Dampfkeſſelreviſors zur Befürwortung
des Geſuchs , ſo iſt demſelben ein Entwurf des Geneh⸗
migungsbeſcheids ſammt den für erforderlich erachteten Be⸗

dingungen anzuſchließen .
Wenn ſich in geſundheitlicher Beziehung Bedenken gegen

die Anlegung des Keſſels ergeben , iſt ein Gutachten des
Bezirksarztes zu erheben .

Soll der Dampfkeſſel in einer Entfernung von acht
Meter oder weniger von der Grenze benachbarter Grund⸗

ſtücke angelegt werden, ſo iſt dem betreffenden Nachbarn
durchs Bezirksamt von der beabſichtigten Anlegung Nachricht

zu geben . Außerdem ſind , im Falle bei Anlegung des
Keſſels die Ausführung von Bauten , welche einer baupoli⸗
zeilichen Genehmigung bedürfen , beabſichtigt iſt , gleichzeitig
die ſür die Behandlung von Baugeſuchen maßgebenden Be⸗
ſtimmungen zu beachten .

85 . ( Entſchließung über die Genehmigung ) Nach
Erſtattung der Gutachten und Abſchluß der ſonſtigen Ver⸗

handlungen beſchließt das Bezirksamt , ob und unter welchen
Bedingungen die Genehmigung zu ertheilen ſei .

Weienn von Betheiligten gegen die Anlegung des Dampf⸗
keſſels Einwendungen vorgebracht ſind , ſo iſt das Geneh⸗

migungsgeſuch dem Bezirksrath zur Entſcheidung vorzulegen ,
ebenſo dann , wenn der Geſuchſteller innerhalb 14 Tagen

nach Empfang des die Genehmigung verſagenden oder nur
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unter Bedingungen ertheilenden Beſcheids des Bezirksamts
auf mündliche Verhandlung vor dem Bezirksrath anträgt .

Der Entſcheidung des Bezirksamts oder Bezirksraths
ſind Gründe nur dann beizugeben , wenn die Genehmigung
verſagt , von Dritten erhobene Einwendungen zurückgewieſen
oder Bedingungen entgegen den Anträgen des Geſuchſtellers
aufgenommen worden ſind .

Ueber die erfolgte Genehmigung und die darin feſtge⸗
ſetzten Bedingungen iſt dem Geſuchſteller eine mit dem Siegel
des Bezirksamts verſehene Urkunde nach angeſchloſſenem
Formular A auszuſtellen , welcher die dem Verfahren zu
Grunde gelegten Beſchreibungen , Zeichnungen und Pläne ,
unter Einzeichnung der etwa beſchloſſenen Aenderungen und

Ergänzungen , mit der amtlichen Hinweiſung auf den Geneh⸗
migungsbeſcheid verſehen und feſt verbunden , beizuheften ſind .

Eine Abſchrift des Genehmigungsbeſcheids iſt dem zu⸗
ſtändigen Dampfkeſſelreviſor zu übermitteln .

3. Ertheilung der Betriebserlaubniß nach er —

folgter Genehmigung .

§ 10 . a. Bei feſtſtehenden und beweglichen
Keſſeln . Bevor ein neu angelegter oder weſentlich ver⸗
änderter Dampfkeſſel nach erfolgter Genehmigung in Betrieb

genommen wird , iſt eine Druckprobe nach §8§ 11 und 13 der

allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890

vorzunehmen und zu unterſuchen , ob die Ausführung der

Anlage den Beſtimmungen der ertheilten Genehmigung ent⸗
ſpricht .

Nach der letzten Zuſammenſetzung , aber vor der Ein⸗

mauerung oder Ummantelung iſt dem zuſtändigen Keſſel⸗
reviſor zum Zwecke der Vornahme der Druckprobe Anzeige
zu erſtatten ; auf den vom Keſſelreviſor hierfür feſtgeſetzten
Tag iſt der Keſſel in allen ſeinen Theilen zugänglich und

vollſtändig mit Waſſer gefüllt bereit zu halten , auch hat der

Keſſelbeſitzer die zur Ausführung der Druckprobe erforder⸗
lichen Geräthſchaften ( insbeſondere Druckpumpe ) und Arbeits⸗

hilfe zur Verfügung zu ſtellen .
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Dampfkeſſel , welche in einem andern deutſchen Bun⸗
desſtaat von einem hiermit betrauten Beamten oder ſtaatlich
ermächtigten Sachverſtändigen nach den 8§ 11 und 13 der

allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890
oder nach Vornahme einer Ausbeſſerung in Gemäßheit des

§ 12 der gedachten Beſtimmungen geprüft und den Vor⸗
ſchriften des § 11 Abſatz 4 der letztern entſprechend abge⸗
ſtempelt worden ſind , unterliegen , ſobald ſie im Ganzen nach
ihrem Aufſtellungsort transportirt worden ſind , einer weite⸗
ren Waſſerdruckprobe vor ihrer Einmauerung oder vor ihrer
Wiederinbetriebſetzung nur dann , wenn ſie durch den Trans⸗
port oder aus anderer Veranlaſſung Beſchädigungen erlitten
haben , welche die Wiederholung der Probe geboten erſcheinen
laſſen . Es bleibt übrigens dem Keſſelreviſor vorbehalten ,
bei Dampfkeſſeln von beſonderer Konſtruktion auch in ande⸗
ren Fällen aus triftigen Gründen eine Wiederholung der
Druckprobe am Aufſtellungsorte eintreten zu laſſen .

Dampfkeſſel aus dem Auslande ſind , auch wenn daſelbſt
ſchon eine Druckprobe ſtattgefunden hat , der Druckprobe nach
§ 11 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen zu unter⸗
werfen .

Zum Nachweiſe , daß eine Druckprobe mit befriedigendem
Erfolge ſtattgefunden hat , ſind vom Keſſelreviſor die Nieten ,
mit welchen der Fabrikſchild am Keſſel befeſtigt iſt , mit einem
Stempel zu verſehen . Die Form des Stempels wird vom
Miniſterium des Innern feſtgeſetzt . Ueber die erfolgte Druck⸗
probe iſt ein Prüfungszeugniß nach anliegendem Muſter B.
auszuſtellen , in welchem der Stempel zum Abdruck zu brin⸗
gen iſt .

Ferner hat der Keſſelreviſor , nachdem ihm vom Unter⸗
nehmer die Vollendung der genehmigten Dampfkeſſelanlage
angezeigt worden iſt , zu unterſuchen , ob dieſelbe den Be⸗
ſtimmungen der §8§8 14 und 15 der allgemeinen polizeilichen
Beſtimmungen vom 5. Auguſt 1890 , des § 13 dieſer Ver⸗
ordnung und den Bedingungen des Genehmigungsbeſcheids
entſpricht . Ergeben ſich bei dieſer Unterſuchung Anſtände ,
ſo ſind dieſelben dem Unternehmer zum Zwecke der etwa
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erforderlichen Abänderungen und Ergänzungen der Anlage
mitzutheilen .

Wenn aus der erſten oder der im Falle erfolgter Be⸗

anſtandung vorgenommenen weiteren Unterſuchung ſich er —

gibt , daß die Anlage den maßgebenden Beſtimmungen ent⸗

ſpricht , ſo iſt dem Unternehmer vom Keſſelreviſor ſchriftlich
( in der Regel durch Eintrag in das Reviſionsbuch , vergleiche
§ 23 dieſer Verordnung ) die gemäß § 24 Abſatz 3 der

Gewerbeordnung erforderliche Betriebserlaubniß zu ertheilen
und eine Beſcheingiung über die mit befriedigendem Erfolg
ſtattgehabte Abnahmeunterſuchung nach anliegendem Muſter

C. auszuſtellen .
Das Prüfungszeugniß über die ſtattgehabte Waſſerdruck⸗

probe und die Beſcheinigung über die Abnahmeunterſuchung
ſind durch das Bezirksamt oder den Keſſelreviſor der Geneh⸗
migungsurkunde feſt verbunden beizuheften . Bei unbeweg⸗
lichen Dampfkeſſeln iſt es übrigens zuläſſig , daß das Zeug⸗
niß und die Beſcheinigung ſtatt der Genehmigungsurkunde
dem Reviſionsbuche ( § 23 dieſer Verordnung ) feſt verbunden

beigeheftet werde .

Ehe die Betriebserlaubniß ertheilt und die über die

Abnahme ausgeſtellte Beſcheinigung mit der Genehmigungs⸗
urkunde verbunden iſt , darf der Keſſel nicht in Betrieb ge⸗

nommen werden .

Nach den Beſtimmungen dieſes Paragraphen iſt auch
dann zu verfahren , wenn eine Erneuerung der Einmauerung

eines feſtſtehenden Dampfkeſſels , zu welcher eine beſondere

Genehmigung nach §§ 24 und 25 der Gewerbeordnung nicht

erforderlich iſt , ſtattgefunden hat .

II . Die Beſchaffenheit , Ausrüſtung und Auf⸗

ſtellung der Dampfkeſſel .

§ 12 . 1. Die Beſchaffenheit und Ausrüſtung
der Dampfkeſſel . Hinſichtlich der Beſchaffenheit und der

Ausrüſtung der Dampfkeſſel find neben den allgemeinen poli⸗

zeilichen Beſtimmungen des Bundesraths vom 5. Auguſt

1890 , §S 1 bis 10 , noch folgende Vorſchriften maß gebend
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( zZu § 1 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen . )
Zur Anfertigung der Dampfkeſſel darf nur gutes

Material verwendet werden .

Den Wandungen des Keſſels , der Sied⸗ und

Flammrohre , der Feuerbüchſe , der Rauchkammer
und dergleichen iſt diejenige Materialſtärke zu geben,
welche unter Berückſichtigung der etwa vorhandenen
Verankerungen und Verſteifungen der beabſichtigten
Dampfſpannung entſpricht .
( zZu § 2 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen . )

Feuerzüge , welche ſo geführt werden , daß ihre
Heizgaſe Keſſeltheile beſtreichen , die im Innern von

Dampf beſpült ſind ( Oberzugkeſſel ) , ſind derart an⸗

zulegen , daß ein Erglühen dieſer Keſſeltheile nicht
zu befürchten iſt und daß die Feuerzüge eine zur

Befahrung hinreichende Weite erhalten .
Die Feuerungen und die Schornſteine der Dampf⸗

keſſel ſollen ſo eingerichtet ſein , daß die Verbrennung

möglichſt rauchfrei ſtattfindet , und daß Beſchädigun⸗
gen und erhebliche Beläſtigungen der Beſitzer und

Bewohner von benachbarten Grundſtücken durch Ruß ,

Rauch, Funkenwerfen und dergleichen thunlichſt ver⸗
mieden werden . Zu dieſem Zweck iſt in allen Fäl⸗
len , wo es mit Rückſicht auf die Lage des Auf⸗
ſtellungsortes und die Verhältniſſe der Nachbarſchaft
als angezeigt und nach der Art des Keſſels und

ſeiner Zweckbeſtimmung als durchführbar erſcheint ,
eine beſondere Einrichtung zur rauchfreien Feuerung
anzubringen , ſofern nicht die zu befürchtenden Miß⸗
ſtände dadurch verhütet werden können , daß der

Keſſelbeſitzer die Verpflichtung übernimmt , die Hei⸗

zung mit einem ohne merkliche Rauchentwicklung
verbrennenden Stoff zu bewirken .

Bewegliche Keſſel ſollen ſtets mit einer Einrich⸗
tung verſehen ſein , durch welche das Ausſtrömen
von Funken aus dem Schornſtein verhütet wird .

3. Zu §8 der allgemeinen polizeilichen Vorſchriften . )
Den Abmeſſungen für die Oeffnungen der Sicher⸗
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heitsventile iſt eine derartige Weite zu geben , daß
die zuverläſſige Wirkung des Ventils geſichert iſt .

Erfolgt die Belaſtung des Sicherheitsventils durch
Gewicht , ſo hat dasſelbe aus einem untheilbaren
Stücke zu beſtehen , welches , am äußerſten Ende des
Hebels angebracht , der höchſten feſtgeſetzten Dampf⸗
ſpannung entſpricht .

Erfolgt die Belaſtung mit einer Federwaage , ſo
muß die Einrichtung ſo getroffen ſein , daß die Be⸗

laſtung nicht über die höchſte feſtgeſetzte Dampf⸗
ſpannung geſteigert werden kann .

4. ( Zu § 13 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen . )
Zur Anbringung der amtlichen Manometer ſowie

zur Prüfung der Keſſelmanometer muß ein Rohr —
ſtück, welches in eine Flanſche von der in der An —

lage D. bezeichneten Form endigt , mit dem Keſſel
verbunden ſein ; von dieſer Vorſchrift ſind nur die —

jenigen Keſſel ausgenommen , an denen einfache
Gefäß⸗ oder Hebermanometer mit nicht verjüngter
Skala ſich befinden .

2. Die Aufſtellung der Dampfkeſſel .

§ 13 . Die Aufſtellung feſtſtehender Keſſel .
Hinſichtlich der Aufſtellung feſtſtehender Keſſel , wozu auch die
an einer Betriebsſtätte zu dauernder Benützung aufgeſtellten
beweglichen Keſſel gehören , ſind neben den allgemeinen poli⸗
zeilichen Beſtimmungen des Bundesraths vom 5. Auguſt 1890 ,
§8 14 und 15 , noch folgende Vorſchriften maßgebend :

1. Dampfkeſſel , welche für mehr als ſechs Atmoſphären
Ueberdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen
das Produkt aus der feuerberührten Fläche in

Quadratmetern und der Dampfſpannung in Atmo⸗

ſphären Ueberdruck mehr als dreißig beträgt ( vergl .
§ 14 der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen
vom 5. Auguſt 1890 ) , ſollen in der Regel in be⸗

ſonderen Keſſelhäuſern aufgeſtellt werden .

Die Keſſelhäuſer ſind ſtets hell und reinlich zu
halten . Das Dach des Keſſelhauſes iſt thunlichſt
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leicht herzuſtellen und mit feuerſicherem Material

zu decken .

Wo ausnahmsweiſe die Aufſtellung der Keſſel unter

Räumen , in welchen Menſchen ſich aufzuhalten

pflegen , zuläſſig iſt ( vergl . §S 14 der Bekanntmachung
vom 5. Auguſt 1890 ) , darf eine derartige Auffſtel⸗ 8 5
lung mehrerer Keſſel in demſelben Raume zum 1 Sddiſe

Zwecke gleichzeitigen Betriebes nur erfolgen , wenn , ord

alle ſo aufgeſtellten Dampfkeſſel zuſammengerechnet , 898 6

die Summe der Produkte aus der Heißzfläche und

der Dampfſpannung nicht mehr als 30 beträgt .
An das Keſſelmauerwerk anſchließend dürfen keine

brennbaren Gegenſtände gelagert werden .

„ Zwiſchen dem Keſſel und der Decke des Aufſtellungs⸗

raums iſt ein Raum von ſolcher Höhe freizulaſſen ,
daß die Begehung des Keſſels dem Aufſichtsperſonale
ermöglicht und eine Feuergefährdung für das an

der Decke befindliche Holzwerk ausgeſchloſſen wird .

Im Uebrigen ſind hinſichtlich der Herſtellung der

Keſſelräumlichkeiten , der Feuerungen und der Schorn⸗
ſteine , ſowie hinſichtlich der den Dampfkeſſeln von

Nachbargrundſtücken zu gebenden Entfernung die

Beſtimmungen der Baupolizei - Verordnung und der

ortspolizeilichen Vorſchriften zu beachten .

g. Geräuſchvolle Anlagen .

1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 27 . Die Errichtung oder Verlegung ſolcher Anlagen,
deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt ,

muß, ſofern ſie nicht ſchon nach den Vorſchriften der §8 16

bis 25 ) der Genehmigung bedarf , der Ortspolizeibehörde
angezeigt werden . Letztere hat , wenn in der Nähe der ge⸗

wählten Betriebsſtätte Kirchen , Schulen oder andere öffent⸗

liche Gebäude , Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhanden
ſind , deren beſtimmungsmäßige Benutzung durch den Ge⸗

1) Siehe Seite 92 und 106 .
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werbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung erlei⸗
den würde , die Entſcheidung der höheren Verwaltungsbehörde
darüber einzuholen , ob die Ausübung des Gewerbes an der
gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Be⸗
dingungen zu geſtatten ſei .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗

ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

§ 28 . ( Voraus ſetzungen und Form der Anzeige . )
Wer eine Anlage errichten oder verlegen will , deren Betrieb
mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt , oder wer in
einer beſtehenden Anlage einen mit ſolchem Geräuſch ver⸗
bundenen Betrieb eröffnen will , muß gemäß § 27 der Ge—⸗

werbeordnung ſein Vorhaben der Ortspolizeibehörde ( Bürger⸗
meiſter , bezw. Bezirksamt ) der Gemeinde , in deren Gemarkung
die Anlage zu liegen kommen ſoll , anzeigen .

Derartigen Anlagen ſind insbeſondere auch die Vorrich⸗
tungen beizurechnen , durch welche größere Mengen von Holz ,
Steinen , Metallen oder anderen harten Stoffen zerſägt , zer⸗
ſchnitten , zerſchlagen , zerſtampft oder gehämmert werden ſollen .

Der Anzeige ſind in doppelter Ausfertigung die Nach⸗
weiſungen beizufügen , welche zur Beurtheilung der Art und
des Gangs des Betriebs und der durch das Geräuſch ver —
urſachten Einwirkungen auf die Umgebung erforderlich ſind ,
alſo insbeſondere eine Beſchreibung ſammt Bauplan und

Situationszeichnung , aus welchen
1. die Größe des für den Betrieb gewählten Grundſtücks

und der anſtoßenden oder ſonſt im Bereiche des Ge —

räuſchs gelegenen Grundſtücke , Gebäude und Anlagen
unter Angabe der Entfernungen ;

2. die Lage , Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
der Ort der Aufſtellung der das Geräuſch verurſachen⸗
den Werkzeuge und Maſchinen , die Betriebszeiten, die
Konſtruktion und die Betriebsweiſe zu entnehmen ſind .

§ 29 . ( Erſatz für die Anzeige . ) Die in § 28 vor⸗

geſchriebene Anzeige eines geräuſchvollen Betriebs wird durch
die Anzeige vom Anfange eines ſelbſtändigen Gewerbebetriebs

( 14 der Gewerbeordnung ) und durch die in baupolizeilicher
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Hinſicht zu erſtattende Vorlage nicht erſetzt , vielmehr iſt auch
in den Fällen , wo eine baupolizeiliche Genehmigung oder

Anzeige erforderlich iſt (§88 50 ) ff. der Baupolizeiverord⸗
nung vom 5. Mai 1869 ) , wegen des mit ungewöhnlichem
Geräuſche verbundenen Betriebs eine geſonderte Anzeige an
die Ortspolizeibehörde zu erſtatten .

Bedarf die Anlage , deren Betrieb mit ungewöhnlichem
Geräuſch verbunden iſt , ſchon nach den Vorſchriften der §8
16 —25 der Gewerbeordnung der gewerbepolizeilichen Ge⸗

nehmigung , ſo fällt die beſondere Anzeige nach § 28 dieſer

Verordnung weg , es ſind aber dem nach §§ 16 ff . der Ge⸗

werbeordnung und § 10 dieſer Verordnung ? ) anzubringenden
Geſuche in ſinngemäßer Anwendung des § 28 auch die Nach —
weiſungen anzufügen , welche zur Beurtheilung des ungewöhn —
lichen Geräuſchs erforderlich ſind .

§ 30 . ( Vorläufige Prüfung . ) Der Bürgermeiſter
hat die nach § 28 dieſer Verordnung erſtattete Anzeige ſammt
den Nachweiſungen dem Bezirksamte ungeſäumt vorzulegen
und dabei anzugeben , ob in der Nähe der gewählten Betriebs⸗
ſtätte Kirchen , Schulen oder andere öffentliche Gebäude ,
Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhanden ſind . Letzteren

Falls iſt eine berichtliche Aeußerung des Gemeinderaths über
die Frage beizufügen , ob Grund zu der Annahme vorliege ,
daß die beſtimmungsgemäße Benützung dieſer Gebäude und

Anſtalten durch den Gewerbebetrieb auf dieſer Stelle eine

erhebliche Störung erleiden würde .
Wo das Bezirksamt die Ortspolizei verwaltet , iſt die

Aeußerung des Gemeinderaths unmittelbar durch das Be —

zirksamt zu erheben .
§ 31 . Entſchließung über die Geſtattung der

Anlage . ) Liegt nach dem Ergebniß der Vorlage die Be⸗

fürchtung einer ſolchen Störung vor , ſo hat das Bezirksamt,
unter Anhörung des Unternehmers und der Beſitzer der be⸗

theiligten Anſtalten , ſowie unter Vernehmung der zuſtändigen
techniſchen Behörde oder ſonſt geeigneter Sachverſtändiger ,

) jetzt § 51, Seite 43.
) Seite 92 und 106 .
) Seite 95.
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vorbereitende Erhebungen über die obwaltenden thatſächlichen
Verhältniſſe zu machen , und ſofern nicht nach dem Ergebniß
der letzteren von vornherein die befürchteten Störungen als

ausgeſchloſſen erſcheinen , oder der Unternehmer auf die Er⸗

richtung der Anlage verzichtet , eine Entſcheidung des Bezirks⸗
raths als Verwaltungsbehörde darüber herbeizuführen , ob

gemäß § 27 der Gewerbeordnung die Ausübung des Ge⸗
werbes an der gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder
nur unter Bedingungen zu geſtatten ſei .

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Vorbereitung und

Erlaſſung der Entſchließung und beim Rekurſe ſind die Be⸗

ſtimmungen der 88 18 —21 dieſer Verordnung ! ) ſinngemäß
anzuwenden .

In dringenden Fällen kann das Bezirksamt ſchon vor

Erlaſſung der bezirksräthlichen Entſcheidung den Betrieb einer

geräuſchvollen Anlage nach § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ?)
ganz oder theilweiſe vorläufig einſtellen .

h. Privatkranken⸗ , Irren⸗ , Entbindungsanſtalten ,

Wirthſchaften und Singſpielhallen .

1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 30 . Unternehmer von Privat - Kranken⸗ , Privat⸗Ent⸗
bindungs⸗ und Privat - Irrenanſtalten bedürfen einer Kon⸗

zeſſion der höheren Verwaltungsbehörde . Die Konzeſſion iſt
nur dann zu verſagen :

a) wenn Thatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit
des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung und

Verwaltung der Anſtalt darthun ;
b) wenn nach den von dem Unternehmer einzu⸗

reichenden Beſchreibungen und Plänen die
baulichen und die ſonſtigen techniſchen Ein⸗

richtungen der Anſtalt den geſundheitspo⸗
lizeilichen Anforderungen nicht entſprechen . “)

1) Seite 95.
2) Seite 136 .
„) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; der Genehmigungs⸗

antrag iſt beim Bezirksamt zu ſtellen ; beizufügen ſind u. A. Pläne⸗
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§ 33 . Wer Gaſtwirthſchaft , Schankwirthſchaft oder
Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will ,
bedarf dazu der Erlaubniß .

Dieſe Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen :
1. wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe

zur Förderung der Völlerei , des verbotenen Spiels ,
der Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmte
Lokal wegenſeiner Beſchaffenheit oder Lageden
polizeilichen Anforderungen nicht genügt. “)

Die Landesregierungen ſind befugt , außerdem zu be⸗
ſtimmen , daß

a) die Erlaubniß zum Ausſchänken von Branntwein oder
zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus all —
gemein ;

b) die Erlaubniß zum Betriebe der Gaſtwirthſchaft oder

und Zeichnungen , aus denen Lage , Größe und Einrichtung der für
die Anſtalt in Ausſicht genommenen Baulichkeiten und den Zube⸗
hörden , ſowie deren näheren Umgebung , die Zahl , Größe und Be⸗
ſtimmung der den Anſtaltszwecken dienenden Zimmer und ſonſtigenRäume zu entnehmen iſt , wobei die Vorſchriften des § 12 der Voll⸗
zugsverordnung zur Gewerbeordnung ( Seite 95) zu beachten ſind.
( § 34 u. f. der Vollzugsverordnung zur Gewerbeordnung Geſetz⸗ u.
Verordnungsblatt 1883 S. 357. ) Allgemeine Vorſchriften über die an
ſolche Anſtalten zu ſtellenden baulichen Anforderungen beſtehen nicht.

. Die Konzeſſion erteilt der Bezirksrath ; das Geſuch iſt beim
Gemeinde⸗( Stadt⸗ ) rath der Gemeinde , wo das Geſchäft betrieben werden

ſoll , einzureichen . Pläne ſind nur beizulegen , wenn das Lokal bisher
nichtfür Wirthſchaftszwecke benutzt wurde , oder weſentliche Beränderungen
erleiden ſoll ( § 42 u. f. der Vollzugs dnung zur Gewerbeordnung
Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1883 Allgemeine Vorſchriften
über die Einrichtungen beſtehen nicht ; doch ſind für eine Reihe von
Amtsbezirken , namentlich unter Beachtung der geſundheitlichen In⸗
tereſſen , vom Bezirksrath in Form von allgemeinen Normativen die
Mindeſtanforderungen feſtgeſtellt worden , welche hinſichtlich der Größe ,
Höhe, Ventilation der Wirthſchaftszimmer , der Lichtfläche der Fenſter ,

der Einrichtung der Aborte , der Treppen , des Hofraumes zu ſtellen
ſind . Neuerlich hat das Miniſterium hierwegen auf das unter 2 ab⸗
gedruckte Zirkular des Preußiſchen Miniſters des Innern vom 26.
Auguſt 1886 hingewieſen . Vgl . auch § 18 der Landesbauverordnung
( Seite 21) und Anmerkung hierzu . WImeii
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zum Ausſchänken von Wein , Bier oder anderen nicht
unter a fallenden , geiſtigen Getränken in Ortſchaften
mit weniger als 15 000 Einwohnern , ſowie in ſolchen
Ortſchaften mit einer größeren Einwohnerzahl , für

welche dies durch Ortsſtatut ( § 142 ) feſtgeſetzt wird ,
von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig
ſein ſolle .

Vor Ertheilung der Erlaubniß iſt die Ortspolizei⸗ und

die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören .

§ 33a . Wer gewerbsmäßig Singſpiele , Geſangs - und

deklamatoriſche Vorträge , Schauſtellungen von Perſonen oder

theatraliſche Vorſtellungen , ohne daß ein höheres Intereſſe
der Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet , in ſeinen Wirth⸗
ſchafts - oder ſonſtigen Räumen öffentlich veranſtalten oder

zu deren öffentlicher Veranſtaltung ſeine Räume benutzen
laſſen will , bedarf zum Betriebe dieſes Gewerbes der Er —

laubniß ohne Rückſicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaub⸗

niß zum Betriebe des Gewerbes als Schauſpielunternehmer .

Die Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen :
1. wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß die beabſichtigten
Veranſtaltungen den Geſetzen oder guten Sitten zu⸗

widerlaufen werden ;
2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes be⸗

ſtimmte Lokal wegen ſeiner Beſchaffenheit
oder Lage den polizeilichen Anforderungen
nicht genügt ! ) ;

3. wenn der den Verhältniſſen des Gemeindebezirks ent⸗

ſprechenden Anzahl von Perſonen die Erlaubniß bereits

ertheilt iſt .
Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die

Erlaubniß zurückgenommen , und Perſonen , welche vor dem

1) Das Genehmigungsverfahren iſt wie Seite 126 bei !) geſagt ;
allgemeine Beſtimmungen über die im Intereſſe der Geſundheit ,
Sicherheit ꝛc. an ſolche Lokale zu ſtellenden Anforderungen beſtehen
nicht . Vergleiche jedoch § 18 der Landesbauverordnung ( Seite 21)
und Anmerkung hierzu .

70
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Inkrafttreten dieſes Geſetzes den Gewerbebetrieb begonnen
haben , derſelbe unterſagt werden .

2 . Zirkular des Preußiſchen Miniſteriums des

Innern vom 26 . Auguſt 1886 .

§ 1. Gaſt⸗ und Schankwirthſchaften dürfen ſowohl in
den Städten , wie auch auf dem platten Lande nur auf ſol⸗
chen Grundſtücken errichtet werden , welche an öffentlichen
Wegen belegen ſind und einen Zugang zu den letzteren haben .
In Städten iſt die Errichtung von Gaſt - und Schankwirth⸗
ſchaften an unbefeſtigten und unbeleuchteten Straßen oder

Straßentheilen nicht zu geſtatten . Die Errichtung von Gaſt⸗
und Schankwirthſchaften iſt ferner ausgeſchloſſen : in Häuſern ,
welche Schlupfwinkel gewerbsmäßiger Unzucht find , bezw .
in welchen der gewerbsmäßigen Unzucht ergebene Frauens⸗
perſonen wohnen oder verkehren , in Räumlichkeiten , welche
dem Beſitzer oder dritten Perſonen zu Wohn - oder Wirth⸗
ſchaftszwecken dienen , oder in welchen noch andere fremdartige
Gewerbe betrieben werden , in unmittelbarer Nähe von Kir⸗
chen, Pfarrhäuſern , Unterrichts - und Krankenanſtalten .

S82 . Die Gebäude , in welchen Gaſt - und Schankwirth⸗
ſchaften eingerichtet werden ſollen , müſſen feuerſichere Bedach⸗
ung haben . Der Zugang zu den für dieſelben beſtimmten
Räumen muß ein gefahrloſer und bequemer ſein , insbeſon⸗
dere iſt darauf zu achten , daß etwaige Treppen genügend

breit, nicht zu ſteil , mit einem feſten Geländer verſehen und

daß die Zugänge zu den Treppen von außen her nicht ſchmäler
ſind als die Treppengeläufe ſelbſt . Die Thüren zu den
Gaſt⸗ und Schanklokalen müſſen eine entſprechende Breite
haben und nach außen aufſchlagen .

§ 3. In Gaſt⸗- und Schankwirthſchaften müſſen die

Gaſtzimmer , in erſteren auch die Schlafräume durchaus

trocken, mit gedielten Fußböden , ſowie mit verſchließbaren
Thüren und mit gutſchließenden , zum Oeffnen eingerichteten
Fenſtern , welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und
Licht unmittelbar von der Straße oder vom Hofe aus ge⸗
ſtatten und ſoweit nöthig , mit ſonſtigen zur Herſtellung eines

genügenden Luftwechſels erforderlichen Einrichtungen verſehen



erlun!
0

Wirthſchaften . 129

und überhaupt ihrer ganzen Anlage nach ſo beſchaffen ſein ,
daß ſie die menſchliche Geſundheit in keiner Weiſe gefährden .
An den in dieſen Zimmern vorhandenen Oefen dürfen Ver⸗
ſchlußvorrichtungen , welche den Abzug des Rauches nach dem
Schornſteine zu verhindern geeignet ſind , als Klappen , Schie⸗
ber oder dergleichen nicht vorhanden ſein . Sämmtliche
Räumlichkeiten ſind mit den erforderlichen Ausſtattungs⸗
gegenſtänden zu verſehen . Kellergeſchoſſe dürfen als Schlaf⸗
räume für Gäſte überhaupt nicht , als Schanklokale aber nur
unter den Bedingungen benutzt werden , daß die Fußböden
nicht tiefer als einen Meter unter der Oberkante der vor⸗
beiführenden Straßen belegen und daß die bezüglichen Räume
gegen das Eindringen und Aufſteigen der Erdfeuchtigkeit ge⸗
ſchützt ſind . Die Gaſt⸗ und Fremdenzimmer müſſen ferner
allen Anforderungen entſprechen , welche durch die an den
betreffenden Orten geltenden baupolizeilichen Vorſchriften an
ſolche Räume geſtellt werden .

§ 4. In jeder Gaſt⸗ und Schankwirthſchaft muß ſich
ein Zimmer von mindeſtens 25 qm Bodenfläche zum gemein⸗
ſchaftlichen Aufenthalte der Gäſte befinden und es müſſen
ferner in jeder Gaſtwirthſchaft mindeſtens 3 wohleingerichtete
Schlafzimmer für Fremde vorhanden ſein . Für ſämmtliche
Gaſt⸗ und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von minde —
ſten 2 . 80 m erfordert . Für die Schlafzimmer ſind minde⸗
ſtens 3 Quadratmeter Bodenfläche und 12 Kubikmeter Luft⸗
raum auf jeden einzelnen Gaſt zu rechnen . Gaſt - und
Schankwirthſchaften dürfen nur auf ſolchen Grundſtücken er⸗
richtet werden , welche entweder an eine öffentliche Waſſer⸗
leitung angeſchloſſen ſind , oder einen eigenen Brunnen mit
völlig ausreichender Waſſermenge haben .

§ 5. Bei jeder Gaſt - und Schankwirthſchaft muß die
nöthige Anzahl mit den erforderlichen Einrichtungen für Ab —
fluß und Luftreinigung verſehener Piſſoirs und Abtritte vor⸗
handen ſein , zu welchen der Zugang nicht durch Wohn - oder
Wirthſchaftsräume , noch über die Straße führen und nie⸗
mals behindert ſein darf . Dieſe Bedürfnißanſtalten dürfen
keinen unmittelbaren Zugang zu den Schlafräumen haben,
und ihre Einrichtung muß eine derartige ſein , daß eine Ver⸗

Schluſjer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 9
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unreinigung der Luft in den Gaſtzimmern ausgeſchloſſen iſt .
Im Uebrigen kommen hinſichtlich der Entleerung , Reinhal⸗

tung ꝛc. derſelben die in dieſer Beziehung an dem betr . Orte

beſtehenden polizeilichen Vorſchriften zur Anwendung .

i. Waſſerwerke . ! )

Verordnung des Handelsminiſteriums vom 24 .

Dezember 1876 , betreffend das Verfahren beim

Vollzug des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 über

die Benutzung und Inſtandhaltung der Gewäſſer .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 350. )

§ 1. 1. Wer ein öffentliches Gewäſſere ?) oder ein ſon⸗
ſtiges fließendes Gewäſſer zu Zwecken benützen will , welche

die Eigenſchaften des Waſſers durch Einleitung fremder Stoffe
ändern ( Artikel 1 Abſatz 2 und Artikel 23 Ziffer 1 des

Geſetzes ) ;
2. wer ein öffentliches Gewäſſer mittelſt beſonderer

Anlagen benützen oder bezüglich dieſer Benützungsart und

der hierzu beſtehenden Anlagen weſentliche Aenderungen vor⸗

nehmen will ( Artikel 1 Abſatz 2 des Geſetzes ) ;
3. wer überhaupt in oder an einem fließenden Ge⸗

wäſſer
a. Stauanlagen für ein Waſſertriebwerk ( §§ 16 und 25

der deutſchen Gewerbeordnung ) s ) , Triebwerke und Zu⸗

gehörden derſelben , wie Zu - und Ableitungskanäle ,
Sammelweiher ( Artikel 23 Ziffer 2 des Geſetzes),
Bewäſſerungs⸗ oder Entwäſſerungsanlagen , wodurch der

Lauf des Waſſers mit Wirkung für dritte Grundeigen⸗
thümer oder Nutzungsberechtigte gehemmt , beſchleunigt
oder abgeleitet wird ( Artikel 23 Ziffer 3 des Geſetzes),

9 ) Die einſchlagenden Beſtimmungen des Waſſergeſetzes ſelbſt
ſind nicht abgedruckt , weil ihr Inhalt in den §§8 1—z der Vollzugs⸗
verordnung wiedergegeben iſt . Vergl . auch Artikel 86 des Waſſer⸗
geſetzes Seite 82.

) Ueber den Begriff der „öffentlichen Gewäſſer “ ſiehe Seite 8²⁴

Anmerkung 2)
3) Seite 92.
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errichten oder weſentlich ändern will , hat den Antrag auf
Genehmigung des Unternehmens bei dem Bezirksamte ein⸗
zureichen , in deſſen Bezirk ſich das Unternehmen ganz oder
zum größeren Theile befindet .

Als weſentliche Aenderungen beſtehender Anlagen der
fraglichen Art ſind überhaupt diejenigen zu betrachten , welche
auf das Gefäll , die Stauhöhe , den Verbrauch und die Be⸗
nützungsart des Waſſers Einfluß haben , ſo insbeſondere die
Zuleitung aus und die Ableitung nach einem anderen , als
dem ſeither benützten Gewäſſer ; die neue Aufdämmung oder
ſonſtige Aenderung des Zu - und Ableitungsgrabens ; Ver —

änderung der Einlaßſchleußen , des Stauwehrs , der Leerläufe ,
Ueberfallwehre in der Höhe oder in der Lichtweite ; Verän⸗

derungen am Fachbaum ; Aenderung der Konſtruktion des

Triebwerks ; Erweiterung des Sammelweihers oder Aenderung
der für denſelben feſtgeſetzten Benützungszeiten .

§ 2. Dem Antrag auf Genehmigung iſt , ſoweit es zur
Erläuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,
beizufügen :

a. eine Beſchreibung des beabſichtigten Unternehmens ;
b. ein Situationsplan , welcher das für Errichtung der

Anlage in Ausſicht genommene Grundſtück , bezw. die

Anlage , deren Abänderung beabſichtigt wird , den Lauf
des Gewäſſers und deſſen Seitenarme und Zuflüſſe ,
ſoweit ſie durch das Unternehmen berührt werden , die

benachbarten Grundſtücke und Anlagen , auf welche das

Unternehmen vorausſichtlich eine Einwirkung ausüben

kann , unter geeigneter Angabe der Beſitzer ( Namen
oder Grundſtücksnummer ) darſtellt und in welchen die

beabſichtigte Anlage unterſcheidbar ( in der Regel mit

einfachen rothen Linien ) einzuzeichnen iſt ;
c. bei Errichtung und Aenderung von Stauanlagen eine

Gefällvermeſſung ( Nivellement ) der durch die Stauung
berührten Strecke des Hauptgewäſſers , wie der Seiten⸗
arme und Zuflüſſe , und zwar , wenn ſich bereits ober⸗

halb und unterhalb in der Nähe der beabſichtigten
Anlage Stauwerke befinden , wenigſtens von dem zu⸗
nächſt oberhalb gelegenen bis zu dem zunächſt unten

9⸗
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liegenden Wehre , mit Einzeichnung der beabſichtigten
Anlage wie im Situationsplan ( b) ;

d. Querprofile des Waſſerlaufs an den für den Abfluß
des Waſſers maßgebenden Stellen im Bereich der

Wirkung der Anlage mit Einzeichnung des mittleren

( gewöhnlichen ) , des höchſten und niedrigſten Waſſer⸗
ſtandes ;

e. bei Errichtung und Aenderung von Stauanlagen eine

Bauzeichnung der Stauvorrichtung und der Einlaß⸗
ſchleußen , woraus deren Anordnung und Bauart im

Einzelnen klar zu erkennen iſt ;
f. bei Errichtung und Aenderung von Triebwerken die

Querprofile der Zu - und Ableitungskanäle , ſodann
eine Bauzeichnung des Triebwerkes mit allen für die

Verwendung des Waſſers wichtigen Beſtandtheilen , wie

Leerläufe , Grundabläſſe und dergleichen ;
wenn zugleich Bauten vorgenommen werden ſollen,

welche einer baupolizeilichen Genehmigung bedürfen ,

die erforderlichen Bau - und Situationspläne (§ 50

Abſatz 2 der Verordnung vom 5. Mai 1869 , die Hand⸗
habung der Baupolizei betreffend ) . “)

§ 3. Die Eingabe um Genehmigung nebſt ſämmtlichen
Beilagen iſt in zwei Exemplaren einzureichen ; der Antrag

auf Genehmigung muß vom Unternehmer , die Situations⸗

pläne , Zeichnungen u. ſ. w. müſſen vom Unternehmer und

vom Fertiger unterzeichnet und mit ' Datum verſehen ſein.
Die Pläne und ſonſtigen Zeichnungen ſind durch gehbrig
dazu befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material und in

einem zur Beurtheilung der obwaltenden Verhältniſſe geeig⸗
neten Maßſtabe zu fertigen .
In der Regel iſt für den Situationsplan ( 5 2 b) und
für die Längen in der Gefällvermeſſung ( § 2 c) der Maß⸗

ſtab von 1 : 1000 , für die Höhen in der Gefällvermeſſung
6 20 ) und für die Querprofile S 2d ) der Maßſtab von

1 : 100 , für die Bauzeichnung der Stauanlage und des
Triebwerks (§S 2 c und t ) der Maßſtab von 15 : 100 oder

0

1) jetzt §S 51 Seite 43.

1 Alager
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50 der natürlichen Größe zu wählen . Der gewählte Maß⸗
ſtab iſt jeweils auf dem Plan u. ſ . f. anzugeben ; auch ſind
alle wichtigeren Abmeſſungen noch beſonders an der betreffen⸗
den Stelle einzuſchreiben ( u cotiren ) ,

Mindeſtens das eine Exemplar der Pläne und ſonſtigen
Zeichnungen iſt behufs Vereinigung mit den Akten in Akten⸗

format vorzulegen . “)
§ 78 . Das Verfahren bei Ertheilung der Genehmigung

zu Neubauten und erheblichen Aenderungen beſtehender Bau⸗

ten in einem öffentlichen (ſchiff - oder floßbaren ) Gewäſſer ,
oder in Gewäſſern , welche den öffentlichen in dieſer Hinſicht
durch eine orts - oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift gleichgeſtellt
worden ſind , ſowie zu Bauten und baulichen Aenderungen an
dem Ufer ſolcher Gewäſſer , ſoweit das Ufer unter Hochwaſſer
liegt ( Artikel 86 Abſatz 1 und 2 des Geſetzes ) ) , richtet ſich
nach den Beſtimmungen der §§S 1 —12 dieſer Verordnung .

Die Funktion der techniſchen Staatsbehörde wird bei

dem nach Artikel 86 des Geſetzes ſtattfindenden Genehmig⸗
ungsverfahren ſtets durch die Waſſerbaubehörde beſorgt , ſo—
weit nicht bezüglich beſtimmter Waſſerläufe und der daran

befindlichen Schutz - und Korrektionsanlagen die Auffſichts⸗
führung der Kulturbehörde übertragen iſt .

k. Anlagen , die der Tiſchzucht ſchädlich werden können .

1. Badiſches Geſetz vom 3 . März 1870 , die Ans⸗

übung und den Schutz der Fiſcherei betreffend .

Art . 4. Es iſt verboten , in Fiſchwaſſer Stoffe von

ſolcher Beſchaffenheit und in ſolchen Mengen einzuwerfen ,
einzuleiten oder einfließen zu laſſen , daß dadurch die Fiſche
beſchädigt werden können .

Bei überwiegendem Intereſſe der Landwirthſchaft oder

der Induſtrie kann das Einwerfen oder Einleiten ſolcher

) Das Bezirksamt erhebt alsdann die erforderlichen Gutachten
bei den techniſchen Behörden , macht in geeigneten Fällen das Vor⸗

haben öffentlich bekannt ; der Genehmigungsbeſcheid wird vom Be⸗
zirksrath erlaſſen .

2) Seite 82.
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Stoffe in Fiſchwaſſer unter Anordnung der geeigneten Maß⸗
regeln , welche den möglichen Schaden für Fiſche auf das

thunlich kleinſte Maß beſchränken , von der Verwaltungs⸗
behörde geſtattet werden .

Wenn bereits beſtehende Ableitungen aus landwirth⸗
ſchaftlichen oder gewerblichen Anlagen ſich in erheblichem
Maße für die Fiſche ſchädlich zeigen , ſo kann dem Inhaber
der Anlage im Verwaltungswege die Auflage gemacht wer⸗
den , ſolche Vorkehrungen zu treffen , welche geeignet ſind , den

Schaden zu heben , oder doch thunlichſt zu verringern , und

zwar :
a. auf ſeine eigenen Koſten , wenn der Schaden lediglich

Folge ſeines Geſchäftsbetriebes iſt , und der nöthige
Aufwand nicht außer billigem Verhältniſſe zur Ein⸗

träglichkeit des landwirthſchaftlichen oder gewerblichen
Unternehmens ſteht ;

b. gegen vollen , von den Fiſchereiberechtigten zu leiſtenden
Erſatz , wenn der Schaden für die Fiſche in Folge ſpä⸗
teren Hinzutrittes neuer , von dem Betriebe der Anlage
unabhängiger äußerer Umſtände entſtanden iſt .

2. Landesfiſchereiordnung .

S 22 . ( Einleitung fremder Stoffe in Fiſch
waſſer . ) Wenn die Genehmigung bezw. Unterſagung der

Einleitung von fremden Stoffen in ein Fiſchwaſſer in

Frage ſteht ( Art . 23 des Waſſergeſetzes , Art . 4 des Geſetzes
vom 3. März 1870 ) , ſo ſind bei der Beurtheilung der Frage ,
ob und in welcher Miſchung die betreffenden Stoffe als für
den Fiſchbeſtand ſchädlich zu erachten und welche Maßregeln
zur thunlichen Verhütung des Schadens anzuwenden ſind , die

nachſtehenden Grundſätze zu beachten :
I. Die Einleitung von ſchädlichen Abgängen irgend

welcher Zuſammenſetzung darf erſt dann geſtattet werden ,
wenn nachgewieſen iſt , daß deren Beſeitigung auf anderem

Weg oder daß eine Aufarbeitung derſelben nicht ohne un⸗

verhältnißmäßigen Aufwand durchführbar ſich erweiſt . Im

Fall der Geſtattung der Einleitung iſt dieſelbe jedenfalls von

folgenden Vorausſetzungen abhängig zu machen :
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Die Abgänge müſſen die im gegebenen Fall mögliche
chemiſche oder mechaniſche Reinigung und eine Verdünn⸗

ung mit den etwa vorhandenen reineren Abwaſſern
erfahren ;
die Einleitung der Abgänge hat in allen Fällen , in

denen von einer nur periodiſch erfolgenden Einleitung
Gefahren für den Fiſchbeſtand zu befürchten ſind , in

allmählicher , auf den ganzen Tag gleichmäßig
vertheilter Weiſe zu erfolgen ;

die Ableitung ſoll , wo immer die Beſchaffenheit der

Waſſerläufe es geſtattet , in Röhren oder Kanälen er⸗

folgen , welche bis in den Strom des Waſſerlaufs rei⸗

chen und unter dem Niederwaſſer ausmünden , jeden⸗
falls aber derart zu legen ſind , daß eine Verunreinigung
der Ufer ausgeſchloſſen bleibt .

II . Stoffe der nachſtehend verzeichneten Beſchaffenheit
dürfen unter keinen Umſtänden in Fiſchwaſſer eingeleitet wer⸗

den :
.
*3

2

Flüſſigkeiten , in welchen mehr als 10 / ſuspendirte
und gelöſte Subſtanzen enthalten ſind ;

Flüſſigkeiten , in welchen die nachverzeichneten Subſtan⸗

zen in einem ſtärkeren Verhältniß als in demjenigen
von 1 : 1000 ( beim Rhein von 1 : 200 ) enthalten
ſind , nämlich : Säuren , Salze , ſchwere Metalle , alka⸗

liſche Subſtanzen , Arſen , Schwefelwaſſerſtoff , Schwefel⸗
metalle , ſchweflige Säure und Salze , welche ſchweflige
Säure bei ihrer Zerſetzung liefern ;
Abwaſſer aus Gewerben und Fabriken , welche feſte ,
fäulnißfähige Subſtanzen enthalten , wenn dieſelben nicht
durch Sand - oder Bodenfiltration gereinigt worden ſind ;

Chlor - und chlorkalkhaltige Waſſer und Abgänge der

Gasanſtalten und Theerdeſtillationen , ferner Rohpetro —
leum und Produkte der Petroleumdeſtillation ;
Dampf und Flüſſigkeiten , deren Temperatur 40 R

( 50 0 O) ſüberſteigt .
Zuſtändig zu Entſcheidungen nach Artikel 4 des Geſetzes

iſt der Bezirksrath .



V. Strafbeſtimmungen , ſoweit ſolche
nicht ſchon unter l . —Ill . enthalten ſind.

1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 30 . Neben den Beſtimmungen des gegenwärtigen

Geſetzbuches bleibt den Polizeibehörden die Befugniß vorbe⸗
halten , auch unabhängig von der ſtrafgerichtlichen Verfolgung
rechts - und ordnungswidrige Zuſtände innerhalb ihrer Zu⸗
ſtändigkeit zu beſeitigen und deren Entſtehung oder Fort⸗
ſetzung zu hindern .

Anordnungen dieſer Art ſind nur inſoweit zu treffen ,
als ſie im öffentlichen Intereſſe geboten erſcheinen .

Perſönlicher Zwang kann nur angewendet werden , wenn
die zu treffenden Maßregeln ohne ſolchen undurchführbar
ſind ; ein Gewahrſam darf in ſolchem Falle die Dauer von
48 Stunden nicht überſteigen .

Ueber den Erſatz der durch ſolche Maßregeln entſtande⸗
nen Koſten hat in allen Fällen die Polizeibehörde zu er⸗
kennen und das Erkenntniß nach den Beſtimmungen über
die Beitreibung der auf dem öffentlichen Recht beruhenden
Forderungen der Amtskaſſen vollziehen zu laſſen .

§. 87a . Wer den zur Sicherung der öffentlichen Ge—
ſundheit erlaſſenen Verordnungen oder den auf Grund ſolcher
Verordnungen ergangenen bezirks⸗ oder ortspolizeilichen Vor⸗
ſchriften zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 60 Mark oder
mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft . ! )

§ 108. 2) An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft :

) Vergleiche hierzu die Verordnung des Miniſteriums des In⸗
nern betr . die Sicherung der öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit
Seite 55, und die Verordnung über die Einrichtung der Schlächtereien
Seite 103.

PNeue Faſſung : Geſetz vom 7. Mai 1890 ( Geſ . u. V. Bl .
S. 217) .
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1 wer den Beſtimmungen zuwiderhandelt , welche zur
Verhütung von Unglücksfällen hinſichtlich der Anlage ,
der Eröffnung , des Betriebs und der Schließung von
Steinbrüchen und Gräbereien ( Gruben ) durch Verord —
nung , bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen
oder im einzelnen Falle durch die Polizeibehörde feſt⸗
geſetzt worden ſind ; ! )
wer ſonſtigen Beſtimmungen , welche durch Verordnung ,
bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften zur Verhütung
von Unglücksfällen erlaſſen ſind , oder den zum gleichen
Zweck von der Polizeibehörde getroffenen Anordnungen
zuwiderhandelt .

§ 116 . An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft , wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhand⸗
werker den Verordnungen über die Baulinie , die Feſtigkeit ,
die Feuerſicherheit und Geſundheit , den örtlichen Bauord —
nungen oder den nach Maßgabe dieſer Polizeivorſchriften in
den einzelnen Fällen von der Polizeibehörde getroffenen be⸗
ſonderen Anordnungen zuwiderhandelt 2 .

§ 119 . Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter ,
welche ohne vorherige Anzeige bei der Polizeibehörde oder
mit Nichtbeachtung der ihnen hierbei ertheilten Anweiſungen
Blitzableiter anbringen laſſen , oder welche bei den periodi⸗
ſchen Viſitationen ſolcher Blitzableiter ihnen gemachten Auf—⸗
lagen nicht nachkommen , verwirken eine Geldſtrafe bis zu
20 Mark . s )

In den erſten beiden Fällen wird auch der ausführende
Werkmeiſter von der gleichen Strafe getroffen .

O

) Vgl . die Seite 143 abgedruckte Verordnung .
) Bgl . hierzu die Landesbauverordnung .
) Werden bei Errichtung oder Inſtandhaltung eines Blitzab⸗leiters nicht die nöthigen Vorfichtsmaßregeln beobachtet , ſo wird ſtatt

des beabſichtigten Schutzes eine ſchwere Gefährdung der betreffenden
Gebäude bewirkt . Es iſt deshalb eine vorgängige Anzeige von der
Errrichtung jedes Blitzableiters bei dem Bezirksamte (§ 4 4 der Ver⸗
ordnung vom 20. September 1864 ) verlangt und eine periodiſche
Unterſuchung der Blitzableiter durch Sachverſtändige angeordnet ,
endlich dem Bezirksamt das Recht ertheilt , die Abhilfe der bei dieſen
Anläſſen an den Tag tretenden Mängel zu verlangen .
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§ 132 . Wer das zum Genuſſe für Menſchen oder

Thiere beſtimmte Waſſer in Brunnen , Ciſternen , Leitungen

oder in zum öffentlichen Gebrauch dienenden Quellen oder

Bächen unbefugt verunreinigt oder verdirbt , wird an Geld

bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 330 . Wer bei der Leitung oder Ausführung eines

Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Bau⸗

Die Ausführung der Unterſuchungen erfolgt in der Weiſe , daß
die Bezirksämter periodiſch die Hauseigenthümer auffordern , für die
Viſitationen ihrer Blitzableiter Sorge zu tragen und das Zeugniß
über den Befund vorzulegen . Kommt der Hauseigenthümer dieſer

Aufforderung nicht nach , ſo kann die Viſitation auf ſeine Koſten von

Amtswegen veranlaßt werden . Verordnung des Miniſteriums des
Innern vom 22. Oktober 1874 , die Viſitation von Blitzableitern u.

betreffend ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 518) .
Ein Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. Dezember

1882 Nr. 19630 ſchreibt ferner vor :

Die Viſitationen ſind alljährlich und zwar abwechſelnd in dem

einen Jahr mittels des Galvanoſkops , und in dem andern durch ſorg⸗

fältige äußere Beſichtigung der Leitung ihrer ganzen Länge na

vorzunehmen . Die alliährliche Wiederholung der Unterſuchung er⸗

ſcheint geboten , weil ſelbſt kleine Beſchädigungen einer Leitung ge⸗

fährlich werden können , und das alternirende Verfahren empfiehlt

ſich deshalb , weil nicht ſelten vorkommt , daß bei der Prüfung mittels
des Galvanofkops der elektriſche Strom die Leitung ungehindert durch⸗
läuft , während dieſelbe für die Aufnahme des Blitzes in Folge der

Schwäche oder Schadhaftigkeit einzelner Verbindungeſtellen ſich als

unbrauchbar erweiſt . Der letztere Umſtand läßt es auch als dringend

wünſchenswerth erſcheinen , daß der mit der Unterſuchung Beauftragte

nicht blos die Konſtruktion der Blitzableiter genau kennt , ſondern
zugleich im Stande iſt , kleinere Schäden der Leitung ſofort an Ort
und Stelle auszubeſſern . Es ſoll deshalb bei der Auswahl der Viſi⸗

tatoren auf ſolche Techniker oder Handwerker ( Schloſſer , Blechner ,

Schieferdecker ) geſehen werden, welche in beiderlei Richtung den An⸗
forderungen genügen . Eine Beſichtigung der Leitung von der Straße
aus mittels Fernrohr iſt als unvollſtändig zu verwerfen . 0

Eine Verſäumniß der Anzeige oder der Ungehorſam gegen die

Auflagen wird nach § 119 beſtraft und zwar ſowohl gegen den Haus⸗
eigenthümer , wie gegen den Werkmeiſter , welcher einen Blitzahleiter
errichtet , ohne ſein Vorhaben angezeigt zu haben , oder die in Folge
der Anzeige ihm eröffneten Weiſungen des Bezirksamts nicht befolgt;
dagegen kann den Werkmeiſter , wenn er nur die Reparaturen , welche
in Folge der Viſitation dem Eigenthümer auferlegt wurden , ausführt ,
wegen nicht gehöriger Beachtung dieſer amtlichen Vorſchriften keine

Strafe treffen .
W50hn

n

lßt ,
. Per fh

Cebäl
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kunſt dergeſtalt handelt , daß hieraus für Andere Gefahr
entſteht , wird mit Geldſtrafe bis neunhundert Mark oder
mit Gefängniß bis zu Einem Jahr beſtraft .

§. 366 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Mark oder mit
Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :

8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße ,
oder nach Orten hinaus , wo Menſchen zu verkehren
pflegen , Sachen , durch deren Umſtürzen oder Herab —
fallen Jemand beſchädigt werden kann , ohne gehörige
Befeſtigung aufſtellt oder aufhängt , oder Sachen auf
eine Weiſe ausgießt oder auswirft , daß dadurch Je⸗
mand beſchädigt oder verunreinigt werden kann ;

9. wer auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oder
Waſſerſtraßen Gegenſtände , durch welche der freie Ver —
kehr gehindert wird , aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt ! ) ;

10 . wer die zur Erhaltung der Sicherheit , Bequemlichkeit ,
Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen ,
Straßen , Plätzen oder Waſſerſtraßen erlaſſenen Poli⸗
zeiverordnungen übertritt . ?)

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark
oder mit Haft wird beſtraft :

12 . wer auf öffentlichen Straßen , Wegen oder Plätzen , auf
Höfen , in Häuſern und überhaupt an Orten , an welchen
Menſchen verkehren , Brunnen , Keller , Gruben , Oeffnun⸗
gen oder Abhänge dergeſtalt unverdeckt oder unverwahrt
läßt , daß daraus Gefahr für Andere entſtehen kann;

18 . wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt ,
Gebäude , welche den Einſturz drohen , auszubeſſern oder

zhuiederzureißen . s)
A＋J)Wozu der fraglichen Handlung eine polizeiliche Erlaubniß

beſonders oder im Allgemeinen für einzelne derartige Fälle gegeben
iſt , findet die Strafbeſtimmung keine Anwendung . Solche Erlaubniß
ertheilt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Straßenbauinſpektion , bei
Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde , §§ 4, 22 , 23 der Straßen⸗
polizeiordnung ( Seite 65) . Aufſtellen ꝛc. von Gegenſtänden unter
Zuwiderhandeln gegen die bei der Erlaubniß feſtgeſetzten Genehmigungs⸗
bedingungen ſteht dem unbefugten Aufſtellen gleich .

) Vergleiche hierzu die Straßenpolizeiordnung ( Seite 65) .
Die Aufforderung geht vom Bezirksamt aus . Ziffer 3 der

Verordnung vom 29. Dezember 1871 .
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14 . wer Bauten oder Ausbeſſerungen von Gebäuden , Brun⸗

nen , Brücken , Schleuſen oder anderen Bauwerken vor⸗

nimmt , ohne die von der Polizei angeordneten oder

ſonſt erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen!);
15 . wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker

einen Bau oder eine Ausbeſſerung , wozu die polizeiliche
Genehmigung erforderlich iſt , ohne dieſe Genehmigung
oder mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die

Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder ausfüh⸗

ren läßt . )
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne prlizeiliche Erlaubnißs ) eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen andern

Ort verlegt .
§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Mark oder

mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :
3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgſen , welche von der Polizei⸗
behörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuer⸗
ſtätten , ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des

Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das

Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 161. )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von

Waldungen . ) Die Uebertretung der Vorſchriften der

30Die Sicherungsmaßregeln können gemäß Artikel 3 VI. d des
Badiſchen Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch in ortspolizei⸗
lichen Vorſchriften oder im einzelnen Falle von der Ortspolizei⸗
behörde gemäß Ziffer 4 der Verordnung vom 29. Dezember 1871 an⸗

geordnet werden ; die Unterlaſſung der Sicherheitsmaßregeln iſt aber

auch bei dem Mangel ſolcher Vorſchriften ſtrafbar , wenn ſolche nach

allgemeiner Erfahrung erforderlich waren .
. ) Vergleiche §S 51 und folgende der Landesbauverordnung

( Seite 43) .
) Es iſt das die allgemeine Bauerlaubniß ; eine beſondere Er⸗

laubniß wegen der Feuerſtätten iſt nicht nöthig .
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S857 bis 59 des Forſtgeſetzest ) wird an Geld bis zu 150
Mark oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .
§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark und

im Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :
J) wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge —

werbes , zu deſſen Beginn eine beſondere polizeiliche Geneh —
migung ( Conceſſion , Approbation , Beſtallung ) erforderlich iſt ,
ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder

fortſetzt oder von den in der Genehmigung feſtgeſetzten Be⸗

dingungen abweicht ?) ;
2) wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rückſicht

auf die Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder des
Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt ( 88 16
und 24) s ) ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder die weſent⸗
lichen Bedingungen , unter welchen die Genehmigung ertheilt
worden , nicht innehält , oder ohne neue Genehmigung eine

weſentliche Veränderung der Betriebsſtätte oder eine Ver⸗

legung des Lokals oder eine weſentliche Veränderung in dem
Betriebe der Anlage vornimmt ;

4) wer den auf Grund des 8 120 40 endgiltig erlaſſenen
Verfügungen oder den auf Grund des § 120 69 erlaſſenen
Vorſchriften zuwiderhandelt .

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung
gegen die Steuergeſetze , ſo ſoll nicht außerdem noch auf eine

Steuerſtrafe erkannt werden , es iſt aber darauf bei Zumeſſung
der Strafe Rückſicht zu nehmen . 5

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Weg⸗
ſchaffung der Anlage oder die Herſtellung des den Beding⸗
ungen entſprechenden Zuſtandes derſelben anordnen .

In dem Falle zu 4 kann die Polizeibehörde bis zur

Herſtellung des der Verfügung oder der Vorſchrift entſpre —

) Seite 81 abgedruckt.9 18 33a der Gewerbeordnung ( Seite 125) .
) Seite 92 und 106 .
) Seite 86.

Seite 87.

8
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chenden Zuſtandes die Einſtellung des Betriebes , ſoweit der⸗

ſelbe durch die Verfügung oder die Vorſchrift getroffen wird ,

anordnen , falls deſſen Fortſetzung erhebliche Nachtheile oder

Gefahren herbeizuführen geeignet ſein würde .

5 . Geſetz , betr . die Benützung und Inſtandhal⸗
tung der Gewäſſer vom 25 . Auguſt 1876 .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 233. )

Artikel 5. Wer öffentliche Gewäſſer ohne die vor⸗

geſchriebene Genehmigung benützt oder den Genehmigungs —
bedingungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark
oder mit Haft beſtraft . “)

6 . Geſetz vom 3 . März 1870 , die Ausübung und

den Schutz der Fiſcherei betr .

Artikel 14 . Wer den in Artikel 3, 42) , 5, 6, 8, 10
und 12 dieſes Geſetzes ergangenen Verboten , ſowie den auf
Grund dieſer Verbote und zum Vollzug der Artikel 9 und
13 Abſatz 4 erlaſſenen Verordnungen , bezirkspolizeilichen
Vorſchriften und ſonſtigen Anordnungen der Verwaltungs⸗
behörde , ferner wer den zum Schutze des Fiſchereirechts und

zur Verhütung von Uebertretungen fiſchereipolizeilicher Vor⸗

ſchriften , endlich wer den hinſichtlich der Ausübung der

Fiſcherei im Intereſſe des öffentlichen Verkehrs und der

Schifffahrt erlaſſenen Verordnungen zuwiderhandelt , wird
an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft .

Dieſe Strafbeſtimmung trifft unbefugte Vornahme der in 81
Ziffer 2 der Vollzugsverordnung zum Waſſergefetz ( Seite 130 ) be⸗
zeichneten Handlungen ; die Errichtung von Anlagen der in § 1 Ziffer 1
und 3 benannten Art ohne Erlaubniß unterliegt der Strafbeſtimmung
des § 147 der Reichsgewerbeordnung ( Seite 141 ) Artikel 24 des

Waſſergeſetzes.
2) Siehe Seite 133.

Uaordn
I Augt

bon
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Anbang .

1. Steinbrüche , Grübereien .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
25 . Auguſt 1890 , die Anlage und den Betrieb

von Steinbrüchen und Gräbereien betr .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 527. )

Auf Grund des § 108 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches wird verordnet , was folgt :

§ 1. Wer Steinbrüche , Kies - , Sand⸗ , Erde⸗ , Kalk⸗ ,

Kreide⸗ , Mergelgruben , überhaupt ſolche Brüche und Gruben ,

auf welche ſich die Aufſicht der Bergbehörde nicht erſtreckt ,
neu anzulegen , wieder in Betrieb zu ſetzen , oder zu erweitern

beabſichtigt , iſt verpflichtet , mindeſtens 4 Wochen vor der

Ausführung der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten .
Die Anzeige muß die erforderlichen Angaben über die

Art des Unternehmens und des Betriebs und die Lage und

den Umfang der Betriebsſtätte enthalten und derſelben eine

Zeichnung ( Lageplan ) beigefügt werden , aus welcher die Maße
und die Entfernung der Betriebsſtätte von der Grenze der

Nachbargrundſtücke und der in der Umgebung befindlichen
Gebäude , Eiſenbahnen , Wege und Gewäſſer zu erſehen ſind .

Eine Anzeige iſt ebenfalls zu erſtatten , wenn der Be⸗

trieb von Brüchen und Gruben auf länger als ein Jahr ,
auf unbeſtimmte Zeit oder dauernd eingeſtellt wird .

Hinſichtlich der Brüche und Gruben , welche von techni⸗

ſchen Staatsbehörden angelegt und betrieben werden , machen

letztere unmittelbar dem Bezirksamte die entſprechenden Mit⸗

theilungen .
§ 2. Wo die Verwaltung der Ortspolizei nicht dem

Bezirksamte übertragen iſt , legt die Ortspolizeibehörde die

Anzeige nebſt Beilagen mit einer Aeußerung über die nach

ihrer Anſchauung und Kenntniß der örtlichen Verhältniſſe
gegen das Unternehmen zu erhebenden Bedenken und zur



144 Steinbrüche und Gräbereien .

Verhütung von Unglücksfällen erforderlichen Maßnahmen dem

Bezirksamt vor .

Das Bezirksamt prüft im Benehmen mit der Waſſer⸗
und Straßenbauinſpektion , ob das Unternehmen nicht zu be⸗

anſtanden iſt , und erläßt die zum Schutze der Arbeiter und

ſonſtigen Perſonen gegen Gefahren für das Leben und die

Geſundheit oder wegen der Nähe öffentlicher Wege , Anlagen
oder Gebäude etwa erforderlichen beſonderen Anordnungen .

Sind erhebliche Gefährdungen zu beſorgen , die auch bei

Anwendung der möglichen Vorſichtsmaßregeln nicht verhütet
werden können , ſo iſt die Eröffnung , Wiederaufnahme oder

Ausdehnung des Betriebs zu unterſagen .
§ 3. Für die Einhaltung der getroffenen Anordnungen

und der allgemeinen Vorſchriften dieſer Verordnung ſind
nicht nur die Unternehmer ( Eigenthümer , Nutznießer , Pächter ,
Verwalter der Brüche und Gruben ) , ſondern auch die von

denſelben zur Beaufſichtigung des Betriebs beſtellten Per⸗
ſonen ( Werkmeiſter , Poliere ꝛc. ) verantwortlich .

Solche Aufſeher müſſen für alle Brüche und Gruben ,
worin mehrere Arbeiter beſchäftigt ſind , beſtellt und den

Arbeitern ausdrücklich bezeichnet werden , wenn der Unter⸗

nehmer zur Leitung und Beaufſichtigung des Betriebs ſelbſt
nicht in der Lage iſt .

Liegen mehrere Brüche und Gruben eines Unternehmers
nahe beiſammen , ſo kann die Unterſtellung der Betriebe unter

einen gemeinſchaftlichen Aufſeher erfolgen .
Die zur Verhütung von Unglücksfällen nöthigen Vor⸗

kehrungen haben die Unternehmer und Aufſeher und alle in

den Brüchen und Gruben beſchäftigten Perſonen auch ohne
vorherige Aufforderung der Behörden zu treffen , ſobald ge⸗

fahrdrohende Zuſtände von ihnen wahrgenommen werden .

§ 4. Bei der Anlage und dem Betriebe der Brüche
und Gruben ſind im allgemeinen folgende Vorſchriften zu

beobachten:
a. Mit der Gewinnung einer Steinſchicht bezw. eines

Felſens darf in der Regel nicht eher vorgegangen werden ,

als bis die Oberlage ( der Abraum , das loſe Geſtein ) bis

zum feſten anſtehenden Geſtein abgeräumt iſt .
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Bei einer Höhe des Abraumes ( Oberlage , Deckgebirge)
von 6 Meter und darüber muß derſelbe ſo abgeräumt wer⸗
den , daß er vom oberen Rande der entblößten Geſteins⸗ und
Grubenwände jederzeit mindeſtens 3 Meter zurückſteht ; bei
niedrigerer Höhe des Abraums ſoll dieſer Abſtand mindeſtens
gleich der halben Höhe des Abraums ſein .

b. Die Geſteins⸗ und Grubenwände , die Böſchungen,
die Höhe und Breite der Abraum - und Abbauſtraßen ( Ab⸗
treppungen ) ſind der Beſchaffenheit des Materials entſprechend
ſo einzurichten und zu erhalten , wie es der Schutz der Ar⸗
beiter bedingt . Die Böſchung der Wände ſoll bei loſem
Geſtein , Sand , Kies , Lehm und dergleichen 450 in der
Regel nicht überſteigen , ſofern das Hereinbrechen nicht durch
Mauerung oder ſonſtige Schutzmittel verhindert iſt .

C. Vor dem jedesmaligen Beginn der Arbeit ſind die
Geſteins⸗ oder Grubenwände , in deren Bereich gearbeitet
wird oder Arbeiter verkehren , auf das Vorhandenſein von
Einſturz drohenden Maſſen , im Winter und Frühjahr ins⸗
beſondere von Froſtſchalen , zu unterſuchen . Dieſe Unterſuch⸗
ungen ſind mit beſonderer Genauigkeit und im weiteſten
Umfange vorzunehmen bei Eintritt eines Witterungswechſels ,
nach Regengüſſen u. ſ. w. und bei Wiederaufnahme eines
längere Zeit nicht in Bearbeitung geweſenen Betriebes . Zeigen
ſich gefährliche Maſſen , ſo iſt für deren Beſeitigung mit
Vorſicht zu ſorgen , und der Betrieb an der betreffenden Stelle
ſo lange einzuſtellen , bis die den Einſturz drohende Maſſe
beſeitigt iſt .

d. Das Unterhöhlen der Wand einer Grube oder eines
Bruchs , ſowie das Ueberhängenlaſſen derſelben iſt verboten ;
wo es wegen der Beſchaffenheit des Materials jedoch nicht
vermieden werden kann , iſt für die Sicherheit der Arbeiter
durch ganz beſondere Vorſichtsmaßregeln , wie Stehenlaſſen
genügend ſtarker Pfeiler , Abſteifung mit genügend ſtarkem
Holze ꝛc. und ſpezielle Aufſicht bei dieſer Arbeit Sorge zu
tragen .

e. Auf den Feſtigkeitszuſtand von Fördergerüſten , über⸗
haupt Rüſtungen aller Art , auf und unter welchen Arbeiter
beſchäftigt ſind , iſt ſorgſam zu achten , beſonders auf ſolche

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 10
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Theile der Gerüſte , welche im Erdboden liegen und durch

Anfaulen leiden können .

Ueberall da , wo die Höhe oder Beſchaffenheit der Ar⸗

beitsſtelle dem Arbeiter einen ausreichend ſicheren Stand bei

ſeinen Verrichtungen nicht geſtatten , muß für eine ordnungs⸗
mäßige Verwendung von Nothſeilen Sorge getragen werden .

Laufbrücken zur Förderung ſind mit einem feſten Bohlen⸗

belage und bei einer Höhe von mehr als 3 Meter an beiden

Seiten mit einem feſten Geländer zu verſehen , ſofern auf
oder unter denſelben Menſchen verkehren .

Auf Schienenbahnen mit ſolcher Steigung , daß die

Fördergefäße auf denfelben ſich von ſelbſt fortbewegen , müſſen

letztere gebremſt werden .

f. Das Verladen und Abführen des Materials aus⸗

genommen , dürfen Arbeiten in Brüchen und Gruben nur bei

Tag , d. h. in der Zeit zwiſchen Sonnenauf⸗ und Untergang ,

vorgenommen werden .

g . Kinder unter 14 Jahren dürfen in ſolchen Betrieben
überhaupt nicht , junge Leute unter 18 Jahren nur unter

Aufſicht erfahrener Perſonen beſchäftigt werden .

§ 5. Bei der Vornahme von Sprengungen ſind die

Vorſchriften der Verordnung vom 19 . Dezember 1887 ) ein⸗

zuhalten .

8
6 . Die 5§8 3 —5 dieſer Verordnung finden auch auf

die vor der Verkündigung derſelben angelegten Brüche und

Gruben Anwendung .
Vion der Einhaltung einzelner Vorſchriften kann nach

Anhörung der techniſchen Behörde von dem Bezirksamte Nach⸗
ſicht ertheilt werden , wenn hierdurch der Betrieb ungebührlich
erſchwert oder wirthſchaftlich unmöglich gemacht würde .

87. Die Bezirksämter haben ſämmtliche in ihren Bezirken
befindlichen Brüche und Gruben unter Mitwirkung der Waſſer⸗
und Straßenbauinſpektionen und mit Hilfe der Ortspolizei⸗

behörden zu überwachen und zu dieſem Zwecke in angemeſſe⸗
nen Zeiträumen oder gelegentlich durch das Auffichtsperſonal
Nachſchauen vornehmen zu laſſen .

1) Seite 189.
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Zeigt ſich hierbei , daß die allgemeinen oder die erlaſſe⸗nen beſonderen Vorſchriften zur Verhütung von Unglücks⸗fällen nicht ausreichen , ſo ſind die erforderlichen weiterenAnordnungen zu treffen .
Nöthigenfalls kann die Einſtellung des Betriebs indringenden Fällen auch durch die Ortspolizeibehörde verfügtwerden , wenn die Beachtung der Vorſchriften durch Strafennicht zu erzwingen iſt oder ſchweren Gefährdungen auf andereWeiſe nicht vorgebeugt werden kann .
Wenn der Betrieb von dem Unternehmer eingeſtellt oderdie Einſtellung von dem Bezirksamt angeordnet wird , hatletzteres auch die nach Lage und Beſchaffenheit der Betriebs⸗ſtätte im Intereſſe der Sicherheit gebotenen Maßnahmen an⸗zuordnen .

Unternehmer , Aufſeher und Arbeiter , welche den Vor⸗
ſchriften dieſer Verordnung zuwiderhandeln , werden an Geld bis
zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft .

2. Beſtimmungen der Großh . Baudirektion über
die Eigengewichte der Baumaterialien .

A. Holz . 2 ) Aus 0 190005 Käteng pro cbm 10 Kg Ziegeln Runfef Nußht 1700 —
2) Kiefernholz „ „ 700 , 5

„

9 FIblen 1 5 5 3) Klinkern
fut ! 2900) Fichtenholz „ „ 50 „ 25 „5) Färhenhotz ie , 4)

0 B. Metalle. 8 5) Sandſteinquader ,) Schweißeiſen pro cbm 7800Kkg weich und mittelhart9 Furczeiſen 5 50 1 Pib 2100 „8 ußeiſen „ „ 47500 „ ,
6) Sandſteinquader ,40 Blei 0 9000 „ hart , pro chm . . . 2500 „

00 Zink „ „
7200 , 7 ) Kalkſteinguader,8 8

weich und mittelhartC. Meauerwerk . Pro cbmmñ 2600 „1) Aus Hohlziegeln 8) Kalkſteinquader , hart
1200 kg Ard ebm;;;:; 2700und feucht 1400 „ [ 9 ) Granit pro cebm . . 2800

10*²

——
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6) Kalk⸗ oder Cement⸗
D. Verſchiedene Bauſtoffe .

1) Mauerſchutt
Dr cbm 1400 kg mörtel pro cbm . . 1700 „

2) Trockener , weicher 7 ) Reiner Asphalt pro
Sand pro cbm . . . 1240 „ cbuiun 1 kg

3) Trockener , röſcher 8 ) Gußasphalt mit Ri⸗
Sand pro cbhm . . . 1350 „ ſelſchotter pro cbm 1600 „

4) Trockener Lehm pro 9 ) Stampfasph .p. cbm 1800 „
ERNVVVVVVVEVEEAV 500 „ 10 ) Terazzo pro chm . 2000 „

5) Feuchter Lehm pro 11 ) Gyps pro cbm . . 1150 „
. . . . 1900 „ 12 ) Fenſterglas pr. cbm 2640 „

3. Tabelle der Großh . Vaudircktion für Düthe
und Dachbedeckungen ,

den Bezirksbauinſpektionen zugegangen , um eine einheitliche überein⸗

ſtimmende Behandlung bei dieſem Gegenſtande zu erzielen .

I. Ziegeldach . V. Bleidach .

Dachhähe beim Satteldach ½ Dachhühe beim Satteldach = 112
bis ½ der Tiefe . der Tiefe .

NRormalziegelmaſſe : Größe der Tafeln :

365K155JC12 mm Dicke. Länge derſelben bis zu 3 w,

360K160412 „ 56 Breite 0,84 m
Biberſchwünzr . auch : Stärke ( Dicke) 1½ —2 mm,

400K4150413 mm dick, wiegen Gewicht : 18½ —25kg p . Im .
1,4 —2,1 kg das Stück .

370 —420 lang , 225 breit , ver⸗ [ Dachhöühe beim Satteldach⸗ 1²

langen 30 ⅝ Gefäll . der Tiefe ; bei Gefims⸗ und
Balkondeckungen Neigung bis

I . Schieferdach. 4 cm auf Im .

Dachhöhe beim Satteldach ⸗ 7 Größe der Tafeln ( Nr. 1—4) :
bis ½ der Tiefe bei Unterlage Länge derſelben bis zu 330m ,

von Dachpappe und kleinen Breite „94 „
Flächen auch /8 . Gewichte ( Nr. 1 —49 .

68 )(2,5), (3,8), (5,1), (6,8),
IIl . Holzzementdach . 1225 1

8ee

Dachhöhe beim Satteldach = J18
bis / der Tiefe . Siatie

f Uachhöhe beim Satteldach = 2
IV. Dachpappedach . der Tiefe .

Dachhühe beim Satteldach = 1/10 Größe der Tafeln :

bis ½0 der Tiefe . Leiſten⸗ Länge derſelben = 1,90 m,

entfernung = 0,98 ; Rollen⸗ Breite 84 „
breite 100 . Stärte ( Dicke) in 26 Stärken .



Nr . 12, 13 und 14 am ge⸗
bräuchlichſten für Bauzwecke .
Rr 12 nunmnn
—3ο DU 0,837 mm,
Nr . 14 0,932 mm, für

Jachdeckung .
N 20 187 mon,
Nr . 26 3,003 pum.

Gefäll der Dachrinnen 1: 120.
Dachhaken alle 1,9 —2,5 m.
Kehlbleche = 0,60 breit .
Weite d. Abfallrohre 10 —20 cm,
Rohrquerſchnitt 1 —1,2 qem für

0 Om Horizontalprojektion
der Dachfläche .

Schelleiſenabſtände = 1,90 m.
Entfernung der Abfallrohre in

Rinlg m
Empfohlen werden auch für

hochgelegene , ſchwer zugäng⸗
liche Geſimſe die gußeiſernen

een Dachkanüle mit
ſchottiſchen Abfallrohren .

VIII . Glasdach .
Neigung der Glastafeln 1 : 5.

Das gewöhnliche Dachglas hat
eine Stärke von 5 —8 mm ;
die Tafeln 50 —100 cm Länge
und 30 —50cmBreite . Ueber⸗
deckung 6 —7 cm. Entfer⸗

nung der Sproſſeneiſen 40
bis 50 cm von m zu m.
Große Glastafeln unpraktiſch .

IX. Eiſenblechdächer .
a. Schwurzblechdücher , auf

D
chalung .

Dachhöhe beim Satteldach S 7½5
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bis ½2 der Tiefe . Entweder
mit ſtehenden Falzen wie das
Kupferdach oder mit liegenden
Falzen in horizontaler Linie .
Ueberdeckung der Länge = 8 em

Breite 4em
Gewöhnliche Blechtafel gleich
0,47K0,63 m.

b. Weißblechdächer , auf
Schalung .

Dachhöhe beim Satteldach =
der Tiefe . Horizontale Falhe
umgreifen f ſich auf 1,3 cm.
1 Um Dachfläche erfordert :

L3,5 Tafeln Kreuzblech ,
9 „ Pontonblech ,
6,3 „ langes Blech .

c. Wellblechdach .

Unterſtützung der Bleche durch
Joder L Eiſen , alle 2 m 25.

Nietenkopf 3 munſtark , Nietlöcher
2 2,6 cm von der Kante ab.
Entfernung in der horizontalen
30 mm, in den aufwärtsſteigen⸗
den Stößen 33 mm.

Engliſches Blech : 2 mlang , 0,71
breit , wiegt 22,5 kg, hat Wellen
von 45 mm Oeffnung .

Wellblech der Dillinger Hütten⸗
werke zu Dillingen a. d. Saar .
Vgl . deren Tabellen .

Trippſtadter Bleche ( bei Kaiſers⸗
lautern ) . Ueberdeckung 15 cm
in der Länge , 5 cm in der
Breite .
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l. Allgemeine feuerpolizeiliche Vor⸗
ſchriften .

1 . Reichsſtrafgeſetzbuch . 0
§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit

Haft wird beſtraft :
6. wer Waaren , Materialien oder andere Vorräthe ) , welche

ſich leicht von ſelbſt entzünden oder leicht Feuer fangen ,
an Orten oder in Behältniſſen aufbewahrt , wo ihre
Entzündung gefährlich werden kann , oder wer Stoffe ,
die nicht ohne Gefahr einer Entzündung bei einander

liegen können , ohne Abſonderung aufbewahrt ;
8. wer ohne polizeiliche Erlaubniß ) ) an bewohnten oder

von Menſchen beſuchten Ortens ) Selbſtgeſchoſſe , Schlag⸗

9. Wegen der Streichhölzer ſiehe Seite 157 , wegen des Erdöls
Seite 158 u. f., wegen der Exploſivſtoffe Seite 168 .

2) Die Erlaubniß ertheilt das Bezirksamt , Ziffer 3 der Verord⸗
nung vom 29. Dezember 1871 . Wo aber das Schießen mit Böllern
oder anderen Schießwerkzeugen herkömmlich einen Theil der äußeren
Feier von Kirchenfeſten bildet , ſoll zufolge Erlaſſes des Miniſteriums
des Innern vom 16. April 1884 Nr . 5791 die polizeiliche Erlaubniß

77

hierzu als ſtillſchweigend ertheilt angeſehen , und deshalb von der je⸗ 1
weiligen Einholung einer beſonderen Erlaubniß Umgang genommen
werden. Soll gedachtes Schießen bei derartigen Kirchenfeſten erſt ein⸗
geführt werden , ſo iſt auf Anſuchen die polizeiliche Erlaubniß , ſofern
hiergegen keine beſonderen Bedenken obwalten , in widerruflicher Weiſe
ein für alle Mal für beſtimmte Plätze zu ertheilen und auch hier 0
ſodann von dem Erforderniß einer alljährlichen Einholung der Er⸗ 5
laubniß abzuſehen . 16625

½ Unter bewohnten oder von Menſchen beſuchten Orten ſind
nicht blos öffentliche Orte zu verſtehen , ſondern auch ſolche Privat⸗
räumlichkeiten , welche von Menſchen beſucht zu werden pflegen ; die

eigenen Räumlichkeiten des Handelnden ſind nicht ausgeſchloſſen . Das

Selbſtgeſchoß iſt „ an “ von Menſchen beſuchten Orten angelegt , ſofern
nur ſein Wirkungskreis auf ſolche ſich erſtreckt , auch wenn der Platz
wo es angebracht iſt , von Menſchen regelmäßig nicht betreten wird .

( Raſenplätze einer öffentlichen Anlage ) . Ebenſo iſt der Ort auch dann
von Menſchen beſucht , wenn dies unrechtmäßiger Weiſe , aber zufolge 0

vorhandener Uebung geſchieht . Reichsgericht vom 11. Ok⸗
ober 80
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eiſen oder Fußangeln legt , oder an ſolchen Orten mit
Feuergewehr oder anderem Schießwerkzeuge ſchießt!),
oder Ferlerwerkskörper abbrennt .

.
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft

bis zu 14 Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen anderen
Ort verlegt ?) ;

4. wer es unterläßt , dafür zu ſorgen , daß die Feuer⸗
ſtätten in ſeinem Hauſe in baulichem und brandſicherem
Zuſtande unterhaltens ) , oder daß die Schornſteine zur
rechten Zeit gereinigt werden ;

5. wer Scheunen , Ställe , Böden oder andere Räume,
welche zur Aufbewahrung feuerfangender Sachen dienen,
mit unverwahrtem Feuer oder Licht betritt , oder ſich
denſelben mit unverwahrtem Feuer oder Licht nähert;

6. wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder Haiden
oder in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗
fangenden Sachen Feuer anzündet ; 5

wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗
fangenden Sachen mit Feuergewehr ſchießte ) oder Feuer⸗
werke abbrennt ;

10005wer die polizeilich vorgeſchriebenen Feuerlöſchgeräth⸗
ſchaften überhaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zu⸗
ſtande hält oder andere feuerpolizeiliche Anordnungen
nicht befolgt . b)

) Eine Beſchränkung des Verbots des Schießens auf das Scharf⸗
ſchießen wird nach dem Wortlaute des § 367 Ziffer 8 nicht gerecht⸗
fertigt ſein ; auch ein blinder Schuß kann (3. B. durch den Papier⸗
pfropfen ) Schaden anrichten .

) Siehe Seite 140 , Anmerkung )
) Nähere Beſtimmungen über die Unterhaltung der Feuerſtätten

können gemäß Artikel 3 VI ' c des Badiſchen Einführungsgeſetzes zum
Reichsſtrafgeſetzbuch durch Verordnungen , bezirks⸗ oder ortspolizeiliche
Vorſchriften ergehen .

) Einerlei , ob blind oder ſcharf . 0) Zur Ausführung der Ziffer 8 können behufs der Verhütung
von Feuersgefahr gemäß Artikel 3 VI. « des Badiſchen Einführungs⸗
geſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch Verordnungen , bezirks⸗ oder orts⸗
polizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden , und es ſteht nichts im Wege,

ο

Let

2
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§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu 100 Mark oder mit
Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :

3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die
Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizei⸗
behörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuer⸗
ſtätten , ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des
Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind . “)

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 28 . November 1864 , die Verhütung von

Feuersgefahr für Gebäude betr .

( Regierungsblatt Seite 856. )

§ 1. Das Anmachen offener Feuer auf Straßen und

Plätzen innerhalb der Ortſchaften ohne ortspolizeiliche Ge —

nehmigung iſt unterſagt .
§ 2. In Hofräumen und Hausgärten dürfen offene

Feuer nicht in ſolcher Nähe von Gebäuden und Vorräthen
brennbarer Stoffe angezündet werden , daß dieſe dadurch in
Brand gerathen können . Solche Feuer ſind ſtets zu beauf —
ſichtigen und vollſtändig auszulöſchen , ehe ſie verlaſſen werden .

§ 3. In Gebäuden dürfen Feuer nicht außer den bau⸗

ordnungsmäßig hergeſtellten und erhaltenen Feuerſtätten an —

gezündet werden .
Wo bei Bauarbeiten an Gebäuden Feuer oder Gluth

benützt werden muß , müſſen dieſe in feuerſicherer Weiſe ver —

wahrt ſein .
§ 4 . Feuerſtätten müſſen ſtets ſo abgeſchloſſen oder

verwahrt werden , daß eine Verſtreuung der Feuerſtoffe nicht
erfolgen kann .

§ 5. In Lokalen , in welchen Vorräthe von Holz oder
ſonſtigen leicht entzündlichen Stoffen gelagert oder verarbeitet

werden , ſind offene Feuerſtätten unzuläſſig .

daß ſie auch feuerpolizeiliche Anordnungen enthalten , die über den
— der hierher gehörigen Beſtimmungen des Reichsſtrafgeſetzbuchs

inausgehen .
10 Wle Vorſchriften des § 369 Ziffer 3 werden durch Verord⸗

nung , bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen . Artikel 3
des Badiſchen Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch .
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Wird in ſolchen Lokalen der Ofen nicht von außen oder

von einem mit eiſerner oder blechbeſchlagener Thüre ver⸗

ſchließbaren Vorkamine geheizt , ſo muß derſelbe mit einem

Plattenboden und einem Blechmantel in ſolcher Entfernung
verwahrt werden , daß die Feuerungsthüre leicht geöffnet und
der Aſchenbehälter bequem herausgezogen werden kann . Der

Blechmantel muß die Feuerungsthüre überragen . Der Raum

zwiſchen Ofen und Mantel iſt ſtets frei von brennbaren

Stoffen zu halten .
§ 6. Das Dörren von Hanf oder Flachs mittelſt Feuer

darf nicht in Wohngebäuden und nicht in ſolcher Nähe der —

ſelben geſchehen , daß dieſe gefährdet werden können . Wo es

beſondere Verhältniſſe unumgänglich nöthig machen , können
die Bezirksämter das Dörren an wohlverwahrten Oefen in

Wohn⸗ oder angrenzenden anderen Gebäuden unter Anord —⸗
nung der erforderlichen Vorſichtsmaßregeln geſtatten .

§ 7. Das Auslaſſen größerer Quantitäten von Schmalz
und Talg , das Sieden von Oel , Pech , Lack , Firniß und

dergleichen darf nur bei geſchloſſenem Feuer und , inſofern

es in Wohn- oder daran grenzenden Gebäuden geſchieht , nur
in feuerſicherem , gewölbtem Raum vorgenommen werden .

§ 8. Das Verpichen und Ausbrennen der Fäſſer darf
nur auf Plätzen ſtattfinden , wo dies ohne Gefährdung an⸗
grenzender Gebäude geſchehen kann .

8 9. Aſche darf nur in feuerſicheren Behältern oder

an feuerfeſten Orten aufbewahrt werden , in keinem Falle
aber auf hölzernen Böden , in Dachräumen , Schopfen oder
an Orten , wo brennbare Materialien gelagert ſind .

Wird Torfaſche nicht aufbewahrt , ſo darf dieſelbe nur
nach gehörigem Begießen mit Waſſer von der Feuerſtätte
weggebracht werden .

10. Holz , Stroh und andere brennbare Materialien

dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kaminen oder in

ſolcher Nähe von Feuerſtätten gelagert werden , daß eine

Entzündung ſtattfinden kann .

8§ 11 . Offenes , d. i . gegen Berührung mit brennbaren

Stoffen nicht genügend geſichertes Licht darf in Stallungen ,
Scheunen , Schopfen , Heu - und Fruchtböden und andern

L

un 9



Allgemeine feuerpolizeiliche Vorſchriften . 157

Räumen , welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Gegen⸗
ſtände dienen , nicht gebraucht werden . “)

§ 12 . In den gleichen Räumen ( § 11) iſt das Tabak⸗

rauchen unterſagt . ?)
§ 13 . Die auf vorſtehende Verbote Bezug habenden

älteren Verordnungen werden aufgehoben .
§ 14 . Soweit örtliche Verhältniſſe weitere Vorſchriften

nöthig oder räthlich machen , ſind in Gemäßheit des §S 110

Abſatz 1 des Polizeiſtrafgeſetzbuches bezirks - oder ortspolizei⸗
liche Vorſchriften zu erlaſſen .

3. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 30 . Dezember 1871 , den Vollzug des Reichs⸗

ſtrafgeſetzbuches betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1872 , Seite 4. )

Ziffer 5. Dienſtherrſchaften , Arbeitgeber , Familien⸗
häupter , welche feuergefährliche Handlungen ihrer Dinſtleute ,

Arbeiter , Familienglieder oder Hausgenoſſen wiſſentlich dul⸗

den , desgleichen Perſonen , welche leichtfertiger Weiſe Kindern ,

Blödſinnigen , Wahnſinnigen oder Betrunkenen Feuer , Licht
oder leicht entzündliche Stoffe anvertrauen , oder welche im

Freien angemachtes Feuer verlaſſen , ehe es vollſtändig aus⸗

gelöſcht iſt , werden auf Grund des § 368 Ziffer 8 des

Reichsſtrafgeſetzbuches mit Geldſtrafe bis zu 20 Mark oder

mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

4. Verordnung vom 28 . März 1865 , die Berei⸗
tung , Verſendung und den Verkauf von Reib⸗

feuerzeugen betr .

( Regierungsblatt Seite 171. )

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrieb ſind
die Artikel 1 —3 und 6 —9 des Gewerbegeſetzes vom 20 .

) § 11 iſt durch § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchs ( Seite
154 ) erſetzt .

798 12 bleibt neben § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches
inſofern in Geltung , als er das Tabakrauchen in Scheunen Ne. auch
dann unterſagt , wenn das Feuer verwahrt , z. B. die Pfeife mit feſt

ſchließendem Deckel verſehen iſt .
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September 1862 nebſt den dazu erlaſſenen Vollzugsvorſchrif⸗
ten und für die Fabrikation und die Niederlagen des Groß⸗
handels die Artikel 10 und ff. des Gewerbegeſetzes nebſt den

§S§ 13 und ff. der Vollzugsverordnung vom 24 . September
1862 , ſowie die §§S 2 und 3 gegenwärtiger Verordnung
maßgebend . “ )

§ 2. Die Fabrikation der Reibfeuerzeuge darf nur

außerhalb der Ortſchaften in abgeſonderten , von anderen
Gebäuden wenigſtens 60 Fuß ( 18 Meter ) entfernten Lokalen

ſtattfinden .
§ 4. Bei der Verſendung müſſen die Reibfeuerzeuge

in Behältniſſe von ſtarkem Eiſenblech oder in ſehr feſten , an
den Fugen mit Papier verklebten hölzernen Kiſten ſorgfältig
und feſt dergeſtalt verpackt ſein , daß der Raum der Behälter
völlig ausgefüllt iſt . Die Behälter ſind mit einer , den In⸗
halt bezeichnenden , deutlichen und leicht in die Augen fallenden
Ueberſchrift ( „Reibfeuerzeug “, „Streichzünder “ ꝛc. ) zu verſehen .

Die Ladung iſt ſowohl während der Fahrt , als auf den

Anhalteplätzen vor Gefahren der Entzündung ſicher zu ſtellen .§
5. Die Kleinverkäufer haben ihre Vorräthe in feſten

Behältern verſchloſſen , an feuerſicheren Orten und nicht in
der Nähe von brennbaren Stoffen aufzubewahren .

Auch die zum täglichen Verſchleiß in das Verkaufslokal
gebrachten kleineren Mengen ſind dort vor Licht und Feuer
beſonders zu verwahren und dürfen nicht in der Nähe von

Nahrungs - und Genußmitteln gelagert werden .

5 . Verordnung vom 22 . Auguſt 1890 , die Ver⸗

wahrung und den Transport von Mineralölen
und anderen feuergefährlichen Flüſſigkeiten betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 522. )

Auf Grund des § 108 Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗
buches und der §§ 367 Ziffer 5 und 6, 368 Ziffer 8 und

) Für die Anlage von Reibfeuerzeugfabriken ſind jetzt die 88 16
der Gewerbeordnung und 10 —21 der badiſchen Vollzugsverordnung
( Seite 92 und 95) entſcheidend . Wer ohne die hierdurch vorgeſchriebene
Genehmigung Reibfeuerzeug gewerbsmäßig herſtellt , wird gemäß § 147
Ziffer 2 der Gewerbeordnung ( Seite 141 ) beſtraft .



Verkehr mit Mineralölen . 159

366 Ziffer 10 des Reichsſtrafgeſetzbuches wird verordnet , was

folgt :

I. Gattungen der von der Verordnung betroffenen
Flüſſigkeiten .

§ 1. Die gegenwärtige Verordnung findet Anwendung
auf die nachſtehend bezeichneten Flüſſigkeiten , welche im An⸗

ſchluſſe an die Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Februar
1882 über das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von

Petroleum ) ) geſchieden werden in

1. leicht entflammbare ,
d. h. Petroleum und ſonſtige Mineralöle , welche unter einem

Barometerſtand von 760 mm ſchon bei einer Erwärmung
auf weniger als 21 Grad des hunderttheiligen Thermometers
entflammbare Dämpfe entweichen laſſen ;

dieſen Mineralölen ſind ohne Rückſicht auf den Ent⸗

flammungspunkt beizurechnen : ungereinigtes Petroleum ( Roh⸗
petroleum ) ſowie die leichtflüſſigen Deſtillate aus Rohpetroleum ,
Stein⸗ und Braunkohlentheer , z. B. Naphta , Petroleum⸗
äther ( Cymogen , Keroſelen ) , Gaſolin ( Neolin , Rhigolen ,
Canadol , Gasäther ) ; Benzin ( Benzolin , Fleckwaſſer ) , Ligroin ,
Putzöl (Terpentinölſurrogat ) , Petroleumſprit , Photogen ; fer⸗
ner Aether ( Schwefeläther , Collodium ) , Schwefelkohlenſtoff ,
Holzgeiſt ( Methylalkohol ) ;

2. minder entflammbare ,
d. h. Petroleum ( Erdöl , Steinöl , Bergöl , Keroſin , Aſtralöl ,
Standartöl , Kaiſeröl und dergl . ) und ſonſtige Mineralöle ,

welche unter einem Barometerſtand von 760 mm erſt bei
einer Erwärmung auf 21 Grad des hunderttheiligen Ther⸗
mometers oder mehr entflammbare Dämpfe entweichen laſſen ;

dieſen Mineralölen ſind ohne Rückſicht auf den Ent⸗

flammungspunkt beizurechnen die ſchwerflüſſigen Produkte
aus Rohpetroleum , Steinkohlen - , Braunkohlen⸗ , Harz⸗ und

Schiefertheer , z. B. Lubrikating⸗Oel , Mineralſchmieröl , Vul⸗

kanöl , Star⸗ , Glob⸗ , Spindelöl , Oleonaphta , Valvoline ;
Benzol ( Tolnol , Xylol ) , Kreoſotöl ; Solaröl , Paraffinöl
( Rothöl , Gelböl , Gasöl ) ; Harzöl , Kienöl , Retinöl , Terpen⸗

) Seite 164 .
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tinöl ; Schieferöl ; ferner Lackfirniſſe aus Spiritus und Ter⸗

pentinöl ; endlich Sprit ( Weingeiſt ) und Spirituoſen von

mehr als 50 Prozent Tralles .

Aenderungen und Ergänzungen dieſer Verzeichniſſe im

Wege der Bekanntmachung bleiben vorbehalten .

II . Verwahrung
in Lageern .

§ 2. Wer leicht entflammbare Flüſſigkeiten in Mengen von
mehr als 15 Kilogramm und minder entflammbare Flüſſig⸗
keiten in Mengen von mehr als 300 Kilogramm in einem
Raume lagert , hat dem Bezirksamte unter Bezeichnung des
Aufbewahrungsortes , der Gattung und des Höchſtbetrages
der Menge der zu lagernden Flüſſigkeiten Anzeige zu er⸗
ſtatten und die allgemein vorgeſchriebenen oder von der Po⸗
lizeibehörde angeordneten beſonderen Vorſichtsmaßregeln ein⸗
zuhalten .

Die Erlaubniß des Bezirksamts iſt erforderlich zur
Lagerung von Mengen über 100 Kilogramm leicht entflamm⸗
barer und über 1000 Kilogramm minder entflammbarer
Flüſſigkeiten .

Bei Errichtung dauernder Niederlagen ( Lagerhöfen ) für
Mengen über 1000 Kilogramm leicht entflammbarer Flüſſig⸗
keiten iſt die Erlaubniß durch den Bezirksrath zu ertheilen
und vorher das Aufforderungsverfahren unter ſinngemäßer
Anwendung der §§S 10 —21 der Vollzugsverordnung vom
23 . Dezember 1883 zur Gewerbeordnung einzuhalten .

§ 3. Die Erlaubniß darf in den Fällen des § 2 Ab⸗
ſatz 2 und 3 nur ertheilt werden , wenn vermöge der Lage,
baulichen Beſchaffenheit und ſonſtigen Benützungsweiſe des
Aufbewahrungsraumes Gefahren für Menſchen und fremdes
Eigenthum nicht zu befürchten ſind oder durch Einhaltung

befonderer Sicherheitsvorkehrungen verhütet werden können .
Die Erlaubniß iſt an die zu dieſem Zwecke erforder⸗

lichen und nach dem Urtheile Sachverſtändiger ausreichenden
Bedingungen zu knüpfen .

Die Lagerung leicht entflammbarer Flüſſigkeiten in
Mengen über 1000 Kilogramm iſt unter allen Umſtänden
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nur in ſolchen Räumen zuläſſig , die ſich außerhalb der Ort⸗

ſchaften befinden , genügend abgeſondert ſind und mit Gelaſſen ,
in welchen ſich Menſchen gewöhnlich aufhalten , nicht in Ver⸗

bindung ſtehen .
§ 4. Sofern nicht bei Ertheilung der Erlaubniß

weitere Bedingungen geſtellt werden , oder eine andere Art
der Verwahrung unter beſonderen Verhältniſſen zugelaſſen
wird , iſt die Lagerung der in § 1 bezeichneten Flüſſigkeiten
in Mengen , welche die Anzeigepflicht begründen , nur ſtatthaft :

1. in Kellern , ſonſtigen unterirdiſchen Gelaſſen oder

ebenerdigen Räumen , welche kühl , nicht mit Heizungsvorrich⸗
tungen verſehen , gut ventilirt , von Außen verſchließbar ſind
und keine Abflüſſe ( Gerinne ) nach Außen haben . Sie ſollen
womöglich durch das Tageslicht zu erhellen ſein ; ſoweit eine

künſtliche Beleuchtung jedoch nicht zu vermeiden iſt , darf die⸗
ſelbe nur auf elektriſchem Wege bewirkt werden oder von
Außen durch gasdicht ſchließende Glas - oder Glimmerſcheiben
erfolgen . Der Fußboden des Lagerraumes muß aus un⸗

verbrennlichem und möglichſt undurchläſſigem Materiale her⸗
geſtellt und mit einer Umfaſſung aus ſeuerſicherem Materiale
und von ſolcher Höhe verſehen ſein , daß der Raum inner⸗

halb der Umfaſſungswände einſchließlich des Rauminhalts
der etwa vorhandenen Sammelgrube ausreicht , die geſammte
Menge der aufbewahrten Flüſſigkeiten im Falle des Aus⸗

laufens aufzunehmen . Die Thür⸗ und Lichtöffnungen ſind
durch eiſerne oder mindeſtens auf der Innenſeite mit Blech
verkleidete Thüren und Läden zu ſchließen . Gelaſſe , über

welchen ſich bewohnbare Räume befinden , müſſen überwölbt

ſein ;
2. auf Höfen , in Gärten oder anderen umfriedeten

Grundſtücken , wenn das Ausfließen der Flüſſigkeiten durch

Eingraben der Gebinde oder durch eine aus feuerſicherem
Material hergeſtellte Umfaſſung verhindert wird .

§ 5. Als ein Raum im Sinne dieſer Verordnung
gelten auch ſolche Räume , welche nicht durch feuerſichere
Scheidemauern ohne Oeffnungen von einander getrennt ſind .

§ 6. In Räumlichkeiten , in welchen Flüſſigkeiten der
in § 1 genannten Art lagern , darf kein Feuer oder Licht

Schluſſer , Bau⸗ und feverpolizeiliche Vorſchriſten . 11
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angezündet , nicht geraucht , und dürfen andere ſelbſtentzünd⸗

liche , exploſive oder überhaupt leicht feuerfangende Gegen⸗
ſtände nicht aufbewahrt werden . Das Betreten derſelben mit

künſtlichem Lichte iſt nur geſtattet , wenn leicht entflammbare

Flüſſigkeiten daſelbſt nicht aufbewahrt werden , und das Licht
durch Sicherheitsvorrichtungen genügend verwahrt iſt . Das

Umfüllen der Flüſſigkeiten in andere Gefäße und ſonſtige

geſchäftliche Verrichtungen mit den Flüſſigkeiten dürfen nur

bei Tageslicht oder der nach § 4 zuläſſigen künſtlichen Be⸗

leuchtung vorgenommen werden .

2. In Verkaufsräumen .

§ 7. In Verkaufsräumen dürfen zum Zwecke des Klein⸗

handels leicht entflammbare Flüſſigkeiten nur in Mengen
bis zu 15 Kilogramm , minder entflammbare in Mengen
bis zu 50 Kilogramm , wenn aber die Aufbewahrung in

metallenen , mit einem Hahnen zum Abfüllen verſehenen Ge⸗

fäßen erfolgt , bis zu 300 Kilogramm vorräthig ſein .
Leicht entflammbare Flüſſigkeiten müſſen in metallenen

Behältern aufbewahrt werden ; nur in Mengen von

oder weniger ſind Glasflaſchen mit eingeſchliffenen Glas⸗

ſtöpſeln zuläſſig .
Die Vorräthe an Flüſſigkeiten beider Arten ſind in

wohlgeſchloſſenen Gefäßen derart aufzuſtellen , daß eine Er⸗
wärmung des Inhalts durch die Sonne oder Heizungsein⸗
richtungen möglichſt ausgeſchloſſen iſt .

Bei künſtlichem Lichte mit Ausnahme elektriſcher Glüh⸗

lichtbeleuchtung dürfen leicht entflammbare Flüſſigkeiten nicht

aus einem Gefäße in ein anderes übergefüllt werden .

3. Beim Konſumenten .

§ 8. In den zum regelmäßigen Aufenthalte oder Ver⸗

kehr von Menſchen beſtimmten Räumen , insbeſondere in

Wohnräumen , Küchen , unmittelbar daran anſtoßenden Vor⸗

rathsräumen , Werkſtätten , Comptoiren , Wirthſchaften und

dergleichen dürfen leicht entflammbare Flüſſigkeiten nur in
Mengen bis zu 2 Kilogramm , minder entflammbare in

Mengen bis zu 20 Kilogramm aufbewahrt werden .
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Zur Aufbewahrung ſind dicht geſchloſſene Gefäße von
Metall oder ſtarkem Glaſe zu verwenden .

Das Umfüllen von einem Gefäße in das andere iſt nur
entfernt von offenem Lichte oder Feuer zuläſſig .

IIl . Transport auf Landwegen .

§ 9. Der Transport von Glasballons , welche leicht
entflammbare Flüſſigkeiten enthalten , mittelſt Wagen iſt nur
unter Beobachtung folgender Vorſichtsmaßregeln geſtattet :

a. Die Ballons müſſen mit Stroh , Heu , Kleie , Säge⸗
mehl , Infuſorienerde oder ähnlichen lockeren Subſtanzen in
ſtarken Holzkiſten oder einzeln in ſoliden mit einer guten
Schutzdecke verſehenen und mit hinreichendem Verpackungs⸗
material ausgefütterten Körben oder Kübeln feſt verpackt ſein .

b. Jeder Wagen muß außer dem Kutſcher oder Führer
von einer erwachſenen Perſon begleitet ſein .

c. Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren .

IV . Ue berwachung .
§ 10 . Die Polizeibehörde hat durch periodiſche Revi⸗

ſionen der Lager und Verkaufsräume die Einhaltung der

Vorſchriften dieſer Verordnung und der im einzelnen Falle
getroffenen beſonderen Anordnungen zu überwachen . Zur
Erleichterung der Ueberwachung müſſen die Gefäße , in wel⸗
chen Flüſſigkeiten der in § 1 bezeichneten Arten aufbewahrt
werden , leicht erkennbare , die Flüſſigkeiten bezeichnende Auf⸗
ſchriften tragen . Dieſe Vorſchrift findet indeß auf minder
entflammbares Petroleum und auf Sprit , ſofern dieſe Flüſ⸗
ſigkeiten in Originalgebinden aufbewahrt werden , keine An⸗

wendung .
V. Schlußbeſtimmungen .

§ 11 . Mit dem Inkrafttreten dieſer Verordnung tritt
die dieſſeitige Verordnung vom 15 . Februar 1865 , die Lage⸗
rung von Erdöl ( Petroleum ) und ähnlichen Stoffen betreffend
( Regierungsblatt Seite 105) , außer Geltung .

Dieſe Verordnung findet keine Anwendung auf die Auf⸗
bewahrung der in § 1 genannten Flüſſigkeiten an den Ge⸗

winnungsſtätten des Rohpetroleums und in Fabriken , in

1¹
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welchen dieſe Stoffe hergeſtellt , bearbeitet oder zu techniſchen
Zwecken verwendet werden . Für dieſe Fabriken ſind die er⸗

forderlichen Anordnungen auf Grund der §§ 16 und 120

der Gewerbeordnung von den zuſtändigen Behörden zu treffen .
Für den Transport der in § 1 bezeichneten Flüſſig⸗

keiten auf Schiffen , Flößen und Fähren und auf Eiſenbahnen

ſind die beſonderen ſchifffahrts⸗ und bahnpolizeilichen Vor⸗

ſchriften maßgebend . “ )

6 . Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Februar
1882 , das gewerbsmäßige Verkaufen und Feil⸗

halten von Petroleum betr .

eichsgeſetzblatt Seite 40, Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 118. )

Auf Grund des § 5 des Geſetzes vom 14 . Mai 1879 ,

betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmitteln
und Gebrauchsgegenſtänden , wird verordnet , was folgt :

§ 1. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten
von Petroleum , welches unter einem Barometerſtand von

760 mm ſchon bei einer Erwärmung auf weniger als 21 “

des hunderttheiligen Thermometers entflammbare Dämpfe
entweichen läßt , iſt nur in ſolchen Gefäßen geſtattet , welche

an in die Augen fallender Stelle auf rothem Grunde in

deutlichen Buchſtaben die nicht verwiſchbare Inſchrift „ Feuer⸗
gefährlich “ tragen .

Wird derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabe
in Mengen von weniger als 50 kg feilgehalten , oder in

ſolchen geringeren Mengen verkauft , ſo muß die Inſchrift in

gleicher Weiſe noch die Worte „ Nur mit beſonderen
Vorſichtsmaßregeln zu Brennzwecken verwendbar “
enthalten .

§ 2. Die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine Ent⸗

) Ueber den Transport von ungereinigtem Petroleum auf dem
Bodenſee , dem Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaff⸗
hauſen vergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . Galler
Vertrags ( Geſetz - und Verordnungsblatt 1868 Seite 220, 240) , auf
dem Rhein von Baſel abwärts § 4 der Bekanntmachung vom 1. März
1880 ( Geſetz » und Verordnungsblatt Seite 39) abgeändert zufolge
Bekanntmachung vom 21. Februar 1887 ( Geſetz⸗ und Verordnungs⸗
blatt Seite 67) .
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flammbarkeit im Sinne des § 1 hat mittelſt des Abel ' ſchen
Petroleumprobers unter Beobachtung der von dem Reichs⸗
kanzler wegen Handhabung des Probers zu erlaſſenden nähe —
ren Vorſchriften zu erfolgen . ! “)

Wird die Unterſuchung unter einem anderen Barometer⸗
ſtand als 760 mm vorgenommen , ſo iſt derjenige Wärme⸗

grad maßgebend , welcher nach einer vom Reichskanzler zu
veröffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem jeweiligen
Barometerſtand dem im § 1 bezeichneten Wärmegrad ent⸗
ſpricht .

§ 3. Dieſe Verordnung findet auf das Verkaufen und

Feilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzwecken
nicht Anwendung .

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieſer Verordnung gel⸗
ten das Rohpetroleum und deſſen Deſtillationsprodukte .

§ 5. Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883
in Kraft .

7. Forſtgeſetz . 2)
Kapitel IV . Von Abwendung der Feuersgefahr .

S8 60 . Zum Verkohlen des Holzes in den Waldungen
ſind die Plätze mit Zuſtimmung des Förſters auszuwählen .
Der Umkreis der Kohlplatten muß von den Aeſten der näch⸗
ſten Bäume wenigſtens fünfz ehn Schritte entfernt ſein und

auf einen Abſtand von vier Schritten von den Kohlplatten
ſind alle feuerfangenden Gegenſtände wegzuräumen .

) Anweiſung für die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine
Entflammbarkeit mittels des Abel ' ſchen Petroleumprobers im Central⸗
blatt 1882 Seite 196, Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 120, ergänzt
und abgeändert durch die Bekanntmachung im Centralblatt 1884
Seite 250, Geſetze und Verordnungsblatt 1884 Seite 424 , Beſtim⸗
mungen betreffend die amtliche Beglaubigung des Abel ' ſchen Petroleum⸗
probers im Centralblatt 1882 Seite 344 , ergänzt und abgeändert
Centralblatt 1884 Seite 250 . Badiſche Vollzugsverordnung vom 30
Dezember 1882 , die Unterſuchung des Petroleums betreffend , Geſetz
und Verordnungsblatt 1883 Seite 14.

) Uebertretungen der §§ 60 —67 werden nach 825 des Geſetzes
vom 25. Februar 1879 , das Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren
betreffend, an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagen
beſtraft und ſind nach § 31 des erwähnten Geſetzes im beſonderen
Forſtſtrafverfahren ( vor den Amtsgerichten ) abzuwandeln .
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Der Schritt iſt hier und überall im Zweifel zu zwei und

einem halben Schuh ( 75 cm) zu rechnen .
§ 61 . Der Köhler iſt verpflichtet , den Förſter oder

Waldaufſeher von dem Zeitpunkt in Kenntniß zu ſetzen , in

welchem der Kohlenmeiler angezündet wird . Nach der An⸗

zündung darf er ſich von dem Meiler weder bei Tag , noch

bei Nacht entfernen ; auch muß er zu jeder Zeit einen hin⸗
reichenden Waſſervorrath bereit halten .

§ 62 . Bei ſtürmiſchem Wetter iſt der Köhler ſchuldig ,
einen Windſchirm aufzuſtellen ; unter ſolchen Umſtänden darf
er den Meiler nicht abdecken und keine Kohlen ausziehen .
Die Abfuhr friſcher Kohlen darf in keinem Falle vor Ablauf
von 24 Stunden nach dem Ausziehen derſelben geſchehen .

§ 63 . Dieſelben Vorſchriften , wie für das Kohlen⸗
brennen ( § 60 - 62 ) , gelten auch für das Aſchebrennen .

§ 64 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben
von fünfzig Schritten , ſowie auf einem an den Wald an⸗

ſtoßenden Torfmoore , darf ohne beſondere Erlaubniß des

Förſters , der mit Ertheilung derſelben zugleich die erforder⸗
lichen Sicherheitsmaßregeln anzuordnen hat , kein Feuer an⸗

gezündet werden .

§ 65 . Ausgenommen von der Vorſchrift des vorher⸗
gehenden Paragraphen iſt :

a. Das Feuer , welches die Waldhüter in ihren Hutdiſtrik⸗
ten und die Holzhauer in den ihnen zum Hiebe ange⸗
wieſenen Schlägen , ſowie die Steinbrecher in den Stein⸗
brüchen zum Kochen oder Wärmen , jedoch nur auf

unſchädlichen und ungefährlichen Plätzen , unterhalten
dürfen .

Ebenſo iſt ausgenommen :
b. Das Feuer , welches zum Reutebrennen und in Hack⸗

waldungen zum Vorbereiten des Bodens zur Feldkul⸗
tur nöthig iſt .

Hierbei iſt die Vorſicht zu beobachten , daß das Feuer
wenigſtens zehn Schritte vom Walde und vier Schritte von

den Standbäumen oder Standreiſern entfernt bleibe und

dieſer Zwiſchenraum wund geſchürft werde .
Die Anlegung eines fortlaufenden Flammenfeuers in
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Hackwaldungen iſt unzuläſſig ; wegen beſonderer örtlicher Ver⸗

hältniſſe kann aber die Forſtbehörde im Einverſtändniß mit

dem Bürgermeiſter eine Ausnahme bewilligen .
§ 66 . Die Waldhüter , die Holzhauer , die Steinbrecher

und diejenigen , welchen ſonſt noch gemäß dem § 64 die Er⸗

laubniß zur Unterhaltung eines Feuers im Walde oder in

der Nähe desſelben ertheilt wird , ſind verbunden , dasſelbe
beim Weggehen auszulöſchen .

§ 67 . Zur Anlegung eines Theer - oder Kalkofens kann

kein Platz gewählt werden , der nicht wenigſtens fünfzehn
Schritte von dem Saum des Waldes entfernt iſt



Il . Der Verkehr mit Exploſtoſtoffen .
1 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit

Haft wird beſtraft :
4. wer ohne die vorgeſchriebene Erlaubniß ! ) Schießpulver

oder andere explodirende Stoffe oder Feuerwerke zu⸗

bereitet ;
5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung

von Giftwaaren , Schießpulver oder Feuerwerken , oder

bei der Aufbewahrung , Beförderung , Verausgabung
oder Verwendung von Sprengſtoffen oder anderen ex⸗
plodirenden Stoffen oder bei Ausübung der Befugniß
zur Zubereitung oder Feilhaltung dieſer Gegenſtände ,
ſowie der Arzneien die deshalb ergangenen Verordnun⸗

gen nicht befolgt .

2 . Reichsgeſetz gegen den verbrecheriſchen und

gemeingefährlichen Gevrauch von Sprengſtoffen
vom 9 . Juni 1884 .

( Reichs⸗Geſetzblatt Seite 61. )

§ 1. Die Herſtellung , der Vertrieb und der Beſitz von

Sprengſtoffen , ſodie die Einführung derſelben aus dem Aus⸗
lande iſt unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Beſchränkungen
nur mit polizeilicher Genehmigung zuläſſig .

Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe von

Sprengſtoffen befaßt , hat ein Regiſter zu führen , aus welchem

) Die Gewerbeordnung hat Schießpulverfabriken , Anlagen zur
Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art unter
die Anlagen aufgenommen , welche gemäß § 16 ( Seite 92) nur
mit polizeilicher Genehmigung errichtet werden dürfen ; das Geſetz
hat übrigens nur die Errichtung von beſonderen Anlagen , Beran⸗
ſtaltung zur andauernden Zubereitung größerer Mengen im Auge,
die gelegentliche Zubereitung kleinerer Quantitäten von Schießpulver
iſt dagegen nicht von einer Erlaubniß abhängig gemacht und Jeder⸗
mann geſtattet .
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die Mengen der hergeſtellten , aus dem Auslande eingeführ⸗
ten oder ſonſt zum Zwecke des Vertriebs angeſchafften Spreng⸗
ſtoffe , ſowie die Bezugsquellen und der Verbleib derſelben
erſichtlich ſein müſſen . Dieſes Regiſter iſt der zuſtändigen
Behörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen .

Auf Sprengſtoffe , welche vorzugsweiſe als Schießmittel
gebraucht werden , finden , vorbehaltlich abweichender landes⸗

rechtlicher Vorſchriften , die Beſtimmungen des erſten und
zweiten Abſatzes keine Anwendung . Die Bezeichnung dieſer
Stoffe erfolgt durch Beſchluß des Bundesraths . “ )

Inſoweit Sprengſtoffe zum eigenen Gebrauch durch
Reichs⸗ oder Landesbehörden von der zuſtändigen Verwaltung
hergeſtellt , beſeſſen , eingeführt oder vertrieben werden , bleiben
die Vorſchriften des erſten und zweiten Abſatzes ebenfalls
ausgeſchloſſen .

§ 2. Die Zentralbehörden der Bundesſtaaten erlaſſen

) Durch Bekanntmachung des Bundesraths vom 13. März 1885
(Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 204 ) find folgende Sprengſtoffe

1 — welche vorzugsweiſe als Schießmittel gebraucht werden ,
ezeichnet
J. alle zum Schießen aus Jagd⸗ oder Scheibengewehren oder zu

Sprengungen in Bergwerken , Steinbrüchen u. ſ. w. dienenden ,
aus Salpeter , Schwefel und Kohle hergeſtellten Pulverſorten ;

2. die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Spreng⸗
ſtoffe , ſoweit ſie in Zündhütchen für Gewehre oder Zündſpiegel
für dergleichen verarbeitet ſind ;
die Vereinigung der unter 1. und 2. genannten Stoffe in fer⸗
tige Gewehr⸗ , Piſtolen⸗ oder Revolverpatronen , einſchließlich der
unter Verwendung von Knallqueckſilber ohne Pulver herge⸗
ſtellten Patronen für Taſchengewehre , Piſtolen oder Revolver ;

ferner durch Bekanntmachung vom 16. April 1891 ( Geſetz⸗ und Ver⸗
ordnungsblatt Seite 67)

1. fertige Gewehr⸗ , Piſtolen⸗ und Revolverpatronen , welche rauch⸗
ſchwaches , aus nitrirter Pflanzenfaſer ohne Zuſatz anderer ex⸗
ploſiver Stoffe hergeſtelltes Pulver enthalten , 0

2. zum Schießen aus Jagd⸗ oder Scheibengewehren dienende rauch⸗
ſchwache Pulver , die aus gelatinirter Schießwolle oder ſonſtiger
nitrirter Pflanzenfaſer ohne Zuſatz anderer exploſiver Stoffe
hergeſtellt ſind und gekörnt ( in Körnern von nicht über 5 Milli⸗
meter Dicke ) oder in Plättchen von nicht über 4 Millimeter
Seitenlänge und 0,1 Millimeter Dicke in den Handel gebracht
werden .

8⁰



170 Der Verkehr mit Exploſivſtoffen .

die zur Ausführung der Vorſchriften in dem § 1 Abſatz 1

und 2 , ſowie in dem § 15 erforderlichen näheren Anord⸗

nungen und beſtimmen die Behörden , welche über die Geſuche
um Geſtattung der Herſtellung , des Vertriebs , des Beſitzes
und der Einführung von Sprengſtoffen Entſcheidung zu treffen
haben .

§ 3. Gegen die verſagende Verfügung iſt nur die Be⸗

ſchwerde an die Aufſichtsbehörde innerhalb 14 Tagen zuläſſig .
Dieſelbe hat keine aufſchiebende Wirkung .

§ 4. Die Ertheilung der nach § 1 Abſatz 1 erforder⸗
lichen Erlaubniß erfolgt in widerruflicher Weiſe . Wegen der

Beſchwerde gegen die Zurücknahme gilt die Vorſchrift des

§ 3 des gegenwärtigen Geſetzes .
§§ 5 —8 enthalten Strafbeſtimmungen gegen den Miß⸗

brauch von Sprengſtoffen zu verbrecheriſchen Zwecken ( ſämmt⸗
lich Verbrechensſtrafen ) .

§ 9. Wer der Vorſchrift in dem erſten Abſatz des § 1

zuwider es unternimmt , ohne polizeiliche Ermächtigung Spreng⸗
ſtoffe herzuſtellen , vom Auslande einzuführen , feilzuhalten ,
zu verkaufen oder ſonſt an Andere zu überlaſſen , oder wer

im Beſitze derartiger Stoffe betroffen wird , ohne polizeiliche
Erlaubniß hierzu nachweiſen zu können , iſt mit Gefängniß
von 3 Monaten bis zu 2 Jahren zu beſtrafen .

Gleicher Strafe verfällt , wer die Vorſchriften des §1
Abſatz 2 , die von den Zentralbehörden in Gemäßheit des

§ 2 getroffenen Anordnungen oder die bereits beſtehenden
oder noch zu erlaſſenden ſonſtigen polizeilichen Beſtimmungen
über den Verkehr mit Sprengſtoffen , auf welche § 1

Abſatz 1 Anwendung findet , übertritt .

§ 10 bedroht die öffentliche Aufforderung zu den in

§§ 5 und 6 bezeichneten Handlungen und Aehnliches mit

Zuchthaus .
§ 11 . In den Fällen der §8 5, 6, 7, 8 und 10 kann

auf Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht erkannt werden . In den

Fällen der §§ 5, 6, 7, 8S und in dem Falle einer Anwen⸗

dung der Strafvorſchriften des § 9 iſt auf Einziehung der

zur Zubereitung der Sprengſtoffe gebrauchten oder beſtimm⸗
ten Gegenſtände , ſowie der im Beſitze des Verurtheilten vor⸗

E
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gefundenen Vorräthe von Sprengſtoffen zu erkennen , ohne
Unterſchied , ob dieſelben dem Verurtheilten gehören oder nicht .

§S§ 12 und 13 enthalten Zuſätze zu den §F§8 5 —8 und
10 ſowie Uebergangsbeſtimmungen .

3 . Vollzugsverordnung des Miniſteriums des

Innern zu vorſtehendem Geſetz vom 1. Sept . 1884 .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 398 )
in der durch Verordnung vom 17. Juni 1887 ( Geſetz⸗ und Verord⸗

nungsblatt Seite 128 ) bewirkten Faſſung .

§ 1. Wer vom 11 . September d. J . an Sprengſtoffe
herzuſtellen , zu vertreiben , in Beſitz zu nehmen oder aus
dem Auslande einzuführen beabſichtigt , hat zuvor die Ge⸗

nehmigung des Bezirksamts einzuholen , in deſſen Bezirk die

Herſtellung , der Vertrieb , die Lagerung oder Verwendung
der Sprengſtoffe ſtattfinden ſoll . Erſtreckt ſich die betreffende
Thätigkeit über mehrere Amtsbezirke , ſo iſt die Genehmigung
eines jeden betheiligten Bezirksamtes hinſichtlich der in ſeinem
Bezirke beabſichtigten Thätigkeit erforderlich .

Das Geſuch , welches ſchriftlich einzureichen iſt , muß die

Namen und Sorten der betreffenden Sprengſtoffe und zwar
in der Art , daß die Beſchaffenheit der Sprengſtoffe erkannt

werden kann , die Angabe der größten Gewichtsmenge , bis

zu welcher die gleichzeitige Lagerung bezw. Verwendung der

Sprengſtoffe beabſichtigt wird , ſowie die Bezeichnung des

Ortes enthalten , an welchem die Herſtellung , Lagerung oder
Verwendung ſtattfinden ſoll . Soweit die Errichtung einer
gewerblichen Anlage zur Herſtellung von Sprengſtoffen in

Frage ſteht , kommt , ſofern das Bezirksamt die nachgeſuchte
Genehmigung zu ertheilen beabſichtigt , außerdem die Vor⸗

ſchrift des §S 16 der deutſchen Gewerbeordnung in der Faſſung
vom 1. Juli 1883 zur Anwendung . “ )

§ 2. Die bezirksamtliche Genehmigung iſt nicht erfor⸗
derlich , wenn Sprengſtoffe , welche nicht zur Verwendung oder
Lagerung im Großherzogthum , ſondern für andere deutſche
Staaten beſtimmt ſind , über die badiſche Grenze aus dem

1) Seite 92.
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Auslande eingeführt werden ſollen ; doch iſt in dieſem Falle
der Nachweis der erfolgten Genehmigung der Einfuhr Sei⸗

tens der Polizeibehörde des betreffenden deutſchen Staates

durch einen von derfelben ausgeſtellten Erlaubnißſchein zu
erbringen .

In allen Fällen der Einfuhr von Sprengſtoffen aus
dem Auslande über die badiſche Grenze , ſei es nach Baden ,

ſei es nach einem anderen deutſchen Bundesſtaat , hat der

Einführende eine amtlich beglaubigte Abſchrift des polizei⸗
lichen Erlaubnißſcheines der Zollbehörde einzuhändigen .

§ 3. ( Uebergangsbeſtimmung . )
§ 4. Ueber die durch § 3 des Gefetzes innerhalb 14

Tagen gegen die verſagende Verfügung des Bezirksamtes zu⸗
gelaffene Beſchwerde , welche bei letzterem anzuzeigen und zu
begründen iſt , entſcheidet das Miniſterium des Innern .

§ 4a . Der Vertrieb von Sprengſtoffen darf nur an
ſolche Perſonen erfolgen , welche im Befitze einer Genehmig⸗
ung im Sinne des § 1 Abfatz 1 des Reichsgeſetzes vom 9.

Juni 1884 find und ſich über dieſem Befitz dem Inhaber
des Sprengftofflagers gegenüber ausweiſen .

§ 5. Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe

von Sprengſtoffen befaßt , hat vom 11 . September d. J .
an für jedes Sprengſtofflager ein Regiſter nach anliegendem
Formular “ ) zu führen , welches am letzten Tage jedes Mo⸗

nats abzuſchließen iſt und eine Abſchrift jedes mit dieſem
Abſchluß verſehenen Monatsregiſters dem Bezirksamt , in

deffen Bezirk das Sprengſtofflager ſich befindet , vorzulegen .
§ 6. Auf Sprengftoffe , welche , wie Schießpulver , vor⸗

zugsweife als Schießmittel gebraucht werden , ſowie auf die

in § 1 Abfatz 4 des Reichsgefetzes vom 9. Juni 1881 be⸗

zeichneten Sprengſtoffe findet gegenwärtige Verordnung keine

Anwendung .
) Das Formular iſt durch Verordnung vom 17. Juni 1887

Geſet⸗ und eneet Dan 14 90
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4 . Verordnung vom 6. November 1879 , den

Verkehr mit exploſiven Stoffen betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 831 )

abgeändert durch die Verordnung vom 9. Februar 1885 (Eeſetz⸗
und Verordnungsblatt Seite 36) und 28. März 1887 ( Geſetz⸗ und

Verordnungsblatt Seite 104 ) . )

§ 1. Die exploſiven Stoffe , auf welche ſich die nach⸗
ſtehenden Beſtimmungen beziehen , ſind :

Schieß⸗ und Sprengpulver ;
Nitroglycerin ( Sprengöl ) und Nitroglycerin enthaltende

Präparate , insbeſondere Dynamit lein nicht abtropf⸗
bares Gemiſch von Nitroglycerin mit pulverförmigen ,
an ſich nicht exploſiven Stoffen ) ;

Nitrocelluloſe , insbeſondere Schießbaumwolle ;
exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure Salze

enthalten ;
Knallqueckſilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten

Präparate .
Unter den exploſiven Stoffen im Sinne dieſer Verord⸗

nung ſind außerdem inbegriffen :
Pulvermunition , Feuerwerkskörper und Zündungen mit

Ausnahme der in der Armee und Marine vorgeſchrie⸗
benen nicht ſprengkräftigen Zündungen .
Letztere , ſowie Zündhütchen , Zündſpiegel und Metall⸗

patronen unterliegen den Vorſchriften dieſer Verordnung nicht.

1. Transport exploſiver Stoffe .

Allgemeine Beſtimmungen .
§ . 2 . Von der Verſendung ſind ausgeſchloſſen :
Nitroglycerin als ſolches , abtropfbare Gemiſche von

Nitroglycerin , ſowie Gemiſche von Nitroglycerin mit an ſich
exploſiven Stoffen , als nitrirter Celluloſe , Pulverſätzen ꝛc. ;

exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure
Salze enthalten ;

. Wegen der Verwendung von Sprengſtoffen im Bergbau iſt
Abſchnitt VI der Verordnung vom 20. Juni 1891 (Bergpolizeiver⸗
ordnung , Geſetz⸗ und Verordnungsblatt S. 91 ) zu vergleichen .
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Knallqueckſilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten
Präparate .

Jedoch ſind alle zur Verſendung auf der Eiſenbahn je⸗
weils zugelaſſenen Stoffe auch zur Verſendung auf Land⸗

und Waſſerwegen zugelaſſen .

A. Verſendung exploſiver Stoffe auf Landwegen .

§ 3. Der Transport exploſiver Stoffe auf Fuhrwerken ,
welche gleichzeitig zur Perſonenbeförderung dienen , iſt ver⸗

boten . Eine Ausnahme findet nur ſtatt , wenn in ſehr drin⸗

genden Fällen die zur Beſeitigung von Eisſtopfuntzen nöthi⸗
gen Sprengbüchſen und das zur Füllung der letzteren erfor⸗
derliche Pulver unter Begleitung zuverläſſiger Perſonen in

1289 Friſt nach dem Beſtimmungsort geſchafft werden

ſollen .
§ 4 . Exploſive Stoffe ſind in hölzernen Kiſten oder

Tonnen , deren Fugen ſo gedichtet ſind , daß ein Ausſtreuen
nicht ſtattfinden kann , und welche nicht mit eiſernen Reifen
oder Bändern verſehen ſind , feſt zu verpacken .

Pulver kann in metallene Behälter ( ausgeſchloſſen ſolche

von Eiſen ) verpackt werden .
Vor der Verpackung in Tonnen oder Kiſten muß loſes

185 in leinene , Mehlpulver in lederne Säcke geſchüttet
werden .

Dynamit darf nur in Patronen , nicht auch in loſer
Maſſe verſendet werden .

Dynamitpatronen und Schießbaumwollpatronen ( Patro⸗
nen , welche aus gepreßter , gemahlener Schießbaumwolle be⸗

reitet und mit einem Ueberzug von Paraffin verſehen ſind ) ,
ſind durch eine Umhüllung von Papier in Pakete zu ver⸗
einigen . Dynamit⸗ und Schießbaumwollpatronen , Schieß⸗
baumwolle , ſowie andere Nitrocelluloſe dürfen weder mit

Zündungen verſehen , noch mit ſolchen in dieſelben Behälter

verpackt werden .

Schießbaumwolle , ſowie andere Nitrocelluloſe muß bis
zu mindeſtens 20 Prozent Waſſergehalt angefeuchtet in waſ⸗
ſerdichte Behälter beſonders feſtgepackt ſein , ſo daß eine Rei⸗

bung des Inhaltes nicht ſtattfinden kann .
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Die zur Verpackung exploſiver Stoffe dienenden Behälter

müſſen je nach ihrem Inhalte mit der Aufſchrift : Pulver ,
Pulvermunition , Feuerwerkskörper , Zündungen , Dynamit ,
Schießbaumwolle verſehen , Behälter , welche Dynamit ent⸗

halten , außerdem mit der Firma oder der Marke der Fabrik ,
aus welcher das Dynamit herrührt , bezeichnet ſein .

Das Bruttogewicht der Schießbaumwolle enthaltenden
Behälter darf 85 Kilogramm , das Bruttogewicht der Pul⸗
ver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper oder Zündungen ent⸗

haltenden Behälter 75 Kilogramm , das Bruttogewicht der

Dynamitpatronen enthaltenden Behälter 35 Kilogramm nicht

überſteigen .
Die für den Eiſenbahnverkehr jeweilig vorgeſchriebene

Verpackung genügt auch für den Transport auf Land⸗ und

Waſſerwegen .
§ 5. Bei dem Verpacken und dem Verladen darf Feuer

oder offenes Licht nicht gehalten , Tabak nicht geraucht werden .

Das Verladen , insbeſondere von Dynamit , hat unter

ſorgfältiger Vermeidung von Erſchütterungen zu erfolgen .
Die betreffenden Behälter dürfen deshalb nie gerollt oder

abgeworfen werden .
Soll das Verladen ausnahmsweiſe an einer anderen

Stelle , als vor der Fabrik oder dem Lagerraume oder inner⸗

halb derſelben geſchehen , ſo iſt hierzu die Genehmigung der

Ortspolizeibehörde einzuholen und deren Weiſungen nachzu⸗
kommen .

§ 6. Die Behälter müſſen auf dem Fuhrwerke ſo feſt
verpackt werden , daß ſie gegen Scheuern , Rütteln , Stoßen ,
Umkanten und Herabfallen aus den oberen Lagen geſichert
ſind ; insbeſondere dürfen Tonnen nicht aufrecht geſtellt wer⸗

den, müſſen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter

Haar - und Strohdecken gegen jede rollende Bewegung ge⸗
ſichert werden .

§ 7. Exploſive Stoffe dürfen nicht mit Zündhütchen ,
Zündpräparaten oder ſonſtigen , leicht entzündlichen Gegen⸗
ſtänden zuſammen verladen werden .

Es iſt unterſagt , Dynamit oder Schießbaumwolle mit
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Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörpern oder Zündungen
zuſammen zu verladen .

§ 8. Wird loſes Pulver in Mengen von nicht mehr
als 15 Kilogramm Bruttogewicht , oder werden andere ex⸗
ploſive Stoffe in Mengen von nicht mehr als 35 Kilogramm
Bruttogewicht verſendet , ſo finden auf dergleichen Transporte
außer der Vorſchrift des §S 3 nur die von der Verpackung
und von der Bezeichnung der Behälter handelnden Vor⸗
ſchriften dieſes Abſchnittes Anwendung .

§ 9. Zur Beförderung von exploſiven Stoffen dienende
Fuhrwerke müſſen , wenn ſie unbedeckt ſind , mit einem Plan⸗
tuche überſpannt werden .

Sie müſſen als Warnungszeichen eine von Weitem er⸗
kennbare ſchwarze Fahne mit einem weißen P tragen .

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe
angewendet werden ; bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperrvor⸗
richtung ( Krätzer ) geſtattet , welche aber ganz vom Radſchuh
bedeckt ſein muß .

§ 10 . Wer exploſive Stoffe in Mengen von mehr als
35 Kilogramm Bruttogewicht verſendet , muß der Ortspoli⸗
zeibehörde des Abſendeorts davon unter Angabe des Trans⸗
portweges Anzeige machen und den Frachtſchein derſelben
zur Viſirung vorlegen .

§ 11 . Auf Fuhrwerken , welche exploſive Stoffe führen,
darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten, Tabak nicht
geraucht werden . Auch in der Nähe der Fuhrwerke iſt das
Anzünden von Feuer oder Licht , ſowie das Tabakrauchen
verboten .

§ 12 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen , dür⸗
fen nur im Schritt fahren und dürfen von anderen Fuhr⸗
werken , ſowie von Reitern nur im Schritt paſſirt werden .

Beſteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken , ſo müſſen
dieſelben während der Fahrt eine Entfernung von mindeſtens
50 Meter unter einander einhalten .

§ 13 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen, dür⸗
fen, während ſie halten , niemals ohne Bewachung bleiben .

Von Werkſtätten , Wohnhäuſern und öffentlichen Gebäu⸗

12Schlufſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften .
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den muß die Halteſtelle bei Schießpulver mindeſtens 150

Meter , bei Dynamit mindeſtens 400 Meter entfernt liegen .

Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben Stunde

in der Nähe von Ortſchaften iſt überdies der Ortspolizei⸗

behörde rechtzeitig Anzeige zu machen , welche die ihr erforder⸗

lich erſcheinenden Vorſichtsmaßregeln zu treffen hat .

§ 14 . Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen müſſen von

Eiſenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven mindeſtens 300

Meter entfernt bleiben . Sind Wegſtrecken zu paſſiren , auf

welchen wegen der gleichlaufenden Richtung der Eiſenbahn

und des Weges oder wegen der Frequenz der Bahn obiger

Vorſchrift nicht genügt werden kann , ſo iſt der Eiſenbahn⸗

Betriebsbehörde ( Bahnamt ) , welcher die unmittelbare Be⸗

triebsleitung der betreffenden Strecke obliegt , von dem beab⸗
ſichtigten Transporte rechtzeitig Anzeige zu machen , und hat

dieſe dann die zur Beſeitigung von Gefahr geeigneten An⸗
ordnungen zu treffen .

Die der Eiſenbahnbetriebsbehörde zu machende Anzeige

hat die genaue Bezeichnung des Transports , der Zeit , in

welcher derſelbe ſtattfinden ſoll , ſowie der von demſelben

zurückzulegenden Wegſtrecke unter beſonderer Vermerkung
derjenigen Theile dieſer Wegſtrecke zu enthalten , wo die Fuhr⸗
werke nicht mindeſtens 300 Meter vom Eiſenbahnplanum
entfernt gehalten werden können . Sind hiervon mehrere

Bahnamtsbezirke berührt , ſo iſt die Anzeige an das zunächſt
in Betracht kommende Bahnamt zu richten .

§ 15 . Der Transport durch zuſammenhängend gebaute
Ortſchaften iſt nur geſtattet , wenn dieſe Orte nicht auf für

Frachtfuhrwerk paſſirbaren Wegen umfahren werden können .

Iſt die Durchfahrt unvermeidlich , ſo iſt von der bevorſtehen⸗

den Ankunft des Transportes der mit der Wahrnehmung
der Ortspolizei betrauten Behörde zeitig Anzeige zu machen ,

und ſind deren Beſtimmungen zu erwarten . Die Behörde

hat den zu nehmenden Straßenzug zu beſtimmen , denſelben
von anderen Fahrzeugen möglichſt frei zu halten und Sorge

zu tragen , daß die Durchfahrt ohne unnöthigen Aufenthalt
und mit Vermeidung beſonderer Gefahren erfolgt .
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§ 16 . Das Abladen hat den Vorſchriften des § 5 ent⸗

ſprechend zu erfolgen .
B. Verſendung exploſiver Stoffe auf Schiffen und

Fähren . “
§ 17 . Auf Dampfſchiffen , welche Perſonen befördern ,

dürfen exploſive Stoffe nicht transportirt , an Schießpulver
oder Feuerwerkskörpern jedoch darf ſo viel mitgeführt werden ,
als zur Abgabe von Signalen nothwendig iſt .

Die in §3 enthaltene Ausnahmebeſtimmung findet auch
hier Anwendung .

§ 18 . Die §8§ 4, 5 ( Abſatz 1 und 2) , 10 und 16 fin⸗
den auch bei Verſendung von exploſiven Stoffen auf Schif⸗
fen und Fähren Anwendung .

Die zu Paketen vereinigten Dynamitpatronen ſind außer⸗
dem mit einer das Eindringen von Waſſer oder Feuchtigkeit
verhindernden Umhüllung (3. B. mit Gummilöſung verkleb⸗
ten Gummibeuteln ) zu verſehen .

Das Ein⸗ und Ausladen darf nur an einer von der

Ortspolizeibehörde dazu angewieſenen Stelle , welche möglichſt
weit von bewohnten Gebäuden entfernt ſein muß , erfolgen .
Für das Ein⸗ und Ausladen in einem Hafen hat die Hafen⸗
aufſichtsbehörde die Ladeſtelle anzuweiſen . 85

Die Ladeſtelle darf dem Publikum nicht zugänglich ſein
und iſt , wenn ausnahmsweiſe das Ein - oder Ausladen bei

Dunkelheit ſtattfindet , mit feſt⸗ und hochſtehenden Laternen

zu erleuchten . 8
Die mit exploſiven Stoffen gefüllten Behälter dürfen

nicht eher auf die Ladeſtelle gebracht oder daſelbſt zugelaſſen
werden , bis die Verladung beginnen ſoll .

Wegen des Transports von explodirenden Stoffen auf dem
Bodenſee , Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaffhauſen
vergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . Galler Ver⸗
trags ( Regierungsblatt 1868 Seite 220 und 240 ) , auf dem Rhein
von Baſel an abwärts die Bekanntmachung des Handelsminiſteriums
vom 1. März 1880 ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 39), abge⸗
ändert durch Bekanntmachung vom 21. Februar 1887 ( Geſetz⸗ und

Verordnungsblatt Seite 67) , auf dem Neckar §§ 37 und 39 der
Neckarpolizeiordnung ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1884 Seite 153) .
Die Bemerkung zu § 32 der Verordnung iſt auch auf dieſe Vor⸗
ſchriften anwendbar .

12·
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§ 19 . Die exploſiven Stoffe müſſen auf dem Schiffe
in einem abgeſchloſſenen Raume , welcher bei Dampfſchiffen
möglichſt weit von dem Keſſelraum entfernt ſein muß , unter

Deck feſt verſtaut verladen werden . Bei Verladung in offe⸗
nen Booten müſſen letztere mit einem Plantuche überſpannt
werden .

Weder in dieſem , noch in den unmittelbar daranſtoßen⸗
den Räumen dürfen Zündhütchen und Zündſchnüre verpackt
ſein . Leicht entzündliche Stoffe ſind mit Ausnahme der zum
Betriebe der Dampfkeſſel oder der Küchen dienenden Brenn⸗

materialien von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt aus⸗

geſchloſſen . Brennmaterialien dürfen nur in feuerſicheren
und leicht unter Waſſer zu ſetzenden beſonderen Räumen

aufbewahrt werden .

Das Schiff muß mit einer von Weitem erkennbaren

ſtets ausgeſpannt gehaltenen ſchwaczen Flagge mit weißem
P verſehen werden .

Die Vorſchrift des §S 1 findet auf den Transport zu

Schiffe ſinngemäße Anwendung .
§ 20 . Im Uebrigen iſt beim Transport exploſiver

Stoffe auf Schiffen Folgendes zu beobachten :
a. Sind zuſammenhängend gebaute Ortſchaften zu be⸗

rühren , ſo iſt wie bei dem Landtransporte zu verfah⸗
ren . Die Durchfahrt iſt von der Behörde nur zu ge⸗

ſtatten , nachdem die Paſſage frei gemacht , und die

Anordnung getroffen iſt , daß Brücken ꝛc. ꝛc. ohne
Aufenthalt paſſirt werden können . In größeren Städten

und bei beengten Waſſerſtraßen iſt die Behörde be⸗

fugt , die Durchfahrt ganz zu unterſagen .
b. Sind Schiffbrücken oder Schleuſen zu paſſiren , ſo iſt

dem Brücken⸗ oder Schleuſenwärter von der bevor⸗

ſtehenden Ankunft des Fahrzeugs und ſeiner ungefähren
Größe zeitig Anzeige zu machen .

c. In Betreff des Paſſirens von Eiſenbahnbrücken iſt ,
wie im § 14 vorgeſchrieben , zu verfahren .

d. Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen , welche dem

Publikum nicht zugänglich ſind .
Die Ortspolizeibehöde iſt ſtets vorher in Kenntniß zu
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ſetzen und hat Vorſchriften über Ort , Zeit und Vorſichts⸗
maßregeln im Einzelnen zu geben .

Soll das Anlegen in einem Hafen geſchehen , ſo iſt die
Hafenaufſichtsbehörde vorher in Kenntniß zu ſetzen , und von
dieſer das Erforderliche anzuordnen .

§ 21 . Fähren , welche Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen
überſetzen, dürfen nicht gleichzeitig andere Fuhrwerke oder
Perſonen befördern .

C. Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſen —
bahnen .

§ 22 . Die Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſen⸗
bahnen iſt durch beſondere Beſtimmungen geregelt .

2. Bandel mit ræploſiven Stoffen . ! )

§ 23 . Wer exploſive Stoffe feilzuhalten beabſichtigt ,
muß davon dem Bezirksamte Anzeige machen , welches je
nach Umſtänden die im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit
erforderlichen Bedingungen feſtzuſetzen und deren Erfüllung
zu überwachen hat .

§ 24 . Die Abgabe von exploſiven Stoffen an Perſonen
unter 16 Jahren iſt verboten .

§ 25 . Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper und
Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilogramm , ſo —
wie alle ſonſtigen exploſiven Stoffe in jeder Quantität dür⸗

fen nur an ſolche Perſonen abgegeben werden , von welchen
ein Mißbrauch nicht zu beſorgen iſt , und welche in dieſer
Hinſicht dem Verkäufer vollkommen bekannt ſind . Wofern
letzteres nicht der Fall iſt , hat ſich der Käufer durch ein

Zeugniß der Ortspolizeibehörde auszuweiſen , daß der Abgabe
kein Hinderniß im Wege ſteht . Dieſes Zeugniß iſt bei der

Abgabe von Dynamit , Schießbaumwolle und der in 8 2 be⸗

zeichneten Stoffe in jedem Falle erforderlich .
Die Ortspolizeibehörde hat ſich vor Ertheilung des

Zeugniſſes über die Art der beabſichtigten Verwendung und

) Die §§ 23 —26 ſind durch die §§ 1 —4 des Reichsgeſetzes
gegen den verbrecheriſchen Gebrauch von Sprengſtoffen und die Ba⸗

hiezu ( ſiehe Seite 168 und 171 ) weſentlich
modifizirt .
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den etwa beabſichtigten Aufbewahrungsort zu erkundigen und

geeigneten Falls die entſprechenden Maßnahmen zu treffen .
An jeder Dynamitpatrone muß die Bezeichnung „ Dyna⸗

mit “ und die Firma der Fabrik deutlich angebracht ſein .

§ 26 . Wer ſich mit der Anfertigung oder dem Verkauf
von exploſiven Stoffen befaßt , iſt verpflichtet , über alle Käufe

und Verkäufe von Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskör⸗
pern und Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilo⸗

gramm , ſowie über alle Käufe und Verkäufe ſonſtiger explo⸗
ſiver Stoffe ein Buch zu führen , welches über die Namen

und die Legitimation der Abnehmer , den Zeitpunkt der Ab⸗

gabe und die abgegebenen Quantitäten Aufſchluß gibt .
Dieſes Buch , ſowie die nach § 25 erforderlichen Zeug⸗

niſſe ſind der Polizeibehörde auf Verlangen jederzeit zur

Einſicht offen zu legen .

3. Tagerung exploſiver Stoffe .

A. Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper
und Zün dungen .

§ 27 . Wer mit Pulver , Pulvermunition , Feuerwerks⸗
körpern und Zündungen Handel treibt , darf

I . im Kaufladen nicht mehr als ein Kilogramm ,
2. im Hauſe außerdem nicht mehr als 5 Kilogramm vor⸗

räthig halten .
Auf Nachweis eines beſonderen Bedürfniſſes kann die

Erhöhung des Vorraths unter 2. zeitweilig bis auf 10 Kilo⸗

gramm vom Bezirksamt geſtattet werden .
Die Aufbewahrung desſelben darf nur in einem auf

dem Dachboden ( Speicher ) belegenen , mit keinem Schornſtein⸗
rohre in Verbindung ſtehenden abgeſonderten Raume , der

beſtändig unter Verſchluß zu halten iſt und mit Licht nicht

betreten werden darf , erfolgen . Die Behältniſſe müſſen den

Beſtimmungen in § 4 Abſatz 1 und 2 entſprechen und be⸗

deckt ſein .

§ 28. Perſonen , welche nicht unter die Beſtimmung

des § 27 fallen , bedürfen behufs der Aufbewahrung von

mehr als 1 Kilogramm der bezirksamtlichen Erlaubniß .
§ 29 . Größere als die im S 27 bezeichneten Mengen



Der Verkehr mit Exploſivſtoffen . 183

ſind außerhalb der Ortſchaften in beſonderen Magazinen
aufzubewahren , von deren Sicherheit das Bezirksamt und ,

ſoweit es ſich um militäriſche Magazine handelt , das Be⸗

zirksamt in Gemeinſchaft mit der Militärbehörde ſich über⸗

zeugt hat . Dieſe Magazine ſind vor dem Beginne des

Gebrauches zu dem bezeichneten Zwecke beim Bezirksamt an —

zumelden . “
Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu dem

Magazine in den Händen der Behörden bleiben .

Auf Kriegspulvermagazine in Feſtungen finden vor⸗

ſtehende Beſtimmungen keine Anwendung .
§ 30 . Die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ,

ſowie an der Verbrauchsſtätte unterliegt den im § 31 gege—⸗

benen Vorſchriften .
B. Andere Sprengſtoffe .

§ 31 . Die in § 2 aufgeführten exploſiven Stoffe dür⸗

fen nur an der Herſtellungsſtätte , Dynamit und Nitrocellu⸗

loſe außer an der Herſtellungsſtätte nur an denjenigen Orten ,

wo dieſe Stoffe behufs eines gewerblichen Betriebes zur un⸗

mittelbaren Verwendung gelangen , oder in beſonderen Ma⸗

gazinen aufbewahrt werden .

) Durch Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 11. Juni
1889 Nr. 10950 wurden die Großh . Bezirksämter angewieſen , bei

der ihnen nach § 29 obliegenden Prüfung der Sicherheit zu er⸗

richtender Pulvermagazine ſich insbeſondere von der Feſtigkeit der
Verſchlußvorrichtung zu überzeugen . Ein doppelter Verſchluß wird

in der Regel genügen , wenn die Thüren und Schlöſſer gut hergeſtellt
und gut im Stand gehalten werden . Für die Lagerung größerer

Mengen von Sprengſtoff wird ſich nach dem Gutachten der Gr.
Baudirektion das Einbauen des Pulverhäuschens in einen ringsum
bis zum Dache geführten Erdwall empfehlen , durch welchen ein

dreifach abgeſperrker Zugang führt ( ſtarke Vorthüre beim Eingang
in den Wall und Doppelthüre beim Eingang in das Häuschen ) .
— Sämmtliche beſtehenden Pulvermagazine ſind durch die Feuer⸗

ſchauer anläßlich der regelmäßigen Begehung der betreffenden Ge⸗

meinden zu beſichtigen ; der Feuerſchauer hat ſich dabei insbeſondere

von der Feſtigkeit des Verſchluſſes zu verläſſigen . Die Unterſuchung
der Pulvermagazine durch die Feuerſchauer iſt für die Folge all⸗
jährlich im Anſchluß an die Vorſchau zu wiederholen . Ueber den

Befund iſt jeweils dem Bezirksamt Anzeige zu erſtatten , welches er⸗

forderlichenfalls das Geeignete vorkehren wird .
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Für die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ſind
die bei Ertheilung der Konzeſſion — § 16 der Gewerbe ;

ordnung vom 21 . Juni 1869 ! ) —vorgeſchriebenen Beding⸗
ungen , in Ermangelung ſolcher Vorſchriften die Weiſungen
des Bezirksamts zu beachten .

Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte , ſowie die be⸗

ſonderen Magazine bedürfen der bezirksamtlichen Genehmig⸗
ung und ſind nach den von dem Bezirksamte zu ertheilenden
Vorſchriften einzurichten .

Bei den Niederlagen der Militärverwaltung konkurrirt
in derſelben Weiſe wie bei ihren Pulvermagazinen die Mi⸗

litärbehörde (§S 29 ) .
Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den

Magazinen in den Händen der Behörde bleiben .

4. Strafbeſtimmungen .

§ 32 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchrif⸗
ten werden nach §S 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuchs für das

Deutſche Reich beſtraft . “)
5. Schlußbeſtimmungen .

§ 33 . 9) Die internationalen Verabredungen über den

Verkehr mit Sprengſtoffen bleiben unberührt .

5. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 22 . Aug . 1888 , die Verſendung von Spreug⸗
ſtoffen und Munitionsgegenſtänden der Militär⸗
und Marineverwaltung auf Landwegen und auf

Schiffen betr .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 586. )

J. Allgemeine Beſtimmungen .
I . Für alle unter militäriſcher Begleitung ſtatt⸗

) Siehe Seite 92. 8
) Inſoweit jedoch Sprengſtoffe , auf welche § 1 Abſatz des ſo⸗

genannten Dynamitgeſetzes ( Seite 168 ) Anwendung findet , in Frage
ſtehen, tritt bei Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung nicht
die Strafe des § 367 Ziffer 5, ſondern die erheblich höhere des § 9

genannten Geſetzes ein .
) Neue Faſſung : Verordnung vom 22. Auguſt 1888 , Gefetzes⸗

und Verordnungsblatt Seite 536 .
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findenden Verſendungen von Sprengſtoffen und Munitions⸗
gegenſtänden auf Landwegen und auf Schiffen gelten die
unten folgenden Zuſatzvorſchriften zu der in Folge einer
Vereinbarung im Bundesrath erlaſſenen Verordnung des
vormaligen Handelsminiſteriums und des Miniſteriums des
Innern vom 6. November 1879 , den Verkehr mit ex⸗
ploſiven Stoffen betreffend ( Geſetzes - und Verordnungs⸗
blatt Seite 831 ) .

2. Bei Verſendungen von Sprengſtoffen und Munitions⸗
gegenſtänden der Militär⸗ und Marineverwaltung ohne
militäriſche Begleitung iſt die vorerwähnte Verordnung
mit der Einſchränkung maßgebend , daß die vorſchriftsgemäße
Einrichtung , Bezeichnung und Verpackung der Behälter durch
den ſeitens der abſendenden Behörde ausgefertigten Fracht⸗
ſchein als nachgewieſen anzuſehen iſt und nicht der polizei⸗
lichen Prüfung unterliegt .

Welchen Sendungen ein militäriſches Begleitkommando
beizugeben iſt , ſowie die Zuſammenſetzung und Stärke des
letzteren beſtimmt die Militär⸗ bezw. Marinebehörde .

Zu § 8 I und 2.

a. Die nachſtehenden Vorſchriften beziehen ſich nur auf
diejenigen Sprengſtoffe und Munitionsgegenſtände , welche in

Ausführung des §35 Ziffer 7 der Militär⸗Transport⸗Ord⸗
nung für Eiſenbahnen im Frieden ( Friedens - Transport⸗Ord⸗
nung ) vom 11 . Februar 1888 ( Reichsgeſetzblatt Seite 23 )
von den vereinigten Ausſchüſſen des Bundesraths für das

Landheer und die Feſtungen und für Eiſenbahnen , Poſt und
Telegraphen als „ zur Gefahrklaſſe gehörig “ bezeich —
net ſind ( Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 7. März
1888 , Centralblatt für das Deutſche Reich Seite 106 ) , ſo⸗
wie auf alle von der Militär⸗ und Marineverwaltung zu
Verſuchszwecken beſtimmten , noch nicht eingeführten
Sprengſtoffe . Die nachſtehenden Vorſchriften finden jedoch
keine Anwendung auf diejenigen der vorbezeichneten Spreng⸗
ſtoffe und Munitionsgegenſtände , welche in Taſchen oder

Torniſtern der Mannſchaften verpackt oderin Kriegs⸗
fahrzeugen oder auf Kriegsſchiffen verladen ſind .
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Dieſe , ſowie alle übrigen in der Militär⸗ und Marinever⸗

waltung eingeführten Sprengſtoffe und Munitionsgegenſtände
unterliegen bei der Verſendung unter militäriſcher
Begleitung weder dieſer Vorſchrift , noch der Verordnung
vom 6. November 1879 .

b. Wagenführer , Schiffsführer , Reiter und andere Per⸗

ſonen haben den an ſie von den Begleitkommandos militäri⸗

ſcher Sendungen von Sprengſtoffen und Munitionsgegen⸗

ſtänden behufs Verhütung der Gefährdung der Sendungen
gerichteten Aufforderungen zu Handlungen oder Unterlaſſun⸗
gen — insbeſondere zu langſamem Vorbeifahren bezw. ereiten,
zum Ausweichen , zum Unterlaſſen von Tabakrauchen , zum

Auslöſchen von Feuer — ungeſäumt Folge zu leiſten .
Zuwiderhandlungen werden , unbeſchadet des nöthigenfalls

von den Begleitkommandos zur Anwendung zu bringenden
unmittelbaren Zwanges , nach §S 367 Nr . 5 des Strafgeſetz⸗
buchs für das Deutſche Reich ( Reichsgeſetzblatt von 1876

Seite 115 ) beſtraft .
II . Verſendung auf Landwegen .

Zu 8 4

a . Die in der Armee und Marine vorgeſchriebenen Pack—

gefäße für Sprengſtoffe und Munitionsgegenſtände , einſchließ⸗
lich der Geſchoßkörper mit ſicherndem Abſchluſſe der Spreng⸗

ladung , ſind nach ihrer Beſchaffenheit , der Art ihrer Ver⸗

packung und Inhaltsbezeichnung und dem Gewichte als den

Beſtimmungen entſprechend zu erachten .
b. Das loſe Kornpulver braucht vor der Verpackung

in Tonnen oder Kiſten nur dann in leinene Säcke geſchüttet zu

werden , wenn die Beförderung länger als einen Tag dauert .

Wenn das Verladen ausnahmsweiſe an einer anderen

Stelle als vor der Fabrik oder dem Lagerraume oder inner⸗

halb derſelben geſchehen ſoll , ſo iſt ſeitens der Kommandantur

bezw . des Garniſonälteſten die Genehmigung des Bezirksamts
hierzu einzuholen und von letzterer die zur Aufrechterhaltung
der Ordnung an der Ladeſtelle erforderliche Polizeimannſchaft
zu ſtellen .
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Zu 8 6.

a. Das für die Verladung von Tonnen vorgeſchriebene
Zwiſchenlegen von Haar⸗ oder Strohdecken kann durch ein

Umwickeln der einzelnen Tonnen mit Strohbändern erſetzt
werden .

b. Zwiſchen die Kaſten mit geladenen Geſchoſſen brau⸗

chen Haardecken oder andere Mittel nicht gelegt zu werden , nur

oberhalb iſt die Ladung mit Haardecken zu bedecken .

Zu § 10 .

Jedem Bezirksamte , durch deſſen Bezirk die Sendung
geht, iſt von der abſendenden Behörde die betreffende Marſch⸗
route und die Größe der Sendung mitzutheilen . Das Be⸗

zirksamt hat die betheiligten Unterbehörden anzuweiſen , daß
ſie die erforderlichen Anordnungen zum ſchnellen und ſicheren
Fortkommen der Sendung treffen .

Außer dieſer Benachrichtigung erhalten die Ortspolizei⸗
behörden der Durchzugsorte kurz zuvor auch noch eine Mit⸗

theilung durch den Fuͤhrer des Begleitkommandos über den

Zeitpunkt des Eintreffens der Sendung .
Bei Verſendungen , welche in einem Tage zur Aus⸗

führung kommen , ſind ſeitens der abſendenden Behörde nur

die betheiligten Ortspolizeibehörden in Kenntniß zu ſetzen ,

worauf dieſe die für die Sicherung und ungehinderte Durch⸗

4 5 der Sendung erforderlichen Maßnahmen zu treffen
aben .

Eine Benachrichtigung der Polizeibehörden erfolgt nicht ,

wenn das Gewicht der Sendung weniger als 250 kg beträgt ,

und ferner nicht bei allen Verſendungen innerhalb der Gar⸗

niſonen und der zu denſelben gehörigen Anlagen . In dieſen

Fällen hat die Militärbehörde allein die nöthigen Sicherheits⸗

maßregeln zu treffen . Wenn unter beſonderen Umſtänden
auch hierbei die Hilfeleiſtung der Polizeibehörde erwünſcht

erſcheint , ſo hat dieſe auf Anſuchen der Kommandantur bezw.
des Garniſonälteſten die Unterſtützung zu gewähren .

Der Vorlage des Frachtſcheins an die Ortspolizeibehörde
des Abſendeorts zur Viſirung bedarf es nicht .
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Zu 8S 12 .

a. Dem Führer des Begleitkommandos iſt es geſtattet ,
erforderlichenfalls neben den mit Sprengſtoffen ꝛc. beladenen

Wagen in ſchneller Gangart zu reiten .
b. Entgegenkommende oder den Transport einholende

Fuhrwerke oder Reiter müſſen den mit Sprengſtoffen ꝛc. be⸗
ladenen Wagen ganz ausweichen .

c. Beſteht die Sendung aus einer größeren Anzahl von

Wagen , ſo können Gruppen von 2 bis 3 Wagen gebildet
werden , in welchen die einzelnen Wagen nur 10 m Abſtand
halten ; die Gruppen müſſen jedoch in mindeſtens 50 m Ent⸗

fernung von einander bleiben .

Zu 8 16 .

Bei dem Abladen iſt die Zuſatzbeſtimmung zu § 5 ent⸗

ſprechend zu berückſichtigen .

III . Verſendung auf Schiffen .

Zu 8 18 .

Die angezogenen § 8 4, 5, 10 und 16 finden hier nur

unter Berückſichtigung der vorſtehend gegebenen Zufatzvor⸗
ſchriften Anwendung .

Zu 8§ 20 .

a . Bei der Fahrt auf Binnengewäſſern müſſen , falls
die Sendung aus mehreren Kähnen beſteht , die einzelnen

3 einen Abſtand von mindeſtens 300 m von einander
alten .

b. Die mit Sprengſtoffen ꝛc. beladenen Kähne ſind vor
allen anderen Kähnen durch die Schleuſen zu ſchaffen .

Ein gleichzeitiges Durchſchleuſen anderer Kähne mit den
mit Sprengſtoffen beladenen iſt unſtatthaft .
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6 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 Mark unterliegt ,

wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet
oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde ertheil⸗
ten Anordnungen zuwiderhandelt . ! )

§ 107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor⸗

ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes Eigen —
thum Sprengungen durch explodirende Stoffe vornimmt , wird
an Geld bis zu 100 Mark beſtraft .

7. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1887 , die Vornahme von

Sprengungen betr .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 445) .

Auf Grund des § 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetz⸗
buches und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird ver⸗
ordnet , was folgt :

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgen⸗
des zu beachten :

à. Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaumwolle ,
verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zum Sprengen
iſt unterſagt .

Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da

geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt , daß
ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .

b. Das Schießen mit Sprengſtoffen ohne Patronen iſt
unterſagt , unbeſchadet der Beſtimmungen unter a Ab⸗

ſatz 1 und 2.

Zu den Sprengpulverpatronen darf nur geleimtes
Papier verwendet werden .

) Die Erlaubniß zur Errichtung von Schießſtätten , unter wel⸗
chen bleibende Vorrichtungen zum Abhalten von Scheibenſchießen zu
verſtehen ſind , ertheilt das Bezirksamt . § 44 der Verordnung vom
20. September 1864 . Die Scheibenſchießen ſelbſt ſind nicht an eine
beſondere Bewilligung gebunden , ſofern nicht wegen der Nähe be⸗
wohnter Orte § 367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite 153 )
in Anwendung kommt .

) Wegen Sprengungen in Bergwerken vergl . Abſchnitt VI der

Selb.9) ng vom 20. Juni 1891 ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt
Seite 91).
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c. Die Anſchaffung der zur Sprengarbeit benöthigten
Sprengſtoffe darf nur durch den Unternehmer und

deſſen Beauftragten geſchehen . Zum Beſitze von Spreng⸗
ſtoffen — mit Ausnahme der aus Salpeter , Schwefel
und Kohle hergeſtellten Pulverſorten ( Bekanntmachung
vom 27 . März 1885 , Geſetz - und Verordnungsblatt
Seite 204 ) —iſt nach § 1 des Reichsgeſetzes vom
9. Juni 1884 ( Reichsgeſetzblatt Seite 61) und § 1 der

Vollzugsverordnung hierzu vom 1. September 1884

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 398 ) die Geneh⸗
migung des Bezirksamts erforderlich .

Desgleichen darf die Verausgabung der Sprengſtoffe
nur durch den Unternehmer oder deſſen Beauftragten
erfolgen . Nur von dieſen darf der Arbeiter Spreng⸗
ſtoffe in Empfang nehmen , und nur nach ihrer An⸗

weiſung darf er ſie verwenden . Die nicht verwendeten

Sprengſtoffe muß der Arbeiter vor Verlaſſen der Ar⸗
beit dem Unternehmer oder deſſen Beauftragten an
dem zur Aufbewahrung beſtimmten Orte abgeben .

Loſes Pulver muß in feuerſicheren , mit feſtem Ver⸗

ſchluſſe verſehenen Behältern verwahrt zur Verwen⸗

dungsſtelle gebracht werden .
Als Beſatzmittel dürfen nur weiche Materialien , welche
keinen Funken reißen , verwendet , und es dürfen dieſe
Mittel ebenſo wie die Patronen nur mittelſt hölzerner
oder kupferner Dämmer ( Ladeſtöcke ) in die Bohrlöcher
gebracht werden .

Die Verwendung eiſerner Nadeln bei dem Beſetzen
iſt verboten .

„ Zündpatronen ſind loſe aufzulegen und niemals zu drücken .
Bei Anwendung von Sprengölpräparaten darf das

Fertigſtellen der Bohrlöcher zum Anzünden durch Ein⸗

führung der Schlagpatronen und das Anzünden der

Schüſſe ſelbſt nur durch in der Sprengarbeit erfahrene
und zuverläſſige Arbeiter erfolgen .

In mit Dynamitpatronen gefüllte Bohrlöcher darf
der Ladeſtock nicht eingeſtoßen , ſondern nur vorſichtig
eingedrückt werden .
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f. Die Patronen dürfen erſt unmittelbar vor ihrer Ver⸗

wendung mit dem Zündhütchen oder der Zündſchnur
verſehen werden . Das Zünden der Schüſſe darf nur

mittelſt Zündungen erfolgen , die ſo eingerichtet ſind ,

daß den dabei beſchäftigten Arbeitern genügend Zeit

bleibt , einen geſchützten Ort aufzuſuchen .
Zündruthen aus Holz mit Pulver getränkt dürfen

nicht verwendet werden .

Zündſchnüre ſind vor der Verwendung auf den un⸗

unterbrochenen Zuſammenhang zu unterſuchen .
Die Schüſſe ſind vor dem Abbrennen , wo dies möglich

und nothwendig iſt , ſo mit geflochtenen Hürden , Fa⸗
ſchinen und dergleichen zu decken , daß die Sprengſtücke
nicht in gefahrbringender Weiſe umherfliegen können .

h. Das Anzünden der Schüſſe darf erſt geſchehen , nachdem
ein dreimaliges Warnungszeichen vermittelſt eines Sig⸗

nalhornes , einer Glocke oder eines lauten Zurufes ge —

geben worden iſt .
Bei dem erſten Zeichen haben ſich die Arbeiter min —

deſtens 50 Meter weit von der Sprengſtelle zu ent⸗

fernen , bezw. ſich in den dazu beſonders vorgeſehenen
Schutzraum zu begeben ; ſie müſſen dort bleiben , bis
nach erfolgter Sprengung wiederum ein Zeichen gege⸗

ben worden iſt . Hat ein Schuß verſagt , ſo darf das

Zeichen zum Verlaſſen der geſchützten Stellung erſt

gegeben werden , nachdem ſeit dem Anzünden des letzten

Schuſſes wenigſtens 10 Minuten verfloſſen ſind .
i. Das Ausbohren von Schüſſen , welche verſagt haben ,

iſt verboten .

Bei den mit Sprengölpräparaten beſetzten Bohr⸗

löchern iſt das Tieferbohren etwa ſtehen gebliebener

Pfeifen ( Bohrlöcherreſte ) verboten .

Bei dem Transport der Sprengmittel in die Aufbe⸗

wahrungs⸗ und Ausgaberäume , beim Fertigen und Um⸗

arbeiten der Patronen , beim Beſetzen und Abbrennen

der Schüſſe iſt das Tabakrauchen verboten .

Sprengölpräparate dürfen niemals an die Flamme
des Lichts oder in die Nähe von offenem Feuer , von
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Oefen , Herden , Dampfkeſſeln ꝛc. , überhaupt an Orte

gebracht werden , wo die Temperatur über 30 “ R. ſteigen
kann .

Die Umarbeitung der Sprengpatronen und das Auf⸗

thauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur unter beſonde⸗
rer Leitung und Aufſicht des Unternehmers oder ſeines
hierzu Beauftragten in geſondert gelegenen Räumen
in angemeſſener Entfernung von Gebäuden geſchehen .

Das Aufthauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur in
trockenen Behältern erfolgen , welche von Außen durch
lauwarmes Waſſer erwärmt werden . Dabei iſt genau
darauf zu achten , daß das Waſſer nicht mit den Pa⸗
tronen oder mit Sprengſtofftheilen in Berührung kommt .

Sprengölpröparate , die ſich zu zerſetzen beginnen ,
was durch ſtechenden Geruch und bei weiterem Fort⸗
ſchreiten auch durch Entwickelung rothbrauner Dämpfe
erkennbar iſt , müſſen aus dem Aufbewahrungsraum
ſofort entfernt und Stück für Stück nach Wegnahme
der Hülſe unter beſonderer Aufſicht in offenem Feuer
verbrannt werden .

Zum OHeffnen der Kiſten und Fäſſer , welche Spreng⸗
ſtoffe enthalten , dürfen keine eiſerne oder ſtählerne ,
ſondern nur hölzerne , kupferne oder bronzene Geräth⸗
ſchaften benützt werden .

Die Aufbewahrung der Sprengſtoffe hat ſtets unter

gutem Verſchluß ſtattzufinden .
„ Die gleichzeitige Lagerung verſchiedenartiger Spreng⸗
ſtoffe in einem Aufbewahrungsraume iſt unſtatthaft .

Zündhütchen oder ſonſtige Zündſtoffe dürfen mit
den Sprengmitteln ebenfalls nicht in demſelben Raume

aufbewahrt werden .

Aufbewahrungsräume für Sprengſtoffe dürfen nicht
mit offenem Licht betreten werden . ( Im Uebrigen
bleiben hinſichtlich der Aufbewahrung und Lagerung
von Sprengſtoffen die allgemeinen Vorſchriften in § 27ff .
der Verordnung vom 6. November 1879 , den Verkehr
mit exploſiven Stoffen betreffend ( Geſetzes - und Verord⸗

nungsblatt Seite 831 ) , maßgebend ) .
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§ 2. Die Vornahme von Sprengungen ( 5 1) in der
Nähe von Ortsſtraßen oder anderen öffentlichen Wegen ,
öffentlichen Plätzen , Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen iſt min⸗
deſtens vier Tage vorher dem Bezirksamt anzuzeigen .

Die Anzeige kann je nach Beſchaffenheit der Umſtände
entweder nur für den einzelnen Fall , oder , wenn Sprengun⸗
gen bei einem Baue oder Betriebe vorausſichtlich häufiger
nothwendig werden , für die Dauer des betreffenden Baues
oder Betriebs gemacht werden .

§ 3 . Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , gegebenen
Falls anzuordnen , daß außer den in § 1 bezeichneten Vor⸗
ſichtsmaßregeln noch beſtimmte weitere Sicherheitsvorkehrun⸗
gen angewendet werden .

Es kann namentlich angeordnet werden :
a. daß Sprengungen nur während beſtimmter Tageszeiten

und in der Nähe von Eiſenbahnen nur auf beſtimmte
Weiſungen und Signale hin vorgenommen werden
dürfen ;

b. daß während der Vornahme von Sprengungen bis zur
Beſeitigung jeder Gefahr zu rechtzeitiger Warnung und
Anhaltung der auf den Straßen , Wegen , Plätzen , Waſ⸗
ſerſtraßen und Eiſenbahnen in der Nähe der Spreng⸗
ſtelle verkehrenden Menſchen , Thiere , Fuhrwerke und
Fahrzeuge an beſtimmten Stellen in angemeſſener Ent⸗
fernung von der Sprengſtelle Wachen ausgeſtellt oder
ſonſtige geeignete Warnungszeichen zur Anwendung ge⸗
bracht werden ;

c. daß bei Sprengſtellen , die höher gelegen ſind , als die
durch Sprengungen gefährdeten Straßen , Wege , Plätze ,
Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen oberhalb der letzteren
zum Aufhalten des abgeſprengten und herabgleitenden
Materials hinreichend hohe Fangdämme , ſeitlich Leit⸗
werke oder ähnliche Vorrichtungen angebracht werden .

Die getroffenen Anordnungen ſind , ſowie dies nöthig
oder angemeſſen erſcheint , rechtzeitig öffentlich bekannt zu
machen .

Derartige weitergehende Anordnungen können je nach
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 13
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Erfordern auch im Wege der orts - oder bezirkspolizeilichen
Vorſchrift getroffen werden .

§ 4. Für die Einhaltung der Vorſchriften in den 881
und 2, ſowie für die Erfüllung der nach § 3 Abſatz 1 bis

4 getroffenen Anordnungen iſt in erſter Reihe der Unter⸗

nehmer oder Leiter der Sprengarbeit verantwortlich . Der⸗

ſelbe iſt auch verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß die

Vorſchriften und Anordnungen von den bei ihm beſchäftigten
Arbeitern befolgt werden .



Ill . Das Feuerlöſchweſen .
1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
werden beſtraft :

3. diejenigen , welche ohne genügende Entſchuldigung es
unterlaſſen , bei einem in ihren Wohnungen oder an⸗
dern dazu gehörigen Gebäuden und Räumlichkeiten
ausgebrochenen Brand alsbald die öffentliche Hilfe an⸗
zurufen ) ) ,

4. diejenigen , welche den durch die Orts - oder Bezirks⸗
polizeibehörden erlaſſenen Feuerlöſchordnungen oder bei
einem ausgebrochenen Brand den beſonderen Anord —
nungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln 7),

5. diejenigen , welche der Verordnung über das Löſchver⸗
fahren bei Waldbränden oder den bei einem ausge⸗

) Von einem „ ausgebrochenen Brand “ wird man nur bei einer
erheblichen Gefahr der weiteren Verbreitung eines Feuers ſprechen
können ; als Anrufen der öffentlichen Hilfe gilt ſchon das Erhebendes üblichen Feuerlärms , ohne daß eine beſondere Anzeige bei der
Polizei erforderlich wäre .

) Die Verpflichtung ſämmtlicher Einwohner einer Gemeinde ,
gleichviel , ob ſie Bürger derſelben find , oder nicht , bei öffentlichen
Gefahren und Nothſtänden Hilfe und Dienſte zu leiſten hat , wie
ſchon im VI. Konſtitutionsedikt , ſo auch im 8 360 Ziffer 10 des
Reichsſtrafgeſetzbuches einen geſetzlichen Ausdruck gefunden . Wennnun außerdem im § 114 Ziffer 4 die Bezirks⸗ und Ortspolizeibe⸗
hörden ermächtigt werden , beſondere Feuerlöſchordnungen zu erlaſſen ,
ſo darf nicht in Zweifel gezogen werden , daß durch ſolche Vorſchrif⸗ten die Einwohner verpflichtet werden können , nicht nur bei einem
ausgebrochenen Brande auf der Brandſtätte zu erſcheinen und die
ihnen nach Maßgabe der Löſchordnung vorgeſchriebenen Dienſtleiſtun⸗
gen in den Reihen der im Voraus organiſirten Löſchmannſchaft
zu leiſten , ſondern auch den Uebungen beizuwohnen , welche nöthig
ſind , um den Löſcharbeiten den gewünſchten Erfolg zu ſichern. Auf
der andern Seite können aber billiger Weiſe jedem Einzelnen nur
ſolche Leiſtungen zugemuthet werden , die eine beſondere Geſchicklich⸗keit nicht erfordern und von erheblichen Gefahren nicht begleitet ſind .

13²
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brochenen Brand dieſer Art getroffenen beſonderen An⸗

ordnungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln .
§ 115 . Wächter oder andere zur Beobachtung und ſo⸗

fortigen Anzeige von Brandausbrüchen dienſtlich verpflichtete
Perſonen werden , wenn ſie dieſe Pflicht vernachläſſigen , oder

gar zur Verheimlichung eines Brandes mitwirken , inſofern
nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet , an Geld bis zu 20

Thalern oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

Für Arbeiten der bezeichneten Art muß auf freiwillige Leiſtungen
der Feuerwehrkorps gerechnet oder durch Anſtellung beſonders hierzu

verpflichteter , nöthigenfalls aus Gemeindemitteln zu bezahlender Ar⸗
beiter geſorgt werden. Hieraus folgt , daß in den Gemeinden in
welchen freiwillige Feuerwehrkorps beſtehen , die ſich gerade die Auf⸗
gabe ſtellen , ſich den mit beſonderen Anſtrengungen und Gefahren
verbundenen und eine ſorgfältige Einſchulung erfordernden Arbeiten
zu unterziehen , die übrige Einwohnerſchaft nicht genöthigt werden
kann , ſich den Abtheilungen dieſer Feuerwehren anzuſchließen , deren
Uebungen beizuwohnen und die Dienſte zu leiſten , welche von der
Feuerwehr nach ihren beſonderen , ausſchließlich für ſie ſelbſt maß⸗
gebenden Statuten übernommen worden ſind ; für die Arbeiten , wel⸗
che der allgemeinen Löſchmannſchaft hiernach zufallen , werden zwei
jährliche Uebungen ausreichen . Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 12. Mai 1870 Nr . 5166 .

FHBefreit von der Theilnahme an den Leiſtungen der Hilfsmann⸗
ſchaft ſind diejenigen Beamten und Angeſtellten des öffeutlichen Dien⸗
ſtes , welche im Falle eines Brandausbruchs dienſtliche Funktionen
zu verrichten haben, oder welchen vermöge ihrer amtlichen Stellung
anderweite Verpflichtungen dienſtlicher Art obliegen , welche mit den
aus der Zutheilung derſelben zu der Löſch⸗ und Hilfsmannſchaft ſich

ergebenden Pflichten thatſächlich nicht vereinbar ſind . Erlaß des
Miniſteriums des Innern vom 29. April 1887 Nr . 1988 .

Daß die Proben der Hilfsmannſchaft an Sonn⸗ oder Feſt⸗
tagen vorgenommen werden , iſt durchaus ſtatthaft ; die Mitglieder
ſind auch an dieſen Tagen zu erſcheinen verpflichtet ( Entſcheidung
des Oberlandesgerichts vom 15. Februar 1886 ) . ö

Die Feuerlöſchordnungen enthalten außerdem gewöhnlich Be⸗
ſtimmungen über die Aufbewahrung , Beſpannung der Löſchgeräth⸗
ſchaften , die Fürſorge für Waſſervorräthe , die Lärmzeichen , die ein⸗

zelnen Verrichtungen beim Löſchen eiues Brandes .
AUuaoberall, wo eine Verletzung oder Verſäumniß der hiernach den

einzelnen Einwohner oder Gemeindebedienſteten treffenden , beſonde⸗
ren , im Voraus feſtgeſtellten Obliegenheiten vorliegt , kann , abgeſehen
von disziplinarem Einſchreiten , gegen die letztgenannten Perſonen un
von den beſonderen Strafen gegen die Wächter ( § 115 ) und Kamin⸗

J Rett
ng .
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2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 360 . Ziffer 10 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark

oder mit Haft wird beſtraft :
Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Noth ,

von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe
aufgefordert , keine Folge leiſtet , obgleich er der Aufforderung
ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte .

§ 368 Ziffer 8 iſt Seite 154 abgedruckt .
3. Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 13 . Februar 1865 über das Löſchverfahren
bei Waldbränden .

( Regierungsblatt Seite 102. )
In Betreff des Löſchverfahrens bei Waldbränden wird

nach Anhörung der Großh . Direktion der Forſte , Berg⸗ und

feger ( §113 Polizeiſtrafgeſetzbuches ) eine Beſtrafung nach §114
Ziffer 4 eintreten .

8Zur Gründung organiſirter Feuerwehrkorps und Feſt⸗
ſtellung oder Abänderung der Statuten derſelben bedarf es der Ge⸗
nehmigung des Bezirksamts , da die Thätigkeit der Feuerwehren bei
Brandfällen in eingreifender Weiſe die Sbliegenheiten , welche ein
Brandausbruch der Polizeibehörde auferlegt , berührt , und ihre zweck⸗
entſprechende Anordnung und Leitung in den meiſten Fällen allein
den Erfolg der zur Bekämpfung der Feuersgefahr nöthigen polizei⸗
lichen Maßregeln bedingt . Aus dem gleichen Grunde ſind die Feuer⸗
wehren auch einer ſtändigen Ueberwachung und Leitung durch das
Bezirksamt unterworfen . Bei Prüfung der Statuten iſt insbeſondere
darauf zu achten , daß die Gemeindekaſſen nicht auf eine unverhält⸗
nißmäßige Weiſe in Anſpruch genommen werden , die Organiſationdes Korps und ſeiner Thätigkeit den Anforderungen an eine raſche
und wirkſame Begegnung der Feuersgefahr entſpreche , daneben auch
auf die Regelung der Mitwirkung von Seiten der nicht bei dem
Korps betheiligten Einwohner Bedacht genommen , endlich aber der
Polizeibehörde bei Ernennung der Befehlshaber und bei der dienſt⸗
lichen Thätigkeit des Korps bei Brandfällen der gebührende Einfluß
geſichert werde . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 22. Sep⸗
tember 1866 Nr . 11942 .

3In den Gemeinden , in welchen ſolche Feuerwehrkorps beſtehen,können deren Statuten neben die Löſchordnung treten , ſofern ſie die
Form ortspolizeilicher Vorſchriften enthalten , und demnach auch nach⸗
läſſige oder ungehorſame Mitglieder des Korps auf Grund dieſes
Paragraphen beſtraft werden . Sind die Statuten nicht als orts⸗
polizeiliche Vorſchriften erlaſſen , ſo ſind etwa darin vorgeſehene
Strafen als Konventionalſtrafen anzuſehen und durch Klage dor dem
Civilgericht zu verfolgen .
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Hüttenwerke auf Grund des § 114 Ziffer 5 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzbuches verordnet , wie folgt :

§ 1. Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben die⸗

jenigen , welche ſich in deſſen Nähe befinden und denſelben
nicht ſogleich im Entſtehen zu unterdrücken in der Lage ſind ,
dem Bürgermeiſter des nächſtgelegenen Orts ſo ſchnell als

möglich Anzeige zu machen .
§ 2. Sowie der Bürgermeiſter oder deſſen Stellver⸗

treter die Anzeige von einem Waldbrande erhält , hat er

durch reitende Boten den Bezirksbeamten , den nächſtwohnen⸗
den Forſtbeamten , den Bezirksförſter des Bezirks , ſowie die

Bürgermeiſter aller in einem Umkreiſe von zwei Stunden
um den Wald liegenden Gemeinden ſchleunig davon in Kennt⸗

niß zu ſetzen .
§ 3. Aus den zu Hülfe gerufenen Gemeinden haben

ſich die betreffenden Löſchmannſchaften ſo ſchnell als möglich
unter Führung eines Mitgliedes des Gemeinderaths auf die
Brandſtätte zu begeben und ſich dort der Löſchdirektion zur
Verfügung zu ſtellen . Sie müſſen mit einer entſprechenden ,
zum Voraus beſtimmten Anzahl von Aexten , Beilen , Hauen ,
Schaufeln , Spaten und Rechen und für Diſtrikte , wo ſich
Waſſer zum Löſchen befindet , auch mit Feuereimern ver⸗

ſehen ſein .

§ 4. Auch andere in der Nähe befindliche Forſtbeamte ,
welche Nachricht von dem Brand erhalten , haben ſich eiligſt
zur Hülfeleiſtung in den bezeichneten Wald zu begeben . Die

Waldhüter haben dagegen in ihren Hutdiſtrikten zu bleiben .

8 5. Die Leitung der Löſchanſtalten ſteht dem Bezirks⸗
förſter des Bezirks und bis zu deſſen Ankunft dem zuerſt
eintreffenden Forſtbeamten zu .

Sie haben dabei die unten folgende Inſtruktion zur
Richtſchnur zu nehmen .

Der Bezirksbeamte hat für Aufrechterhaltung der Ord —

nung zu ſorgen , ſowie mitzuwirken , daß die techniſchen An⸗

ordnungen des Bezirksförſters ſchleunig vollzogen werden .
Bis ein Forſtbeamter oder der Bezirksbeamte eintrifft ,

hat der zuerſt eintreffende Ortsvorgeſetzte die Leitung zu
übernehmen .

Ulhen,
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Die Anordnungen der Löſchdirektion ſind unweigerlich
zu befolgen .

§ 6. Droht größere Gefahr , und wird die Löſchung
des Brandes durch die Umſtände ſehr erſchwert , ſo müſſen
auch die entfernter liegenden Ortſchaften zur Hülfe aufge⸗
boten werden .

§ 7. Nach Löſchung des Waldbrandes hat die Löſch⸗
direktion die Anordnung zu treffen , daß die Brandſtätte noch
einige Tage und Nächte durch zuverläſſige , mit den nöthigen
Löſchwerkzeugen verſehene Leute bewacht werde .

Spuren von Feuer , die ſich noch etwa hie und da zei⸗
gen , ſind ſogleich mit Bedeckung durch Erde zu erſticken .

§ 8. Zur Verhütung von falſchem Feuerlärm haben
diejenigen , welche in Waldungen oder in deren Nähe eine ,
bedeutenden Rauch erzeugende Arbeit vornehmen , den Bürger⸗
meiſtern der nächſten Orte vorher davon Anzeige zu machen .

§ 9. Bei Bränden in ausländiſchen Grenzwaldungen
haben die in der Nähe befindlichen Forſtbeamten und Ge —

meinden die gleiche Hilfe wie bei Waldbränden im Inland
zu leiſten , wenn dabei inländiſchen Waldungen Gefahr droht .



IV. Die Feuerſchau .
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen werden beſtraft :

2. Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter , welche den

ihnen bei der geordneten Feuerſchau , oder bei ſonſtigen
Anläſſen beſonders eröffneten polizeilichen Anordnungen
zur Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände in ihren Ge⸗
bäuden in der dabei feſtgeſetzten Friſt nicht entſprechen ! ) ,

„ die zur Feuerſchau zugezogenen Sachverſtändigen , welche

2

die ihnen obliegende Unterſuchung nicht mit der erfor⸗
derlichen Sorgfalt vornehmen oder die wahrgenomme⸗
nen Mängel nicht der Wahrheit gemäß angeben , inſo⸗
fern nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet .

Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 23 . Dezember 1880 , die Feuerſchau vetr .

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt 1881 Seite 1. )

Auf Grund des Organiſationsreſkripts vom 26 . No⸗
vember 1809 , Beilage F . Nr . 16a , und des 8 114 Ziff . 2

des Polizeiſtrafgeſetzes wird unter Aufhebung der bezüglichen
ſeitherigen Vorſchriften verordnet , was folgt :

der
§ 1. In jeder Gemeinde hat alljährlich zum Zwecke
Ermittlung und Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände

eine Feuerſchau durch den hierzu ſtändig beſtellten Sachver⸗
ſtändigen ( Feuerſchauer ) ſtattzufinden .

A.

b.

Die Feuerſchau zerfällt :
in die Vorſchau , welche ſich auf alle (öffentlichen und

Privat⸗ ) Gebäude und Feuerſtätten erſtreckt , und
in die Nachſchau , welche ſich auf diejenigen Gebäude
und Feuerſtätten beſchränkt , deren Beſchaffenheit bei der

Vorſchau zu einer Bemängelung Anlaß gegeben hat .

9Vergl . auch S 368 Ziffer S des Reichsſtrafgeſetzbuchs ( S. 150 .
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Das Bezirksamt kann ausnahmsweiſe beſtimmen , daß
in einzelnen Gemeinden —bezüglich welcher dies wegen be⸗
ſonderer Verhältniſſe unbedenklich erſcheint — die Feuerſchau
nur alle zwei Jahre vorzunehmen ſei . Einem derartigen
Beſchluß hat die Anhörung des Gemeinderaths vorauszu⸗
gehen , er bedarf der Zuſtimmung des Bezirksraths und iſt
jederzeit widerruflich . “)

§ 2. Der Feuerſchauer wird vom Bezirksamte aus der
Zahl der im Bezirke wohnenden Bautechniker oder Bauhand⸗
werker im Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion und nach
Anhörung des Bezirksraths ernannt und amtlich verpflichtet .
Demſelben iſt eine Urkunde hierüber zuzuſtellen.

Der Bezirkskaminfeger kann nicht zugleich Feuerſchauer
in ſeinem Bezirke ſein .

Nimmt der Feuerſchauer die ihm obliegende Unterſuchung
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vor , oder gibt er die
wahrgenommenen Mängel nicht der Wahrheit gemäß an , ſo
hat er ſtrafendes Einſchreiten gemäß § 114 Ziffer 7 des

Polizeiſtrafgeſetzbuches zu gewärtigen , inſofern nicht diszipli⸗
näre Ahndung nach § 11 des Eeſetzes vom 23 . Dezember
1871 , den Vollzug der Einführung des Reichsſtrafgeſetzbuches
im Großherzogthum Baden betr . , ſtattfindet .

Die Aufſicht über die Dienſtführung des Feuerſchauers
führt das Bezirksamt , welches denſelben bei ungenügender
Dienſtleiſtung oder unbefriedigendem ſonſtigen Verhalten auch
jederzeit entlaſſen kann .

) Zur Aufgabe der Feuerſchau gehört nicht auch die Prüfung ,ob Neubauten planmäßig hergeſtellt wurden , ebenſowenig , ob Mängel ,
welche die öffentliche Gefundheit bedrohen , vorhanden ſind . Erſtere
Prüfung iſt Obliegenheit der Mitglieder , insbeſondere der techniſchen
Mitglieder der Ortsbaukommiſſionen und Bezirksbaukontroleure , die
in geſundheitspolizeilicher Hinſicht erforderliche Kontrolle iſt nach
Maßgabe der Verordnung vom 27. Juni 1874 , betreffend die Siche⸗
rung der öffentlichen Geſundheit und Reinlichkeit ( Seite 55) zu hand⸗

aben . Dagegen ſoll der Feuerſchauer ſich darüber verläſſigen , ob
neue Kamine vor dem Verputz durch den Kaminfeger unterſucht
worden find ( § 40 der Landesbauordnung ) und ob die Kamine recht⸗
Atig und gehörig gereinigt werden ( daher die Beſtimmung in § 2

bſatz 2) . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 23. Dezember1880 Nr . 19368 . Wegen der Beaufſichtigung von Pulvermagazinen
ſiehe Anmerkung ) Seite 183.
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§ 3. Die Ernennung des Feuerſchauers hat in der

Regel nicht bloß für einen Ort , ſondern für einen mehrere
Gemeinden umfaffenden , nach Umſtänden größeren oder klei⸗

neren Theil des Amtsbezirks zu geſchehen .
Der Bezirksrath beſtimmt , in wie viel Feuerſchaudiſtrikte

der Amtsbezirk eingetheilt , und wie viele Feuerſchauer hier⸗
nach ernannt werden ſollen .

In jedem Amtsbezirk ſollen mindeſtens zwei Feuerſchau⸗
diſtrikte gebildet werden .

Es fteht dem Bezirksamte zu , zeitweiſe anzuordnen , daß
in dem betreffenden Jahre die Feuerſchauer mit der Vor⸗

91 10
des Geſchäfts in den einzelnen Diſtrikten abzuwechſeln

aben .
Die Diſtriktseintheilung , die Ernennung der Feuer⸗

ſchauer und die denſelben zugewieſenen Dienſtdiſtrikte ſind

öffentlich bekannt zu machen .
§ 4. Die Feuer⸗Vorſchau iſt im Monat März zu be⸗

ginnen und ſpäteſtens im Monat April zu beendigen .
Die Nachſchau iſt in der Zeit von Mitte Auguſt bis

Ende September vorzunehmen .

Wo beſfondere Verhältniſſe in einem Bezirke eine Ab⸗

weichung von vorſtehenden Beſtimmungen zweckmäßig oder

geboten erſcheinen laſſen , kann dieſelbe durch Beſchluß des

Bezirksraths verfügt werden . Eine Erſtreckung des Geſchäfts

25
die Mitte des Monats Oktober hinaus ſoll nicht ſtatt⸗

mden .

Das Amt hat hiernach alljährlich die Vornahme des
Geſchäfts anzuordnen und die getroffene Anordnung zur

öffentlichen Kenntniß zu bringen .
§ 5. Vor dem jeweiligen Beginn der Vor⸗ oder Nach⸗

ſchau hat der Feuerſchauer dem Amte anzugeben , in welcher
Reihenfolge und an welchem Tage er ſich in die einzelnen

Orte ſeines Diſtrikts zu begeben gedenkt . Bei Aufſtellung
dieſes Geſchäftsplanes iſt auf thunlichſte Beſchränkung der

auf die Hin⸗ und Herreiſe , ſowie auf den Aufenthalt in den
einzelnen Gemeinden zu verwendenden Zeit Bedacht zu nehmen.

Das Bezirksamt hat den Plan einer Prüfung zu unter⸗
ziehen , geeignetenfalls eine Berichtigung desſelben zu bewirken
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und nach ertheilter Gutheißung die Einhaltung des Planes
zu überwachen .

§ 6. Der Tag , an welchem der Feuerſchauer das Ge⸗

ſchäft ( Vor⸗ und Nachſchan ) in den einzelnen Orten vor⸗

nehmen wird , iſt von demſelben einige Tage vorher den

Bürgermeiſterämtern anzuzeigen .
Von den Bürgermeiſterämtern iſt die bevorſtehende Vor⸗

nahme des Geſchäfts in ortsüblicher Weiſe mit dem Anfügen
in der Gemeinde bekannt zu machen , daß die Hausbeſitzer
und Hausbewohner dem Feuerſchauer den Eintritt in das

115
und die Beſichtigung aller Hausräume zu geſtatten

haben .

Sofort nach dem Eintreffen im Orte hat ſich der Feuer⸗
ſchauer beim Bürgermeiſter anzumelden ; der Bürgermeiſter
iſt verpflichtet , dem Feuerſchauer , ſoweit nöthig , Auskunft zu
geben und überhaupt jede zum ordnungsmäßigen Vollzuge
des Geſchäfts erforderliche Unterſtützung zu gewähren .

Der Bürgermeiſter iſt befugt , der Vornahme des Ge⸗

ſchäfts anzuwohnen oder einen Stellvertreter hierzu zu be⸗

zeichnen .
§ 7. Bei der Vorſchau hat ſich der Feuerſchauer ins⸗

beſondere darüber zu verläſſigen :
a. ob in oder an den Gebäuden keine feuergefährlichen

Einrichtungen vorhanden , und die ſämmtlichen Feuer⸗
ſtätten , Kamine , Schornſteine und Oefen in baulichem
und brandſicherem Zuſtande unterhalten ſind ;

b. ob die beſtehenden allgemeinen Vorſchriften über Auf⸗
bewahrung von feuergefährlichen Gegenſtänden und Ge⸗

brauch von Feuer nnd Licht ꝛc. beobachtet werden ;
c. ob die betreffenden Gewerbetreibenden den beſonderen

polizeilichen Beſtimgmungen über Aufbewahrung von

Schießpulver oder anderen leicht explodirenden oder

feuerfangenden Gegenſtänden nachkommen ;
d. ob die Vorſchriften bezüglich der Unterſuchung neuer

Kamine vor deren Verputz , ſowie bezüglich es Reini⸗

gens der Kamine erfüllt werden .

Zugleich iſt möglichſt darauf zu achten , ob keine den

Einſturz drohenden Gebäude vorhanden ſind .
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§ 8. Der Feuerſchauer hat die wahrgenommenen Mängel
genau nach dem Befund mit ſeinen Anträgen bezüglich der

zu ihrer Beſeitigung vorzunehmenden Arbeiten in eine orts⸗
weiſe zu führende Tabelle ! ) nach anliegendem Muſter einzu⸗
tragen , nach Beendigung des Geſchäfts von dem Inhalte der
Tabelle den Bürgermeiſter Einſicht nehmen zu laſſen und
ſodann dieſelbe ohne Verzug dem Bezirksamte vorzulegen .

Über Mängel , deren unverzügliche Beſeitigung geboten
iſt , hat der Feuerſchauer ſofortige beſondere Anzeige an das
Bezirksamt zu erſtatten ; nöthigenfalls iſt eine einſtweilige
Verfügung des Bürgermeiſters herbeizuführen.

Hält der Feuerſchauer zur Beſeitigung eines wahrge⸗
nommenen Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von
2 bis 3 Monaten für erforderlich , ſo iſt dies bei dem be⸗
züglichen Eintrag in der Tabelle anzugeben .

§ 9. Das Bezirksamt ſetzt nach Prüfung der Feuer⸗
ſchautabellen den einzelnen Einträgen in denſelben die nöthig
erſcheinende Verfügung unter Beſtimmung einer ange⸗
meſſenen Friſt zur Beſeitigung des gerügten Mangels bei
und überſendet hierauf die Tabellen den Bürgermeiſterämtern
zur urkundlichen Eröffnung ihres Inhalts an die betheiligten
Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter .

Je nach Umſtänden ſind auch Auszüge zu fertigen und

beſondere Verhandlungen zu pflegen , ſo insbeſondere , wenn
es ſich um Herſtellungen an Gemeinde - oder anderen öffent⸗
lichen Gebäuden handelt . Bei den betreffenden Einträgen in
der Tabelle iſt entſprechende Vormerkung zu machen .

S8 10 . Der Bürgermeiſter hat die in § 9 Abſatz 1 vor⸗

geſehene Eröffnung der gerügten Mängel und der dazu ge⸗
hörigen amtlichen Verfügung entweder perſönlich gegen Unter⸗
ſchrift der Betheiligten vorzunehmen , oder , wo dies nicht
thunlich iſt , in der Weiſe zu bewirken , daß den Betheiligten

. . Die Einträge in die Tabelle dürfen nicht zu knapp gehalten
ſein und müſſen insbeſondere bei beantragtem Abbruch erkennen laf⸗
ſen, daß der Feuerſchauer geprüft hat , ob nicht auch durch eine gründ⸗
liche Reparatur zu helfen wäre . Erlaß des Miniſteriums des In⸗
nern vom 3. Januar 1883 Nr . 93 .

Wul„ A un
N
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ein Auszug aus der Feuerſchautabelle gegen Beſcheinigung
zugeſtellt wird .

Die Betheiligten ſind bei der Eröffnung ausdrücklich
darauf hinzuweiſen :

a. daß, wenn ſie gegen die Anordnung Einſprache erheben
wollen , ſolche innerhalb zehn Tagen beim Bürgermeiſter⸗
oder Bezirksamte anzuzeigen und auszuführen ſei ;

b. daß ſie , wenn ihnen aus beſonderen Gründen die zur

Ausführung der angeordneten Arbeit beſtimmte Friſt
als zu kurz erſcheine , unter Angabe dieſer Gründe ihre
Anträge ſofort beim Bürgermeiſter - oder Bezirksamte
zu ſtellen haben ;

c. daß ſie , wenn ſie ihre Auflagen in der bezeichneten Friſt
nicht , oder nicht gehörig erfüllen , neben weiterem Ein⸗

ſchreiten auf Grund des § 114 Ziffer 2 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzes Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder Haft bis

zu vierzehn Tagen zu gewärtigen haben .

Nebſtdem werden ſich die Bürgermeiſter angelegen ſein
laſſen , auf Befragen die Auflagen noch näher zu er —

läutern und etwaige Zweifel zu beſeitigen .
Die vorſchriftsgemäße Vornahme , der Tag und die Art

und Weiſe der Eröffnung iſt vom Bürgermeiſter in der

Tabelle zu beurkunden und binnen längſtens 10 Tagen
nach Empfang derſelben dem Bezirksamte berichtlich an⸗

zuzeigen . Etwaige Einſprachen oder Friſtverlängerungs⸗
geſuche ſind unter Anſchluß eines Auszugs aus der

Tabelle mit entſprechendem Beiberichte alsbald an das
Amt einzuſenden . Die darauf ergehenden Endentſchließ —
ungen ſind in der Tabelle nachzutragen .

Die Tabelle ſelbſt iſt bis zur Nachſchau vom Bürger⸗
meiſter zur gutfindenden Einſicht Seitens der Hauseigen —
thümer aufzubewahren .

§ 11 . Bei der Nachſchau hat der Feuerſchauer nach Er⸗

hebung der Feuerſchautabelle feſtzuſtellen und in der Tabelle

zu bemerken , ob die gerügten Mängel beſeitigt und die amt⸗

lichen Anordnungen vollzogen ſind oder nicht .
Wo wegen gänzlicher oder theilweiſer Unterlaſſung des

Vollzugs von Betheiligten Entſchuldigungen vorgetragen und
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entweder um Nachſicht oder Verlängerung der Friſt gebeten
wird , iſt dies ebenfalls in der Tabelle kurz zu bemerken und

das Gutachten des Feuerſchauers anzufügen .
Vom Ergebniſſe der Nachſchau iſt durch den Bürger⸗

meiſter Kenntnis nehmen zu laſſen und die Tabelle ſodann
alsbald an das Bezirksamt einzuſenden .

§ 12 . Das Bezirksamt hat auf Wiedereinkommen der

Tabelle gegen die Hausbeſitzer , welche mit Erfüllung der ihnen
eröffneten Auflagen ohne genügende Entſchuldigung ſäumig
geblieben ſind , Strafverfügung zu erlaſſen , ſowie die zur Sicher⸗
ung des Vollzugs weiter erforderlichen Anordnungen zu treffen .

Das Ergebniß iſt in den Tabellen nachzutragen .
Die nach § 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetzes zu

erkennenden Geldſtrafen fallen in die Gemeindekaſſen ( landes⸗
herrliche Verordnuung vom 16 . Januar 1827 , Regierungs⸗
blatt Nr . V Seite 41) , ſind aber in die amtliche Hebrolle
zur Überweiſung an die genannten Kaſſen aufzunehmen . Von

dieſer Aufnahme iſt behufs Ertheilung der Einnahmsdekre⸗

15
der betreffende Gemeinderath gleichzeitig in Kenntniß zu

etzen .

§ 13 . Bei der Vorſchau hat der Feuerſchauer , wo nicht
eine anderweite amtliche Regelung hierfür beſteht , unter Zu⸗

zug des Bürgermeiſters oder eines Stellvertreters desſelben
auch eine genaue Beſichtigung ſämmtlicher Feuerlöſchanſtalten
und Löſchgeräthſchaften der Gemeinde vorzunehmen . Der Er⸗

fund iſt in einem Anhang zur Feuerſchautabelle unter Ver⸗

zeichnung der vorhandenen Löſchgeräthſchaften niederzulegen .
Es iſt in dieſer Hinſicht insbeſondere zu prüfen :

a. ob in der Gemeinde eine im Verhältniß zur Größe der⸗

ſelben ſtehende Anzahl von Feuerſpritzen vorhanden iſt ,
von welcher Beſchaffenheit dieſelben ſind , ob ſie an einem

geeigneten , leicht zugänglichen Orte aufbewahrt , die

nöthige Anzahl von Schlüſſeln zum Spritzenhaus und
die erforderliche Menge Schläuche vorräthig ſind ;

b. ob die Gemeinde die entſprechende Anzahl von Waſſer⸗
butten , Feuereimern , Feuerhacken , Feuerleitern , Pech⸗

Pechfackeln , Pechkränzen , Laternen u. ſ. w.

eſitzt ;
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c. ob ſie hinreichend mit Waſſer verſehen iſt , und wie

etwaigem Mangel abgeholfen werden könnte .

Dem Bezirksamte bleibt vorbehalten , auch die Vor⸗

nahme einer Spritzenprobe durch den Feuerſchauer anzuordnen
und den Gemeinderäthen die Stellung der zu dieſer Vor⸗

nahme erforderlichen Mannſchaft aufzugeben .
Die vom Feuerſchauer vorgefundenen Mängel und bei⸗

gefügten Anträge wird das Bezirksamt weiterer Prüfung
und Erörterung unterziehen .

§ 14 . Die Gebühren der Feuerſchauer ſind folgender⸗
maßen beſtimmt :

Für Dienſtverrichtungen

4. b.außerhalb des
im WohnortWohnorts bei
und im Um⸗Entfernungen

kreis von [von mehr als
4 Kilometernſ4 Kilometern

täglich täglich

I. für die Feuerſchauer in den Städten :

Mannheim , Karlsruhe , Heidelberg ,
Freiburg , Pforzheim und Baden auff7 Mark10 Mark

II . für die Feuerſchauer in den Städten :

Konſtanz , Lörrach , Raſtatt , Offen⸗
burg , Lahr , Schwetzingen , Durlach ,

Waldshut , Ettlingen , Weinheim , Säk⸗
kingen , Mosbach , Bruchſal und Vil⸗

Rüen ãß 46 Mark9 Mark

III . in den übrigen Städten und in allen

Landorten auff . 45 MarkſSs Mark

Bei einem Zeitaufwande von 6 Stunden und weniger
wird die Hälfte , bei einem Zeitaufwande von mehr als 6

Stunden die volle Tagesgebühr bezahlt .
§ 15 . Jede Gemeinde hat die daſelbſt entſtehenden Koſten

der Feuerſchau zu tragen .

Nach Beendigung des Geſchäfts ( Vor⸗ oder Nachſchau)
hat der Feuerſchauer dem Bürgermeiſter ſofort einen beſon⸗
deren Gebührenzettel zu übergeben , für welchen das beige⸗
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druckte Muſter zu gebrauchen iſt Der Gebührenzettel iſt vom
Bürgermeiſter insbeſondere hinſichtlich der Richtigkeit des an⸗
gegebenen Zeitaufwands zu prüfen und , wenn er für richtig
befunden wurde , zu beurkunden ; der Zettel iſt ſodann der
Vorlage der Tabelle an das Bezirksamt anzuſchließen .

Die eingekommenen Gebührenzettel ſind vom Bezirksamt
einer weiteren Prüfung und Vergleichung mit dem Geſchäfts⸗
plan ( § 4) zu unterziehen und , wenn keine Anſtände ſich er⸗
geben , der Amtskaſſe zur vorſchüßlichen Zahlung der liqui⸗
dirten Gebühren und zu deren Rückerhebung von den Gemeinden
zu übermitteln . Wegen dieſes Rückerſatzes iſt gleichzeitig ent⸗
ſprechende Verfügung an die Gemeinderäthe zu erlaſſen .

Iſt das Geſchäft in mehreren Orten an einem Tage
vorgenommen worden , ſo iſt für ſämmtliche Orte ein Ge⸗
bührenzettel auszufertigen , und der für den betreffenden Tag
im Ganzen liquidirte Gebührenbetrag vom Bezirksamte auf
die betheiligten Gemeinden den Verhältniſſen gemäß umzu⸗
legen , ſowie das Weitere nach Abſatz 2 vorzukehren .

§ 16 . In denjenigen Städten , in welchen die unmittel⸗
bare Verwaltung der Ortspolizei dem Bezirksamt übertragen
iſt , tritt hinſichtlich der in den §§ 6 Abſatz 2 und 3, 8 Ab⸗
ſatz 2, 9 und 10 erwähnten Obliegenheiten des Bürgermeiſters
an Stelle des letzteren das Bezirksamt .

Die nach dem § 6 Abſatz 1 und 3 dem Feuerſchauer
obliegende Anzeige und Anmeldung beim Bürgermeiſter , ſo⸗
wie die Vorlage der Tabelle an denſelben (§ 8 Abſatz 1 und
§ 11 Abſatz 3) findet in dieſen Städten nicht ſtatt . Da⸗
gegen hat das Bezirksamt von der Zeit der Vornahme des
Geſchäfts ( Vor⸗ und Nachſchau ) nach Maßgabe des gutge⸗
heißenen Geſchäftsplanes und gleichzeitig mit der öffentlichen
Bekanntmachung dem Bürgermeiſter behufs gutfindender Aus⸗
übung der in § 6 Abſatz 4 erwähnten Befugniß Kenntniß
zu geben , ſowie Einſicht von dem Gebührenzettel vor der
Zahlungsanweiſung ( § 15 Abſatz 3) zu gewähren .

§ 17 . Eine Dienſtweiſung wird die Obliegenheiten der
Feuerſchauer noch näher bezeichnen .
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3. Dienſtweiſung für die Feuerſchaner vom

5 . März 1881 .

Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 29. )

A. Im Allgemeinen .
§ 1. Der Feuerſchauer unterſteht dem Bezirksamte und

hat deſſen Anordnungen in der beſtimmten Friſt gewiſſenhaft
und pünktlich zu vollziehen .

§ 2. Die Hauptaufgabe des Feuerſchauers beſteht darin ,
die in oder an Gebäuden vorhandenen feuergefährlichen Zu —
ſtände zu ermitteln und deren Beſeitigung zu veranlaſſen .

§ 3. Zur Erfüllung dieſer Aufgabe hat ſich der Feuer⸗
ſchauer vor Allem darüber genau zu unterrichten , was in

Bezug auf die Bau⸗ und Feuerpolizei ſowohl im Allgemeinen ,
als auch für die zu ſeinem Diſtrikt gehörigen Gemeinden
beſonders vorgeſchrieben iſt . Über letzteres ſind ihm vom Be⸗
zirksamte beziehungsweiſe von den Ortspolizeibehörden die
erforderlichen Mittheilungen zu machen .

Daneben muß ſich der Feuerſchauer auch mit den ſonſtigen
einſchlagenden Geſetzesbeſtimmungen , Verordnungen , bezirks⸗
und ortspolizeilichen Vorſchriften vertraut machen .

§ 4. Der dem Bezirksamte vorzulegende Geſchäftsplan
ſoll vom Feuerſchauer in der Weiſe gefertigt werden , daß die
Vor⸗ und Nachſchau jeweils thunlichſt raſch und ohne Unter⸗

brechung vor ſich gehen kann .
Der gutgeheißene Plan iſt ſorgfältig einzuhalten .
§ 5. Der Feuerſchauer muß es ſich angelegen ſein laſſen ,

von der Vornahme des Geſchäftes in den einzelnen Orten
ſeines Diſtrikts ſo zeitig den Bürgermeiſtern Anzeige zu machen ,
daß die entſprechende Bekanntmachung in den Gemeinden noch

vorher erfolgen kann . Auch darf er nicht verſäumen , nach
Eintreffen im Orte und vor Beginn des Geſchäfts ſich beim

Bürgermeiſter anzumelden .
§ 6. Die Ernennungsurkunde hat der Feuerſchauer wäh⸗

rend der Ausübung ſeiner Dienſtverrichtungen als Ausweis
bei ſich zu tragen . Erſcheint dem Feuerſchauer zum gehörigen
Vollzuge des Geſchäftes Auskunft oder Unterſtützung nöthig ,
ſo iſt ſolche beim Bürgermeiſter einzuholen .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 14

F 0R
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Der dem Geſchäfte anwohnende Bürgermeiſter oder Stell⸗

vertreter desſelben hat berathende Stimme .

§ 7. Bei Vornahme der Vorſchau hat der Feuerſchauer
alle Gebäude und Gebäudetheile , ſowie alle Feuerſtätten zu

beſichtigen und deren äußere und innere Beſchaffenheit gründ⸗

lich zu unterſuchen .

Bei der Nachſchau ſind nur diejenigen Gebäude und

Feuerſtätten zu beſichtigen , bei welchen die Vorſchau eine

amtliche Auflage zur Folge gehabt hat , oder bezuglich welcher
ein ſonſtiger beſonderer Anlaß zur Beſichtigung vorliegt .

In ſeinem eigenen Gebäude , in den Gebäuden ſeiner

nächſten Verwandten und in den von ihm hergeſtellten Ge⸗

bäuden darf der Feuerſchauer das Geſchäft nicht ſelbſt vor⸗

nehmen .
Dieſe Gebäude ſind dem Bezirksamte behufs anderweiter

Vorkehrung des Erforderlichen namhaft zu machen .

§ 8. Die Gebäudeeigenthümer oder in deren Abweſen⸗

heit ein erwachſenes Familienmitglied oder ein anderer Haus⸗

genoſſe ſind , wenn thunlich , zu dem Geſchäfte beizuziehen .
Wo ſich Mißſtände vorfinden , ſind die anweſenden Eigenthümer
oder deren Vertreter über dieſelben , ſowie über die Art der

Abhilfe vorbehaltlich der nachfolgenden behördlichen Verfügung

zu belehren .
§ 9. Finden ſich feuergefährliche Zuſtände oder Einrich⸗

tungen vor , ſo iſt zunächſt zu prüfen , ob Gefahr auf dem

Verzuge iſt oder nicht .

Im erſteren Falle iſt ſofort beſondere Anzeige an das
Bezirksamt zu erſtatten und die etwa erforderliche einſtweilige
Verfügung beim Bürgermeiſter zu erwirken .

Im anderen Falle iſt der Mangel behufs Herbeiführung
der geeigneten Abhilfe in die Tabelle aufzunehmen .

§ 10 . Im Weiteren iſt zu prüfen , ob dem vorgefundenen
Mangel durch Ausbeſſerung oder wie ſonſt abgeholfen wer⸗

den kann . Dabei iſt im Auge zu behalten , daß polizeilich
nicht mehr verlangt werden kann , als dazu nöthig iſt , den

vorhandenen Mißſtand zu beſeitigen oder die Entſtehung oder
Fortſetzung eines ſolchen zu verhindern . Die Abhilfe ſoll eine
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gründliche ſein ; Aufwendungen , die nicht nöthig ſind , ſollen
aber erſpart bleiben .

Kann an und für ſich durch Ausbeſſerung geholfen wer⸗
den , erſcheint aber die Ausführung derſelbelben nach den be⸗
ſtehenden Vorſchriften wegen der beſonderen Konſtruktion
des Gebäudes oder des betreffenden Gebäudetheiles nicht
thunlich oder mit unverhältnißmäßigen Koſten verbunden , ſo
iſt hierwegen eine beſondere Bemerkung unter Bezeichnung der
vorzunehmenden Arbeit in der Tabelle zu machen .

§ 11 . Behufs der Beurteilung , ob zur Beſeitigung
eines Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von 3
Monaten als erforderlich zu bezeichnen ſei , hat der Feuer⸗
ſchauer insbeſondere auch darüber ſich zu verläſſigen , ob
Baumaterialien im Orte vorhanden oder leicht zu beſchaffen ,
ſowie ob geeignete Bauhandwerker daſelbſt oder in der Nähe
wohnhaft ſind .

§ 12 . Findet der Feuerſchauer , daß in einer Gemeinde
die Erlaſſung von ortspolizeilichen Vorſchriften im Sinne der

§ § 2 und 42 der allgemeinen Bauverordnung vom 5. Mai

18691 ) nöthig oder wünſchenswert , oder daß die beſtehenden
Bauvorſchriften einer Ergänzung oder Abänderung bedürftig
wären , oder endlich , daß die beſtehenden Vorſchriften in Folge
unrichtiger Auffaſſung oder aus Nachläſſigkeit mangelhaft
gehandhabt werden , ſo iſt dem Bezirksamte mündlich oder

ſchriftlich hievon Kenntnis zu geben .
§ 13 . Wenn der Feuerſchauer in einer Gemeinde Zu⸗

ſtände oder Einrichtungen , die in einer größeren Anzahl von
Gebäuden gleichmäßig vorkommen , bisher aber nicht beachtet
oder nicht für gefährlich angeſehen waren , als feuerpolizei⸗
widrig beanſtanden zu müſſen glaubt , ſo ſind die bezüglichen
Einträge in der Tabelle zu machen ; daneben iſt aber noch
eine beſondere Darlegung des Sachverhalts der Tabelle bei⸗

zuſchließen .
§ 14 . Sämmtliche Einträge in der Tabelle ſind mit Be⸗

ſtimmtheit und größter Genauigkeit zu machen .
Die Tabelle iſt am Orte des Geſchäfts zu fertigen und

ordnungsmäßig abzuſchließen . Nach Unterzeichnung derſelben

) Seite 13 und 35.
5 14 *
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und des Gebührenzettels durch den Feuerſchauer und den

Bürgermeiſter iſt beides mit den etwa gefertigten Anlagen
dem Amte vorzulegen .

B. Im Beſonderen .

§. 15 . ( Unterſuchung der Gebäude und Feuer⸗
ſtätten . ) Hierbei iſt nach Maßgabe der allgemeinen Bau⸗

verordnung vom 5. Mai 1869 und des Nachtrags hiezu
vom 18 . April 1872 hauptſächlich darauf zu ſehen , ob

1. für den Fall eines Brandes die entſprechende Zugäng⸗
lichkeit beſteht ;

2. Brandmauern an vorgeſchriebener Stelle beſtehen , ob ſie

ſtark genug hergeſtellt und nicht mit unſtatthaften Off⸗
nungen verſehen ſind ;

die ſonſtigen Außenſeiten , ſoweit ſie nicht maſſiv aus
Stein erſtellt ſind , aus mit feuerſicherem Material aus⸗

gefülltem oder anderem angemeſſenen Fachwerk herge⸗
ſtellt , ob in unzuläſſiger Weiſe Umfaſſungswände mit

Holz bekleidet oder von Holz hergeſtellt ſind ;
das Dach mit feuerſicherem Material gedeckt iſt ;
die leeren Räume zwiſchen Decke und Fußboden etwa

mit entzündlichen Gegenſtänden ausgefüllt ſind ;
5. die Thür⸗ und Lichtöffnungen an den Außenſeiten der

Gebäude , insbeſondere alle Dachöffnungen mit Ver⸗

ſchlüſſen verſehen ſind ;
Gebäude , in welchen zahlreiche Verſammlungen ſtattfin⸗

den oder beſonders feuergefährliche Gewerbe betrieben

werden , unverbrennliche Treppen und Vorfluren haben ;
alle Feuerungseinrichtungen ſo beſchaffen ſind , daß durch

ihren Gebrauch keine Gefahr der Entzündung beſteht ,
ob insbeſondere Feuerungen und Ofen mit vorſchrifts⸗
mäßigen Feuerwänden umgeben ſind ;

die Vorkamine feſt nnd feuerſicher ſind ;
die Ofen ,

„ Ofenröhren ,
„ Zentralheizungen ,

Herdez

„ Rauchkammern ,
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die Umfaſſungswände und Gewölbe der Backöfen ,
„ Feuerſtätten der Brennöfen , Darren ꝛc. ,

„ Schmiede⸗ und Schloſſerwerkſtätten ,
„ Aſchenbehälter und

„ Kamine

ſich in baulichem und brandſicherem Zuſtande befinden .
Die auf Ziffer 8 bis 10 ſich erſtreckenden Vorſchriften
der obenerwähnten Verordnung müſſen bei Neubauten
die ſtrengſte Beachtung finden ; ſie können auch hinſicht⸗
lich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einrichtungen
zur Anwendung gebracht , dieſe Anwendung bei älteren
Gebäuden oder Einrichtungen ſoll vom Feuerſchauer
aber nur da veranlaßt werden , wo ſie zur Verhütung
unmittelbarer Feuersgefahr geboten iſt ;

ob in denjenigen Orten , in welchen der Gebirgsbauſtil
zugelaſſen iſt , die einſchlägigen beſonderen Beſtimmungen
der örtlichen Bauordnungen und die allgemeinen Vor⸗

ſchriften über die Herſtellung von Stroh - und Schindel⸗
dächern gehörig befolgt werden .

§ 16 . Der Feuerſchauer ſoll auch darauf achten , ob keine

baufälligen Gebäulichkeiten oder Gebäudetheile vorhanden ſind .
Iſt die Baufälligkeit derart , daß das Gebäude den Ein⸗

ſturz droht , ſo iſt nach § 9 Abſatz 2 zu verfahren .
§ 17 . ( Aufbewahrung von feuergefährlichen

und exploſiven Gegenſtänden . ) Der Feuerſchauer hat all⸗

gemein ſich darüber zu verläſſigen , ob nicht Waaren , Mate⸗
rialien oder andere Vorräthe , welche ſich leicht von ſelbſt ent⸗

zünden , oder leicht Feuer fangen , oder Stoffe , die nicht ohne
Gefahr einer Entzündung bei einander liegen können , in

feuergefährlicher Weiſe aufbewahrt ſind .

Beſondere Vorſchriften beſtehen
über die Aufbewahrung von Reibfeuerzeugen — Verord —

nung von 28 . März 1865 , §§ 4 und 5) ) ,
über die Lagerung von Erdöl — Verordnung vom 15 .

Februar 1865 9.

) Seite 157.
) Jetzt Verordnung vom 22. Auguſt 1890 Seite 158.
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über die Aufbewahrung von Aſche , Holz Stroh und an —
deren brennbaren Materialien Verordnung vom 28 .
November 1864 , 8§ 9 und 10y ,

über den Verkehr mit exploſiven Stoffen — Verordnung
vom 6. November 18792 ) .
§ 18 . ( Benehmen mit Feuer und Licht . ) In

dieſer Hinſicht iſt insbeſondere die Einhaltung der §§ 1 bis

8, und 11 ff . der Verordnung vom 28 . November 18640) ,
fowie der Verordnung vom 30 . Dezember 1871 , Ziffer 50,
zu überwachen .

Wo beſondere Vorſchriften für Gewerbetreibende , welche
in Feuer arbeiten , wegen Anlegung und Verwahrung ihrer
Feuerſtätten , ſodann wegen der Art und der Zeit , ſich des

Feuers zu bedienen , in Geltung ſind , iſt deren Befolgung
gleichfalls ins Auge zu faſſen .

§ 19 . ( Unterſuchung und Reinigung der Kamine. )
Der Feuerſchauer ſoll ferner prüfen , ob neuaufgeführte , be⸗

ziehungsweiſe einer Ausbeſſerung unterzogene Kamine vor
dem Verputz durch den Kaminfeger unterfucht wurden , und
die Kaminreinigungen ordnungsmäßig , rechtzeitig und in der

vorgeſchriebenen Zahl beſorgt werden . ( § 40 Abſatz 1 der

Bauverordnung von 1869 , Kaminfegerordnung vom 21.

Auguſt 1843 , § 9 bis 13 , Verordnung vom 20 . Dezember
1844 , Verordnung vom 11 . Auguſt 1854 , Verordnung vom
9. November 1868 .

§ 20 . Prüfung der Löſchanſtalten und Löſch—
geräthſchaften . ) Dieſelbe hat ſich im Allgemeinen darauf
zu erſtrecken , ob dieſe Anſtalten und Geräthſchaften in ge⸗
nügender Zahl vorhanden ſind , ob die vorhandenen ihrer
Beſchaffenheit nach dem Zwecke völlig entſprechen , und ob ſie
derart unterhalten und aufbewahrt ſind , daß ſie jederzeit
benützt werden können .

Der Feuerſchauer ſoll ſich vor Allem darüber unter —
richten , ob und was in Bezug auf Herſtellung von Löſch—

) Seite 156.
) Seite 174 .
) Seite 156.
5) Seite 157. 5

„ ) An elle der vier zuletzt genannten Verordnungen iſt jetzt
die Kaminfegerordnung vom 29. November 1887 Seite 216 getreten .
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anſtalten und Beſchaffung von Feuerlöſchgeräthen orts - oder

bezirkspolizeilich angeordnet iſt .
An Ort und Stelle iſt eine Beſichtigung der Lokalitäten ,

in welchen die Spritzen und ſonſtigen Löſchgeräthſchaften auf⸗

bewahrt ſind , der Brunnen - und Waſſerleitungen , ſowie etwa

vorhandener Brandweiher , ferner eine Unterſuchung der Ge⸗

räthſchaften ſelbſt , ſowie die Feſtſtellung ihrer Zahl und Be⸗

ſchaffenheit vorzunehmen .
Auch iſt zu erheben , ob die nöthige Zahl von Schlüſſeln

zum Spritzenhaus vorhanden iſt und wo die Schlüſſel auf⸗
bewahrt ſind .

Die Frage , ob dem Bedürfniſſe ausreichend entſprochen
iſt , oder für weitere Anſchaffungen oder Verbeſſerungen ge⸗

ſorgt werden ſoll , iſt unter ſorgfältiger Abwägung aller ört⸗

lichen Verhältniſſe zu beurtheilen ; es iſt dabei namentlich zu

berückſichtigen :
ob die Gemeinde waſſerreich oder waſſerarm ,
ob ſie geſchloſſen oder zerſtreut iſt ,
ob die Straßen weit oder eng gebaut und die Gebäude

von allen Seiten zugänglich ,
ob die Häuſer meiſt nur aus einem oder mehreren Stock⸗

werken gebaut ,
ob die Dächer mit feuerſicherem Material oder mit Stroh

oder mit Schindeln gedeckt ſind ,
ob die Okonomiegebäude mit den Wohngebäuden vereinigt

ſind oder getrennt ſtehen ,
ob viele mit Feuersgefahr verbundene Gewerbe im Orte

betrieben werden ,
und anderſeits die finanzielle Leiſtungsfähigkeit der Gemeinde

in Betracht zu ziehen .
Wo der Feuerſchauer zugleich eine Spritzenprobe vor⸗

nehmen ſoll , hat derſelbe gleich nach Eintreffen im Orte mit

dem Bürgermeiſter das hiezu Erforderliche vorzukehren .

Schlußbeſtimmung .
§ 21 . Zuwiderhandlungen des Feuerſchauers gegen die

Dienſtweiſung werden vorbehaltlich der Beſtrafung auf Grund
der Strafgeſetze im Disziplinarwege mit Geldſtrafe bis zu

200 Mark oder Arreſt bis zu 8 Tagen oder mit Entlaſſung

geahndet .



V. Das Kaminfegerweſen ,
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 113 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den über
den Betrieb der Kaminfegerei erlaſſenen Verordnungen zu⸗
widerhandeln , unterliegen Geldſtrafen bis zu 50 Mark oder

Haft bis zu acht Tagen .

2. Ka minfegerordnung vom 29 . November 1887 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 417. )

In Gemäßheit der §S 39 und 77 der deutſchen Ge⸗

werbeordnung und ergänzend zu den § 8 62 bis 66 der Voll⸗

zugsverordnung zu derſelben vom 23 . Dezember 1883 , ſowie

auf Grund der §88 113 und 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs
wird verordnet , was folgt :

§ 1. Die ſelbſtändige Ausübung des Kaminfegergewerbes
ſteht nur den hierfür beſonders beſtallten Kaminfegern zu.

§ 2. Die kraft ſeitherigen Rechts in Geltung befindliche
Einrichtung von Kehrbezirken , innerhalb deren die für den

Kehrbezirk beſtallten Kaminfeger die ausſchließliche Befugniß
zum Kaminfegen haben , bleibt auch fernerhin in Kraft .

Das Miniſterium des Innern iſt befugt , die Kehrbezirke
im öffentlichen Intereſſe nach Anhörung der betheiligten Ge⸗
meinden und Kaminfeger aufzuheben oder zu verändern .

§ 3. Iſt die Stelle eines Kaminfegers erledigt , ſo iſt
ſie vom Bezirksamte im Amtsverkündigungsblatt und in der

„ Karlsruher Zeitung “ zur Bewerbung auszuſchreiben . Die

Bewerbungen ſind beim Bezirksamte ſchriftlich einzureichen ;
in denſelben iſt über Namen , Geburts - und Wohnort , Alter ,
Familienverhältniſſe , Vorbildung und ſeitherige Thätigkeit
wahrheitsgetreue Angabe zu machen .

Der Bewerbung iſt beizulegen :
1. eine Beurkundung über die Aufnahme unter die für

eine Kaminfegerſtelle befähigten Perſonen auf Grund

abgelegter Prüfung ( § 4) *
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2. ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde des ſeitherigen Wohn⸗
orts , beziehungsweiſe , wenn der Bewerber nicht ſchon
längere Zeit an dieſem Ort anweſend iſt , des früheren
Wohn⸗ oder Aufenthaltsortes über den Beſitz eines guten
Leumunds , ſowie beglaubigte Zeugniſſe über die ſeit⸗
herige Beſchäftigung ;

3. ein Zeugnis eines Staatsarztes über eine zur Ausübung
des Kaminfegergewerbes befähigende rüſtige Körperbe⸗
ſchaffenheit .
Der Bezirksrath beſchließt auf Grund der eingekommenen

Bewerbungen über Beſetzung der erledigten Stelle . Bei gleicher
Befähigung iſt demjenigen Bewerber der Vorzug zu geben ,
welcher das höhere Dienſt - und Lebensalter hat .

Dem vom Bezirksrath beſtallten Bewerber iſt durch das
Bezirksamt eine Beſtallungsurkunde , in welcher der Kehrbe —
zirk genau zu bezeichnen iſt , zu behändigen .

§ 4. Wer zur Prüfung ( § 3 Ziff . 1) zugelaſſen wer⸗
den will , hat ſich mit einem ſchriftlichen Geſuch an die Bau —
direktion zu wenden und derfſelben Zeugniſſe über ſeinen
Leumund , ſeinen Schulbeſuch und ſeine bisherige Beſchäftig⸗
ung vorzulegen .

Die Baudirektion veranlaßt , wenn das Geſuch nicht wegen
ungenügender Zeugniſſe zurückzuweiſen iſt , die dem Wohn⸗
oder Aufenthaltsorte des Geſuchſtellers nächſtbefindliche Be⸗

zirksbauinſpektion zur Vornahme der Prüfung , für welche
eine Gebühr von zehn Mark im Voraus an die betreffende
Amtskaſſe zu entrichten iſt ; der letzteren iſt behufs Erhebung
und vorſchüßlicher Verrechnung der Gebühr von der Anord⸗

nung der Prüfung durch die Baudirektion ſogleich Nachricht
zu geben .

Der Bezirksbauinſpektion , welche auf Vorweis der Quit⸗

tung die Prüfung vornimmt , wird hierfür nach Erſtattung
ihres Berichts über das Ergebniß derſelben von der Amts⸗

kaſſe auf Veranlaſſung der Baudirektion obige Gebühr von

zehn Mark verabfolgt .
Die Prüfung umfaßt :

a) die ſchriftliche Beantwortung von mindeſtens 12 und
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die mündliche Beantwortung einer geeigneten Anzahl

10J von Fragen :

65N 1. über die Natur des Rauchs und das Anſetzen des

à Rußes in den verſchiedenen Gattungen von Kaminen ;

I80 2. über die durch polizeiliche Vorſchriften oder die Technik
bei der Erbauung und Reinigung von Feuerungs⸗

anlagen gebotenen Maßnahmen ;
3. über die polizeilichen Vorſchriften behufs Verhütung

von Feuersgefahr in Gebäuden und über das Ver⸗

halten des Kaminfegers bei einem Brande .

b) Die Aufzeichnung von 4 —6 Aufgaben über Feuerungs⸗

W anlagen .
Die Baudirektion ſtellt bei erbrachtem Nachweiſe über

die erforderliche Befähigung dem Geſuchſteller eine Beurkun⸗
dung hierüber aus , oder ſie weiſt bei nicht vorhandener Be⸗

„ fähigung denſelben zurück und beſtimmt zugleich eine Friſt
von 6 —12 Monaten , innerhalb deren derſelbe zu keiner

weiteren Prüfung zugelaſſen wird .

§ 5. Iſt zur neuen Beſetzung eines Kehrbezirks zu

ſchreiten , weil der ſeitherige Kaminfeger durch Alter oder

4 Krankheit zur Beſorgung ſeiner Stelle dauernd unfähig ge⸗

worden , oder mit Tod abgegangen iſt , ſo kann , wenn die Er⸗

haltung des Nahrungsſtandes desſelben , beziehungsweiſe der

WA
Wittwe oder minderjähriger Erben in Frage ſteht , mit Ge⸗

009 nehmigung des Miniſteriums des Innern dem neu beſtallten

0 Kaminfeger bei der Beſtallung die Verpflichtung auferlegt

werden , für beſtimmte Zeit und vorbehaltlich des Widerrufs
bei geänderten Verhältniſſen dem ſeitherigen Kaminfeger be⸗

ziehungsweiſe der Wittwe oder den minderjährigen Erben
desſelben eine Unterhaltsrente zu bezahlen .

„ § 6. Die Beſtallung eines Kaminfegers kann zurückge⸗
W. zogen werden , wenn die Unrichtigkeit der Nachweiſe dargethan
U wird , auf deren Grund dieſelbe erfolgt iſt , oder wenn aus

Handlungen oder Unterlaſſungen des Kaminfegers der Mangel

derjenigen Eigenſchaften klar erhellt , welche bei der Beſtallung

vorausgeſetzt werden mußten , insbeſondere auch dann , wenn

der Kaminfeger ſich wiederholt Übertretungen der Kamin⸗

fegerordnung oder der Gebührenordnung zu Schulden kommen
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läßt , oder ſich wiederholter oder grober Verletzung ſeiner Be⸗

rufspflichten , der Trunkenheit oder ähnlicher , ſeinen Leumund
trübender Handlungen ſchuldig macht .

Ueber die Zurückziehung der Beſtallung beſchließt der

Bezirksrath nach 8§8 54 und 21 der Gewerbeordnung und § 2
der Vollzugsverordnung hiezu .

§ 7. Der Kaminfeger muß ſeinen Wohnſitz an dem Orte

nehmen , welcher ihm bei der Beſtallung vom Bezirksamt
bezeichnet wird . Eine Anderung dieſes Wohnſitzes kann nur

auf Anordnung oder mit Genehmigung des Bezirksamts er⸗

folgen .
Eine Stellvertretung für den beſtallten Kaminfeger iſt

nur vorübergehend aus beſonderen Gründen zuläſſig . Soll

eine ſolche Stellvertretung ſtattfinden , ſo hat der Kaminfeger
hiervon unter Darlegung der Gründe , ſowie unter Bezeich⸗
nung des von ihm gewählten Stellvertreters und Beifügung
der nach §S 3 dieſer Verordnung verlangten Angaben und

Zeugniſſe dem Bezirksamte Anzeige zu machen . Das letztere

prüft , ob die vorgetragenen Gründe erheblich ſind , und ob

der Stellvertreter den vorgeſchriebenen Erforderniſſen genügt .

Mangels dieſer Vorausſetzungen , oder , wenn die Schädigung
öffentlicher Intereſſen aus der Zulaſſung eines Stellvertreters

zu befürchten iſt , kann die Stellvertretung vom Bezirksamt
unterſagt werden .

Auch wenn eine Stellvertretung nicht ſtattfinden ſoll ,
hat der Kaminfeger dem Bezirksamte Anzeige zu erſtatten ,
wenn er ſich über 3 Tage aus dem Kehrbezirk zu entfernen

gedenkt , oder erkrankt , oder ſonſt länger als 3 Tage verhin⸗
dert iſt , ſeinem Beruf obzuliegen .

Wenn der beſtallte Kaminfeger mit Tod abgeht , hat
das Bezirksamt wegen Verſehung des Kehrbezirks bis zur

Wiederbeſetzung desſelben beſondere Anordnung zu treffen .
§ 8. Der Bezirkskaminfeger iſt berechtigt und verpflichtet ,

in ſeinem Kehrbezirke in allen Gebäuden die vorgeſchriebenen
Reinigungen vorzunehmen .

§ 9. Bei dem Reinigen hat der Kaminfeger zugleich
auf ſchadhafte Stellen oder vorſchriftswidrige Beſchaffenheit
der Kamine oder Feuerungseinrichtungen , ſowie auf ſonſtige
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feuergefährlichen Verhältniſſe genau zuachten . Etwaige Mängel
ſind von ihm ſogleich dem Beſitzer der Feuerungsanlage zur
Kenntnis zu bringen und der Ortspolizeibehörde anzuzeigen ,
welche die nöthige Einleitung zur Beſeitigung zu treffen hat .
Erſcheinen beim nächſten Reinigen die gerügten Mängel nicht
beſeitigt , ſo hat der Kaminfeger das Bezirksamt hiervon in

Kenntniß zu ſetzen .
Über Mängel , welche eine unmitttelbare Feuersgefahr

bedingen , iſt jeweils ſofort auch dem Bezirksamt Anzeige zu
machen .

§ 10 . Außer ſeinem Bezirk darf der Kaminfeger die in

ſeinen Berufskreis fallenden Verrichtungen nur dann vor⸗

nehmen , wenn er vorübergehend als Stellvertreter beſtellt iſt

( § 7) oder von dem betreffenden Bezirksamt beſonders be⸗

rufen wird .

§ 11 . Der Kaminfeger hat die ihm obliegenden Ge⸗

ſchäfte entweder ſelbſt vorzunehmen , oder durch einen zuver⸗
läſſigen Gehilfen vornehmen zu laſſen .

Im Falle der Verwendung von Gehilfen bleibt der Ka⸗

minfeger für vorſchriftsmäßige und geordnete Beſorgung der

Verrichtungen durch dieſelben jederzeit verantwortlich ; er hat
daher die Arbeit der Gehilfen ſorgfältig zu überwachen , ſo—
wie dafür zu ſorgen , daß dieſelben den Hausbeſitzern und
deren Stellvertretern gegenüber jederzeit ein angemeſſenes Be⸗
nehmen einhalten .

Die Gehilfen müſſen gut beleumundet ſein und die für
ihr Geſchäft erforderliche Gewandtheit beſitzen .

Gehilfen , welche ſich in den vorbezeichneten Anforderungen
nicht genügend erweiſen , hat der Kaminfeger ſofort aus ſeinem
Dienſte zu entlaſſen .

Das Reinigen durch Lehrlinge darf nur unter perſön⸗
licher Anweſenheit und Aufſicht des Meiſters oder eines tüch⸗
tigen Gehilfen geſchehen .

Mindeſtens eimal im Jahr iſt jedes Kamin gelegent⸗
lich des Reinigens desſelben durch den Kaminfeger ſelbſt
oder wenigſtens unter ſeiner unmittelbaren perſönlichen Lei —

tung mit Zuhilfenahme eines Lichts einer gründlichen Unter⸗

ſuchung zu unterziehen .
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§ 12 . Die für ſein Geſchäft erforderlichen Werkzeuge hat
der Kaminfeger ſtets in gutem Zuſtande zu erhalten und auf
Verlangen jederzeit der Polizeibehörde oder deren Organen
vorzuzeigen .

§ 13 . Das Reinigungsgeſchäft ( § 8) hat ſich auf die

Kamine , Rauchfänge und Hurten , ferner auf diejenigen Rohre ,
welche als Fortſetzung von Ofenrohren in weiten Kaminen

zur Verbeſſerung des Zugs der Oefen eingeführt ſind (d. ſ .
die Knie⸗ und ſenkrecht in den weiten Kaminen emporge⸗
führten Rohrſtücke ) und auf die Feuerzüge der Herde zu
erſtrecken .

Dabei iſt insbeſondere Folgendes zu beachten :
1. Die bezeichneten Feuerungsanlagen müſſen vom Ruß

vollſtändig gereinigt werden .
2. Die weiten Kamine ſind bis über das Dach hinaus zu

beſteigen , der Ruß mit einer eiſernen Scharre ſorgfäl⸗
tig abzukratzen und mit einem guten Beſen ſauber abzu⸗
kehren , ſowie etwaige Abſätze im Kamin , auf welchen
ſich der Ruß anſammelt , gehörig zu reinigen .

. Zum reinigen der engen Kamine ſind Pumpbeſen an⸗

zuwenden . Wo ſich Glanzruß gebildet hat , iſt zur Ent⸗

fernung desſelben das Kamin auszubrennen .
4. Nach dem Reinigen iſt Ruß und losgefallener Verputz

aus den Kaminen in das vom Hausbewohner bereit zu

haltende Gefäß zu ſchaffen und ſind die etwa herausge —
nommenen Rohre wieder einzuſetzen .

Auch ſind Putzthürchen und Ausſteigladen wieder

ſorgfältig zu ſchließen .
Finden ſich unverſchloſſene Rohröffnungen in Kaminen

vor , ſo iſt die Anbringung von Verſchlußkapſeln zu

verlangen .
§ 14 . Iſt nach § 13 Ziffer 3 das Ausbrennen des

Kamins erforderlich , ſo hat der Kaminfeger den Hauseigen⸗
thümer hiervon in Kenntniß zu ſetzen und ſich mit demſelben
über den Tag der Vornahme des Geſchäfts zu verſtändigen .
Das Ausbrennen hat unter perſönlicher Leitung des Meiſters

ſceh
mit Beachtung nachſtehender Vorſichtsmaßregeln zu ge⸗

ehen :

Cο

4909
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. Es iſt rechtzeitig vorher durch den Kaminfeger der Orts⸗

polizeibehörde von dem Vorhaben Anzeige zu machen ,
damit dieſe die Nachbarn davon benachrichtigen und die⸗

ſelben veranlaſſen kann , alle Offnungen , durch welche
Funken einfallen können , ſorgfältig zu verſchließen .

Bei Staatsgebäuden iſt außerdem gleiche Anzeige der

Bezirksbauinſpektion durch den Kaminfeger rechtzeitig
zuvor zu erſtatten .

Während der Vornahme des Geſchäfts ſind die Klappen
der Ofenröhren und die Ofenthüren verſchloſſen zu
halten und eine weiße Signalfahne auf dem Dach auf⸗
zuſtecken .

Das auszubrennende Kamin darf keine Riſſe haben
und muß in gutem baulichen Zuſtande ſein . Die in

dasſelbe mündenden Ofenröhren dürfen nicht ſchadhaft
ſein und keine leicht entzündlichen Gegenſtände ſich in
der Nähe befinden . Die Kaminputzthürchen müſſen ver⸗

ſchloſſen ſein . Ueber alle dieſe Punkte ( 1—38 ) hat ſich
der Meiſter vor Beginn der Arbeit genau zu verläſſgen .

. Die Zeit für das Ausbrennen iſt ſo zu wählen , daß das

Geſchäft ſpäteſtens 2 Uhr Nachmittags beendet iſt . Das
Ausbrennen darf an keinem ſtürmiſchen Tage , und weder
bei großer Kälte , noch bei anhaltender Hitze geſchehen .

In Gebäuden mit Stroh - oder Schindelbedachung ſoll
das Ausbrennen nur in den Monaten November bis

April vorgenommen werden .
Vor dem Beginn desſelben ſind die nöthigen Vorſichts⸗

maßregeln zu treffen , um dem hinausſchlagenden oder

überhandnehmenden Feuer durch Verſchluß der Oeffnung
des Kamins mit Platten oder eiſernen Deckeln und dgl—
ſogleich mit Erfolg begegnen zu können . Auch iſt vom

Hausbeſitzer ein zureichender Waſſervorrath in das Haus
und insbeſondere in die Nähe des Kamins zu ſchaffen .
Auf dem Dache iſt eine Ueberwachung der Kaminaus⸗

mündung durch einen Gehilfen nöthig , und in den

Zwiſchenſtockwerken das Kamin durch eine zuverläſſige
Perſon zu beobachten . In beſonders gefährlichen Fällen ,
wie insbeſondere auch beim Ausbrennen in Gebäuden
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mit Stroh⸗ oder Schindelbedachung , iſt für Bereithal⸗
tung einer Spritze , ſowie für den Beizug von Hilfs⸗
mannſchaft Sorge zu tragen .

Iſt in einem Gebäude mit Stroh - oder Schindelbe⸗

dachung das Ausbrennen ausnahmsweiſe (ſ . Z. 4a . E. )
in der Sommerszeit vorzunehmen , ſo müſſen außerdem

naſſe Tücher in der Nähe des Kamins außerhalb des

Daches aufgelegt , und dieſelben fortgeſetzt mittelſt einer

Handſpritze beſpritzt werden .

„ Iſt ein Kamin in das andere geführt , ſo muß zunächſt
das obere und dann das untere ausgebrannt werden .

Ebenſo iſt bei mehr als dreiſtöckigen Häuſern zuerſt
im oberen Stock mit Dachraum auszubrennen und dann

erſt in dem unteren Stockwerke . Bei neben einander

liegenden Kaminen iſt durch ſorgfältigen Abſchluß

Fürſorge zu treffen , daß ſich nicht beide gleichzeitig

entzünden .
Nach dem Ausbrennen iſt das Kamin mit Kugel und

Bürſte zu durchziehen , auch iſt vom Kaminfeger dafür

zu ſorgen , daß das Kamin nach beendigtem Geſchäfte
noch einige Zeit durch eine vom Hausbeſitzer beſtellte

zuverläſſige Perſon beobachtet wird .

Das zum Ausbrennen erforderliche Material hat der
Kaminfeger auf eigene Koſten zu ſtellen , worauf bei Feſt⸗

ſetzung der Taxe für das Geſchäft Rückſicht zu nehmen iſt .

§ 15 . Ueber die Zeit der Reinigungen wird beſtimmt :
Küchenkamine ſind alle drei Monate , wenn ſie aber den

Rauch von drei oder mehr Ofenröhren — gleichviel in

welchen Stockwerken — aufnehmen , während der Ofen⸗

feuerungszeit alle zwei Monate zu reinigen .

Kamine , welche ausſchließlich zu Oefen und anderen nur
im Winter gebrauchten Feuerungsanlagen gehören , ſind

während der Ofenfeuerungszeit alle zwei Monate zu

reinigen . Bei Kaminen von Luft⸗ , Dampf⸗ , Warm⸗ und
Heißwaſſer⸗Heizungen hat während der Benützungszeit
die Reinigung alle Monate ſtattzufinden .

3. Monatlich muͤſſen gereinigt werden :

Die Kamine der Bäcker und Wurſtler , die Küchen⸗
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kamine bei Gaſtwirthen und ähnlichen Gewerben , die
Kamine der Bierbrauer während der Brauzeit , der

Brennereien , Trocken - oder Dörranſtalten während der

Gebrauchszeil . Alle zwei Monate ſind die Kamine der

Schreinerwerkſtätten zu reinigen . Die Kamine der

Schloſſer⸗ und Schmiedewerkſtätten , ſowie die Kamine

ſonſtiger Feuerarbeiter ſind einmal jährlich zu reinigen . “)
. Enge , ſogenannte ruſſiſche Kamine unterliegen hinſicht⸗

lich der Zahl der Reinigungen den allgemeinen Beſtim⸗

mungen .
. Kamine , welche ausſchließlich für Badezimmer , oder

welche für Waſch - und Backöfen dienen , die nur zeit⸗
weiſe benützt werden , ſind jährlich zweimal zu reinigen .

Fabrikkamine , welche umbaut ſind oder in der Nähe von
Gebäuden ſtehen , ſind zweimal , freiſtehende Fabrik⸗
kamine jährlich einmal zu reinigen .

Wenn die Vornahme der Reinigung eine beſondere
Störung des Fabrikbetriebs verurſacht und nachgewieſen
wird , daß ſich bei dem ſehr ſtarken Zuge des Kamins
kein Ruß , noch weniger Glanzruß anſetzt , kann das Be⸗

zirksamt die Zahl der Reinigungen noch weiter herab —
ſetzen oder bei gut erhaltenen , ganz freiſtehenden Ka⸗
minen auch dem Eigenthümer die Beſorgung der Rei⸗

nigung überlaſſen .
In letzterem Falle genügt eine jährlich einmal vorzu⸗

nehmende Unterſuchung des Kamins durch den Feuer⸗
ſchauer unter Mitwirkung des Kaminfegers .

Die Reinigung iſt in der Zeit vom 1. Oktober bis 1.

April von Morgens 7 bis Abends 5 Uhr , in den übrigen
Monaten von 6 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends vor⸗

zunehmen .
Mit Rückficht auf den ſtarken Gebrauch , auf die Ver⸗

wendung ſtark rußenden Brennmaterials und auf die

bauliche Anlage der Kamine kann durch orts⸗ oder be⸗

zirkspolizeiliche Vorſchrift die Vornahme einer größeren
Zahl von Reinigungen angeordnet und können die in

) Der Schlußſatz iſt zugefügt durch Verordnung vom 13. Juni
1889 ( Geſetz und Verordnungsblatt Seite 104) .
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Verlangen des Gebäudebeſitzers oder deſſen Stellver⸗
treters die Kamine auch öfter , als vorgeſchrieben , zu
reinigen .
§ 16 . Bei Kaminen , welche nicht benützt werden , iſt , ſo

lange dies der Fall iſt , eine regelmäßige Reinigung nicht ge⸗
boten ; dieſelben ſind übrigens dann , wenn ſie nicht ganz un⸗
brauchbar - gemacht , oder die betreffenden Gebäude nicht ganz
außer Gebrauch geſetzt ſind , jedenfalls einmal des Jahres
durch den Kaminfeger genau zu unterſuchen .

§ 17 . Den Beginn der vorſchriftsmäßigen Reinigung
hat der Kaminfeger den Hausbewohnern ſo zeitig anzukündigen ,
daß dieſe ihre häuslichen Geſchäfte darnach einrichten können .

An dem Vollzug des Reinigungsgeſchäfts darf der Ka⸗
minfeger ohne ganz dringende Gründe von den Hausbewoh⸗
nern nicht gehindert werden .

§ 18 . Bei vollſtändiger Neuaufführung von Kaminen ,
ſowie bei Ausbeſſerung und theilweiſer Erneuerung der Ka⸗
mine unter Dach hat der Kaminfeger dieſelben , bevor ſie
verputzt werden , auf Veranlaſſung der Ortspolizeibehörde nach
Maßgabe der hierüber beſtehenden beſonderen Inſtruktion
einer ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen . Ueber den Er⸗
fund hat der Kaminfeger der Ortspolizeibehörde Anzeige zu
erſtatten .

§. 19 . Der Kaminfeger hat ein Tagebuch zu führen ,
aus welchem der ordnungsgemäße Fortgang des Reinigungs⸗
geſchäfts , die Perſonen , welche dasſelbe vorgenommen haben ,
ſowie etwa vorgefundene , feuerpolizeiliche Mängel erſichtlich
ſind . Dasſelbe iſt von den Ortspolizeibehörden bezüglich Be⸗
ginns und Fortgangs des Reinigungsgeſchäfts zu beurkunden.Der Kaminfeger hat zu dieſem Zweck von Beidem rechtzeitig
Anzeige zu erſtatten . Die Bezirksämter haben von dem
Tagebuch zum 1. Juni jeden Jahres Einſicht zu nehmen.

§. 20 . Die Taxen für die Verrichtungen des Kaminfegers
E§ 8, 14 , 15 , 16, 18) werden , ſofern der Kehrbezirk nicht
über die Grenzen einer Gemarkung hinausgeht , durch orts⸗polizeiliche, in den übrigen Fällen durch bezirkspolizeiliche
Vorſchrift beſtimmt .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 15
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Der Kaminfeger hat die Forderung für die geleiſtete Arbeit

ſtets an den Hausbeſitzer oder deſſen Stellvertreter zu richten .
Das Anfordern von Trinkgeldern iſt unbedingt unterſagt .

§ 21 . Bei ausbrechendem Brand hat der Kaminfeger

des betreffenden Bezirks ſich ſo ſchnell wie möglich in Be⸗

gleitung ſeiner Gehilfen und mit Leitern verſehen nach der

Brandſtätte zu begeben und ſich bei der Löſchdirektion anzu⸗

melden . Im Verhinderungsfalle hat er jedenfalls ſeine Ge⸗

hilfen nach der Brandſtätte abzuſenden

§ 22 . Dieſe Verordnung tritt am 1. April 1888 in

Wirkſamkeit .
Von dieſem Zeitpunkte an ſind aufgehoben :

die Verordnungen

vom 21 . Aug . 1843 ( V. ⸗Bl. für den Unterrheinkreis

vom 20 . Dez . 1844 ( V. ⸗Bl . für den Unterrheinkreis
&

vom 22 . Juli 1845 (V. -Bl. für den Unterrheinkreis

vom 11 . Aug . 1854 ( V. ⸗Bl. für den Unterrheinkreis S

vom 13 . Nov . 1865 ( Zentralverordnungsblatt Seite 194),
vom 9. Nov . 1868 ( Zentralverordnungsblatt Seite 103) ,

vom 7. Nov . 1874 ( Geſ . ⸗ u. V. ⸗Bl . S . 541 ) , endlich

55 Abſ . 3 der Ldb . ⸗V. v. 5. Mai 1869 ( Geſ . ⸗u. V. ⸗Bl .

S . 125 ) bezw. 9. Nov . 1874 ( Geſ . u. V. ⸗Bl . Seite 541) .

§ 23 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den in

gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Vorſchriften über den

Betrieb der Kaminfegerei und die Berufspflichten der Kamin⸗

feger zuwiderhandeln , werden nach Maßgabe des § 113 be⸗

ziehungsweiſe 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuches mit Geldſtrafe

bis zu 50 Mark oder Haft bis zu 8 Tagen , beziehungsweiſe
mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu 4

Wochen beſtraft .

Ueberſchreitungen der Taxen werden nach 8 148 Ziffer 8

der Gewerbeordnung mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark , im

Unvermögensfalle mit Haft bis zu 4 Wochen geahndet .
Wer die Verrichtungen des Kaminfegers unbefugt vor⸗

nimmt , wird nach § 147 Ziffer 1 der Gewerbeordnung mit

Geldſtrafe bis zu 300 Mark , im Unvermögensfalle mit Haft
beſtraft .
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1. Verordnung der Miniſterien der Juſtiz , des Innern
und der Finanzen vom 7. Juni 1890 , das öffentliche

Verdingungsweſen betreffend .
( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 298. )

In allen Zweigen der Staats⸗ und Staatsanſtaltenverwaltung
ſind künftig folgende

Allgemeine Beſtimmungen , betreffend die Vergebung von
Leiſtungen und Lieferungen ( A. ) ,
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Staatsbauten ( B. )

einzuhalten .
Im Uebrigen wird Folgendes bemerkt :

1. Jedes Miniſterium kann für ſeinen Verwaltungskreis aus
beſonderen Gründen einzelne Ausnahmen zulaſſen und kann
namentlich die zu Artikel 35 des Etatgeſetzes ( Geſetzes⸗ und
Verordnungsblatt von 1888 Nr . XXXIV . Seite 510 ff.)
für nöthig erachteten Vollzugsvorſchriften geben . Wird auf
Grund der letzteren von dem regelmäßigen Verdingsverfahren
abgeſehen , ſo iſt die übliche Form des Ausſchreibens ent⸗
ſprechend zu ändern .

2. Bei Lieferungen auf Grund öffentlicher Ausſchreibung darf
ein beſtimmter Herſtellungsort nicht bedungen , insbeſondere
nicht der ausländiſche Urſprung der Waare zur Bedingung
gemacht werden .

3. Die genaue Beachtung der Vorſchrift unter I . 1 Abſatz 7
der allgemeinen Beſtimmungen iſt im Intereſſe der Staats⸗
kaſſe geboten , inſofern die Beſchaffung von Waaren , welche
in Abmeſſung und Beſchaffenheit von den im Handel üblichen
abweichen , mit beſonderen Schwierigkeiten verbunden und
deßhalb in der Regel nur gegen Bewilligung höherer Preiſe
zu erreichen ſein wird .

4. Der Aufnahme einer Bemerkung über den Vorbehalt der
Auswahl unter mehreren Mindeſtfordernden oder unter
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ſämmtlichen Bewerbern in die Bekanntmachungen , welche be⸗

züglich öffentlicher Ausſchreibungen erlaſſen werden , bedarf
es nicht .

Diejenigen Fälle , in welchen bei einem öffentlichen oder
engeren Ausſchreibungsverfahren die gewählten Unternehmer
nicht die Mindeſtfordernden waren , ſind in einer beſonderen

Anlage zu der Abnahmeverhandlung über die betreffende
Rechnung zuſammenzuſtellen , wobei die Stellung der Forde⸗
rungen dieſer Unternehmer zu den abgegebenen Minder⸗

forderungen zu bezeichnen iſt und kurz die Gründe anzugeben
ſind , welche für die Wahl der betreffenden Unternehmer un⸗

ter Ausſchluß der Minderfordernden ausſchlaggebend waren .

Bezüglich der Sicherheitsſtellung haben in & IV . 2 und in

in B. § 16 die Vorſchriften der Verordnung Großherzoglichen
Finanzminiſteriums vom 6. November 1886 , die Annahme

von Sicherheiten für gewährte Kredite oder für die Erfül⸗

lung ſonſtiger Verbindlichkeiten betreffend , verkündet im Ver⸗
ordnungsblatt der Domänendirektion Nr . 30 und der Gene⸗

raldirektion der Staatseiſenbahnen Nr . 70 , Berückſichtigung
gefunden und haben auch ſonſt ergänzend in Anwendung zu

kommen .

Die Heranziehung und die Auswahl von Sachverſtändigen

zur Mitwirkung in dem Verdingungsverfahren bleibt den

luff
deſſen Leitung betrauten Behörden und Beamten über⸗

aſſen .
Die ſeither beim ſtaatlichen Verdingungsweſen im Gebrauche

geweſenen Muſter ſind , ſoweit nöthig , einer Umarbeitung
nach Maßgabe der neuen Vorſchriften zu unterziehen .

. Die Staatsbehörden werden dahin wirken , daß auch ſeitens

der Gemeinden und anderer Körperſchaften nach den Vor⸗
ſchriften über das ſtaatliche Verdingungsweſen verfahren wird.

A. Allgemeine Beſtimmungen , betreffend die Vergebung non

Leiſtungen und Tieferungen .

J. Arten der Vergebung .

Leiſtungen und Lieferungen ſind in der Regel öffentlich aus⸗

zuſchreiben .
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Mit Ausſchluß der Oeffentlichkeit zu engerer Bewerbung kön⸗

nen ausgeſchrieben werden :

1. Leiſtungen und Lieferungen , welche nur ein beſchränkter Kreis

von Unternehmern in geeigneter Weiſe ausführt ;
2. Leiſtungen und Lieferungen , bezüglich deren in einer abge⸗

haltenen öffentlichen Ausſchreibung ein geeignetes Ergebniß
nicht erzielt worden iſt .

Unter Ausſchluß jeder Ausſchreibung kann die Vergebung er⸗

folgen :
1. bei Gegenſtänden , deren überſchläglicher Werth den Betrag

von 1000 Mark nicht überſteigt ;
2. bei Dringlichkeit des Bedarfs ;
3. bei Leiſtungen und Lieferungen , deren Ausführung beſondere

Kunſtfertigkeit erfordert ;
4. bei Nachbeſtellung von Materialien zur Ergänzung des für

einen beſtimmten Zweck ausgeſchriebenen Geſammtbedarfs
bis zu 20 Prozent deſſelben , ſofern kein höherer Preis ver⸗

einbart wird , als für die Hauptlieferung .

II . Verfahren bei Ausſchreibungen .

1. Gegenſtand der Ausſchreibung . Der Gegenſtand
der Ausſchreibung iſt in allen weſentlichen Beziehungen beſtimmt

zu bezeichnen .
Ueber alle für die Preisberechnung erheblichen Nebenumſtände

ſind vollſtändige , eine zutreffende Beurtheilung der Bedeutung der⸗
ſelben ermöglichende Angaben zu machen .

Für Bauarbeiten ſind außer genauen Zeichnungen zur Ver⸗

abfolgung an die Bewerber beſtimmte Verdingungs - Anſchläge auf⸗
zuſtellen , in welchen ſämmtliche Hauptleiſtungen ſowie die erheb⸗
licheren Nebenleiſtungen in beſonderen Poſitionen aufzuführen ſind .

Dieſelben dürfen von der Behörde ermittelte Preisanſätze nicht

enthalten .
Die Zeitperioden für Lieferungen zur Deckung eines fortlau⸗

fenden Bedarfs ſind nach den beſonderen Verhältniſſen des einzel—⸗

nen Falles zu bemeſſen . Bei Materialien mit größeren Preis⸗

ſchwankungen iſt der Bedarf nur auf ein Jahr zu vergeben . 1
Umfangreichere Ausſchreibungen ſind derart zu zerlegen , daß

auch kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern die Betheiligung
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an der Bewerbung ermöglicht wird . Bei größeren Hochbauten hat
daher die Vergebung nach den einzelnen Abtheilungen des An⸗

ſchlages — den verſchiedenen Gewerbs - und Handwerkszweigen
entſprechend — zu erfolgen . Beſonders umfangreiche Abtheilungen
des Anſchlags ſind in mehre Looſe zu theilen .

Bezüglich der Beſchaffenheit zu liefernder Waaren und der

Abmeſſung zu liefernder Gegenſtände ſind ungewöhnliche , im Han⸗
del nicht übliche Anforderungen nur inſoweit zu ſtellen , als dies

unbedingt nothwendig iſt .
Iſt bei Lieferungen von Fabrikaten der Kenntniß der Bezugs⸗

quelle ( der Fabrik ) eine beſondere Bedeutung für die Beurtheilung
der Güte beizumeſſen , ſo iſt von dem Bewerber die Namhaft⸗—
machung des Fabrikanten , von welchem die Waaren bezogen wer⸗
den ſollen , zu verlangen .

Für die Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen ſind aus⸗
reichend bemeſſene Friſten zu bewilligen .

Muß bei dringendem Bedarf die Friſt für eine Lieferung
ausnahmsweiſe kurz geſtellt werden , ſo iſt die beſondere Be⸗
ſchleunigung nur für die zunächſt erforderliche Menge vorzu⸗
ſchreiben .

2. Bekanntmachung der Ausſchreibung . Bei der

Bekanntmachung öffentlicher Ausſchreibungen durch die Zeitungen
ſind die bezüglich der Benutzung amtlicher Blätter ergangenen
Vorſchriften zu beachten . Insbeſondere iſt auch die Badiſche Ge⸗
werbezeitung zu benutzen .

Die Bekanntmachungen müſſen in gedrängter Form diejenigen
Angaben vollſtändig enthalten , welche für die Entſchließung der
Unternehmer , ob ſie einer Betheiligung an der Bewerbung näher
treten wollen , von Wichtigkeit ſind . Insbeſondere ſind darin auf⸗
zuführen :

Gegenſtand und Umfang der Leiſtung oder Lieferung nach
den weſentlichſten Beziehungen , wobei die Theilung des

Gegenſtandes nach Handwerkszweigen , Looſen ꝛc. hervorzu⸗
heben iſt ;

die Zeit der Verhandlung zur Eröffnung der Angebote ;
die für den Zuſchlag vorbehaltene Friſt ;
die Gelegenheit für die Einſichtsnahme und den Bezug

der Verdingungsanſchläge , Zeichnungen , Bedingungen uſw.
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und , ſofern der Bezug nicht unentgeltlich ſtattfindet , der da⸗

für zu entrichtende Preis .
Die Einrückungsgebühren werden von der ausſchreibenden Be⸗

hörde getragen .
3. Beſtimmung des Tags der Eröffnung der

Angebote . Um den Bewerbern die nothwendige Zeit zur ſach —
gemäßen Vorbereitung der Angebote zu gewähren , iſt — vorbe⸗

haltlich einer durch beſondere Umſtände gebotenen größeren Be⸗

ſchleunigung — die Verhandlung zur Eröffnung bei kleineren Ar —
beiten und leicht zu beſchaffenden Lieferungen unter Beſtimmung
einer Friſt von 14 Tagen , bei größeren Arbeiten mit einer ſolchen
von 4 Wochen anzuberaumen .

4. Zuſchlagsfriſt . Die Zuſchlagsfriſten ſind in allen

Fällen , insbeſondere aber bei Lieferungen ſolcher Materialien , deren

Preiſe häufigen Schwankungen unterliegen , möglichſt kurz zu be⸗

meſſen .

Dieſelben dürfen den Zeitraum von 14 Tagen , beziehungs —
weiſe wenn die Genehmigung höherer Behörden einzuholen iſt ,
von 4 Wochen in der Regel nicht überſchreiten .

Nach Ablauf der feſtgeſetzten Einreichungszeit werden Ange —
bote und Nachträge nicht mehr angenommen .

5. Bedingungen für die Bewerbung um Arbei⸗
ten und Lieferungen . Den öffentlichen Ausſchreibungen ſind

30% die in der Anlage zuſammengeſtellten , von Zeit zu Zeit nament⸗

lich auch in der Badiſchen Gewerbezeitung öffentlich bekannt zu
machenden , Bedingungen zu Grunde zu legen . 8

In den Ausſchreibungen ſelbſt iſt demnächſt nur auf dieſe
Bekanntmachungen zu verweiſen mit dem Bemerken , daß die Be⸗

An dingungen bei der ausſchreibenden Stelle zur Einſicht und zum
Bezuge aufliegen . 0 5

Auf das Verfahren bei engeren Ausſchreibungen finden dieſe
Bedingungen mit der Maßgabe entſprechende Anwendung , daß für

die Verdingungsanſchläge , Zeichnungen , Bedingungen ꝛc. G2 ) ,
welche den zur Bewerbung aufgeforderten Unternehmern zugeſtellt

werden, eine Erſtattung von Koſten nicht beanſprucht wird .

6. Eröffnung der Angebote . Zu der Verhandlung zur

676 Eröffnung der Angebote haben nur die Bewerber und deren Be —

vollmächtigte, nicht aber unbetheiligte Perſonen Zutritt .
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Die eingegangenen Angebote werden in der Verhandlung er⸗

chluß der darin enthaltenen Angaben über
öffnet und — mit Ausf

Bezugsquellen — verleſen .

Ueber den Gang der Verhandlungen wird ein Protokoll

aufgenommen , in welchem die Angebote nach dem Namen der Be⸗

werber und dem Datum aufzuführen ſind . Die Angebotsſchreiben

ſelbſt werden dem Protokolle beigefügt und von dem die Verhand⸗
lung leitenden Beamten mit einem entſprechenden Vermerke ver⸗

ſehen .
Das Protokoll wird verleſen und von den erſchienenen Be⸗

werbern und Bevollmächtigten mit vollzogen . Eine Veröffentlichung
der Angebote ſowie des Protokolls iſt nicht ſtatthaft .

Sofern die Feſtſtellung des annehmbarſten Gebotes (vergleiche
unter 7) beſondere Ermittelungen nicht erfordert , und der die Ver⸗

handlung abhaltende Beamte zur ſelbſtſtändigen Entſcheidung über 34
den Zuſchlag zuſtändig iſt , kann die Ertheilung des Zuſchlages in

der Verhandlung zu dem von dem gewählten Unternehmer mit 15

zu vollziehenden Protokoll erfolgen .

7. Zuſchlagsertheilung . Die niedrigſte Geldforderung als

ſolche iſt bei der Zuſchlagsertheilung keineswegs vorzugsweiſe zu

berückſichtigen .
Der Zuſchlag darf nur auf ein in jeder Beziehung annehm⸗ mht

bares , die tüchtige und rechtzeitige Ausführung der betreffenden
Arbeit oder Lieferung gewährleiſtendes Gebot ertheilt werden .

Ausgeſchloſſen von der Berückſichtigung ſind ſolche Angebote :
a. welche den der Ausſchreibung zu Grunde gelegten Bedingungen

oder Proben nicht mindeſtens entſprechen ;
b. welche nach den von den Bewerbern eingereichten Proben

für den vorliegenden Zweck nicht geeignet ſind ;
c. welche eine in offenbarem Mißverhältniß zu der betreffenden 51

Leiſtung oder Lieferung ſtehende Preisforderung enthalten,
ſo daß nach dem geforderten Preiſe an und für ſich eine

tüchtige Ausführung nicht erwartet werden kann ;
d. Angebote von Perſonen , welche ſich innerhalb der letzten

drei Jahre nach gerichtlichem oder ſchiedsgerichtlichem Aus⸗

ſpruch bei Leiſtungen oder Lieferungen als untüchtig oder

unzuverläſſig erwieſen haben ;
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e. Angebote , welche keine ſelbſtſtändigen Preisangebote enthal⸗
ten , ſondern ſich darauf beſchränken , andere Angebote zu
unterbieten .

Nur ausnahmsweiſe darf in dem Falle C. der Zuſchlag er⸗

theilt werden , ſofern der Bewerber als zuverläſſig und leiſtungs⸗
fähig bekannt iſt , und ausreichende Gründe für die Abgabe des

ausnahmsweiſe niedrigen Gebotes beigebracht ſind oder auf Be⸗

fragen beigebracht werden .

Im Uebrigen iſt bei öffentlichen Ausſchreibungen der Zu⸗

ſchlag demjenigen der drei Mindeſtfordernden zu ertheilen , deſſen
Angebot unter Berückſichtigung aller in Betracht kommenden Um⸗

ſtände als das annehmbarſte zu erachten iſt .

Bei engeren Ausſchreibungen hat unter ſonſt gleichwerthigen
Angeboten die Vergebung an den Mindeſtfordernden zu erfolgen .
Sind ausnahmsweiſe den Bewerbern die näheren Vorſchläge in

Betreff der im Einzelnen zu wählenden Konſtruktionen und Ein⸗

richtungen überlaſſen worden , ſo iſt der Zuſchlag auf dasjenige
Angebot zu ertheilen , welches für den gegebenen Fall als das ge⸗

eignetſte und zugleich in Abwägung aller in Betracht kommenden

Umſtände als das preiswürdigſte erſcheint .
Iſt keines der hiernach in Betracht kommenden Mindeſtgebote

für annehmbar zu erachten , ſo ſind ſämmtliche Gebote abzulehnen.
Bei der Vergebung von Bauarbeiten ſind im Falle gleich⸗

werthiger Angebote die am Orte der Ausführung oder in der

Nähe deſſelben wohnenden Gewerbetreibenden vorzugsweiſe zu be⸗

rückſichtigen . Bei Lieferungen verdienen unter der gleichen Vor⸗

ausſetzung die Erſteller den Vorzug vor den Händlern .

III . Form und Faſſung der Verträge .

1. Form der Verträge . Ueber den durch die Ertheilung
des Zuſchlags zu Stande gekommenen Vertrag iſt der Regel nach

eine ſchriftliche Urkunde zu errichten . 4 85
Hiervon kann , unter der Vorausſetzung , daß dieRechtsgiltig⸗

keit des Uebereinkommens dadurch nicht in Frage geſtellt wird , ab⸗

geſehen werden :
a. bei Gegenſtänden bis zum Werth von 1000 Mark ein —

ſchließlich ;
b. bei Zug um Zug bewirkten Leiſtungen und Lieferungen ;
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C. bei einfachen Vertragsverhältniſſen , über welche ein alle we⸗
ſentlichen Bedingungen vereinbarender Schriftwechſel vorliegt .

Wird in ſolchen Fällen von der Aufſtellung eines ſchriftlichen
Vertrages Abſtand genommen , ſo iſt in anderer geeigneter Weiſe
— z3. B. durch Beſtellzettel , ſchriftliche gegenſeitig anerkannte Auf⸗
zeichnungen ꝛc. — für die Sicherung der Beweisführung über den
weſentlichen Inhalt des Uebereinkommens Vorſorge zu treffen .

2. Faſſung der Verträge . Die Faſſung der Vertrags⸗
bedingungen muß knapp , aber beſtimmt und deutlich ſein .

Für die einzelnen Gruppen von häufiger vorkommenden Ar⸗
beiten oder Lieferungen ſind allgemeine Vertragsbedingungen ein
für allemal feſtzuſtellen und in geeigneter Weiſe bekannt zu machen .

Bei der Anwendung ſolcher Vertragsbedingungen auf Ver⸗
tragsgegenſtände anderer Art ſind die durch die Verſchiedenheit
des Gegenſtandes bedingten Aenderungen vorzunehmen .

In der Vertragsurkunde müſſen außer der Bezeichnung der
vertragsſchließenden Parteien und der Angabe , ob dem Vertrags⸗
abſchluſſe ein öffentliches oder ein engeres Ausſchreibungsverfahren
vorangegangen iſt oder nicht , — zutreffendenfalls auch ob der ge⸗
wählte Unternehmer in einem ſolchen Verfahren Mindeſtfordernder
geblieben — die beſonderen der Verdingung zu Grunde gelegten
Bedingungen enthalten ſein .

Hierbei kommen namentlich in Betracht :
a. der Gegenſtand der Verdingung unter Bezeichnung der Be⸗

zugsquelle , falls eine derartige Angabe verlangt iſt ;
b. die Vollendungsfriſt und die etwaigen Theilfriſten ;
c. die Höhe der Vergütung und die Kaſſe , durch welche die

Zahlungen zu erfolgen haben ;
d. die Höhe einer etwaigen Konventionalſtrafe , ſowie die Vor⸗

ausſetzungen , unter welchen dieſelbe fällig wird ;
e. die Höhe einer etwa zu beſtellenden Kaution , unter genauer

Bezeichnung derjenigen Verbindlichkeiten , für deren Erfüllung
dieſelbe haften ſoll , ſowie derjenigen Vorausſetzungen , unter
welchen die Rückgabe zu erfolgen hat ;

10 das Nähere in Betreff der Abnahme der Arbeiten oder Lie—

ferungen , ſowie der Dauer und des Umfanges der von dem

Unternehmer zu übernehmenden Haftbarkeit ;

Allage
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g. das zur Ergänzung der allgemeinen Vertragsbedingungen
Erforderliche in Betreff der Ernennung der Schiedsrichter und

der Wahl eines Obmanns .

Die auf den Gegenſtand der Verdingung bezüglichen Ver⸗

dingungs⸗Anſchläge und Zeichnungen , ſowie umfangreichere techniſche
Vorſchriften ſind dem Vertrage als Anlagen beizufügen und als

ſolche beiderfeits anzuerkennen .
Die allgemeinen Vertragsbedingungen ſind , inſofern nicht bei

einfachen Vertragsverhältniſſen zweckmäßiger die Aufnahme der

weſentlichſten Beſtimmungen derſelben in den Vertrag ſelbſt erfolgt ,
der Vertragsurkunde beizufügen und im Vertrage ſelbſt — unter

Hervorhebung derjenigen Aenderungen und Streichungen , welche in

den zur Verwendung gelangenden Druck - oder Umdruck - Formularen
vorgenommen ſind — in Bezug zu nehmen .

IV . Inhalt und Ausführung der Verträge .

Die Verbindlichkeiten , welche den Unternehmern auferlegt wer —

den , dürfen dasjenige Maß nicht überſteigen , welches Privatper⸗
ſonen ſich in ähnlichen Dingen auszubedingen pflegen . In den

Verträgen ſind nicht nur die Pflichten , ſondern auch die denſelben
entſprechenden Rechte der Unternehmer zu verzeichnen .

Im Einzelnen .

I1I. Zahlung . Die Zahlungen ſind auf ' s Aeußerſte zu be⸗
ſchleunigen .

Die Abnahme hat alsbald nach Fertigſtellung oder Abliefe —

rung der Arbeit oder Lieferung zu erfolgen .
Verzögert ſich die Zahlung in Folge der nothwendigen genauen

Feſtſtellung des Geleiſteten oder Gelieferten , oder erſtreckt ſich die
Ausführung über einen längeren Zeitraum , ſo ſind angemeſſene

Abſchlagszahlungen zu bewilligen .
Abſchlagszahlungen haben ſich auf die ganze Höhe des je —

weilig verdienten Guthabens zu erſtrecken .

Iſt die genaue Feſtſtellung des Umfanges und der Güte des
Geleiſteten ohne weitläufige Ermittelungen nicht angängig , ſo ſind

Abſchlagszahlungen bis zu demjenigen Betrage zu leiſten , welchen
der abnehmende Beamte nach pflichtmäßigem Ermeſſen zu vertreten

vermag . Dabei ſind Arbeits⸗ und Lieferungsleiſtungen , welche nach
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Einheitspreiſen vergütet werden , in ihren einzelnen Theilen indeſſen
ihrer Natur nach erheblich ungleichen Aufwand erfordern , nicht
lediglich nach Ausmaß und Einzelpreis , ſondern nach dem wirk⸗

lichen Werthe der Leiſtung bei Abſchlagszahlungen in Rechnung
zu ziehen .

Zur Verſtärkung der Kaution dürfen Abſchlagszahlungen nut
inſoweit einbehalten werden , als bereits Anſprüche gegen den Un⸗

ternehmer entſtanden ſind , für welche die in der Kaution gebotene
Deckung nicht ausreicht .

Auf Antrag der Unternehmer ſind Zahlungen an dieſelben
durch Vermittelung der Reichsbank oder der Badiſchen Bank zu
leiſten

2. Sicherheitsſtellung . Die Zulaſſung zu dem Ausſchrei⸗
bungsverfahren iſt von einer vorgängigen Sicherheitsſtellung nicht
abhängig zu machen ; dagegen kann in den hierzu geeigneten Fällen
vor der Ertheilung des Zuſchlages die ungeſäumte Sicherheitsſtel —
lung verlangt werden .

Die Sicherheit kann durch Bürgen oder durch Kautionen ge⸗
ſtellt werden .

Bei Bemeſſung der Höhe der Kaution und der Beſtimmung
darüber , ob dieſelbe auch während der Garantiezeit ganz oder theilk
weiſe einbehalten wird , iſt über dasjenige Maß nicht hinauszu⸗
gehen , welches geboten iſt , um die Verwaltung vor Schaden zu
bewahren .

Der Regel nach iſt die Kaution nicht höher als auf 5 Pro—
zent der Vertragsſumme zu bemeſſen .

Wenn die Vertragsſumme 1000 Mark nicht erreicht oder die

zu hinterlegende Kaution den Betrag von 50 Mark nicht erreichen

würde , ſo kann auf Sicherheitsſtellung überhaupt verzichtet werden .
Kautionen bis zu 300 Mark können durch Einbehaltung von

den Abſchlagszahlungen eingezogen werden .
„Die Kautionsbeſtellung kann nach Wahl des Unternehmers

beſtehen in

a. Hinterlegung von baarem Geld ,
b. Verpfändung von Staatspapieren und Effekten (Fauſtpfandl,
C. Bürgſchaft durch Hinterlegung acceptirter Sichtwechſel ,

zerpfändung von Liegenſchaften .
Velche Staatspapiere und andere Effekten als Sicherheit an⸗
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genommen werden dürfen und bis zu welchem Prozentſatze die

einzelnen Gattungen von Papieren zuzulaſſen ſind , dafür ſind die

vom Finanzminiſterium gegebenen allgemeinen Vorſchriften maß⸗

gebend.
Die Ergänzung der in Werthpapieren beſtellten Kaution iſt

für den Fall vorzubehalten , daß der vorſchriftsmäßig ermittelte

Deckungswerth gegen den Betrag der Kaution um mehr als 10

Prozent zurückgeht .
Die Werthpapiere ſind als Sicherheit nur dann anzunehmen ,

wenn ſie auf den Inhaber lauten und mit ſämmtlichen noch nicht

verfallenen Zins⸗ und Dividendenſcheinen und dem Erneuerungs⸗
ſcheine, ſoweit ſolche nach der Gattung des Papiers dazu gehören ,
verſehen ſind .

Baar geſtellte Kautionen werden nicht verzinſt .
Die Rückgabe der Kaution hat , nachdem die Verpflichtungen ,

zu deren Sicherung dieſelbe gedient hat , ſämmtlich erfüllt ſind ,

ohne Verzug zu erfolgen .
3. Mehr⸗ und Minderaufträge . Von dem Vorbehalt

einer einſeitigen Vermehrung oder Verminderung der verdungenen

Lieferungen und Leiſtungen unter Beibehaltung der bedungenen

Preis⸗Einheitsſätze iſt Abſtand zu nehmen .
4. Konventionalſtrafen . Konventionalſtrafen ſind nur

auszubedingen , wenn ein erhebliches Intereſſe an der rechtzeitigen

Vertragserfüllung beſteht .
Die Höhe der Konventionalſtrafſätze iſt in angemeſſenen Gren⸗

zen zu halten .
Veon der Vereinbarung derſelben iſt ganz abzuſehen , wenn der

Verdingungsgegenſtand vorkommenden Falls ohne Weiteres in der

bedungenen Menge und Güte anderweit zu beſchaffen iſt .

Unverſchuldeten Hinderniſſen bei Ausführung von Leiſtungen
und Lieferungen iſt möglichſt Rechnung zu tragen .

5. Kontrole der Ausführung . Der Verwaltung iſt

das Recht vorbehalten , in geeigneter Weiſe die Ausführung ver⸗

dungener Arbeiten auf den Werken , in den Werkſtätten , auf den

Arbeitsplätzen ꝛc. zu überwachen .
Die Kontrole bei Bauarbeiten hat ſich auch darauf zu er⸗

ſtrecken, daß der Unternehmer ſeine Verbindlichkeiten aus dem Ar⸗

beitsvertrage gegenüber den von ihm beſchäftigten Handwerkern und
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Arbeitern pünktlich erfüllt . Für den Fall , daß der Unternehmer
dieſen Verbindlichkeiten nicht nachkommen und hierdurch das an⸗

gemeſſene Fortſchreiten der Arbeiten in Frage geſtellt werden ſollte ,
iſt das Recht vorzubehalten , Zahlungen für Rechnung des Unter⸗

nehmers unmittelbar an die Betheiligten zu leiſten .
Die Koſten der Kontrole und Abnahme der Arbeiten trägt

die Verwaltung .
Den von dem Lieferanten als Bezugsquelle bezeichneten Fa⸗

brikanten iſt Mittheilung zu machen , wenn ſich Anſtände bezüglich
der Ausführung der betreffenden Lieferungen ergeben .

6. Meinungsverſchiedenheiten . Für die Entſcheidung
über etwaige den Inhalt oder die Ausführung des Vertrages be⸗

treffende Meinungsverſchiedenheiten iſt die Bildung eines Schieds⸗
gerichts zu vereinbaren .

Ueber eine Ergänzung des Schiedsgerichts für den Fall , daß
unter den erwählten Schiedsrichtern Stimmengleichheit ſich ergeben
ſollte , iſt ausdrücklich Beſtimmung zu treffen .

Gegen Anordnungen , welche die Art der Ausführung eines
Baues betreffen , iſt die Anrufung eines Schiedsgerichts nur wegen
der dadurch etwa begründeten Entſchädigungsanſprüche zuzulaſſen .

7. Koſten der Verträge . Etwaige Koſten des Vertrags⸗
abſchluſſes können bis zur Hälfte dem Unternehmer zugewieſen
werden .

Briefe , Depeſchen und andere Mittheilungen im Intereſſe des

Abſchluſſes und der Ausführung der Verträge ſind beiderſeits zu
frankiren .

Anlage .

Bedingungen für die Vewerbung um Arbeiten und Lieferungen .

T§ 1. Perſönliche Tüchtigkeit und Leiſtungsfähigkeit
der Bewerber . Bei der Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen
hat Niemand Ausſicht , als Unternehmer angenommen zu werden ,
der nicht für die tüchtige , pünktliche und vollſtändige Ausführung
derſelben — auch in techniſcher Hinſicht —die erforderliche Sicher⸗
heit bietet .

§ 2. Einſicht und Bezug der Verdingungsanſchläge ꝛ.
Verdingungsanſchläge , Zeichnungen , Bedingungen ꝛc. ſind an den
in der Ausſchreibung bezeichneten Stellen einzuſehen und werden
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auf Erſuchen — geeignetenfalls gegen Erſtattung der Selbſtkoſten—verabfolgt .
§ 3. Form und Inhalt der Angebote . Die Angebote

ſind unter Benutzung der etwa vorgeſchriebenen Muſter , von den
Bewerbern unterſchrieben . mit der in der Ausſchreibung geforder⸗
ten Ueberſchrift verſehen , verſiegelt und frankirt bis zu dem an⸗
gegebenen Termine einzureichen . Falls die beſonderen Bedingungen
ein Muſter für das Angebot vorſchreiben , iſt dies von der aus⸗
ſchreibenden Behörde zu beziehen .

Die Angebote müſſen enthalten :
a. die ausdrückliche Erklärung , daß der Bewerber ſich den Be⸗

dingungen , welche der Ausſchreibung zu Grunde gelegt ſind ,
unterwirft ;

b. die Angabe der geforderten Preiſe nach Reichswährung , und
zwar ſowohl die Angabe der Preiſe für die Einheiten als
auch der Geſammtforderung ; ſtimmt die Geſammtforderung
mit den Einheitspreiſen nicht überein , ſo ſollen die letzteren
maßgebend ſein ;

die genaue Bezeichnung der Adreſſe des Bewerbers ;
ſeitens gemeinſchaftlich bietender Perſonen die Erklärung ,

daß ſie ſich für das Angebot ſammtverbindlich machen und
die Bezeichnung eines zur Geſchäftsführung und zur Em⸗
pfangnahme der Zahlungen Bevollmächtigten ; letzteres Er⸗
forderniß gilt auch für die Gebote von Geſellſchaften ;

nähere Angaben über die Bezeichnung der etwa mit einge
reichten Proben . Die Proben ſelbſt müſſen ebenfalls vor
dem Bietungstermine eingeſandt und derartig bezeichnet ſein,
daß ſich ohne weiteres erkennen läßt , zu welchem Angebot
ſie gehören ;
die etwa vorgeſchriebenen Angaben über die Bezugsquellen
von Fabrikaten .

5Angebote , welche dieſen Vorſchriften nicht entſprechen, insbe⸗
ondere ſolche, welche bis zu der feſtgeſetzten Zeit bei der Behörde

nicht eingegangen ſind , welche bezüglich des Gegenſtandes von der
Ausſchreibung ſelbſt abweichen oder das Gebot an Sonderbeding⸗

ungen knüpfen , haben keine Ausſicht auf Berückſfichtigung .
Es ſollen indeſſen ſolche Angebote nicht ausgeſchloſſen ſein ,
in welchen der Bewerber erklärt , ſich nur während einer kürzeren

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften. 16
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als der in der Ausſchreibung angegebenen Zuſchlagsfriſt an ſein

Angebot gebunden halten zu wollen .
§ 4. Wirkung des Angebots . Die Bewerber bleiben von

dem Eintreffen des Angebots bei der ausſchreibenden Behörde bis zum

Ablauf der feſtgeſetzten Zuſchlagsfriſt beziehungsweiſe der von ihnen

bezeichneten kürzeren Friſt ( § 3 letzter Abſatz ) an ihre Angebote

gebunden .
Die Bewerber unterwerfen ſich mit Abgabe des Angebots in

Bezug auf alle für ſie daraus entſtehenden Verbindlichkeiten der

Gerichtsbarkeit des Ortes , an welchem die ausſchreibende Behörde

ihren Sitz hat und woſelbſt auch ſie auf Erfordern Wohnſitz neh⸗

men müſſen .
§ 5. Zulaſſung zur Eröffnungsverhandlung . Den

Bewerbern und deren Bevollmächtigten ſteht der Zutritt zu der

Eröffnungsverhandlung frei . Eine Veröffentlichung der abgegebe⸗

nen Gebote iſt nicht geſtattet .
§ 6. Ertheilung des Zuſchlags . Die Behörde iſt nicht

verpflichtet , dem Mindeſtfordernden den Zuſchlag zu ertheilen . Die⸗

ſer wird vielmehr nur auf ein in jeder Beziehung annehmbares ,

die tüchtige und rechtzeitige Ausführung der betreffenden Arbeit

oder Lieferung gewährleiſtendes Gebot ertheilt .

Der Zuſchlag wird von dem ausſchreibenden Beamten oder

von der ausſchreibenden Behörde oder von einer dieſer übergeord⸗
neten Behörde entweder in der Eröffnungsverhandlung zu dem von

dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Protokoll oder durch

beſondere ſchriftliche Mittheilung ertheilt .

Letzternfalls iſt derſelbe mit bindender Kraft erfolgt , wenn

die Benachrichtigung hiervon innerhalb der Zuſchlagsfriſt als De⸗

peſche oder Brief dem Telegraphen⸗ oder Poſtamt zur Beförderung
an die in dem Angebot bezeichnete Adreſſe übergeben worden iſt

Trifft die Benachrichtigung trotz rechtzeitiger Abſendung er

nach demjenigen Zeitpunkt bei dem Empfänger ein , für welchen

dieſer bei ordnungsmäßiger Beförderung den Eingang eines recht⸗
zeitig abgeſendeten Briefes erwarten darf , ſo iſt der Empfänger

an ſein Angebot nicht mehr gebunden , falls er ohne Verzug na

dem verſpäteten Eintreffen der Zuſchlagserklärung von ſeinem Rück⸗

tritt Nachricht gegeben hat .
Nachricht an diejenigen Bewerber , welche den Zuſchlag nicht

A9
11
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erhalten , wird nur dann ertheilt , wenn dieſelben bei Einreichung
des Angebots unter Beifügung des erforderlichen Frankaturbetrages
einen deßfallſigen Wunſch zu erkennen gegeben haben . Proben
werden nur dann zurückgegeben , wenn dies in dem Angebots⸗
ſchreiben ausdrücklich verlangt wird , und erfolgt alsdann die Rück⸗
ſendung auf Koſten des betreffenden Bewerbers . Eine Rückgabe
findet im Falle der Annahme des Angebots nicht ſtatt ; ebenſo
kann im Falle der Ablehnung deſſelben die Rückgabe inſoweit nicht
verlangt werden , als die Proben bei den Prüfungen verbraucht ſind .

Eingereichte Entwürfe werden auf Verlangen zurückgegeben.
Den Empfang des Zuſchlagſchreibens hat der Unternehmer

umgehend ſchriftlich zu beſtätigen .
§ 7. Vertragsabſchluß . Der Bewerber , welcher den Zu⸗

ſchlag erhält , iſt verpflichtet , auf Erfordern über den durch die
Ertheilung des Zuſchlages zu Stande gekommenen Vertrag eine
ſchriftliche Urkunde zu vollziehen .

Sofern die Unterſchrift des Bewerbers der Behörde nicht be —
kannt iſt , bleibt vorbehalten , eine Beglaubigung derſelben zu ver⸗
langen .

Die der Ausſchreibung zu Grunde liegenden Verdingungs⸗
anſchläge , Zeichnungen ꝛc. , welche bereits durch das Angebot an⸗
erkannt ſind , hat der Bewerber bei Abſchluß des Vertrages mit
zu unterzeichnen .

§ 8. Kautionsſtellung . Innerhalb 14 Tagen nach der
Ertheilung des Zuſchlages hat der Unternehmer die vorgeſchriebene
Kaution zu ſtellen , widrigenfalls die ! Behörde befugt iſt , von dem
Vertrage zurückzutreten und Schadenerſatz zu beanſpruchen .

B. Allgemeine Nertragsbedingungen für die Ausführung
vnon Stantsbauten .

§ 1. Gegenſtand des Vertrages . Den Gegenſtand des
Unternehmens bildet die Ausführung der im Vertrage bezeichneten

Arbeiten beziehungsweiſe Lieferungen . Im Einzelnen beſtimmt ſich
Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden Leiſtungen
nach den Verdingungsanſchlägen , den zugehörigen Zeichnungen und
ſonſtigen als zum Vertrage gehörig bezeichneten Unterlagen . Die

in den Verdingungsanſchlägen angenommenen Vorderſätze unter⸗
liegen jedoch denjenigen näheren Feſtſtellungen , welche — ohne

16 *
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weſentliche Aenderung der dem Vertrage zu Grunde gelegten Bau⸗

Entwürfe — bei der Ausführung der betreffenden Bauwerke ſich

ergeben .
Abänderungen der Bauentwürfe anzuordnen , bleibt der bau⸗

leitenden Behörde vorbehalten . Leiſtungen , welche in den Bau —

entwürfen nicht vorgeſehen ſind , können dem Unternehmer nur mit

ſeiner Zuſtimmung übertragen werden .

§ 2. Berechnung der Vergütung . Die dem Unternehmer

zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Leiſtungen be—

ziehungsweiſe Lieferungen unter Zugrundelegung der vertrags⸗

mäßigen Einheitspreiſe berechnet .
Die Vergütung für Tagelohnsarbeiten erfolgt nach den ver⸗

tragsmäßig vereinbarten Lohnſätzen .
Ausſchluß einer beſonderen Vergütung für Neben⸗

leiſtungen , Geſtellung von Werkzeug und Geräthen ,

Rüſtungen ꝛc. Inſoweit in den Verdingungsanſchlägen für Ne⸗

benleiſtungen , ſowie für die Geſtellung von Werkzeug und Ge⸗

räthen , Rüſtungen und für Herſtellung oder Unterhaltung von

Zufuhrwegen nicht beſondere Preisanſätze vorgeſehen oder beſondere
Beſtimmungen getroffen ſind , umfaſſen die vereinbarten Preiſe und

Tagelohnſätze zugleich die Vergütung für die zur Erfüllung des

Vertrags gehörenden Nebenleiſtungen aller Art , insbeſondere auch

für die Heranſchaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Ma⸗

terialien aus den auf der Bauſtelle befindlichen Lagerplätzen nach
der Verwendungsſtelle am Bau , ſowie die Entſchädigung für Ge⸗

ſtellung von Werkzeug , Geräthen ꝛc.

Auch die Geſtellung der zu den Abſteckungen , Höhenmeſſungen
und Abnahmevermeſſungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräthe

liegt dem Unternehmer ob, ohne daß demſelben eine beſondere
Entſchädigung hierfür gewährt wird .

§ 3. Mehrleiſtungen gegen den Vertrag . Ohne aus⸗

drückliche ſchriftliche Anordnung oder Genehmigung des bauleitenden

Beamten darf der Unternehmer keinerlei vom Vertrage abweichende
oder im Verdingungsanſchlage nicht vorgeſehene Arbeiten oder Lie—

ferungen ausführen .
Dieſem Verbot zuwider einſeitig von dem Unternehmer be⸗

wirkte Leiſtungen iſt der bauleitende Beamte ebenſo wie die bau⸗

leitende Behörde befugt , auf deſſen Gefahr und Koſten wieder be⸗
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ſeitigen zu laſſen ; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei
Vergütung für derartige Arbeiten und Lieferungen zu beanſpruchen ,
ſondern muß auch für allen Schaden aufkommen , welcher etwa
durch dieſe Abweichungen vom Vertrage für die Staatskaſſe ent⸗
ſtanden iſt .

§ 4. Minderleiſtung gegen den Vertrag . Bleiben die
ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der bau⸗
leitenden Behörde oder dem bauleitenden Beamten getroffenen An⸗
ordnungen unter der im Vertrage feſtverdungenen Menge zurück ,
ſo hat der Unternehmer Anſpruch auf den Erſatz des ihm nach —
weislich hieraus entſtandenen wirklichen Schadens .

Nöthigenfalls entſcheidet hierüber das Schiedsgericht ( § 19) .
§ 5. Beginn , Fortführung und Vollendung

der Arbeiten ee. Konventionalſtrafe . Der Beginn ,
die Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen
hat nach den in den beſonderen Bedingungen feſtgeſetzten Friſten
zu erfolgen .

Iſt über den Beginn der Arbeiten ꝛc. in den beſonderen Be —
dingungen eine Vereinbarung nicht enthalten , ſo hat der Unter —
nehmer ſpäteſtens 14 Tage nach ſchriftlicher Aufforderung ſeitens

bauleitenden Beamten mit den Arbeiten oder Lieferungen zu
eginnen .

Die Arbeit oder Lieferung muß im Verhältniß zu den be⸗
dungenen Vollendungsfriſten fortgeſetzt angemeſſen gefördert werden .

Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräthe ,
ſowie die Vorräthe an Materialien müſſen allezeit den übernom⸗
menen Leiſtungen entſprechen .

Eine im Vertrage bedungene Konventionalſtrafe gilt nicht für
erlaſſen , wenn die verſpätete Vertragserfüllung ganz oder theil —
weiſe ohne Vorbehalt angenommen worden iſt .

Eine tageweiſe zu berechnende Konventionalſtrafe für ver⸗ſpätete Ausführung von Bauarbeiten bleibt für die in die Zeit
einer Verzögerung fallenden Sonntage und allgemeinen Feiertage
außer Anſatz.

§ 6. Hinderungen der Bauausführung . Glaubt
der Unternehmer ſich in der ordnungsmäßigen Fortführung der

übernommenen Arbeiten durch Anordnungen der bauleitenden Be⸗
hörde oder des bauleitenden Beamten oder durch das nicht ge —
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hörige Fortſchreiten der Arbeiten anderer Unternehmer behindert ,

ſo hat er bei dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden

Behörde hiervon Anzeige zu erſtatten .

Andernfalls werden ſchon wegen der unterlaſſenen Anzeige kei⸗

nerlei auf die betreffenden , angeblich hindernden Umſtände begrün⸗

dete Anſprüche oder Einwendungen zugelaſſen .

Nach Beſeitigung derartiger Hinderungen ſind die Arbeiten

ohne weitere Aufforderung ungeſäumt wieder aufzunehmen .

Der bauleitenden Behörde bleibt vorbehalten , falls die bezüg⸗

lichen Beſchwerden des Unternehmers für begründet zu erachten

ſind, eine angemeſſene Verlängerung der im Vertrage feſtgeſetzten

Vollendungsfriſten — längſtens bis zur Dauer der betreffenden

Arbeitshinderung — zu bewilligen .

Für die bei Eintritt einer Unterbrechung der Bauausführung
bereits ausgeführten Leiſtungen erhält der Unternehmer die den ver⸗

tragsmäßig bedungenen Preiſen entſprechende Vergütung . Iſt für

verſchiedenwerthige Leiſtungen ein nach dem Durchſchnitt bemeſſener
Einheitspreis vereinbart , ſo iſt unter Berückſichtigung des höheren
oder geringeren Werthes der ausgeführten Leiſtungen gegenüber
den noch rückſtändigen ein von dem verabredeten Durchſchnittspreiſe
entſprechend abweichender neuer Einheitspreis für das Geleiſtete
beſonders zu ermitteln und darnach die zu gewährende Vergütung

zu gewähren .

Außerdem kann der Unternehmer im Fall einer Unterbrechung
oder gänzlichen Abſtandnahme von der Bauausführung den Erſatz

des ihm nachweislich entſtandenen wirklichen Schadens beanſpruchen ,

wenn die die Fortſetzung des Baues hindernden Umſtände ent⸗

weder von der bauleitenden Behörde und deren Organen verſchul⸗

det ſind , oder — inſoweit zufällige , von dem Willen der Behörde

unabhängige Umſtände in Frage ſtehen — ſich auf Seite der
bauleitenden Behörde zugetragen haben .

Eine Entſchädigung für entgangenen Gewinn kann in keinem

Falle beanſprucht werden .

In gleicher Weiſe iſt der Unternehmer zum Schadenserſatz ver⸗

pflichtet , wenn die betreffenden , die Fortführung des Baues hin⸗
dernden Umſtände von ihm verſchuldet ſind oder auf ſeiner Seite
ſich zugetragen haben . Iſt die Unterbrechung durch Naturereigniſſe
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herbeigeführt worden , ſo kann der Unternehmer einen Schadenerſatz
nicht beanſpruchen .

Auf die gegen den Unternehmer geltend zu machenden Scha —
denserſatzforderungen kommen die etwa eingezogenen oder verwirkten

Konventionalſtrafen in Anrechnung . Iſt die Schadenserſatzforde⸗
rung niedriger als die Konventionalſtrafe , ſo kommt nur die letztere
zur Einziehung .

In Ermangelung gütlicher Einigung entſcheidet über die be⸗

züglichen Anſprüche das Schiedsgericht ( § 19) .
Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als

6 Monate , ſo ſteht jeder der beiden Vertragsparteien der Rücktritt

vom Vertrage frei . Die Rücktrittserklärung muß ſchriftlich und

ſpäteſtens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem andern

Theile zugeſtellt werden ; andernfalls bleibt — unbeſchadet der in⸗

zwiſchen etwa erwachſenen Anſprüche auf Schadenserſatz oder Kon⸗

ventionalſtrafe — der Vertrag mit der Maßgabe in Kraft , daß
die in demſelben ausbedungene Vollendungsfriſt um die Dauer

der Bau⸗Unterbrechung verlängert wird .

§ 7. Güte der Arbeitsleiſtungen und der Mate⸗

rialien . Die Arbeitsleiſtungen müſſen den beſten Regeln der

Technik und den beſonderen Beſtimmungen des Verdingungs - An⸗
ſchlages und des Vertrages entſprechen .

Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter

beſchäftigt werden .

Arbeitsleiſtungen , welche der bauleitende Beamte den gedach⸗
ten Bedingungen nicht entſprechend findet , ſind ſofort und unter

Ausſchluß der Anrufung eines Schiedsgerichts zu beſeitigen und
durch untadelhafte zu erſetzen . Für hierbei entſtehende Verluſte

hat der Unternehmer die Staatskaſſe ſchadlos zu
alten .

Arbeiter , welche nach dem Urtheile des bauleitenden Beamten

untüchtig ſind , müſſen auf Verlangen entlaſſen und durch tüchtige

erſetzt werden .

Materialien , welche dem Anſchlage , beziehungsweiſe den be⸗

ſonderen Bedingungen oder den dem Vertrage zu Grunde gelegten
Proben nicht entſprechen , ſind auf Anordnung des bauleitenden

Beamten innerhalb einer von ihm zu beſtimmenden Friſt von der

Bauſtelle zu entfernen .
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Behufs Ueberwachung der Ausführung der Arbeiten ſteht dem

bauleitenden Beamten oder den von demſelben zu beauftragenden
Perſonen jederzeit während der Arbeitsſtunden der Zutritt zu den

Arbeitsplätzen und Werkſtätten frei , in welchen zu dem Unterneh⸗
men gehörige Arbeiten angefertigt werden .

§ 8. Erfüllung der dem Unternehmer , Handwerkern
und Arbeitern gegenüber obliegenden Verbindlichkeiten .
Der Unternehmer hat der bauleitenden Behörde und dem bau —

leitenden Beamten über die mit Handwerkern und Arbeitern in

Betreff der Ausführung der Arbeit geſchloſſenen Verträge jederzeit
auf Erfordern Auskunft zu ertheilen .

Sollte das angemeſſene Fortſchreiten der Arbeiten dadurch in

Frage geſtellt werden , daß der Unternehmer Handwerkern oder

Arbeitern gegenüber die Verpflichtungen aus dem Arbeitsvertrage

nicht oder nicht pünktlich erfüllt , ſo bleibt der bauleitenden Behörde
das Recht vorbehalten , die von dem Unternehmer geſchuldeten Be—

träge für deſſen Rechnung unmittelbar an die Berechtigten zu zah⸗
len . Der Unternehmer hat die hierzu erforderlichen Unterlagen ,

Lohnliſten ꝛc. der bauleitenden Behörde beziehungsweiſe dem bau⸗

leitenden Beamten zur Verfügung zu ſtellen .
§ 9. Entziehung der Arbeit ꝛc. Die bauleitende Be⸗

hörde iſt befugt , dem Unternehmer die Arbeiten und Lieferungen

ganz oder theilweiſe zu entziehen und den noch nicht vollendeten

Theil auf ſeine Koſten ausführen zu laſſen oder ſelbſt für ſeine
Rechnung auszuführen , wenn

a. ſeine Leiſtungen untüchtig ſind oder
b. die Arbeiten nach Maßgabe der verlaufenen Zeit nicht ge⸗

nügend gefördert ſind , oder

c. der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde gemäß
§ 8 getroffenen Anordnungen nicht nachkommt .

Vor der Entziehung der Arbeiten ꝛc. iſt der Unternehmer zur
Beſeitigung der vorliegenden Mängel , beziehungsweiſe zur Befol —

gung der getroffenen Anordnungen unter Bewilligung einer ange⸗

meſſenen Friſt aufzufordern .
Von der verfügten Arbeitsentziehung wird dem Unternehmer

durch eingeſchriebenen Brief oder mündlich zu Protokoll Eröffnung
gemacht .

Auf die Berechnung der für die ausgeführten Leiſtungen dem
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Unternehmer zuſtehenden Vergütung und den Umfang der Ver⸗
pflichtung deſſelben zum Schadenerſatz finden die Beſtimmungen
im § 6 gleichmäßige Anwendung .

Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer
eine Abrechnung über die für ihn ſich ergebende Forderung und
Schuld mitgetheilt .

Abſchlagszahlungen können im Falle der Arbeitsentziehung
dem Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt wer⸗
den, welcher als ſicheres Guthaben deſſelben unter Berückſichtigung
der entſtandenen Gegenanſprüche ermittelt iſt .

Ueber die in Folge der Arbeitsentziehung etwa zu erhebenden
vermögensrechtlichen Anſprüche entſcheidet in Ermangelung gütlicher
Einigung das Schiedsgericht ( § 19) .

§ 10 . Ordnungsvorſchriften . Der Unternehmer oder

deſſen Vertreter muß ſich zufolge Aufforderung des bauleitenden
Beamten auf der Bauſtelle einfinden , ſo oft nach dem Ermeſſen
des Letzteren die zu treffenden baulichen Anordnungen ein münd⸗
liches Benehmen auf der Bauſtelle erforderlich machen . Die ſämmt⸗
lichen auf dem Bau beſchäftigten Bevollmächtigten , Gehilfen und
Arbeiter des Unternehmers ſind bezüglich der Bauausführung und
der Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Bauplatze den An⸗

ordnungen des bauleitenden Beamten beziehungsweiſe deſſen Stell⸗
vertreters unterworfen . Im Falle des Ungehorſams kann ihre
ſofortige Entfernung von der Bauſtelle verlangt werden .

Bei Anordnungen , welche nach Ueberzeugung des Unternehmers
die Güte der Arbeit gefährden , iſt er verpflichtet , ſeine Einwen⸗

dungen bei der bauleitenden Behörde vorzubringen .
Der Unternehmer hat , wenn nicht ein Anderes ausdrücklich

vereinbart worden iſt , für das Unterkommen ſeiner Arbeiter, in⸗
ſoweit dies von dem bauleitenden Beamten für erforderlich erachtet
wird, ſelbſt zu ſorgen . Er muß für ſeine Arbeiter auf eigene
Koſten an den ihm angewieſenen Orten die nöthigen Abtritte her⸗
ſtellen , ſowie für deren regelmäßige Reinigung , Desinfektion und

demnächſtige Beſeitigung Sorge tragen .

Für die Bewachung ſeiner Gerüſte , Werkzeuge, Geräthe ꝛc.

ſowie ſeiner auf der Bauſtelle lagernden Materialien Sorge zu
tragen , iſt lediglich Sache des Unternehmers .
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Mitbenutzung von Rüſtungen . Die von dem Unter⸗

nehmer hergeſtellten Rüſtungen ſind während ihres Beſtehens auch

anderen Bauhandwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu überlaſſen .

Aenderungen an den Rüſtungen im Intereſſe der bequemeren Be⸗

nutzung ſeitens der übrigen Bauhandwerker vorzunehmen , iſt der

Unternehmer nicht verpflichtet .

§ 11 . Beobachtung polizeilicher Vorſchriften .
Haftung des Unternehmers für ſeine Angeſtell⸗
ten ꝛc. Für die Befolgung der für Bauausführungen beſtehenden

polizeilichen Vorſchriften und der etwa beſonders ergehenden poli⸗

zeilichen Anordnungen iſt der Unternehmer für den ganzen Um⸗

fang ſeiner vertragsmäßigen Verpflichtungen verantwortlich . Koſten,

welche ihm dadurch erwachſen , können der Staatskaſſe gegenüber

nicht in Rechnung geſtellt werden .

Unternehmer trägt insbeſondere die Verantwortung für

die gehörige Stärke und ſonſtige Tüchtigkeit der Rüſtungen . Die⸗

ſer Verantwortung unbeſchadet iſt er aber auch verpflichtet , eine

von dem bauleitenden Beamten angeordnete Ergänzung und Ver⸗

ſtärkung der Rüſtungen unverzüglich und auf eigene Koſten zu

bewirken .

Für alle Anſprüche , die wegen einer ihm ſelbſt oder ſeinen

Bevollmächtigten , Gehilfen oder Arbeitern zur Laſt fallenden Ver⸗

nachläſſigung polizeilicher Vorſchriften an die Verwaltung erhoben
werden , hat der Unternehmer in jeder Hinſicht aufzukommen .

Ueberhaupt haftet er in Ausführung des Vertrages für alle
Handlungen ſeiner Bevollmächtigten , Gehilfen und Arbeiter per⸗

ſönlich. Er hat insbeſondere jeden Schaden an Perſon oder Eigen⸗

thum zu vertreten , welcher durch ihn oder ſeine Organe Dritten

oder der Staatskaſſe zugefügt wird .

8 12 . Aufmeſſungen während des Baues und

Abnahme . Der bauleitende Beamte iſt berechtigt , zu verlangen ,

daß über alle ſpäter nicht mehr nachzumeſſenden Arbeiten von den

beiderſeits zu bezeichnenden Beauftragten während der Ausführung

gegenſeitig anzuerkennende Aufzeichnungen geführt werden , welche
demnächſt der Berechnung zu Grunde zu legen ſind .

Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der

Unternehmer dem bauleitenden Beamten durch eingeſchriebenen



Die Ausführung von Staatsbauten . 251

Brief oder mündlich gegen Beſcheinigung Anzeige zu machen , wo⸗

rauf der Zeitpunkt für die Abnahme mit thunlichſter Beſchleunigung
und unabhängig von andern bei dem Bau in Betracht kommenden

Arbeitsleiſtungen anberaumt und dem Unternehmer ſchriftlich gegen

Behändigungsſchein oder mittelſt eingeſchriebenen Briefes bekannt

gegeben wird .

Zeigen ſich im Verlauf der Abnahme an den verwendeten

Materialien oder an der geleiſteten Arbeit Mängel , ſo hat der

Unternehmer dieſelben nach Anordnung der Baubehörde auf ſeine

Koſten zu verbeſſern oder einen entſprechenden Abzug an ſeinem

Verdienſt zu erleiden . Bei ſolchen nothwendig werdenden Ab⸗

änderungen muß der Unternehmer überdies alle diejenigen Koſten
tragen , welche durch etwaigen Ausbruch oder ſonſtige Beſchädigung
anderer mit den ſeinigen in Verbindung ſtehender Arbeiten verur⸗

ſacht werden .

Ueber die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung

aufgenommen ; auf Verlangen des Unternehmers muß dies ge⸗

ſchehen. Die Verhandlung iſt von dem Unternehmer beziehungs⸗

weiſe dem für denſelben etwa erſchienenen Stellvertreter mit zu

vollziehen .

Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung
wird dem Unternehmer auf Verlangen beglaubigte Abſchrift mit⸗

getheilt . ˖

Erſcheint in dem zur Abnahme anberaumten Zeitpunkt ge⸗

höriger Benachrichtigung ungeachtet weder der Unternehmer ſelbſt

noch ein Bevollmächtigter deſſelben , ſo gelten die durch die Organe
der bauleitenden Behörde bewirkten Aufnahmen , Aufßzeichnungen ꝛc.

als anerkannt .

Auß die Feſtſtellung des von dem Unternehmer Geleiſteten
im Falle der Arbeitsentziehung ( 8 9) finden dieſe Beſtimmungen

gleichmäßige Anwendung . 5
Müſſen Theillieferungen ſofort nach ihrer Anlieferung abge⸗

nommen werden , ſo bedarf es einer beſonderen Benachrichtigung
des Unternehmers hiervon nicht , vielmehr iſt es Sache deſſelben ,
für ſeine Anweſenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge

zu tragen .
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§ 13 . Rechnungsaufſtellung . Nach der Abnahme wird

die Verdienſtabrechnung von der bauleitenden Behörde beziehungs⸗
weiſe dem bauleitenden Beamten aufgeſtellt . Uebrigens bleibt es

auch dem Unternehmer vorbehalten , ſeine Verdienſtabrechnung ſelbſt
anzufertigen und zur Prüfung und Feſtſtellung einzureichen . Be⸗

züglich der formellen Aufſtellung der Verdienſtabrechnung , welche
in der Form , Ausdrucksweiſe , Bezeichnung der Räume beziehungs⸗
weiſe Bautheile und Reihenfolge der Poſitionsnummern genau nach
dem Verdingungs - Anſchlage einzurichten iſt , hat der Unternehmer
den von der bauleitenden Behörde , beziehungsweiſe dem bauleiten⸗
den Beamten geſtellten Anforderungen zu entſprechen .

Etwaige Mehrarbeiten ſind in beſonderer Rechnung nachzu⸗
weiſen unter deutlichem Hinweis auf die ſchriftlichen Vereinbarungen ,
welche bezüglich derſelben getroffen worden ſind .

Tagelohnrechnungen . Werden im Auftrage des bau⸗
leitenden Beamten Seitens des Unternehmers Arbeiten im Tage⸗
lohn ausgeführt , ſo iſt die Liſte der hierbei beſchäftigten Arbeiter
dem bauleitenden Beamten oder deſſen Vertreter behufs Prüfung
ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen . Etwaige Ausſtellungen da⸗

gegen ſind dem Unternehmer binnen längſtens 8 Tagen mitzu⸗
theilen .

Die Tagelohnrechnungen ſind längſtens von 2 zu 2 Wochen
dem bauleitenden Beamten einzureichen .

§ 14 . Zahlungen . Die Schlußzahlung erfolgt alsbald nach

beendigter Feſtſtellung der Verdienſtabrechnung .
Abſchlagszahlungen werden dem Unternehmer in angemeſſenen

Friſten auf Antrag nach Maßgabe des jeweilig Geleiſteten bis zu
der von dem bauleitenden Beamten mit Sicherheit vertretbaren
Höhe gewährt .

Bleiben bei der Schlußabrechnung Meinungsverſchiedenheiten
zwiſchen dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde
und dem Unternehmer beſtehen , ſo ſoll das dem Letzteren unbe⸗

8 zuſtehende Guthaben demſelben gleichwohl nicht vorenthalten
werden .

Verzicht auf ſpätere Geltendmachung aller nicht

ausdrücklich vorbehaltenen Anſprüche . Vor Empfang⸗
nahme des von dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden
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Behörde als Reſtguthaben zur Auszahlung angebotenen Betrages
muß der Unternehmer alle Anſprüche , welche er aus dem Ver —

tragsverhältniß über die behördlicherſeits anerkannten hinaus etwa
noch zu haben vermeint , beſtimmt bezeichnen und ſich vorbehalten ,
widrigenfalls die Geltendmachung dieſer Anſprüche ſpäter ausge⸗
ſchloſſen iſt .

Zahlende Kaſſe . Alle Zahlungen erfolgen , ſofern nicht
in den beſonderen Bedingungen etwas Anderes feſtgeſetzt iſt , bei
der Kaſſe der bauleitenden Behörde .

§ 15 . Gewährleiſtung . Die in den beſonderen Bedin⸗

gungen des Vertrages vorgeſehene , in Ermangelung ſolcher nach
den allgemeinen geſetzlichen Vorſchriften ſich beſtimmende Friſt für
die dem Unternehmer obliegende Gewährleiſtung für die Güte der
Arbeit oder der Materialien beginnt mit dem Zeitpunkte der Ab⸗

nahme der Arbeit oder Lieferung .
Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mängeln geliefer⸗

ter Waaren ( Artikel 347 des Handelsgeſetzbuches ) iſt nicht ſtatthaft .
§ 16. Sicherheitsſtellung . Bürgen . Bürgen haben

als Selbſtſchuldner in den Vertrag miteinzutreten .
Kautionen . Die Kautionsbeſtellung kann nach Wahl des

Unternehmers beſtehen in
a. Hinterlegung von baarem Geld ,
b. Verpfändung von Staatspapieren und Effekten (Jauſtpfand ),
0. Bürgſchaft durch Hinterlegung acceptirter Sichtwechſel ,
d. Verpfändung von Liegenſchaften .

Welche Staatspapiere und andere Effekten als Sicherheit an⸗
genommen werden dürfen und bis zu welchem Prozentſatze die

Gͤäk, einzelnen Gattungen von Papieren zuzulaſſen ſind , dafür ſind die
vom Finanzminiſterium gegebenen allgemeinen Vorſchriften maß⸗
gebend .

0
Die Ergänzung der in Werthpapieren beſtellten Kaution iſt

14 für den Fall vorzubehalten , daß der vorſchriftsmäßig ermittelte

f Deckungswerth gegen den Betrag der Kaution um mehr als 10

Prozent zurückgeht . 11f.
Baar hinterlegte Kautionen werden nicht verzinſt . Werth⸗

papiere müſſen auf den Inhaber lauten und mit ſämmtlichen noch
nicht verfallenen Zins - und Dividendenſcheinen und dem Erneue⸗
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rungsſchein , ſoweit ſolche nach der Gattung des Papiers dazu ge⸗

hören , verſehen ſein . Die Zins⸗ und Dividendenſcheine werden

ſo lange , als nicht eine Veräußerung der Werthpapiere zur Deckung

entſtandener Verbindlichkeiten in Ausſicht genommen werden muß ,

an den Fälligkeitsterminen dem Unternehmer ausgehändigt . Für

den Umtauſch der Erneuerungsſcheine , ſowie für die Einlöſung und

den Erſatz ausgelooſter Werthpapiere hat der Unternehmer zu

ſorgen .
Falls der Unternehmer in irgend einer Beziehung ſeinen Ver⸗

bindlichkeiten nicht nachkommt , kann die Behörde zu ihrer Schad⸗

loshaltung auf dem einfachſten geſetzlich zuläſſigen Wege die hin⸗

terlegten Werthpapiere und Wechſel veräußern beziehungsweiſe
einkaſſiren .

Die Rückgabe der Kaution , ſoweit dieſelbe für Verbindlich⸗

keiten des Unternehmers nicht in Anſpruch zu nehmen iſt , erfolgt,

nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen

vollſtändig erfüllt hat und , inſoweit die Kaution zur Sicherung
der Garantieverpflichtung dient , nachdem die Garantiezeit abgelaufen

iſt . In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt als bedungen , 31

daß die Kaution in ganzer Höhe zur Deckung der Garantiever :
.

bindlichkeit einzubehalten iſt .

§ 17 . Uebertragbarkeit des Vertrages . Ohne Geneh⸗
migung der bauleitenden Behörde darf der Unternehmer ſeine ver⸗

tragsmäßigen Verpflichtungen nicht auf Andere übertragen .

Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in

Konkurs , ſo iſt die bauleitende Behörde berechtigt , den Vertrag

mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben .

Bezüglich der in dieſem Falle zu gewährenden Vergütung ,

ſowie der Gewährung von Abſchlagszahlungen finden die Beſtim

mungen des § 9 ſinngemäße Anwendung .

Für den Fall , daß der Unternehmer mit Tod abgehen ſollte,
bevor der Vertrag vollſtändig erfüllt iſt , hat die bauleitende Be⸗

hörde die Wahl , ob ſie das Vertragsverhältniß mit den Erben
deſſelben fortſetzen oder daſſelbe als aufgelöſt betrachten will .

§ 18 . Gerichtsſtand . Für die aus dieſem Vertrage ent⸗ u

ſpringenden Rechtsſtreitigkeiten hat der Unternehmer — unbeſchadet

der im § 19 vorgeſehenen Zuſtändigkeit eines Schiedsgerichts =
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E

bei dem für den Ort der Bauausführung zuſtändigen Gerichte

Recht zu nehmen .
§ 19 . Schiedsgericht . Streitigkeiten über die durch den

Vertrag begründeten Rechte und Pflichten , ſowie über die Ausfüh⸗

rung des Vertrages ſind , wenn die Beilegung im Wege der Ver⸗

handlung zwiſchen dem bauleitenden Beamten und dem Unter⸗

nehmer nicht gelingen ſollte , zunächſt der bauleitenden Behörde

zur Entſcheidung vorzulegen .
Gegen die Entſcheidung dieſer Behörde wird die Anrufung

eines Schiedsgerichts zugelaſſen . Die Fortführung der Bauarbeiten

nach Maßgabe der von der bauleitenden Behörde getroffenen An⸗

ordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden .

Für die Bildung des Schiedsgerichts und das Verfahren vor

demſelben kommen die Vorſchriften der Deutſchen Zivil⸗Prozeß⸗
Ordnung vom 30 . Januar 1877 8§8 851 —872 in Anwendung .
Bezüglich der Ernennung der Schiedsrichter ſind abweichende , in

den beſonderen Vertragsbedingungen getroffene Beſtimmungen in

erſter Reihe maßgebend .
Falls die Schiedsrichter den Parteien anzeigen , daß ſich unter

ihnen Stimmengleichheit ergeben habe , wird das Schiedsgericht durch
einen Obmann ergänzt . Die Ernennung deſſelben erfolgt — man⸗

gels anderweiter Feſtſetzung in den beſonderen Bedingungen —durch
die der vertragſchließenden Stelle vorgeſetzte Verwaltungsbehörde .

Ueber die Tragung der Koſten des ſchiedsrichterlichen Ver⸗

fahrens entſcheidet das Schiedsgericht nach billigem Ermeſſen .
20 . Koſten . Briefe und Depeſchen , welche den Abſchluß

und die Ausführung des Vertrages betreffen , werden beiderſeits

frankirt .
Die Portokoſten für ſolche Geld - und ſonſtige Sendungen ,

welche im ausſchließlichen Intereſſe des Unternehmers erfolgen ,

trägt der Letztere .
§ 21 . Werthvolle Funde . Merkwürdige Natur⸗ und Kunſt⸗

erzeugniſſe , welche bei Ausführung der Arbeiten gefunden werden ,
wie Verſteinerungen , ſeltene Mineralien , Alterthümer , Münzen ,

Gebeine und dergleichen ſind der Bauleitung anzuzeigen und ab⸗

zuliefern. Der Unternehmer hat die von ihm beſchäftigtenLeute
hiezu zu verpflichten . Im Falle der Verheimlichung eines ſolchen

Fundes wird der ſchuldige Arbeiter oder Aufſeher entlaſſen .
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C. Beſondere Vertrags⸗Bedingungen und techniſche

100 Vorſchriften für Ausführung von Staatsbauten .

a. Erd⸗ und Grabarbeiten .
§ 1. [ Vorbereitung der Bauſtellel . Die Ausſteckung der Buu⸗

ſtelle geſchieht durch die Bauleitung , wobei die Unternehmer , unter Stellung
der nöthigen Arbeiter , Beihilfe zu leiſten und die erforderlichen Pfähle ,
Stickel und Schnüre , Latten und Nägel beizuſchaffen , ſowie die bei

ö etwaigen Auffüllungen vorkommenden Böſchungsprofile herzuſtellen haben.
3 Ebenſo ſind Baum⸗ und Geſträuchwurzeln , welche in die zu bearbei⸗

tende Fläche fallen , von den Unternehmern ohne beſondere Entſchädigung
auszuroden und zur Verfügung der Bauleitung bei Seite zu legen , auch

46 ſind etwa vorkommende Steine oder andere verwendbare Materialien auf
Verlangen und nach Anweiſung der Bauleitung von den Unternehmern un⸗
entgeltlich zu entfernen und an die hierfür bezeichneten Stellen in der Nihe
des Bauplatzes zu ſchaffen .

§ 2. [ Entwäſſerung der Fundamentgrubenl . Die Beſeiti⸗
gung der in den Fundamentgruben ſich zeigenden Quell⸗, Grund⸗ und Tag⸗
waſſer liegt , ſofern nicht im Koſtenüberſchlag ein anderes beſtimmt iſt , ohne
Entſchädigung dem Unternehmer ob.

§ 3. [ Beleuchtung und Einfriedigung der Bauſtellel . Die
Beleuchtung der Bauſtelle iſt während des Aushubs der Baugrube vom
Unternehmer der Grabarbeiten auf ſeine Koſten vorzunehmen , ebenſo auch
die Einfriedigung , ſoweit dies zur Verhütung von Unglücksfällen erfor⸗

0 derlich iſt .
§ 4. [ Beſeitigung der guten Erde und des entbehrlichen

Naterials ] . Die etwa ſich vorfindende gute Erde und dasſenige
Material , das nach Herſtellung der Fundamente zum Wiederauffüllen
der entſtandenen Lücken erforderlich iſt , muß auf Verlangen in der Nähe

N 855 der Bauſtelle nach Angabe der Bauleitung aufgelagert werden . Das Ueb⸗
rige iſt , je nachdem der Voranſchlag dies beſagt , entweder als Auffüllung
an die zu bezeichnende Stelle zu ſchaffen und ſchichtenweiſe aufzuſchütten oder
abzuführen .

6698N＋ʃ 8 5. [ Abfuhrl . Der Unternehmer der Abfuhr des ausgeſchachteten
Bodens oder ſonſtiger Materialien hat dafür Sorge zu tragen , daß die

NN Schnurgerüſte ſowie andere zu dem Bauweſen gehörige Einrichtungen oder
Materialien hiebei , ſowie beim Aufladen nicht beſchädigt werden . Die lb .
fuhr hat pünktlich zu den von der Bauleitung feſtgeſetzten Zeiten und Friſten 1

05 zu geſchehen . Ebenſo iſt die Sorge für die Herſtellung und Unterhaltung
der Abfuhrwege nebſt Zubehörden ausſchließlich Ooliegenheit des Unter⸗

1Ñ50 nehmers der Abfuhr , welcher für allen durch Nichtbeachtung vorſtehender
Vorſchriften entſtehenden Schaden aufzukommen hat .

§ 6. WAusgraben der Fundamente ꝛc. ] Die Fundamente und
ſind genau nach Angabe und Ausſteckung auszu⸗ſonſtigen Aushebungen f

graben . Die Unternehmer haben ſich in dieſer Beziehung ſowohl als in

75 Anſehung des plan - und ordnungsmäßigen Betriebs ihres Geſchäfts den
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Anordnungen der Bauleitung zu unterwerfen , insbeſondere aber darin ,daß, wenn die Maurerarbeit mit der Grabarbeit nicht ſollte gleichzeitigfortſchreiten können und es notwendig werden würde , die Fundamente ꝛc.nicht auf ihre ganze Tiefe auf einmal ausgraben zu laſſen , dies nach denjeweiligen Anordnungen der Baubehörde ſpäter zu geſchehen hat .
§ 7. [ Abſprießungen ) . Etwa nöthig werdende Abſprießungenhat der Unternehmer , ſofern im Ueberſchlag kein beſonderer Betrag vorge⸗ſehen iſt , unentgeltlich zu leiſten .
§ 8. [ Auffüllungen ] . Den Auffüllungen iſt ſchon bei der An⸗

ſchüttung eine die muthmaßliche Setzung ausgleichende Ueberhöhung zu geben .Raſen , Wurzeln und andere faulende Körper dürfen nicht in die Anſchüt⸗tungen verbracht , größere Erdſchollen müſſen zerkleinert werden . Den vonder Bauleitung zu gebenden Weiſungen über die Vertheilung der Aushub⸗materialien , insbeſondere über die Ausſcheidung und das Wiederandeckendes Humus hat der Unternehmer pünktlich Folge zu leiſten .
§ 9. [ Ausmaß ! ] . Die Grabarbeit wird auf urkundliches Ausmaßdurch die Bauleitung nach Kubikmetern derart bemeſſen , daß bei jederGattung von Baugrund der Erdaushub für die Fundamente aus der Größeder unterſten Fundamentſohle des Mauerwerks und ſeiner Höhe , ohne Be⸗rückſichtigung der etwa erforderlichen Böſchung und des nothwendigen ſeit⸗lichen Arbeitsraumes , berechnet wird . Der Vertragspreis bezieht ſich auf

fämmtliche Grabarbeit ohne Unterſchied der Tiefe und Beſchaffenheit des
Bodens, es kann daher denſelben kein Wechſeln der Erdſchichten ändern , den
einzigen Fall ausgenommen , daß man , ehe ſich hinreichend feſter Grund
zeigt, auf zuſammenhängende Felsmaſſen ſtoßen würde , welche mit Haueund Pickel nicht mehr bewältigt werden können , ſondern mit Sprengmiktelnund Keilen geſprengt werden müſſen .

Bezüglich der Beſeitigung ſolcher Felſen wird mit dem Unternehmerentweder beſondere Vereinbarung getroffen , oder es wird dieſe Arbeit inRegie beſorgt , oder auch an einen Dritten vergeben .
Sowohl bei dem Ausgraben und Unterbringen des Materials aufder Bauſtelle ſelbſt , als bei der Abfuhr desſelben wird dasjenige Maß für

giltig angenommen , welches der ausgehobene oder auch eingerutſchte Boden
vorher als feſter Körper hatte . Eingerutſchte Erdmaſſen werden nur dann
vermeſſen und bezahlt , wenn der Unternehmer nachweist , daß ihn an der
Erdrutſchung kein Verſchulden treffe .

§ 10. [ Transport der Sprengmatexialienl . Beim Trans⸗
port der Sprengmaterialien zur Bauſtelle , bei deren Aufbewahrung und

erwendung hat ſich der Unternehmer in jeder Beziehung nach den be⸗
ſtehenden polizeilichen Vorſchriften ( Verordnung Großh. Miniſteriums des
Innern und des Handels vom 6. November 1879 ) zu richten und iſt der⸗ſelbe in allen Beziehungen für den Schaden haftbar , welcher durch Nicht⸗
beachtung dieſer Vorſchriften oder durch Nachläſſigkeit entſtehen ſollte .

Unter Anderem müſſen hiernach die zur Beförderung von exploſivenStoffen dienenden Fuhrwerke als Warnungszeichen eine von weitem erkenn⸗
are ſchwarze Fahne mit einem weißen P tragen .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 17
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Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe angewendet
werden . Bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperrvorrichtung ( Krätzer ) geſtattet,
welche aber ganz vom Radſchuh gedeckt ſein muß .

Die zu transportierenden Sprengmaterialien müſſen dabei vor heftigen

Erſchütterungen und vor Feuersgefahr bewahrt werden , und dürfen die be⸗

treffenden Fuhrwerke nur im Schritt fahren .
Der Fuhrmann , welcher den Transport beſorgt , darf nicht rauchen

und die Ladung nicht ohne Aufſicht laſſen .
Der Transport durch zuſammenhängend gebaute Ortſchaften iſt nur

geſtattet , wenn dieſe Orte nicht auf Wegen umfahren werden können , welche

für Frachtfuhrwerke paſſirbar ſind .
Iſt die Durchfahrt unvermeidlich , ſo iſt von der bevorſtehenden An⸗

kunft des Transportes der zuſtehenden Behörde Anzeige zu machen und ſind

deren Anordnungen abzuwarten und zu befolgen .

§ 11. [ Aufbewahrung von Sprengmaterialienl . Die Auf⸗

bewahrung von Sprengmaterialien jeder Art , ſowie von Zündſchnüren ,
Zündkapſeln und dergleichen , welche zur Verwendung kommen , hat an feuer⸗

ſicheren Orten , entfernt von Straßen , Wegen , Wohnungen , Schmieden , ins⸗

beſondere von Feuerwerkſtätten , unter ſtrengem und ſicherem Verſchluß

zu geſchehen .
Bezüglich der Aufbewahrung von Dynamit wird noch beſonders an⸗

geordnet , daß dieſelbe in größerer Entfernung von der Bauſtelle zu geſchehen

hat , an trockenen , nicht feuergefährlichen Orten , etwa in Bretterhäuschen

mit doppelten Wandungen oder in Erdſtollen , getrennt von Zündkapſeln
und Schwarzpulver .

5

Für die Aufbewahrung von größeren Quantitäten Sprengmaterialien
hat der Unternehmer die Ermächtigung des zuſtändigen Bezirksamtes , be⸗

ziehungsweiſe des Bezirksraths einzubolen unter Vorlage eines Situations⸗

planes , aus welchem die Stellung des Magazins zur nächſten Umgebung

erſichtlich iſt .
Die Vorräthe im Tunnel oder Stollen dürfen höchſtens betragen :

Scherzpüilder .
15 kg,

Dhenmtktk ! k

Auf den Arbeitsſtätten dürfen ſich überhaupt nie mehr Spreng⸗

materialien befinden , als für den ungehinderten Fortgang der Arbeit un⸗

mittelbar nöthig .
Bei Strafe der Entlaſſung iſt es den Arbeitern unterſagt , Dynamit

in den Taſchen zum Zwecke der Erwärmung bei ſich zu tragen oder

Sprengmaterialien zu andern Zwecken und außerhalb der Arbeitsſtellen
zu verwenden .

Der Zutritt zu den Magazinen , in welchen die Sprengmaterialien
aufbewahrt werden , darf nicht mit brennendem Lichte geſchehen und iſt der⸗

ſelbe überhaupt nur den Aufſehern oder damit beauftragten Arbeitern ge⸗

155 73 dieſen Räumen und in deren Nähe iſt das Rauchen ſtrenge

Unterſagt .
J

Zur Verbringung der Sprengmaterialien von dem Magazin auf die

Arbeitsplätze ſind gut verſchließbare Gefäße zu verwenden , und ſind dieſelben
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doſelbſt in entſprechender Entfernung vom Orte des Abfeuerns an ſichererStelle zu lagern .
§ 12. [ Verwendung der Sprengmaterialien ] . Die Ver⸗

wendung der Sprengmaterialien hat mit der größten Vorſicht zu geſchehen .
Verſagte Schüſſe dürfen unter keinen Umſtänden ausgebohrt werden .Bei Zuwiderhandlungen verfällt der Unternehmer in Strafe und iſt außer⸗dem für etwa entſtehendes Unglück oder Schaden haftbar .
Zum Laden der Schüſſe dürfen nur Ladſtöcke benützt werden , die

ganz aus Holz oder Kupfer beſtehen .
Beim Transport der Sprengmaterialien zur Verwendungsſtelle dürfen ,ſofern Licht nöthig iſt — wie z. B. in Stollen oder Tunnel — nur gut

verſchließbare Laternen verwendet werden .
Ebenſo darf die Anfertigung von Patronen , Beſetzung der Dynamit⸗

patronen mit Zündkapſeln und jede ſonſtige Behandlung der Sprengmate⸗rialien nicht in der Nähe eines Lichtes oder von Oefen , Feuerwerkſtätten ,Schmieden und dergleichen oder in geheizten Räumen geſchehen , ſondern im
Freien oder an durchaus feuerſicheren Orten .

Die Verwendung der Sprengmaterialien , die Zubereitung der Pa⸗
tronen , das Zurichten der Zündſchnüre , Laden der Bohrlöcher , Anzündender Schüſſe und dergleichen darf nur ganz zuverläſſigen und damit ſehr
vertrauten Arbeitern übertragen werden .

§ 13. [ Vorſichtsmaßregeln beim Abfeuern der Schüſſel .Vor dem Beginn des Anzündens müſſen die erforderlichen Wachpoſten
ausgeſtellt ſein , welche dafür zu ſorgen haben , daß keine Perſonen oderJuhrwerke , namentlich auch ſolche nicht , die etwa durch Häufer , Bäumeoder ſonſtige Gegenſtände gedeckt werden , unbemerkt in den Bereich der
Schüſſe gelangen .

3Entgegenkommende Perſonen oder Fuhrwerke ſind daher bis zur Ent⸗
ladung der Schüſſe zurückzuhalten und vermittelſt verſtändlichem Zuruf aufdie Gefahr aufmerkſam zu machen . Jedenfalls dürfen die Schüſſe nicht
angezündet werden , ehe man ſich vollſtändig überzeugt hat , daß niemandmehr einer Gefahr hierdurch ausgeſetzt wird , in welcher Beziehung ſich die
mit dem Abfeuern beauftragte Perſon und die ausgeſtellten Wachen durchAbgabe von Signalen zu verſtändigen haben . Die Bewohner der Gebäude
in der Nähe der Arbeitsſtelle find , wenn nöthig , von den Wachen zu warnen ,
damit ſie ſich noch rechtzeitig entfernen können . 35 5Damit der Verkehr auf den Straßen möglichſt wenig geſtört wird,
ſind zum Abfeuern der Schüſſe beſtimmte Zeiten einzuhalten und iſt hier⸗

ei insbeſondere Rückſicht zu nehmen auf die Poſt⸗Omnibus⸗Kurſe .
Solche für das Abfeuern vorgeſchriebene beſondere Zeiten müſſen ge⸗nau eingehalten werden .

5 In der Nähe von Gebäuden , bebautem Gelände , Wegen und Land⸗
ſtraßen ſind die Schüſſe auf Anordnung der Bauleitung zu decken, entwederdurch aufgelegte Reiſighündel , Faſchinen , durch Aufſtellung von Schirm⸗
wänden oder durch ſonſtige , im einzelnen Falle jeweils näher zu bezeichnende
Vorkehrungen .

1675

e
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Die Bauleitung behält ſich vor , zum Schutze von in der Nähe der

Bauſtelle gelegenen Gebäuden beſondere Vorſchriften bezüglich der Vor⸗

nahme des Ausbruches der An⸗ oder Einſchnitte zu ertheilen , bezw. das

Sprengen an ſolchen Stellen zu unterſagen .

§ 14. [ Verfahren nach dem Abfeuern der Schüſſel . Nach dem
Abfeuern der Schüſſe muß einige Zeit gewartet werden , bis die Bauſtelle
wieder betreten werden darf .

In Fällen , wo es zweifelhaft iſt , ob alle angezündeten Schüſſe ſich
entzündet haben , darf die Sprengſtelle erſt 20 Minuten nach dem zuletzt
losgegangenen Schuß von dem betreffenden Vorarbeiter betreten werden .
Erſt nachdem ſich derſelbe überzeugt , daß eine nachträgliche Entzündung
nicht mehr zu befürchten iſt , dürfen ſich die übrigen Arbeiter nähern . Um

ſich davon beſſer überzeugen zu können , ob alle Schüſſe ſich entzündet
haben , hat der Vorarbeiter dieſelben jeweils vor Entzünden abzuzählen
und ſoll die Zahl der gleichzeitig zur Entzündung kommenden nicht

zu groß ſein .
Nachdem der Vorarbeiter ſich von der richtigen Entzündung überzeugt

hat , verſtändigt er durch entſprechende Signale die ausgeſtellten Wachen
hiervon , damit der Verkehr wieder frei gegeben wird .

Ueberſchüttungen der Straße , bebauten Geländes und dergleichen in
Folge des Sprengens müſſen ſofort weggeräumt werden .

§ 15. [ Außergewöhnliche Sprengmaterialien ] l . Wenn an⸗

dere als die oben aufgeführten Sprengmaterialien zur Verwendung in Aus⸗

ſicht genommen werden , ſo iſt vorher die Erlaubnis der Bauleitung hierzu
ſchriftlich einzuholen , welche ſich vorbehält , in ſolchen Fällen beſondere Vor⸗
ſchriften anzuordnen bezw. die Erlaubnis zu verweigern .

§ 16. [ Strafen ] . Vorſtehende und etwa noch außerdem von der
Bauleitung anzuordnende Vorſchriften für den Transport , die Aufbewah⸗
rung und Verwendung von Sprengmaterialien und die Ausführung von

Sprengarbeiten , ſowie für die Sicherheit der Arbeiter und des öffenklichen
Verkehrs ſind ſtreng einzuhalten und werden die Unternehmer , ſofern dieſe

Vorſchriften nicht befolgt werden , mit Strafen von 10 bis 150 Mark be⸗

legt . Dieſelben ſind außerdem noch für jeden etwa entſtehenden Unglücks⸗
fall oder Schaden haftbar und unterliegen weiterer polizeilicher Verfolgung .

8 17 . [ Beſchaffenheit des Dynamits ] . Dynamit beſteht aus
einer Vermengung von Nitroglycerin mit Kieſelerde . Er iſt eine ſich fettig
anfühlende , teigartige , plaſtiſche , giftige Maſſe von brauner oder röthlich
gelber Farbe , die weder auf die Zunge , noch längere Zeit mit der Haut
in Beruhrung gebracht werden darf . Nach Berührung mit den Händen iſt
es geboten, dieſelben alsbald ſorgfältig zu waſchen .

F§ 18. [ Abgabe von Dynamit an die Arbeiter ] . Der Dyna⸗
mit iſt an die Arbeiter in einem hölzernen Käſtchen mit Deckel oder Schieber⸗
verſchluß abzugeben und iſt ſtrenge darauf zu ſehen , daß derſelbe nicht zer⸗
ſtreut wird . Gefäße und Umhüllungen , Papier ꝛc. ꝛc. , in welchem Dyna⸗
mit verpackt war , ſind zu vernichten , bezw . zu verbrennen .

S 19 . [ Das Beſetzen der Bohrlöcher ] . Beim Beſetzen der Bohr⸗
löcher iſt folgendes Verfahren zu beobachten :
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Es ſind ſo viele Patronen in das Bohrloch einzubringen , als zur Er⸗
reichung der gewünſchten Ladung erforderlich ſind .

Jede einzelne Patrone iſt mit einem hölzernen Ladſtock ſo feſt in
das Bohrloch einzudrücken , daß ſie dasſelbe auf die ganze Weite vollſtän⸗
dig ausfüllt und ſich der teigartige Dynamit genau an die Bohrwände an⸗
ſchließt . Gefrorene Patronen duͤrfen zum Beſetzen der Bohrlöcher nicht
verwendet werden . Die Höhe der Ladung eines Bohrloches richtet ſich
nach der Härte des Geſteins und nach der Lage und wechſelt etwa zwiſchen
/ und ½ der Länge des erſteren .

Die letzte Patrone , welche oben aufgeſetzt wird , die ſogenannte Zünd⸗
patrone , zu welcher man kleinere Patronen verwendet und die nur lofe auf⸗
gebracht wird , enthält den Zünder .

Um die Zündpatrone anzufertigen , wird das ſcharf abgeſchnittene
Ende der Zündſchnur bis an den Beſatz des Zündhütens eingeſchoben .

Damit letzteres an der Zündſchnur feſt anſitzt , iſt daſſelbe mit einer
Zange (nicht mit den Zähnen ) ſehr feſt an die Zündſchnur anzukneifen .

In die geöffnete Zündpatrone wird die mit der Zündſchnur verſehene
Zündkapſel ſo tief hineingedrückt , daß der obere Rand der Kapſel noch aus
dem Dynamit hervorragt , damit die Zündſchnur nicht mit letzterem in Be⸗
rührung kommen kann . Wäre letzteres der Fall , ſo könnte beim Zünden

er Dynamit vor der Exploſion der Zündmaſſe leicht in Brand gerathen ,
er würde alsdann einfach verbrennen und mithin die Wirkung des Schuſſes
verſagen . Iſt das Zündhütchen aufgeſetzt , ſo wird die Patrone an der
Zündſchnur thunlichſt feſt angebunden , damit die Zündſchnur nicht ver⸗
ſchoben werden kann .

5
Ueber die Zündpatrone darf nur loſer Beſatz , Sand , Letten oder Waſſer

aufgebracht werden .

„ Bei naſſen Löchern kann der Beſatz ganz wegbleiben und läßt man ein⸗
fach das geladene Bohrloch mit Waſſer ſich füllen .

In ſolchen Fällen iſt es nothwendig , die Patrone aus einem Stück zu
fertigen , d. h. mehrere Patronen durch Umwicklung mit waſſerdichtem Stoff ,
aus getränktem Papier und dergleichen zu verbinden , damit durch das
Eindringen von Waſſer zwiſchen den einzelnen Patronen die Explodierung
letzterer nicht gehindert wird .

Das Entzünden der Schüſſe geſchieht auf gewöhnliche Weiſe .

§ 20. [ Verfahren beim Verſagen von Schüſſenl . Ein Schuß ,
welcher verſagt , darf ebenſowenig ausgebohrt werden , als bei Verwendung
von Schwarzpulver .

Da ſich beim Ausbrennen eines Bohrloches in Folge unrichtiger Be⸗
eſtigung der Zündkapfel ſchädliche Gaſe entwickeln , ſo müſſen in ſolchen
Fällen und in geſchloſſenem Raum ( Stollen , Tunnel ) die Arbeiter bis zum

Entweichen derſelben , mindeſtens aber eine Viertelſtunde lang , von der Ar⸗
beitsſtelle ſich entfernt halten .

Solche ausgebrannte Bohrlöcher dürfen nicht ſogleich wieder geladen
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werden , um eine etwaige Exploſion in Folge der erwärmten Wandungen
zu vermeiden . Dieſelben find entweder durch einzubringendes Waſſer abzu⸗
kühlen oder muß mindeſtens eine Viertelſtunde mit Wiederbeſetzung des Bohr⸗
loches gewartet werden .

§ 21. [ Behandlung von gefrorenem Dynamitf . Das Ge⸗
frieren oder Feſtwerden des Dynamits erfolgt bei ＋ 85 Celfius und iſt in

dieſem Zuſtande deſſen Wirkung wefentlich geringer .

Gefrorener Dynamit darf nicht geſtoßen , gepreßt oder zerbrochen
werden .

Die Verwendung gefrorenen Dynamits iſt unterfagt .

Um folchen aufzuwärmen , beziehungsweife zu erweichen , find beſondere
Wärme⸗Apparate zu verwenden . Dieſelben beſtehen aus einem Kaſten mit

doppelten Wandungen zur Aufnahme von warmem Waffer . In das Innere
des Kaſtens werden die Patronen eingelegt . Das zu verwendende Waſſer
darf nicht über 500 Celfius erwärmt fein .

Solche Wärmekaſtem ſind nach befonderer Anleitung der Bauleitung
beziehungsweife nach einem Mufter , welches letztere anfertigen läßt , herzuſtellen .

Das Aufwärmen hat in Beiſein eines Angeſtellten der Bauleitung zu
geſchehen unter Einhaltung der größten Vorficht .

Das Erwärmen des Waffers muß an einem von dem Apparate thun⸗
lichſt entfernten Orte erfolgen .

§ 22 . [ Behandlung der Zündkapfelnl ] . Die Befetzung der
Dynamitpatronen mit Zündkapfeln muß in größerer Entfernung von den
gelagerten Sprengmaterialien , geheizten , beleuchteten und bewohnten Räumen
vorgenommen werden und zwar erſt kurz vor dem Laden der Schüſſe .

Die Zündkapfeln müffen wegen des enthaltenden leicht explodierenden
Befatzes fehr forgfältig und getrennt vom Dynamit unter ficherem Ver⸗

ſchluß aufbewahrt werden . Diefelben dürfen nicht in der Taſche und auch
nie außer in Blechkapfeln mit trockenem Sägmehl vermengt mitgeführt
werden .

Jede Berührung derſelben mit ſpitzen Gegenſtänden , ſeien ſie aus
Metall oder Holz , iſt ſtrenge zu vermeiden .

8 23. [ Hinweifung auf das betr . Reichsgefetz und die be⸗
zügliche Miniſterialverordnungl . Die Unternehmer werden noch

ganz befonders auf das Reichsgeſetz gegen den verbrecheriſchen und ge⸗
meingefährlichen Gebrauch von Sprengſtoffen vom 9. Juni 1884 aufmerk⸗
ſam gemacht .

Diee Unternehmer haben hauptfächlich bezüglich der Erwerbung und des

Beſitzes von Sprengſtoffen ſich nach den Vorſchriften der Verordnung des

Großh . Miniſteriums des Innern vom 1. September 1884 zu richten un
die Arbeiter dahin gehörig zu inſtruiren , daß diefelben , infofern ſie außer⸗
halb der Bauſtelle im Beſitze von Sprengſtoffen betroffen werden , mit Ge⸗

fängniß von micht unter 3 Monaten beftraft werden .
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b. Maurerarbeiten .
§S 1. [ Anfertigung der Schnurgerüſte und Beihilfe bei

anderen Arbeitenl . Die Unternehmer ſind bei Verfertigung der Schnur⸗
gerüſte , welche ſie ohne beſondere Anrechnung nach Angabe der Bauleitung
ſammt den erforderlichen Materialien herzuſtellen haben , bei der Einſcha⸗
lung der Kellergewölbe , überhaupt überall , wo Vor⸗ und Nacharbeiten vor⸗
kommen, die mit ihren Arbeitsteilen in Berührung ſtehen und ohne welche
ſie nicht fortarbeiten könnten , zu geeigneter unentgeltlicher Beihilfe durch ſie
ſelbſt und durch ihre Arbeitsleute verpflichtet , indem ein Unterlaſſen dieſer
Beihilfe ein Einſchreiten auf ihre Koſten zur Folge hätte .

§ 2. [ Aufſtellung von Balieren ] . Soweit der Unternehmer
nicht ſelbſt täglich auf dem Bauplatz anweſend ſein kann , hat er einen zu⸗
verläſſigen Balier auf ſeine Koſten aufzuſtellen . Die Wahl desſelben wird
zwar dem Unternehmer überlaſſen , ſollte ſich aber der Balier als unfähig
oder unbotmäßig zeigen , ſo ſteht der Baubehörde das Recht zu, deſſen als⸗
baldige Entfernung und Erſetzung durch einen entſprechenden Balier zu ver⸗
langen und im Falle der Weigerung des Unternehmers auf deſſen Koſten
einen ſolchen anzuſtellen .

§ 3. [ Geſchäftsbetriebl . Die Unternehmer haben die Anzahl ihrer
Arbeiter und den Betrieb ihres Geſchäfts ſo einzutheilen , daß die Arbeit
am ganzen Bauweſen möglichſt in einerlei Höhe wächſt und keine Abſtu⸗
fungen ſtattfinden , welche teils dem Verbande nachtheilig , theils der Auf⸗
ſicht und Gewährleiſtung hinderlich ſind . Die Wege und Zufahrten zur
Bauſtelle ſind ſtets frei zu laſſen und in gutem Stand zu erhalten , auch iſt
ſeiner Zeit da aufzuräumen , wo Bauholz abgeladen oder beigebracht
werden muß .

§ 4. [ Waſſerförderungl . Die Beſeitigung der in den vollendeten
Fundamentgruben ſich zeigenden Quell⸗ , Grund⸗ und Tagwaſſer liegt ohne
beſondere Entſchädigung dem Unternehmer der Maurerarbeit ob, wenn nicht
im Koſtenüberſchlag ein anderes beſtimmt iſt .

§ 5. [ Unterſuchung des Baugrundesl . Mit der Anlegung der

Fundamente hat der Unternehmer der Maurerarbeit erſt dann zu beginnen ,
wenn die Beſchaffenheit des Grundes in den Fundamentgruben zuvor von
der Baubehörde unterſucht und zur Aufnahme der Fundamente küchtig er⸗
kannt worden iſt . 5

Indem der Unternehmer für die Güte der von ihm auszuführenden
Arbeiten in jeder Beziehung verantwortlich iſt , kann er ſich dieſer Verant⸗
wortlichkeit in vorkommenden Fällen nicht mit der Ausrede entziehen , daß

auf unſolide Unterlage gegründet worden ſei . „„
Iſt er der Anſicht , daß die Fundation nicht nach allen Seiten Sicher⸗

heit gewährt , ſo hat er vor Beginn ſeiner Arbeiten ſeine Bedenken der

aubehörde ſchriftlich anzuzeigen und zu begründen .
§ 6. [ Beſchaffen heit des Steinmaterials ! . Bei allen

Gattungen von Bruchſteinen , Quadern und Backſteinen haftet der Unter⸗
nehmer dafür , daß ſie dem Wechſel von Näſſe und Trockenheit , Froſt und
Hitze vollkommen widerſtehen , und iſt er da , wo die Bauverwaltung ſich
dieſer Eigenſchaft des gelieferten Materials verſichern will , verpflichtet , das⸗

8
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ſelbe vor ſeiner Verwendung eine ihm zu beſtimmende Zeit lang den Ein⸗
flüſſen der Witterung oder ſonſtigen entſprechenden Proben auszuſetzen .
Auch hat derſelbe auf Verlangen der Baubehörde ein amtliches Prüfungs⸗
zeugniß vorzulegen , worin genaue Angaben über Güte und Dauerhaftigkeit
des Materials , über das Verhalten gegen Druck und über die Widerſtands⸗
fähigkeit gegen die Einwirkungen von Näſſe und Trockenheit , Froſt und Hitze
u. ſ. w. enthalten ſind . Bruchfeuchte Steine dürfen nicht verwendet werden .

Zu den Anſichtsflächen dürfen , wofern es nicht ausdrücklich verlangt
wird , nur Steine von gleicher Färbung verwendet werden .

Backſteine und Dachziegel müſſen nach Vorſchrift geformt und mit
gleichförmigem , überall ſorgfältig durchgearbeitetem , von grobem Sand , Kalk
und Steintheilen freiem Material hergeſtellt und vollſtändig gebrannt ſein ,
ſo daß ſie beim Anſchlagen einen hellen Klang geben . Auch hat ſie der
Unternehmer auf ſeine Koſten der Probe des Einlegens in ' s Waſſer zu
unterwerfen , wenn dies von der Bauleitung verlangt wird .

Backſteine müſſen nach dem deutſchen Normalformat 25041200C65 mm
geformt und geliefert werden , wenn nicht beſondere Formſteine vorge⸗
ſchrieben ſind .

Bei glatten Dachziegeln ( Biberſchwänzen ) iſt das Normalformat
3654155 mm einzuhalten .

§ 7. [ Beſchaffenheit des Mörtelmaterialsl ] . Ueber die Wahl
der für jeden Baugegenſtand und deſſen einzelne Theile zu verwendenden
Mörtelgattung gibt der Voranſchlag die erforderlichen Beſtimmungen . Der

Unternehmer hat dafür zu ſorgen , daß zur Bereitung des Mörtels unter
allen Umſtänden möglichſt reiner Sand von ſcharfem , feſtem Korne , von
mittlerer Größe , von allem Schlamm , Erde , Pflanzentheilen und ſonſtigen
Unreinigkeiten frei , verwendet werde , weshalb Grubenſand erforderlichen⸗
falls rein zu waſchen iſt .

Der fette Kalk iſt auf die gewöhnliche Weiſe in Waſſer abzulöſchen und
vor der Verwendung mindeſtens 14 Tage einzuſumpfen .

Der magere Kalk muß unmittelbar nach der Lieferung durch Be⸗

ſprengen mit Waſſer bis zum Zerfallen in Staub abgelöſcht und ſofort bis
zur Verwendung gegen den Zutritt der Luft und Feuchtigkeit geſchützt auf⸗
bewahrt werden .

§ 8. [ Bereitung des Mörtelsl ] . Miſchungsverhältniſſe von
Kalk und Sand zur Bereitung von Mörtel werden in jedem einzelnen Falle
auf Grund von Proben feſtgeſtellt , welche mit den vom Unternehmer zur
Verwendung beigeſchafften Materialien angeſtellt werden .

Der Mörtel iſt bei ſeiner Bereitung mit möglichſt wenig Waſſer von

kräftigen , in dieſem Geſchäft geübten Leuten durchzuarbeiten , insbeſondere
aber iſt darauf zu achten , daß nie ein größerer Vorrat bereitet wird , als
an demſelben Tage verwendet werden kann , da Mörtel , welcher vom vor⸗
hergehenden Tag übrig geblieben iſt , unter keinerlei Umſtänden verwendet
werden darf .

Von ſchwarzem Kalk darf nur ſo viel Mörtel auf einmal bereitet

werden , als in einem Viertelstag verwendet werden kann . Mörtel von
ſchnell bindendem Cement muß ſofort verwendet werden .
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Unter „ Cementmörtel “ iſt nur Mörtel aus Sand und Cement bereitetzu verſtehen , das Miſchungsverhältniß wird beſonders angegeben .
Der Lagerplatz des Kalks , die Kalkgruben , ſowie die Mörtelpfannen

müſſen ſtets bedeckt, vor Regen und ſonſtigen Einflüſſen geſchützt ſein .
Der Unternehmer hat ſeine Kalkgrube ohne beſondere Anrechnung aus⸗

zugraben , nöthigenfalls auszuſchalen und nach beendeter Arbeit ebenſowieder einzufüllen .
§ 9. [ Beton und Cemente ] . Zu den Betonirungsarbeiten darf

nur ganz guter Cement verwendet werden , welcher die Eigenſchaft hat , ſo⸗
wohl unter Waſſer , als an der Luft zu erhärten und in Vermiſchung mitSand und Kies oder Kleingeſchläg in dem vorgeſchriebenen Verhältniß einen
feſten , harten , tragfähigen , zuſammenhängenden Körper zu bilden , was durch
vorzunehmende Proben nachzuweiſen iſt . Sowohl für den Fall der Ver⸗
wendung von Roman⸗Cement als von Portland⸗Cement iſt die Zuſtimmungder Bauleitung hinſichtlich der Lieferanten einzuholen .

Zu allen Cement⸗ und Betonirungsarbeiten darf nur ganz reiner ge⸗
waſchener Sand , Kies und Kleingeſchläg verwendet werden . Die Größe des
Kleingeſchlägs wird von der Bauleitung beſtimmt .

Der Beton iſt von kräftigen , geübten Leuten möglichſt ſchnell zu be⸗
reiten und gleichförmig und vollſtändig zu miſchen, durchzuarbeiten , ſodann
raſch einzubringen und auf Verlangen zu ſtampfen , auchiſt dafür zu ſorgen,daß die Erhärtung nicht geſtört wird und in allen Theilen gleichmäßig
erfolgen kann .

Cement oder Beton , der vor der Verwendung ſchon angezogen hat ,
darf unter keinen Umſtänden verwendet werden .

Bei den Cementen , ſowie beim Beton liegt deren Bereitung dem Un⸗
ternehmer gegen Enſchädigung auch in dem Falle ob, wenn die hiezu er⸗
forderlichen Materialien von der Bauverwaltung geliefert werden und hat
ſich der Unternehmer bei deren Zubereitung überhaupt ganz nach den für
jeden einzelnen Fall zu gebenden Vorſchriften zu richten . Die Taglöhne ,
welche für die hiemit beſchäftigten Arbeiter zu bezahlen ſind , werden be⸗
ſonders vereinbart .

§ 10. [ Fundamentgemäuerl . Zum Fundamentgemäuer ſind
ſtets große , möglichſt lagerhafte Steine zu verwenden und durch Bearbeitung
mit dem Hammer , gut an einander gepaßt , in tüchtigem Verband ſatt gegen
Grund ausgeſchlagen in Mörtel zu vermauern . 5

15 Die Anlage muß ſchichtenweiſe geſchehen und keine Schichte darf unter
5 cm ſtark ſein .

5Es dürſen keine hohlen Räume , auch keine ſolchen vorkommen , welche
nur mit Mörtel und Steinſchroppen ausgefüllt ſind . Dagegen ſind Auseb⸗
nungen mit größeren Steinſchiefern , jedoch in möglichſt beſchränkter Weiſe ,
geſtattet . Hiebei ſind jedoch die unteren Lager aller Fundamentſteine vor
dem Vermauern eben und gerade zu richten , und dürfen dieſe Ausgleichungen
nur auf dem oberen Lager der Steine vorgenommen werden und letztere
nirgends unterlegt oder unterſchlagen werden . 10

Insbeſondere müſſen die oberen Schichten , auf welche Hauſteine ver⸗
ſetzt werden , aus großen durchlaufenden Steinen beſtehen , die genau wag⸗



266 Die Ausführung von Staatsbauten .

recht abzuebnen find , indem durchaus kein Unterſchiefern der Hauſteine ſtatt⸗

finden darf .
§ I1 . [ Gemäuer aus unregelmäßigen Steinen ] . Bei Ge⸗

mäuer aus unregelmäßigen , nur mit dem Hammer zu bearbeitenden Steinen

müſſen dieſe möglichſt gut zuſammengepaßt ſein und größere mit kleineren
Steinen ſo abwechſeln , daß ein tüchtiger Verband entſteht . Das ſogenannte

Auszwicken oder Ausſchiefern größerer Fugen iſt nur unter den von der
Bauleitung zu beſtimmenden Beſchränkungen geſtattet , und darf alsdann

der Schiefer nicht von außen in die Fugen geſteckt , ſondern muß mit oder auf

den Mauerſteinen ſatt in Mörtel eingelegt werden , wie im vorhergehenden
§ 10 bemerkt iſt . Bei dieſer Gattung von Gemäuer iſt , wofern ſie in

Mörtel ausgeführt wird , auf das Material und die Bereitung des Mörtels

beſondere Sorgfalt zu verwenden . Bei Trockengemäuer dieſer Gattung ,

wo die einzelnen Steine entweder in Moos oder in Erde verſetzt werden ,

iſt auf einen tüchtigen Verband vorzugsweiſe zu ſehen .

§ 12. [ Gewöhnliches Gemäuer aus lagerhaften Steinenl .
Bei gewöhnlichem Gemäuer aus lagerhaften Steinen find dieſe entweder mit

dem Hammer zu bearbeiten , oder rauh zu ſpitzen und auf mindeſtens 15 cm

Schichtenhöhe mit ebenen Lagen gleichmäßig durchzuführen . Der Verband
muß durchaus regelmäßig und im Mauerhaupte mindeſtens 15 cm ſein .

„ Die Weite der Lagerfugen darf höchſtens 1 cm, die der Stoßfugen auf

wenigſtens 6 m Tiefe vom Haupte an höchſtens 8 mm betragen ; alle
Steine , auch im Innern der Mauer , müſſen ſatt an einander ſchließen ;
hohle Räume , oder ſolche , welche nur mit Mörtel und Steinbrocken ausge⸗

füllt find, dürfen nirgends vorkommen . Trockengemäuer dieſer Gattung

muß in gleicher Weiſe behandelt werden .

S 13 . [ Halbſauberes Gemäuer aus lagerhaften Steinen .
Bei halbſauberem Gemäuer aus lagerhaften Steinen ſind dieſe am Haupt

winkelrecht zu bearbeiten , zwiſchen Schlägen zu ſpitzen und auf mindeſtens
17 cm Schichtenhöhe mit ebenen Lagern gleichmäßig durchzuführen .

Der Verband muß durchaus ein regelmäßiger ſein , alle Steine müſſen

ſatt an einander ſchließen , ſo daß im Innern keine Stoßfuge über 3 m

weit iſt . Bei der Vermauerung iſt darauf zu ſehen , daß der Verband im

Mauerhaupte mindeſtens 15 cm, die Weite der Lagerfugen höchſtens 8 mm,

der Stoßfugen auf wenigſtens 15 cm Tiefe , vom Haupte aus höchſtens
6 mm beträgt .

Schichten dieſer Gattung von Gemäuer ſollen in annähernd gleicher
Höhe auf die ganze Mauerlänge und Dicke durchlaufen , und jede dritte
Schichte der Länge nach wagrecht , der Tiefe nach rechtwinklich zu dem ſenk⸗

rechten Mauerhaupt , bei Mauern mit Anlauf aber nach beſonderer Weiſung
abgeglichenwerden .

„ Bei Gewölben ſind die einzelnen Steine nach Brettungen im Fugen⸗

ſchnitt durchzuführen , d. i. keilförmig zu bearbeiten .
§ 14. [ Sauberes Gemäuer ] l Bei ganz fauberem Gemäuer aus

lagerhaften Steinen find dieſe am Haupte zwiſchen Schlägen ſauber zu

ſpitzen , zu kröneln oder zu ſtocken , in den Lager⸗ und Stoßfugen zu kröneln,
wenn nicht andere Bearbeitungsarten im Ueberſchlag vorgeſchrieben ſind .
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Die Weite der Fugen darf höchſtens 6 wm betragen . Hinſichtlich des
Verbands , der Schichtenhöhe , der Tiefe der Stoßfugen , der Stoßfugen im
Innern und der Höhe der Schichten iſt dieſe Gemäuergattung , wie die in
§. 13 beſchriebene , zu behandeln . Jede einzelne Schichte der Mauer muß
aber in genau gleicher Dicke durchlaufen , nach der Länge wagrecht , nach der
Tiefe winkelrecht zu dem Mauerhaupte abgeglichen werden .

Bei Gewölben ſind die Steine am Haupte nach der Krümmung des
Gewölbes und in den Flächen nach dem Keilſchnitt zu bearbeiten .

§ 15. [ Binder ] . Bei Bruchſteinmauern müſſen Läufer und Binder
in regelmäßigem Verbande wechſeln , jeder Läufer ſoll in der Mauerdicke
mindeſtens ſo breit als hoch, kein Binder im Haupte unter 30 cm lang ſein
und darf auch einwärts nach der Schichtenhöhe nicht abnehmen .

Bei Mauerſtärken bis zu 85 cm ſind alle 1,7 —2,3 m von Mittel zu
Mittel Binder einzulegen , die mindeſtens zu der Mauerſtärke eingreifen
müſſen.

Bei Gewölben ſollen alle Stirnſteine , alle Gewölbſchlußſteine und je
2 Schichten zu beiden Seiten des Widerlagers , des Schlußſteins und der
ſogenannten Brechungsfugen Durchbinder ſein , im Uebrigen ſollen Binder
wie beim Mauerwerk angebracht werden und kein Stein in der Gewölb⸗
richtung unter 25 ocm breit ſein .

§ 16. [ Fundamentquader ] . Fundamentquader ſind in den in dem
Voranſchlage beſtimmten Dimenſionen rauh boſſirt , mit Fugen von höchſtens
3 em Weite an einander zu ſtoßen , welche ſatt mit Mörtel auszugießen
ſind . Kein Fundamentquader ſoll unter 50 cm breit ſein und weniger als
0,28 chm enthalten .

§ 17. [ Gewöhnliches Quadergemäuer . ] Bei gewöhnlichem Qua⸗
dergemäuer ſind die einzelnen Steine in den Lager⸗ und Stoßfugen zu
kröneln und iſt das Gemäuer in den wagrechten , gleich hohen Schichten
auszuführen , deren in dem Bauriſſe beſtimmte Höhe der Unternehmer nur
mit Zuſtimmung der Bauleitung abändern darf . Die größte Weite der
Lagerfugen wird auf 8 mm, die der Stoßfugen bei wenigſtens 28 cm Tiefe
auf 6 min , der Verband im Haupt auf mindeſtens 15 cm feſtgeſetzt. Ein⸗

ſtücklungen in der Anſichtsfläche ſind dem Unternehmer nicht geſtattet.
Die Hintermauerung von Bekleidungsquadern iſt ſchichtenweiſe in

gutem Verbande ſo herzuſtellen , daß auf eine Quaderſchichte von 30 cm

Höhe höchſtens 2 Mauerſchichten kommen , welche möglichſt dünne Lagerfugen

erhalten müſſen ; die Schichten müſſen durchaus ebene Lager haben und alle
Steine ſatt zuſammenſchließen .

8 Verſetzen von Werk⸗
ſtückenl . Bei ſauberem Quadergemäuer find die Lager der einzelnenSteine
zu ſcharriren die Stoßfugen zuſammenzuſägen . Die größte Weite der Lager⸗
fugen beträgt 6 wm, der Stoßfugen 3 umn. Von der in dem Bauriſſe
beſtimmten Schichtenhöhe iſt dem Unternehmer nur mit Zuſtimmung der
Bauleitung abzuweichen geſtattet . In den Stoßfugen berühren ſich die
einzelnen Quader auf ihre ganze Tiefe . Vierungen und Kittungen ſind
nicht zuläſſig und damit behaftete Steine von der Verwendung ausgeſchloſſen .
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Für die Bearbeitung der Häupter bei allen Arten von Quadern enthält
der Voranſchlag die nöthigen Vorſchriften .

Das Verſetzen von Quadern wie von allen durch den Steinhauer ge⸗
fertigten Werkſtücken ( Säulen , Poſtamente , Gewänder , Stürze , Gurten
U. dergl . ) auf Holzkeilen iſt ausgeſchloſſen . Alle Quadern müſſen in feinem
Silberfand⸗ oder in Cement⸗Mörtel verlegt werden . Die Kanten ſind gegen
Aufbrennen durch Papp⸗ oder Bleiſtreifen⸗Einlagen zu ſichern , die mindeſtens
1icm von der Kante zurückgelegt werden Für die Pappſtreifen wird keine
Vergütung geleiſtet , dagegen werden für Blei die Auslagen erſetzt , ſofern
nicht die Baubehörde das Verſetzblei ſelbſt anſchafft und nach Bedarf an
den Unternehmer abgiebt .

§ 19. [ Boſſengemäuer ] . Bei ſämmtlichem Gemäuer aus Bruch⸗
ſteinen oder Quadern können bei der Ausführung anſtatt glatter und ge⸗
ſpitzter Häupter ſolche mit Boſſen zwiſchen oder ohne Schläge ohne beſondere
Entſchädigung verlangt werden .

§ 20. [ Tuffſteingemäuerl . Tuffſteine müſſen beſonders feſt und
von beſter Beſchaffenheit ſein , auch dürfen in keinem der Steine größere
Poren , Löcher oder Sandneſter , d. h. ſolche mit mehr als 25 qm Grund⸗
fläche bei höchſtens 8 —9 cm Tiefe vorkommen .

§ 21. ( Backſteingemäuer ! l . Bei Backſteingemäuer beträgt die größte
Weite der Fugen 11 mm, wenn daſſelbe beworfen , 8 mm, wenn es roh ge⸗
laſſen werden ſoll .

Das Backſteingemäuer muß überall im vorgeſchriebenen Verbande her⸗
geſtellt werden ; bei Hohlräumen in dieſem müſſen die Fugen des Gemäuers
gegen den hohlen Raum vollſtändig ausgefüllt und abgeſtrichen werden , ohne
daß hierfür eine beſondere Entſchädigung gewährt wird .

Das Backſteingemäuer iſt , auch wenn es verputzt wird , in durchaus
wagrechten Schichten aufzuführen , wobei die Fugen , und zwar Lager⸗ wie
Stoßfugen , vollſtändig mit Mörtel ausgefüllt werden müffen .

Wird es unverputzt gelaſſen , ſo müſſen die einzelnen Schichten ganz
genau wagrecht durchgeführt werden und alle Fugen gleich groß ſein , zu
welchem Zweck dafür zu ſorgen iſt , daß in gewiſſen Entfernungen (äicht
über Setzlattenlänge ) die erforderlichen Punktenſteine genau in ' s Blei geſetzt
und die dazwiſchenliegenden Steine ſodann genau nach dem Richtſcheit gelegt
werden . Es dürfen im Haupte keine Zähne vorkommen und müſſen die

Verbandſtoßfugen in den entſprechenden Schichten ſenkrecht über einander
ſtehen . Auch dürfen zu dieſem Gemäuer nur harte , gleichfarbige und gleich⸗
große Steine bei den Anſichtsflächen verwendet werden . 4

Rollſchichten , Zahn - oder andre Schichten ſind nach der Zeichnung
genau einzutheilen und herzuſtellen .

S§ 22 . [ Ausfugen des Gemäuersl . Werden bei einem der vor⸗
geſchriebenen Gemäuer die Flächen mit Putz überzogen , dann dürfen die

Fugen nicht verſtrichen werden , es müſſen dieſe vielmehr bis auf 10 mm
offen bleiben , oder ebenſo tief ausgekratzt werden .

„ Dagegen iſt alles unverputzt bleibende Gemäuer ſorgfältig und ſauber
mit magerem Kalkſpeis auszufugen und dann vollkommen zu reinigen , beides
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ohne beſondere Entſchädigung , ſofern in dem Ueberſchlag nicht eine andere
Art des Ausfugens mit beſonders gefärbtem Mörtel vorgeſchrieben iſt .

§ 23. [ Rüſtungen , Laufſtege , Interimstreppen . ] Dieſelben
müſſen vollkommen feſt und dauerhaft hergeſtellt , auch die Bogenrüſtungen
mit den nöthigen Vorkehrungen zum zweckmäßigen Ausſchalen verſehen ſein .

Die Entſchädigung für ſämmtliche Rüſtungen , und zwar Material
und Aufſtellung , iſt im Vertragspreiſe für die Maurerarbeit inbegriffen .

Die Unternehmer haben insbeſondere auch die Interimstreppen und
Laufgänge nach Verlangen der Bauaufſicht in der erforderlichen Stärke und
Ausdehnung unentgeltlich zu liefern und zu unterhalten , auch ſind ſämmt⸗
liche Gerüſte den übrigen gleichzeitig am Bau beſchäftigten Arbeitern und
Handwerksleuten zu unentgeltlicher Benützung zu überlaſſen ( § 10 Abſ . 5
der Allg . Vertragsbedingungen ) . 5

§ 24. [ Schutz des Mauerwerks ] . Das Gemäuer iſt bei Regen⸗
wetter von dem Unternehmer ohne beſondere Vergütung mit Brettern ab⸗
zudecken, damit die Fugen nicht durch den Regen ausgewaſchen werden ;
ausgewaſchene Fugen ſind wieder ſatt auszugießen , oder je nach Umſtänden
die vom Regen angegriffenen Mauerſchichten neu in Mörtel zu verſetzen .

Zum Schutz gegen Froſt iſt eine entſprechend dicke Lage Stroh oder
Tannenreiſig auf das Gemäuer zu bringen , auf welche mit Steinen be⸗
ſchwerte Bretter aufzulegen ſind . Sämmtliche Vorſprünge ꝛc. ſind auf

der Bauaufſicht ſorgfältig ohne beſondere Vergütung zu ver⸗
wahren .

Während der Arbeit ſind die Häupter der Steine ſtets rein zu halten
(ogl. auch § 39) . 85

§ 25. [ Abgleichung der Schichten . ] . Bei allen Gattungen von
Bruchſteinmauerwerk müſſen behufs Abgleichung der Schichten , wo ſolche
ſtattfinden ſoll , die Steine ſchon vorher annährend auf Schichtenhöhe bear⸗
beitet werden .

§. 26 . [ Benetzen der Steinel . Bei allen Gattungen von Mauer⸗
werk iſt darauf zu ſehen , daß die Steine , ehe ſie mit dem Mörtel in Be⸗

rührung gebracht werden , zuvor von allem Staub befreit und gehörig benetzt
werden , Backſteine durch Eintauchen und bei Anwendung von hydrauliſchem
Kalk oder Mörtel von magerem Kalk durch längeres Einlegen in Waſſer .

§ 27. [ Einlagen von Eiſen und Abladen von Bautheilenl .
Für das Einpaſſen und Einlegen von Schließen , Schlaudern , Klammern und

ſonſtigen Eiſentheilen bei allen Gattungen von Mauerwerk hat der Unter⸗
nehmer keine beſondere Entſchädigung anzuſprechen.

Das Gleiche gilt auch hinſichtlich des Einlegens der von der Baube⸗
hörde nöthigenfalls anzuſchaffenden Iſolireinlagen . „„„

Das Abladen von Steinhauerarbeiten , Eiſenſäulen, Walzeiſenſtäben ,
Kanaliſationsröhren, Putz⸗ und Ventilationsthüren , Iſolirmaterial und

dergl . , deren Verſetzen der Unternehmer der Maurerarbeit übernommen hat,
muß von dieſem am Baue beſorgt , und müſſen die Stücke von ihm in
Verwahrung genommen werden . Er haftet für deren Verbleib und hat ſie
gegen Beſchädigung zu ſchützen von dem Augenblicke an, in welchem ſie auf
der Bauſtelle abgegeben ſind .
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§ 28. [ Entlaſtungsbögen und Einſchalung von Fenſter⸗
und Thüröffnungenl ] . Die Entlaſtungsbögen über Fenſter⸗ und Thür⸗
öffnungen , ſowie die erforderlichen Lehrbögen ſind von dem Unternehmer

1 ohne beſondere Entſchädigung anzufertigen und einzu⸗
halen .

§ 29. [ Ausſparen von Oeffnungen im Gemäuer . ] In
ſämmtlichen Mauern iſt dasjenige ohne beſondere Anrechnung auszuſparen
und auszufugen oder mit der Kelle abzuglätten , was zu Rauch⸗, Luft⸗
Licht⸗, Abtritt⸗ oder anderen Röhrenleitungen erforderlich iſt und angeordnet
wird , wobei jedoch die Hohlräume im Mauerwerk beim Ausmaß nicht ab⸗

gezogen werden .
Rauch⸗ und Luftröhrenleitungen dürfen im Innern nicht verputzt

werden , ſie ſind vielmehr ſorgfältig auszufugen und dabei mit vollen Fugen
zu mauern , damit die Kanten der Steine möglichſt lange geſchützt bleiben .
Das Mauern und Ausfugen hat mit Kalkmörtel oder Cementmörtel zu
geſchehen , die Verwendung von Lehmmörtel iſt ausgeſchloſſen .

„ Die Verwendung von Sandſteinen mit mergeligem oder kalkigem Binde⸗
mittel , von Kalkſteinen , Mergel , Dolomiten und Augitgeſtein , grobkörnigem

Granit und Syenit zu Kaminmauerungen iſt verboten . Ebenſo dürfen die
Cementſchlackenſteine und die ſogenannten Schwemmſteine nicht dazu ver⸗
wendet werden .

Dagegen iſt die Verwendung von Schornſteintrommeln aus gebranntem
Thon zuläſſig .

8 30 . [ Auflage von Hölzern im Gemäuerl . Bei Balken , Durch⸗
zügen und anderen Hölzern , welche auf das Gemäuer oder in daſſelbe hin⸗
eingelegt werden, iſt für gute , feſte Auflage und für Verwahrung derſelben
mit gebrannten , in Cement geſetzten Steinen , ſowie für eine entſprechende
Verwahrung der Balkenköpfe zu ſorgen , wofür eine beſondere Anrechnung
nicht gemacht werden darf .

S31 . [ Verwahrung der Hölzer bei Feuerungsanlagen .
Bei Feuerungsanlagen ſind die Wechſel und Balken mit Dachziegeln oder

Backſteinen , deren Fugen überdeckt ſein , und welche mit Lehm aufgezogen
und mit Kreuznägeln gut befeſtigt werden müſſen , zu verwahren , ehe die
Kamine durch die Gebälke geführt werden , ohne daß hiefür eine beſondere
Vergütung gewährt wird .

Die Kamine und Vorkamine , Rauchkammern , Küchenböden und Kamin⸗

ſchoße ꝛc. find ſtets , auch ohne beſondere Anweiſung , den feuerpolizeilichen
Beſtimmungen gemäß herzuſtellen .

8 32 . [ Einhauen von Auflagern ] . Das Einhauen von Lagern
für Ripphölzer und Pfetten geſchieht ohne beſondere Vergütung .

§ 33. [ Einmauern von Holztheilen ] l . Das Einmauern von Holz⸗
geſtellen oder einzelner Holztheile muß an der von der Bauleitung zu be⸗
zeichnenden Stelle auf Verlangen gleichzeitig mit der Aufführung des
Mauerwerkes geſchehen .

§ 34. [ Fachwerkgemäuer ] . Bei Riegel⸗ oder Fachwerkgemäuer
ſind diejenigen Steine , welche an das Zimmerwerk zu liegen kommen , in die
Ausſpänung einzupafſen oder auf das Maß der für die Befeſtigung des
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Gemäuers im Fachwerk an die Pfoſten und Riegel angenagelten Stäbe aus⸗
zuhauen und anzupaſſen .

Die mittleren Steine jedes Faches ſind , um eine feſte Verſpannung
nach der Seite zu bewirken , als Keile einzutreiben .

§ 35. [ Gleichförmige Belaſtung der Dachkonſtruktion . ] Beim
Dacheindecken mit Dachziegeln oder andern ſchweren Materialien iſt darauf
zu ſehen , daß die Dachkonſtruktion gleichförmig belaſtet und mit dem Auf⸗
legen der Ziegel von allen Seiten gleichzeitig begonnen und gleichmäßig
fortgefahren werde .

§ 36. [ Vorbeugungsmaßregeln gegen den Hausſchwamml .
Arbeiter , die bei Beſeitigung des Hausſchwammes beſchäftigt waren , dürfen
nur nach ſorgfältigſter Reinigung von Kleidung und Geſchirr zu weiteren
Bauarbeiten verwendet werden .

Die Unterfüllung der Fußböden mit Bauſchutt , humusreichem und
feuchtem Füllmaterial , Koaks , Steinkohlenlöſche , Aſche u. dergl . iſt unterſagt .

Jede Verunreinigung eines Baues durch das Arbeitsperſonal iſt bei

Strafe der ſofortigen Entlaſſung verboten .
§ 37. [ Reinigung der Arbeitenl . Sämmtliche Maurer⸗ und

Steinhauerarbeiten ſind vom Unternehmer pünktlich gereinigt zu übergeben
und daher auch zutreffendenfalls auf deſſen Koſten ſchon währendder Arbeit
gegen Verunreinigung zu ſchützen , z. B. gegen Kalkſpritzer , durch Beſtreichen
mit Lehm und dergl . , und nachher abzuwaſchen .

§ 38 [ Entfernung des Bauſchuttsl . Nach Beendigung des Baues
iſt , ſofern der Ueberſchlag nicht anderes beſtimmt , die Bauſtelle auf Koſten
des Unternehmers vom Bauſchutte zu reinigen .

§ 39. [ Schutz der Arbeiten gegen Beſchädigung ] . Bei

Beſchädigung der Steine und anderer Materialien auf dem Werkplatze oder
auch, wenn Steine bei dem Bearbeiten und Verſetzen derſelben beſchädigt

werden , wird für deren Erneuerung keine Entſchädigung bewilligt .
Die vorſpringenden Theile am Gebäude ſind ohne beſondere Anrech⸗

nung gegen Beſchädigung zu verwahren ; beſchädigte Arbeiten werden nicht

angenommen und ſind Einſtücklungen nicht geſtattet .
§ 40. [ Ausmaß ] . Das Ausmaß aller Arten von Mauerwerk ge⸗

ſchieht nach deſſen wirklichem Längen⸗ , Flächen oder Körpermaß . “
Riegelgemäuer wird zwiſchen beiden Endpfoſten und zwiſchen Pfette

und Schwelle gemeſſen .
Für das Ausmaß der Gewölbe wird beſtimmt :

Die innere ſichtbare abgewickelte Wölbungslinie , von Kämpfer bis 3zu
Kämpfer gemeſſen , gibt das Breitenmaß für die kubiſche Ausrechnung . Für
das Dickenmaß gilt die mittlere Gewölbeſtärke bei abgetreppten Gewölben .
Das Vormauern der Gewölbewiderlager hierbei , ſowie das Ausgießen der

Fugen des Gewölbes wird nicht beſonders bezahlt .
Für das Einhauen von Wolf⸗ oder Scherenlöchern in die Quader zum

Aufziehen derſelben wird nichts vergütet . Für das Verſetzen der Hauſteine
wird unter Zugrundelegung des Steinhauerausmaßes eine beſondere Ver⸗

gütung gewährt . Vorſprünge der Steinhauerarbeit über die Flucht des
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Mauerwerkes werden bei dieſem nicht mitgemeſſen und die einſpringenden
Theile nicht abgezogen .

Rollſchichten in Cementmörtel unter Balkenlagen im Backſteinmauer⸗
werk werden nicht beſonders vergütet , dagegen wird bei ſolchen im Bruch⸗
ſteinmauerwerk eine Aufbeſſerung nach dem laufenden Meter gewährt .

„ Bei Stücken und Wickeln oder Uebertragen mit Strohlehm und Mörtel
geſchieht das Ausmaß nach der Größe des freien auszufüllenden Raumes
zwiſchen den Balken , in Quadratmetern ausgedrückt .

Das Auffüllen der Balkenfache mit Sand iſt nach dem kubiſchen In⸗
halt des wirklich aufgebrachten Materials zu berechnen .

Bei flachen Gewölben , die bis zu 15 cm dick aus Stampfbeton , Back⸗
ſteinen oder Tuffſteinen und dergl . zwiſchen Walzeiſenſtäben hergeſtellt ſind ,
werden beim Ausmaß die Eiſenbalken nicht abgezogen , ſondern nach dem
Quadratinhalt des Raumes , den ſie überdecken , gemeſſen .

r das Einmauern oder ſpätere Einſetzen der Kaminputzthürchen
wird nichts beſonderes vergütet .

§ 41. [ Vertragspreiſel . Dieſelben begreifen im Allgemeinen und
ſofern der Ueberſchlag nichts anderes beſagt , den Ankauf und das Brechen
der Matertalien ,den Transport bis auf die Bauſtelle , die Fürſorge für

Zufahrtswege , ſofern ſie nicht vorhanden ſind , ebenſo für Arbeitsplätze und
Unterhaltung beider , ferner alle Arbeit , das Geſchirr ſammt Unterhaltung ,das Vermauern und Verſetzen , Anſchaffen und Unterhalten des Gerüſt⸗
materials und deſſen Auf⸗ und Abſchlagen , ſowie das Aufräumen im Ganzen ,
ferner das Einlaſſen und Befeſtigen des Eiſenwerks , die Aufſicht und alles
Aehnliche in ſich. Endlich hat der Unternehmer , wenn ihm Arbeitsplätze
oder Wege ꝛc. zur Benützung angewieſen worden ſind , dieſe nach erfolgter
Ausführung der betreffenden Bauten vom Schutt ꝛc. zu reinigen und in den
früheren Zuſtand zu ſtellen , alſo nöthigenfalls kulturfähig zu machen und
anzuſäen .

8 42 . ( [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für
die gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre
vom Tage der Abnahme an ( 15 der allgemeinen Bedingungenj feſtgeſetzt .

Rarmen für einheitliche Lieferung und Prüfung nvon Portland - Cement .
( Aufgeſtellt durch das Kgl . Preußiſche Miniſterium der öffentlichen

Arbeiten unterm 28. Juli 1887 . )

Begriffserklärung von Portland - Cement .
Peortland⸗Cement iſt ein Produkt , entſtanden durch Brennen einer
innigen Miſchung von kalk⸗ und thonhaltigen Materialien als weſentlichſten
Beſtandtheilen bis zur Sinterung und darauf folgender Zerkleinerung
bis zur Mahlfeinheit .

I. [ Verpackung und Gewichtl . In der Regel ſoll Portland⸗Cementin Normalfäſſern von 180 kg brutto und blf . 170 kg netto und in halben
Normalfäſſern von 90 kg brutto und blf . 83 kg netto verpackt werden .
Das Brutto⸗Gewicht ſoll auf den Fäſſern verzeichnet ſein .
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Wird der Cement in Fäſſern von anderem Gewicht oder in Säcken
verlangt , ſo muß das Bruttogewicht auf dieſen Verpackungen ebenfalls durchdeutliche Aufſchrift kenntlich gemacht werden .

Streuverluſt , ſowie etwaige Schwankungen im Einzelgewicht können
bis zu 2 % nicht beanſtandet werden .

Die Fäſſer und Säcke ſollen außer der Gewichtsangabe auch die Firmaoder die Fabrikmarke der betreffenden Fabrik mit deutlicher Schrift tragen .
Begründung zu J. Im Intereſſe der Käufer und des ſicheren

Geſchäfts iſt die Durchführung eines einheitlichen Gewichts dringend geboten .
Hierzu iſt das weitaus gebräuchlichſte und im Weltverkehr faſt ausſchließlich
geltende Gewicht von 180 kg brutto ⸗ blf . 400 Pfd . engliſch gewählt worden .

II. [ Bindezeitl . Je nach der Art der Verwendung kann Portland⸗
Cement langſam oder raſch bindend verlangt werden .

Als langſam bindend ſind ſolche Cemente zu bezeichnen , welche erſt
in 2 Stunden oder in längerer Zeit abbinden .

Erläuterungen zu II . Um die Bindezeit eines Cements zu er⸗
mitteln , rühre man den reinen , langſam bindenden Cement 3 Minuten , den
raſch bindenden 1 Minute lang mit Waſſer zu einem ſteifen Brei an undbilde auf einer Glasplatte durch nur einmaliges Aufgeben einen etwa 1,5 cm
dicken, nach den Rändern hin dünn auslaufenden Kuchen . Die zur Her⸗
ſtellung dieſes Kuchens erforderliche Dickflüſſigkeit des Cementbreies ſoll ſo
beſchaffen ſein , daß der mit einem Spatel auf die Glasplatte gebrachte Breierſt durch mehrmaliges Aufſtoßen der Glasplatte nach den Rändern hin
ausläuft , wozu in den meiſten Fällen 27 —30 Anmachwaſſer genügen .
Sobald der Kuchen ſo weit erſtarrt iſt , daß derſelbe einem leichten Druck
mit dem Fingernagel widerſteht , iſt der Cement als abgebunden zu betrachten .

Für genaue Ermittlung der Bindezeit und zur Feſtſtellung des Beginns
des Abbindens , welche ( da der Cement vor dem Beginn des Abbindens
verarbeitet ſein muß) , bei raſch bindenden Cementen von Wichtigkeit iſt ,
bedient man ſich einer Normalnadel von 300 g Gewicht , welche einen
cylindriſchen Querſchnitt von 1 qmm Fläche hat und ſenkrecht zur Achſe
abgeſchnitten iſt . Man füllt einen auf eine Glasplatte geſetzten Metallring
von 4 cm Höhe und 8 cm lichtem Durchmeſſer mit dem Cemientbrei von der
oben angegebenen Dickflüſſigkeit und bringt denſelben unter die Nadel . Der
Zeitpunkt , in welchem die Normalnadel den Cementkuchennicht mehrgänzlich
zu durchdringen vermag , gilt als der „ Beginn des Abbindens “ . Die Zeit ,
welche verfließt , bis die Normalnadel auf dem erſtarrten Kuchen keinen
merklichen Eindruck mehr hinterläßt , iſt die „Bindezeit“.

Da das Abbinden von Cement durch die Temperatur der Luft und
des zur Verwendung kommenden Waſſers beeinflußt wird , inſoferne hohe
Temperatur daſſelbe beſchleunigt , niedrige Temperatur es dagegen verzögert ,
jo empfiehlt es ſich, die Verſuche , um zu übereinſtimmenden Ergebniſſen zu

Kelangn, bei einer mittleren Temperatur des Waſſers und der Luft von
5 —18⸗ C. vorzunehmen .

Während des Abbindens darf langſam bindender Cement ſich nicht
weſentlich erwärmen , wohingegen raſch bindende Cemente eine merkliche
Wärme⸗Erhöhungaufweiſen können . Portland⸗Cement wird durch längeres

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 18
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Lagern langſamer bindend und gewinnt bei trockener , zugfreier Aufbewahrung

an Bindekraft . Die noch vielfach herrſchende Meinung , daß Portland⸗

Cement bei längerem Lagern an Güte verliere , iſt daher eine irrige , und

es ſollten Vertragsbeſtimmungen , welche nur friſche Waare vorſchreiben , in

Wegfall kommen .

III . [ Volumbeſtändigkeitl . Portland⸗Cement ſoll volumbeſtändig

ſein . Als entſcheidende Probe ſoll gelten , daß ein auf einer Glasplatte

hergeſtellter und vor Austrocknung geſchützter Kuchen aus reinem Cement ,

nach 24 Stunden unter Waſſer gelegt , auch nach längerer Beobachtungszeit

durchaus keine Verkrümmungen oder Kantenriſſe zeigen darf .

Erläuterungen zu III . Zur Ausführung der Probe wird der

zur Beſtimmung der Bindezeit angefertigte Kuchen bei langſam bindendem

Cement nach 24 Stunden , jedenfalls aber erſt nach erfolgtem Abbinden ,

unter Waſſer gelegt . Bei raſch bindendem Cement kann dies ſchon nach

kürzerer Friſt geſchehen . Die Kuchen , namentlich von langſam bindendem

Cement , müſſen bis nach erfolgtem Abbinden vor Zugluft und Sonnenſchein
geſchützt werden , am beſten durch Aufbewahren in einem bedeckten Kaſten
oder auch unter naſſen Tüchern . Es wird hierdurch die Entſtehung von

Schwindriſſen vermieden , welche in der Regel in der Mitte des Kuchens
entſtehen und von Unkundigen für Treibriſſe gehalten werden können .

Zeigen ſich bei der Erhärtung unter Waſſer Verkrümmungen oder

Kantenriſſe , ſo deutet dies unzweifelhaft „ Treiben “ des Cements an, d h.

es findet infolge einer Volumvermehrung ein Zerklüften des Cements unter

allmählicher Lockerung des zuerſt gewonnenen Zuſammenhanges ſtatt , welche
bis zu gänzlichem Zerfallen des Cements führen kann .

Die Erſcheinungen des Treibens zeigen ſich an den Kuchen in der

Regel bereits nach 3 Tagen ; jedenfalls genügt eine Beobachtung bis zu 28 Tagen .

IV. [ Feinheit der Mahlungl . Portland⸗Cement ſoll ſo fein

gemahlen ſein , daß eine Probe desſelben auf einem Sieb von 900 Maſchen

pro qcm höchſtens 10 Rückſtand hinterläßt . Die Drahtſtärke des Siebs
ſoll die Hälfte der Maſchenweite betragen .

Begründung und Erläuterung zu IV. Zu jeder einzelnen Sieb⸗
probe ſind 100 gr zu verwenden .

Da Cemenk faft nur mit Sand , in vielen Fällen ſogar mit hohem

Sandzuſatz verarbeitet wird , die Feſtigkeit eines Mörtels aber um ſo größer

iſt , je feiner der dazu verwendete Cement gemahlen war ( weil dann mehr

Theile des Cements zur Wirkung kommen ) , ſo iſt die feine Mahlung des
Cements von nicht zu unterſchätzendem Werth Es ſcheint daher angezeigt,
die Feinheit des Korns durch ein feines Sieb von obiger Maſchenweite

einheitlich zu prüfen .
Es wäre indeſſen irrig , wollte man aus der feinen Mahlung allein

auf die Güte eines Cementes ſchließen , da geringe , weiche Cemente wei

eher ſehr fein gemahlen vorkommen , als gute , ſcharf gebrannte . Letztere
werden aber ſelbſt bei gröberer Mahlung doch in der Regel eine höhere
Bindekraft aufweiſen , als die erſteren . Soll der Cement mit Kalk gemiſch
verarbeitet werden , ſo empfiehlt es fich, hart gebrannte Cemente von einer
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ſehr feinen Mahlung zu verwenden , deren höhere Herſtellungskoſten durchweſentliche Verbeſſerung des Mörtels ausgeglichen werden .
V. [ Feſtigkeitsproben ] . Die Bindekraft von Portland⸗Cementſoll durch Prüfung einer Miſchung von Cement und Sand ermittelt werden .

Die Prüfung ſoll auf Zug⸗ und Druckfeſtigkeit nach einheitlicher Methode
geſchehen , und zwar mittels Probekörper von gleicher Geſtalt und gleichemQuerſchnitt und gleichen Apparaten .

1 3 empfiehlt es ſich, auch die Feſtigkeit des reinen Cements
feſtzuſtellen .

Die Zerreißungsproben ſind an Probekörpern von 5 dem Querſchnitt
2 Bruchfläche , die Druckproben an Würfeln von 50 qcm Fläche vorzu⸗
nehmen .

Begründung zu V. Da man erfahrungsgemäß aus den mitCementen ohne Sandzuſatz gewonnenen Feſtigkeits⸗Ergebniſſen nicht einheitlichauf die Bindefähigkeit zu Sand ſchließen kann , namentlich wenn es ſich um
Vergleichung von Porkland⸗Cementen aus verſchiedenen Fabriken handelt,ſo iſt es geboten , die Prüfung von Portland⸗Cement auf Bindekraft mittelſt
Sandzuſatz vorzunehmen . 5Die Prüfung des Cements ohne Sandzuſatz empfiehlt ſichnamentlichdann , wenn es ſich um den Vergleich von Portland⸗Cementen mit gemiſchtenCementen und anderen hydrauliſchen Bindemitteln handelt , weil durch die
Selbſtfeſtigkeit die höhere Güte , bezw . die beſonderen Eigenſchaften des
Portland⸗Cementes , welche den übrigen hydrauliſchen Mitteln abgehen , beſſer
zum Ausdruck gelangen , als durch die Probe mit Sand . 5

Obgleich das Verhältniß der Druckfeſtigkeit zur Zugfeſtigkeit bei den
hydrauliſchen Bindemitteln ein verſchiedenes iſt , ſo wird vielfach nur die
Zugfeſtigkeit als Werthmeſſer für verſchiedene hydrauliſche Bindemittel benützt.
Dies führt jedoch zu einer unrichtigen Beurtheilung der letzteren . Da ferner
die Mörtel in der Praxis in erſter Linie auf Druckfeſtigkeit in Anſpruch
genommen werden , ſo kann die maßgebende Feſtigkeitsprobe nur die Druck⸗
probe ſein .

8Um die erforderliche Einheitlichkeit bei den Prüfungen zu wahren,wird empfohlen derartige Apparate und Geräthe zu benützen , wie ſie bei
der kgl. Prüfungs⸗Station in Charlottenburg⸗Berlin in Gebrauch ſind .

VI. I [ Zug⸗ und Druckfeſtigkeitl . Langſam bindender Portland⸗
Cement ſoll bei der Probe mit 3 Gewichtstheilen Normalſand auf 1 Ge⸗
wichtstheil Cement nach 28 Tagen Erhärtung — 1 Tag an der Luft und
27 Tage unter Waſſer — eine Minimal⸗Zugfeſtigkeit von 16 kg pro qem
haben . Die Druckfeſtigkeit ſoll mindeſtens 150 kg pro qem betragen .

Bei ſchnell bindenden Portland⸗Cementen iſt die Feſtigkeit nach 28
Tagen im allgemeinen eine geringere , als die oben angegebene . Es ſoll
deßhalb bei Nennung von Feſtigkeitszahlen ſtets auch die Bindezeit auf⸗
geführt werden . 880

Begründung und Erläuterung zu VI. Da verſchiedene Cemente
hinſichtlich ihrer Bindekraft zu Sand , worauf es bei ihrer Verwendung
vorzugsweiſe ankommt , ſich ſehr verſchieden verhalten können, ſo iſt ins⸗
beſondere beim Vergleich mehrerer Cemente eine Prüfung mit hohem Sand⸗

18*⁷
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zuſatz unbedingt erforderlich . Als geeignetes Verhältniß wird angenommen :

3 Gewichtstheile Sand auf 1 Gewichtskheil Cement , da mit 3 Theilen Sand

der Grad der Bindefähigkeit bei verſchiedenen Cementen in hinreichendem

Maße zum Ausdruck gelangt .
Eement , welcher eine höhere Zugfeſtigkeit bezw . Druckfeſtigkeit zeigt ,

geſtattet in vielen Fällen einen größeren Sandzuſatz und hat aus dieſem

Geſichtspunkt betrachtet , ſowie oft ſchon wegen ſeiner größeren Feſtigkeit
bei gleichem Sandzuſatz , Anrecht auf einen entſprechend höheren Preis .

Die maßgebende Feſtigkeitsprobe iſt die Druckprobe nach 28 Tagen ,

weil in kürzerer Zeit beim Vergleich verſchiedener Cemente die Bindekraft

nicht genügend zu erkennen iſt . So können z. B. die Feſtigkeits⸗Ergebniſſe
verſchiedener Cemente bei der 28⸗Tageprobe⸗ einander gleich ſein , während

ſich bei einer Prüfung nach 6 - Tagen noch weſentliche Unterſchiede zeigen .

Als Prüfungsprobe für die abgelieferte Waare dient die Zugprobe

nach 28 Tagen . Will man jedoch die Prüfung nach 7 Tagen vornehmen ,

ſo kann dies durch eine Vorprobe geſchehen , wenn man das Verhältniß der

Zugfeſtigkeit nach 7 Tagen zur 28⸗Tagefeſtigkeit an dem betreffenden Cement

ermittelt hat . Auch kann dieſe Vorprobe mit reinem Cement ausgeführt

werden , wenn man das Verhältniß der Feſtigkeit des reinen Cements zur

28⸗Tagefeſtigkeit bei 3ZT. Sand feftgeſtellt hat .

Es empfiehlt ſich, überall da, wo dies zu ermöglichen iſt , die Feſtig⸗

keits⸗Proben an zu dieſem Zwecke vorräthig angefertigte Probekörpern auf

längere Zeit auszudehnen , um das Verhalten verſchiedener Cemente auch bei

längerer Erhärtungsdauer kennen zu lernen .

Um zu ſübereinſtimmenden Ergebniſſen zu gelangen , muß überall Sand

von gleicher Korngröße und gleicher Beſchaffenheit benützt werden . Dieſer

Normalſand wird dadurch gewonnen , daß man möglichſt reinen Quarzſand

wäſcht , trocknet , durch ein Sieb von 60 Maſchen pro qcm ſiebt , dadurch

die größten Theile ausſcheidet und aus dem ſo erhaltenen Sand mittelſt

eines Siebs von 120 Maſchen pro qcm noch die feinſten Theile entfernt .

Die Drahtſtärke der Siebe ſoll 0,38 mm, beziehungsweiſe 0,32 mm betragen .

Da nicht alle Quarzſande bei der gleichen Behandlungsweiſe die gleiche
Feſtigkeit ergeben , ſo hat man ſich zu überzeugen , ob der zur Verfügung

ſtehende Normalſand mit dem unter der Prüfung des Vorſtandes des

deutſchen Cement⸗Fabrikanten⸗Vereins gelieferte Normalſand , welcher auch
von der Königlichen Prüfungs⸗Station in Charlottenburg⸗Berlin benützt

wird , übereinſtimmende Ergebniſſe gibt .

8 Beſchreiben der Proben zur Ermittelung der Zug⸗ und

Druckfeſtigkeit . Da es darauf ankommt , daß bei Prüfung desſelben

Cements anverſchiedenen Orten übereinſtimmende Ergebniſſe erzielt werden ,

ſo iſt auf die genaue Einhaltung der im Nachſtehenden gegebenen Regeln
ganz beſonders zu achten .

Zaur Erzielung richtiger Durchſchnittszahlen find für jede Prüfung

mindeſtens 10 Probekörper anzufertigen .

Anfertigung der Cement⸗Sand⸗Proben .

Zugproben . Die Zugprobe⸗Körper können entweder durch Hand⸗

arbeit oder durch maſchinelle Vorrichtungen hergeſtellt werden .
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a. Handarbeit . Man legt auf eine zur Anfertigung der Proben
dienende Metall⸗ oder ſtarke Glasplatte 5 mit Waſſer getränkte Blãttchen
Fließpapier und ſetzt auf dieſe 5 mit Waſſer angenetzte Formen . Man
wägt 250 3 Cement und 750 g trockenen Normalſand ab, und miſcht beides
in einer Schüſſel gut durcheinander . Hierauf bringt man 100 ccm. = 100 g
reines , ſüßes Waſſer hinzu und arbeitet die ganze Maſſe 5 Minuten lang
tüchtig durch . Mit dem ſo erhaltenen Mörtel werden die Formen unter
Eindrücken auf einmal ſo hoch angefüllt , daß ſie ſtark gewölbt voll werden .
Man ſchlägt nun mittelſt eines eiſernen Spatels von 5 auf 8 cm Fläche ,
35 cm Länge und einem Gewicht von blf . 250 g den überſtehenden Mörtel
anfangs ſchwach und von der Seite her , dann immer ſtärker , ſo lange in
die Form ein , bis derſelbe elaſtiſch wird und an ſeiner Oberfläche ſich
Waſſer zeigt Ein bis zu dieſem Zeitpunkt fortgeſetztes Einſchlagen von
etwa 1 Minute pro Form iſt unbedingt erforderlich . Ein nachträgliches
Aufbringen und Einſchlagen von Mörtel iſt nicht ſtatthaft , weil die Probe⸗
körper aus demſelben Cement an verſchiedenen Verfuchsſtellen gleiche Dichten
erhalten follen . — Man ſtreicht nun das die Form Ueberragende mit einem
Meſſer ab und glättet mit demſelben die Oberfläche . Man löst die Form
vorfichtig ab und und ſetzt die Probekörper in einen mit Zink ausgeſchlagenen
Kaſten , der mit einem Deckel zu bedecken iſt , um ungleichmäßiges Austrocknen
der Proben bei verſchiedenen Wärmegraden zu verhindern . 24 Stunden
nach der Anfertigung werden die Probekörper unter Waſſer gebracht und
man hat nur darauf zu achten , daß dieſelben während der ganzen Er⸗
härtungsdauer vom Waſſer bedeckt bleiben .

5b. Maſchinenmäßige Anfertigung . Nachdem die mit dem
Füllkaſten verſehene Form 111 der Unterlagsplatte durch die beiden Stell⸗
ſchrauben feſtgeſchraubt iſt , werden für jede Probe 180 g des wie in a her⸗
geſtellten Mörtels in die Form gebracht und wird der eiſerne Formkern
eingeſetzt . Man gibt nun mittelſt des Schlagapparates von Dr . Böhme
mit dem Hammer von 2 kg 150 Schläge auf den Kern .

Nach Entfernung des Füllkaſtens und des Kerns wird der Probekörper
abgeſtrichen und geglättet , ſammt der Form von der Unterlagsplatte abge⸗
zogen und im Uebrigen behandelt wie unter a.

Bei genauer Einhaltung der angegebenen Vorſchriften geben Hand⸗
arbeit und maſchinenmäßige Anfertigung gut übereinſtimmende Ergebniſſe .

Fällen iſt jedoch die maſchinenmäßige Anfertigung die maß⸗
gebende .

Druckproben . Um bei Druckproben an verſchiedenen Verſuchsſtellen

ern Ergebniſſen zu gelangen , iſt maſchinenmäßige An⸗
ertigung erforderlich .

Man Pih 400 g Cement und 1200 f trockenen Normalſand ab, miſcht
beides in einer Schüſſel gut durcheinander , bringt 160 cem = 160 g Waſſer
hinzu und arbeitet den Mörtel 5 Minuten lang tüchtig durch . Von dieſem
Mörtel füllt man 860 g in die mit Füllkaſten verſehene und auf die Unter⸗
lagplatte aufgeſchraubte Würfelform . Man ſetzt den eiſernen Kern in die
Form ein und gibt auf denſelben mittelſt des Schlagapparats von Dr .
Böhme mit dem Hammer von 2 kg 150 Schläge .

——
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Nach Entfernung des Füllkaſtens und des Kerns wird der Probekörper

abgeſtrichen und geglättet , mit der Form von der Unterlagsplatte abgezogen
und im Uebrigen behandelt wie unter a.

Anfertigung der Proben aus reinem Cement Man ölt die
Formen auf der Innenſeite etwas ein und ſetzt dieſelben auf eine Metall⸗

oder Glasplatte ( ohne Fließpapier unterzulegen ) . Man wiegt nun 1000 g
Cement ab, bringt 200 = 200 cem Waſſer hinzu und arbeitet die Maſſe

( am beſten mit einem Piſtill ) 5 Minuten lang durch , füllt die Formen ſtark
gewölbt voll und verfährt wie unter a. Die Formen kann man jedoch
erſt dann ablöſen , wenn der Cement genügend erhärtet iſt .

Da beim Einſchlagen des reinen Cements Probekörper von gleicher
Feſtigkeit erzielt werden ſollen , ſo iſt bei ſehr feinem oder bei raſch binden⸗

dem Cement der Waſſerzuſatz entſprechend zu erhöhen .
Der angewandte Waſſerzuſatz iſt bei Nennung der Feſtigkeitszahlen

ſtets anzugeben .

Behandlung der Proben bei der Prüfung . Alle Proben

werden ſofort bei der Entnahme aus dem Waſſer geprüft . Da die Zer⸗
reißungsdauer von Einfluß auf das Reſultat iſt , ſo joll bei der Prüfung
auf Zug die Zunahme der Belaſtung während des Zerreißens 100 8 per
Sekunde betragen . Das Mittel aus 10 Zugproben ſoll als die maßgebende
Zugfeſtigkeit gelten .

Bei der Prüfung der Druckproben ſoll , um einheitliche Ergebniſſe zu

wahren , der Druck ſtets auf zwei Seitenflächen der Würfel ausgeübt werden ,

nicht aber auf die Bodenflächen und die bearbeitete obere Fläche Das
Mittel aus den 10 Proben ſoll als die maßgebende Druckfeſtigkeit gelten .

Unterbeilage 1.

Holzeementdächer .

§ 1. [ Ausführungl . Beim Holzcementdach müſſen zuerſt eine

Lage ſtarkes Papier als Iſolirſchicht hierauf eine Lage Dachpappe mit

Holzceementanſtrich und hierauf noch drei weitere Lagen Papier mit je einem

Holzcementanſtrich aufgebracht werden .

Der dann aufzutragende Sand muß aus einer erſten feinen Lage

beſtehen ( ſtatt Sand kann auch Steinkohlengruß oder geſtoßene Schmiede⸗
ſchlacke verwendet werden) , der eine weitere Lage von 5 —7 cm Stärke aus

ganz reinem Material zu folgen hat , welche ſchließlich durch eine reine Kies⸗

lage von 3 cm Dicke gedeckt wird .

§ 2. [ Verwahrungl . Für Verwahrung der Kamine und Dunſt⸗

rohre wird nichts beſonders vergütet .

§. 3 . Kiesſchutzl . Der Kiesſchutz muß aus Zinkblech Nr . 14 gefertigt
und mit einem Vorſchußſtreifen von ſtarkem , galvaniſirtem Eiſenblech nebſt

verzinnten Eiſenſpangen verſehen ſein .



b. Maurerarbeiten . 279

§ 4. [ Ausmaß ! . Das Ausmaß geſchieht nach dem wirklichen Flächen⸗gehalte . Nur die durch die Dachfläche gehenden Kamine und Dunſtrohrewerden nicht abgezogen .
5§,5 . [ Beſchädigungenl . Riſſe und ſonſtige Beſchädigungen in den

Papierlagen müſſen ſofort unentgeltlich mit cementirten Papierſtreifen aus⸗
gebeſſert werden .

8 6. [ Anſchlüſſel . Das an den Schornſteinen anſchließende Papierdarf nicht an den Zinkſtreifen in die Höhe geführt werden .
332 [ Gewährleiſt ungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre vom
Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungenj feſtgeſetzt .

Unterbeilage 2.

Theer⸗ , Asnhalt - oder Steinnappedach . Dachdeckung mit Juchfilz
und mit Superator .

§ 1. [ Leiſtendachl . Leiſteneindeckung . Die Holzleiſten müſſenvon trapezförmiger Geſtalt ſein und eine Grundbreite von 5 —6 cm bei3 —4 cm Höhe haben .
Sie ſind mittels Leiſtnägeln oder 5 —6 cm langen Drahtſtiften zu

befeſtigen in Abſtänden von 50 cm.
Die Leiſten müſſen in einer Entfernung , die 5 cm ſchmäler als das

Deckmaterial iſt , geſchlagen werden .
An der Traufkante muß die Pappe ſo umgefalzt werden , daß ſie noch2 cm herabhängt.

5Bei Stößen hat die obere Pappe die untere um 10 cm zu überdecken.
Stöße , Kappen , Firſte und Traufkanten ſind durch Unterſtreichen einer

aus ½ Steinkohlenpech und ½ Theer beſtehenden Miſchung zu dichten .
§ 2. [ Dach ohne Leiſten ] . Die Befeſtigung der wagrecht zu legenden

Bahnen geſchieht mit Rohrnägeln , die 2 om vom Rande und in Entfernungenvon 5 cm zu ſchlagen ſind .
Die Bahnen müſſen ſich um 10 cm überdecken.Das fertige Dach muß einen Ueberzug mit Theer und ſcharfem , feinemKies erhalten .

8 1 3. [ Doppeldachl . Die Pappebahnen ſind mit heißer Klebmaſſe
aufzulegen .

De Nagelung jeder Bahn hat an der obern Kante zu geſchehen und
wird durch die darüberliegende Bahn gedeckt . 8 5

8 57 ſämmtlichen Fugen ſind mit heißer Asphaltklebmaſſe beſonders
zu dichten.

§ 4. [ Dachfilzdeckungl . Die Nagelung hat mit verdeckten Nägeln
zu geſchehen und die Bahnen müſſen ſich um 8em überdecken.

1 Die Fugen ſind mit heißem Asphalt zu dichten , die Flächen mit einerMiſchung von 1 Theil natürlichem Asphalt und 2 Theilen Steinkohlentheer
zu überziehen .
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§ 5. [ Superatordachl . Dies Deckmaterial iſt mit verzinkten
Rohrnägeln , welche in einer Entfernung von 30 cm zu ſchlagen ſind , zu

feſtigen . Die Ueberdeckung der Bahnen muß 5 —6 cm betragen .

Die Nähte ſind mit dickflüſſiger Oelfarbe zu dichten .

§ 6. [ Ausmaßl . Das Ausmaß der unter §8 1 —5 aufgeführten
Dachdeckungen geſchieht nach dem wirklichen Flächengehalt . Nur die durch
die Dachfläche gehenden Kamine und Dunſtrohre werden nicht abgezogen .

87 [ Gewã hrleiſtung ] . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

Unterbeilage 3.

Vodendeckungen mit Cement , Asphalt , Thonfließen u. [. w.

§ 1. [ Materialien ] . Zu den Cementarbeiten darf nur beſtes

Material , reiner , ſcharfer Quarzſand , gewaſchener Kies oder Kleingeſchläg
und Portland⸗Cement verwendet werden , welcher den beſonderen Bedingungen
über Maurerarbeit (§S 9) entſpricht . Ueber die Güte und Brauchbarkeit
der Materialien find jeweils Proben anzuſtellen .

Bei Asphaltarbeiten dürfen ebenſo wie bei den Cementarbeiten
nur beſte Materialien verwendet werden . Der Asphaltmaſtix muß von
den Minen : „ Val de Travers “ und „Seyssel “ ſein , der Goudron von Lob⸗

ſann bezogen werden , der letztere darf erſt bei 50 —60 » C. flüſſig werden .

Bei Trottoirherſtellungen muß zur Erzielung einer beſonderen Härte
auch noch Trinidadasphalt beigemengt werden . Der zu verwendende Kies

muß gewaſchener Rheinkies und von einer ſolchen Korngröße ſein , daß er

durch ein Sieb von 4 mm Maſchenweite hindurchfällt .
§ 2. [ Miſchungsverhältniſſel . Die Miſchungsverhältniſſe zwi⸗

ſchen Cement , gewaſchenem Sand und gewaſchenem Kies bei Cementbeton⸗
arbeiten beſtimmt in jedem einzelnen Falle die Baubehörde . Ebenſo wird
die Bauleitung bei Asphaltbetonarbeiten die Miſchungen von Asphalt und
Kies jeweils beſonders beſtimmen . Ohne Zuziehung eines Beamten der

Bauleitung darf keine Miſchung erfolgen . Bei allen derartigen Arbeiten
dürfen nur ſauber gewaſchener Sand ( Rheinſand ) und Kieskörner von der

535 die Baubehörde beſonders beſtimmten Größe und Form verwendet
erden .

§3. [ Feſtrammen und Planirenl . Unter den angeſetzten Ver⸗
tragspreiſen iſt das erforderliche Feſtrammen und Feinplaniren des Unter⸗

grundes nach Abſteckung und Viſier inbegriffen . Der Unternehmer kann
unter keinen Umſtänden einen Mangel an ſeiner Arbeit damit entſchuldigen ,
daß der Untergrund mangelhaft ausgeführt geweſen ſei .

§ 4. [ Zubereitungl . Die Zubereitung der Betonmaſſehat in derWeiſe
zuerfolgen , daß die vorgeſchriebenen Beſtandtheile zunächſt trocken gemiſcht , dann

die Maſſe mit möglichſt wenig Waſſer unter gutem Umarbeiten derart ange⸗
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macht wird , daß dieſelbe die Feſtigkeit feuchter Erde erhält . Nach dem Ein⸗

bringen dieſer Maſſe iſt dieſelbe ſo lange zu ſchlagen , bis ſich an der Ober⸗

fläche Näſſe zeigt . Wo ein feiner Ueberzug verlangt iſt , iſt derſelbe nach

dem völligen Abbinden , aber vor dem Trocknen des Betongrundes aufzu⸗

bringen und in der Regel mit der Stahlkelle fein zu glätten.
8 5 . [ Ausmaßl . Das Ausmaß der Betonirung erfolgt nach dem

wirklichen Maßgehalt der ſichtbaren Oberfläche .

8§ 6. [ Deckenkonſtruktionenl . Wenn Betonirungen in Decken⸗

konſtruktionen vorkommen , ſo iſt unter den Preiſen das Stellen der Ein⸗

ſchalung und Rüſtung inbegriffen
§ 7. [ IThonfließenl . Neuſtadter , Saargemünder und

Vettlacher Thonfließen ſind auf einem Beton von mindeſtens 8 em

Stärke zu verlegen . Dabei iſt die Waare zu ſortiren , derart , daß die

ſchwach, mittel und ſtark gebrannten Plättchen , leicht an der verſchiedenen

Größe erkenntlich, zuſammengelegt und dann die gleichgroßen thunlichſt in

den gleichen Bahnen verwendet werde .

§ 8 . [ Terrazzoböden ] l . Terrazzoböden ſind auf einer Be⸗

tonunterlage von gleichfalls mindeſtens 8 m Stärke anzulegen . Der obere

Auftrag beſteht am beſten aus einer Miſchung von kleingeſchlagenen Back⸗
ſteinſtütken und Grenobler Cement .

Das Abſchleifen , Polieren und Oelen darf erſt vorgenommen werden ,

wenn die Maſſe mit ihren Einlagen vollſtändig erhärtet iſt , alſo 4 —8

Wochen nach der Vollendung im Rohen .

§ 9. [ Cementbödenl . Cementböden in Platten werden auf

Beton verlegt wie bei § S7 und 8. In ganzen Flächen hergeſtellt , erhalten
ſie einen Ueberzug von reinem Cementmörtel in der Stärke von mindeſtens

1½ —2 cm. Die Flächen müſſen in von einander unabhängigen Feldern

hergeſtellt werden .

§ 10. [ Sandſteinplattenl . Bodenbeläge von Sandſtein⸗

platten ſind in einem Bette von hydrauliſchem Mörtel zu verlegen und
die Stoßfugen nach dem Verlegen ſorgfältig mit dünnflüffigem hydrauli⸗

ſchem Mörtel oder Cement auszugießen .

8§ 11. [ Backſteinböden . Bodenbelege von Backſteinen

ſind flachliegend in hydrauliſchem Mörtel bei tüchtiger Annetzung der Steine

zu verlegen Bei Hochkantſteinen ſind die Fugen eng und dicht zu machen

und ſorgfältig zu vergießen .

8§12 . [ Fayenceplättchenh . Fayence - Wand⸗ - oder Boden⸗

plättchen ſind in reinem Cementmörtel zu verſetzen.
§ 13. [ Marmorplattenl . Marmorplatten ſind bei Verwen⸗

dung im Trockenen in Gypsmörtel zu verlegen und im Naſſen in Cement .

§ 14. [ Asphaltparketsh . Asphaltparkets erhalten eine Unter⸗

lage von Cementbeton in einer Stärke von mindeſtens 8 em.

§ 15. [ Kylolithtafeln ) . Xylolithtafeln ſind auf Blind⸗

boden feſtzuſchrauben oder beim Fehlen dieſes mit feinem trockenen Sand

feſt zu unterſchlagen .
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§ 16. [ Gewährleiſtung ] l . Die Dauer der Gewährleiſtung für die
gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre vom
Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

Unterbeilage 4.

Lüftungs - und Heizungsanlagen .

J. Lüftungsanlagen .

§ 1J. [ Luftentnahmel . Die Luftentnahme und die Lufteinführung
für eine größere Anzahl von Räumen ſind durch beſondere zuſammenhän⸗
gende Kanalanlagen zu bewirken

§ 2. Die Luft iſt vor der Vertheilnng nach den verſchiedenen Räumen
von dem mitgeführten Staube zu reinigen und ihr die nöthige Befeuchtung
und Erwärmung zu geben .

§.3 . Für Lüftungszwecke ſind in erſter Linie die Kellerräume zu
verwenden .

§ 4. Wagrechte Führung , beſonders der Warmluftkanäle , iſt thun⸗
lichſt zu vermeiden , wenn ein maſchineller Betrieb nicht vorhanden iſt .

§ 5. Die Luftentnahme von Außen muß an einer Stelle erfolgen ,
welche von Staub oder andern Verunreinigungen frei iſt .

§ 6. Zweckmäßig iſt es, um von den Einflüſſen der Windrichtung
unabhängiger zu ſein , Luftentnahmeſtellen an zwei verſchiedenen und
möglichſt entgegengeſetzt gelegenen Stellen des Gebäudes anzulegen , um die
eine oder die andere in Benutzung nehmen zu können .

§ 7. Die Luftentnahmeſtelle iſt vor Eindringen von Staub , Blättern ,
Thieren , Regen , Schnee u. ſ. w. nach Möglichkeit zu ſchützen . Hinter der
Luftentnahmeſtelle iſt eine größere Kammer anzuordnen , in welcher der
gröbere Staub ſich ablagern kann .

Bei Drucklüftungen ſind Luftfilter von großen Flächen und aus ge⸗
webten Stoffen herzuſtellen .

§ 8. Kanäle für die Leitung vorgewärmter Luft dürfen nicht an Außen⸗
wänden , ſondern nur in Mittel⸗ und Scheidewänden angeordnet werden .

§ 9 . [ Einſtrömungl . Die Einſtrömungsöffnungen ſind nach der
Decke zu verlegen . Dabei iſt die Geſchwindigkeit der eintretenden Lufl auf
2 — 2 min der Sekunde zu laſſen . Dieſe darf durch unnöthige Erweite⸗
rung der Austrittsöffnung nicht verringert werden .

§ 10. [ Abſtellerl . Um eine theilweiſe oder gänzliche Außerbetrieb⸗
ſetzung eines einzelnen Kanals zu ermöglichen , ſind beſondere Abſchlußklappen
vorzuſehen , die beſſer in den Keller verlegt werden .

§ 11. [ Befeuchtungl . Die Befeuchtung der Luft hat durch einen
Waſſerzerſtäuber zu geſchehen .

§ 12. [ Abluftkanälel . Die Abluftkanäle müſſen bei einer
Ableitung der Luft nach dem Dachboden in Mittel⸗ und Scheidewänden und
dürfen nicht in Umfaſſungswänden liegen .
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§ 13. Sind die Kanäle nach unten geführt und ſoll die Luft dort
eine Erwärmung erfahren , ſo können ſie auch zweckmäßig in der Außen⸗
wand liegen .

§ 14. Die Kanäle erhalten unmittelbar über dem Fußboden und unter
der Decke eine mit Verſchluß verſehene Oeffnung .

§ 15. [ Ausführungsart der Kanälel . Die Heiz⸗ und Miſch⸗
kammern ſowie Kanäle ſind gegen Eindringen von Grundwaſſer und Grund⸗
luft zu ſchützen und möglichſt undurchläſſig herzuſtellen .

Das Verputzen oder Bewerfen der Wände oder eine Herſtellung des
Mauerwerks mit unverſtrichenen Fugen iſt unterſagt .

Kammern und Kanäle ſind aus hart gebrannten glatten Backſteinen
(Klinkern) mit engen , gut verſtrichenen Fugen herzuſtellen oder mit Fließen ,
Steinzeug und dergl . auszukleiden .

Sämmtliche Kammern und Kanäle müſſen zugänglich und reinigungs⸗
ſähig ſein und erſtere mit einer gutſchließenden , 1,60 m hohen Einſteigethüre
verſehen ſein

§ 16. ( Luftwechſel und Erwärmungl . Die einzuführende Luft
iſt auf die beſonders zu vereinbarende Raumtemperatur zu bringen . Die

Berechnung der Kanäle und der Leiſtung der Maſchine u. ſ. w hat unter

der Annahme zu erfolgen , daß bis zu einer Außentemperatur von ＋30 .
herauf der geforderte Lüftungseffekt erzielt werden kann .

Die Heizapparate , mit Ausſchluß derjenigen für Säle , ſind unter der

Annahme zu berechnen , daß bis zu einer äußeren Temperatur von —
12 C. herunter die geforderte Luftmenge erreicht werden muß , daß mit⸗
hin 5 8 Außentemperatur der Luftwechſel entſprechend vermindert
werden darf. 45

§ 17. [ Gewährlei ſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgefetzt .

IIl. Heizungsanlagen .
§ 1. [ Art der Anlagenl ] . Einer Heizung mit ununterbrochenem

Betriebe iſt der Vorzug zu geben .
§ 2. Die in Betracht kommenden weſentlichſten Syſteme find folgende:

da. Warmwaſſerheizung . Bei großer Haltbarkeit und Sicher⸗
heit des Betriebes — große Anlagekoſten . Warmwaſſer⸗Mittel⸗
druck und Warmwaſſer⸗Niederdruck . Bei letzterer die Explo⸗

ſionsgefahr ausgeſchloſſen . 38
6. Heißwaſſerheizung . Billige Anlagen und auch leicht in

alten Bauten einzuführen , bei ſchneller Wärmeerzeugung . Ex⸗

ploſionsgefahr nicht ausgeſchloſſen Hohe Temperatur der

Röhren und Schwierigkeit gleichmäßiger Wärmevertheilung.
J. Dampfheizungen mit hochgeſpannten Dämpfen erfordern

Keſſel , die den Anforderungen des Dampfkeſſelgeſetzesunter⸗
liegen . Nur für umfangreiche Gebäude , in welchen der Dampf

auch zu andern Zwecken noch verwendet wird .
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Neuerdings am meiſten beliebt : Niederdruck - Dampf⸗
heizung und Waſſerdunſtheizung unter Anwendung
von Keſſeln , die dem Dampfkeſſelgeſetz nicht unterworfen ſind .

d. Luftheizung . Die ſchwierigſte Heizungsanlage .
6. Gasheizung verlangt nur die Anlage im Querſchnitt ge⸗

ringer Kamine zur Abführung der Verbrennungsprodukte ,
ähnlich alſo wie bei jeder Ofenheizung .

§ 3. Bei den verſchiedenen Heizſyſtemen iſt auf die leichte Regelungs⸗
fähigkeit der Wärmeabgabe der Heizkörper zu achten .

§ 4. Die Mäntel der Heizkörper müſſen leicht entfernt werden
können , d. h. die Heizkörper müſſen bequem zugänglich zum Reinigen ſein.

§ 5. Bei der Beheizung ſoll die Temperatur in Gängen und Korri⸗
doren auf ＋ 14 C. , in den übrigen Räumen auf — 18 » C. gebracht
werden können bei einer niedrigſten äußeren Temperatur von — 20 “ C.

§ 6. [ Keſſelanlagel . Die Heizkeſſel ſollen Schüttfeuerungen er⸗
halten und ſind nebeneinander aufzuſtellen und miteinander zu kuppeln , ſo
daß je nach Bedarf ein oder mehrere Keſſel in Benutzung genommen werden
können . Die Verbindung hat behufs eintretender Reparatur derartigzu erfolgen ,
daß ein jeder Keſſel ohne Betriebsſtörung ausgeſchaltet und entfernt werden
kann . Ein Erſatzkeſſel iſt vorzuſehen . Die Konſtruktion der Schüttvorrich⸗
tung muß einen ununterbrochenen Betrieb auch ohne Nachtdienſt des Hei⸗
zers geſtatten .

§ 7. [ Beginn der Ausführungl . Vierzehn Tage nach erfolgter
Aufforderung hat der Unternehmer mit den Arbeitern am Baue zu beginnen
und dieſelben ununterbrochen zu Ende zu führen .

§8. , Nach Fertigſtellung der Anlage wird dieſe auf Druck bezw.
Dichtigkeit geprüft . Alles zur Probe erforderliche Material und alle hiezu
nöthigen Arbeitskräfte hat der Unternehmer ohne Vergütung zu ſtellen .
Alle Undichtigkeiten , welche ſich bei der Probe ergeben , ſind ſeitens des
Unternehmers ſofort zu beſeitigen

Nach der letzten Druckprobe findet ein 2 —ztägiger Probebetrieb der
Anlage ſtatt , zu welchem die Bauverwaltung die Brennmaterialien zu
liefern , der Unternehmer aber den Heizer und die ſonſtigen Arbeiter zu
ſtellen hat . Fehler , die ſich beim Probebetrieb ergeben , hat der Unternehmer
ungeſäumt zu beſeitigen , und erſt hiernach findet die Uebernahme der An⸗
lage ſeitens der Bauverwaltung ſtatt .

§ 9. Für den ſpätern Betrieb und die Bedienung der Anlagen hat
der Unternehmer genau gearbeitete Vorſchriften aufzuſtellen und den von dem
Bauherrn geſtellten Heizer genügend zu unterrichten . Während der
erſten Heizperiode hat ſich der Unternehmer Mitte November , unmittelbar
vor Weihnachten und Mitte Januar von dem ordnungsmäßigen Zuſtand und
Betrieb der Anlagen zu überzeugen und über gefundene Anſtände ſofort
Anzeige zu erſtatten . Unterläßt der Unternehmer dieſe Kontrolle , ſo iſt er
für eintretende Mängel des Effektes und etwaige Fehler und Reparaturen
durch falſche Bedienung verantwortlich .
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10, [ Gewährleiſtungl . Für die geſammte Anlage in allen
ihren Theilen , ſowohl in Bezug auf die geſtellten Bedingungen und die
geforderte Wirkung , als in Bezug auf Materialien und Güte der Aus⸗
führung übernimmt der Unternehmer eine Verpflichtung bis zu dem Zeit⸗
punkt, an welchem die Anlage zwei Heizperioden hindurch betrieben worden
iſt . Während dieſer Zeit hat er auf ſeine Koſten alle ſich herausſtellenden
Fehler zu beſeitigen und alle nöthigen Reparaturen ſoweit er nicht nach⸗
weiſen kann , daß ſie nicht durch ſein Verſchulden entſtanden ſind , auszu⸗
führen . In die Verpflichtung fällt nicht die naturgemäße Abnützung der
Roſtſtäbe .

Alle Reparaturen ſind nach erfolgter Anzeige ſeitens der Bauverwal⸗
tung vom Unternehmer ungeſäumt auszuführen . Kommt der Unternehmer
einer diesbezüglichen ſchriftlichen Aufforderung nicht innerhalb 3 Tagen nach
Empfang derſelben nach , ſo iſt die Bauverwaltung berechtigt , die Arbeiten
in der ihr angemeſſen erſcheinenden Art und Weiſe für Rechnung des Un⸗
ternehmers ausführen zu laſſen . Eine gleiche Berechtigung ſteht ihr auch
obhne vorherige Anzeige an den Unternehmer zu, wenn für das Gebäude
Gefahr auf dem Verzuge liegt , oder wenn der Betrieb der Anlagen in
Folge der erforderlichen Reparatur eingeſtellt werden muß .

§ 11. [ Rechnungsſtellungl . Die Aufſtellung der Rechnung hat
nach dem Ergebniß der von der Bauverwaltung in Gemeinſchaft mit dem
Unternehmer bei der Uebernahme vorzunehmenden Aufmeſſung und Feſt⸗
ſtellung der gelieferten Materialien zu geſchehen . Falls der Unternehmer
einer Aufforderung , an der Aufmeſſung ſich zu beteiligen , nicht nachkommt,
ſo erfolgt dieſelbe durch die Bauverwaltnung allein und iſt für die Abrech⸗
nung maßgebend .

Ergibt die Endſumme der Rechnung einen höheren Betrag als die⸗
jenige des Koſtenanſchlages , ſo kommt nur die letztere zur Auszahlung .

Erfolgt ſeitens der Bauverwaltung während der Ausführung der An⸗
lage eine Nachbeſtellung , ſo hat der Unternehmer für dieſe den Betrag
ſchriftlich mitzutheilen und gilt dieſer nach Genehmigung alsdann als Be⸗
ſtandtheil des Koſtenanſchlages .

§ 12. [ Entwurf und Koſtenanſchlagl . Der Unternehmer hat
zu liefern :

1. einen klaren und genauen , jedoch einfach gehaltenen Entwurf über

ſämmtliche Anlagen , 38 3
2. einen kurzen Erläuterungsbericht und einen Nachweis über die

Berechnung der Anlagen ,
3. Zeichnungen für die Apparate und Keſſelanlagen , wie ſie zur

amtlichen Vorlage verlangt werden oder vorgeſchrieben ſind ,
4. einen Koſtenanſchlag .

Der Unternehmer iſt jedoch verpflichtet , der Bauverwaltung auf Ver⸗
langen auch noch nachträglich Zeichnungen und Proben einzelner Beſtand⸗
theile der Anlage zur Prüfung und Feſtſtellung koſtenfrei vorzulegen .

8
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Der Koſtenanſchlag iſt für die Lüftung und Heizung jeweils getrennt
aufzuſtellen .

Aus den einzelnen Anſätzen des Anſchlags muß deutlich der Zweck,
die Art und die Größe der veranſchlagten Gegenſtände hervorgehen . Die

Luftheizapparate und die Heizkeſſel find nach ihrer Heizoberfläche und ihrem
Gewicht anzugeben . Die Ausrüſtungsgegenſtände der Keſſel ſind von letz⸗
teren getrennt zu halten . Die ſchmiedeiſernen Heizkörper ſind grundirt und
einſchließlich der Sockel und der Bekrönung , ausſchließlich des Arbeitslohnes
für Aufſtellung , welcher beſonders aufzuführen iſt , zu veranſchlagen Alle
Rohrleitungen ſind unter Angabe der lichten Weite , einſchließlich des Ver⸗
legens und Dichtmateriales im Anſchlag aufzunehmen , die Preiſe für Ver⸗
bindungsſtücke , Lagerungen und Befeſtigungen derſelben in einem beſtimmten
Verhältniſſe zum Preiſe der Rohrleitungen auszudrücken . Geſchmiedete
Gitter find nach Fläche und Gewicht , Drahtgitter , Klappen und Schieber
nach Fläche , Ausdehnungsgefäße des Waſſers und Saugkappen für die Ab⸗
zugsſchächte nach Größe und Maß anzugeben .

Der Anſchlag muß alle zur vollſtändigen Herſtellung der Anlage er⸗
forderlichen Theile enthalten ; iſt dies nicht der Fall , ſo bat gleichwohl der
Unternehmer dieſelben und zwar ohne Anſpruch auf Entſchädigung zu liefern .
Maurer⸗ , Zimmerer⸗ und Tiſchlerarbeiten ſind im Anſchlage nicht aufzu⸗
nehmen ; dieſelben läßt die Bauverwaltung , jedoch unter Angabe , Auffſicht
und Verantwortung des Unternehmers , ausführen .

C. Steinhauerarbeiten .

§ 1. [ Ablieferung an der Bauſtelle ] . Bis zum Abladen der
einzelnen Stücke auf der Bauſtelle , d. h. bis zur Uebergabe derſelben an
den Unternehmer der Maurerarbeit , iſt der Unternehmer für etwaige Be⸗

ſchädigung ſeiner Arbeiten verantwortlich , ſpäter aber nur in dem Falle ,
wenn bei den erforderlichen Nacharbeiten durch ſeine eigenen Leute Schaden
entſtehen ſollte .

Der Ladeſchein , welchen bei der Lieferung von Hauſteinen der Fuhr⸗
mann dem Bauaufſeher behufs der Unterſchrift deſſelben vorzeigt , dient nur
dem Fuhrmann — gegenüber dem Lieferanten — als Beleg , daß er ſeine
Ladung abgeliefert hat , und kann dieſem Scheine keine andere Bedeutung
beigelegt werden .

N. 2. [ Material und Arbeitl . Es dürfen nur geſunde und dauer⸗
hafte Steine von der vorgeſchriebenen Sorte ohne ſchädliche Lager , Lebern ze.
verwendet werden .

uaeber die Beſchaffenheit der gelieferten Steine hat der Unternehmer

auf Verlangen ein amtliches Prüfungsatteſt vorzulegen , woraus das Nähere
hinſichtlich der Froſtbeſtändigkeit , des Verhaltens gegen Näſſe und Hitze,
gegen Druck ꝛc. genau erſichtlich iſt .

Alle Hauſteine müſſen auf den zu Tage ſtehenden Oberflächen regel⸗
mäßig und nach näherer Angabe aufgeſchlagen und ſo bearbeitet werden,
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daß ſie, wenn nicht von Seite der Baubehörde ihre Bearbeitung in anderer
Richtung angeordnet oder geſtattet wird , auf das natürliche Lager zu liegenkommen . Steine mit ſchadhaften Kanten , mit eingekitteten Stücken werden
nicht angenommen , und wenn ſich ſelbſt ſpäter nach deren Verwendung ſolche
Mängel zeigen ſollten , ſo findet der §S 12 der allgemeinen Vertrags⸗Be⸗
dingungen Anwendung .

Die einzelnen Teile müſſen in Betreff der Größe , Profile und Fugen⸗
eintheilung genau nach den gegebenen Zeichnungen gearbeitet ſein .

Das Einhauen der Dollen⸗ , oder Dübel⸗ und Eiſenankerlöcher hat ohne
beſondere Vergütung zu geſchehen .

Die Stoßfugen ſind , wo es verlangt wird , erſt bei dem Verſetzen zubearbeiten . Wenn nach dem Verſetzen die Stücke durch Schuld des Stein⸗
hauers nicht genau zuſammenpaſſen , und wenn namentlich die Fugen nicht
ganz gleichförmig ſchließen , ſo muß Alles innerhalb des beſtimmt werden⸗
den Termins auf das Genaueſte nachgearbeitet werden , widrigenfalls nach

der § 9 der allgemeinen Vertrags⸗Bedingungen in Anwendung
ommt.

Die Stoßflächen der Quadern ſollen ſich nur in einem etwa 5 cm breiten
Saumſtreifen berühren , hinter welchem die übrige Fläche etwas zurückge⸗
arbeitet werden ſoll , damit ein guter Fugenſchluß ermöglicht iſt .

Die Lagerflächen ſind thunlichſt eben zu arbeiten und dürfen nicht unter
den Winkel geſchafft ſein .

Steine , die ſich nach dem Innern des Gemäuers verjüngen oder in
den Flächen ſtarke Aushöhlungen zeigen , werden nicht angenommen .

§ 3. [ Ausmaß ! . Bei Quadern von nicht parallelepipediſcher Geſtalt,Gewölben und Geſimsſtücken , ausgewinkelten und ſonſt unregelmäßigenSteinen wird der cubiſche Inhalt nach dem Gehalt des kleinſten Parallel⸗
epipeds beſtimmt , innerhalb deſſen der betreffende Stein verzeichnet werden
kann. Bei keiner Art von Quadern wird der ſog . Bruchzoll dem Unter⸗
nehmer berechnet .

§ 4. ( Berechnungsart ] l . Die ſämmtliche am Baue vorkommende
Arbeit iſt cubiſch zu berechnen .

§ 5. [ Nacharbeiten ] . Nacharbeiten oder Einpaßarbeiten beim
Verſetzen und Schichtenablagerungen ſind auf Verlangen der Bauleitung

0 leiſten und werden für dieſe Arbeiten keine beſondere Vergütungen
ezahlt.

Bei größeren Arbeiten hat der Unternehmer , damit kleinere Ar⸗
beitsfehler ſofort verbeſſert werden können , und das Einpaſſen und Ver⸗
etzen keinen Aufenthalt erleidet , während ' der Dauer der Verſetzarbeiten

1 die erforderliche Anzahl geübter Arbeiter auf ſeine Koſten am Platze
zu halten.

§ 6 . [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die
gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre vom
Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .
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d. Zimmerarbeiten .
§ 1. [ Beſchaffenheit des Holzmaterialsl . Zu allen Arten

von Zimmerarbeiten darf ſowohl in ganzen Stämmen , als auch in

Schnittwaare nur ganz geſundes , zu rechter Zeit , d. h. nicht im Saft gefälltes
und ausgetrocknetes Holz verwendet werden . Dasſelbe darf nicht windſchief ,
windriſſig , oder eisklüftig , noch kernſchälig , kernfaul oder aſtfaul ſein . Es

dürfen keine vom Wurmfraß , Raupenfraß oder Borkenkäfer angegriffenen
Stämme , noch ſolche mit Maſer - oder Miſtel beulen verwendet werden .

Das zur Verwendung kommende Eichenholz muß durchaus ſplint⸗
frei ſein . Zu geraden Verbandſtücken dürfen keine krummgewachſenen
Stämme verwendet werden . Hölzer , die eine freie Lage erhalten , ſind als

Ganzhölzer zu liefern .
Das Nadelholz darf nicht harzriſſig oder harzgallig ſein . Die

Schnittwaare muß gleichmäßig , möglichſt ſauber , ohne durchfallende Aeſte
und in der Stärke geliefert werden , welche der Voranſchlag vorſchreibt .

Wichtige Konſtruktionshölzer ( Unterzüge , Pfetten , Bundbalken u. dgl. )
ſind einbäumig zu liefern .

§ 2 ( Bearbeitung ) . Alles Bauholz muß kantig nach dem rechten

Winkel oder nach dem vorgeſchriebenen Schrägmaß und nach den verlangten
Dimenſionen geſchnitten oder beſchlagen und gut und genau paſſend abge⸗
bunden werden. Es darf nicht geflickt oder geleimt werden und muß ſorg⸗
fällig gefertigt ſein . In wie weit einzelne Hölzer wankantig , baumkantig
und rundkantig ſein dürfen , wird im Voranſchlag beſtimmt . Die Wan⸗

dungen ſind ganz genau in Senkel zu ſtellen . Gebälke ſind wagrecht und

nach einer zu beſtimmungen Eintheilung zu fertigen , auch alle Oeffnungen
zu Kaminen , Abfallröhren und Luftſchläuchen ohne beſondere Entſchädigung
auszuwechſeln .

Die Mauerlatten müſſen immer auf Pfeilern und dürfen nie über

dem Hohlen geſtoßen werden , überhaupt muß alles ſo genau gezimmert
ſein, daß nirgends eine Senkung oder ein Nachgeben oder Ausweichen ſtatt⸗
finden kann .

Sollten ſich aus mangelhafter Arbeit Schäden ergeben , namentlich
an den Gebälken , welche ganz wagrecht bleiben ſollen , eine Ungleichheit
entſtehen , die ein außer dem Ueberſchlag liegendes Auffüttern oder Auf⸗

rippen für die Bodenlegung zur Folge haben würde , ſo hat der Unterneh⸗
mer nicht nur die Aufrippung unentgeltlich zu leiſten , ſondern überhaupt
zu gewärtigen , daß alles Geeignete und Zweckdienliche zur Beſeitigung des
Fehlerhaften auf ſeine Koſten angewendet würde

„Das Ausſpänen des Holzes bei Riegelwänden und das Ausnuthen
der Deckenbalken hat der Unternehmer unentgeltlich zu beſorgen .

8 3. l [ Fußböden und Verſchalungenſ . Bei Fußböden und
Verſchalungen muß das Bretterholz ſo trocken ſein , daß durch Schwinden

keine großen Fugen entſtehen ; es müſſen insbeſondere die Bretter längere
Zeit vor der Verwendung zur Bauſtelle geſchafft , trocken aufbewahrt
und auf Verlangen nur hingeheftet , und erſt wenn das Holz ganz trocken
iſt , verlegt und genagelt werden .
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§ 4. ( Bretter ꝛc. Vertäferungenl . Bei Verſchalungen , insbe⸗ſondere von Decken , ſollen die Stöße nicht auf einer Stelle , ſondern ver⸗ſchränkt geſchehen und hinlänglich ſtark genagelt werden , und zwar mußjedes Brett auf jedem Unterlagholz mindeſtens 2 Nägel erhalten .
„Die Nägel oder Stifte , mit welchen Bretter⸗ oder andere Vertäfelungenbefeſtigt werden , müſſen eine Länge haben , welche der 2½ fachen Dicke der

zu befeſtigenden Schnittwaare entſpricht .
§ 5. [ Dachlatten ] . In Betreff der Dachlatten wird beſtimmt , daßſolche nicht unter 5,5 cm breit und 2,3 em dick verwendet werden dürfen ,auch werden keine wanige oder aſtige Latten angenommen . Die Latteneiner und derſelben Dachfläche müſſen durchaus die gleiche Dicke haben .
§. 6. [ Anpa ſſen von Eiſen ! . Für das Einpaſſen und Einbohrenvon Eiſenbeſtandtheilen in das Zimmerwerk hat der Unternehmer der Zim⸗merarbeiten keine beſondere Entſchädigung anzuſprechen .
§ 7. [ Gerüſte ꝛcl. Die erforderlichen Gerüſte , Seile , Klammern ,Flaſchenzüge u. ſ. w. ſind ohne beſondere Anrechnung anzufertigen , abzu⸗geben und zu unterhalten , auch ſind die Gerüſte bei Anfertigung der Rinnenund Dachgefimſe dem Blechner und Anſtreicher , ſowie den Unternehmernanderer Arbeiten , falls ſie es bedürfen , ohne Entſchädigung zur Mitbe⸗

nützung zu überlaſſen (§S 10 der allgemeinen Vertragsbedingungen ) .
§ 8 . [ Schutz der Arbeiten gegen Beſchädigungſl . BeimAufſchlagen hat der Zimmermann die nöthige Vorſicht anzuwenden , daßdie vollendete Maurerarbeit , beſonders die ſchon verſetzte Steinhauerarbeit ,

nicht beſchädigt werde .
1 5Sollten gleichwohl Beſchädigungen vorkommen , ſo muß hierfür von

dem Unternehmer Erſatz geleiſtet werden .
§ 9. [ Ausmaßl . Stöße , Schloß , Weihenſchwänze und Zapfen werden

nach dem verwendeten Holz gemeſſen .
Alles Bauholz wird cubiſch gemeſſen und berechnet und demgemäß auch

Nachbeſtellungen oder Aenderungen in den Querſchnitten vergütet.
Für das Ausnuthen der Balken zur Aufnahme von Stückſtecken, ſo⸗

wie für das etwa verlangte Ausnuthen von Pfoſten bei Riegelwänden zum
Einſpannen der Backſteine wird keine beſondere Vergütung

§ 10. fahlwerkel . Sämmtliche Pfähle , ſowie die Spunddielen
ſind nach ee 985 Voranſchlags auf die Bauſtelle zu liefern .

Das Ablängen der Pfähle richtet ſich nach durch das Einrammen von
Probepfählen zu Ruühenden G Ihre Stärke wird in der Mitte

er Länge gemeſſen .
Für die Vergütung des Längemaßes der Pfähle iſt einzig die Länge der

von der Bauverwaltung eingerammten Probepfähle 8 15 0 1 5Das Spitzen , ſchuhen , Anpaſſen der Ringe , Einrammen , Anſchneidender eeenede⸗ 10 wenn der Voranſchlag nicht anders
beſtimmt , durch den Bauunternehmer .

Schlu ſer , Bau⸗ und feuerpolizetliche Vorſchriften . 19
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Für die in den Ueberſchlägen aufgeführte Dicke der Roſtpfähle iſt der

in der Mitte der Pfähle erforderliche Durchmeſſer zu verſtehen .

Die Pfähle ſind aus fehlerfreiem , ſchlankgewachſenem Forlenholz von

der vorgeſchriebenen Länge vollſtändig gerade und mit einer mäßigen Ver⸗

jüngung aufzuliefern .
Der Unternehmer iſt gehalten , zur Beſtimmung über die Ausführung

des Pfahlroſtes Probepfähle zu ſchlagen , wenn es von der Bauleitung ver⸗

langt wird .

Die Gründpfähle und Spundpfähle ſind genau nach dem Fundament⸗
plan einzutreiben .

Pfähle , welche beim Einrammen in eine fehlerhafte Stellung gerathen ,

ſind wieder auszuziehen , nochmals einzutreiben und nöthigen Falls auch durch
andere zu erſetzen .

§ 11. [ Röſtel . Die Röſte müſſen aus kantigem Forlenholz beſtehen ,
nach den Zeichnungen abgebunden und durchaus auf gleiche Dicke zuge⸗
richtet werden . Das Roſtholz iſt ſcharfkantig zu bearbeiten und genau zu⸗
ſammen zu paſſen , die Roſtſchwellen müſſen auf den Pfählen oder bei Schwell⸗
röſten auf dem Untergrund ſatt aufliegen ; ebenſo der Dielenbeleg des Roſtes ,
der ſorgfältig gefügt und gleichmäßig verdickt , auf der oberen Fläche eine
vollkommen wagrechte Ebene bilden muß .

Alle Roſthölzer ſind , ſoweit es der Voranſchlag vorſchreibt oder die
Bauleitung verlangt , zu hobeln .

Verblattungen müſſen mit gutſchließenden eichenen Dollen verbunden , die

Flöcklinge mit eiſernen Nägeln angeheftet werden .

8 12 . [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die
gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

e. Ochmiedearbeiten .

5 § 1. [ Beſchaffenheit der Materialienl . Alle Schmiedearbeiten
ind genau nach dem im Ueberſchlag und in den Zeichnungen angegebenen ,
oder ſpäter erſt anzugebenden Dimenſionen und Formen anzufertigen .
Werden ſie von Seiten des Unternehmers eigenmächtig ſchwächer oder ſtärker

gemacht , ſo daß ſich der Beſtellung gegenüber ein Unterſchied von mehr als

5 , ergiebt , ſo ſtehts der Baubehörde frei , die Arbeiten anzunehmen oder zu

verwerfen . Werden ſie angenommen , ſo wird das Mehrgewicht über 5 %

nicht bezahlt .

8 2. Alles zur Verwendung kommende Schmied⸗ und Walzeneiſen
muß von zähem ſehnigem Gefüge , geſchmeidig und biegſam ſein ; es darf
keine riſſigen Stellen zeigen , weder ſpröde noch kaltbrüchig , rothbrüchig ,
oder verbrannt und muß im kalten wie im warmen Zuſtand hämmerbar ſein .

8 38. [ Bearbeitung des Materials ] . Die angegebenen Ab⸗
meſſungen der Köpfe und Muttern der Schrauben ſind genau einzuhalten;
die Gewinde müſſen rein und ſcharf , hinreichend lang und bei gleichen
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Schraubengattungen immer mit demſelben Schneidzeuge und ſo gleich ge⸗ſchnitten ſein , daß Muttern und Schrauben beliebig verwechſelt werdenkönnen . Die Köpfe der Schrauben , Schlaudern , Schienen u. ſ. w. dürfennicht angeſchweißt , ſondern müſſen aufgeſtaucht werden . Wo — wie bei
Schlaudern — Schweißungen nicht zu vermeiden ſind , ſollen die zuſammen⸗geſchweißten Stücke auf die ganze Ausdehnung der Schweißfuge innig miteinander verbunden ſein und weder äußerlich noch innerlich Riſſe und Ab⸗
blätterungen zeigen .

§ 4. [ Prüfung der gelieferten Arbeiten ] . Um ſich der vor⸗
ſchriftsmäßigen Beſchaffenheit der gelieferten Eiſenmaterialien , ſoweit dieſenicht mit dem Auge erkennbar iſt , zu verſichern , darf die Bauleitung ein⸗
zelne Stücke , welche zu Zweifeln Anlaß geben , biegen oder zerbrechen . Er⸗
geben ſich hierbei auffallende Mängel , ſo können die Proben auf mehrStücke ausgedehnt werden und wenn ſich hierbei mehr als 1/10 fehlerhaftzeigt, ſo kann der ganze Vorrath zurückgegeben werden .

Sollte an den gelieferten Arbeiten ſpäter ein Bruch erfolgen , ſo hat
der Unternehmer für jeden hieraus ſich ergebenden Schaden zu haften und
Erſatz zu leiſten .

§ 5. [ Art der Verrechnungl . Die Nägel zu den verſchiedenenSorten von Eiſenbeſchlägen , nämlich zu Schlaudern , Hängeiſen u. ſ. w.
werden nicht beſonders bezahlt , ſondern nur mit den betreffenden Stücken
gewogen und wie dieſe bezahlt .

86 . [ Anſchlagen der Arbeiten ] . Der Unternehmer hat allesEiſenwerk, ſoweit nichts anderes beſtimmt iſt , auf ſeine Koſten auf die Bau⸗
ſtelle zu liefern und in Gemeinſchaft mit dem Unternehmer der Zimmer⸗
arbeiten ohne beſondere Entſchädigung anzuſchlagen und zu befeſtigen , auchwo es verlangt wird , die Schraubenenden zu vernieten .

Bei größeren Verdingungen iſt von dem Unternehmer der Schmiede⸗arbeit auf Verlangen der Baubehörde in der Nähe der Bauſtelle eine
Schmiedwerkſtätte auf ſeine Koſten zu errichten .

[ Vertretung des Unternehmers ] . Wo dies nicht der Fall iſt ,hat der Unternehmer , wenn er nicht in der Nähe wohnt , für unaufſchieb⸗liche kleine Arbeiten , die nicht voraus beſtellt werden können , einen nahewohnenden Schmiedmeiſter zu bezeichnen , welcher ſolche Arbeiten auf Rech⸗
nung des Unternehmers zu fertigen hat .

S5 7. [ Feſtſetzung des Gewichtsl . Der Unternehmer hat fürſeine Arleitéd 15 5385 ſolche nicht befeſtigt ſind , im Falle ſie beſchädigt
oder entwendet werden , keine Entſchädigung anzuſprechen . Vor der Be⸗
feſtigung find die Arbeiten der Bauleitung zur Beurtheilung und zum Ab⸗
wägen oder in Abweſenheit des Vertreters derſelben einer andern amtlich
beglaubigten Perſon unter Anſchluß des Beſtellzettels zu übergeben .

Geſchieht dieſes nicht , ſo wird für ſolche Arbeit keine Bezahlung geleiſtet .

19 *
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§ 8. [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für

die gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn

Jahre vom Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen )

feſtgeſetzt .

f. Eiſenkonſtruktionen .

§ 1. [ Beſchaffenheit der Materialienl . Schweißeiſen . Das

Eiſen ſoll Ticht. gut ſtauch⸗ und ſchweißbar , weder kalt⸗ noch rothbrüchig
noch langriſſig ſein , eine glatte Oberfläche zeigen und darf weder Kanten⸗

riſſe , noch offene Schweißnähte oder ſonſtige unganze Stellen haben .

A. Zerreißproben .

Für die Beurteilung ſind in erſter Linie Dehnungs - und Zerreißproben

maßgebend . Die Dehnung iſt auf eine Länge von 20 cm zu meſſen .

Die Verſuchsſtücke ſind von dem zu unterſuchenden Eiſen kalt abzu⸗

trennen und kalt zu bearbeiten .

Es müſſen mindeſtens betragen :

1. Bei Flacheiſen , Winkeleiſen , Fagçoneiſen und Blechen ,
welche im Weſentlichen nur in der Längsrichtung beanſprucht

werden ,

a) Zugfeſtigkeit in der Längsrichtung , wenn die Dicke beträgt :

d) 10 mm oder weniger , 3600 kg auf das qem,
6) mehr als auf 10 mmbis einſchließlich 15 mm, 3500 kg

auf das qem,
J) mehr als 15 mmm bis einſchließlich 25 wm, 3400 kg auf
das qcm .

b) Die Dehnung bis zum Bruche in allen Fällen 12 %.

2. Bei Blechen mit ausgeſprochener Längsrichtung , welche vorwie⸗

gend Biegungsſpannungen aufzunehmen haben , z. B. bei Steg⸗

blechen von Blechträgern ,

a) Zugfeſtigkeit in der Längsrichtung 3500 kg auf das gem,

b) Dehnung 10/ ,
c) Zugfeſtigkeit in der Querrichtung 2800 kg auf das qem,

d) Dehnung 3 %.
3. Bei Blechen ohne ausgeſprochene Längsrichtung , welche vorwie⸗

gend durch Spannungen in verſchiedenen Richtungen
beanſprucht ſind , wie z. B. bei Anſchlußblechen ,

a) Zugfeſtigkeit in der Hauptwalzrichtung 3500 kg auf das qem,

b) Dehnung 1004,
c) Zugfeſtigkeit in der Querrichtung 3000 kg auf das gem,

d) Dehnung 4 %.
4. Bei Eiſen für Niete , Schrauben und dergl .

a) Zugfeſtigkeit in der Längsrichtung 3800 kg auf das qcm,

b) Dehnung bis zum Bruche 18 %8.
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Dieſe Mindeſtbeträge der Zugfeſtigkeit ſind ſo zu verſtehen , daß die

Verſuchsſtücke die angegebenen Belaſtungen für die Dauer von 2 Minuten

tragen müſſen , ohne zu reißen .
B. Sonſtige Proben .

1. Bei Flacheiſen , Winkeleiſen , Façoneiſen und Blechen :
Ausgeſchnittene Längsſtreifen von 30 bis 50 wm Breite , mit abgerun⸗

deten Kanten , müſſen über eine Rundung von 13 mm Halbmeſſer winkel⸗

förmig gebogen werden können , ohne daß ſich an der Biegungsſtelle ein

Bruch im metalliſchen Eiſen zeigt . Der Winkel a, welchen ein Schenkel bei
der Biegung zu durchlaufen hat , beträgt in Graden

a) für Biegung in kaltem Zuſtande :
506 bei Eiſenſtärken d = 8 bis 11 mm,

a 35 % „ 5 1
a 25 0, „ i

τ H115 „ 1
b) für Biegung in dunkelkirſchrothem Zuſtande :

a = 1200 bei Eiſenſtärken d ⸗ bis 25 mm,
0 5 4 = uüber 25

In rothwarmem Zuſtande muß ein auf kaltem Wege abgetrennter , 30

bis 50 mm breiter Streifen eines Winkeleiſens , Flacheiſens , oder Bleches
mit der parallel zur Faſer geführten , nach einem Halbmeſſer von 15 mm
abgerundeten Hammerfinne bis auf das 1½ fache ſeiner Breite ausgebreitet
werden können , ohne Spuren von Trennung im Eiſen zu zeigen .

2. Bei Nieteiſen : 5
Nieteiſen ſoll kalt gebogen und mit dem Hammer zuſammengeſchlagen

eine Schleife mit einem lichten Durchmeſſer gleich dem halben Durchmeſſer
des Rundeiſens bilden können , ohne Spuren einer Trennung an der Bie⸗

gungsſtelle zu zeigen .
Ein Stück Niet⸗Rundeiſen muß auf eine Länge gleich dem doppelten

Durchmeſſer im warmen , der Verwendung entſprechenden Zuſtande bis auf
ein der Länge ſich zuſammenſtauchen laſſen , ohne am Rande riſſig

zu werden .

8 2 . Gußeiſen . Die aus Gußeiſen beſtehenden Theile müſſen, wenn

nicht Hartguß oder andere Gattirungen ausdrücklich vorgeſchrieben ſind , aus

grauem weichen Eiſen ſauber und fehlerfrei hergeſtellt ſein .

bet
Die Zugfeſtigkeit ſoll bei Gußeiſen mindeſtens 1200 kg auf das qem

etragen.
Es muß möglich ſein , mittelſt eines gegen eine rechtwinkelige Kante

des Gußſtückes mit dem Hammer geführten Schlages einen Eindruck zu er⸗

zielen, ohne daß die Kante abſpringt .
Ein unbearbeiteter quadratiſcher Stab von 30 mi Seite , auf öwei ,

Im von einander entfernten Stützen liegend , muß eine allmählich bis zu

15015 zunehmende Belaſtung in der Mitte aufnehmen können , bevor er
ri

Der Unterſchied der Wanddicken eines Querſchnittes , deſſen vorgeſchrie⸗
bener Flächeninhalt überall mindeſtens eingehalten ſein muß darf bei Säulen
bis zu 4 dem mittlerem Durchmeſſer und 4 : m Länge die Größe von 5 mm
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nicht überſchreiten . Bei Säulen von größerem Durchmeſſer und größerer
Länge wird der zuläſſige Unterſchied für jedes Decimeter Mehrdurchmeſſer
und für jedes Meter Mehrlänge um je ½ mm erhöht .

Die Wandſtärke ſoll jedoch in keinem Falle weniger als 10 mm ½betragen.

Sollen Säulen aufrecht gegoſſen werden , ſo iſt das beſonders anzugeben .

§ 3. [ Zeichnungen und Berechnungen ] . Die dem Vertrage

zu Grunde zu legenden Zeichnungen , Gewichtsberechnungen und vorhandenen
ſtatiſchen Berechnungen , inſoweit dieſelben vom Beſteller angefertigt worden

find , erhält der Unternehmer bei der Zuſchlagsertheilung . Gehen ſie dem

Unternehmer ſpäter zu, ſo rückt der Liefertermin entſprechend hinaus .

Sind dieſe Zeichnungen , abgeſehen von Ueberſichtsdarſtellungen , als
Werkzeichnungen im Maßſtabe von mindeſtens ¼ der natürlichen Größe
für ganze Hauptträger und / bis ½ für einzelne Theile ausgeführt , ſo
werden keine weiteren Spezialzeichnungen vom Unternehmer verlangt .

Letzterer iſt jedoch verpflichtet , die Vertragszeichnungen zu prüfen , ge⸗
fundene Fehler anzuzeigen und etwa vorkommende Unklarheiten , nach Ver⸗

ſtändigung mit dem Beſteller , zu beſeitigen . In der Ausführung ſich vor⸗
findende Mängel können durch Unklarheit oder Unvollkommenheit der Zeich⸗
nungen nicht entſchuldigt werden .

Abänderungen der Konſtruktion , ſowie Abweichungen von der Zeichnung ,
welche der Unternehmer für wünſchenswerth hält , hat derſelbe rechtzeitig
ſchriftlich zu beantragen .

Aenderungen , welche der Beſteller nach Abſchluß des Vertrages anord⸗
nen ſollte , hat der Unternehmer auszuführen . Ueber die ihm dafür etwa
zu bewilligende Entſchädigung bezw . Friſtverlängerung iſt womöglich eine
Vereinbarung vorher zu treffen .

Sind die für die Verdingung ſeitens des Beſtellers gefertigten Zeich⸗
nungen nur allgemein gehalten , ſo iſt der Unternehmer verpflichtet , auf
Grund der beglaubigten Kopien jener Verdingungszeichnungen die für die
Ausführung der von ihm übernommenen Arbeiten erforderlichen Werkzeich⸗
nungen anfertigen zu laſſen , und dieſe mit ſeiner Unterſchrift in zwei
Exemplaren dem Beſteller ſo zeitig zur Genehmigung einzureichen , daß kein

Aufenthalt der Arbeit eintritt . Ein revidiertes Exemplar , welches der Aus⸗

führung und der Abnahme zu Grunde gelegt wird , erhält der Unternehmer ,
falls nicht in den beſonderen Bedingungen eine andere Friſt feſtgefetzt iſt ,

ſpäteſtens zehn Tage nach der Einſendung zurück . Wird der feſtgeſetzte
Zeitraum vom Beſteller überſchritten , ſo ſoll dem Unternehmer eine der
Ueberſchreitung entſprechende Hinausſchiebung des Termins für die Fertig⸗
ſtellung der Eiſenkonſtruktion gewährt werden .

Sind Werkzeichnungen vom Unternehmer vorzulegen , ſo erfolgen Ma⸗
terialbeſchaffung und Arbeiten , ſoweit die Abmeſſungen nicht ſchon durch
die Verdingungszeichnungen klargeſtellt find , vor Rückempfang der revidirten
Werkzeichnungen lediglich auf Gefahr des Unternehmers .

Werden nur überſchlägig ermittelte Gewichtsverzeichniſſe als für die
Verdingung genügend erachtet , ſo hat der Unternehmer , auf Verlangen , eine

genaue Gewichtsberechnung einzureichen .

S

Æ



f. Eiſenkonſtruktionen . 295

Als Einheitsgewichte ſind anzunehmen :
wddas ibd zu e

für Schmiedeeiſen jjjj „ „ „
für gewalzten Stahl , Flußeiſen , Gußſtahl „ „ „ 7850 ,

§ 4. [ Bearbeitung ! ] . Die ſämmtlichen Konſtruktionstheile müſſen
genau den Zeichnungen entſprechen und folgende Bedingungen erfüllen :

1. Die durch Nietung oder Verſchraubung zu vereinigenden Eiſentheile
ſind genau auszurichten , ſo daß die Fugen dicht ſchließen .

1585
Verſtemmen der Fugen vor Prüfung und Abnahme iſt nicht

geſtattet .
2. Sämmtliche Eiſentheile müſſen , entſprechend den in den Zeichnun⸗

gen angegeben Dimenſionen , aus dem Ganzen gewalzt bezw . geſchmiedet
oder gegoſſen ſein und dürfen nicht durch Zuſammenſchweißen einzelner
Theile gebildet werden . Ausnahmen ſind beſonders feſtzuſtellen .

3. Alle Schrauben⸗ und Nietlöcher , mit Ausnahme derjenigen in

Futterplatten , welche gelocht werden dürfen , ſind zu bohren . Der an den

Löchern entſtandene Grat muß vor dem Zuſammenlegen und Nieten der

Stücke ſorgfältig entfernt werden .
4. Die Nietlöcher müſſen den vorgeſchriebenen Durchmeſſer und die

in der Zeichnung vorgeſchriebene Stellung und Verſenkung erhalten .
5. Die zuſammengehörigen Nietlöcher müſſen gut auf einanderpaſſen.

Verſchiebungen ſind bis höchſtens 5/ʒödes Lochdurchmeſſers zuläſſig . Die⸗

ſelben müſſen jedoch durch Aufreiben mit der Reibahle ausgeglichen werden .
aufgeriebene Löcher ſind entſprechend ſtärkere Nietbolzen ein⸗

zuziehen .
6. Die Niete ſind in hellroth - warmem Zuſtande, nach Befreiung von

dem etwa anhaftenden Glühſpane , in die gehörig gereinigten Nietlöcher unter
gutem Vorhalten ( wo thunlich mit Nietwinden ) einzuſchlagen. Sie müſſen
die Löcher nach der Stauchung vollſtändig ausfüllen .
Setz⸗ und Schließkopf müſſen centrale Lage haben , gut und vollan⸗

liegend ausgeſchlagen ſein , und es darf dabei keine Vertiefung entſtehen.
Der etwa entſtandene Bart iſt ſorgfältig zu entfernen . Die Nietköpfe dürfen

kleinerlei Riſſe zeigen .
Ein Verſtemmen der Niete iſt nicht geſtattet .

Nach dem Vernieten iſt zu unterſuchen , ob die Niete vollkommen feſt⸗

ſitzen und nicht prellen . Alle nicht feſt eingezogenen oder den ſonſtigen oben⸗

genannten Bedingungen nicht entſprechenden Niete ſind wieder herauszu⸗

5 und durch heitmäi drt
erſetzen . In keinem Falle iſt ein

achtreiben im kalten Zuſtande geſtattet . 909 8
7. Die br Schraubengewinde müſſen nach der Whitworth⸗

ſchen Skala rein ausgeſchnitten ſein . Die Muttern dürfen weder ſchlottern

ein feſten Gang haben . Die und Muttern müſſen mit der ganzen

zur Anlage beſtimmten Fläche aufliegen .
Bei ſchiefen Aulag flachen ſind die Köpfe, ſoweit ſie nicht genau an⸗

gepaßt werden , ebenſo wie die Muttern mit entſprechend ſchiefen Unterlags⸗

platten zu verſehen .
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Sind nach Angabe der Zeichnungen oder der Bedingungen gedrehte
Schraubenbolzen zu verwenden , fo müſſen dieſe in die für ſie beſtimmten
Bohrlöcher genau paſſen .

8. Die Zuſammenpaſſung der Konſtruktionstheile hat auf ſicheren Un⸗
terlagen zu geſchehen . Hierbei iſt darauf zu achten daß keiner dieſer Theile
in eine einſeitige Spannung gezwängt wird , daß die Verbindung derſelben
vielmehr gelöst werden kann , ohne daß die bezüglichen Stücke auseinander
federn . Sollten bei der Vernietung einzelne Konſtruktionstheile ſich ver⸗

iehen , ſo müſſen die Verbindungen gelöst und die vorhandenen Fehlerſorafältig beſeitigt werden .
Das Nieten auf dem Bauplatze iſt ſoviel wie irgend möglich zu beſchränken .
§ 5. ( Reinigung und Anſtrichl . Vor dem Zuſammenſetzen der

einzelnen Theile ſind dieſelben von allen Unreinheiten , ſowie von Roſt und
Hammerſchlag zu befreien . Der Unternehmer iſt gehalten , die von ihm be⸗
abſichtigte Reinigungsweiſe in dem Angebote anzugeben , falls in den beſon⸗
deren Bedingungen nicht ein beſtimmtes Verfahren vorgeſchrieben iſt , oder
der Unternehmer von der Vorſchrift abzuweichen wünſcht . Im Falle die
Reinigung auf chemiſchem Wege ſtattfindet , iſt der Unternehmer für das
etwaige Nachroſten in Folge nicht genügend ſorgfältigen Entfernens der
Säure verantwortlich .

Die anf chemiſchem Wege gereinigten Stücke ( Platten , Stäbe u. ſ. w. )
ſind unmittelbar nach der Reinigung mit einem Anſtriche von Leinölfirniß
in heißem Zuſtande zu verſehen . Derſelbe muß dünnflüſſig und ſchnell
trocknend ſein . Bis der Leinölfirniß genügend getrocknet iſt , ſind die ge⸗
ſtrichenen Eiſentheile geeigneter Weiſe unter Schutz zu halten .

Bevor ein deckender Anſtrich aufgebracht wird , iſt dem Beſteller ent⸗
ſprechende Mittheilung zu machen , damit derſelbe die Prüfung der Eiſen⸗
theile vorher vornehmen kann . Erſt nach Eledigung der bei dieſer vorläu⸗
figen Abnahme für erforderlich erachteten Nacharbeiten und nach Erneue⸗
rung des etwa beſchädigten Leinölfirniß⸗Anſtriches darf die Grundirung der
Theile mit dem in den beſonderen Bedingungen vorgeſchriebenen Grundan⸗
ſtriche erfolgen . Diejenigen Flächen , welche durch andere verdeckt werden ,
ſind vor der Zuſammenfügung zu ſtreichen .

In allen zwiſchen den Konſtruktionstheilen bleibenden freien Räumen ,
in denen ſich Waſſer anſammeln kann , muß für beſonders ſorgfältigen An⸗
ſtrich , ſowie für den Abfluß des Waſſers durch entſprechend gebohrte Löcher

orge getragen werden . Iſt letzteres nicht abgängig , ſo iſt der Raum , ſo⸗
weit thunlich , mit Asphaltkitt oder einem anderen geeigneten Materiale
auszufüllen .

Nach erfolgter Aufſtellung der Eifenkonſtruktion ſind die Köpfe der
auf der Bauſtelle eingeſchlagenen Niete von Roſt zu reinigen und zu grun⸗
diren . Sämmtliche Fugen ſind ſorgfältig zu verkitten .

Die weiteren Anſtriche ſind , falls nicht beſondere Vereinbarung er⸗
folgt , von der Lieferung ausgeſchloſſen .

Wird eine Verzinkung , Verzinnung oder Verbleiung von Eiſentheilen
vorgeſchrieben , ſo muß dieſelbe als ein das Eiſen vollſtändig bedeckender
gleichmäßiger , gut haftender Ueberzug hergeſtellt werden .
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§ 6. [ Prüfung während der Herſtellungl . Dem Beſteller
ſteht das Recht zu, ſich von der Vertragsmäßigkeit der Materialien und der
Arbeit durch Proben und durch fortwährende oder periodiſche Kontrole
ſelbſt oder durch ſachverſtändige Techniker zu überzeugen . Der Unternehmer
hat dafür zu ſorgen , daß dem Beſteller , ſowie ſeinen Vertretern hierbei
ſtets und überall Zutritt zu den betreffenden Werkſtätten geſtattet werde .

Den Kontrolirenden ſind die zu den Proben und Unterſuchungen noth⸗
wendigen Werkzeuge und Arbeitskräfte unentgeltlich zur Verfügung zu ſtellen .

Bei der Ausſchreibung iſt näher anzugeben , in welchem Umfange die
Proben gewünſcht werden .

Die Unterſuchung des Materials erfolgt auf Verlangen des Unter⸗
nehmers auf den Hüttenwerken .

Wenn der Unternehmer oder das betreffende Hüttenwerk die erforder⸗
lichen Einrichtungen für die vorgeſchriebenen Prüfungen der zu verwenden⸗den Materialien nicht zur Verfügung ſtellt , ſo kann der Beſteller dieſelben
auf Koſten des Unternehmers anderweit ausführen laſſen .

5
Die Materialien zu den Proben hat der Unternehmer unentgeltlich

zu liefern .
Zu den Proben ſind im Allgemeinen abfallende Abſchnitte und kleinere

Stücke zu verwenden , jedoch ſoll der kontrolierende Techniker in der Aus⸗
wahl der Probeſtücke nicht beſchränkt ſein . Das abgenommene vorſchrifts⸗
mäßige Material iſt als ſolches zu ſtempeln . Nicht vertragsmäßig befun⸗
dene Theile ſind ſo zu bezeichen , daß deren Verwerfung erkannt werden kann ,
ohne daß durch dieſe Bezeichnung das Material für andere Zwecke unbrauch⸗
bar gemacht wird .

Der Beſteller iſt berechtigt , die Erſtattung der durch die Abnahme
an einem anderen Orte als der Konſtruktionswerkſtätte erwachſenen weiteren
Reiſekoſten vom Unternehmer zu verlangen .

Sollten bei der Prüfung der fertigen Konſtruktionstheile , ſei es in der
Werkſtatt oder während der Aufſtellung am Bauplatze , Mängel in der
Ausführung einzelner Stücke wahrgenommen werden , ſo iſt der Unternehmer
verpflichtet , die mangelhaften Stücke auf eigene Koſten durch andere Hor⸗
ſchriftsmäßige zu erſetzen , ohne daß ihm hieraus ein Anſpruch auf Ver⸗
längerung der feſtgeſetzten Vollendungstermine oder auf Erlaß der Kon⸗
ventionalſtrafe erwächst . 5

Die Kontrole auf den Hüttenwerken und in der Werkſtatt des Unter⸗
nehmers muß entſcheidend ſein für die innere Beſchaffenheit des Materials .
Bei der Aufftellung können nur einzelne Stücke wegen äußerer Fehler , die
hier erſt bemerkt werden , verworfen werden .

§ 7 . ( Gerüſte und Aufſtellungl . Die für die Aufſtellung der
Eiſenkonſtruktion zu wählende Methode , ſowie die Konſtruktion der Rüſt⸗
ungen bleibt , ſoweit nicht bei der Ausſchreibung beſondere Vorſchriften ge⸗
geben ſind , dem Ermeſſen des Unternehmers überlaſſen ; derſelbe hat jedoch
dem Beſteller ſeine Abſichten in dieſer Beziehung , unter Vorlage der nöthigen
Zeichnungen , rechtzeitig zur Kenntnißnahme mitzutheilen und Einwände des
letzteren zu berückſichtigen .
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Der Beſteller übernimmt durch ſeine Zuſtimmung keine Verantwort⸗

lichkeit für die Haltbarkeit der Gerüſtkonſtruͤktion , vielmehr fallen alle bei

den Aufſtellungsarbeiten vorkommenden Unfälle und deren Folgen lediglich

dem Unternehmer zur Laſt .

Hebezeuge und ſonſtige zur Aufſtellung erforderlichen Geräthe hat

der Unternehmer auf ſeine Koſten zu beſchaffen und zu unterhalten .

Die Gerüſte dürfen Verkehrsſtraßen und Gewäſſer nur ſoweit einengen ,

als es die zuſtändigen Behörden geſtatten . Die Gerüſtkonſtruktionen unter⸗

liegen deßhalb der durch den Beſteller zu vermittelnden Genehmigung der

betreffenden Behörden . Der Beſteller hat den Unternehmer bereits bei der

Ausſchreibung , jedoch ohne Verbindlichkeit , auf die beſonderen Verhältniſſe
in dieſer Beziehung aufmerkſam zu machen und Angaben über die Trans⸗

portwege zur Bauſtelle und ihre Verbindung mit der betreffenden Eiſenbahn⸗

ſtation , ſowie über die Bodenbeſchaffenheit ( mit Rückſicht auf Rammar⸗

beit ) , die Waſſerverhältniſſe ( Hoch- und Niedigwaſſer ) und über Eisgang

beizufügen .

Allen Anforderungen der zuſtändigen Aufſichtsbehörde hat der Unter⸗

nehmer ſich zu unterwerfen und in der geſtellten Friſt nachzukommen , wid⸗
rigenfalls der Beſteller berechtigt iſt , das Erforderliche ohne Weiteres auf

Rechnung des Unternehmers zu veranlaſſen .

Von der bevorſtehenden Inangriffnahme des Gerüſtbaues iſt dem

Beſteller rechtzeitig Kenntniß zu geben .
Die Wiederentfernung der Gerüſte und die Wiederbeſeitigung aller in

Folge der Aufſtellungs - Arbeiten entſtandenen Veränderungen und Beſchä⸗

digungen am Baue ſelbſt oder an den benachbarten Grundſtücken hat der

Unternehmer auf ſeine Koſten mit möglichſter Beſchleunigung zu bewirken.

§. 8. [ Prüfung nach Vollendungl . Nach Vollendung der Eiſen⸗

konſtruktion iſt auf Grund einer auf alle Theile ſich erſtreckenden Unter⸗

ſuchung bezüglich deren vertragsmäßiger Herſtellung dem Unternehmer ſeitens
des Beſtellers eine ſchriftliche Beſcheinigung über den Befund auszuſtellen ,
oder auf Verlangen eines der beiden Kontrahenten eine beiderſeits zu unter⸗

ſchreibende Verhandlung aufzunehmen .

Mit der Beſeitigung der etwa vorgefundenen Mängel hat der Unter⸗

nehmer ſofort zu beginnen

Auf Verlangen des Unternehmers erfolgt die Uẽterſuchung im An⸗

ſchluſſe an die Vollendungsarbeiten der Aufſtellung .
Von dem in Ausſicht ſtehenden Vollendungstage iſt der Beſteller bezw.

deſſen Stellvertreter vorher in Kenntniß zu ſetzen .

§ 9. [ Probebelaſtungl . Die Konſtruktionen können auf Koſten des

Beſtellers Probebelaſtungen unterworfen werden .

S8 10. lErgebniſſe der Probebelaſtungl . Eine geringe
bleibende Durchbiegung der Geſammtkonſtruktion nach Entfernung , der

erſten Probelaſt ſoll nicht der fehlerhaften Ausführung zugeſchrieben
werden , wenn hierbei eine Deformation einzelner Konſtrukkionstheile
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( Verbiegen der Vertikalen , Trennung an den Verbindungsſtellen , Aus⸗
weichen der gedrückten Theile und Aehnliches ) nicht nachgewieſen werden
kann . Doch darf eine fernere bleibende Durchbiegung bei anderweiten Ver⸗
ſuchen nicht wahrgenommen werden .

Ueberſteigt die gemeſſene elaſtiſche Durchbiegung die rechneriſch be⸗
ſtimmte , ſo berechtigt dies den Beſteller nur in dem Falle zur Zurückweiſung
der gelieferten Konſtruktion oder eines Theils derſelben , wenn er im Stande
iſt , den Nachweis zu führen , daß die größere elaſtiſche Durchbiegung in
Mängeln der Ausführung oder des Materials ihren Grund hat .

Bei Beurtheilung der Probebelaſtungs⸗Ergebniſſe iſt auf Temperatur⸗
unterſchiede, ſowie auf die ungleichmäßige Erwärmung durch die Sonne
Rückſicht zu nehmen .

Alle Mängel , welche bei der Probebelaſtung an der Eiſenkonſtruktion
ſich herausſtellen und welche auf Fehler in der Ausführung oder im Materiale
zurückzuführen ſind , hat der Unternehmer innerhalb einer angemeſſenen ,
vom Beſteller feſtzuſetzenden Friſt auf ſeine Koſten zu beſeitigen , widrigen⸗
falls dem Beſteller das Recht zuſteht , die erforderlichen Aenderungen durch
einen Anderen , auf Koſten des Unternehmers , ausführen zu laſſen .

§ 11. [ Abrechnungl . Die Abrechnung erfolgt , wenn nicht eine
Bauſchvergütung vereinbart iſt , nach dem Gewichte . Zu dieſem Zwecke ſollen
ſämmtliche Konſtruktionstheile gewogen werden . Iſt dies nicht durchführbar ,
ſo iſt von den gleichen Konſtruktionstheilen eine vom Beſteller anzugebende
und vom Unternehmer als genügend anerkannte Anzahl zu verwiegen . Die
hiernach ermittelten Stückgewichte ſind der Berechnung des Geſammtgewichtes
zu Grunde zu legen . Alle Verwiegungen ſollen in Gegenwart eines Beamten
des Beſtellers oder , mit Einverſtändniß des Beſtellers , durch einen öffent⸗
lichen , zur Ausſtellung von Waageſcheinen berechtigten Beamten geſchehen .

Hierbei wird jedoch nur ein Mehrgewicht bis 3eſ bei Schweißeiſen ,
bezw. bis 5 bei Gußeiſen gegenüber dem berechneten Geſammtgewichte
bezahlt . Mindergewicht wird nicht mit bezahlt .

Konſtruktionstheile mit einem Mehrgewichte über 5 bei Schweiß⸗
eiſen , bezw . 10 % bei Gußeiſen , oder einem Mindergewichte über 2 gegen
das berechnete Gewicht können zurückgewieſen werden .

Die Abnahme und Abrechnung der Arbeiten , ſowie die Zahlungen
finden innerhalb der im Vertrage feſtzuſetzenden Friſten ſtatt .

12. [ Gewährleiſtungl . Für alle Schäden und Mängel ,
00 85 9650 in Folge ſchlechten Materials oder fehlerhafter

Ausführung der Eiſenkonſtruktion entſtehen , bleibt der Unternehmer bis zum
Ablaufe eines Jahres nach ſtattgehabter Abnahme ( § 15 der allgemeinen
Bedingungen ) haftbar .

ö
13. [ Schlußbeſtimmungl ] . Sollte der Unternehmer gegen eine

der Einwendungen erheben wollen , ſo hat er dieſe
ſchon bei Abgabe ſeines Angebotes vorzubringen .
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IN g. Blechnerarbeiten .

0 § 1. [ Beſchaffenheit des Materials ] . Zu ſämmtlicher Blechner⸗

6. 88 arbeit iſt Blech von der im Ueberſchlage näher bezeichneten Stärke und Be⸗
60%5 ſchaffenheit zu verwenden . Bei Anwendung von Zinkblech muß dasſelbe

nach näherer Anleitung durch Zwiſchenlegen von Blei , Zink , galvaniſirten ver⸗

6 zinkten Eiſenblechſtreifen gegen Berührung der Eiſentheile geſchützt werden ,

oder die Eiſentheile ſelbſt ſind zu verzinken .

§ 2. [ Fälze und Löthfugen ] . Grat⸗ und Kehlbleche ſind theils
6 zu überfälzen , theils , wo es beſonders verlangt wird , in den Fugen 8

0 breit über einander zu legen und zu verlöthen . Bei Rinnen und Röhren

N ſoll die Löthfuge mindeſtens 1,5 em breit ſein und iſt dieſelbe bei der Be⸗

IIIN feſtigung der Röhren nach außen zu kehren .

66 0
5 § 3. [ Ausführung der Arbeiten ] . Die Arbeiten ſind nach den

im Ueberſchlag enthaltenen Vorſchriften und nach den zu gebenden Zeich⸗
nungen pünktlich zu fertigen , gut zu löthen und , was Anſtrich erhält , dauer⸗

haft dreimal mit guter Oelfarbe anzuſtreichen .

4 8 § 4. [ Nägel und Haftenl . Die zur Befeſtigung der Blechner⸗ A5 0

arbeiten erforderlichen Nägel hat der Unternehmer ohne beſondere Entſchä⸗ 80

digung zu liefern . 2

Ebenſo ſind die Vorſchußſtreifen . Haften und dergleichen , wenn hiefür 10

nichts im Ueberſchlage vorgeſehen iſt , unentgeltlich mitzuliefern und zu befeſtigen . Wuff

Zur Befeſtigung der Eiſenbleche ſind eiſerne Nägel , zur Befeſtigung
der Zinkbleche ſind Zinknägel oder gut verzinkte eiſerne Nägel zu verwenden .

§ 5. [ Muſter ] J . Der Unternehmer hat vor der Verarbeitung die zu
verwendenden Blechtafeln und die fertigen Arbeiten vor dem Anſtrich der

10 Bauleitung vorzuzeigen und derſelben eine Muſtertafel abzuliefern , damit

N ſie jederzeit Vergleichungen mit den verarbeiteten Materialien anſtellen kann .

NN § 6. [ Gerüſtel . Zur Befeſtigung der Arbeiten iſt dem Blechner

0 geſtattet , das Gerüſte des Zimmermanns bezw . des Maurers zu benützen ;
ſollte er aber den Termin verſäumen , ſo hat er die Gerüſte auf ſeine Koſten
herzuſtellen .

§ 7. [ Hinderung der Arbeitl . Von Mängeln an der hölzernen
Dachverſchalung oder der Steinhauerarbeit der Geſimſe , mit denen die Rinnen

zuſammenhängen , iſt der Bauleitung alsbald Anzeige zu machen , damit
dieſen Mängeln abgeholfen werden kann , ehe dadurch die Anbringung der

Blechnerarbeit verzögert wird .
14 Bei der Unterlaſſung einer ſolchen Anzeige geht der Unternehmer der

U0 Blechnerarbeit einer Entſchädigung für ſpätere Umänderung ſeiner Arbeit
058500

an den Stellen, wo die Unterlage mangelhaft iſt , verluſtig .
§ 8. [ Kohlenpfannen ] . Auf das Feuer der Kohlenpfannen iſt

wohl Acht zu geben und dürfen dieſe beim Aufhören der Arbeit in den
N Feierſtunden oder Abends nicht ſich ſelbſt überlaſſen bleiben , ſondern es iſt

J deren Gluth ſorgfältig auszulöſchen . Aller aus nachläſſiger Behandlung

Nh der Kohlenpfanne entſtehende Feuerſchaden fällt dem Unternehmer der Blechner⸗
J arbeit zur Laſt .
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§ 9. [ Ausmaß ] . Bei der Ausmeſſung der Arbeiten wird keine
Rückficht auf Ueberfälzungen und die übergreifenden Theile genommen ,
ſondern blos laufend , oder nach dem wirklichen Inhalt gemeſſen .

Arbeiten , für welche Bleche von beſtimmtem Gewicht für das qm vor⸗
geſchrieben ſind , werden nicht nur gewogen , ſondern auch gemeſſen ; zeigt
ſich hierbei ein Mehrgewicht von 5 % oder darüber , ſo wird letzteres nur
nach dem Metallwerth vergütet .

§ 10. [ Metalldächer nach dem Leiſtenſyſtem ! ] . Die Holzleiſten
von Tannenholz müſſen eine Höhe von 0,035 und eine Breite von 0,085
oben und 0,025 m unten haben .

Sie ſind mit ſchräg einzuſchlagenden Drahtſtiften auf der Schalung zu
befeſtigen und gleichmäßig und genau zu legen .

§ 11. Die Aufkantungen der Tafeln gegen die Holzleiſte müſſen bis
auf 1 —2 mm die Höhe der Leiſte erreichen . Die Aufkantung der Tafeln
iſt durch 5 Haften auf die Tafellänge zu halten .

Der oben umgebogene Falz einer Tafel muß eine Breite von 0,035 haben.
Wird die Firſt durch eine Leiſte gebildet , ſo ſind die Tafeln 0,058

gegen die Firſtleiſte aufzubiegen .
§ 12. Bei ſehr flachen Dächern müſſen ſtatt der trapezförmigen Holz⸗

leiſten ſolche von fünfeckiger Querſchnittsform verwendet werden . Dabei
ſind die Aufkantungen der Tafeln nach außen umzubiegen in einer Breite
von 0,01 m und die Zinkleiſten ſind beiderſeits mit einem Wulſt von 0,01
Durchmeſſer zu verſehen .

§ 13. [ Rautenfyſtemj . Der Schließwinkel mit aufgebogenen Kanten
muß ſich gegen die Falze der Tafeln anlegen , um das Eindringen von
Schnee zu verhindern .

§ 14. [ Wellblech ] . Die wagrechte Ueberdeckung der Tafeln muß

wenigſtens 0,12 und an den Seiten eine Wellenbreite betragen . Trippſtadter
Bleche haben ſich in der Länge 15 cm und in der Breite 5 cm zu überdecken .

Die Nietenköpfe ſind 3 mm ſtark zu machen, die Nietlöcher müſſen
2 —2,6 cm von der Kante abſtehen . Die Entfernung derſel hen von einander
in den wagrechten Stößen iſt 30 mm, in den aufwärtsſteigenden 33 mm

zu nehmen .

§ 15. [ Kamineinbände ] . Kamineinbände ſind mit wagrechten
Einläffen , treppenförmig oder in einer Höhe durchgeführt herzuſtellen und

dürfen nicht in ſchrägen Nuthen verlaufen .

§ 16. [ Kehlriune ! . An den Langſeiten der Kehlrinnen ſind doppelte

Falze anzubringen . Die Kehlen ſind mindeſtens 0,60 breit zu machen .

§ 17. [ Dachrinnel . Das auf der Dachfläche ruhende Ende des

Kanales muß mindeſtens um 3 cm höher liegen , als der vordere Kanal⸗
wulſt . Dasſelbe muß einen Falz erhalten , vermittelſt welchem der Kanal
durch 10 em breite Blechhaften , die in Zwiſchenräumen von 0,50 mit Nägeln

befeſtigt werden , auf der Schalung gehalten wird .

Die Rinnen müſſen ein Gefäll von 1: 120 zum mindeſten erhalten .
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§ 18. [ Abfallrohrel . Für je 10 qm Horizontalprojektion der

Dachflächen iſt ein Rohrquerſchnitt von 1 —1,2 qem zu nehmen .

§ 19. [ Deckungmit Falzenl . Bei Dächern mit ſtehenden Falzen
und mit liegenden Falzen in wagrechter Linie der Decktafeln muß die Ueber⸗

deckung der Länge —= 8 ecm und die der Breite 4 cm betragen .

§ 20. [ Ausmaßl ] . Beim Ausmaß der Metalldachungen werden die

Ausſchnitte für Kamine und Dachlichter oder Ausſteigöffnungen abgezogen ,
Durchgangsöffnungen von Ventilationsröhren , d. ſ. gewöhnliche Dunſtröhren ,
dagegen nicht .

§ 21. Bei Verwendung von Zink darf dasſelbe mit Dachpappe nicht
in Berührung gebracht werden .

§ 22. [ Nachbeſſerungenj ! . Die vor Ablauf der Gewährzeit ſich
ergebenden Nachbeſſerungen hat der Unternehmer nicht nur unentgeltlich
vorzunehmen , ſondern auch für jeden durch die Undichtigkeit verurſachten
Schaden zu haften . Eine Ausnahme findet nur dann ſtatt , wenn erweislich
durch Dritte oder durch außerordentliche Stürme oder ſonſtige Natur⸗
ereigniſſe Beſchädigungen verurſacht würden .

g9 23 . [ Gewährleiſtung ] . Die Dauer der Gewährleiſtung für
die gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre
vom Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

h. Schieferdeckerarbeiten .

§. 1. [ Beſchaffenheit des Materials ] . Die Schiefer müſſen
von beſter Beſchaffenheit ſein , ſo daß ſich keine ſogenannte Tagſteine darunter
befinden, ſie müſſen eine dunkle rauchgraue oder bläulichgraue Farbe haben ,
von gleicher Dicke und von gleichem Gefüge ſein , es dürfen nicht mehr als
45 Stück auf 1 Stoß von 30 em Länge gehen , ferner müſſen ſie jeder
Witterung Trotz bieten und dürfen weder porös noch bituminös ſein und
keine Beimiſchung von Schwefelkies , Eiſenoxyd oder Kalkerde enthalten .

§ 2. [ Ausführung der Arbeitl . Jeder Deckſtein iſt mit drei
guten ſtarken Nägeln auf die Einſchalung ſo zu befeſtigen , daß die Nägel
nach vollendeter Eindeckung jedenfalls bedeckt ſind , er muß auch auf den ge⸗
raden Dachflächen von jedem ſeiner Nachbarn wenigſtens 8,5 cm breit und
bei gebogenen Flächen mindeſtens 10 om breit winkelrecht , zu den Seiten

der Schiefer gemeſſen , überdeckt werden . Die zur Eindeckung und zum Be⸗
feſtigen der Dachhacken und Schneefangeiſen nöthigen Nägel ſind vor der

Verwendung in Oel zu legen ; die nach der Anfertigung etwa an der untern
Seite der Verſchalung vorſtehenden Schiefernägel müſſen umgenietet werden ;
im Falle es der Ueberſchlag vorſchreibt , ſind ausſchließlich verzinnte oder
verzinkte Nägel zu verwenden .

„ Die verſchiedenen Dachflächen ſind , je nachdem ſie der Wetterſeite zu⸗
kehrt ſind, theils rechts, theils links einzudecken . Die Firſte und Gräte der
Dächer ſind , wenn keine Metalleindeckung verlangt wird , in beſonderen gleich
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breiten Streifen , von der Wetterſeite abgewendet und dort 8 em überſtehend ,
einzudecken . Dachhacken und Schneefangeiſen müſſen aus Schmiedeeiſen
hergeſtellt werden und haben eine ſtarke Bleiunterlage zu erhalten , welch '
letztere der Unternehmer zu ſtellen hat ; ebenſo hat derſelbe für die nöthigen
Gerüſte , Seile , Leitern u ſ. w. zu ſorgen .

§ 3. Die Deckung darf an keiner Stelle Näſſe , Schnee und Waſſer
durchlaſſen , ſondern muß vollſtändig dicht ſein , für welche Eigenſchaften der
Unternehmer insbeſondere zu garantiren hat .

§ 4. Von Mängeln an der hölzernen Dachverſchalung , welche der
Schieferdecker genau zu unterſuchen hat , iſt der Bauleitung alsbald Anzeige
zu machen , damit ſolche rechtzeitig , ohne die Eindeckung aufzuhalten , ver⸗
beſſert werden können .

Wird eine ſolche Anzeige unterlaſſen , ſo hat der Unternehmer keine
Entſchädigung für Umdeckung an derjenigen Stelle , wo die Unterlage mangel⸗
haft war , anzuſprechen .

§ 5 . [ Ausmaß ! . Bei der Ausmeſſung der Arbeit wird keine Rückſicht auf die
übergreifenden Theile genommen , ſondern es geſchieht erſtere nach dem wirk⸗
lichen Gehalte der eingedeckten Fläche , übrigens werden Dachfenſter , Kamine ,
Schläuche ꝛc. , welche weniger als 0,3 qm meſſen , nicht in Abzug gebracht .

§ 6. Wenn das Deckblei beſonders bezahlt wird , ſo iſt dasſelbe der
Bauleitung zugeſchnitten vorzuzeigen , vorzuwägen und vorzumeſſen . Wird
dies nicht befolgt , ſo hat ſich der Unternehmer eine annähernde Berechnung
des Verbrauchs , welche ſich aus Zeichnung und Probegewicht ergibt , ge⸗
fallen zu laſſen .

§ 7 . [ Nachbeſſerungenl . Die vor Ablauf der Gewährzeit ſich
ergebenden Nachbeſſerungen hat der Unternehmer nicht nur unentgeltlich
vorzunehmen , ſondern auch für jeden durch Einregnen verurſachten Schaden
zu haften . Eine Ausnahme findet nur dann ſtatt , wenn erweislich durch
Dritte oder durch außerordentliche Stürme oder ſonſtige Naturereigniſſe
Beſchädigungen verurſacht würden .

§ 8. [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die
gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn, Jahre vom
Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

i . Verputz⸗ und Gypſerarbeiten .

§ 1. [ Beſchaffenheit der Mörtel⸗Materialien ] l . Der zu
Verputzarbeiten zu verwendende fette Kalk muß mindeſtens 4 Wochen vor
dem Gebrauch eingeſumpft ſein , der magere oder der hydrauliſche Kalk aber
muß friſch gebrannt ſein und unmittelbar nach der Lieferung durch Be⸗
ſprengen mit Waſſer bis zum Zerfallen zu Staub abgelöſcht und ſodann
bis zur Verwendung gegen den Zutritt von Luft und Feuchtigkeit geſchützt
werden . Der Gyps iſt ebenfalls nur friſch gebrannt und fein geſiebt zu
verwenden .
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Der Sand muß ſcharfkantig , entweder Flußſand oder ein von erdigen
Beſtandtheilen freier Grubenſand ſein .

Die Mörtelpfannen ſind zu bedecken und zur Mörtelbereitung geübte
kräftige Leute zu verwenden , auch darf kein fetter Kalkmörtel , der über

½ Tag , kein magerer , der über / Tag , und kein Gypsmörtel , der über
J Stunde bereitet iſt , verwendet werden .

§ 2. [ Vergypſung von Decken und Wänden ] . Zu den ge⸗
rohrten Decken ſind zunächſt Rippen von ſtarken Rohren längs der Latten
oder Bretter in einer Entfernung von 20 cm auf die Verſchalung gut
aufzunageln . Quer über dieſe Rippen iſt ſodann die eigentliche Verrohrung ,
zu welcher auch Rohrmatten verwendet werden dürfen , anzubringen und
müſſen die zu verwendenden Rohre gerade gewachſen , vollkommen reif und
abgeſchält ſein ; ſie dürfen nicht unter 1,7 m lang und müſſen in der Mitte
mindeſtens 7 wm dick ſein . Beim Verrohren müſſen die Halme abwechſelnd
nach ihren beiden Enden gelegt werden , ſo daß je ein dickes neben ein
dünnes Ende zu liegen kommt , und müſſen die Längefaſern der Rohre jene
des Holzwerks kreuzen , auch darf der Zwiſchenraum zwiſchen den einzelnen
Rohren nicht über eine Rohrdicke groß ſein .

Bei Verrohrung auf Riegelholz müſſen die Rohre zu beiden Seiten
mindeſtens 3 cm über das Holz vorſtehen

Die zu verwendenden Rohrnägel müſſen 3,5 cm lang , mit ſpitzen
Köpfen verſehen ſein und nicht über 15 cm von einander entfernt , auch nicht
ſo tief eingeſchlagen werden , daß die Köpfe das Holz berühren .

Die Drahtzüge dürfen nicht über 20 cm von einander entfernt ſein
und iſt hiezu gut ausgeglühter geſchmeidiger Draht von der Nummer 2,2 mm
ſtark zu verwenden .

Auf vorbeſchriebene, Verrohrung iſt das Rauhwerk in mehrmaligen
dünnen Aufträgen zu bringen und entweder mit Gyps oder feinem Silber⸗
ſandſpeis abzuglätten .

Die Dicke des Verputzes ſoll einſchließlich der Rohrdicke nicht mehr als
2 —2 / cm betragen .

Bei Wänden aus Holz iſt dieſes quer über die Faſer nach der bei den

Decken gegebenen Vorſchrift zu rohren und mit Nägeln und Draht kreuz⸗
weiſe zu beziehen , wobei die erſteren , über Kreuz gemeſſen , nicht über 15 cm

von einander entfernt geſchlagen werden dürfen . Hierauf iſt der Verputz
wie vorgeſchrieben aufzutragen und abzuſcheiben . Der Verputz der Decke

muß genau wagrecht , jener der Wände ſenkrecht und im richtigen Winkel
ausgeführt werden .

Weerden ſtatt der Rohre oder Rohrgewebe ſog . Gypslättchen als Vor⸗

richtungen zum Halte des Mörtels verwendet , ſo müſſen dieſe einen trapez⸗
förmigen Querſchnitt haben .

§ 3. [ Geſimſel . Die Geſimſe ſind ſchön gerade zu ziehen und in

den Ecken genau zuſammen zu ſchneiden . Die erforderlichen auf Verlangen
mit Blech zu beſchlagenden Schablonen u. ſ. w. zum Geſimsziehen , zu Fül⸗

lben
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lungen , Bogen , Nuthen und Faſen ꝛc. ſind nach zu gebender Zeichnung und
Vorſchrift auf Rechnung des Unternehmers anzufertigen .

Für Gefimſe von jeder Ausladung wird neben dem vollen Ausmaßder Wand⸗ und Deckenfläche hinter dem Geſims noch eine weitere im Ueber⸗
ſchlag zu beſtimmende Entſchädigung für das am abgewickelte Geſimsfläche
gewährt , wobei als Längemaß die durch Halbirung der Geſimsausladung
ſich ergebende Gerade genommen wird .

§ 4. [ Ausmaß der Vergypſungl . Der Verputz der Decken und
Wände wird nur im Lichten und nach dem wirklichen Inhalt der Räume
gemeſſen , ſo daß keine Dicke des Verputzes weder an der Decke, noch an den
Wandungen mitgemeſſen wird .

§ 5. Zuputzen der Bekleidungenl . Für das Zuputzen der
Thür⸗ und Fenſterbekleidungen , Fußſockel und dergleichen hat der Unter⸗
nehmer keine beſondere Entſchädigung anzuſprechen . Dieſe Arbeiten ſindſtets mit Genauigkeit und ſogleich nach Verlangen vorzunehmen , wobei die
Verunreinigung des Holzwerks , Gemäuers und der Hauſteine , Dachrinnenund Abfallrohre möglichſt zu vermeiden iſt , und liegt dem Unternehmer der
Verputzarbeit deren Reinigung ob.

135§ 6 . [ Aeußerer Verputzl . Zum äußeren Verputz darf kein Gyps
verwendet werden Der hierbei zu verwendende Mörtel muß , je nachdem
dies der Ueberſchlag vorſchreibt , aus gutem altem fettem Kalk , oder aus

405 gebranntem magerem Kalk und reinem ſcharfkantigem Sand bereitet
werden .

Vor dem Auftrag des erſten Anwurfs ſind bei äußerem Verputz auf
Gemäuer deſſen Fugen auszukratzen , bei Riegelwandungen aber die Felder
friſch zu verſpannen und ſodann ſämmtliche Flächen vom Staub zu reinigenund gehörig anzunetzen . Bei äußerem Verputz auf Holzwerk muß dieſes
quer über die Holzfaſern mit unterlegten Rippen gerohrt , jedenfalls abermit Nägeln und Draht kreuzweiſe ſo bezogen werden , daß die Nägel höch⸗
ſtens 15 em von einander entfernt zu ſtehen kommen .

Der erſte Spritzbewurf iſt ganz dünn und auf dieſen der Mörtel von
oben nach unten 3 mal ſo aufzutragen , daß vor jedem neuen Auftrag der
vorherige wohl angezogen hat . Der letzte Bewurf iſt entweder als Beſen⸗
bewurf zu behandeln oder mit dem Reibbrett fein abzuſcheiben . Dem Beſen⸗
3 iſt die Farbe beizumiſchen . Die Dicke des äußeren Verputzes ſoll
nicht mehr als 2 —2¼ em betragen . 5 83

§ 7 . [ Beſchädigung anderer Arbeiten ] . Für die Beſchädi⸗
gungen ſchon fertiger Arbeiten durch die Arbeiten des Unternehmers hat
letzterer aufzukommen . 3

§ 8. [ Gerüſte ꝛc.]J. Wofern im Ueberſchlag nicht ausdrücklich eine
andere Beſtimmung getroffen iſt , hat der Unternehmer weder beim Decken
noch Wandverputz , noch bei Verputz⸗Arbeiten am Aeußeren eine beſondere
Entſchädigung für Gerüſte anzuſprechen .

Dem Blechner , Anſtreicher ꝛc. hat der Gypſer die Benützung ſeines
Gerüſtes zu ihren Arbeiten bis zu ihrer Vollendung unentgeltlich zu geſtatten .

§ 9. [ Wegräumung von Schuttl . Die Wegräumung des ſich
ergebenden Schutts u. ſ. w. nach vollendeter Arbeit iſt , ſoweit der Ueber⸗

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 20
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ſchlag nichts anderes beſtimmt , Sache des Unternehmers , wofür er keine be⸗

ſondere Vergütung anzuſprechen hat . 3 .
8 [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für

die gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre

vom Tage der Abnahme an ( 8 15 der allgemeinen Bedingungenj feſtgeſetzt .

k. Schreinerarbeiten .
§ 1. [ Beſchaffenheit des Materiales ] . Die Arbeiten ſind nach

beſonderer Angabe , nach Muſterſtücken und Zeichnungen von ausgetrocknetem ,

gefundem , möglichſt aſtloſem Holze meiſtermäßig anzufertigen . Das
Eichenholz muß ſplintfrei ſein . Riſſiges , aſtiges , ſchwammiges , angeharztes
oder angefaultes Holz wird nicht angenommen .

§ 2. [ Ausführung der Arbeitl . Unter meiſtermäßiger Aus⸗
führung iſt hauptſächlich ſaubere Handarbeit , genaue Zuſammenfügung ,
richtige Stellung im Winkel , Senkel und Blei , ſaubere Befeſtigung u. f. w.

verſtanden und darunter begriffen , daß das Holz durchaus von vorgeſchriebener
Stärke und kantig ſei.

Bei gewöhnlichen Fußböden ſind die ausfallenden Aeſte durch einge⸗
leimte Zapfen von Lindenholz zu erſetzen .

§ 3. Bei allen Schreinerarbeiten müſſen ſich die einzelnen Theile , aus

denen ſie zuſammengeſetzt ſind , in Stoßfugen , Zapfen und Zapfenlöchern,
Nuthen und Federn , Zinken und anderen Verbindungen auf die ganze Dicke
vollkommen genau berühren und dicht ſchließen .

Die Dicke der Zapfen und Federn ſoll in der Regel ein Dritttheil
der Holzſtärke betragen .

Hirnleiſten werden mit Nuthen , Federn und — in angemeſſenen Ent⸗

fernungen — überdies mit Zapfen verbunden , welche auf wenigſtens 2

Dritttheile der Breite der Hirnleiſten eingeſtemmt werden . Bei der Ver⸗

leimung werden alle Hirnholzflächen ſorgfältig mit dünnem und kochendem
Leime getränkt . Die zu verleimenden Flächen müſſen beide mit Leim be⸗
ſtrichen werden und zwar ſo reichlich , daß derſelbe die Fugen vollſtändig
ausfüllt und beim Zuſammentreiben der zu verbindenden Skücke aus den⸗

ſelben hervordringt .
Die ſichtbaren Flächen der Schreinerarbeiten müſſen glatt und voll⸗

kommen flüchtig , gehobelt , gebimſt und rein abgezogen werden , ſo daß die

einzelnen Hobelſtöße nirgends ſichtbar bleiben . Einſtücklung und Verkittung
werden keinenfalls zugelaſſen .

Geſtemmte Arbeiten im Freien , z. B. Läden und Thüren ꝛe⸗ſind
derart zuſammenzufügen , daß die Hirnflächen der Rahmhölzer möglichſt
wenig vom Wetterſchlag getroffen werden . 9

§. 4. [ Prüfung der Arbeiten ] . Sämmtliche Arbeiten müſſen ,

bevor ſie angeſchlagen und befeſtigt werden , der Bauleitung vorgezeigt werden,
wobei ihre Brauchbarkeit geprüft und beſtimmt wird , ob deren Annahme
erfolgen kann oder nicht . Das Anſchlagen darf erſt geſchehen , wenn der

Putz ganz trocken iſt .
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§ 5. Der Unternehmer hat für die Sicherheit ſeiner Arbeiten bis zurgänzlichen Vollendung derſelben an Ort und Stelle Sorge zu tragen ,insbeſondere iſt darauf Rückſicht zu nehmen , daß das Legen der Fußbödennicht bei feuchter Witterung geſchehe .
§ 6 . ( Vorrichtungen zur Befeſtigung der Arbeitenl . Fürdie zur Befeſtigung der Schreinerarbeiten erforderlichen Vorrichtungen ſammt

Einſetzen darf keine beſondere Anrechnung ſtattfinden .
Die Wandtäfelungen , Lambris und Fußleiſten dürfen nicht auf in ' s

Wauerwerk eingetriebenen Dübeln befeſtigt , ſie müſſen vielmehr auf getheerten
Dachlatten , die mit Steinſchrauben oder Eiſenhacken an das Mauerwerk zubefeſtigen ſind , angeſchlagen werden .

§ 7 . [ ( Beſchädigung anderer Arbeitenl . Für die Beſchädigungen
ſchon fertiger Arbeiten durch die Arbeiten des Unternehmers hat letzterer
aufzukommen .

§ 8. [ Nehmen der Maße am Baul ] . Der Unternehmer hatimmer , wo dies thunlich iſt , die Maße für ſeine Arbeiten und die Stückzahlderſelben an Ort und Stelle ſelbſt abzunehmen und , wenn hiebei Aende⸗rungen der ihm zugeſtellten Einzelzeichnungen oder Ueberſchlagsvorſchriften
nöthig werden ſollten , der Bauleitung hierüber Anzeige zu erſtatten .

§ 9. ( Herſtellung der Fußböden , Riemenböden undParketbödenl . Zu tannenen , eichenen und buchenen Riemen böden ,ſowie zu Parketböden darf nur gut getrocknete Waare verwendet werden .Die Fußböden dürfen nicht hart bis an die Umfaffungswände ſtoßen ,
ſondern müſſen einen dem Putz entſprechenden Abſtand von demſelben haben .

Sowohl die einzelnen Riemen als die Parkettafeln ſind mit Nuthenund in deren ganzer Länge mit Federn in der Art zu verbinden , daß die
Nuthen unterhalb der Hälfte der Holzdicke eingeſtoßen werden , die oberhalbderſelben verbleibende Dicke daher nahezu 3/5 der Geſammtdicke beträgt .

Die Langfaſern der eichenen Federn müſſen winkelrecht auf die Länge⸗
faſern der Riemen gerichtet , die Federn müſſen alſo ſogenannte Hirn⸗
federn ſein .

Die Riemen müſſen gut unterlegt , auf jedem Balken mittelſt zweier
in die Nuthen geſetzten , ſomit auf der Oberfläche nicht ſichtbaren Boden⸗
nägeln befeſtigt , und in der verlangten Länge vollkommen gerade ſein .
Gebogene , erſt während des Verlegens in eine gerade Linie gezwungene
Riemen find ausgeſchloſſen .

8Die Jahresringe der Riemen müſſen bei weichem Holze möglichſt
ſenkrecht zur Bodenebene gerichtet ſein .

Vor dem Legen aller Riemenböden oder Parketböden hat der Unter⸗
nehmer ſich von der durchaus guten und richtigen Herſtellung der,Unter⸗
lager ( Blindböden , Aufrippung ꝛc. ) zu und etwaige Mängel

erſelben ſofort anzuzeigen und deren Abſtellung oder Beſeitigung ſofort
zu verlangen , da ſpätere Anforderungen in Betreff derſelben nicht berück⸗
ſichtigt werden .

„ Die fertig gelegten Hartholzböden ſind von dem Unternehmer ſofort
nach dem Legen zweimal zu ölen oder zu wichſen .

20 *
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Bei dem Ausmaß dieſer Böden werden einſpringende Kamine ꝛc. unter

0,30 qm nicht in Abzug gebracht .
§ 10. [ Gewöhnliche Böden . ] Die gewöhnlichen Böden müſſen

aus gleich breiten Dielen hergeſtellt werden .

Bei Böden mit eichenen Frieſen werden letztere mit den Bodentafeln

nicht durch Fälze , ſondern durch Nuthen und eingeſchobene eichene Federn

verbunden . Alle eichenen Beſtandtheile der Fußböden ſind unmittelbar ,

nachdem letztere gelegt und rein abgezogen ſind , zu ölen .

Zur Befeſtigung der Bretterböden müſſen ganze Bretternägel oder

entſprechend ſtarke Stifte mit ſpitzigen Köpfen verwendet werden .

§ 11. Sämmtliche Böden ſind fertig gelegt , ganz eben und ſauber

abgeputzt zu liefern .

Die beſondere Verwahrung derſelben gegen Beſchädigung iſt Sache

des Unternehmers .
§ 12. [ Schwinden , Werfen und Reißen der Böden ] . Bei

eichenen und buchenen Riemen⸗ und Parketböden darf während der Gewähr⸗

zeit kein Schwinden , noch weniger ein Werfen oder Reißen vorkommen , und

Wde dieſelben , wenn dies gleichwohl der Fall iſt , unentgeltlich umgelegt

werden .
Wenn die tannenen Böden während der Gewährzeit ſchwinden , ſo müſſen

ſie, wenn und ſo oft es die Baubehörde für gut findet , von dem Unter⸗

nehmer unentgeltlich ausgeſpänt werden .
Sollte das Schwinden ſolcher Böden über 1,5 cm auf den Meter

betragen , oder ſich ein Werfen , Reißen und dadurch eine Unbrauchbarkeit
der Böden ergeben , ſo muß der Unternehmer dieſelbe mit dem nöthigen

Erſatz⸗Holze umlegen und die Kofſten ſowohl ſeiner , als auch der andern

hiebei vorkommenden Arbeiten tragen .

Auf ähnliche Weiſe muß mit allen übrigen Arbeiten , ſie ſeien glatt
oder verleimt , verfahren werden .

§ 13. [ Ausmaß ] l . Das Ausmaß geſchieht durchweg nach der

Längenausdehnung oder dem wirklichen Flächengehalt der gelieferten Arbeit ;

0 Fußböden iſt das Maß der Gypſerarbeit von den Decken zu Grunde zu

egen .
§ 14. [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt.

1. Glaſerarbeiten .

8. 1. [ Beſchaffenheit des Materials und Ausführung der

Arbeit . ] Die Fenſter ſind nach den zu gebenden Zeichnungen und Muſter⸗

ſtücken von ausgelohtem , gut getrocknetem , aſtloſem , ſplintfreiem Eichenholz

oder von geſundem , harzfreiem Forlenholz , je nachdem im Ueberſchlag das

eine oder andere vorgeſchrieben iſt , ganz pünktlich zuſammengefügt , ſauber
und tadellos zu fertigen und nach dem vorzulegenden Muſterglaſe in Kitt
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dauerhaft , nach Vorſchrift des Ueberſchlags zu verſtiften und zu
verglaſen .

An Stellen , wo Rahmen durch Scheeren , Zapfen ꝛc. zuſammengeſetztund wo die Beſchlägtheile befeſtigt werden , iſt vor dem Zuſammenſtecken,
Verbohren , ſowie vor dem Anſchlagen mit Helfarbe ſatt zu grundiren . Die
Fenſter ſind vor dem zweiten Anſtrich zu verkitten und nach demſelben zu
verglaſen .

Wenn zur Befeſtigung von Fenſtern Eckſtäbe nöthig ſind , d. h. wenn
die Rahmen nicht eingeputzt und in Haarkalk verſetzt werden , ſo ſind dieſe
vom Glaſer ohne weitere Entſchädigung anzubringen .

§ 2. Verunreinigungen an dem Oelfarbenanſtrich und an den Fuß⸗
böden , welche infolge von Lohausfließung entſtehen , hat der Unternehmer
während der Gewährzeit durch Wiederanſtrich beziehungsweiſe Abhobeln auf
ſeine Koſten zu beſeitigen .

§ 3. Sämmtliche Fenſter müſſen , bevor ſie angeſtrichen werden , der
Bauleitung vorgewieſen werden , welche darüber urtheilen wird , ob ſie ver⸗
tragsmäßig gefertigt ſind und angenommen werden können .

Ebenſo wird von der Bauleitung , ehe die Verglaſung vorgenommen
wird , eine Vergleichung der Muſtertafeln mit dem zu verwendenden Glaſe
ſtattfinden . Die Glastafeln jeder Sorte müſſen gleich ſtark, eben , nicht
wellenförmig , ohne Blaſen und Streifen , überhaupt ganz rein und hell ſein
und den Muſtertafeln vollkommen entſprechen . Die zur Befeſtigung der
Glastafeln erforderlichen Stifte werden von Weißblech gefertigt .

§ 4. Die Glastafeln müſſen ſo eingeſchnitten werden , daß ſie in jeder
Richtung höchſtens 3 wm Spielraum haben . Sie müſſen auf eine dünne
Lage von weichem Kitt gelegt , ſodann angeſtiftet und über die Stiften mit
einem glatt geſtrichenen Kittſaume feſtgehalten werden . Alle Verglafungen
müſſen vollkommen waſſerdicht ſein . 3 8

Das zu Dächern beſtimmte Glas muß bei Verwendung von geblaſenem
Glaſe eine Stärke von wenigſtens 5 —8 um haben .

Die Glastafeln müſſen ſich mindeſtens 6 —7 cm überdecken.
§ 5. lErſatz zerbrochener Scheiben ] . Fenſterſcheiben , welche

durch zu heftiges Spannen brechen , oder windſchief werden, ſowie auch ſolche ,
welche den in §S 3 gegebenen Vorſchriften nicht entſprechen , müſſen auf Koſten des

Unternehmers durch fehlerfreie Tafeln erſetzt werden . 3
8. 6. [ Beſchädigungenl . Der Unternehmer iſt für Beſchädigung

ſeiner Arbeit ſo lange verbindlich , bis ſie genau eingerichtet , befeſtigt und
von der Bauleitung als vorſchriftsmäßig anerkannt iſt , weßhalb er , falls
ſeine Arbeit vor Vollendung eine Beſchädigung erleiden würde , den Schaden
zu tragen hätte .

55
„ 8 7. [ Einpaſſen der Fenſterl . Bei dem Einpaſſen der Fenſter
iſt ſtets auf den nachfolgenden Oelfarbanſtrich die nöthige Rückſicht zu nehmen .
Damit das öfters zum Nachtheil der Fenſter ausfallende Nachhobeln der
Fälze nach dem Anſchlagen der Fenſterflügel möglichſt vermieden werde ,
haben die Unternehmer der Glaſerarbeit da, wo die Bänder befeſtigt werden ,
lleine , nicht über 1 mm dicke Fournirſtücke auf die Fälze aufzuleimen und
nach dem Anſchlagen wieder zu entfernen .
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§ 8. [ Ausmaßl . Das Ausmaß geſchieht nach dem Lichtmaß der

vom Steinhauer , Maurer , Zimmermann oder Schreiner gelaſſenen Oeffnungen .
Bei Bogenfenſtern , gleichgiltig ob Rund⸗ , Flach⸗, oder Spitzbogen ,

wird das Höhenmaß für die Inhaltsberechnung von der Bank oder Schwelle
bis zum Scheitelpunkt gemeſſen und das umſchriebene Rechteck als Fläche

genommen und bezahlt .
§ 9. [ Gewährleiſtung ] l . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom

Tage der Abnahme an (§ 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

m. Schloſſerarbeiten .

§ 1 . [ Beſchaffenheit des Materials ] l . Das zur Verwendung
kommende Schmiedeiſen muß dicht und zäh, geſchmeidig und biegſam ſein ,
es darf keine riſſigen Stellen beſitzen , weder ſpröde noch kaltbrüchig , roth⸗
brüchig oder verbrannt ſein und muß angefeilt eine lichtgraue Farbe zeigen .

§ 2. [ Ausführung der Arbeiten ] . Die Schloſſerarbeiten ſind
nach den Beſtimmungen des Ueberſchlags , nach Muſterarbeiten oder

Zeichnungen gut , gehörig ſtark und vom beſten Eiſen anzufertigen .
Wenn Zeichnungen und Muſterſtücke nicht vorliegen , hat der Unter⸗

nehmer , ehe er mit der Ausführung der Arbeit beginnt , Muſter anzufertigen
und der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen .

§ 3. Wo zur Befeſtigung der Schloſſerarbeiten Schrauben vorge⸗
ſchrieben ſind , dürfen dieſe nicht durch Nägel erſetzt werden und umgekehrt .
Das Eintreiben von Schrauben mit dem Hammer , das Anziehen der Schrauben
in nur 1 — 2 Windungen iſt verboten . Mit dem Einlaſſen und Befeſtigen
der Schloſſerarbeiten an Zimmer⸗ , Schreiner⸗ und Glaſerarbeiten , welche
einen Anſtrich erhalten , darf erſt begonnen werden , wenn der Grundanſtrich
aufgetragen und getrocknet iſt .

Beim Anſchlagen von Zimmer⸗ oder Glaſerarbeiten , welche keinen

Anſtrich erhalten , iſt das Beſchläg entweder warm aufzuziehen , oder an der

Auflagefläche mit Oelfarbe anzuſtreichen .
Bei in Holz oder Stein einzulaſſenden oder einzukittenden Beſchläg⸗

theilen hat der Unternehmer dafür zu ſorgen , daß dies ganz pünktlich
geſchehe und nichts beſchädigt werde , da er den Schaden zu leiden hätte ;
bei Befeſtigung von Eiſen in Stein iſt die Verwendung von Schwefel und

Holz als Kitt oder Ausfüllmaterial nicht geſtattet . Für die Lieferung von

Blei , Gyps und anderen Kittſtoffen wird keine beſondere Vergütung gewährt .
§ 4. Die angegebenen Dimenſionen der Köpfe der Muttern der

Schrauben ſind genau einzuhalten ; die Gewinde müſſen rein und ſcharf ,
hinreichend lang und bei gleichen Schraubengattungen immer mit demſelben

Schneidzeuge und ſo gleich geſchnitten ſein , daß Muttern und Schrauben
beliebig verwechſelt werden koͤnnen. Die Köpfe der Schrauben , Schlaudern ,
Schienen u. ſ. w. dürfen keinenfalls angeſchweißt , ſondern ſie müſſen auf⸗

geſtaucht werden . Wo —wie bei Schlaudern — Schweißungen nicht zu
vermeiden ſind , ſollen die zuſammengeſchweißten Stücke auf die ganze Aus⸗

10It
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dehnung der Schweißfuge innig mit einander verbunden ſein und weder
äußerlich noch innerlich Riſſe und Abblätterungen zeigen .

§ 5 . Sollte der Schloſſer nicht am Orte , an welchem die Bauaus⸗
führung ſtattfindet , wohnen , ſo hat er daſelbſt für dringende Arbeiten ent⸗
weder eine kleine Werkſtätte auf ſeine Koſten zu errichten und einen zuver⸗
läſſigen ſtändigen Arbeiter über die Dauer der Bauzeit aufzuſtellen , oder
einen zuverläſſigen tüchtigen am Orte wohnenden Schloſſer mit der Aus⸗

führung derartiger Arbeiten auf ſeine Koſten zu beauftragen .
§ 6. [ Vorzeigen und Abwägen fertiger Arbeitenl ] . Alle

Arbeiten müſſen vor dem Anſchlagen der Bauleitung vorgewieſen und vor⸗

gewogen werden . Was während des Anſchlagens ſchadhaft wird oder bricht ,
hat der Unternehmer auf ſeine Koſten herzuſtellen , wie überhaupt nur fertige ,
unbeſchädigte und vorſchriftsmäßige Arbeiten übernommen werden . Die
Arbeiten müſſen , wo es verlangt wird , ſauber gefeilt oder geſchwärzt werden .

§ 7 . [ Anſchlagen der Arbeiten ] . Das Anſchlagen der ver⸗

ſchiedenen Arbeiten hat unter Aufficht und in Anweſenheit des Unternehmers ,
wenn es verlangt wird , auf der Bauſtelle , zu geſchehen .

§ 8. [ Abrechnungl . Werden einzelne Stücke , welche nach dem Ge⸗
wicht verdungen ſind , ſchwerer als vorgeſchrieben geliefert , ſo wird für
das Mehrgewicht , wenn es bei Stücken von 5 kg und weniger 15/ , bei

mehr als 5 kg ſchweren Stücken 10 / nicht überſteigt , der Eiſenwerth ver⸗

gütet . Für ein weiteres Mehrgewicht wird keine Vergütung geleiſtet .
9. [ ( Beſchädigungen ! . Der Unternehmer hat bei ſeinen Arbeiten ,

ſo lang ſie nicht an Ort und Stelle angeſchlagen , befeſtigt und eingeſetzt

ſind , keine Entſchädigung für etwaige Beſchädigungen oder für Entwendungen

anzuſprechen . 1
§ 10. [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für

die gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre
vom Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

n. Maler - und Tüncherarbeiten .

§ 1. [ Farbenmuſter ] l . Zu den Farben⸗Anſtrichen hat der Unter⸗

nehmer Farbenmuſter nach Angabe der Bauleitung zu machen, nach welchen

er, ſobald dieſe gutgeheißen ſind , die betreffenden Gegenſtände den Anord⸗

nungen des Ueberſchlags gemäß anzuſtreichen hat. 5
2 . [ Beſchaffen heit der Materialien und Ausführung der

Arbeitl . Zu ſämmtlichen Arbeiten dürfen nur gans gute Materialien
verwendet werden . Zu Anſtrich⸗Arbeiten unter freiem Himmel muß immer
anhaltend trockene warme Witterung abgewartet werden . Ehe mit dem
Auftragen der Farben begonnen wird , müſſen die anzuſtreichenden Flächen
ſorgfältig abgeſcheuert , von allen Unebenheiten , Rauheiten und Unreinheiten ,
ſie mögen herrühren , woher ſie wollen , befreit und gut abgetrocknet werden .

Iſt dreimaliger Oelfarbanſtrich vorzunehmen , ſo erfolgt nach dem
Grundanſtrich aller ſichtbaren Flächen , wenn dieſer abgetrocknet iſt , die
Verkittung und auf dieſe der zweite Anſtrich . Dem dritten Anſtrich muß
eine ſofortige Ausbeßerung aller etwa ſchadhaften oder ſchwachen Stellen
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des zweiten Anſtrichs vorangehen . Wird mit dem dritten Anſtrich keine

vollſtändige Deckung des anzuſtreichenden Gegenſtandes erzielt , oder trocknet

derſelbe nicht vollkommen fett auf , ſo hat der Unternehmer , ohne hiefür

beſondere Entſchädigung beanſpruchen zu können , einen vierten Anſtrich

aufzutragen . Vor dem folgenden Anſtriche muß ſtets der vorhergehende
vollſtändig getrocknet ſein .

§ 3. Zu Oelfarben dürfen nur reines Bleiweiß oder Zinkweiß , je

nach Vorſchrift , auf keinen Fall Kreide oder andere Erſatzmittel verwendet

werden ; auch dürfen der Farbe höchſtens 25 Erdfarbe als Färbemittel
bei mindeſtens 75 % Bleiweißgehalt nebſt Oel zugeſetzt werden .

Trockenmittel ( Siccativ ) ſind den Farben in ſolcher Menge beizuſetzen ,
daß der Anſtrich nach 48 Stunden dem Reiben mit dem Finger widerſteht
und ein Kleben nicht eintritt .

Der Unternehmer hat ſich die Unterſuchung ſeiner Farbwaaren gefallen
zu laſſen , damit die Bauleitung ſich von der genauen Befolgung der ge⸗
gebenen Vorſchriften überzeugen kann .

Das etwa vorkommende Sandeln hat auf folgende Weiſe zu geſchehen :
Der Grundanſtrich geſchieht mit Oelfarbe .
Nach der geſchehenen Abtrocknung ſind die zu behandelnden Theile in

kurzen Strecken mit einer ſatten Oelfarbe , beſtehend aus Ocker und

holländiſch Bleiweiß , beide in möglichſt gutem Oelfirniß abgerieben ,

anzuftreichen und ſogleich darauf mit reingewaſchenem , feinem , körnigem und

geröſtetem Flußſand oder , wenn es verlangt wird , mit Traß kräftig und

gleichförmig anzuwerfen , bis der Anſtrich von dem Sande gehörig bedeckt
und geſättigt iſt . Nach Abtrocknung des erſten Sandbewurfs muß der zu
viel angeworfene Sand oder Traß abgeſtäubt und im Falle das Sandeln
nicht gleichförmig wäre , auf dieſelbe Art wie oben beſchrieben eine zweite
Sandelung vorgenommen werden .

S 4 . [ Benützung von Gerüſten ] . Zum Anſtreichen der Dach⸗

geſimſe kann der Unternehmer wenn er ſeine Arbeit rechtzeitig ausführt ,
die Gerüſte des Zimmermanns oder des Maurers benützen , dagegen hat er die

zur Ausführung des Leimfarbenanſtrichs in den verſchiedenen Räumen im

Innern der Gebäude nöthigen Gerüſte auf ſeine Koſten beizuſchaffen .

§ 5 . [ Holzmaſerirung und Firnißanſtrichl . Beim Oel⸗
anſtrich mit Nachahmung von Holz wird rückſichtlich des erſten und zweiten
Auftrags nach Vorſchrift der §s 2 und 3 verfahren ; iſt der zweite Anſtrich

vollkommen getrocknet , ſo werden die Jahre und Maſern des Holzes mit

Wa ſſerfarbe nachgeahmt und ſobald dieſer Auftrag getrocknet iſt , der
ganze Anſtrich durch einen Ueberzug mit Kopalfirniß vollendet .

Bei Firnißanſtrich wird der Grund mit kochend aufgetragenem
Leinöl ohne Farbenzuſatz gelegt und auf dieſen , ſobald er vollkommen

abgetrocknet iſt , ein zweimaliger Ueberzug mit Kopalfirniß gebracht . Dem

zweiten Firnißüberzug kann , wenn die anzuſtreichende Holzfläche nicht die

gewünſchte Färbung ſchon beſitzt , eine paſſende Lackfarbe zugeſetzt werden .
Die Oelung beſteht in einem gehörigen ſatten Auftrag von kochend heißem
gereinigtem Leinöl ohne weitere Beimiſchung .

Di.Ne.
Aumt;
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Wände und Decken , die mit Leimfarbe zu ſtreichen ſind , müſſen gehörig
gemilcht oder geſeift werden . Die Farbe , die auf 2 Liter Waſſer 6,15 kg
Leim enthalten muß , iſt ganz gleichmäßig und ſauber aufzutragen ; ſie muß

daß ſie beim Reiben mit dem Finger oder einem Tuch nicht
abfärbt .

§S6. Verunreinigungen ] Gegen Verunreinigungen , namentlich
der Fußböden , Lambris und Fenſterſimsbretter , durch Beſpritzen oder Auf⸗
ſtellen oder Verſchütten von Farbentöpfen hat der Unternehmer die nöthigen
Schutzmaßregeln zu treffen , die im Unterlaſſungsfall auf ſeine Koſten von
der Bauleitung angeordnet werden .

Verunreinigungen der genannten Art werden auf Koſten des Unter⸗
nehmers beſeitigt .

§ 7. [ Ausmaß ] . Das Ausmaß geſchieht nach dem reinen Maß⸗
gehalte der angeſtrichenen Flächen . Geſtemmte Arbeiten werden nicht verſtreckt
gemeſſen . Demnach werden Getäfel , Sockel , Thüren mit geſtemmtem Futter ,
Verkleidungen ꝛc. ohne Berückſichtigung der Profilirung und der Kanten nur
nach den Hauptabmeſſungen , größere Geſimſe nach ihrer Abwickelung berechnet .

Bei Fenſtern in Gewächshäuſern werden ¼ jeder Anſichtsfläche für
beiderſeitigen Anſtrich , bei Eiſenſtab⸗ und Drahtgittern je eine Seite für
beide, bei Lattenzäunen beide Seiten und bei Jalouſieläden jede Seite
1½ fach für vollſtändigen Anſtrich berechnet .

Das Maß für den Fenſteranſtrich wird nach dem Lichtmaß der
Steinhauer⸗ oder Zimmerarbeit , wie bei der Glaſerarbeit , genommen .

Bei der Glaſerarbeit wird für den beiderſeitigen Anſtrich der 1¼fache ,
für den einſeitigen der /fache Flächeninhalt in Rechnung gebracht .

§ 8. [ Gewährleiſtung ] . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

0. Tapezierarbeiten .

§ 1. [ Material und Arbeit ] l . Papier , Kleiſter und andere zum
Tapeziren zu verwendende Stoffe müſſen von haltbarer , guter Beſchaffenheit ſein.

Die Tapezierung der mit Mörtelputz hergerichteten Wände erhält eine

Unterlage von dünnem Papier , welches , mit Kleiſter aufgezogen , überall
dicht anliegen muß . Die mit Gypsputz hergerichteten Wände können ohne

Unterpapier belaſſen werden , beide Arten find aber ohne beſondere Ver⸗

ütung z imen . 82 5 e liegt die Lieferung des Unterlagpapiers , des Kleiſters
und der Nägel , ſowie die Handarbeit des Tapezirens ob.

An ſämmtlichen Endigungen der Tapezirung ſind zur Verſtärkung
und Befeſtigung der Tapeten Streifen von Leinwand oder Bänder , mit

Tapezirnägeln befeſtigt , anzubringen .

Die Tapeten ſelbſt , ſowie die Borden werden , wenn nichts anderes

beſtimmt wird , von der Baubehörde geſtellt .
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0 § 2. [ Ausmaß ] l . Das Ausmaß der Tapezierarbeit geſchieht nach

601UU dem reinen Maßgehalte der tapezirten Flächen und es wird das Stück

IN Tapete gleich 3,6 Quadratmeter gerechnet .
Die Borden werden beſonders nach dem laufenden Meter gemeſſen .

3 § 3. [ Gewährleiſtung ] . Die Dauer der Gewährleiſtung für die fndefut

0856 gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom ImmN

TUJ5N Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

P. Hafnerarbeiten .
§ 1. [ Material und Arbeitl . Für die Zuſammenſetzung der Oefen

ö und Herde und das Ausſtreichen der FTygen ſind feſte und dauerhafte
Bindemittel zu wählen , welche durch die Hitze nicht zerſtört werden , nicht

herausfallen und keinen üblen Geruch verbreiten .

Zur Verbindung der einzelnen Theile in Oefen und Herden ſind

Draht “ Klammern oder ſonſtige Befeſtigungsmittel ohne Entſchädigung von

dem Unternehmer in Anwendung zu bringen .
§ 2. [ Anheizenl . Der Unternehmer der Hafnerarbeit hat ohne

beſondere Vergütung das Anheizen und Ausbrennen der Oefen und Herde

U zu beſorgen . 61

V S 8. Alle Heizkörper ſind derart herzuſtellen und ſo groß zu bemeſſen , Aüde

N daß die zu beheizenden Räume bei regelmäßiger Heizung ohne Ueberfeuerung

auf 18 C. erwärmt und dauernd in dieſer Temperatur erhalten werden

können . Der Unternehmer iſt für die Leiſtungsfähigkeit der von ihm ge⸗ 6

lieferten Oefen allein verantwortlich .

5 4 . [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

0

5N d. Pfläſtererarbeiten .

Beſchaffenhzeit der Steine ] . Nur ganz geſunde , jedem

Wechſel der Witterung und Temperatur ſowie einem entſprechenden ſtarken
Druck und heftigen Stoß widerſtehende Steine , aus den härteſten und beſten

Bänken der Steinbrüche , dürfen zu dem Pflaſter , welches genau nach den

Angaben des Koſtenvoranſchlags anzufertigen iſt , verwendet werden .

9 5 2. [ Bearbeitung der Steine ] . Die einzelnen Pflaſterſteine

müſſen mit dem Hammer rechtwinklig und auf dem Lichthaupt glatt bear⸗

beitet werden . Die Seiten derſelben ſollen 15 —23 em und ihre Oberfläche

daher 225 — 525 dm Flächengehalt haben . Die Stoßfugen müſſen überall
ſich mindeſtens auf eine Tiefe von 11 em ſatt berühren , ſo daß die Steine

NN feſt einander ſchließen . 196
Jede folgende Reihe muß die Fugen der vorangegangenen gehörig a

U

0 überbinden. de 0
§ 3. Untergrundl . Dem Untergrund des Pflaſters muß vor dem

Auflegen des letzteren die für dieſes paſſende Form gegeben , auch muß der⸗ in
ſelbe völlig feſtgeſtampft werden .
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§ 4 . [ Herſtellung des Pflaſtersl . Die Pflaſterſteine müſſen
je nach der Vorſchrift des Voranſchlags in einer geraden Linie oder in einer
konkaven oder konvexen Bogenline zugerichtet , ſchichtenweiſe auf eine 10 m
dicke Kieslage in ein 5 em dickes feſtgeſtampftes Bett von grobem , reinem
Sande normal auf die Oberfläche des Pflaſters mit Fugen von höchſtens
12 mm Weite eingeſetzt , tüchtig eingerammt und mit Sand unterſchlagen
werden ; die Fugen ſind dicht mit Sand auszufüllen .

Das Nivellement für die Pfläſterung nach gegebenen feſten Punkten
hat der Unternehmer ohne beſondere Vergütung zu beſorgen .

§ 5. [ Ueberkieſen ] . Das Ueberkieſen des Pflaſters darf erſt ge⸗
ſchehen , nachdem ſich die Bauleitung von der vertragsmäßigen Herſtellung
desſelben überzeugt hat .

§ 6. ( [ Gewährleiſtung ] . Die Dauer der Gewährleiſtung für die
gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom
Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

r . Flitzableitungen .

§ 1. [ Beſtandtheile des Blitzableiters ] J . Der Blitzableiter
hat aus der an der Oberfläche des Gebäudes befeſtigten , drahtartigen Luft⸗
leitung , und aus der in den Boden gelegten , großflächigen Erdleitung
zu beſtehen .

§ 2. [ Luftleitungl . Die Luftleitungen ſetzen ſich aus der ſenk⸗
rechten Wandleitung und der Dachleitung zuſammen . Letztere iſt mit einer
ſogenannten Auffangſtange zu verbinden . 3

§ 3. Die Luftleitung kann aus Eiſen oder Kupfer hergeſtellt werden
und muß aus einem einzigen Draht von kreisrundem Querſchnitt beſtehen ,
deſſen Durchmeſſer 12 oder 15 mm für Eiſen und 8 oder 10 mm für Kupfer
zu betragen hat . 8 0

§ 4. Kleinere und dazwiſchen liegende Dimenſionen ſind nicht zuläſſig .

§ 5. Das Eiſen muß von weichſter Beſchaffenheit ſein und ſich leicht
biegen laſſen .

§ 6. Das Kupfer muß eine Leiſtungsfähigkeit von mindeſtens 90 Pro⸗
zent derjenigen des chemiſch reinen Kupfers haben .

7. An Ausmündungen der Fabrikſchornſteine darf nur Eiſen ver⸗
wendet werden . Ebenſo bei Ausſichtsthürmen und Sommerwohnungen.

§ 8. Alle Eiſentheile eines Blitzableiters ( Draht . Stützen und Stangen )
müſſen , wenn ſie nicht verzinkt ſind , nach Vollendung der Anlage mit einem

guten Oelfarb⸗Anſtrich verſehen werden .
§ 9. [ Befeſtigung und Verbindungl . Die Verbindung

von Drahtenden hat bei Eiſen durch Schweißen , bei Kupfer durch Hart⸗
löthen der aneinander anſtoßenden , mit einer Kupferhülſe umſchloſſenen
Enden zu erfolgen . 91

Der Anſchluß eines Zweigdrahtes erfolgt bei Eiſen gleichfalls durch
Schweißen , bei Kupfer durch Hartlöthen der auf mindeſtens 5 cm ſich be⸗

rührenden , mit einer ſtarken Kupferhülſe umſchloſſenen Theile .
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An die Auffangſtange iſt der Eiſendraht anzuſchweißen , der Kupfer⸗

draht hart anzulöthen .

§ 10. Scharfe Winkel oder kleine Krümmungen im Laufe des Drahtes
ſind zu vermeiden . Die kleinſte Krümmung ſoll einem Halbmeſſer von 20 cm

entſprechen . In dem gleichen Bogen hat der Draht auch an die Auffang⸗

ſtange und an die Erdleitung ſich anzuſchließen .

§ 11. Die Befeſtigung des Drahtes am Gebäude hat mittelſt eiſerner ,
nicht iſolirter Tragſtützen von mindeſtens 15 mm Dicke in Abſtänden
von 1½ bis 2 mzu geſchehen .

Die Stützen find im Mauerwerk einzugypſen , in Holz einzuſchlagen
oder einzuſchrauben . Sie müſſen ſo lang ſein , daß der Leitungsdraht von
der Wand oder der Dachfläche mindeſtens 15 cm entfernt iſt oder abſteht .
Sie ſind ſo zu legen , daß das Waſſer in das Holzwerk nicht einziehen kann .

§ 12. Der Draht iſt in der kürzeſten Entfernung vom Dache zum
Boden zu führen .

§ 13. Bei kleinen Gebäuden genügt eine einzige Leitung , bei

größeren iſt alle 24 m ein Draht anzulegen .
Die Wandleitung iſt thunlichſt an der Wetterſeite anzubringen , und

iſt deren Ende bis auf eine Höhe von 2,5 müber Boden mit einem Schmiede⸗
eiſenrohr , das 30 om in den Boden reicht , zu umkleiden .

§ 14. Befinden ſich in der Richtung des Drahtes auf dem Dachfirſt
Kamine ſo iſt der Draht wagrecht um dieſe herumzuführen und durch Stützen
daran zu befeſtigen .

§ 15. Die Verbindung des Drahtes mit eiſernen Gebälken und Stützen
hat durch Schrauben oder Schellen zu geſchehen , mit Dachblechen durch
Verlöthen auf mindeſtens 20 cm Länge . Blecherne Dachrinnen ſind , wo
der Draht über ſie weggeht , mit letzterem zu verbinden . Läuft der Draht
parallel neben einem ſenkrechten Abfallrohr , ſo ſind beide in einem Abſtand
von 3 m vom Boden und ganz oben zu verbinden , wenn der beiderſeitige
Abſtand weniger als Im und die Länge des Nebeneinanderlaufens mehr
als 8 m beträgt .

§ 16. [ Auffangſtangen ] . Auffangſtangen ſind aus geſchmiedetem
Eiſen bis zu einer 6m nicht überſteigenden Höhe herzuſtellen . Sie ſind
aus Rundeiſen zu machen , das ſich nach oben auf 2 cm Durchmeſſer verjüngt .
Der untere Durchmeſſer iſt bei 6em Höhe zu 5 cm zu nehmen . Sie können
in einer koniſchen Spitze oder in einer Kugel endigen . Die erſtere muß
3 cm Höhe bei 2 cm Durchmeſſer haben , die Kugel einen Durchmeſſer
von 5 cm.

„ Die Spitze ſoll aus Kupfer beſtehen . Eine Vergoldung derſelben iſt
nicht nothwendig .

Bei Verſchraubungen der Stange mit der Spitze hat das Kupfer die
Mutter , das Eiſen die Schraube zu erhalten .

§ 17. [ Erdleitung ] l . Die Erdleitung muß aus einer ebenen , 2 mm

dicken Kupferplatte von mindeſtens /½ qm Fläche oder einem längeren
ſchmiedeiſernen Rohr beſtehen , welche mit dem Ende der Wandleitung durch



r. Blitzableitungen . s. Gas⸗ u. Waſſerleitungen . t. Entwäſſerungsanlagen . 317

einen Kupferdraht oder ein Kupferband verbunden ſind . Der Draht muß dabei

einen Durchmeſſer von 8 mm und das Band eine Dicke von 2 mmbei einer
Breite von 25 mum haben .

Die Platte muß bei niedrigſtem Grundwaſſerſtand noch im Waſſer
ſein . Dieſelbe darf auch in einen gemauerten Brunnen verſenkt werden ,
oder in ein offenes Gewäſſer .

68. 18 . Steht das Grundwaſſer ſo tief , daß es ſchwer zu erreichen
iſt , ſo iſt die Wandleitung unmittelbar mit einem verzinkten eiſernen Rohr
von nicht weniger als 21 mm Durchmeſſer zu verbinden .

S8 19. [ Gewährleiſtung ] . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf zehn Jahre vom
Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

8. Gas⸗ und Waſſerleitungen .

§ 1. Für die Gas⸗ und Waſſerleitungen gelten die amtlichen Be⸗

ſtimmungen , Verordnungen und Normalien der Stadee

§ 2. [ Gewährleiſtung ] . Die Dauer der Gewährleiſtung für die

gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .

t . Entwäſſerungsanlagen .
§ 1. Für die Abwaſſerleitungen gelten die amtlichen Beſtimmungen

eemaltien der Stadt

§ 2. Bei Verwendung von Cementröhren iſt zu beachten :

d. Die Röhren müſſen aus beſtem Portland⸗Cement , reinem Sand
und Kies beſtehen und außen und innen mit einem mindeſtens
3 mm dicken Glattſtrich aus Cement und Sand verſehen ſein .

6. Die Röhren müſſen gerade , genau cylindriſch , von den vorge⸗
ſchriebenen Weiten , und an den Stirnen winkelrecht abgeſchnitten
ſein , bezw . nach näherer Angabe der Bauleitung abgeſchrägt werden .

J. Die Röhren dürfen keine Riſſe , abgeſprungenen Ecken und dgl .
zeigen und müſſen eine ſolche Feſtigkeit erlangt haben, daß ſie

einer Inanſpruchnahme auf Druck von 10 ker für den qem

Querſchnittfläche ohne allen Schaden dauernd widerſtehen können .

§ 3. Die Beſtimmungen 6 und 1gelten auch für glaſirte Thonrohre ,
Steinzeug⸗ und Gußeiſenrohre . Letztere müſſen vor dem Verlegen einen

ſchützenden Ueberzug — Theer — oder Oelfarbanſtrich erhalten .

§ 4. [ Gewährleiſtungl . Die Dauer der Gewährleiſtung für die
gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird auf fünf Jahre vom

Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Bedingungen ) feſtgeſetzt .
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D. Vertragsmuſter .
aa . Allgemein .

Vertrag zwiſchen der Großherzogl .
Namens .

und

dem

über

, rbeit

abgeſchloſſen auf Grund des nach vorausgegangenem . . . . Aus⸗ 10
ſchreibungsverfahren eingelegten . . gebotes . 6365

§ 1. [ Gegenſtand des Vertrages ] . Gegenſtand des Vertrages iſt :

wie ſolche in dem von dem Unternehmer anerkannten Verdingungsanſchlag
beſchrieben und aus den von ihm unterzeichneten , bei der Baubehörde in
Verwahrung genommenen Plänen zu erſehen ſind .

[ Vertragsbedingungen ] . Dem Vertrage liegen die ange⸗
hefteten , einen Beſtandtheil des Vertrags bildenden allgemeinen Vertrags⸗
bedingungen für die Ausführung von Staatsbauten und die beſonderen
Vertragsbedingungen und techniſchen Vorſchriften für . . . . Arbeiten
zu Grunde .

§ 3. [ Höhe der Vergütung und zahlende Kaſſel . Der
Unternehmer verpflichtet ſich, die in §S 1 aufgeführten Arbeiten auf Grund
ſeines ſchriftlichen Angebots vom . . . . um die darin verzeichneten
Einzelpreiſe auszuführen .

Der veranſchlagte Geſammtpreis beträgt . . . / %. . ( mit Worten )

Die Zahlungen für lt gefertigte Arbeit werden durch die
b!!' beeleiſtet

§ 4. [ Vollendungs⸗ und heilfriſten . Konventional⸗
ſtrafel . Für die Vollendungs⸗ und Theilfriſten iſt der angeſchloſſene Plan
über die Ausführung der einzelnen Bauarbeiten maßgebend .

Werden dieſe Friſten nicht eingehalten , ſo itrtt
berechtigt , dem Unternehmer , ohne daß es einer Verzugſetzung desſelben
bedarf , für jeden Tag Ueberſchreitung der einzelnen Friſten —3
als Konventionalſtrafe in Abzug zu bringen .

§ 5 . [ Dauer der Gewährleiſtungl . Die Dauer der Ge⸗
währleiſtung für die gefertigte Arbeit und die gelieferten Materialien wird
auf . . Jahre vom Tage der Abnahme an ( § 15 der allgemeinen Be⸗
dingungen ) feſtgeſetzt .

§ 6. [ Sicherheitsleiſtung ] . Die nach § 16 der allgemeinen
Bedingungen zu ſtellende Sicherheit für die Erfüllung der übernommenen
Verbindlichkeiten leiſtet der Unternehmer dadurch , daß er :



Vertragsmuſter .

einen Bürgen als Selbſtſchuldner ſtellt ,
eine Kaution ſtellt durch :

Hinterlegung in baarem Gelde im Betrage von

Verpfändung von unten näher bezeichneten Staatspapieren oder
Effekten,

Bürgſchaft unter Hinterlegung unten näher bezeichneter acceptirter
Sichtwechſel ,

Verpfändung von unten näher bezeichneten Liegenſchaften .
Bei Stellung einer Kaution wird zur Sicherung der Gewährleiſtungs⸗

—5 der Theilbetrag von . . bis nach Ablauf der Gewährzeit zurück⸗
ehalten .

68 7. Von dem Vertrage werden zwei Exemplare gefertigt , eines für
die Baubehörde und eines für den Bauunternehmer .

t i

Die Baubehörde : Der Unternehmer :

Der Bürge als Selbſtſchuldner :

Bauausführungsplan .

für
in

(§S 4 des Vertrags ) .

1 . Für den Beginn der Arbeiten ( Herſtellung der Schnurgerüſte , Grab⸗

arbeit und Fundation ) wird der . . . 18 . beſtimmt .

2. Als Vollendungsfriſten werden feſtgeſetzt :
a. der . . . 18 . . für die Bauarbeiten bis Oberkante der Sockelgurte ;

b. für desgleichen bis zur Höhe des erſten Stockge⸗
bälks einſchließlich Legen des letzteren ;

85 . . für desgleichen bis zur Höhe des zweiten Stock⸗

gebälkes einſchließlich Legen des letzteren ;

Ffür desgleichen bis zur Höhe des dritten Stock⸗

gebälkes einſchließlich Legen des letzteren ;
Ffür den Bau im Aeußeren einſchließlich des Dach⸗

gefimſes und das Aufſchlagen des Dachſtuhls ;
. für die Dachdeckung einſchließlich der Blechner⸗

arbeiten am Firſt , an den Gräten und Kehlen ,
ferner für die Herſtellung der Kanäle , Abfallrohre
und der Blitzableitung , der Oberlichter mit Ver⸗

tt

d.

1* glaſung und der Dunſtrohre und Kaminaufſätze ;
für das Stücken und Wickeln der Balkenfache und

1 Uebertragen derſelben für Herſtellung der Stein⸗
und Betongewölbe , des Kellerputzes und Beſtichs
und des Kellerbodenbelags ;
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0 E * „ . . für Herſtellung der Gypsdecken und des Wand⸗
putzes in allen Räumen und für ſämmtliche Mau⸗

10 rer-⸗ und Steinhauerarbeit im Innern ;
W %% a§fffür die geſammten Schreiner . Glaſer ind
0ö Schloſſerarbeiten ;

6U5 ( Als Termin für den Beginn des Anſchlagens
dieſer Arbeiten wird der
18 . . feſtgeſetzt . )

1 „ . . für den ganzen inneren Ausbau , für die Tüncher⸗
N und kleineren Schlußarbeiten ( Ofenſetzen und

40 dergleichen ) einſchließlich Gas - , Waſſer - und Ab⸗
e waſſerleitung ;

l. „ . . . „ . „ . für Herſtellung der Neben⸗ ( Oeconomie⸗ ꝛc. ) Ge⸗
bäude mit Einfriedigung , Planiren und Inſtand⸗
ſetzung des Hofes ;

m. „. . . .„ . für Abnahme des geſammten , vollſtändig fertig⸗

N geſtellten Baues .

I Vdenn

Großh .

5 bb . Vertrag
zwiſchen der Großherzogl .
Namens . „„

und
dem

über
die Lieferung der Orgel .

N abgeſchloſſen auf Grund des nach vorausgegangenem . . . . Aus⸗
ſchreibungsverfahren eingelegtenren . . . gebotes .

6020J § 1. Der Orgelbauer . VV
„ übernimmt die Lieferung einer neuen Orgel für die

wie ſolche in deſſen , dieſem Vertrage beigeſchloſſenen Angeboten und An⸗
Nbin f,ß,, z . . . klingenden Regiſtern

0A8 genau beſchrieben iſt , einſchließlich der Lieferung und Aufſtellung des Ge⸗
häuſes , überhaupt aller Arbeiten der Anfertigung und vollſtändigen Auf⸗

0 ſtellung des Orgelwerks in der Kirche mit Zugabe ſämmtlichen Materiales .

S8 2 . Dem Vertrage liegen die allgemeinen Vertragsbedingungen für
0 die Staatsbauten , ſoweit ſie nicht durch die nachſtehenden beſonderen Be⸗
N dingungen abgeändert ſind , zu Grunde .

§ 3 Der Unternehmer verpflichtet ſich, für ſämmtliche Beſtandtheile
des Werkes das für deſſen Güte und Dauerhaftigkeit und die muſikaliſche

1 Wirkung beſte und zweckdienlichſte Material zu verwenden , ſowie die zur
9040 Mechanik gehörigen Theile mit Rückſicht auf beſte Konſtruktion und größte
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Dauerhaftigkeit zu bearbeiten . Jedem Regiſter iſt der ihm eigenthümliche
Toncharakter und dem ganzen Werke diejenige Tonfülle zu geben , welche
der Größe der Kirche ohne Beeinträchtigung der Schönheit des Tones vor⸗
theilhaft entſpricht . Die höheren und tieferen Töne ſind in das richtige
Verhältniß zu ſetzen .

§ 4. Das Gehäuſe der Orgel iſt nach der gefertigten und vom Unter⸗
nehmer anerkannten Entwurfszeichnung zu liefern .

§ 5. Für die Güte und Dauerhaftigkeit des Werkes leiſtet der Unter⸗
nehmer zehnjährige Gewähr vom Tage der Abnahme an in der Art , daß
er auf ſeine Koſten alle Fehler , welche innerhalb dieſer Zeit in der Kon⸗
ſtruktion , dem Material und der Arbeit ſich zeigen ſollten , jeweils ohne
Verzug zu verbeſſern , überhaupt alle nöthig werdenden Herſtellungen —
Beſchädigungen durch höhere Gewalt oder durch Dritte allein ausgenommen
— zu bewirken und am Schluſſe der Gewährzeit das Orgelwerk noch einmal
in allen ſeinen Theilen zu reguliren und in guten Stand zu ſtellen hat .
Erſt wenn letzteres nach dem Zeugniß des von ernannt
werdenden Sachverſtändigen geſchehen und von demſelben ausdrücklich be⸗
ſtätigt worden iſt , daß ſich das Werk in jeder Beziehung in vollkommen
gutem Zuſtande befindet , wird der Unternehmer ſeiner Haftbarkeit enthoben .

§ 6. Der Unternehmer iſt ferner verbunden , gegen eine beſondere Ver⸗
gütung von jährlich - Mk . während der Gewährzeit die laufende
Inſtandhaltung der Orgel zu beſorgen und alljährlich einmal die ſämmt⸗
lichen Regiſter neu zu intoniren , rein zu ſtimmen , die Mechanik allerorts
ſorgfältig zu reguliren und das Gebläſe ſo in Stand zu halten , daß deſſen
Handhabung keine nachtheilige Reibung oder ſtörendes Geräuſch verurſacht .
Die dafür ausgeworfene Vergütung wird alljährlich verabfolgt , ſobald der
Organiſt ſich mit der vollzogenen Arbeit befriedigt erklärt und die erfolgte
gehörige Stimmung mit dem Geiſtlichen unterſchriftlich beglaubigt hat .

§ 7. Das Werk muß bis Anfangss . . . vollendet und bis
Ende . . . äin allen Theilen zur Benützung fertig in der Kirche
aufgeſtellt ſein . Werden dieſe Friſten nicht eingehalten , ſo iſttett
berechtigt , dem Unternehmer , ohne daß es eine Inverzugſetzung desſelben
bedarf , für jeden Tag Ueberſchreitung der einzelnen Friſten . „
als Konventionalſtrafe in Abzug zu bringen .

§ 8. Nach geſchehener Aufſtellung wird die Orgel durch einen von
38 5 85 Aden und zu bezahlenden Sachverſtändigen
geprüft und wenn ſie für gut und vertragsmäßig befunden wird , über⸗
nommen . Gegen das Urtheil des Sachverſtändigen iſt eine Berufung unſtatt⸗
haft . Wenn auf Grund des Urtheils des Sachverſtändigen Nacharbeiten oder
Nachlieferungen zu machen ſind , ſo hat der Unternehmer die Koſten der etwa
nöthigen zweiten und weiteren Prüfungen zu tragen .

5 § 9. Die Vergütung für Lieferung des in § 1 bezeichneten Werkes
beträggt . Mk . . ( in Worten : )

und wird alsbald nach erfolgter Abnahme durch dieee
ausbezahlt . Eine Aufbeſſerung findet unter keinerlei Umſtänden ſtatt .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpoltze iliche Vorſchriften . 21
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10. Die Stellung des Blaſebalgtreters während der Aufſtellung der

Orgel liegt dem Unternehmer ob, während die Stellung desſelben zu den

in § 6 genannten Stimmungen Sache des . . . iſt .

§ 11 . Der Unternehmer hat die Koſten des auf ſeine Gefahr ge⸗

ſchehenden Transports der Orgel bis in den Bau zu tragen .

§ 12. Die nach S 16 der allgemeinen Bedingungen zu ſtellende
Sicherheit für die Exrfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten leiſtet der

Unternehmer dadurch , daß er :
einen Bürgen als Selbſtſchuldner ſtellt ,
eine Kaution ſtellt durch :

Hinterlegung in baarem Gelde im Betrage von

Verpfändung von unten näher bezeichneten Staatspapieren oder
Effekten ,

Bürgſchaft unter Hinterlegung unten näher bezeichneter acceptirter

Sichtwechſel,
Verpfändung von unten näher bezeichneten Liegenſchaften .

GBei Stellung einer Kaution wird zur Sicherung der Gewährleiſtungs⸗
pflicht der Theilbetrag vonn . . bis nach Ablauf der Gewährzeit

zurückbehalten .

813 Von dem Vertrage werden zwei Exemplare gefertigt , eines

für die Baubehörde und eines für den Unternehmer .

den: ; ten

Die Baubehörde : Der Unternehmer :

Der Bürgeals Selbſtſchuldner :

c. C. Vertrag
zwiſchen der Großherzogl . .
Namens ; ; ;

und
dem

über
die Lieferung der Thurmuhr

abgeſchloſſen auf Grund des nach vorausgegangeemm Aus⸗

ſchreibungsverfahren eingelegten . . . . gebotes .

§ 1., Die Thurmuhrenfabrik V8
übernimmt die Lieferung einer Thurmuhr für die Kirche . .

wie ſolche in Nr . . . des Preisverzeichniſſes der Fabrik und dem ſchrift⸗

lichen Angeböte , datirtt ägeia beſchrieben iſt , ein⸗

ſchließlich der Montirung an Ort und Stelle .
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8 2 . Dem Vertrage liegen die allgemeinen Vertragsbedingungen für
Staatsbauten , ſoweit ſie nicht durch die nachſtehenden beſonderen Bedingungen
abgeändert ſind , zu Grunde .

8 3 . Für die Anfertigung der Uhr gelten insbeſondere folgende Be⸗
ſtimmungen :

a. Die Uhr ſoll die Stunden . mal auf der . Glocke im
Gewichte von . . kg , die Viertelſtunden auf den . . andern
Glocken in dem Gewichte voͤn „„ und kg
ſchlagen .

b. Das Gehwerk muß konſtante Kraft durch beſonderes Gewicht und
Grahamgang , Syſtem Schwilgue erhalten .

c. Die Uhr muß Minuten und Stundenzeiger auf allen Zifferblättern ,
welche einen Durchmeſſer von . . haben , erhalten .

d. Die Uhr iſt auf 30 Stunden gehend einzurichten .
e. Die Räder für Geh⸗ und Schlagwerke , mit Ausnahme der Auf⸗

zugsräder des Schlagwerkes , müſſen aus Kanonenmetall beſtehen⸗
. Die Triebe und Zapfen müſſen aus gehärtetem und polirtem Stahl .

mit Büchſen aus Kanonenmetall beſtehen .

g. Am Uhrwerk iſt ein Normalzifferblatt anzubringen .
h. Das Gehwerk hat eine Vorrichtung zu erhalten , welche geſtattet ,

mit der Aufzugskurbel auch die Zeiger am Thurm nach dem unter

g. genannten Zifferblatt bequem auf die Minute zu richten .
i. Das Uhrwerk iſt in einem dauerhaft gearbeiteten , mit Oelfarbe

angeſtrichenen , zerlegbaren , ſtaubdichten und gut verſchließbaren
Glaskaſten , der beim Aufziehen der Uhr geſchloſſen bleibt , aufzu⸗
ſtellen . Auf der Vor derſeite muß der Kaſten für jedes Werk
. . . Glasthüren erhalten , welche beim Aufziehen geſchloſſen
bleiben können .

k. Das Gehwerk muß ein Seil aus beſtem Hanf mit Gewicht aus

Gußeiſen erhalten .
1. Das Schlagwerk muß Schnüre aus Gußſtahldraht erhalten und

mit Kaſten aus Eiſenblech zur Aufnahme von Sand und Kies als

Gewichte verſehen ſein .
m Für das Pendel iſt Federaufhängung vorzuſehen .

§ 4. Der Transport der Uhr und das Aufſtellen derſelben iſt Sache
des Unternehmers .

§ 5. Mit den Arbeiten muß ſo frühzeitig begonnen werden , daß ſie

auf den . vollendet ſein können . Als Vollendungsfriſt zur

Aufſtellung der Uhr im Thurm wird der . . beſtimmt . Werden
dieſe Friſten nicht eingehalten , ſo iſt . berechtigt , dem

Unternehmer , ohne daß es einer Verzugſetzung desſelben bedarf , für jeden

Tag Ueberſchreitung der einzelnen Friſten U)ͥ ls

Konventionalſtrafe in Abzug zu bringen .
§. 6. Nach geſchehener Aufſtellung wird die Uhr auf Koſten des
. . . von einem Sachverſtändigen geprüft und wenn ſie für

2¹²
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gut und vertragsmäßig befunden iſt , übernommen . Ueber den Ausſpruch
des Sachverſtändigen wird die Anrufung eines Schiedsgerichtes nach § 19
der allgemeinen Bedingungen zugelaſſen .

§ 7. Die Dauer der Gewährleiſtung für genauen Gang , richtigen
Schlag und gutes Material wird auf zehn Jahre vom Tage der Abnahme
an feſtgeſetzt .

§ 8. Die Vertragsſumme für die Uhr mit allem Zubehör , als : Kaſten ,
Flaſchenzug , Gewicht , Hämmer u ſ. w . Minutenzeigerwerke ,2 Winkel⸗
werke mit je 3 koniſchen Rädern , 1 Rollenlaufwerk zur Transmiſſion ein⸗

Mark . , ( in Worten : )

ausbezahlt .und wird nach erfolgter Abnahme durch die
Eine Aufbeſſerung findet unter keinen Umſtänden ſtatt .
§ 9. Die nach §16 der allgemeinen Bedingungen zu ſtellende Sicher⸗

heit für die Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten leiſtet der Unter⸗
nehmer dadurch , daß er :

einen Bürgen als Selbſtſchuldner ſtellt ,
eine Kaution ſtellt durch :

Hinterlegung in baarem Gelde im Betrage von „
Verpfändung von unten näher bezeichneten Staatspapieren oder

Effekten ,
Bürgſchaft unter Hinterlegung unten näher bezeichneter acceptirter

Sichtwechſel ,
Verpfändung von unten näher bezeichneten Liegenſchaften .

Bei Stellung einer Kaution wird zur Sicherung der Gewährleiſtungs⸗

Aiſcht
der Theilbetrag von . bis nach Ablauf der Gewährzeit zurück⸗

ehalten .
§ 10. Von dem Vertrage werden zwei Exemplare gefertigt , eines

für die Baubehörde und eines für den Unternehmer .
den ten 8

Die Baubehörde : Der Unternehmer :

Der Bürge als Selbſtſchuldner :

d. d. Vertrag
zwiſchen der Großherzogl , „„„
Nüe ? dßdß ,

und
dem „„ f

über
die Lieferung eines neuen Gelüutes von Glocken ſammt Zubehör in

abgeſchloſſen auf Grund des nach vorausgegangenem Ausſchrei⸗
bungsverfahren eingelegten . gebotes .
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übernimmt die Lieferung folgender Glocken für die .
a. einer Glocke im Ton . . . mit einem Ge⸗

wichte von beiläufig
b. einer Glocke im Ton . . . mit einem Ge⸗

wichte von beiläufig

Zuſammen
einſchließlich der Lieferung und Aufſtellung der Armaturen und der zum
Aufhängen der Glocken weiter erforderlichen Arbeiten und Materialien .

. Dem Vertrage liegen die allgemeinen Vertragsbedingungen für
Staatsbauten , ſoweit ſie nicht durch die nachſtehenden beſonderen Beding⸗
ungen abgeändert ſind , zu Grunde .

§ 3. Die . . . Glocken müſſen ſchönen vollen und reinen Ton
haben und zuſammen ein harmoniſches Geläute bilden .

§ 4. Das Mertall der Glocken iſt in entſprechender Legirung zu nehmen
und muß aus vier Theilen reinen Kupfers und einem Theile beſten engliſchen
Zinnes beſtehen .

§ 5. Im Falle der Unternehmer bei einer oder mehreren Glocken den
richtigen Ton nicht trifft , ſo daß die Harmonie mangelhaft wäre , verpflichtet
ſich derſelbe , die fehlerhaften Glocken zurückzunehmen und durch neue zu
erſetzen .85

6 . Der Transport der Glocken ſammt allem Zubehör bis zur Kirche ,
das Aufziehen und Aufhängen der Glocken einſchließlich der Stellung des

erforderlichen Hilfsperſonales und aller Vorrichtungen an Gerüſten , Flaſchen⸗
zügen , Seilen u. dgl . iſt Sache des Unternehmers . Ebenſo liegt demſelben
ob, für die Befeſtigung der Lager , Schwengel , Joche , des ſonſt nöthigen
Eiſenwerkes ꝛc. , überhaupt aller Arbeiten zur Fertigſtellung der Glocken zum
Läuten Sorge zu tragen .

Sämmtliche Arbeiten haben unter ſtändiger Leitung und unter Ver⸗

antwortlichkeit des Unternehmers zu geſchehen. Derſelbe haftet für alle an
dem Bau etwa ſich ergebenden Beſchädigungen .

§ 7. Das Gewicht der Glocken iſt durch Vorlage amtlich beglaubigter
Waagſcheine nachzuweiſen . Die Berechnung des Guthabens für die Lie⸗
ferung der Glocken geſchieht auf Grund dieſer Gewichtsnachweiſe und wird

für das Kilogramm der Glocken . Mk . . Pf . , (lin Worten : )
eeeehiet

Für Lieferung der Armatur , als : Schrauben , Bänder u. ſ. w. , Klöppel
mit fein abgedrehten Ballen , im Ganzen etwa . kg ſchwer , wird
das Kilogramm mit . . . Mk. , ( in Worten : )

vergütet . Die Joche und Seilrollen , etwa . . . Kilogramm , ſind aus
Gußeiſen herzuſtellen . Der Preis für das Kilogramm dieſer Gegenſtände
wird zu . beſtimmt .

Die Erhebung des Gewichts der Armatur geſchieht unter Aufſicht
einer noch zu bezeichnenden Urkundsperſon . Der Unternehmer erhält

folgende Vergütungen für Lieferung von :
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1. zwei Lager für die . . . Glocke , ſogenannte Antifriktionslager
mit Stahlachſen

0 ( Bochumer Verein für Gußſtahlfabrikation ) A. — .
1 5 5

die ocke 4 ſ .
* — .

4. 3 5 — l .

(oder zwei Stück dußeiferneLager mit Bronzeſchalen ) à . I .

5N 5. .. . Stück Lederriemen zum Einhängen der
K 0

6Kloppel , zuſammen
. Stück gläſerne Seilrohre l .

88. Etwaiges Mehrgewicht der Glocken die in § 1 angegebene
Höhe wird mit ſ . . für das Kilogramm in Rechnung

U gebracht , aber nur bis höchſtens30/õ/des Geſammtgewichtes . Darüber hinaus I.
05 hat der Unternehmer eine Entſchädigung nicht zu beanſpruchen .

§ 9. Der Unternehmer ſich , auf den Glocken die von
N . . dgewünſchten Inſchriften und Verzierungen unentgelt⸗ 3

WN lichanzubringen . 850

Als Verzierung hat jede Glocke auf dem Mantel unterhalb der Haube
einen

8105 zu erhalten .
10. Sämmtliche . . . Glocken hat der Unternehmer bis zum

5 zum Auſhängen fertig zu ſtellen und letzteres Geſchäft inner⸗
halb 3 Wochen, vom Tage der Aufforderung an gerechnet , zu vollziehen .
Werden dieſe Friſten nicht eingehalten , ſo iſt .
berechtigt , dem Unternehmer , ohne daß es einer Verzugſetzung beefelkenbe⸗darf , für jeden Tag Ueberſchreitung der einzelnen Friſten

NN . 5 als Konventionalſtrafe in Abzug zu bringen .
8 Nach Fertigſtellung der Glocken wird das Geläute durch einen

n Wzu ernennenden und zu bezahlenden Sachverſtändigen
geprüft und, wenn die Glocken hinſichtlich der Harmonie und Beſchaffenheit

N N der Töne und der Güte und Dauerhaftigkeit der Ausführung für vertrags⸗
JN mäßig befunden werden , übernommen . Gegen das Urtheil des Sachverſtän⸗

0 digen iſt eine Berufung unſtatthaft .
§ 12. Die Dauer 503 Gewährleiſtung für die in allen Theilen ver⸗

1 1810 gefertigte Arbeit und für die gelieferten Materialien wird auf
8 zehn Jahre vom Tage der Abnahme an feſtgeſetzt .

1N J 13. Die nach Maßgabe der § § 7/8 berechnete Geſammtvergütung
wird nach erfolgter Abnahme durch die . ... ausbezahlt .

§ 14. Die nach § 16 der allgemeinen Bedingungen zu ſtellende Sicher⸗
heit für die Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten leiſtet der Unter⸗

0 nehmer dadurch daß er :
einen Bürgen als Selbſtſchuldner ſtellt ,

0 eine Kaution ſtellt durch :
9 Hinterlegung in baarem Gelde im Betrage von . .

von unten näher bezeichneten Staatspapieren oder
0 Efſekten
N Bürgſchaft unter Hinterlegung unten näher bezeichneter accep⸗

N J tirter Sichtwechſel ,
Verpfändung von unten näher bezeichneten Liegenſchaften .
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Bei Stellung einer Kaution wird zur Sicherung der Gewährleiſtungs⸗

friſt der Theilbetrag von bis nach Ablauf der Gewährzeit
zurückbehalten .

8 15 . Von dem Vertrage werden zwei Exemplare gefertigt , eines für

die Baubehörde und eines für den Unternehmer .

e tftß :
Die Baubehörde : Der Unternehmer :

Der Bürge al8 Selbiſchuldner :

E . Bedingungen für die Begebung von

Bauunterhaltungsarbeiten .

§.1. Der Verdingung werden von den allgemeinen Vertragsbeding⸗

ungen für die Ausführung von Staatsbauten und von den beſonderen Be⸗

dingungen und techniſchen Vorſchriften für die einzelnen Arten von Bau⸗

arbeiten diejenigen zu Grunde gelegt , die auch auf die Bauunterhaltungs⸗
arbeiten anwendbar ſind .

§ 2. Soweit nicht im einzelnen Falle eine abweichende Beſtimmung

getroffen wird , beträgt die Gewährzeit bei Maurer⸗ , Steinhauer⸗ , Zimmer⸗ ,

Verputz⸗ und Dachdecker⸗Arbeiten jeder Art ( Ziegel⸗ , Schiefer⸗ , Metall⸗ , Holz⸗

cement⸗ ꝛc. deckung ) zehn , bei den übrigen Arbeiten fünf Jahre .

Für Eiſenkonſtruktionen iſt der Unternehmer auf die Dauer eines

Jahres haftbar .
§ 3. Jeder Unternehmer erhält eine Abſchrift des Koſtenüberſchlags ,

ſowie ein Exemplar der beſonderen Bedingungen und techniſchen Vorſchriften ,
inſoweit als dies die von ihm auszuführenden Arbeiten betrifft .

Wird die zweite Fertigung eines Ueberſchlagsauszugs für einen ver⸗

lorenen oder unbrauchbaren nothwendig , ſo hat der Unternehmer hiefür die

Abſchriftsgebühr zu bezahlen .
4. Die einzelnen Arbeiten ſind nach erſolgtem Zuſchlag in der

Regel alsbald oder nach der beſonderen , im Ueberſchlagsauszug angeführten

Weiſung in Angriff zu nehmen und genau nach dem Ueberſchlag und nach

den weiteren Anordnungen der Bauleitung herzuſtellen .

Von dem Beginn der Arbeiten iſt der Baubehörde ſofort Nachricht

zu geben .
Wenn eine frohndpflichtige Gemeinde ſich weigert , ihrer Verpflichtung

rechtzeitig nachzukommen , ſo hat der Unternehmer der Baubehörde ſogleich

und vor dem Beginn der Arbeit Anzeige zu machen .
§ 5. Der Unternehmer hat , bevor er mit den Arbeiten beginnt , dem

Hausbewohner oder Inhaber des Schlüſſels den Auszug aus dem Koſten⸗
überſchlag vorzuzeigen und mit demſelben über den Anfang der Bauarbeiten
ſich zu verſtändigen . Billige Rückſichten gegenüber den Bewohnern in Be⸗

ziehung auf den Beginn der Arbeiten dürfen gleichwohl die Inangriffnahme
nicht nachtheilig verzögern .
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Längſtens innerhalb 14 Tagen nach Beendigung der Arbeit hat der
Unternehmer deren vertragsmäßige Herſtellung von dem Hausbewohner oder
Inhaber des Schlüſſels auf dem Ueberſchlagsauszug beſcheinigen zu laſſen

und dieſen ſodann der Baubehörde abzugeben . Letztere prüft die Ausführ⸗
ung und weist , wenn ſie gut befunden wird , den Geldbetrag an.

Wer ſeinen Verdienſtzettel nicht rechtzeitig übergibt , hat die daraus
entſtehenden Nachtheile ſich ſelbſt zuzuſchreiben .

§ 6. Sämmtliche Arbeiten müſſen bis . . . . vollendet ſein .
Dabei bleibt der Baubehörde vorbehalten , während der Ausführung für die
Vollendung einzelner Arbeiten noch beſondere Theilfriſten zu geben und
dieſe im Verhältniß zur letzten Friſt zu regeln .
Weerden dieſe Friſten nicht eingehalten , ſo iſt die Baubehörde berech⸗

tigt , dem Unternehmer , ohne daß es einer Verzugſetzung deſſelben bedarf ,
für jeden Tag Ueberſchreitung der einzelnen Friſteèn .
als Konventionalſtrafe in Abzug zu bringen . Bei einer Verzögerung , die
nach dem Ermeſſen der Baubehörde eine verſpätete Beendigung der Arbeiten
zur Folge hat , iſt dieſer überdies das Recht vorbehalten , dem Unternehmer
nach Maßgabe des §9 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Aus⸗
führung von Staatsbauten die Arbeit zu entziehen und den noch nicht
vollendeten Theil auf Koſten deſſelben ausführen zu laſſen .

8§7. Die in den Ueberſchlagsauszügen enthaltenen Preiſe ſind für
die Abrechnung maßgebend . Wenn bei der Ausführung eine Abweichung
vom Ueberſchlag und die Fertigung nicht beſonders angeordneter Ergän⸗
zungsarbeiten nöthig werden ſollte , hat der Unternehmer der Baubehörde
unverzüglich Anzeige zu erſtatten und deren ſchriftliche Ermächtigung
einzuholen , widrigenfalls die betreffende Anrechnung geſtrichen wird . Auch
iſt der Unternehmer verbunden , auf Verlangen der Baubehörde die ohne
deren Ermächtigung abweichend von der Vorſchrift gefertigten Arbeiten
nachträglich nach Vorſchrift herzuſtellen , ohne hiefür andere Preife anſprechen
zu können , als der Ueberſchlag enthält .

§ 8. Bei allen Arbeiten , die auf Nachweis ausgeſetzt ſind oder im
Tagelohn ausgeführt werden , hat der Unternehmer für jeden Tag eine
ſchriftliche Nachweiſung , in der die Anzahl und Namen der verwendeten

Arbeiter ſowie die Menge der verbrauchten Materialien gewiſſenhaft anzu⸗
geben ſind ,zu führen und dieſelbe von der Bauführung oder von dem be⸗
treffenden Hausbewohner oder Inhaber des Schlüſſels beurkunden zu laſſen .
Dieſe Nachweiſungen ſind vom Unternehmer dem Verdienſtzettel beizuſchließen
und dienen als Belege für die Richtigkeit der Anrechnungen .

Koſtenzettel über Taglohnarbeiten , für welche dieſe Belege fehlen , haben
keinen Anſpruch auf Berückſichtigung .

§ 9. Die von einem Unternehmer hergeſtellten Rüſtungen ſind inner⸗
halb der feſtgeſetzten Baufriſten auch anderen Bauhandwerkern unentgeltlich
zur Benützung zu überlaſſen .

Der Unternehmer hat nur diejenigen entbehrlich werdenden
Bauſtoffe anzuſprechen , die ihm nach dem Koſtenüberſchlag zugeſchieden find .
Alle übrigen Abbruchmaterialien ſind ſicher aufzubewahren und , wenn ſolche
nicht bis zur Beendigung der Bauarbeiten zum Verkauf gebracht find , an
die von der Baubehörde zu bezeichnenden Stellen abzuliefern
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Abhanden gekommene Gegenſtände müßte der Unternehmer zu den

hierfür von der Baubehörde zu beſtimmenden Preiſen erſetzen .
§ 11. Wenn durch den Unternehmer oder deſſen Arbeitsleute erweis⸗

liche Beſchädigungen auf dem Bauplatze , an den Gebäulichkeiten oder an

nachbarlichem Eigenthum verurſacht werden , ſo iſt der Unternehmer zum
Schadenerſatz verpflichtet .

§ 12. Der Unternehmer darf ohne Genehmigung der Baubehörde
die vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht auf andere übertragen .

§ 13. Die Abrechnungen ſind auf den Ueberſchlagsauszügen nach den

einzelnen Baugegenſtänden , ſoweit nöthig unter genauer Angabe des Aus⸗

maßes , des Zeitaufwandes und des Materialverbrauchs , beizuſetzen . Bau⸗

arbeiten , die außerhalb des Ueberſchlags gefertigt worden ſind , müſſen als

ſolche bezeichnet und geſondert aufgeführt werden .

§ 14. Die Unternehmer beurkunden mit ihrer Unterſchrift auf Gegen⸗

wärtigem die Eröffnung vorſtehender Bedingungen und den Empfang der

Ueberſchlagsauszüge .
r de

Großh .

WW

Unter vorſtehenden Bedingungen haben übernommen :

I. Maurermeiſter N. in R.

die 5

( m. W. )

Unterſchrift des Unternehmers :

Unterſchrift des Bürgen und Selbſtſchuldners :

II zꝛc. ꝛT.
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2. Geſetz über die Feuerverſicherung für Gebäude vom

29 . März 1852 .

( Auszu g) .

Erſter Abſchnitt .

Allgemeine Beſtimmungen .

§ 2. Die Feuerverſicherungs - Anſtalt verſichert ſämmtliche ,
nach dieſem Geſetz zum Beitritt verpflichtete oder zugelaſſene Eigen⸗
thümer von Gebäuden gegen die Beſchädigung oder Zerſtörung der⸗

ſelben durch Feuer und leiſtet ihnen zur Wiederherſtellung der zer⸗

ſtörten oder beſchädigten Gebäude in allen nicht ausdrücklich durch

gegenwärtiges Geſetz ausgenommenen Fällen eine nach den Beſtim⸗
mungen deſſelben zu ermittelnde Entſchädigung .

§ 3. Der Zerſtörung oder Beſchädigung durch Feuer iſt gleich
zu achten : diejenige , welche durch Blitzſtrahl , derſelbe mag gezündet
haben oder nicht , und diejenige , welche durch Feuerlöſchmaßregeln
verurſacht worden iſt .

§ 4. Feuerſchaden , welcher im Kriege an Gebäuden entſteht ,
wird von der Anſtalt nicht vergütet , wenn das Feuer , ſei es von

Freundes⸗ oder Feindestruppen , zur Erreichung militäriſcher Zwecke

vorſätzlich erregt worden iſt .

§ 5. Die Feuerverſicherungs - Anſtalt vergütet keinen Schaden ,
wenn der Eigenthümer des Gebäudes durch ſtrafrichterliches Er⸗

kenntniß für überwieſen erklärt wird , das Entſtehen des Feuers ,
es mag daſſelbe in ſeinem eigenen oder in einem andern Gebäude

zuerſt ausgekommen ſein , vorſätzlich oder aus Fahrläſſigkeit verur⸗

ſacht zu haben .
Sie leiſtet ebenfalls keine Vergütung für den Schaden , den

der Eigenthümer des beſchädigten Gebäudes durch Löſchmaßregeln
in gewinnſüchtiger oder anderer böſer Abſicht verurſacht hat .

In beiden Fällen iſt die Anſtalt zur Rückerſatzforderung be⸗

rechtigt , wenn die Schuld des Eigenthümers ſich erſt nach geſchehener
Bezahlung der Entſchädigung herausſtellt .
Venn das Feuer durch dritte Perſonen abſichtlich oder aus

ſtrafrichterlich feſtgeſtellter Fahrläſſigkeit veranlaßt worden iſt , ſo
bleibt der Feuerverſicherungs - Anſtalt nach vorausgegangener Ent⸗

ſchädigungsleiſtung von ihrer Seite der Rückgriff gegen jene vor⸗

loubt.

erder
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behalten , ebenſo , wenn bei dem Löſchen abſichtlich widerrechtliche
Zerſtörungen oder Beſchädigung ſtattgefunden haben .

§ 6. Die Vorſchrift des § 5 bleibt bis zum erforderlichen
Betrag außer Anwendung zu Gunſten der Gläubiger , die auf das

beſchädigte oder zerſtörte Gebäude Vorzugs - oder Unterpfandsrechte
erlangt haben , und ihre Befriedigung aus anderen Mitteln des

Pfandſchuldners zu bewirken nicht im Stande ſind .

§ 7. Die Verbindlichkeit zur Theilnahme an der Feuerver⸗
ſicherungs⸗Anſtalt erſtreckt ſich auf alle Gebäude im Umfange

15 Ausgeſchloſſen von der Theilnahme ſind
jedoch :

1. Die großherzoglichen und ſtandesherrlichen Schlöſſer ;
2. alle Gebäude , deren Werth die Summe von 100 Mark

nicht erreicht ;
3. die Pulvermühlen und Pulvermagazine .

§ 8. Von der Verbindlichkeit zur Theilnahme ſind befreit
die Eigenthümer von Luſtgebäuden , die nicht zur Wohnung
dienen können

Denſelben iſt jedoch der freiwillige Zutritt zur Anſtalt er⸗

laubt . Nach vollzogener Aufnahme findet ein Rücktritt nicht

mehr ſtatt .
§ 9. Bei Privatverſicherungs⸗Geſellſchaften dürfen verſichert

werden :
1. Von den bei der Staatsanſtalt verſicherten Gebäuden der

fünfte Theil nach der im Feuerverſicherungsbuche einge⸗

tragenen Verſicherungsſumme ( § 35 ) 3
2. die nach 8 7 dieſes Geſetzes von der Aufnahme zur Staats⸗

anſtalt ausgeſchloſſenen , ſowie
3. die nach § 8 von der zwangsweiſen Theilnahme befreiten

Gebäude .

Die Verſicherung des im Abſatz 1 erwähnten fünften Theiles

darf nur bei Privatgeſellſchaften geſchehen , welche hiezu von dem

Miniſterium des Innern beſonders zugelaſſen ſind , und nur auf
den Grund der Beſtimmungen des gegenwärtigen Geſetzes, vorbe⸗

haltlich der weiteren an die Zulaſſung zu knüpfenden Bedingungen .

§ 10 . Wer ſein bei der Anſtalt verſichertes Gebäude bei einer

nicht zugelaſſenen Privatverſicherungs -Geſellſchaft , oder höher , als
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ihm nach §9 erlaubt iſt , bei einer oder mehreren andern einheimi⸗
ſchen oder fremden Privatverſicherungs - Geſellſchaften verſichert , wird

von einer Geldſtrafe bis zu 1000 Mark , oder im Falle der Un⸗

beibringlichkeit von einer Gefängnißſtrafe bis zu drei Monaten ge⸗

troffen . Die gleiche Strafe trifft zugleich auch den inländiſchen
Agenten der Feuerverſicherungs - Geſellſchaft .

§ 11 . Wird ein Gebäude , welches gegen das Verbot des

vorigen § 10 höher oder mehrfach , oder bei einer nicht zugelaſſenen
Privatverſicherungs - Geſellſchaft verſichert iſt , durch Brand zerſtört
oder theilweiſe beſchädigt , ſo iſt zur Strafe des Verſicherten der

Entſchädigungsanſpruch an die Landesverſicherungs - Anſtalt als ver⸗

wirkt zu erklären .

§ 12 . Die Vorſchrift des vorhergehenden §S 11 bleibt bis

zum erforderlichen Betrag außer Anwendung zu Gunſten der

Gläubiger , welche auf das beſchädigte oder zerſtörte Gebäude Vor⸗

zugs⸗ oder Unterpfandsrechte erlangt haben , und ihre Befriedi⸗
gung aus andern Mitteln des Schuldners zu bewirken nicht im
Stande ſind .

§ 13 . In den Fällen des §11 iſt die Verſicherungsſumme ,
die der Verſicherte aus andern Feuerverſicherungs - Geſellſchaften
wegen dieſes Brandes etwa zu fordern hat , als der Landesanſtalt
verfallen zu erklären .

Zweiter Abſchnitt .

Von der Beſtimmung des Verſicherungsanſchlags .

§ 16 . Die Feuerverſicherungs⸗Anſtalt verſichert jedes zur Auf⸗
nahme zugelaſſene Gebäude nach ſeinem mittleren Bauwerthe mit

gleichmäßiger Berückſichtigung des wirklichen oder Kaufwerthes , in⸗

ſoweit letzterer nicht höher iſt , als der erſtere .
Der Verſicherungsbetrag ſoll dieſen Mittelwerth nicht über⸗

ſteigen , und auch nicht unter demſelben feſtgeſetzt werden .

§ 17 . Den mittleren Bauwerth bilden die mittleren Bau⸗

koſten der der Zerſtörung oder Beſchädigung durch Feuer ausge⸗

ſetzten Theile eines Gebäudes , mit welchen daſſelbe an dem Platze ,
wo es gelegen iſt , neu erbaut werden kann , nach Abrechnung jedoch
des durch Alter und baulichen Zuſtand ſeit ſeiner Erbauung einge⸗
tretenen Minderwerths .
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Denwirklichen oder Kaufwerth bildet der Anſchlag ( 8 21 )
nach den ſeit Jahr und Tag üblichen Kaufpreiſen .

§ 18 . Zum Zwecke der Feſtſtellung des mittleren Bauwerthes
eines Gebäudes iſt daſſelbe vorerſt abzuſchätzen , als wenn es neu
erbaut werden müßte .

Bei dieſer Schätzung ſind folgende Grundſätze zu beobachten :
à. Die zur Zeit der Vornahme der Schätzung geltenden mitt⸗

leren Ortspreiſe ſind der Schätzung ſowohl in Beziehung
auf die Baumaterialien , als auch die Arbeitslöhne , zu
Grunde zu legen .
Keinerlei Rückſicht iſt zu nehmen auf die mit dem Ge⸗
bäude verbundenen Gerechtigkeiten , auf den Werth des Bau⸗

platzes , oder auf den Hofplatz , auf Gärten und deren Ein⸗

faſſungen .
Diejenigen Theile eines Gebäudes , welche nach dem Er—⸗

meſſen der Sachverſtändigen durch Feuer nicht zerſtört oder

beſchädigt werden können , ſind von der Verſicherung aus⸗

zuſchließen .
Der Werth der Baumaterialien und Bauarbeiten , welche

dem Eigenthümer oder Inhaber eines Gebäudes von Dritten

jeweils unentgeltlich oder um einen geminderten Preis ge⸗
liefert werden müſſen , bleibt im erſtern Falle ganz , und

im zweiten bis zu dem Betrag , um welchen die Lieferung
unentgeltlich geſchieht , von der Verſicherung ausgeſchloſſen .

Jedes Gebäude iſt einzeln , und alſo jedes abgeſonderte
Neben - oder Hintergebäude beſonders abzuſchätzen und zu
verſichern .

Sind auf dieſe Grundlage hin die mittleren Neubaukoſten
44 [ eines Gebäudes feſtgeſtellt , ſo iſt der durch Alter und baulichen

Zuſtand bedingte verhältnißmäßige Minderwerth des betreffenden
b Gebäudes zu ermitteln und von dem Betrage der mittleren Neu⸗

baukoſten abzuziehen .
Das Ergebniß bildet den mittleren Bauwerth eines Gebäudes .

§ 19 . Bei Kirchen werden die darin befindlichen Orgeln ,
Thurmuhren und Glocken nicht in die Verſicherung aufgenommen .

Deßgleichen werden nicht aufgenommen die Maſchinen und

Geräthſchaften der Gewerbs - und Fabrikgebäude , wenn ſie auch
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mit den letzteren verbunden ſind , ſowie alle übrigen , durch die Land⸗

rechtſätze 522 , 523 und 524 für unbewegliches Eigenthum erklärten

Sachen . Die Verſicherung derartiger Gegenſtände bei anderen

Verſicherungsgeſellſchaften iſt dagegen geſtattet .

§ 20 . Die Abſchätzung des mittleren Bauwerthes eines Ge —

bäudes iſt durch drei beeidigte Sachverſtändige vorzunehmen , wovon

die Feuerverſicherungs - Anſtalt zwei, die Gemeinde einen zu er⸗

nennen hat .
Bei Meinungsverſchiedenheiten der Schätzer über die Größe

der anzuſchlagenden Summe (§ 18) kommen die Beſtimmungen
des § 496 der Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten “)
in Anwendung .

Der Bürgermeiſter der Gemeinde oder ſein Stellvertreter hat
eine berathende Stimme bei der Abſchätzung .

§ 21 . Der wirkliche oder Kaufwerth eines Gebäudes iſt durch
den Gemeinderath nach den für Verpfändungen geltenden Grund⸗

ſätzen ( L. R. S. 2127 a. , Abſatz 3) zu beſtimmen , mit Hinweg⸗
laſſung jedoch des Werthes der auf dem Gebäude etwa ruhenden

Gerechtigkeiten , Berechtigungen zum Bezug von Baumaterialien

618 ) , des Bau - und Hofplatzes , der Gärten und deren Ein —

faſſung .

Deßgleichen ſind nicht zu berückſichtigen die nach § 18 und

19 von der Verſicherung ausgeſchloſſenen Theile des Gebäudes .

§ 22 . Iſt auf dieſe Weiſe der mittlere Bauwerth und der

wirkliche oder Kaufwerth eines Gebäudes feſtgeſtellt , ſo wird die

Durchſchnittsſumme zwiſchen beiden ermittelt ; das Ergebniß bildet

den Verſicherungsanſchlag des Gebäudes .

Iſt der wirkliche oder Kaufwerth höher als der mittlere Bau⸗

werth , ſo wird der letztere allein als Verſicherungsanſchlag ange⸗

nommen .

ſDer 8496 der badiſchen Prozeßordnung von 1851 lautete : „ Kömmt
„bei Schätzungen keine abſolute Mehrheit für dieſelbe Summe zu Stande ,

„ſo wird , um dieſe zu finden , von der höchſten Schätzung auf die nach⸗
„folgenden geringern zurück gegangen , bis man zu derjenigen gelangt , in
„wekcher die Mehrzahl der Schätzer zuſammentrifft , und die nun für die

„ Schätzung der Mehrheit gilt . “
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Der Verſicherungsanſchlag iſt aber ſo auszudrücken , daß der⸗
ſelbe bei jedem einzelnen Gebäude durch die Zahl 100 theilbar iſt .

Wenn daher bei Ermittlung des Durchſchnitts zwiſchen dem
mittlern Bauwerth und dem wirklichen oder Kaufwerth dieſe Be⸗

ſtimmung nicht zutrifft , ſo wird dieſe Summe bis auf die nächſte
durch 100 theilbare Zahl herabgeſetzt .

§ 23 . Die Bauſchätzer , ſowie der Gemeinderath ſind für die

Richtigkeit ihrer Schätzung ( 58 18 und 21 ) ſowohl der Anſtalt
als dem Eigenthümer gegenüber nach L. R. S . 2127 a. , Abſatz 3,

verantwortlich .

Dritter Abſchnitt .

Vom Verfahren bei der Aufnahme zur Verſicherung .

§ 24 . In jeder Gemeinde beſteht ein Feuerverſicherungs - Buch ,
welches unter Aufſicht und Verantwortlichkeit des Gemeinderaths
von dem Rathſchreiber geführt wird , und ein Verzeichniß aller zur

Feuerverſicherungs - Anſtalt aufgenommenen Gebäude des Gemeinde⸗

bezirks mit Angabe der Aufnahmszeit und der jeweiligen Ver⸗

ſicherungsſumme enthält . Die Einſicht des Feuerverſicherungs⸗
Buches ſoll Niemand verweigert werden .

Höfe , welche eine beſondere Gemarkung haben , werden in

Beziehung auf die Führung des Feuerverſicherungs - Buches einer

benachbarten Gemeinde zugetheilt , und zwar in der Regel derjenigen ,
welcher ſie in polizeilicher Hinſicht zugewieſen ſind

Die Feuerverſicherungs⸗Bücher der Gemeinden bilden die Grund⸗

lage des General - Feuerverſicherungskataſters , das jährlich von dem

Verwaltungsrath der Anſtalt aufgeſtellt wird .

§ 25 . Die Aufnahme in die Feuerverſicherungs⸗Anſtalt durch

Eintrag in das Feuerverſicherungs⸗Buch findet auf den Termin vom

1. Januar jeden Jahres ſtatt .

Auf denſelben Termin werden auch die Veränderungen der

Verſicherungsſummen , die ſich wegen Erhöhung oder Verminderung
des Gebäudewerths ergeben , in das Verſicherungsbuch eingetragen .

Jeder Eigenthümer eines Gebäudes empfängt auf ſein Ver⸗

langen und auf ſeine Koſten bei deſſen Eintrag in das Feuer —
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verſicherungs - Buch oder bei jeder Veränderung des Eintrags einen

beglaubigten Auszug deſſelben .
§ 26 . Die Wirkſamkeit der Verſicherung beginnt mit dem

Eintrag in das Verſicherungsbuch .
Die Verſicherung und die Beitragspflicht des Verſicherten

beſteht fort , wenn auch das verſicherte Gebäude durch Feuer oder

andere Ereigniſſe zerſtört oder beſchädigt , oder wenn daſſelbe ganz

oder theilweiſe zum Wiederaufbau abgebrochen wird .

Die Verſicherungsſumme des urſprünglich verſicherten Gebäudes

geht auf das an deſſen Stelle zu erbauende oder wieder herzu⸗

ſtellende Gebäude in ſo lange über , bis die neue Verſicherung auf
den Grund dieſes Geſetzes geſchehen iſt .

§ 27 . Ergibt ſich bei einem Gebäude , insbeſondere durch

Abbruch oder Baufälligkeit , ein Minderwerth , welcher mindeſtens
die Summe von 100 . erreicht , ſo hat der Eigenthümer , unter

Angabe des Minderwerths , ſogleich Anzeige davon bei dem Ge⸗

meinderath zu machen , welcher eine vorläufige Abſchätzung durch
den Ortstaxator und den Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter

vornehmen läßt und die Vormerkung dieſer Veränderung in dem

Feuerverſicherungs - Buch längſtens innerhalb zehn Tagen veranlaßt.
Dieſe Abſchätzung bleibt in Kraft bis zu der am Ende nach den

Vorſchriften des zweiten Abſchnittes ſtattfindenden Feſtſetzung der

Verſicherungsſumme —
Wer dieſe Anzeige unterläßt , wird mit einer Geldſtrafe bis

zu 200 belegt , und hat zu gewärtigen , daß , im Falle eines

Brandes , der eingetretene Minderwerth wo möglich durch die auf —

geſtellten Schätzer ermittelt und an der Entſchädigung in Abzug
gebracht wird .

§ 28 In den erſten Tagen des Monats November jeden
Jahres beſichtigt eine Kommiſſion des Gemeinderaths ſämmtliche
Gebäude der Gemeinde .

Bis zum 15 . November muß das Verzeichniß der hiernach
zur Aufnahme in die Anſtalt oder zur Veränderung des Verſicherungs⸗
anſchlages geeigneten Gebäude , einſchließlich der nach § 27 fürſorg⸗
lich abgeſchätzten , in den Händen der Schätzer ſein , welche dieſe

1 ſofort und längſtens bis zum 31 . Dezember abzuſchätzen
aben . Ullll;
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Ueber das Ergebnis dieſer Abſchätzung , ſowie der nach 88 21
und 22 erfolgten Feſtſetzung des Verſicherungsanſchlages iſt ſowohl
der Eigenthümer , als die Feuerverſicherungs - Anſtalt ſogleich zu
vernehmen , und nach deren Zuſtimmung oder nach Erledigung ihrer
Einwendungen durch Berückſichtigung oder Zurückweiſung der feſt⸗
geſetzte Betrag als Verſicherungsſumme ſofort in das Feuerver⸗
ſicherungs - Buch der Gemeinde mit Wirkung vom erſten des nächſten
Monats Januar einzutragen , und das Reſultat dem Eigenthümer
gegen Beſcheinigung zu eröffnen .

§ 29 . Die Eigenthümer beitrittsfähiger Gebäude ſind be⸗

rechtigt , für ihre während des Kalenderjahres errichteten neuen
Gebäude oder vorgenommenen Wertherhöhungen an Gebäuden ,
ſofern ſie den Betrag von mindeſtens 100 „ / erreichen , bei erſteren
ſchon , wenn ſie unter Dach ſtehen , nach ihrem dermaligen Werth ,
und bei letzteren gleich nach geſchehener Herſtellung , die Feſtſetzung
der Verſicherungsſumme ( §S 16 bis 22) , und Aufnahme in das

Brandverſicherungs - Buch mit augenblicklicher Wirkung zu verlangen ,
wenn ſie ſich verbindlich machen , den Verſicherungsbeitrag für das

ganze laufende Jahr zu entrichten .
Der Gemeinderath iſt verpflichtet , die Verſicherungsaufnahme

in den Fällen dieſes Paragraphen längſtens innerhalb zehn Tagen ,
vom Tage der Anmeldung an gerechnet , nach Vorſchrift des §S 28

vollziehen zu laſſen .

§ 30 . Außer den in 88 29 , 81 , 32 , 33 bezeichneten Fällen
findet eine Veränderung der Verſicherungsfumme im Laufe des

Jahres nicht ſtatt .

§ 31 . Dem Gebäudeeigenthümer ſteht das Recht auf Reviſion
der Abſchätzung (§S 28 ) zu .

Das Reviſionsgeſuch , welches entweder auf den mittleren Bau⸗

werth , auf den wirklichen oder Kaufwerth , oder auf beide zugleich
gerichtet ſein kann , geht unter der Förmlichkeit der Rekursordnung
in Verwaltungsſachen , aber ohne aufſchiebende Wirkung , an das

Bezirksamt .
Daſſelbe erkennt hierüber in letzter Inſtanz nach Erhebung

einer neuen Schätzung von drei andern beeidigten Sachverſtändigen ,
wovon je einer durch den Beſchwerdeführer , die Feuerverſicherungs⸗
Anſtalt und das Bezirksamt ernannt wird .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 22
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Das Ergebniß der neuen Abſchätzung bildet den Verſicherungs⸗

anſchlag , auch wenn daſſelbe unter dem Betrage der früheren

Abſchätzung ſteht , und tritt ſogleich nach ergangenem bezirksamtlichem
Erkenntniß in Wirkſamkeit .

§ 32 . In einzelnen dringenden Fällen , namentlich bei ent⸗

deckten weſentlichen Unrichtigkeiten der Schätzung , bei Verfall der

Gebäude , haben die Nachbarn das Recht , der Verwaltungsrath der

Feuerverſicherungs -Anſtalt, ſowie der Gemeinderath die Pflicht ,

bei dem Bezirksamte auf die Anordnung einer Reviſion anzutragen ,

welche daſſelbe ſofort zu verfügen hat .

Ebenſo iſt das Bezirksamt zur Anordnung einer Reviſion

befugt und verbunden , wenn es aus andern Anläſſen zur Kenntniß

von weſentlichen Unrichtigkeiten der bezeichneten Art gelangt .

Dieſe Reviſion iſt nach Anleitung des § 31 vorzunehmen ,

und das Ergebniß derſelben tritt ſogleich nach ergangenem amtlichem

Erkenntniſſe in Wirkſamkeit .
§ 33 . Auch ohne die Vorausſetzungen des 8S 32 kann das

Miniſterium des Innern in einzelnen Orten , Bezirken oder auch

im ganzen Lande eine allgemeine Reviſion aller Gebäude von Zeit

zu Zeit anordnen .

Solche Reviſionen werden , ſoweit ſie den Bauwerth betreffen ,

durch drei Sachverſtändige vorgenommen , wovon die betreffende

Gemeinde und die Feuerverſicherungs - Anſtalt je einen , das Mini⸗

ſterium aber den Obmann ernennt .

Das Ergebniß der allgemeinen Reviſion tritt ſogleich in

Wirkſamkeit .
§ 34 . Die Koſten des Abſchätzungs⸗ , Aufnahms - und Revi⸗

ſionsverfahrens trägt die Feuerverſicherungs - Anſtalt mit folgenden

Ausnahmen :
a. Die Koſten des regelmäßigen allgemeinen Umgangs nach

§ 28 , ſowie der allgemeinen Reviſion nach § 33 tragen

die betreffenden Gemeinden , in ſo weit als ſie das Perſonal

dazu ernennen , oder ihre Beamten dazu mitwirken .

b. Die Koſten der nach § 29 im Laufe des Jahres bewirkten

Abſchätzung tragen die Eigenthümer .
c. Die Koſten der Reviſion nach 8§ 31 und 32 tragen die

Eigenthümer , wenn das amtliche Erkenntniß zu Gunſten

der Feuerverſicherungs - Anſtalt ausgefallen iſt . lerhe
W0.

l
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d. Die Führung des Feuerverſicherungs - Buchs der Gemeinden
wird koſtenfrei von den letztern beſorgt , ebenſo die Auszüge
aus denſelben zur Abfaſſung amtlicher Ueberſichten jeder Art .

Nierter Abſchnitt .

Von der Abſchätzung des Feuerſchadens und Feſtſetzung
der Entſchädigung .

§ 35 . Wenn ein Gebäude durch Brand oder durch Löſch —
maßregeln völlig zerſtört iſt , ſo beſteht die zu leiſtende Entſchädigung
in vier Fünftel der im Feuerverſicherungs - Buch eingetragenen Ver⸗

ſicherungsſumme .
Als ganz zerſtört iſt ein Gebäude zu betrachten , wenn es von

Grund aus neu erbaut werden muß , und zu dem Neubau nichts
mehr, als höchſtens die von der Verſicherung ausgeſchloſſenen Theile
des Gebäudes ( § 18 Cc.) oder einzelne Materialien des zerſtörten
Gebäudes benützt werden können .

Bleiben , im Falle ein Gebäude völlig zerſtört iſt , noch brauch⸗
bare Baumaterialien übrig , ſo iſt der Werth derſelben von dem

Verſicherungsanſchlag abzuziehen .
Aufräumungskoſten werden nur dann vergütet , wenn brauch⸗

bare Baumaterialien übrig geblieben ſind , und nur in ſo weit,
als der Betrag der erſteren den Werth der letzteren nicht überſteigt.

In keinem Falle darf die Entſchädigung , auch einſchließlich
der Aufräumungskoſten , vier Fünftel des Verſicherungsanſchlags

überſteigen .
§ 36 . Bei theilweiſen Beſchädigungen ſind zuerſt die Koſten

der Wiederherſtellung des Gebäudes in den Stand unmittelbar vor

dem Brande nach den mittleren Preiſen zu erheben .

Der Entſchädigungsbetrag ſoll alsdann in der Art bemeſſen
werden , daß er ſich zu den Wiederherſtellungskoſten verhält , wie

vier Fünftel der Verſicherungsſumme zu den Koſten desNeubaues.
§ 37 . Bei Beſchädigungen unter einem Zwanzigtheil des

Verficherungsanſchlags eines Gebäudes , inſofern ſie die Summe
von 200 „ nicht überſteigen , ſind die nach mittleren Preiſen zur

Wiederherſtellung erforderlichen Koſten vollſtändig zu vergüten , vor⸗
ausgeſetzt, daß der Beſchädigte für das letzte Fünftel 5 bei einer
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Privatverſicherungs⸗-Geſellſchaft verſichert iſt (5ss 9 und 35) , in

welchem Falle die Brandkaſſe nur vier Fünftel vergütet .

§ 38 . Werden unbewegliche , von der Verſicherung ausge⸗

ſchloſſene Gegenſtände , z. B. Hof⸗ und Garteneinfaſſungen , Brunnen ,

Bäume , Garten⸗ oder Feldgewächſe ꝛc. , durch die Löſchmaßregeln,
oder die zur Beſchränkung des Feuers getroffenen Anſtalten nieder⸗

geriſſen oder beſchädigt , ſo iſt dieſer Schaden durch Sachverſtändige

feſtzuſetzen und zur einen Hälfte aus der Feuerverſicherungs⸗Anſtalt,
zur andern Hälfte aus der Gemeindekaſſe zu vergüten.

§ 39 . Wird ein neues vollendetes oder noch im Bau be⸗

griffenes Gebäude , welches an die Stelle eines alten verſicherten

Gebäudes tritt , durch Feuer oder Feuerlöſchmaßregeln zerſtört oder

beſchädigt , bevor daſſelbe von Neuem zur Verſicherung angemeldet

iſt , ſo erfetzt die Anſtalt den Schaden höchſtens bis zu dem Betrage

von vier Fünftel der Verſicherungsſumme des alten Gebäudes .

Iſt das alte Gebäude zu einer geringeren Summe , als zu

dem ermittelten Werth des neuen verſichert geweſen , ſo wird auch

bei theilweiſer Beſchädigung der ermittelte Schaden nur nach dem

Verhältniß erſetzt , in welchem die Verſicherungsſumme zu dem

Werthe des neuen Gebäudes ſteht . Iſt das alte Gebäude dagegen

zu einer höheren Summe , als dem ermittelten Werth des neuen ,

verſichert geweſen , ſo muß die Verſicherungsſumme in demſelben
Verhältniß herabgeſetzt werden , in welchem die Werthsverminderung
eingetreten iſt , und der Beſchädigte hat nur den Betrag des herab⸗

geſetzten Werths , beziehungsweiſe bei theilweiſen Beſchädigungen die

nach der Größe des Schadens hievon berechnete Quote , anzuſprechen.
Kann der Werth eines ſolchen Gebäudes , welchen dasſelbe

unmittelbar vor dem Brande hatte , durch Sachverſtändige allein

nicht mehr ermittelt werden , ſo iſt derſelbe durch Einvernahme von

Zeugen und Erhebung anderer Nachrichten und Hilfsmittel zu ver⸗

vollſtändigen , und es hat der Verſicherte denſelben erforderlichen
Falles durch eine von ihm und dem beim Bau verwendeten Werk⸗
meiſter zu beſchwörende Baurechnung zu beweiſen .

In keinem Falle darf die Entſchädigung vier Fünftel des f
ermittelten Schadens überſteigen .

§ 40 . Wird ein Gebäude , welches theilweiſe beſchädigt wurde ,
bevor es wieder hergeſtellt iſt , abermals vom Feuer ergriffen , und
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noch mehr beſchädigt oder völlig zerſtört , ſo iſt an dem neu zu
ermittelnden Betrage des ganzen Schadens die Vergütung der

früheren Beſchädigung , ſo weit ſie ausbezahlt und noch nicht ver⸗
wendet wurde , in Abzug zu bringen .

Als nicht oder nicht ganz verwendet iſt eine ſolche Vergütung
anzuſehen , wenn noch kein Zeugniß eines Sachverſtändigen zur Er⸗

wirkung der Zahlung vorliegt und auch nicht beigebracht werden kann .

§ 41 . Wird ein Gebäude durch Brand oder Löſchmaßregeln
zerſtört oder beſchädigt , welches erweislich zum Abbruch beſtimmt

uel.
war , ſo wird der Schaden nur nach dem Werthe des Gebäudes

h en e als Baumaterial abzüglich der Koſten des Abbruches abgeſchätzt
Alä “ (§ 18) und hiernach vergütet .

Die Schlußbeſtimmung des § 37 findet auch hier Anwendung .

Fünfter Abſchnitt .

Von dem Verfahren bei Brandfällen .

§ 42 . Von jedem Brandfalle iſt das Bezirksamt ſchleunigſt in

Kenntniß zu ſetzen , welches , wenn nicht dringende außergewöhnliche
Verhältniſſe es unmöglich , oder die Gefahrloſigkeit und Unbedeutend⸗

heit des Falles es unnöthig machen , ſich unverzüglich auf die

Brandſtätte zu begeben und die Leitung der Löſchmaßregeln zu

übernehmen hat .
Bei der erſten Anweſenheit des Bezirksamts auf der Brand⸗

ſtätte , welche nicht über drei Tage , von der Zeit des Brandfalles
an , verſchoben werden darf , iſt , wo nur immer thunlich , der ent⸗

ſtandene Schaden durch Aufnahme eines Augenſcheins und Ab⸗

ſchätzung genau feſtzuſtellen , und etwaige Zweifel über den Beſtand
der beſchädigten Objekte durch Erhebung geeigneter Beweismittel

zu erledigen . 8
Zugleich iſt bei dieſer Verhandlung eine genaue polizeiliche

Unterfuchung über die Entſtehung des Feuers , deſſen Ausbreitung
und den Gang der Löſchmaßregeln zu pflegen .

§ 43. Die Abſchätzung des Schadens und Berechnung der

Entſchädigung geſchieht durch die im § 20 bezeichneten drei Bau⸗

ſchätzer .Bei einem Schaden unter einem Zwanzigſtel des Verſicherungs⸗

anſchlags oder bei gänzlicher Zerſtörung eines Gebäudes kann , in
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ſo weit derſelbe in beiden Fällen nicht die Summe von 200 4

erreicht , die Abſchätzung nach dem Ermeſſen des Bezirksamts ent—⸗

weder durch den von der Gemeinde ernannten Ortsſchätzer , oder

einen der von der Feuerverſicherungs - Anſtalt aufgeſtellten Sachver⸗

ſtändigen (§S 20 ) vorgenommen werden .
§ 44 . Vor geſchehenem amtlichen Augenſchein und Abſchätzung

beziehungsweiſe Reviſion darf an der Brandſtätte keine Veränderung

vorgenommen werden .

Bei eigenmächtiger Veränderung der Brandſtätte vor geſchehener

Abſchätzung iſt der durch dieſe etwa herbeigeführte Minderwerth
von Ueberreſten durch die aufgeſtellten Sachverſtändigen oder andere

angemeſſene Beweismittel feſtzuſtellen und von der Entſchädigung

abzuziehen .
Gleiches Verfahren tritt ein , wenn durch den Verwaltungsrath

der Anſtalt eine Reviſion der Schadensabſchätzung verlangt wird ,

vor dem Vollzuge derſelben aber eine eigenmächtige Veränderung

ſtattgefunden hat .

Diurch eine ſolche , ſie mag vor oder nach vollzogener Ab —

ſchätzung vorgekommen ſein , geht übrigens dem Beſchädigten das

Recht auf Reviſion derſelben verloren .

§ 45 . In dringenden Fällen , wenn nämlich die Brandſtätte

ohne Gefahr oder weſentlichen Nachtheil nicht in dem gleichen
Stande , in welchem ſie ſich unmittelbar nach gelöſchtem Brande

befunden hat , gelaſſen werden kann , iſt das Bezirksamt ermächtigt ,
in ſchriftlicher Ausfertigung eine Ausnahme zu geſtatten , jedoch
nur in ſo weit ſolches durchaus nöthig iſt , und nach voraus⸗

gegangener , möglichſt umfaſſender und genauer Beſchreibung der

Brandſtätte und der vorzunehmenden Veränderung .

§ 46 . Nach vollzogener Abſchätzung iſt das Ergebniß dem

Beſchädigten und dem Gemeinderath urkundlich zu eröffnen , ſofort
ſind die Abſchätzungsverhandlung mit ihrer Erklärung , ſowie die

Akten über die polizeiliche Unterſuchung , dem Verwaltungsrath der

Anſtalt unverzüglich und längſtens binnen vierzehn Tagen nach

erfolgtem Brande einzuſenden .
Iſt die polizeiliche Unterſuchung noch nicht geſchloſſen , oder

eine Unterſuchung wegen Brandſtiftung eingeleitet , ſo ſind die deß⸗

fallſigen Akten ſeiner Zeit nachträglich mitzutheilen .

5322
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Die Gerichte ſind verpflichtet , von ſpäter ergehenden Urtheilen
in Unterſuchungen wegen Brandſtiftung den Verwaltungsrath in

Kenntniß zu ſetzen .
§ 47 . Dem Beſchädigten , dem Gemeinderath , ſowie dem Ver⸗

waltungsrath der Feuerverſicherungs - Anſtalt ſteht ein Recht auf
eine Reviſion der Schadensabſchätzung zu.

Das Reriſionsgeſuch iſt binnen unerſtrecklicher Friſt von vier⸗

zehn Tagen nach geſchehener Eröffnung der Schadensabſchätzung ,

beziehungsweiſe der hierüber gepflogenen Verhandlungen ( 8 46 )

bei dem Bezirksamt anzubringen .
Die Reviſion ſelbſt wird durch drei andere zu beeidigende

Sachverſtändige vorgenommen , von welchen je einen der Eigen⸗
thümer , einen die Feuerverſicherungs - Anſtalt oder der Gemeinderath ,
wenn dieſer die Reviſion verlangt , und einen das Bezirksamt ernennt .

Bei Meinungsverſchiedenheiten der Schätzer wird wie bei § 20

verfahren .
§ 49 . ) Die Koſten der polizeilichen Unterſuchung und des

amtlichen Augenſcheins bei Brandfällen trägt die Staatskaſſe .
Die Gebühren der Sachverſtändigen wegen Abſchätzung des

Feuerſchadens trägt , vorbehaltlich des Rückgriffs in den Fällen des

§5 gegen die durch gerichtliches Urtheil für ſtrafbar erklärten

Perſonen , die Feuerverſicherungs - Anſtalt , bei eintretender Reviſion

aber der unterliegende Theil .

Sechſter Abſchnitt .

Von der Auszahlung und Verwendung der Ent⸗

ſchädigungsgelder .

§ 50 . Die Auszahlung der Brandentſchädigungsgelder erfolgt

in der Regel in zwei gleichen Theilen , zur einen Hälfte , wenn die

Wiederherſtellung des abgebrannten oder beſchädigten Gebäudes

wenigſtens bis zu dieſem Betrage fortgeſchritten iſt , die andere

Hälfte nach Vollendung des Bauweſens .

4) § 48 iſt aufgehoben nach § 47 J. des Geſetzes vom 14. Juni 1884 ,

„die Berwaltungsrechtspflege betreffend “.
Nach § 3 Ziff . 11 dieſes Geſetzes entſcheidet über Anſprüche auf Ver⸗

gütung des Brandſchadens der Verwaltungsrath derFeuerverſicherungsanſtalt.
Auf Klagen gegen dieſe Entſcheidung erkennt der Verwaltungsgerichts⸗

hof in erſter und letzter Inſtanz .
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Entſchädigungen unter 100 . ſind ſogleich nach Feſtſetzung

derſelben in ungetrennter Summe zu bezahlen .

Der Verwaltungsrath der Anſtalt iſt ermächtigt , in einzelnen

dringenden Fällen , bei hinreichender Sicherſtellung für die ordnungs⸗

mäßige Verwendung der Entſchädigungsgelder , angemeſſene Vor⸗

ſchüſſe zur Anſchaffung von Baumaterialien und Förderung
des Baues zu geſtatten .

§ 51 . Die Entſchädigungsgelder ſind vollſtändig zur Wieder⸗

herſtellung der durch Feuer oder durch Feuerlöſchmaßregeln zer —

ſtörten oder beſchädigten Gebäude zu verwenden .

Die Gemeinderäthe haben über den Vollzug dieſer Beſtimm⸗

ungen zu wachen .

In dringenden Fällen kann jedoch den Beſchädigten von dem

Bezirksamt nach vorausgegangener Zuſtimmung des Verwaltungs⸗
raths und der Vorzugs - und Unterpfandsgläubiger Nachſicht er⸗

theilt werden . Die Ertheilung dieſer Nachſicht kann an Bedingungen
geknüpft , namentlich nach Beſchaffenheit des einzelnen Falles von

der Herabſetzung der Entſchädigungsſumme abhängig gemacht werden .

§ 52 . Die Brandentſchädigungs - Forderung kann ganz oder

theilweiſe nur an Diejenigen abgetreten werden , von denen der

Forderungsberechtigte auf Kredit Baumaterialien und Bauarbeiten

zur Wiederherſtellung ſeines abgebrannten oder beſchädigten Ge —

bäudes , oder zu gleichen Zwecken baare Vorſchüſſe erhalten hat .
Dieſe Abtretung iſt jedoch nur gültig , wenn ſie vor dem Bürger⸗
meiſter des Cedenten erklärt , unter deſſen Beglaubigung niederge⸗
ſchrieben und der Brandverſicherungs - Kaſſe durch Mittheilung dieſes

Aktes verkündet worden iſt , und wird erſt wirkſam , wenn die Be⸗

dingungen , unter welchen der Eigenthümer die Zahlung der

Brandentſchädigungs - Summe erlangen kann , wirklich erfüllt wor⸗

den ſind .

§ 53 . Die Brandentſchädigungs - Forderungen an ſich können

von dritten Perſonen weder mit Arreſt belegt , noch als Gegen —
ſtand der Hilfsvollſtreckung behandelt werden . Sie können aber

mit der Bauſtelle als ein auf dieſelbe radizirtes und den Werth
des zerſtörten Gebäudes vertretendes Recht unter der Bedingung des

Wiederaufbaues im Wege der Hilfsvollſtreckung verſteigert , oder

nach erfolgter Zuſtimmung des Verwaltungsrathes mit Genehmi⸗
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gung des Bezirksamts , in freier vor dem Gemeinderath protokol⸗
lirter Uebereinkunft veräußert werden . Der Erwerber oder Stei⸗

gerer erhält in ſolchem Falle die Gelder in dem Maße ausbezahlt ,
wie ſolche der vorige Eigenthümer erhalten haben würde .

Im Falle der §§ 6 und 12 fällt der Uebererlös , nach Be⸗

friedigung der Inhaber von Vorzugs - und Unterpfandsrechten an

Gebäude , der Feuerverſicherungs - Anſtalt
anheim .

§ 54 . Wenn der Wiederaufbau binnen zehn Jahren , vom

Tage der Brandbeſchädigung gerechnet , gar nicht erfolgt , ſo geht
der Anſpruch auf Entſchädigung aus der Feuerverſicherungs - ⸗Anſtalt
nach Ablauf dieſer zehn Jahre ganz , oder wenn der Wiederaufbau
nur zum Theil in dieſem Zeitraum erfolgt iſt , im Werthbetrage
des nicht verwendeten Theils verloren . Eine Erſtreckung dieſer

Friſt kann nur von Unſerem Miniſterium des Innern auf An⸗

ſuchen der Baupflichtigen aus beſonders wichtigen Gründen be —

willigt werden .

§ 55 . Das neue Gebäude iſt in der Regel auf dem Platze
oder Hofraume , worauf das durch Feuer oder Feuerlöſchmaßregeln

zerſtörte Gebäude geſtanden , zu erbauen und muß dem letzteren nach
Weſen , Beſtand und Zweck in der Regel gleichkommen .

§ 56 . Eine Verlegung des Bauplatzes auf eine andere Stelle

oder eine im Weſen , Beſtand und Zweck veränderte Einrichtung des

neuen Gebäudes kann ausnahmsweiſe auf Anſuchen der Eigenthümer
in dringenden Fällen nach vorausgegangener Zuſtimmung des Ver⸗

waltungsrathes innerhalb des nämlichen Amtsbezirks von dem Be⸗

zirksamte , innerhalb des Kreisbezirks von der Kreisregierung “) ,
und außerhalb des Kreisbezirks nach vorausgegangener Einver⸗

nahme des Verwaltungsrathes von Unſerem Miniſterium des

Innern geſtattet werden . Die Genehmigung des letzteren nach

vorausgegangener Einvernahme des Verwaltungsrathes iſt auch in

dem Falle nöthig , wenn ein dritter Erwerber , ſofern er nicht durch

Erbgang in den Beſitz der Brandentſchädigungs - Forderung und der

Bauſtelle gekommen iſt , um Bewilligung einer Ausnahme von der

Jetzt innerhalb des Amtsbezirks ebenfalls vom Bezirksamte — 8 6

Ziff . 8c der landesherrlichen Verordnung vom 12 Juli 1864 —und außer⸗

halb des Amtsbezirks von dem Miniſterium des Innern .
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in 8 55 aufgeſtellten Regel nachſucht . Die Schlußbeſtimmung des

§ 51 findet auch hier Anwendung .

Iſt das abgebrannte Gebäude mit Vorzugs⸗ oder Unter⸗

pfandsrechten belaſtet , ſo ſind vor der Ertheilung der Genehmigung

auch die Vorzugs⸗ und Unterpfandsgläubiger über dieſes Geſuch

zu hören .
Erfolgt die Verlegung des Bauplatzes oder die im Weſen , Be⸗

ſtand und Zweck veränderte Einrichtung des neuen Gebäudes , ohne

die Erlaubniß der zuſtändigen Behörde vorher eingeholt zu haben ,

ſo iſt die Brandkaſſe zur Zahlung der Entſchädigungsſumme nicht

verpflichtet .
§ 57 . Die Verlegung findet gleichfalls ſtatt , wenn dieſelbe

in Folge einer , aus Gründen des öffentlichen Nutzens und in den

Formen des Geſetzes über Zwangsabtretungen vom 28 . Auguſt 1835

erlaſſenen Verfügung der Staatsbehörde über die gänzliche oder

theilweiſe Abtretung der früheren Bauſtelle erforderlich wird .

§ 58 . Die Verfügung der Staatsbehörde , welche in den Fällen
der §S8 56 und 57 die Verlegung der Bauſtelle genehmigt oder

anordnet , iſt dem Eigenthümer und den auf den früheren Gebäude

eingetragenen Vorzugs - oder Unterpfandsgläubigern , unter be⸗

ſtimmter Bezeichnung der neuen Bauſtelle , gegen Beſcheinigung

zu eröffnen .

§ 59 . Die auf dem abgebrannten Gebäude haftenden Vor⸗

zugs⸗ und Unterpfandsrechte beſtehen in dem Falle des § 55 auf

dem neu errichteten Gebäude fort .

§ 60 . In den Fällen der §§ 56 und 57 bleiben die Vor⸗

zugs⸗ oder Unterpfandsrechte auf der früheren Bauſtelle haften
und gehen zugleich kraft Geſetzes in ihrem bisherigen Umfange und

Rang auf das neue Gebäude über , in der Art , daß die von der

früheren auf die neue Bauſtelle übertragenen Vorzugs - und Unter⸗

pfandsrechte den Gläubigern der neuen Bauſtelle gegenüber auf
die durch Sachverſtändige zu ermittelnde Summe beſchränkt bleiben ,

um welche das Grundſtück zur Zeit der Veräußerung durch das

darauf errichtete Uebergebäude an Werth zugenommen hat .

Die Vorzugs - oder Unterpfandsgläubiger , inſofern ſie nicht

von aller Eintragung befreit ſind , ſind gleichwohl verbunden , die

Urkunden , auf welche ſich ihr von der früheren Bauſtelle her⸗
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kommendes Vorzugs⸗ oder Unterpfandsrecht gründet , auch auf die

neue Bauſtelle in das betreffende Grund⸗ , beziehungsweiſe Unter⸗

pfandsbuch eintragen zu laſſen , um ſolches gegen Dritte wirkſam
zu machen .

Zur Bewirkung dieſes Eintrags läuft ihnen eine Friſt von
drei Monaten , vom Tage der Eröffnung der die Verlegung
genehmigenden oder anordnenden Verfügung der Staatsbehörde
G 58 ) an gerechnet , binnen welcher zu ihrem Nachtheil kein Dritter

ein Unterpfand auf die neue Bauſtelle erwerben kann .

Laſſen ſie aber die Eintragung auf die neue Bauſtelle erſt

nach Verfluß von drei Monaten vollziehen , ſo wird ihr Vorzugs⸗
nur vom Tage des Eintrags gegen Dritte

wirkſam .
3 . Vollzugsverordnung zu vorſtehendem Geſetz

vom 18 . Februar 1885 .

§2 . Die Schätzung des Bauwerths und , vorbehaltlich der in

§ 43 Abſatz 2 des Geſetzes erwähnten Ausnahmen , auch die

Schätzung des Brandſchadens erfolgt durch Schätzungskommiſſionen ,
welche gemäß § 20 des Feuerverſicherungsgeſetzes aus zwei von

dem Verwaltungsrath ernannten Bezirksbauſchätzern und dem von

dem Gemeinderath ernannten Ortsbauſchätzer beſtehen .
Für jeden Amtsbezirk werden in der Regel zwei Bezirksbau⸗

ſchätzer beſtelltt . Der Verwaltungsrath kann bei vorhandenem Be —

dürfniſſe dieſe Zahl vermehren und ſetzt eintretenden Falls die

Diſtrikte der einzelnen Bezirksbauſchätzer nach Anhörung des Be⸗

zirksamts feſt .
§ 3. Die Stellen der Bezirks⸗ und Ortsbauſchätzer ſind vor⸗

zugsweiſe mit geprüften Werkmeiſtern , in zweiter Reihe mit an⸗

deren Sachverſtändigen aus der Klaſſe der Maurer - und Zimmer⸗

meiſter zu beſetzen . Bei der Auswahl derſelben iſt nicht allein auf
den Beſitz der erforderlichen Fähigkeiten , ſondern auch auf Recht⸗

lichkeit , unbeſcholtenen Lebenswandel und geordnete Vermögensver⸗

hältniſſe zu ſehen .
§ 4. Die Bezirks und Ortsbauſchätzer ſind auf ihren Dienſt

unter Hinweiſung auf § 23 des Geſetzes eidlich zu verpflichten .
Die Ernennung der Bauſchätzer iſt jederzeit widerruflich ; ihre Ent⸗

laſſung geht von der Behörde aus , welche die Ernennung ver⸗

fügt hat .
ö
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§ 5. Zur Vornahme einer allgemeinen Reviſion von Feuer⸗
verſicherungsanſchlägen ( § 33 des Geſetzes ) ſind beſondere Schätzungs⸗
kommiſſionen aufzuſtellen .

Der Obmann einer ſolchen Kommiſſion wird gemäß § 33

Abſatz 2 des Geſetzes auf den Vorſchlag des Verwaltungsraths der

Anſtalt von dem Miniſterium des Innern ernannt ; das zweite
Mitglied ernennt der Verwaltungsrath , das dritte der Gemeinderath .
Das Miniſterium des Innern ſowohl als der Verwaltungsrath
werden bei ihrer Wahl die erprobteſten Bezirksbauſchätzer vorzugs⸗
weiſe berückſichtigen ; auch die Gemeinden können nur ſolche Per —
ſonen auserſehen , welche den für die Aufſtellung als Bauſchätzer
beſtimmten Vorausſetzungen entſprechen .

Kommiſſionsmitglieder , welche ſchon als Bezirks - oder Orts⸗

bauſchätzer in Pflichten genommen ſind , bedürfen keiner weiteren

Verpflichtung . Andere ſind nach § 4 zu verpflichten .
§ 6. Die zur Vornahme von allgemeinen und Spezialrevi⸗

ſionen berufenen Sachverſtändigen haben ſich bei ihren Dienſtver⸗

richtungen nach den für die Bauſchätzer gegebenen allgemeinen Vor⸗

ſchriften zu richten . Außerdem iſt dem Verwaltungsrath der An⸗

ſtalt vorbehalten , den Sachverſtändigen noch beſondere Weiſungen
und Belehrungen zugehen zu laſſen .

Bauſchätzer , welche bei einer beanſtandeten Einſchätzung mit⸗
gewirkt haben , dürfen an der Reviſion nicht Theil nehmen .



Verordnung vom 8 . November 1893 , den Verkehr
mit Sprengſtoffen betreffend . “ )

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt S. 137 )

Auf Grund des § 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
enke und des Artikels 3, VI . a des badiſchen Einführungsgefetzes zum8

Reichsſtrafgeſetzbuch vom 23 . Dezember 1871 wird hinſichtlich des

Verkehrs mit Sprengſtoffen mit Rückſicht auf die von dem Bundes⸗

rathe hierüber vereinbarten Beſtimmungen und unter Aufhebung
der Verordnung vom 6. November 1879 , den Verkehr mit explo⸗

ſiven Stoffen betreffend ( Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr . LVII .

Seite 831/38 ) , verordnet , was folgt :
§ 1. Die nachſtehenden Beſtimmungen begreifen :

1. Die Verſendung von Sprengſtoffen auf Land - und Waſſer⸗

wegen — mit Ausnahme des Eiſenbahn - und Poſtver⸗
kehrs , und des Verkehrs mit Sprengſtoffen , und Muni⸗

tionsgegenſtänden der Militär - und Marineverwaltung
ſowie der Verſendung von Sprengſtoffen in Kauffahrtei⸗
ſchiffen —,

den Handel mit Sprengſtoffen ,
die Aufbewahrung und Verausgabung von Sprengſtoffen

innerhalb des Betriebes von Bergwerken , Steinbrüchen ,
Bauten und gewerblichen Anlagen ,

4. die Lagerung von Sprengſtoffen — mit Ausnahme der

—*
Dieſe Verordnung tritt vom 1. April 1894 ab an Stelle der Ver⸗

ordnung vom 6. Nobember 1879 ( S. 174) .

οσ
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Lagerung in Niederlagen oder Magazinen der Militär⸗

0 und Marineverwaltung —.

0 Zu den Sprengſtoffen im Sinne dieſer Beſtimmungen ge—

0 hören nicht :
N . a. die in dem Heer und in der Marine vorgeſchriebenen ,

nicht ſprengkräftigen Zündungen ,
b. die für Feuerwaffen benutzten Zündhütchen , Zündſpiegel 1.

und Patronen für Feuerwaffen ,
c. Zündſchnüre .

IJ. Allgemeine Beſtimmungen .

§ 2. Zum Verkehr im Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3 ſind

0 zugelaſſen :
1. Pulver — Sprengſalpeter , brennbarer Salpeter — (ein 3.

ſehr inniges Gemiſch aus neutral reagirenden Salpeter⸗

0 arten und Kohle oder Stoffen , deren weſentliche Beſtand⸗
K theile Kohlenſtoff , Waſſerſtoff und Sauerſtoff ſind , mit 6.

ö oder ohne Schwefel ) ;
2. folgende Nitroglycerin enthaltende Präparate :

a. Dynamit I . ( ein bei mittlerer Temperatur plaſtiſches , f

nicht abtropfbares Gemiſch von Nitroglycerin mit pulver⸗ ung

＋ förmigen , an ſich nicht ſprengkräftigen und nicht ſelbſt⸗ mife

0N entzündlichen Stoffen ) ,
et

pe
b. Dynamit II . und III . ( Kohlendynamit , ein Gemiſch von

Nitroglycerin mit ſchießpulverähnlichen Gemengen ) ,

06 c. Sprenggelatine ſein bei mittlerer Temperatur zäh⸗ n

0 elaſtiſches Gemiſch , beſtehend aus Nitroglycerin , welches

II durch Nitrocelluloſe gelatinirt iſt , mit oder ohne kohlen⸗ 2.

3⸗ ſauren Alkalien ( beziehungsweiſe alkaliſchen Erden ) oder

neutral reagirenden Salpeterarten ! ,
‚ d. Gelatinedynamit [ ein bei mittlerer Temperatur pla⸗

ſtiſches Gemiſch , beſtehend aus Nitroglycerin , welches

durch Nitrocelluloſe gelatinirt iſt , und Holzmehl , Sol⸗

peter und kohlenſauren Alkalien (beziehungsweiſe alka⸗

liſchen Erden ) l ,

50 e. Karbonit ( ein Gemiſch von Nitroglycerin mit ſchieß⸗
pulverähnlichen Gemengen und mit flüſſigen , an ſic

ö

—

D
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nicht ſprengkräftigen oder nicht ſelbſtentzündlichen
Stoffen ) ;

Nitrocelluloſe (lockere mit mindeſtens 20 Prozent Waſſer⸗
gehalt und gepreßte , nicht gelatinirte ) , insbeſondere Schieß⸗
baumwolle und Colodiumwolle , ſowie Gemiſche von Nitro⸗
celluloſe mit neutral reagirenden Salpeterarten ;
folgende Gemiſche , welche Nitroverbindungen von Stoffen
der aromatiſchen Reihe enthalten ;
a. Sekurit (lein Gemenge von Ammoniakſalpeter Kali⸗

ſalpeter und Dinitrobenzol oder ähnlichen Staffen ) ,
b. Roburit ( ein Gemiſch von Chlordinitrobenzol , Chlor —⸗

nitronaphtalin oder Nitrochlorbenzol und Ammoniak —

ſalpeter ) ;

Kartuſchen , Petarden , Feuerwerkskörper , ſprengkräftige
Zündungen , welche zum Entzünden von Ladungen dienen

6. B. Sprengkapſeln ) , Zündplättchen ( amorces ) ;
alle jeweilig zur Verſendung auf den Eiſenbahnen zuge⸗
laſſenen Sprengſtoffe .

Zu Verſuchszwecken kann die Verſendung neuer , hier nicht
aufgeführter Sprengſtoffe auf beſtimmten Wegen , ſowie die Aufbe⸗
wahrung und Verausgabung derſelben mit Ermächtigung des

Miniſteriums des Innern von dem Bezirksamte ge⸗
ſtattet werden .

§ 3. Vom Verkehr im Sinne des § 1 Ziffer 1 bis 3 ſind
ausgeſchloſſen die nicht nach § 2 zugelaſſenen Sprengſtoffe , ins⸗

beſondere :
Nitroglycerin als ſolches und in Löſungen ;
Knallgold , trocken in feſter oder Pulverform , Knallqueck⸗

filber , Knallſilber und die damit dargeſtellten Präparate ;
Nitrozuckerarten , Nitroſtärkearten , und die damit herge⸗

ſtellten Gemiſche :
Gemiſche , welche Nitroglycerin abtropfen laſſen ;
Sprengſtoffe , welche entweder

a. ſauer reagiren bmit Ausnahme des Pulvers , Spreng⸗
ſalpeters und brennbaren Salpeters (§S 2 Nr . 1) , des
Sekurits (§S 2 Nr . 4a . ) und des Roburits (§8 2 Nr .

4b. ) ] , oder
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b. bei einer Temperatur bis zu ＋ 400 C zur Selbſtzer⸗

ſetzung neigen , oder

c. welche enthalten :
aa . chlorſaure Salze [ mit Ausnahme der Spreng⸗

kapfeln und Zündplättchen (§S 2 Nr . 5) ] , oder

bb . pikrinſaure Salze , oder

cc . Phosphor [ mit Ausnahme der Zündplättchen 82
Nr . 5) ] , oder

dd . Schwefelkupfer ;
6. Sprengſtoffe in Patronenhüllen , ſofern dieſe äußerlich

mit Nitroglycerin ( Ziffer 1) oder mit anderer Spreng⸗

flüſſigkeit benetzt , oder äußerlich mit feſten Sprengſtoffen
behaftet ſind ;

7. Sprengpräparate , bei welchen die einzelnen an und für

ſich nicht ſprengkräftigen Beſtandtheile in einem geſchloſſenen
Behälter durch leicht brechbare Scheidewände oder Hahn⸗
vorrichtungen ſolange getrennt gehalten werden , bis die

Exploſion , durch Zertrümmerung , Verſchiebung der Scheide⸗
wände oder Oeffnen der Hahnvorrichtungen veranlaßt ,

ſtattfinden ſoll .

§ 4 Wer Sprengſtofie in Mengen von mehr als 35 Kilo⸗

gramm Bruttogewicht verſendet ; muß unter Angabe der Beſtim⸗

mungsorte der Ortspolizeibehörde des Verſendungsortes den Fracht⸗

ſchein zu Viſirung vorlegen . Der Empfang der Sendung iſt
vom Empfänger auf dem dem Frachtſchein beigefügten Lieferſchein

zu beſcheinigen . Die beſcheinigten Lieferſcheine ſind der Orts⸗

des Verſendungsortes jederzeit auf Verlangen vor⸗

zulegen .
§ 5. Wer an der Verſendung von ſolchen Sprengſtoffen ,

welche den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 gegen

den verbrecheriſchen und gemeingefährlichen Gebrauch von Spreng⸗
ſtoffen ( Reichsgeſetzblatt Seite 61 ) ) unterliegen , in der Weiſe theil⸗ Ihn.

nimmt , daß er dabei in den Beſitz von Sprengſtoffen gelangt
( Spediteur , Transportführer , Transportbegleiter ) , muß den vor⸗

geſchriebenen Erlaubnißſchein zum Beſitz von Sprengſtoffen oder

beglaubigte Abſchrift desſelben während der Dauer ſeines Beſitzes
ſtets bei ſich führen und auf Verlangen vorzeigen .

Seite 168 .
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§ 6. Für die Verſendung auf Land⸗ und Waſſerwegen ſind
Sprengſtoffe in hölzerne , haltbare und dem Gewicht des In⸗
halts entſprechende ſtarke Kiſten oder Tonnen , deren Fugen ſo
gedichtet ſind , daß ein Ausſtreuen nicht ſtattfinden kann , und welche
nicht mit eiſernen Reifen oder Bändern verſehen ſind , feſt zu ver⸗

packen. Statt der hölzernen Kiſten oder Tonnen können auch
aus mehrfachen Lagen ſehr ſtarken und ſteifen , gefirnißten Papp⸗
deckels gefertigte Fäſſer ( ſogenannte amerikaniſche Fäſſer ) verwendet
werden . Die zum Transport von Pulver , Sprengſalpeter und
brennbarem Salpeter (§S 2 Ziffer 1) verwendeten Behälter
dürfen keine eiſernen Nägel , Schrauben oder ſonſtige eiſerne Be⸗

feſtigungsmittel haben .
Pulver , Sprengſalpeter , brennbarer Salpeter ( § 2 Ziffer 1)

und das aus gelatinirter Nitrocelluloſe mit oder ohne Salpeter her⸗

geſtellte Pulver (§S 2 Ziffer 3) darf in metallene Behälter , ausge⸗
nommen ſolche von Eiſen , verpackt werden . Vor der Verpackung
in Tonnen oder Kiſten müſſen dieſe Stoffe entweder in Packete
( Blechbehälter ) bis zu höchſtens 2 / Kilogramm Gewicht verpackt ,
oder in dichte , aus haltbaren Stoffen gefertigte Säcke , Mehlpulver
in Säcke aus Leder oder dichtem Kautſchuckſtoff geſchüttet werden .

Die im §S2 Ziffer 2 und 4 aufgeführten Sprengſtoffe dürfen
nur in Patronen , nicht auch in loſer Maſſe verſendet werden .

Dieſe Patronen , ſowie Patronen aus gepreßter Schießbaumwolle
mit oder ohne Parafinüberzug ( 8 2 Ziffer 3) ſind durch eine Um⸗

hüllung von Papier in Packete zu vereinigen . Das Gleiche gilt
für die nach § 2 Ziffer 6 zugelaſſenen Sprengſtoffe , ſoweit die

Verſendung auf Eiſenbahnen nur in Patronenform erfolgen darf .

Gepreßte Schießwollkörper mit mindeſtens 15 Prozent Waſſer⸗
gehalt ſowie Sekurit und Roburit - Patronen ( § 2 Ziffer 4) dürfen
auch in dichtſchließende Blechbüchſen oder Pappſchachteln verpackt
werden .

Für die Verſendung loſer Nitrocelluloſe mit mindeſtens 20

Prozent Waſſergehalt iſt feſte Verpackung in ſtarkwandige luft⸗
dichte Behälter erforderlich .

Sprengſtoffe jeder Art dürfen weder mit Zündungen oder
Zündſchnüren verſehen , noch mit ſolchen oder mit Patronen für

Feuerwaffen ( § 1b . ) in dieſelben Behälter verpackt werden .

Die zur Verwendung von Sprengſtoffen dienenden Behälter

————
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müſſen je nach ihrem Inhalt mit der Aufſchrift : Pulver , Spreng⸗

ſalpeter , brennbarer Salpeter , Pulver aus Nitrocelluloſe mit Sal⸗

peter , Kartuſchen , Petarden , Feuerwerkskörper , Zündungen , Dy⸗

namitpatronen , Kohlendynamitpatronen , Sprenggelatinepatronen ,
Gelatinedynamitpatronen , Karbonitpatronen . Schießbaumwolle,
u. ſ. w. verſehen ſein . Außerdem müſſen dieſelben mit der Firma

oder der Marke der Fabrik , aus welcher die Sprengſtoffe herrühren ,

bezeichnet ſein , oder eine von der Zentralbehörde gebilligte und

öffentlich bekannt gemachte Bezeichnung der Fabrik tragen .

Das Bruttogewicht der Verſendungsſtücke darf bei Pulver ,

Sprengſalpeter , breunbarem Salpeter ( § 2 Ziffer 1), bei Schieß⸗
baumwolle ( § 2 Ziffer 3) , bei Kartuſchen , Petarden , Feuerwerks⸗

körpern oder Zündungen ( § 2 Ziffer 5) 90 Kilogramm , bei ſon⸗

ſtigen Sprengſtoffen 35 Kilogramm nicht überſteigen . Auf pris⸗
matiſches Geſchützpulver in Kartuſchen finden dieſe Gewichtsbeſtim⸗

mungen keine Anwendung .
Die für den Eiſenbahnverkehr jeweilig vorgeſchriebene Ver⸗

packung genügt auch für die Verſendung auf Land - und Waſſer⸗
wegen .

II . Beſondere Beſtimmungen für den Landverkehr .

§ 7. Die Beförderung von Sprengſtoffen auf Fuhrwerken ,
welche Perſonen befördern , iſt verboten .

Eine Ausnahme findet nur ſtatt , wenn in dringenden Fällen

allgemeiner Gefahr , z. B. bei Eisſtopfungen , die nöthigen Spreng⸗

büchſen und das zu deren Füllung erforderliche Material unter

zuverläſſiger Begleitung in kürzeſter Friſt nach dem Beſtimmungs⸗
orte geſchafft werden ſoll .

§ 8. Bei dem Verpacken und dem Verladen , ſowie bei dem

Abladen und Auspacken darf Feuer oder offenes Licht nicht ge⸗

halten , Tabak nicht geraucht werden .

Das Verladen und Abladen hat unter ſorgfältiger Vermei⸗

dung vön Erſchütterungen zu erfolgen . Die Verſendungsſtücke
dürfen deßhalb nie gerollt oder abgeworfen werden .

Soll das Verladen oder Abladen ausnahmsweiſe nicht vor

der Fabrik oder dem Lagerraum oder innerhalb dieſer Räume ge⸗

1555 ſo iſt hierzu die Genehmigung der Ortspolizeibehörde ein⸗

zuholen .
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§ 9. Die Verſendungsſtücke müſſen auf dem Fuhrwerke ſo feſt

verpackt werden , daß ſie gegen Scheuern , Rütteln , Stoßen , Um⸗

kanten und Herabfallen aus ihrer Lage geſichert ſind , insbeſondere

dürfen Tonnen nicht aufrecht geſtellt , müſſen vielmehr gelegt und

durch Holzunterlagen unter Haar - oder Strohdecken gegen jede

rollende Bewegung geſichert werden .

§ 10 . Sprengſtoffe dürfen nicht mit Zündhütchen , Zünd⸗

präparaten oder ſonſtigen leicht entzündlichen oder ſelbſtentzünd⸗

lichen Gegenſtänden zuſammen verladen werden .
Die im §S 2 Ziffer 2, 3 und 4 aufgeführten Stoffe dürfen

nicht mit Pulver , Sprengſalpeter , brennbarem Salpeter , G 2

Ziffer 1) , Kartuſchen , Petarden , Feuerwerkskörpern , Zündungen

( 2 Ziffer 5) , oder mit Patronen für Feuerwaffen ( § 1b . ) zu⸗

ſammen verladen werden .

§ 11 . Zur Beförderung von Sprengſtoffen dienende Fuhr⸗

werke müſſen ſo dicht ſchließende Wagenkaſten beſitzen , daß die

Sprengſtoffe nicht verſtreut werden können . Sind die Wagen⸗

kaſten oben offen , ſo müſſen ſie mit einem dichtſchließenden , feuer⸗

ſicheren Plantuche (3. B. imprägnirter Leinwand ) überſpannt ſein.

Auch die Vorder - und Hinterſeite der Fuhrwerke ſind mit dem⸗

ſelben Material zu ſchließen .

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe ange⸗

wendet werden ; bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperrvorrichtung

Krätzer ) geſtattet , ſofern ſie ganz vom Radſchuh bedeckt iſt .

Die Fuhrwerke müſſen als Warnungszeichen eine von Weitem

erkennbare , ſtets ausgeſpannt gehaltene ſchwarze Flagge mit einem

weißen P führen .

§ 12 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , dürfen niemals

ohne Bewachung bleiben ,

Auf denſelben darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten ,
Tabak nicht geraucht werden . Auch in der Nähe der Fuhrwerke

iſt das Anzünden von Feuer oder Licht , ſowie das Tabakrauchen

verboten .

§ 13 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , dürfen nur im

Schritt fahren , und von Fuhrwerken ſowie von Reitern nur im

Schritt paſſirt werden .

Beſteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken , ſo müſſen
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dieſe während der Fahrt eine Entfernung von mindeſtens 50 Meter

unter einander innehalten .
§ 14 . Bei jedem Aufenthalt von mehr als einer halben

Stunde iſt eine Entfernung von mindeſtens 300 Meter von Fa⸗
briken , Werkſtätten und bewohnten Gebäuden einzuhalten .

Die Ortspolizeibehörde darf , falls eine geeignete Halteſtelle
in ſolcher Entfernung nicht zu finden iſt , geſtatten , daß eine Halte⸗
ſtelle in einer geringeren , wenn aber nicht ein anderer Schutz ge—
boten iſt , mindeſtens 200 Meter betragenden Entfernung von

Fabriken , Werkſtätten und bewohnten Gebäuden gewählt wird .
Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben Stunde in

der Nähe von Ortſchaften iſt überdies der Ortspolizeibehörde
thunlichſt ſchleunig Anzeige zu erſtatten ; die Ortspolizeibehörde
hat darauf die ihr nothwendig erſcheinenden Vorſichtsmaßregeln
zu treffen .

§ 15 . Fuhrwerke , welche Sprengſtoffe führen , müſſen von

Eiſenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven , Dampfwalzen , Dampf⸗
pflügen , und ähnlichen Maſchinen möglichſt weit entfernt bleiben .

Neben der Eiſenbahn herlaufende Wege , ſowie Wege , auf
welchen Dampfſtraßenbahnen liegen , dürfen nur dann von ſolchen
Fuhrwerken befahren werden , wenn der Beſtimmungsort von
Frachtfuhrwerk auf einem anderen gut fahrbaren Wege nicht zu
erreichen iſt .

8 16 . Der Transport durch zuſammenhängend gebaute Ort⸗
ſchaften iſt nur geſtattet , wenn dieſe nicht von Frachtfuhrwerk auf
gut fahrbaren Wegen umfahren werden können . Iſt die Durch⸗

fahrtunvermeidlich, ſo hat der Transportführer der Ortspolizeibehörde
Anzeige zu erſtatten und deren Beſtimmungen vor der Einfahrt in
den Ort abzuwarten . Die Ortspolizeibehörde hat den zu nehmen⸗
den Straßenzug zu beſtimmen und von anderen Fahrzeugen mög⸗
lichſt frei zu halten , auch Sorge zu tragen , daß die Durchfahrt
ohne unnöthigen Aufenthalt und mit Vermeidung beſonderer Ge⸗
fahren erfolgt .

§ 17 . Werden zur Beförderung von Sprengſtoffen Fuhrwerke
verwendet , welche mit feſten , dicht ſchließenden und feuerſicher her⸗
geſtellten , während des Transportes unter Verſchluß gehaltenen
Wagenkaſten verſehen ſind , ſo finden hinſichtlich der Beförderung
ſolcher Transporte nur die Vorſchriften in §S 11 Abſatz 3 und 4,
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§ 12 , §S 13 Abſatz 1 und § 14 Anwendung und zwar die des
§ 14 mit der Maßgabe , daß die regelmäßig einzuhaltende Ent⸗
fernung 200 Meter beträgt .

§ 18 . Geräth eine Sprengſtoffſendung unterwegs in einen Zu⸗
ſtand , daß der weitere Verſandt bedenklich erſcheint , ſo hat die Orts⸗
polizeibehörde , welcher von dem Transportführer thunlichſt ſchleunig
Anzeige zu erſtatten iſt , die zur gefahrloſen weiteren Behandlung
der Sendung nöthigen Anordnungen zu treffen , und zwar je nach
den Umſtänden unter Zuziehung eines auf ihre Aufforderung von
dem Abſender zu entſendenden Sachverſtändigen .

Iſt Gefahr im Verzuge , ſo erfolgt die Vernichtung der Spreng⸗
ſtoffe durch die Polizeibehörde auf Koſten des Abſenders ohne vor⸗

herige Benachrichtigung desſelben , wenn möglich nach der Angabe
und unter Aufſicht eines Sachverſtändigen .

§ 19 . Werden Sprengſtoffe von nicht mehr als 35 Kilo⸗

gramm Bruttogewicht verſendet , ſo finden auf dergleichen Sen⸗

dungen von den Vorſchriften dieſes Abſchnitts nur die 8§8 7 bis 10

Anwendung .

II . Beſondere Beſtimmungen für den Waſſerverkehr .

§ 20 . Auf Dampfſchiffen , welche Perſonen befördern , dürfen
Sprengſtoffe nicht transportirt , an Schießpulver oder Feuerwerks⸗
körpern jedoch darf ſoviel mitgeführt werden , als zur Abgabe von

Signalen nothwendig iſt .
Die im § 7 enthaltene Ausnahmebeſtimmung findet auch hier

Anwendung .
Fähren , welche Fuhrwerk mit Sprengſtoffen überſetzen , dürfen

nicht andere Fuhrwerke oder Perſonen befördern .
§ 21 . Die §§ 7 bis 10 , 11 Abſatz 4, 12 Abſatz 1, 13 Ab⸗

ſatz 2, 14 , 18 und 19 finden für den Schiffsverkehr ſinngemäße
Anwendung.

Werden zur Beförderung von Sprengſtoffen eiſerne oder

ſtählerne Schiffe verwendet , welche mit dichtſchließenden und feuer⸗
ſicher hergeſtellten , während des Transportes unter Verſchluß ge⸗

haltenen Laderäumen verſehen ſind , ſo finden von den im Abſatz ! an⸗

gezogenen Vorſchriften nur die §88 8, 11 Abſatz 4, 12 Abſatz 1, 14 , 18
und 19 ſinngemäße Anwendung , und zwar die des §14 mit der Maß⸗
gabe , daß die regelmäßig einzuhaltende Entfernung 200 Meter beträgt .
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Zur Verſendung auf Schiffen ſind Patronen der im 82

Ziffer 2 aufgeführten Stoffe außerdem mit einer das Eindringen

von Waſſer oder Feuchtigkeit verhindernden Umhüllung (3. B. mit

Gummilöſung verklebtem Gummibeutel ) zu verſehen . Auf den

Transport auf Fähren findet dies keine Anwendung .

Das Ein - und Ausladen darf nur an einer von der Orts —

polizeibehörde dazu angewieſenen Stelle , welche mindeſtens 300

Meter von bewohnten Gebäuden entfernt ſein muß , erfolgen . Für

das Ein⸗ und Ausladen in einem Hafen hat die Hafenaufſichts⸗

behörde die Ladeſtelle anzuweiſen .
Die Ladeſtelle darf während ihrer Benutzung dem Publikum

nicht zugänglich ſein und iſt , wenn ausnahmsweiſe das Aus⸗ oder
Einladen bei Dunkelheit ſtattfindet , mit feſt - und hochſtehenden
Laternen zu erleuchten . Die mit Sprengſtoffen gefüllten Behälter

dürfen nicht eher auf die Ladeſtelle gebracht oder zugelaſſen werden ,

bis die Verladung beginnen ſoll .

§ 22 . Die Sprengſtoffe müſſen auf dem Schiffe in einem

abgeſchloſſenen Raume , welcher bei Dampfſchiffen möglichſt weit

von den Keſſelräumen entfernt iſt , unter Deck feſt verſtaut werden .

Bei Verladung in offenen Booten müſſen letztere mit einem dicht⸗

ſchließenden feuerſicheren Plantuche , z. B. imprägnirte Leinwand

überſpannt ſein .
ö

Weder in den ſo benutzten , noch in den unmittelbar daran

ſtoßenden Räumen dürfen Zündhütchen und Zündſchnüre verpackt

ſein .
Leicht entzündliche oder ſelbſt entzündliche Stoffe , zu welchen

Steinkohlen und Kokes nicht gerechnet werden , ſind von der gleich⸗

zeitigen Beförderung überhaupt ausgeſchloſſen .

§ 22 . Sind zu öffnende Brücken oder Schleuſen zu paſſiren ,
ſo hat der Transportführer dem Brücken - oder Schleuſenwärter

Anzeige zu erſtatten und vor der Durchfahrt deſſen Beſtimmungen
abzuwarten . Der Brücken - oder Schleuſenwärter hat Sorge zu

tragen , daß die Durchfahrt ohne unnöthigen Aufenthalt und —mit
Vermeidung beſonderer Gefahren erfolgt .

Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen , welche während
des Aufenthalts dem Publikum nicht zugänglich ſind .

Die Ortspolizeibehörde iſt ſtets vorher in Kenntniß zu ſetzen,
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und hat Vorſchriften über Ort und Zeit zu geben und Vorſichts⸗
maßregeln im Einzelnen zu treffen .

Soll das Anlegen in einem Hafen geſchehen , ſo iſt die Hafen⸗
aufſichtsbehörde vorher in Kenntniß zu ſetzen , und von dieſer das

Erforderliche anzuordnen .

IV . Beſtimmungen über den Handel mit Sprengſtoffen ,

ſowie über deren Aufbewahrung und Verausgabung .

§ 24 . Wer Sprengſtoffe feilhalten will , muß davon dem Be⸗

zirksamte Anzeige machen . Wer Sprengſtoffe feilhalten will , welche
den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 “ ) unterliegen ,

bedarf dazu der polizeilichen Erlaubniß gemäß § 1 dieſes Ge —

ſetzes .
Sprengpatronen dürfen von den Fabriken und Händlern und

ihren Beauftragten nicht einzeln und loſe , ſondern nur in den

nach §S 6 dafür vorgeſehenen Behältern abgegeben werden . Dieſe

Behälter müſſen mit der Jahreszahl der Abgabe aus der Fabrik
und mit einer durch das Jahr der Abgabe fortlaufenden Nummer

verſehen ſein . Dieſelbe Zahl und Nummer müſſen auch an jeder
in den Behältern verpackten Sprengpatrone angebracht ſein . Außer⸗
dem muß an jeder Sprengpatrone der Name des Sprengſtoffs ,

ſowie die Firma oder Marke der Fabrik oder eine von der Zentral⸗

behörde gebilligte und öffentlich bekannt gemachte Bezeichnung der

Fabrik angebracht ſein .

In dem gemäß § 1 Abſatz 2 des Reichsgeſetzes vom 9.

Juni 1884 zu führenden Regiſter ſind Jahreszahl und Nummer

der gekauften und abgegebenen Sprengpatronen zu vermerken .

§ 25 . Wer ſich mit der Anfertigung oder dem Verkaufe von
Sprengſtoffen befaßt , welche dem Reichsgeſetz vom 9. Juni 1884 *

nicht unterliegen , iſt verpflichtet , über alle An - und Verkäufe
diefer Stoffe in Mengen von mehr als 1 Kilogramm ein Buch

zu führen , welches den Namen der Verkäufer und der Abnehmer ,

den Zeitpunkt des Ankaufs und der Abgabe , die Mengen der ge—⸗

kauften und abgegebenen Stoffe , ſowie die Sprengpatronen , deren

Jahreszahl und Nummer angibt . Dieſes Buch iſt auf Verlangen

der Polizeibehörde zur Einſicht vorzulegen . Hinſichtlich der Buch⸗

) Seite 168 .
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führung greifen im Uebrigen die auf Grund des Reichsgeſetzes
vom 4. Juni 1884 erlaſſenen Vorſchriften Platz .

§ 26 . Die Abgabe von Sprengſtoffen an Perſonen , von

welchen ein Mißbrauch derſelben zu befürchten iſt , insbeſondere
an Perſonen unter 16 Jahren , iſt verboten . Auf Spielwaaren ,

welche ganz gerinRge Mengen von Sprengſtoffen enthalten , findet
dieſe Vorſchrift keine Anwendung .

Die Abgabe von Sprengſtoffen , welche den Vorſchriften des

Reichsgeſetzes vom 9. Juni 18845 ) unterliegen , darf ſeitens der

Fabriken und Händler und ihrer Beauftragten nur an ſolche Per⸗
ſonen erfolgen , welche nach den gemäß § 2 dieſes Geſetzes er⸗

laſſenen Anordnungen zum Beſitz von Sprengſtoffen berechtigt ſind .
Bei Staatswerken , welche beſonderer Erlaubniß zum Beſitz von

Sprengſtoffen nicht bedürfen , kann die Abgabe an ſolche Perſonen
erfolgen , welche von der Verwaltung des Werkes zu der Annahme
ausdrücklich ermächtigt ſind .

§ 27 . Die Verausgabung von Sprengſtoffen , welche den Vor⸗

ſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 *) unterliegen , an die

in Bergwerken , Steinbrüchen , Bauten und gewerblichen Anlagen
beſchäftigten Bergleute , Arbeiter u. ſ. w. darf nur von denjenigen
Betriebsleitern , Beamten oder Aufſehern bewirkt werden , welche

nach den gemäß §2 dieſes Geſetzes erlaſſenen Anordnungen zum

Beſitz von Sprengſtoffen berechtigt ſind . Dieſe Perſonen ſind ver —

pflichtet , über die Verausgabung ein Buch zu führen , welches den

Namen der Empfänger , den Zeitpunkt der Verausgabung , die

Menge der verausgabten Stoffe , ſowie bei Sprengpatronen deren

Jahreszahl und Nummer angiebt . Bei Staatswerken , welche be⸗

ſonderer Erlaubniß zum Beſitz von Sprengſtoffen nicht bedürfen ,
kann die Verausgabung von ſolchen Perſonen bewirkt werden ,

welche von der Verwaltung des Werkes zu der Verausgabung aus⸗

drücklich ermächtigt ſind .
Die Leiter der Bergwerke , Steinbrüche , Bauten und gewerb⸗

lichen Anlagen ſind verpflichtet , Maßregeln zu treffen , welche eine

Verwendung der zum Verbrauch im Betriebe verausgabten Spreng⸗
ſtoffe durch die Bergleute , Arbeiter u. ſ. w. zu anderen Zwecken

ausſchließen .

) Seite 168 .
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V. Beſtimmungen über die Lagerung von

Sprengſtoffen .

§ 28. Gerathen Sprengſtoffe auf ihrem Lager in einen Zu⸗

ſtand , daß die weitere Lagerung bedenklich erſcheint , ſo finden die

Vorſchriften des § 18 entſprechende Anwendung .

§ 29 . Wer mit Pulver , Sprengſalpeter , brennbarem Sal⸗
peter (§S 2 Ziffer 1) , Feuerwerkskörpern , und Zündplättchen —

amorces — 65 2 Ziffer 5) Handel treibt , darf :

1. im Kaufladen nicht mehr als 2¼ Kilogramm ,

2. im Hauſe außerdem nicht mehr als 10 Kilogramm vor⸗

räthig halten .

Auf Nachweis eines beſonderen Bedürfniſſes kann die Er⸗

höhung des Vorraths unter 2 zeitweilig bis auf 15 Kilogramm

von dem Bezirksamt geſtattet werden .

Die Aufbewahrung muß in einem auf dem Dachboden ( Speicher )

belegenen , mit keinem Schornſteinrohre in Verbindung ſtehenden ab⸗

geſonderten Raume erfolgen , welcher beſtändig unter Verſchluß ge⸗

halten und mit Licht nicht betreten wird . Die Behälter müſſen

den Beſtimmungen im § 6 Abſatz 1 und 2 entſprechen und mit

ſtets feſt geſchloſſenen Deckeln verſehen ſein .

§ 30 . Perſonen , welche nicht unter die Beſtimmung des §S 29

fallen , bedürfen für die Aufbewahrung von mehr als 2 / Kilo⸗

gramm der daſelbſt genannten Sprengſtoffe der bezirksamtlichen

Erlaubniß .

§ 31 . Größere als die im § 29 angegebenen Mengen dieſer

Sprengſtoffe ſind außerhalb der Ortſchaften in beſonderen Magazinen

aufzubewahren , von deren Sicherheit das Bezirksamt , bei welchem

die Magazine vor dem Beginn der Benützung anzumelden ſind ,

ſich überzeugt , hat . Dieſe Magazine müſſen ſich, wenn ſie über

Tage liegen , im Wirkungsbereiche ſachgemäß ausgeführter und

unter Aufſicht ſtehender Blitzableiter befinden .
Handelt es ſich um Magazine , welche zu einem der Auffſicht der

Bergbehörde unterſtehenden Werke gehören , ſo hat die Polizeibe⸗

hörde die Prüfung in Gemeinſchaft mit der Bergbehörde vorzu⸗

nehmen .
Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel dieſer Maga⸗

zine in den Händen der Behörde bleiben .
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§ 32 . Die Aufbewahrung der im § 29 genannten Spreng⸗

ſtoffe an der Herſtellungsſtätte , ſowie an der Verbrauchsſtätte unter⸗

liegt den im § 33 gegebenen Vorſchriften .

§ 33 . Die im § 2 aufgeführten Sprengſtoffe dürfen — ab⸗

geſehen von den im § 29 vorgeſehenen Ausnahmen — nur an

der Herſtellungsſtätte oder an denjenigen Orten , wo ſie innerhalb
eines Betriebs zur unmittelbaren Verwendung gelangen , oder in

beſonderen Magazinen gelagert werden .

Für die Lagerung an der Herſtellungsſtätte ſind , in Erman⸗

gelung beſonderer , bei Genehmigung der Anlage gemäß § 16 der

Gewerbeordnung vorgeſchriebener Bedingungen , die Weiſungen des

Bezirksamts zu beachten .
Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte , ſowie die beſon⸗

deren Magazine bedürfen der polizeilichen Genehmigung und ſind
nach den von dem Bezirksamt zu ertheilenden Vorſchriften ein⸗—

zurichten .

Für ſolche Niederlagen oder Magazine , welche zu einem der

Aufſicht der Bergbehörde unterſtehenden Werke gehören , tritt dieſe
an die Stelle des Bezirksamts .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den Nieder⸗

lagen oder Magazinen in den Händen der Behörde bleiben .

S8 34 . Andere als die im § 2 aufgeführten , insbeſondere die

im § 3 genannten Sprengſtoffe , dürfen nur an der Herſtellungs⸗
ſtätte gelagert werden .

Zu Verſuchszwecken kann die Lagerung neuer Sprengſtoffe an
anderen Orten mit Ermächtigung des Miniſteriums des Innern
von dem Bezirksamt geſtattet werden .

VI . Strafbeſtimmungen .

§ 35 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchriften
werden nach § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuchs beſtraft , ſoweit
nicht härtere Strafen nach dem Reichsgeſetz vom 9. Juni 1884
verwirkt ſind .

Schlußbe ſtimmung .

§ 36 . Weitergehende bergpolizeiliche Vorſchriften und An —

3
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ordnuugen über die Verwendung von Sprengſtoffen beim Berg⸗
bau ſowie die internationalen Verabredungen über dieſen Gegen⸗
ſtand werden durch die vorſtehenden Beſtimmungen nicht berührt .

§ 37 . Dieſe Verordnung tritt am 1. April 1894 in Kraft .

Von dieſem Zeitpunkte an iſt das im § 1 Abſatz 2 des Reichs⸗

geſetzes vom 9. Juni 1884 und 85 der dieſſeitigen Verordnung
vom 1. September 1884 lergänzt durch die Verordnung vom

17 . Juni 1887 ) vorgeſchriebene Regiſter nach anliegendem For—⸗

miular zu führen .
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Cafeln zur Landesbauverordnung

§ 9 Anm . 2 eite 17 ) und § 32 Anm . 2 ( Seite 24 ) .
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Erläuterungen zu Tafel 4 —- 7 .

I. Unter einem „ freiſtehenden Kamine “ im Sinne des § 32
Abſatz 2 Satz 2 der Landesbauordnung nach der durch die Verord⸗
nung vom 4. Auguſt 1887 bewirkten Faſſung , iſt zunächſt ein ein⸗
zelnes , für ſich allein aufgeführtes Kamin zu verſtehen . Es ſind
aber darunter auch diejenigen für ſich allein aufgeführten Kamine
zu begreifen , welche in einer Bruchſtein - oder Backſteinmauer liegen
oder an eine Mauer oder Gang - oder Scheidewand — (dieſe mag
aus Bruch⸗- oder Backſteinen oder als Riegelwand ausgeführt ſein ) —
angelehnt oder in eine Mauer⸗ oder Wanddecke gelegt ſind .

Dieſe einzelnen Kamine werden meiſt ſchon im Speicherraum ,
ſicher aber über Dach zu vollſtändig freiſtehenden , da ſie ſich dort
über die in unteren Stockwerken ſie umgebenden Mauertheile oder
Wandflächen oder Mauer⸗ und Wanddecken frei erheben .

Ein ſolches einzelnes , für ſich allein aufgeführtes , einfaches
Kamin muß , um einen guten Verband ohne Verhau der zum Ka⸗
min zu verwendenden Backſteine zu ermöglichen , vom Beginn bis zur
Ausmündung ein Lichtmaß von mindeſtens 25 Zentimeter Seite bei
quadratiſchem Querſchnitt haben .

II . Kamine , welche zu zweien oder dreien oder mehr
gekuppelt , d. h. ſo neben einander gelegt ſind , daß die Züge nur
durch Zungen von einem halben oder von einem ganzen Backſtein
getrennt ſind , ſollen nicht nach 1 behandelt , ſondern bezüglich ihrer
lichten Weiten nach Maßgabe der Beſtimmungen in Satz 1 der oben
erwähnten Verordnungsſtelle ausgeführt werden .

III . Die angeſchloſſenen Tafeln behandeln die wichtigſten der
unter Jund II angegebenen Fälle und geben ein Bild , wie bei der
Ausführung zu verfahren iſt .

IV. Durch die vorgeſchriebenen Kaminweiten ergiebt es ſich von
ſelbſt , daß wenn in Bruchſteinmauern einfache ( vergl . I. ) Kamine
ohne einen Vorſprung gelegt werden ſollen , dieſe Mauern mindeſtens
eine Dicke von 50 Centimeter haben müſſen .

Das Gleiche gilt für Backſteinmauern , welche in dieſem Falle
2 Steine ſtark ſein müſſen .

V. Zu mehreren gekuppelten Kaminen können in 1½ Steine
ſtarke Backſteinmauern , wenn die Querſchnitte der einzelnen Züge

1655
quadratiſche Form mit 25 Zentimeter Seitenlänge haben , gelegt

werden .
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5 fu
Für 1½ 15 Ben

Backſteinmauern können folgende
Abmeſſungen genommen werden:

Ztm. 25 ＋ 12½ ) E 0,5 Mörtelfuge ⸗ 38 Ztm .
„ K ( 25 12/% 155 Mörtelfuge ⸗ 39

2,5 Mörtelfuge = 40
„ ( 25 ＋ 12½ ) 4. 5 Hohlraum u. Mörtelfuge 42

„

2

Ordnung der Beiſpiele .

I. Einfache Kamine in Bruchſteinmauern :
a. bei einer Mauerſtärke von 0. 50 Mt .
b. bei einer Mauerſtärke von 57
c. bei einer Mauerſtärke von ⁰

Einfache Kamine in Backſteinmauern :
a. in 2 Steine ſtarken Mauern ;
a in 1½ Steine ſtarken Mauern ;
b. in 1 Stein ſtarken Mauern ;
c. bei ½ Stein ſtarken Mauern ;
d. in der Ecke von 1½ ͤ Steine ſtarken Mauern ;
e. in der Ecke von 1 Stein ſtarken Mauern ;
f. in der Ecke von ½ Stein ſtarken Mauern ;

II . Gekuppelte Kamine :
zu zweien , dreien und mehr , bei Einführung von 1 —2 —3 Ofen⸗
feuerungen und Querſchnitten unter 25425 Ztm . :

a. bei 1 Stein ſtarken Mauern ;
b. bei ¼ Stein ſtarken Mauern ;
c. in der Ecke von 1½ 1 Steine ſtarken Mauern ;
d. in der Ecke von 1 ½ Steine ſtarken Mauern ,
e. in 1½ Steine ſtarken Mauern ;
f. ein dreifach gekuppeltes Kamin in der Ecke einer 1½

Steine ſtarken Mauer .
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